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VORWORT

NACHHALTIG UND 
ZUKUNFTSORIENTIERT

NUR GEMEINSAM können wir Österreich optimal 
auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten. 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, den ländlichen 
Raum zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Es braucht 
eine breit gefasste, konsequent umgesetzte Strategie, für 
die alle an einem Strang ziehen. In diesem Sinne wurde 
die Zuständigkeit des ehemaligen Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft (BMLFUW) um die Fachbereiche „Regionalpo-
litik, Tourismus, Energie und Bergbau“ erweitert. Das 
Prinzip der Nachhaltigkeit vereint all diese Themenfel-
der. Im neuen „BMNT“ (Bundesministerium für Nach-
haltigkeit und Tourismus) wurde zusammengefügt, was 
zusammengehört. Wir bekennen uns klar zu einer wett-
bewerbsfähigen, multifunktionalen und flächendecken-
den österreichischen Land- und Forstwirtschaft, ebenso 
wie zu den internationalen Klimaschutzverträgen und 
den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

ÖSTERREICH hat ab 1. Juli 2018 ein halbes Jahr lang 
den Vorsitz im Rat der Europäischen Union – unter 
dem Motto „Ein Europa, das schützt“. Im Agrarbereich 
stehen 2018 ebenfalls gewichtige Entscheidungen 
bevor: Der österreichische Vorsitz wird sich für Ernäh-
rungssicherheit, vitale ländliche Räume und Qualitäts-
produktion durch eine europaweit flächendeckende 
Landwirtschaft einsetzen. Auf dem Programm stehen 

zum Beispiel die Ausgestaltung der neuen Gemein-
samen Agrarpolitik nach 2020 und auch der Kampf 
gegen unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittel-
versorgungskette. Umweltpolitisch wird der österreichi-
sche Ratsvorsitz die Arbeiten im Schwerpunktbereich 
Kreislaufwirtschaft mit besonderem Fokus auf ökolo-
gisch innovative Initiativen weiterführen.

Die positive Entwicklung der Einkommen in der Land- 
und Forstwirtschaft in den letzten beiden Jahren erlaubt 
einen optimistischeren Blick in die Zukunft. Bessere 
Erzeugerpreise bei Milch und Getreide, höhere
Erntemengen im Obst- und Weinbau waren 2017 
ausschlaggebend. Im Durchschnitt konnten die öster-
reichischen Betriebe ein knapp 14 Prozent höheres 
Einkommen erzielen als 2016. Besonders erfreulich ist, 
dass dieses positive Ergebnis auch in den Berggebieten 
erreicht wurde.

Der Grüne Bericht 2018 fasst die Entwicklung der 
Land- und Forstwirtschaft übersichtlich zusammen und 
liefert somit eine wichtige Grundlage für die agrarpo-
litische Arbeit. Ein besonderes Dankeschön möchte 
ich allen Bäuerinnen und Bauern aussprechen, die ihre 
Einkommensergebnisse für den Grünen Bericht zur 
Verfügung stellen, sowie allen Personen, die bei der 
Erstellung des Berichtes mitgewirkt haben..

IHRE EISABETH KÖSTINGER 
BUNDESMINISTERIN FÜR  
NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS
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 DER PRODUKTIONSWERT der Land- 
und Forstwirtschaft erhöhte sich laut den Ergebnissen 
der Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
von Statistik Austria für 2017 im Vorjahresvergleich 
um 1,3  %. Er betrug rund 8,9 Mrd. Euro, wovon auf die 
Landwirtschaft 7,3 Mrd. Euro und auf die Forstwirt-
schaft 1,6 Mrd. Euro entfielen. Der Arbeitseinsatz in 
der Land- und Forstwirtschaft nahm gegenüber 2016 
um 0,3 % auf rund 138.000 Jahresarbeitseinheiten ab. 
Das Faktoreinkommen je land- und forstwirtschaftli-
cher Arbeitskraft erhöhte sich im Vorjahresvergleich 
nominell um 13,7 % bzw. real um 11,9 %. 

Landwirtschaft: 2017 nahm der Wert der landwirt-
schaftlichen Erzeugung deutlich zu, was eine kräftige 
Steigerung der in der Landwirtschaft erwirtschafteten 
Einkommen zur Folge hatte. Das durchschnittliche 
landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft stieg 
real um 14 %. Maßgeblich für die Zunahme waren 
hauptsächlich die deutliche Erholung der Milchpreise, 
höhere Schweinepreise sowie eine gute Weinernte vor 
dem Hintergrund der frostbedingten Ernteausfälle des 
Vorjahres. Der Produktionswert zu Herstellungspreisen 
betrug rund 7,3 Mrd. Euro (+5,8 %). Das Produk-
tionsvolumen blieb weitgehend stabil (+0,4  %), die 
Erzeugerpreise lagen im Mittel um 5,3 % über dem 
Vorjahresniveau. Der pflanzliche Produktionswert 
belief sich 2017 auf 3,0 Mrd. Euro (+0,8 %) und der 
tierische machte 3,6 Mrd. Euro (+12,5 %) aus.

Forstwirtschaft: Nach Einbußen in den vergangenen 
Jahren sind Wertschöpfung und Einkommen in der 
Forstwirtschaft 2017 erstmals wieder gestiegen. Der 
Produktionswert des forstwirtschaftlichen Bereichs 
belief sich 2017 auf rund 1,6 Mrd. Euro (+5,7  %).

Österreichs Agraraußenhandel stieg 2017 schwächer 
als der Gesamtaußenhandel. Die Exporte erhöhten sich 
um 7 % auf 11,1 Mrd. Euro, die Importe um 4,7 % auf 
12 Mrd. Euro. Das ergab ein agrarisches Handelsbilanz-
defizit von 0,85 Mrd. Euro – das waren 186 Mio. Euro 
weniger als 2016. Infolgedessen hat sich die Deckungs-
quote um 1,9 Prozentpunkte auf 92,9 % verbessert. Am 
Gesamtaußenhandel hatten die agrarischen Einfuhren 
einen leicht gesunkenen Anteil von 8,1 %. Der Anteil 
der Agrarausfuhren an den Gesamtexporten sank mit 
7,8 % ebenfalls leicht.

 PFLANZLICHE PRODUKTION: 
Die Getreideernte 2017 war mit 4,8 Mio. t um 15  % 
niedriger als im Vorjahr. Hauptursache für die Ertrags-
rückgänge war die frühsommerliche Trockenperiode 
mit wochenlangem Niederschlagsdefizit im Mai und 
Juni. Die Erzeugerpreise für Getreide der Ernte 2017 
lagen im Mittel um 14,2  % über dem Vorjahresniveau. 
Die Ernte 2017 bei Ölfrüchten betrug 378.608 t 
(–2  %   zu 2016). Die Sojabohnenproduktion fiel mit 
193.416  t um 27 % höher aus als im Vorjahr. 2017 
wurden 653.400 t Erdäpfel geerntet, um 15 % weniger 
als im Jahr zuvor. Die Erzeugerpreise erhöhten sich 
um 23,9  %. Die Zuckerrübenernte (2,9 Mio. t) war um 
15  % geringer als 2016. Im Gemüsebau nahmen die 
Erntemengen (597.800 t) gegenüber dem Vorjahr um 
3  % ab. 2017 hatte der Erwerbsobstbau zum zweiten 
Mal in Folge mit Spätfrost umzugehen. Die Produkti-
onsmenge war mit 160.000 t stark unterdurchschnitt-
lich. Im Jahr 2017 wurden 2,5 Mio. hl Wein geerntet, 
um 27  % mehr als 2016. Nach mehreren schwächeren 
Weinernten in den letzten Jahren konnte somit wieder 
eine überdurchschnittliche Ernte eingebracht werden.

 TIERISCHE PRODUKTION: 2017 
wurden an die Molkereien 3.313.467 t Kuhmilch 
(+3,6 %) von 28.939 Milchbetrieben angeliefert. Im 
Jahresdurchschnitt 2017 lag der Milcherzeugerpreis 
mit 37,46 Cent deutlich über dem Vorjahr (+20  %). 
Im Jahr 2017 wurden rund 622.000 Rinder (–0,7  %) 
geschlachtet. Die Bruttoeigenerzeugung betrug knapp 
über 586.000 Stück (–0,3 %). Bei den Schweinen setz-
te sich die seit 2016 erfolgte Stabilisierung der Märkte 
fort. Die Bruttoeigenerzeugung betrug 2017 rund 4,6 
Mio. Stück (–3,2 %). Der Jahresdurchschnittspreis für 
Schlachtschweine lag bei 168,6 Euro je 100 kg und war 
damit gegenüber 2016 um 10 % höher. Sowohl der 
Schaf- (+7,0 %) als auch der Ziegenbestand (+10,0  %) 
erhöhte sich 2017 neuerlich. 2017 wurden 83,8 Mio. 
Stück Hühner geschlachtet (+0,5 %), bei Eiern betrug 
die Eigenerzeugung 115.814 t (+4,0  %). 

 FORSTLICHE PRODUKTION: Der 
Holzeinschlag machte 2017 rund 17,65 Mio. Erntefest-
meter aus und lag damit um 5,3 % über dem Vorjahr. 
Die Preise der forstwirtschaftlichen Erzeugnisse lagen 
im Jahresdurchschnitt 2017 um 0,7 % über dem Vor-
jahresniveau.
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 DIE AGRARSTRUKTURERHE-

BUNG 2016 weist für Österreich 162.018 land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe aus. Damit sank die Be-
triebszahl gegenüber 2013 um 2,6 %. Der Betriebsrück-
gang setzt sich somit weiter fort, hat sich jedoch seit 
dem EU-Beitritt etwas verlangsamt. Die österreichische 
Landwirtschaft ist im internationalen Vergleich nach 
wie vor eher kleinstrukturiert; dennoch hält der Trend 
zu größeren Betrieben an: Wurde 1951 von einem Be-
trieb im Durchschnitt eine Gesamtfläche von 18,8  ha 
bewirtschaftet, so waren es 2016 bei geänderten Erhe-
bungsgrenzen bereits 45,2 ha. In der Tierhaltung ist ein 
Trend zu größeren Betrieben zu beobachten.  
Der Anteil der von Frauen geleiteten landwirtschaftli-
chen Betriebe in Österreich (ohne Ehe- und Personen-
gemeinschaften sowie juristische Personen) liegt laut 
INVEKOS-Daten 2017 bei 33 %. In allen 28 Ländern 
der Europäischen Union wurden 2016 in Summe 
10,32 Millionen landwirtschaftliche Betriebe gezählt, 
die durchschnittliche Größe eines Betriebes betrug 
16,6 ha. .

 DIE EINKÜNFTE AUS LAND- UND 

FORSTWIRTSCHAFT stiegen gegenüber 2016 
auf 31.133 Euro (+14 %). Bezogen auf den Arbeits-
einsatz konnten 23.371 Euro (+13 %) Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft inklusive Personalauf-
wand je betrieblicher Arbeitskraft (bAK) beobachtet 
werden. Folgende Entwicklungen waren dafür aus-
schlaggebend: höhere Erträge aus dem Milchverkauf 
vor allem aufgrund der gestiegenen Erzeugerpreise, 
deutliche Ertragssteigerung aus der Schweinehaltung 
durch höhere Preise, Zunahme der öffentlichen Gel-
der (insbesondere ÖPUL-Zahlungen sowie Sonder-
zahlungen für Frost), gestiegene Erzeugerpreise in der 
Rinderhaltung und verstärkter Holzeinschlag. Durch 
einen hitzereichen und trockenen Sommer fielen die 
Erntemengen im Ackerbau geringer aus, wodurch 
die Erträge aus der Bodennutzung leicht zurückgin-
gen. Im Jahr 2017 konnten bei allen Betriebsformen, 
mit Ausnahme der Marktfruchtbetriebe, steigende 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft verzeichnet 
werden. Den höchsten Einkommensanstieg erzielten 
die Veredelungsbetriebe (+36 %). die Futterbaube-
triebe erzielten aufgrund der gestiegenen Erträge im 
Milchverkauf ein Plus von 30  %. Die gestiegenen 
Einkünfte der Dauerkulturbetriebe (+6  %) sind unter 
anderem auf deutlich höhere Versicherungsentschä-
digungen zurückzuführen. Der höhere Holzeinschlag 

führte bei den Forstbetrieben zu einem Plus von 6 %. 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei 
den Bergbauernbetrieben betrugen im Durchschnitt 
25.912 Euro je Betrieb und lagen um 17 % unter 
dem Durchschnitt aller Betriebe bzw. 29  % unter 
dem Durchschnitt der Nichtbergbauernbetriebe. Sie 
stiegen gegenüber dem Vorjahr um 20 %. Mit Aus-
nahme der Bergbauerngruppe 4 konnten alle übrigen 
Bergbauerngruppen einen Einkommenszuwachs er-
zielen. Bei den Biobetrieben stiegen die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft um 6 % auf 30.736 Euro je 
Betrieb und lagen damit 1 % unter dem Durchschnitt 
aller Betriebe. Die Bio-Marktfruchtbetrieben lagen 
85  % über jenen der konventionellen Vergleichsbe-
triebe. Auch bei den spezialisierten Bio-Milchviehbe-
trieben stiegen die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft an. Sie lagen trotz der geringeren erzeugten 
Milchmenge um 8  % über jenen der konventionellen 
Vergleichsbetriebe.
 
 IM JAHR 2017 sind 1.979 Mio. Euro an 
EU-, Bundes- und Landesmitteln für die Land- und Forst-
wirtschaft aufgewendet worden. Das sind um rund 2,8 % 
bzw. 55 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. 2017 wurden im 
Rahmen der 1. Säule der GAP 721 Mio. Euro ausbezahlt. 
Gegenüber 2016 sind die Zahlungen um rund 10 Mio. 
Euro niedriger ausgefallen. Der wesentliche Grund dafür 
sind die im letzten Jahr einmaligen Zahlungen für Markt-
stützungen im Bereich Milch und Schweinefleisch. 2017 
wurden im Rahmen der 2. Säule der GAP 988 Mio. Euro 
ausbezahlt, dass waren um rund 114 Mio. Euro bzw. rund 
13 % mehr als im Vorjahr. Hauptverantwortlich dafür 
sind die rund 30 Mio. Euro bessere Ausnützung beim 
Agrarumweltprogramm (ÖPUL), hier wieder insbeson-
dere bei den biodiversitätsfördernden Maßnahmen Bio-
logische Wirtschaftsweise, Naturschutz und Begrünung. 
In Summe wurden 2017 in der 1. und 2. Säule der GAP 
1.697,0 Mio. Euro an 114.220 Betriebe ausbezahlt. Davon 
gingen 91 % der Mittel an Bäuerinnen und Bauern und 
9 % (151 Mio. Euro) an sonstige Firmen im ländlichen 
Raum. Die durchschnittliche Direktzahlung je ha LF 
betrug rund 574 Euro.

Im Jahr 2017 wurden für die soziale Sicherheit Leistun-
gen im Wert von 3.154,2 Mio. Euro erbracht (Pensions-
versicherung 73 %, für die Krankenversicherung 17 % 
sowie Unfallversicherung und Pflegegeld je 10 %). Die 
durchschnittliche Alterspension machte 859 Euro aus 
(Männer: 1.195 und Frauen: 684 Euro).
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 SUMMARY

 THE PRODUCTION VALUE of agri-
culture and forestry increased, according to the results 
of the Agricultural and Forestry Accounts of Statistics 
Austria for 2017, by 1.3 % compared to the year before. 
It amounted to about € 8.9 billion, of which agricul-
ture made up € 7.3 billion and forestry € 1.6 billion. 
With about 138,000 annual working units, the input of 
labour in agriculture and forestry decreased by 0.3 % 
compared to 2016. The factor income per agricultural 
and forestry worker increased compared to the year 
before nominally by 13.7 %, and/or in real terms by 
11.9 %. 

Agriculture: In 2017 the level of agricultural produc-
tion increased considerably, which resulted in a strong 
rise of incomes generated in agriculture. The average 
agricultural income per worker increased in real terms 
by 14 %. The decisive factors for the increase were first 
and foremost the distinct recovery of the milk prices, 
higher pig prices as well as a good wine harvest before 
the background of harvest losses due to frost last year. 
The production value at producer prices amounted to 
about € 7.3 billion (+5.8 %). The production volume 
remained largely stable (+0.4 %), the producer prices 
were, on average, 5.3 % above the level of the year 
before. The value of plant production amounted to 
€ 3.0 billion (+ 0.8 %) in 2017 and the value of animal 
production amounted to € 3.6 billion (+12.5 %).

Forestry: After losses in the course of the two previous 
years value-added and incomes were rising again for 
the first time in 2017. The production value of the 
forestry sector amounted to about € 1.6 billion 
(+5.7 %) in 2017.

In 2017 the agricultural foreign trade in Austria rose 
more weakly than total foreign trade. Exports rose by 
7 % to € 11.1 billion, imports by 4.7 % to € 12 billion. 
This resulted in an agricultural trade balance deficit 
of 0.85 billion - which was € 186 million less than 
in 2016. As a consequence the cover ratio recorded 
an increase by 1.9 percentage points to 92.9 %. The 
share of agricultural imports in the total foreign trade, 
amounting to 8.1 %, slightly decreased. The share of 
agricultural exports in the total exports, amounting to 
7.8 %, slightly decreased as well.
 

PLANT PRODUCTION: The cereal harvest 
2017 amounting, to 4.8 million tonnes, was 15 % 
lower than the year before. The main reason for the 
decrease in the yield was the drought period in early 
summer with many weeks recording a deficit in pre-
cipitation in May and June. The producer prices for 
cereals from the harvest 2017 were, on average, 14.2 
% above the level of the year before. The harvest 2017 
for oilseeds amounted to 378,608 tonnes (–2% com-
pared to 2016). Soy beans production, amounting to 
193,416 tonnes was 27 % higher than the year before. 
In 2017 653,400 tonnes of potatoes were harvested, 
which was 15 % less than the year before. Producer 
prices increased by 23.9 %. The sugar beet harvest 
(2.9 million tonnes) was 15 % less than in 2016. In 
vegetable growing the harvest quantities (597,800 
tonnes) decreased by 3 % compared to the year before. 
In 2017 commercial fruit growing had to cope, the 
second time in a row, with late frost. The production 
volume, amounting to 160,000 tonnes, was consider-
ably below the average. In 2017 2.5 million hl of wine 
were harvested, which was 27 % more than in 2016. 
After several rather weak wine harvests in the course 
of the previous years, an above-average harvest could 
be brought in again.

 ANIMAL PRODUCTION: In 2017 
3,313,467 tonnes of cow’s milk (+3.6 %) were 
delivered to dairies by 28,939 dairy farms. In 2017 
the milk producer price, amounting to 37.46 cent, 
on annual average, was considerable higher than the 
year before (+20 %). In the year 2017 about 622,000 
cattle (-1.0 %) were slaughtered. The gross indigenous 
production amounted to a little bit more than 586,000 
head (-0.3 %). In 2017 the stabilisation of markets, 
which had already started in 2016, continued. The 
gross indigenous production amounted to about 4.6 
million head (-3.1 %) in 2017. The annual average 
price for slaughter pigs amounted to € 168.6 per 100 
kg and was thus 10 % higher than in 2016. The sheep 
(+7.0 %) as well as the goat population (+10.0 %) 
recorded again an upward trend in 2017. In 2017 83.8 
million chicken were slaughtered (+0.5 %), for eggs 
the own production amounted to 115,814 t (+4.0 %). 
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FOREST PRODUCTION: Logging amounted to 
17.65 million cubic metres of timber harvested, which 
was 5.3 % more than the year before. In 2017 the 
prices of forestry products were, on annual average, 
0.7 % above the level of the year before.

THE AGRICULTURAL STRUCTURAL 

SURVEY 2016 identifies for Austria 162,018 
agricultural and forestry holdings. Thus the number of 
holdings decreased by 2.6 % compared to 2013. Hence 
the downward trend in the number of holdings has 
continued, however it has slowed down a little bit since 
Austria’s accession to the EU. The Austrian agriculture 
has still a rather small-scaled structure compared to in-
ternational standards, however, the trend towards larger 
holdings has continued uninterruptedly. Whereas in 
1951 a holding had managed an average total area of 
18.8 hectares, an average area of 45.2 hectares was al-
ready managed in 2016. In the field of animal husban-
dry the trend towards larger holdings can be observed. 
The share of agricultural holdings in Austria managed 
by women (without marital status, partnership or legal 
persons) amounted, according to IACS data, to about 
33 % in 2017. In all 28 Member States of the European 
Union in total 10.47 million agricultural holdings were 
recorded in 2016, the average size of a holding amoun-
ted to 16.6 ha. 

 INCOMES FROM AGRICULTURE 

AND FORESTRY increased to € 31,133 (+14 %) 
compared to 2016. Related to the input of labour, 
incomes from agriculture and forestry of € 23,371 
(+13 %) including staff expenses per farm worker were 
recorded. The following developments were decisive 
for this fact: higher revenues from the sales of milk 
in particular due to the increase in producer prices; 
considerable increase in the revenues from pig farming 
as a result of higher prices; increase in public funds (in 
particular payments from the Austrian Agri-environ-
mental Programme, ÖPUL, as well as special payments 
for frost); rise in producer prices in cattle farming, and 
increased logging. Due to a very hot and dry summer 
the harvested volume in arable farming was lower, as 
a result the yields from land use went down slightly. 
In 2017 rising incomes from agriculture and forestry 
were recorded for all types of farm management, 
except for cash crop farms. The highest rise in incomes 
was recorded by livestock farms (+ 36 %); feed farms 
recorded, due to increased revenues from milk sales, 
a plus of 30 %. The increased incomes of permanent 

crop farms (+ 6 %) are, among other things, due to 
considerably higher compensation payments from 
insurances. Increased logging resulted in a plus of 6 % 
for forestry enterprises. The incomes from agriculture 
and forestry of mountain farms amounted on average 
to € 25,912 per farm and were 17 % below the average 
of all farms and/or 29 % below the average of non-
mountain farms. They rose by 20 % compared to the 
preceding year. Except for Mountain Farm Group 4 all 
other groups of mountain farms could record an incre-
ase in incomes. As to organic farms the incomes from 
agriculture and forestry rose by 6 % to € 30,736 per 
farm and were thus 1 % below the average of all farms. 
Organic cash-crop farms were 85 % above conventio-
nal reference farms. The incomes from agriculture and 
forestry were also rising for organic dairy farms. They 
were, in spite of the lower quantity of milk produced, 8 
% higher than those of conventional reference farms.
 
 IN THE YEAR 2017 € 1,979 million 
funds from the EU, the Federal Government, and 
the Federal Provinces were spent on agriculture and 
forestry. This was about 2.8 % and/or 55 million more 
than in 2016. In 2017 € 721 million were paid within 
the framework of the First Pillar of the CAP. Compa-
red to 2016 the payments were about € 10 million less. 
The main reason for that is that there were one-off 
payments as market support measures in the fields of 
milk and pork the year before. In 2017 € 988 million 
were paid within the framework of the Second Pillar 
of the CAP which was about € 114 and/or about 
13 % more than the year before. This is first and 
foremost due to the fact that the exploitation rate of 
the Austrian Agri-environmental Programme (ÖPUL) 
has increased by € 30 million, in particular as far as 
biodiversity-promoting measures, organic farming, na-
ture conservation and greening are concerned. In total 
subsidies to the amount of € 1,697.0 million were paid 
to 114,220 holdings in the First and in the Second 
Pillar of the CAP in 2017. 91 % of these funds went to 
farmers and 9 % (€ 151 million) to other companies in 
rural areas. The average direct payment granted per ha 
of agricultural area amounted to approximately € 574.

In 2017 € 3,154.2 million were paid for social security 
(pension scheme 73 %, health insurance 17 %, as well 
as accident insurance and care allowance 10 % each). 
The average old-age pension amounted to € 859 
(men: 1,195 and women: € 684).
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1. GESAMTWIRTSCHAFT   
 UND AGRARSEKTOR
1.1 ENTWICKLUNG DER GESAMTWIRTSCHAFT 
UND DES AGRARSEKTORS

1.1.1 GESAMTWIRTSCHAFT
Gemäß vorläufigen Berechnungen des Österreichi
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (29. Juni 
2018) im Auftrag von Statistik Austria wuchs die 
österreichische Wirtschaft im Jahr 2017 real um 3,0  %. 
Das Wachstum war damit stärker als im Vorjahr (2016: 
+1,5 %), aber auch vor dem internationalen Umfeld 
für 2017 (OECD: +2,4 %,). Die Europäische Union 
verzeichnete für 2017 nach bisher vorliegenden Ergeb
nissen ein reales Wachstum von 2,5 %.

1.1.2 LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT
Der primäre Sektor trug 2017 rund 1,3  % zur Brutto
wertschöpfung der Volkswirtschaft bei. Der Produkti
onswert der Land und Forstwirtschaft erhöhte sich 
2017 lt. den vorläufigen Ergebnissen der Land und 
Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung um 5,8  % auf 
rd. 8,9 Mrd. Euro. Davon entfielen 7,3 Mrd.  Euro  auf 
die Landwirtschaft und 1,6 Mrd. Euro auf die Forst
wirt schaft. Der Arbeitseinsatz in der Land und Forst
wirtschaft betrug rd. 138.000 Jahresarbeitsein heiten 
( JAE; –0,3  %). Das durchschnittliche Faktoreinkom
men je land und forstwirtsch. Arbeitskraft  stieg gegen
über 2016 nominell um 13,7  % bzw. real um 11,9  %.

Wirtscha�sentwicklung
Veränderung des BIP zum Vorjahr in %, real 

Quelle: Statistik Austria

+1,5 %
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Quelle: BMNT, Abt. II 1a, Statistik Austria, Volkswirtscha�liche Gesamtrechnung
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Landwirtschaft
2017 nahm der Wert der landwirtschaftlichen Er
zeugung zu, was eine deutliche Steigerung der in 
der Landwirtschaft erwirtschafteten Einkommen zur 
Folge hatte. Laut den vorläufigen Ergebnissen der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) für 
2017 (Berechnungsstand Juli 2018) erhöhte sich das 
durchschnittliche landwirtschaftliche Einkommen je 
Arbeitskraft (gemessen als Faktoreinkommen, d. h. als 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten) real um 14,0  %. 
Das Einkommensplus im Jahr 2017 folgte auf eine po
sitive Entwicklung auch im Jahr 2016 (+13,3  %) nach 
Einbußen im Zeitraum 2012 bis 2015. Maßgeblich für 
die Zunahme im Jahr 2017 waren u.  a. die deutliche 
Erholung der Milchpreise, höhere Schweinepreise 
sowie eine gute Weinernte vor dem Hintergrund der 
frostbedingten Ernteausfälle des Vorjahres.
Die wichtigsten Bestimmungsgrößen für die Einkom
mensentwicklung änderten sich 2017 wie folgt:

    Der Produktionswert zu Herstellungspreisen be-
trug rund 7,3 Mrd. Euro (+5,8 %). Das Produk-
tionsvolumen blieb weitgehend stabil (+0,4 %), 
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die Erzeugerpreise lagen im Mittel um 5,3 % 
über dem Vorjahresniveau.

R
V

   In der pflanzlichen Produktion war das Erzeu
gungsvolumen zum Vorjahresvergleich leicht 
rückläufig (–0,8 %). Hitze und frühsommerliche 
Niederschlagsdefizite im Nordosten und Osten 
Österreichs führten zu Ertragseinbußen bei den 
Feldfrüchten, und auch der Futterbau litt unter 
der Trockenheit. Während der Produktionswert 
von Getreide trotz des geringeren Erzeugungsvo
lumens dank gestiegener Preise relativ stabil blieb, 
waren bei Ölsaaten und Ölfrüchten, Zuckerrü
ben, Eiweißpflanzen, Futterpflanzen sowie im 
Gemüsebau wertmäßige Einbußen zu verzeich

Q

nen. Deutlich höher fielen hingegen – nach den 
massiven frostbedingten Ausfällen des Vorjahres 
– die Produktionswerte von Wein und Obst aus. 
In Summe belief sich der pflanzliche Produktions
wert 2017 auf 3,0 Mrd. Euro (+0,8 %).

Quelle: Statistik Austria, Stand Juli 2018

Produktionswert der Land- und Forstwirtscha� 2017 

Gemüse- und 
Gartenbau  626 Mio. €
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eales Faktoreinkommen je Arbeitskra�,
eränderung zum Vorjahr in %

Entwicklung der landwirtscha�lichen
Einkommen in Österreich
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   Eine kräftige wirtschaftliche Erholung gab es 2017 
in der tierischen Produktion, deren Erzeugungs
volumen weiter ausgeweitet wurde (+2,1 %). 
Vor allem infolge gestiegener Preise erhöhte 
sich ihr Produktionswert um 12,5 % auf rund 

3,6 Mrd. Euro. Maßgeblich trug zu dieser Ent
wicklung die Milchproduktion bei, mit einem An
stieg des Produktionswertes um 23,3 % gegenüber 
dem Vorjahr. So lagen die Milchpreise – bei einer 
neuerlichen Ausweitung des Erzeugungsvolumens 
(+3,5 %) – im Jahresmittel um 18,8 % über dem 
Vorjahresniveau. In der Rinderproduktion ließen 
höhere Preise den Produktionswert – nach einer 
rückläufigen Entwicklung in den vergangenen vier 
Jahren – erstmals wieder steigen (+4,9 %). In der 
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Schweineproduktion gab es 2017 eine signifika-
nte Verbesserung der Erlössituation, sodass 
sich der Produktionswert um 10,1 % auf rund 
0,8 Mrd. Euro erhöhte. 2017 brachte auch eine 
weitere Produktionsausweitung beim Geflügel. 
In der Eierproduktion war ein Anstieg sowohl 
des Erzeugungsvolumens als auch der Preise zu 
verzeichnen.

--  Rund 9 % des landwirtschaftlichen Gesamtpro-
duktionswertes entfielen auf landwirtschaftliche 
Dienstleistungen und Nebentätigkeiten. In Summe 
machte dieser Bereich rund 0,67 Mrd. Euro aus.

--  Die  Aufwendungen der Landwirtschaft für Vor-
leistungen blieben 2017 mit rund 4,1 Mrd. Euro 
gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Preis-
anstiege bei den Heiz- und Treibstoffen standen 
Preisrückgängen bei den Düngemitteln gegenüber.

--  Die  Abschreibungen für das Anlagevermögen 
beliefen sich auf rund 1,9 Mrd. Euro (+0,8 %). 
Davon entfielen 55 % auf Maschinen und Geräte, 
39 % auf bauliche Anlagen und 6 % auf Anpflan-
zungen und sonstige Abschreibungen.

--  Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, 
die sich als Differenz aus dem Produktionswert 
des landwirtschaftlichen Bereichs und den Vorleis-
tungen errechnet und den im Produktionsprozess 

geschaffenen Mehrwert darstellt, stieg 2017 um 
14,1 % auf rund 3,2 Mrd. Euro. Bei der Netto-
wertschöpfung zu Herstellungspreisen (Brutto-
wertschöpfung minus Abschreibungen) fiel der 
Anstieg deutlich stärker aus (+39,3 %).

--  Die im Rahmen der Einkommensberechnung be-
rücksichtigten öffentlichen Gelder betrugen 2017 
rund 1,4 Mrd. Euro, mit einem leichten Rückgang 
(–1,2 %) gegenüber dem Vorjahr. Dieser resultier-
te aus dem Wegfall der für 2016 gewährten Frost-
entschädigungen für den Obst- und Weinbau, was 
jedoch durch höhere ÖPUL-Zahlungen teilweise 
ausgeglichen wurde.

--  Die Produktionsabgaben, bestehend aus Güter-
steuern und sonstigen Produktionsabgaben, 
betrugen rund 0,17 Mrd. Euro (+9,7 %).

--  Das im landwirtschaftlichen Bereich erwirtschaf-
tete Faktoreinkommen, das sich aus der Netto-
wertschöpfung zu Herstellungspreisen abzüglich 
der sonstigen Produktionsabgaben und zuzüglich 
der sonstigen Subventionen errechnet, belief sich 
2017 auf rund 2,7 Mrd. Euro (+15,1 %).

--  Je Arbeitskraft (AK) war der Einkommenszu-
wachs höher als für den landwirtschaftlichen 
Bereichs insgesamt. Nominell betrug der Anstieg 
des Faktoreinkommens je Arbeitskraft gegenüber 

in Prozent

Quelle: Statistik Austria

Veränderung wesentlicher Positionen der landwirtscha"lichen Erzeugung 2017 : 2016
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dem Vorjahr 15,8 % (2016: +14,5 %) und real (= 
Indikator A), wie bereits erwähnt, 14,0 % (2016: 
13,3 %).

   Die Abnahme des landwirtschaftlichen Arbeits
einsatzes, gemessen in Vollzeitäquivalenten, wurde 
dabei auf 0,6 % geschätzt.

   Je nichtentlohnter Arbeitskraft (nAK) war der 
Einkommensanstieg höher: Unter Berücksichti
gung der Aufwendungen für Arbeitsentgelt, Pacht 
und Zinszahlungen (abzüglich erhaltener Zinsen) 
ergab sich den vorläufigen Berechnungen zufolge 
ein Anstieg des Nettounternehmensgewinns je 
nAK von nominell 22,9 % (2016: 17,6 %) bzw. 
real 21,0 % (2016: 16,4 %).

Quelle: Eurostat, Statistik Austria

Landwirtscha�liches Einkommen in 
der EU 2017
Reales Faktoreinkommen je Arbeitskra� 2017
Veränderung zum Vorjahr in %
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Entwicklung der landwirtschaftlichen  
Einkommen in der EU 28 
Berechnungen von Eurostat für die EU28 zufolge, 
basierend auf den zweiten LGRVorausschätzungen 

der Mitgliedstaaten zum Stand Jänner 2018, weisen 
für 2017 eine Erhöhung der realen Agrareinkommen 
(gemessen als preisbereinigtes Faktoreinkommen je 
Arbeitskraft) um 8,4  %. In 20 Mitgliedstaaten lag das 
reale landwirtschaftliche Einkommen je Arbeitskraft 
über dem Niveau des Vorjahres, mit den stärksten Zu
wächsen in Dänemark (+62,3  %), Estland (+54,7  %), 
Irland (+28,9  %) und Luxemburg (+28,1%). Von den 
8 EUMitgliedstaaten mit negativer Einkommensent
wicklung waren die stärksten Abnahmen in Slowenien 
(–13,4  %), Malta und Spanien (jeweils –5,6  %) bzw. 
Kroatien (–5,5  %) zu verzeichnen (siehe auch Tabelle 
1.1.2.13).

Forstwirtschaft
Nach Einbußen in den vergangenen Jahren waren 
Wertschöpfung und Einkommen der heimischen Forst
wirtschaft 2017 erstmals wieder im Steigen begriffen. 
Der Produktionswert des forstwirtschaftlichen Bereichs 
belief sich 2017 auf rund 1,6 Mrd. Euro (+5,7  %).
 
Die Vorleistungen (0,6 Mrd. Euro) stiegen um 6,4  %. 
Die Abschreibungen betrugen rund 0,2 Mrd. Euro 
(+2,5  %). Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungs
preisen nahm 2017 um 5,4  % auf rund 1,0 Mrd. Euro 
zu. Die Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen 
erhöhte sich um 6,3  %. Das Faktoreinkommen des 
forstwirtschaftlichen Bereichs belief sich auf rund 
0,8  Mrd. Euro (+7,8  %). Davon verblieben wiederum 
rund 0,5 Mrd. Euro als Nettounternehmensgewinn 
(+12,1  %).

In den Tabellen 1.1.2.1 bis 1.1.2.13 sind alle Details zur 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung sowie auch für 
die Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung enthalten.

Abgabenleistung – Land  und Forstwirtschaft
Die Abgabenleistungen von land und forstwirtschaft
lichen Betrieben werden vom Bundesministerium 
für Finanzen zusammengestellt. Demnach entfielen 
auf die Einkommenssteuer 56,0  Mio. Euro (Wert für 
2015), auf die Grundsteuer A 28,3  Mio. Euro und auf 
die Abgabe land und forstwirtschaftlicher Betriebe 
30,8  Mio.  Euro jeweils Werte von 2017 (siehe auch 
Tabelle 1.1.2.14).
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1.2 VOR- UND NACHGELAGERTE  
WIRTSCHAFTSBEREICHE

 Land und forstwirtschaftliche Betriebe 
fungieren in der Wirtschaft sowohl als Abnehmer von 
Betriebsmitteln, Inves titionsgütern  und Dienstleistun
gen als auch als Lieferanten von landwirtschaftlichen 
Produkten (Milch, Fleisch etc.) sowie Holz.
Für ausgewählte vor und nachgelagerte Bereiche 
(Herstellung land und forstwirtschaftlicher Maschinen, 
Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Nahrungs und  
Genussmittel, Getränke sowie Be und Verarbeitung von 
Holz und Papier) konnte anhand der Leistungs und 
Strukturstatistik 2016 der Statistik Austria seitens der 
Bundesanstalt für Bergbauernfragen eine Quantifizie
rung von Beschäftigung, Unternehmen und Umsatzer
lösen vorgenommen werden: Demnach erwirtschafteten 
rund 123.268 Beschäftigte (VZE) in 6.869 Unterneh
men Umsatzerlöse in der Höhe von 40,3 Mrd. Euro. 
Dies entspricht 21,6 % aller in der Sachgütererzeugung 
beschäftigten Personen und 22,4  % der Umsatzerlöse. 
Die Beschäftigten des Nahrungsmitteleinzelhandels 
ohne Tabakwaren (89.057) und der Restaurants, Gast 
und Kaffeehäuser sowie der Kantinen und Caterer 
(101.584) sind darin nicht enthalten. Im Primärsektor 
selbst, also in der Land und Forstwirtschaft, waren 
2016 134.452 Erwerbstätige ( JAE) beschäftigt.

Wirksto�mengen in Verkehr 
gebrachter P�anzenschutzmi�el
Wirksto�mengen in Tonnen

Quelle: BMNT, AGES
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1.2.1 VORGELAGERTE WIRTSCHAFTS-
BEREICHE
Saatgut
Der Umsatz der österreichischen Saatgutwirtschaft 
betrug 2017 rund 139 Mio. Euro (ohne Gemüse). 
Die Zahl der Beschäftigten aller in Österreich tätigen 
Saatgutunternehmen lag bei rund 650 Personen. In der 
Pflanzenzüchtung, Saatgutvermehrung und im direkten 
Saatgutverkauf sind rund 25 Unternehmen tätig. 
Die Saatgutvermehrung ist in Österreich genossen
schaftlich dominiert (mehr als zwei Drittel). 2017 
wurde auf einer Fläche von 34.550 ha Saatgut ver
mehrt. Die Biosaatgutvermehrungsfläche stieg 2017 
auf 6.335  ha an (2016: 6.221  ha). Weitere Details siehe 
Tabellen 1.2.1.1 bis 1.2.1.3.

Pflanzenschutzmittel
In Österreich waren mit Stand Ende 2017 insgesamt 
273 chemische Wirkstoffe und 55 Organismen bzw. 
deren Inhaltsstoffe als Bestandteile von Pflanzenschutz
mitteln zum Inverkehrbringen zugelassen. Die Zahl der 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel betrug 1.294 (+11). 

Die in Österreich abgesetzte Pflanzenschutzmittel
menge betrug 2017 rund 12.633  t  und lag damit etwa 
um 282  t (ca. 2,19 %) unter dem Wert des Vorjahres. 
Der Inlandsumsatz der Branche (ca. 118 Mio. Euro) 
erhöhte sich gegenüber 2016 um ca. 3,5 %. Mit der 
Vermarktung im Inland waren vierzehn Vertriebsfirmen 
befasst, die Branche beschäftigte etwa 440 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. Die Mengenstatistik 2017 für 
chemische Pflanzenschutzmittelwirkstoffe weist eine in 
Verkehr gebrachte Menge von insgesamt 4.626  t aus, 
das entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr 
um 263  t bzw. 6  %. Die Erhöhung der Verkaufsmenge 
ist insbesondere auf die Vermarktung eines inerten 
Gases im Vorratsschutz zurückzuführen, welches 2016 
neu zugelassen wurde. Dadurch wurden insgesamt 
1.122 t Wirkstoffe aus der Gruppe der Insektizide in 
Verkehr gebracht, was einem Anstieg im Vergleich 
zu 2016 um 30  % entspricht. Eine Auswertung der 
Wirkstoffmenge aus der Gruppe der Insektizide ohne 
diesen Wirkstoff würde hingegen eine Zunahme im 
Vergleich zu 2016 um 21  % ergeben. Generell gilt, dass 
saisonale Einflussfaktoren – wie z. B. Schädlings und 
Krankheitsdruck oder die allgemeine Witterungssituati
on – zu Schwankungen bei den Absatzzahlen führen.
Die Gruppe der Herbizide nahm 2017 mit 1.297 t 
gegenüber dem Vorjahr um 1,2  % zu. Bei der Gruppe 
mit fungiziden Wirkstoffen (ausgenommen Schwefel 
und kupferhaltige Wirkstoffe) belief sich die Menge auf 
ca. 1.023 t – dies entspricht einer Abnahme um 2,4  %. 
Bei Schwefel (818  t) kam es 2017 zu einer Abnahme 
der Verkaufsmenge um 2,2  %. In den einzelnen Jahren 
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waren bei diesem Wirkstoff extrem starke Schwan
kungen in den Verkaufsmengen zu verzeichnen, die 
nicht unbedingt die tatsächlich in der Landwirtschaft 
eingesetzten Mengen im betreffenden Jahr wiederge
ben müssen. Bei den kupferhaltigen Wirkstoffen kam 
es 2017 zu einer Zunahme von 23,7  % (151  t) bei 
den abgesetzten Mengen (2016: –4,9  %). Von den 
Anwenderinnen und Anwendern direkt in anderen 
EUMitgliedstaaten eingekaufte Pflanzenschutzmit
tel (Reimporte) sind nicht in der Mengenstatistik 
enthalten, da dies kein Inverkehrbringen im Sinne des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes darstellt. Details zu den 
Wirkstoffmengen der einzelnen Wirkstoffgruppen 
werden in der Tabelle 1.2.1.5 dargestellt. Die Tabelle 
1.2.1.6 zeigt eine zusätzliche Auswertung der gemelde
ten Wirkstoffmengen nach Wirkstoffgruppen entspre
chend der harmonisierten Klassifikation in der jeweils 
aktuellen Fassung von Anhang III der Verordnung 
(EG) Nr. 1185/2009 über Statistiken zu Pestiziden. 
Aufgrund der unterschiedlichen Zuordnung einzelner 
Wirkstoff bzw. Präparategruppen ergeben sich im 
Vergleich zu Tabelle 1.2.1.5 unterschiedliche Summen 
bei den einzelnen Wirkstoffgruppen.

Organismen bzw. deren Inhaltsstoffe wurden 2017 im 
Wege der biologischen Schädlingsbekämpfung auf Flä
chen im Ausmaß von rund 78.567 ha (2016: 84.391) 
– überwiegend im Gartenbau unter Glas, im Obst 
und Weinbau sowie in Baumschulen – eingesetzt. Die 
Angaben zu Zulassungen sowie Pflanzenschutzmittel 
und Wirkstoffmengen beinhalten auch den Einsatz 
im nichtlandwirtschaftlichen Bereich. Weitere Details 
siehe Tabellen 1.2.1.4 bis 1.2.1.7.

Düngemi�elabsatz

in 1.000 Tonnen Reinnährsto�e

Quelle: AMA
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Düngemittel
2017 wurden in Österreich von zwei Unternehmen 
an den Standorten Linz und Pischelsdorf mineralische 
Düngemittel hergestellt. Die Produktion erreichte ca. 
1,5 Mio. t (Wert: ca. 350 Mio. Euro). Davon wur
den ca. 80 % exportiert. In rund 400 Unternehmen 
(Lagerhäuser und Agrarhändler) und 1.000 Verkaufs
stellen werden in Österreich Mineraldünger abgesetzt. 
Der Mineraldüngerabsatz 2016/17 betrug in Summe 
187.4  kt Reinnährstoffe (117,7  kt Stickstoff, 31,6  kt 
Phosphat, 38,1  kt Kali). Die Bodenuntersuchung auf 
den Nährstoffgehalt als Basis der Düngeempfehlung 
gewinnt wieder an Bedeutung. Auch die sensorgesteu
erte Stickstoffdüngung trägt zunehmend zu einer ver
besserten, schlagspezifischen Bemessung der NMen
gen bei. Mit intelligenter, bedarfsgerechter Düngung, 
aber auch mit stabilisierten NDüngern verbessert die 
moderne Landwirtschaft kontinuierlich Umweltver
träglichkeit und Produktivität im Pflanzenbau. Auffällig 
ist in den letzten Jahren der deutlich steigende Einsatz 
von schwefelhaltigen Düngemitteln, als Reaktion der 
deutlichen Reduktion des Schwefeleintrages aus der 
Luft (siehe auch Tabellen 1.2.1.8 und 1.2.1.9).

Futtermittel
Die gewerbliche und industrielle Mischfutterprodukti
on betrug im Jahr 2017 in Österreich rund 1,77  Mio.  t. 
(+6,34  % gegenüber 2016). Von der Gesamterzeugung 
entfallen 66  % auf Fertigfutter für Rinder, Schweine 
und Geflügel, rund 18  % auf diverse Eiweiß und 
Mineralstoff futter, 8  % auf Heimtierfutter für Hunde, 
Katzen und sonstige Heimtiere sowie 8  % auf sonstige 
Futtermittel (Pferde, Fische, Milchaustauscher, Wild 
u.  a.). Fertigfutter für Geflügel stellt mit rund 34  % der 
gesamten Mischfutterproduktion die größte Position 
dar. Die Futtermittelproduktion 2017 teilt sich in 
industrielle Produktion (51  %) und gewerbliche Pro
duktion (49  %). In Österreich sind 96  Betriebe mit der 
Mischfutterproduktion beschäftigt. 19  % der Futtermit
telproduktion werden exportiert. Besonders hervorzu
heben ist der hohe Anteil von 32  % an Exporten in der 
Heimtierfutterproduktion (siehe Tabelle 1.2.1.10).

Landmaschinen
Die österreichischen industriellen Landmaschinen
hersteller bilden eine eigene Branchengruppe im 
Fachverband „Maschinen und Metallwarenindustrie“. 
Sie bestehen aus 43 Betrieben mit 5.800 Beschäftig
ten. Die abgesetzte Produktion 2016 betrug 1,9  Mrd. 
Euro. Laut letzter veröffentlichter Branchenanalyse 
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(KMUForschung Austria) waren im österreichischen 
Landmaschinenhandel 442 Unternehmen mit 3.345 
unselbständig Beschäftigten tätig. Die durchschnitt
liche Unternehmensgröße lag damit bei 7,6 Beschäf
tigten je Unternehmen. Es wurden Umsatzerlöse von 
1.434  Mio.  Euro erwirtschaftet.

2017 gab es in Österreich 6.722 Neuzulassungen 
von land und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 
(+20  %); davon waren laut Quelle Club Landtechnik 
Austria 5.092 Stück sogenannte Standardtraktoren 
und 511 Obst und Weinbautraktoren. 278 Stück 
entfielen auf Tages und Kurzzulassungen. Weiters 
wurden 120  Mähdrescher und 49 selbstfahrende Ern
temaschinen (vor allem Häcksler, Trauben, Rüben, 
Erdäpfelvoll ernter) neu zugelassen. Der Bestand an 

land und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (Trak
toren und Zweiachsmäher) lag per 31. 12. 2017 bei 
460.174 Stück, der Bestand an Motor und Transport
karren bei 12.307 und der Bestand an Erntemaschinen 
bei 9.877 Stück (Quelle: Statistik Austria).

Veterinärbereich
Die Ausgaben der Landwirtschaft für die Tiergesund
heit betrugen 2017 laut Aufzeichnungen der Buchfüh
rungsbetriebe 131 Mio. Euro. Die Besamungsausgaben 
machten 38 Mio. Euro aus. Mit Stand 13. März 2018 
waren im Bundesgebiet 2.143 selbständig freiberuflich 
tätige Tierärztinnen und Tierärzte niedergelassen. Wei
ters waren 1.027 Tierärztinnen und Tierärzte in einem 
Angestelltenverhältnis tätig.

Treibstoffe und Energie
In Österreich wurden 2016 rund 6,29  Mio.  t Diesel 
verbraucht. Davon entfallen laut Berechnung der 
Statistik Austria 214.528  t auf den Sektor Land und 
Forstwirtschaft. Der energetische Endverbrauch an 
Elektri zität der österreichischen Land und Forstwirt
schaft betrug 2016 laut Berechnungen der Statistik 
Austria 1.180 GWh. Der energetische Endverbrauch 
von 86.912  t Bioethanol betraf zu 100  % den Verkehrs
sektor. Von den 2016 verbrauchten 459.099  t Biodiesel 
wurden 418.219  t im Verkehrsbereich eingesetzt. In 
der Energiebilanz 2016 scheint der Sektor Landwirt
schaft mit einem Energieverbrauch von 21.842 TJ auf.

Genossenschaften
Die etwa 80 LagerhausGenossenschaften in Öster
reich haben rund 110.000 Mitglieder und beschäftigen 
12.000 Mitarbeiter. 2017 erzielten die Lagerhäuser 
einen Gesamtumsatz von 4,3 Mrd.  Euro (+5,1  %) 
und zeigten über die einzelnen Segmente hinweg 
eine starke Entwicklung: Die Genossenschaften 
erzielten im Energiesektor eine Umsatzsteigerung um 
9,5  % auf 1  Mrd.  Euro, in der Technik um 6,4  % auf 
678  Mio.  Euro sowie bei den Bau und Gartenmärkten 
um 5,1  % auf 642  Mio.  Euro. Insbesondere im Seg
ment Bau und Garten entwickelten sich die Lagerhäu
ser erneut stärker als der Markt, investierten kräftig 
und steigerten ihre Verkaufsflächen um 25.000  m2. 
Ein leichtes Umsatzwachstum wiesen der Baustoffbe
reich mit 703  Mio.  Euro sowie der Agrarbereich mit 
1,1  Mrd.  Euro auf.
 

In Österreich werden in 43 Unternehmen mit 5.800 Beschäftig-
ten land- und forstwirtschaftliche Maschinen hergestellt.

Neuzulassungen von Traktoren
ohne Zweiachsenmäher

Quelle: Statistik der Kra�fahrzeuge, Statistik Austria
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1.2.2 NACHGELAGERTE WIRTSCHAFTS-
BEREICHE

Lebensmittelindustrie und Gewerbe
Die Lebensmittelindustrie ist eine der größten Bran
chen Österreichs, sie sichert die tägliche Versorgung 
mit sicheren, qualitativen und leistbaren Lebensmitteln. 
Rund 200 Unternehmen mit 26.000 Beschäftigten 
erwirtschafteten im Jahr 2017 ein Produktionsvolumen 
von 8,2 Mrd. Euro. (+1,6  %). Wachstums treiber war 
der Export heimischer Lebensmittel mit einer Steige
rung um 8,5  % auf 6.719 Mio. Euro. Dieses Rekord
ergebnis zeigt, dass österreichische Lebensmittel und 
Getränke mit Qualität, Sicherheit und Genuss – trotz 
angespannter Märkte im In und Ausland – weltweit 
punkten.

Das Lebensmittelgewerbe umfasste 2017 2.684 lebens
mittelherstellende Betriebe. Diese beschäftigten 47.904 
AbeitnehmerInnen und sind somit die größten Arbeit
geber im lebensmittelproduzierenden Bereich. Die 
Umsatzerlöse im Lebensmittelgewerbe konnten 2017 
nominell um 2,1  % gesteigert werden.“

Lebensmitteleinzelhandel
Der österreichische Lebensmitteleinzelhandel verzeich
net 2017 mit einem Wachstum von +4,3  % das stärkste 
Wachstum seit 9 Jahren und durchbricht erstmals 
die 20Mrd.Marke. Der Wirtschaftsaufschwung in 
Österreich und eine deutlich bessere Konsumenten
stimmung sind ausschlaggebend für diese positive 
Entwicklung. Trotz einer deutlich höheren nationalen 
Inflationsrate von +2,1  % konnte der Lebensmittel
einzel handel 2017 ein reales Wachstum erzielen. Im 
Lebensmitteleinzelhandel wurden in 5.273  Geschäf
ten (–9 Standorte gegenüber 2016) insgesamt rund 
20,8  Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet. Die Verkaufsflä
che stieg mit +1,5  % auf 3.201.200m2. Die Wachstums
treiber waren die Diskonter und die Supermärkte (400 
bis 999 m2), die kleinen und größeren Geschäfte ≤ 
399m2 verzeichneten einen Umsatzrückgang. Diese 
Daten basieren auf der von Nielsen Österreich jährlich 
durchgeführten Erhebung der Strukturdaten im öster
reichischen Lebensmittel einzelhandel (ohne Hofer und 
Lidl). Die Umsätze von Hofer und Lidl basieren auf 
Schätzungen.
 
 

Molkereiwirtschaft
2017 beschäftigten 86 österreichische Milchbe und 
verarbeitungsunternehmen (Molkereien bzw. Käserei
en) in 109 Betriebsstätten 4.910  Arbeitnehmerinnen 
und Arbeiternehmer. Die Milchlieferleistung  der 
28.939 österreichischen Milchbetriebe betrug 3,3  Mio. 
t (+3,6 %). Da sich der Milchmarkt wieder erholte, 
konnten die Milchverarbeitungsbetriebe 2017 trotz 
höherer Anlieferungsmengen im Schnitt einen um 
19  % höheren Milchpreis auszahlen. Mit den hochwer
tigen Milch und Käseprodukten wurde 2017 ein Wert 
von 2,7 Mrd. Euro (+10  %) erwirtschaftet.

 
Fleischwirtschaft
Die gesamte Wertschöpfungskette von der Schlachtung 
über die Zerlegung bis zur Verarbeitung von Fleisch 
war auch 2017 einem starken Wettbewerbsdruck 
ausgesetzt, der bei den Schlachtbetrieben, aber auch 
bei den kleineren Verarbeitungsbetrieben weiterhin 
zu zahlreichen Betriebsinsolvenzen führt. Nach der 
Leistungs und Strukturstatistik 2016 erzielten 936  Un
ternehmen im Bereich Schlachten und Fleischverar
beitung Umsatzerlöse in Höhe von 4,43  Mrd.  Euro. 
Ein Jahr davor erwirtschafteten 950  Betriebe 
4,40 Mrd.  Euro. 18.153  Personen waren 2016 unselb
ständig in der Fleischwirtschaft beschäftigt.
 
 

Top 10 der österreichischen Milchwirtscha�

Umsatz 2017 in Mio. Euro

Quelle: VÖM
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Mühlenwirtschaft
Im Kalenderjahr 2017 wurden in den österreichischen 
Getreidemühlen 840.468  t Brotgetreide (Hartweizen, 
Weichweizen, Dinkel, Roggen) vermahlen. Im Jahr 
2017 wurden von 99 Getreidemühlen statistische 
Angaben an die AMA gemeldet. Diese Zahl ist insofern 
zu relativieren, als darin auch 42 Kleinmühlen (bis 
500  t Jahresvermahlung) mit einem Vermahlungsanteil 
von insgesamt 0,71  % und 26 Mühlen mit einer Jah
resvermahlung zwischen 500 und 2.500 t und einem 
Vermahlungsanteil von insgesamt 4,34  % enthalten 
sind. Auf die verbleibenden 31 Großmühlen entfallen 
demnach 95  % der Vermahlung, bei den zehn größten 
Mühlen sind 76  % der Vermahlung konzentriert. Die 
durchschnittliche Jahresvermahlung der 31  Großmüh
len beläuft sich auf 25.742  t, wobei auf die zehn größ
ten Mühlen 64.061  t je Betrieb entfallen. Die Menge 
an vermahlenem Biogetreide stieg 2017 und betrug 
anteilsmäßig 9,00 %.

Bäckergewerbe
Österreichs Bäcker sichern die Grundversorgung der 
Bevölkerung mit Brot und Gebäck. Darüber hinaus 
gibt es interessante Konzepte, die ihre Innovatio
nen aus dem traditionellen Handwerk schöpfen. So 
werden zum Beispiel alte Getreidesorten wie Emmer, 

Einkorn und Dinkel zu wohlschmeckendem Brot und 
Gebäck verarbeitet. Im Jahr 2017 gab es in Österreich 
1.480  Bäckereibetriebe mit 20.842 Personen Beschäf
tigten. Trotz der schwierigen Lage der Branche erwirt
schafteten die Bäcker 2016 rund 1,64  Milliarden Euro.

Zucker- und Stärkeindustrie
Die Firma AGRANA ist als eines der größten bör
sennotierten Industrieunternehmen Österreichs mit 
einem Konzernumsatz von rund 2,6 Mrd. Euro und ca. 
8.700  Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit an 
58 Produktionsstandorten präsent.

Zucker: Während der Kampagne 2017 wurden in den 
Fabriken Leopoldsdorf und Tulln 469.000 t Weiß
zucker aus österreichischen Zuckerrüben mit einem 
durchschnittlichen Zuckergehalt der Rüben bei der 
Verarbeitung von 17,52  % Polarisation erzeugt. Im 
tschechischen AGRANAWerk Hrušovany wurden 
8.000  t Biozucker aus 55.000 t österreichischen Bio
zuckerrüben produziert. 

Stärke: Die österreichische Stärkeproduktion erfolgt in 
den Werken Aschach, Gmünd und Pischelsdorf, wo die 
agrarischen Rohstoffe Mais, Kartoffeln und Weizen zu 
vielfältigen Stärkeprodukten veredelt werden. 

Quelle: BMNT
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1.3 AUSSENHANDEL MIT AGRARISCHEN  
PRODUKTEN UND LEBENSMITTELN

Quelle: Statistik Austria, nach KN

Außenhandel mit agrarischen Produkten und Lebensmi�eln 2017
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 Außenhandel
 Österreichs Außenhandel zeigte 2017 wei
terhin eine steigende Tendenz, die Importe und die 
Exporte stiegen beachtlich. Die Gesamtimporte nah
men um 8,8  % auf 147,5 Mrd. Euro (+11,9 Mrd.  Euro) 
zu, die Gesamtexporte um 8,2  % auf 141,9 Mrd. 
Euro (+10,8  Mrd. Euro). Die Saldierung der Ein und 
Ausfuhren ergab für 2017 ein Handelsbilanzdefizit in 
der Höhe von 5,6 Mrd. Euro – das waren um 1,1 Mrd. 
Euro mehr als 2016. Die Deckungsquote (wertmäßige 
Deckung der Importe durch Exporte) der österrei
chischen Außenhandelsbilanz sank demgemäß um 
0,5  Prozentpunkte auf 96,2  %.

In die EUStaaten, die Österreichs wichtigste Han
delspartner sind, gingen mit 99 Mrd. Euro 69,8  % 
der Exporte, mit 104,5 Mrd. Euro kamen 70,9  % der 
Importe aus dem EURaum. Die Saldierung der Ein 
und Ausfuhren innerhalb der EU ergab ein Handelsbi
lanzdefizit von 5,5 Mrd. Euro (–211 Mio. Euro). Der 
Handel mit NichtEUStaaten wies bei 43  Mrd.  Euro 
Importen und 42,9 Mrd. Euro Exporten eine negative 
Handelsbilanz von 0,12 Mrd. Euro aus (weitere Details 
siehe Tabellen 1.3.1 bis 1.3.7).

Agrarischer Außenhandel
Österreichs Agraraußenhandel stieg 2017 schwächer 
als der Gesamtaußenhandel. Die Exporte erhöhten sich 

um 7  % auf 11,1 Mrd. Euro, die Importe um 4,7  % auf 
12  Mrd. Euro. Das ergab ein agrarisches Handelsbilanz
defizit von 0,85 Mrd. Euro – das waren 186  Mio. Euro 
weniger als 2016. Infolgedessen hat sich die Deckungs
quote um 1,9 Prozentpunkte auf 92,9  % verbessert. Am 
Gesamtaußenhandel hatten die agrarischen Einfuhren 
einen leicht gesunkenen Anteil von 8,1  %. Der Anteil 
der Agrarausfuhren an den Gesamtexporten sank mit 
7,8  % ebenfalls leicht. Auch beim Handel mit agrari
schen Produkten waren die EUStaaten Österreichs 
wichtigste Handelspartner – 83,8  % der Einfuhren und 
75,2  % der Ausfuhren betrafen den EURaum.

Die wichtigsten EUHandelspartner waren Deutsch
land (4,31 Mrd. Euro Importe und 3,92 Mrd. Euro 
Exporte), Italien (1,26 Mrd. Euro Importe und 
1,29 Mrd. Euro Exporte), Ungarn (739 Mio. Euro 
Importe und 415 Mio. Euro Exporte), die Niederlande 
(780 Mio. Euro Importe und 301 Mio. Euro Expor
te) und die Tschechische Republik (415 Mio. Euro 
Importe, 302 Mio. Euro Exporte). Aus Deutschland 
wurden hauptsächlich Getreidezubereitungen, Fleisch, 
Milch und Milcherzeugnisse sowie andere essbare 
Zubereitungen eingeführt. Nach Deutschland wurden 
überwiegend Milch und Milcherzeugnisse, Getränke, 
Getreidezubereitungen und Fleisch ausgeführt. Beim 
Außenhandel mit Italien machten importseitig Früchte, 
Getränke, Gemüse sowie Obst und Gemüsezube
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reitungen die Hauptanteile aus. Auf der Exportseite 
dominierten Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch, 
Getreide und Getreidezubereitungen. Aus Ungarn 

kamen hauptsächlich Getreide, Ölsaaten und Ölsamen 
sowie Fleisch nach Österreich. Nach Ungarn lieferte 
Österreich überwiegend Fleisch, Futtermittel, Getränke 
sowie Früchte. Die Niederlande lieferten vorrangig 
lebende Pflanzen, Zubereitungen von Gemüse und 
Früchten, Milch und Milcherzeugnisse sowie Fleisch, 
und sie bezogen hauptsächlich Fleisch, Milch und 
Milcherzeugnisse, Getränke sowie Getreidezubereitun
gen. Beim Handelsaustausch mit Polen kennzeichneten 
Tabak und Tabakwaren, Fleisch, Gemüsezubereitungen 
sowie Getreidezubereitungen die Einfuhren. Andere 
essbare Zubereitungen, Getreidezubereitungen sowie 
Kakao und Kakaoprodukte dominierten die Ausfuhren.

Wichtige Agrarhandelspartner Österreichs aus den 
Reihen der Drittstaaten waren 2017 die USA mit 
92  Mio. Euro Importen und 891  Mio.  Euro Exporten, 
die Schweiz mit 294  Mio. Euro Importen und 427 Mio. 
Euro Exporten, die Türkei mit 235 Mio. Euro Importen 
und 102 Mio. Euro Exporten, Brasilien mit 104 Mio. 
Euro Importen und 44 Mio. Euro Exporten sowie die 
Russische Föderation mit 7 Mio. Euro Importen und 
199 Mio. Euro Exporten.

Quelle: Statistik Austria
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Tierische Waren  KN 05
P�anzl. Sä�e  KN 13
Andere Zub.  KN 21
Flechtsto�e  KN 14

Zucker  KN 17
Zub. Fleisch/Fisch  KN 16

Getreidezub.  KN 19
Fu�ermi�el  KN 23

Müllereierzeugn.  KN 11
Fleisch  KN 02

Milch  KN 04
Getränke  KN 22

68
30
27
22
  8

7
1

-2
-3
-3

-19
-28
-51
-89

-115
-242
-316
-324
-398
-478

76
81

220

-9

97
37
14
10

8
-2

-32
-45
-46
-71

-97
-98

-154
-208
-212
-271
-306
-355
-466
-826

175
347

1.734

-80

-113

-13
-9



---      23      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
1. GESAMTWIRTSCHAFT UND AG� RSEKTOR

 Der aus den landwirtschaftlichen Erzeuger-
preisen ermittelte, vorläufige Index des Gesamtoutputs 
für das Jahr 2017 ist im Vergleich zu 2016 um 8,2 % 

gestiegen und befand sich mit einem (vorläufigen) 
Wert von 114 deutlich über dem Ausgangsniveau 
(2010 = 100). Dieser Indexanstieg bei den Agrarpro-
dukten war vor allem in der Preisentwicklung für 
Getreide, Erdäpfeln, Obst, Wein, Schlachtrinder, Mast  
schweine und Milch begründet. Der Index des Gesamt-
inputs stieg im Jahresdurchschnitt 2017 gegen über 
2016 um 1,8 %, wofür die steigenden Preise sowohl bei 

den Betriebsausgaben als auch bei den Investitionen 

verantwortlich waren. Prägnant waren vor allem die 
Preise für sonstige tierische Ausgaben (innerlandwirt-
schaftlicher Austausch von Zucht- und Nutztieren) 
sowie Dünge- und Bodenverbesserungsmittel.

Output-  Preisindex

Im Jahresdurchschnitt 2017 erfuhr der Index bei den 
pflanzlichen Produkten ein Plus von 5,1 %. Ausschlag-
gebend dafür waren die Indexanstiege bei Getreide, 
Erdäpfeln, Obst und Wein, wobei im Getreidebereich 
die stärksten Veränderungen bei Mahl- und Futter-
weizen, Futterroggen und -gerste sowie Körnermais 
festzustellen waren. Am stärksten erhöhten sich im 
Obstbereich Tafeläpfel und -birnen, im Weinbereich 
Tafel wein, Qualitätsweine in der 1-Liter-Flasche und 

roter Qualitätsfaßwein. Im tierischen Bereich war – 
vor allem aufgrund der gestiegenen Erzeugerpreise 
für Schlacht rinder, Mastschweine und Milch – ein 
Indexanstieg um 10,2  % zu beobachten. Der Index für 
Geflügel verzeichnete hingegen ein Minus von 0,6  % 
(siehe auch Tabellen 1.4.1 bis 1.4.5).

Marktfruchtbau: Ein um 9,3 % höherer Preisindex 
bei Getreide, ein um 22,5 % gestiegener Preisindex 
bei den Erdäpfeln, ein um 16,6 % höherer Preisindex 
bei Obst und ein um 8,8 % gestiegener Preisindex bei 
Wein kennzeichneten die Entwicklung im Marktfrucht-
bau. Innerhalb des Getreides wiesen alle Getreidesor-
ten außer Premium- und Hartweizen steigende Preise 
auf. Am stärksten stiegen die Preise für Futterroggen 
(+37,8 %), Futterweizen (+26,9 %) und Mahlweizen 
(+21,9 %). Dem stand ein Preisrückgang (–13,3 %) 
bei den Handelsgewächsen gegenüber. Am stärksten 
sanken hier die Preise für Ölkürbis (–31,4 %) und 
Zuckerrübe (–17,3 %).

Gemüse-, Obst- und Weinbau: Der Preisindex 
der Obstbauprodukte verzeichnete einen Anstieg um 
16,6 %, was vor allem auf höhere Preise für Tafeläpfel 
(+61,5 %) und Tafelbirnen (+32 %) zurückzuführen 
ist. Im Gemüse- und Gartenbau blieb der Indexwert 
mit +0,06% annähernd gleich, wobei Frischgemüse 
ein Minus von 1,1  % und Pflanzen und Blumen ein 
Plus von 1  % aufwiesen. Die Erdäpfel erfuhren einen 
Preisanstieg um 22,5 %, wofür vor allem die Speiseerd-
äpfel mit +47,8 % verantwortlich waren. Im Weinbau 
gab es – wie bereits erwähnt – mit +8,8 % eine positive 
Entwicklung. Dies war auf durchgehende Preisanstiege 
zurückzuführen, wobei der Qualitätsfaßwein (+29,9  %) 
am stärksten zulegte.

Tierische Produkte: Mit einem Indexanstieg um 
10,2  % war eine positive Entwicklung zu beobachten. 
In der Rindermast fielen die Erzeugerpreise um 6,9  % 
höher aus als im Jahr 2016. Der Anstieg war bei der 
Milch mit +18,9  % noch stärker. Nach dem deutlichen 
Minus von 7,5  %  im Jahr 2016 verzeichnete der Kuh-
milchpreis im Jahresdurchschnitt 2017 eine Zunahme 
um 19,3  %. Der Index kam somit bei 117,2 (2010 = 
100) zu liegen. Bei den Eiern lag der Preisindex mit 
einem Plus von 1, 9  % leicht über dem Niveau des 
Jahres 2016. 

1.4  PREISENTWICKLUNG

Entwicklung der Agrar-Indizes

Quelle: Agarpreisindex, Statistik Austria, AWI
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Input Preisindex
Beim Vergleich der Jahresdurchschnitte 2016 und 
2017 war beim Gesamtinput ein Indexanstieg von 
1,8 % festzustellen. Zum Tragen kamen vor allem die 
höheren Preise für sonstige Waren und Dienstleistun
gen, Instandhaltung von Maschinen und Geräten sowie 
Energie und Schmierstoffe.

Betriebsausgaben: Innerhalb der Betriebsausgaben 
gab es einige Veränderungen. In Summe erhöhte sich 
der Index um 1,6  %. Zu den größten Steigerungen 
kam es bei sonstigen Waren und Dienstleistungen mit 
einem Preisanstieg von 4,4  % im Jahresdurchschnitt, 
wobei der innerlandwirtschaftliche Austausch von 
Zucht und Nutzvieh den größten Anstieg verzeichnete 
(+13,6 %). Am stärksten nahmen hierbei die Preise 
für nichtträchtige Zuchtkalbinnen (+19,1 %) und die 
Ferkel (+19,1  %) zu. Weiters gab es bei Energie und 
Schmierstoffe einen Anstieg. Die Preise für Heizstof
fe erhöhten sich mit +12,1 % am stärksten, gefolgt 
von Diesel mit 7,3 %. Zudem stiegen die Kosten für 
Tierarzt und Medikamente (+2,8 %), die Instandhal
tungskosten für Maschinen und Geräte (+3,4 %) sowie 
für Bauten (+1,3 %), für Saat und Pflanzgut (+1,1 %) 
und für Futtermittel (+0,4 %). Hingegen sanken für 
Dünge und Bodenverbesserungsmittel die Kosten um 
10,3 %, wobei die Phosphatdüngerpreise mit –12,8 % 
am stärksten sanken.

Investitionsausgaben: Bei den Preisen für Waren und 
Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen gab 
es ein Plus von 2,1 %. Bei den Maschinen und sonsti
gen Ausrüstungsgütern war eine Steigerung um 1,5  % 
zu verzeichnen, wobei Zugmaschinen um 2 % teurer 
wurden. Die Baukosten erhöhten sich um 2,7  %.

Verbraucherpreise
Im Jahr 2017 betrug die durchschnittliche Inflationsra
te gemäß Verbraucherpreisindex (VPI 2015) 2,1  %. Sie 
lag damit deutlich über jener von 2016 (0,9  %). Der 
stärkste Preistreiber war im Jahr 2017 der Verkehr mit 
einem Preisanstieg von 3  % (Einfluss: +0,39 Prozent
punkte), hauptsächlich bedingt durch höhere Kosten 
für Treibstoffe (+7,1  %, +0,24 Prozentpunkte Einfluss). 
Nachrichtenübermittlung war die einzige preisdämp
fende Ausgabengruppe. Die Preise sanken um 1,3 % 
(mit einem Einfluss von –0,03 Prozentpunkten). Aus
schlaggebend waren hierbei vor allem die Preisrück
gänge bei Telefon und Faxdienstleistungen (–2,5  %) 

Die durchschnittliche Teuerung von 2,4 % in der 
Ausgabengruppe „Nahrungsmittel und alkoholfreie Ge
tränke“ war durch höhere Kosten für Speisefette und 
öle um 11,5 %, für Fische und Fischwaren um 9,9  % 
und für Milchprodukte und Eier um 3,5 % bedingt. 
Lediglich Obst wurde um 0,3 % billiger.

Preisindex für landwirtscha�liche Erzeugnisse
(Output)

Veränderung 2017 zu 2016 in Prozent 

Zuckerrüben
Gemüsebau
Eier
Schlachtstiere
Weinbau
Getreide
Mastschweine
Schlachtkühe
Obstbau
Milch
Erdäpfel

Landwirtscha�liche Erzeugnisse +8,2

+22,5
+19,0
+16,6
+13,0
+10,0

+9,3
+8,8
+3,9
+1,9
+0,1

–17,3

Quelle: Agarpreisindex, Statistik Austria, AWI

Preisindex der Gesamtausgaben
(Input)
Veränderung 2017 zu 2016 in Prozent 

Quelle: Agarpreisindex, Statistik Austria, AWI

Gesamtausgaben +1,8

+5,1
+4,4
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+1,8
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–10,3

+7,3

Handelsdünger
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P�anzenschutzmi�el
Fu�ermi�el
Saat- und P�anzgut
Gebäudeerhaltung
Tierarzt und Medikamente
Geräteerhaltung
Sonstige Waren und Dienstleistungen
Viehzukauf
Diesel
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 Bei der Versorgung mit qualitativ hochwerti-
gen Lebensmitteln gibt es in Österreich ein ausreichen-
des Produktions- und Versorgungsniveau – sowohl bei 
Erzeugnissen tierischer als auch pflanzlicher Herkunft. 
2016  wurden von der österreichischen Landwirt-
schaft an tierischen Produkten u. a. 910.500 t Fleisch 
produziert. Die größten Anteile entfielen dabei auf 
Schweinefleisch mit 478.000 t (53 %) und Rindfleisch 
mit 221.000 t (24 %). Der Inlandsverbrauch betrug  
rd. 847.000 t Fleisch (64,8 kg pro Kopf ). Der Grad 
der Selbstversorgung (SVG) erreichte bei Fleisch 108 %. 
Beim Fleischkonsum dominiert das Schweinefleisch 
mit einem Pro-Kopf-Verzehr von 38,2 kg, was einem 
Selbstversorgungsgrad von 101  % gleichkommt. Rind- 
und Kalbfleisch kommen an zweiter Stelle mit einem 
Pro-Kopf-Verzehr von 12,0 kg bzw. einem Selbstversor-
gungsgrad von 141 %. Die anderen Fleischarten spielen 
eine eher untergeordnete Rolle. Bei Milchprodukten 
spiegelt sich auch die Schlagkräftigkeit der heimischen 
Landwirtschaft bzw. der Molkereien wider: Bei fast 
allen Produktarten gibt es einen SVG von zum Teil 
weit über 100 %. So beträgt dieser bei Konsummilch 
166  %, bei Obers und Rahm 112 % und bei Schmelz-
käse sogar 485 %. Der Konsummilch-Pro-Kopf-Ver-
brauch beträgt 76,6 kg, der von Trinkmilch 7,9 kg  und 
jener von Käse 22,0 kg.

Die österreichische Landwirtschaft produzierte im 
abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2016/17 an Erzeugnissen 
aus pflanzlicher Herkunft 5,7 Mio.  t Getreide, 208.800  t 
Obst, 687.900  t Gemüse, 767.300  t Erdäpfel, 391.300  t 

Ölsaaten, 3,5 Mio.  t Zuckerrüben und 2,0  Mio. hl Wein. 
Der Grad der Eigenversorgung erreichte bei Wein 80  %, 
bei Getreide 95  %, bei Gemüse 58  %, bei Obst nur 
27  % und bei pflanzlichen Ölen 31  %. Das beliebteste 
heimische Obst ist der Apfel: Hier beträgt der Pro-
Kopf-Verbrauch 14,1  kg bei einem SVG von 59  %. Bei 
Gemüse insgesamt gibt es einen Pro-Kopf-Verbrauch 
von 112,8 kg bzw. einen SVG von 58  %. Die Details zu 
Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch sowie 
zu den pflanzlichen und tierischen Versorgungsbilanzen 
finden sich in den Grafiken (auch im Anhang) und den 
Tabellen 1.5.1 bis 1.5.22.

1.5 SELBSTVERSORGUNGSG! D UND 
  PRO-KOPF-VERB! UCH

Selbstversorgungsgrad bei Milchprodukten 

in %

Quelle: Versorgungsbilanzen Statistik Austria, BMNT
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”LEBENSQUALITÄT BAUERNHOF“
WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG SEIT 10 JAHREN

 Ein vitaler ländlicher Raum hängt 
wesentlich von den Leistungen der Bäue 
rinnen und Bauern ab. Grundvoraussetzung 
dafür ist deren gute seelische und körper 
liche Verfassung – ein Ziel, dem sich das 
Projekt ”Lebensqualität Bauernhof “ bereits 
seit Jahren verschrieben hat.

2007 als Initiative der ARGE Bäuerinnen ins 
Leben gerufen, präsentiert sich ”Lebensqualität 
Bauernhof “ (LQB) als vielfältiges Projekt, das 
Landwirtinnen und Landwirten bei verschiedens
ten mentalen Herausforderungen Unterstützung 
bietet. Die Zahlen sprechen für sich: In den Jahren 
2012 bis 2017 ist es dem LQBTeam gelungen, 
das Bildungsangebot entscheidend zu professio
nalisieren und auf konkrete Lebensthemen zu 
fokussieren. Allein im Jahr 2017 fanden in ganz 
Österreich 212 LQBBildungsveranstaltungen 
mit 9.300 Teilnehmenden statt. Besonders von 
Frauen werden diese Angebote gerne in Anspruch 
genommen.

Im Vorjahr wurde zudem die Bewerbung mit Hilfe 
neuer Medien wie etwa YouTube gestartet: An
lässlich ihres 10JahresJubiläums präsentierte die 
bundesweite Bildungs und Informationsinitiative 
des Ländlichen Fortbildungsinstitutes ”Lebens
qualität Bauernhof “ ihr Angebot in einem eigenen 
Kurzfilm auf YouTube unter bit.ly/2hQrURu. 
Ebenso ein Schwerpunkt von LQB war dem 
Thema ”Burnout“ gewidmet, dem auch in der 
Landwirtschaft zunehmend mehr Aufmerksamkeit 
gegeben wird. Ein neues Video zeigt die Risiken 
und Lösungsansätze auf. Dieses kann auf YouTube 
unter bit.ly/2v0oXTI angeschaut werden. Ziel 
ist es, gestresste Bäuerinnen und Bauern vor der 
schleichenden BurnoutGefahr zu warnen und 
ihnen das bäuerliche Sorgentelefon als mögliche 
Anlaufstelle ans Herz zu legen.

Darüber hinaus bieten die Landwirtschafts
kammern Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, 

Steiermark und Tirol auch persönliche, psycho
soziale Beratungsgespräche an. 2017 konnten 
insgesamt 1.181 derartige Kontakte (schriftlich, 
persönlich vor Ort oder in der Kammer) erfasst 
werden –Tendenz steigend. Die Hauptgründe zur 
Kontaktaufnahme waren Generationenkonflikte 
(30,4 %), Schwierigkeiten bei der Hofübergabe/
Hofübernahme (16,7 %) sowie Partnerschaftskon
flikte/Scheidung (12,8 %).

Infofolder zum Thema ”Krise“: Für alle, die das 
Gefühl haben, in eine persönliche Krise hinein
zuschlittern oder sich bereits darin befinden, 
gibt es an den Landwirtschaftskammern einen 
Informationsfolder. Dieser wurde vom LQBTeam 
2016/17 erarbeitet und bietet Wissenswertes über 
Symptome, Ursachen, Anlaufstellen in solchen 
Situationen. Im Idealfall können Krisen so bereits 
im Keim erkannt und abgemildert werden, bevor 
daraus Erkrankungen entstehen. Der Informations
folder steht auf www.lebensqualitätbauernhof.at 
als Download zur Verfügung.

Eine wertvolle Orientierungshilfe in schwierigen Lebensphasen 
bietet der Krisenfolder von ”Lebensqualität Bauernhof “

http://www.lebensqualität-bauernhof.at
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2.  PRODUKTION UND MÄRKTE

 2.1 PFLANZLICHE PRODUKTION

2.1.1 GETREIDE 
Situation in Österreich: Die Getreide ernte 
2017 (inkl. Körnermais) war mit 4,8  Mio. t, davon 
2,1  Mio.  t Körnermais, um 15  % niedriger als im 
Vorjahr. Hauptursache für die Ertragsrückgänge war 
die frühsommerliche Trockenperiode mit wochenlan-
gem Niederschlagsdefizit im Mai und Juni. Es wurden 
1,35  Mio. t Weichweizen inklusive Dinkel geerntet, 
davon waren rund 97  % Winterweichweizen. Die 
Qualitäten des im Jahr 2017 geernteten Weizens in 
Österreich fielen überdurchschnittlich gut aus (hoher 
Anteil an Qualitäts- und Premiumweizen).
Die Qualitätseinstufungen ergaben 52  % Premium-
weizen, 23  % Qualitätsweizen und 25  % Mahl- und 
Futterweizen. Die Qualitätsweizenernte 2017 ist 
bezüglich der Backqualität im Qualitätsweizengebiet 
des pannonischen Raumes als sehr gut zu beurteilen. 
Bei Hartweizen, der vor allem in der Teigwaren-
produktion Verwendung findet, wurden sowohl bei 
Winterhartweizen mit 4,2 t/ha (–2,6  %) als auch bei 
Sommerhartweizen mit 3,9 t/ha (–2,4  %) durch-
schnittliche Erträge erreicht. Die Anbaufläche von 
Wintergerste sank um rund 3.100 ha (–3,5  %) auf 
85.959 ha. Sommergerste, die als Braugerste in der 
Malz- und Biererzeugung verwendet wird, verzeichne-
te 2017 eine Flächenausweitung um 1.591 ha (+3,1  %) 

auf 52.944  ha. Bei Roggen gab es 2017 mit 34.476  ha 
abermals eine Reduktion der Flächen um 2.836 ha 
(–7,6  %). Körnermais (inklusive CCM) wurde auf 
einer Fläche von rund 209.476 ha angebaut (+7,3  %). 
Die Maisernte betrug 2,08 Mio. t und lag damit 5  % 
unter dem Vorjahresniveau.

Die Getreideanbaufläche (inkl. Körnermais) war 2017 
mit 776.177  ha rund 1,0  % niedriger als im Vorjahr. 
Rund 52.800 Betriebe bauen Getreide (inkl. Körner-
mais) an. Die durchschnittliche Anbaufläche betrug 
14,7  ha. Rund 420 Betriebe haben mehr als 100 ha 
und 9.600 Betriebe weniger als 2 ha Getreide angebaut. 
Beim Getreide beträgt der Bio-Anteil 14,8  %.

Die Erzeugerpreise für Getreide der Ernte 2017 
lagen im Rahmen der LGR im Mittel um 14,2  % über 
dem Vorjahresniveau. Der Produktionswert zu 
Herstellungspreisen für Getreide stieg 2017 um 0,7  % 
auf 0,76  Mrd. Euro. Dieser Wert macht rund 10  % des 
Gesamtproduktionswertes des landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsbereichs aus. 

Getreideernte

in Millionen Tonnen

Quelle: Statistik Austria

Erzeugerpreis für Mahlweizen und Körnermais

in Euro je Tonne ohne MwSt.

Quelle: Statistik Austria
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Außenhandel 2017: Österreichs Getreideeinfuhren 
betrugen rund 2,36 Mio.  t, die Ausfuhren beliefen 
sich auf rund 1,34  Mio.  t, woraus sich ein mengen-
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mäßiger Importüberhang ergibt. Der Großteil des 
Außenhandels erfolgt mit anderen EU-Mitgliedstaaten, 
der Handel mit Drittstaaten hat nur geringe Bedeu-
tung. Die Weizenexporte betrugen 733.600  t. Davon 
wurden 65  % nach Italien, 18  % nach Deutschland und 
8 % in die Schweiz exportiert. Die Weizenimporte in 
der Höhe von 1,01 Mio.  t kamen zu rund 34  % aus 
Ungarn, zu 29  % aus der Tschechischen Republik, zu 
23  % aus der Slowakei und zu 6  % aus Deutschland. 
Die Körnermaisexporte betrugen 2017 rund 443.000 t, 
die Körnermaisimporte machten rund 1,06 Mio. t aus. 
Mit einem Anteil von 83  % gingen die größten Mais-
exporte nach Italien und rund 6  % nach Deutschland. 
Importiert wurde Mais aus Ungarn (46  %), der Slowa-
kei (22  %) und der Tschechischen Republik (15  %).

Gemäß der Vorschau der AMA zur österreichischen 
Getreidebilanz 2017/18 (Stand: Februar 2018) werden 
im Wirtschaftsjahr 2017/18 geschätzte 3,696 Mio. t 
Getreide am Markt verbraucht, davon 0,725 Mio. t für 
die Ernährung und 0,738 Mio. t für die Verfütterung. 
1,469 Mio. t Getreide werden industriell zu Stärke und 
Zitronensäure sowie in der Brauindustrie verarbeitet. 
0,7 Mio. t, davon 0,373 Mio. t Weichweizen, 0,310  Mio. 
t Mais und 17.000 t Triticale finden in der Bioethanol-
erzeugung Verwendung. Eiweißhaltige Futtermittel, die 
bei der Erzeugung von Bioethanol anfallen, ersetzen 
hier einen Teil der Futtermittel auf Sojabasis, die sonst 
importiert werden müssten. Auf die Erzeugung von 
Saatgut entfallen 60.000 t.

Situation in der EU-28: Die Getreideernte 2017 
war durch eine sehr uneinheitliche Erzeugung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten gekennzeichnet. Die Weich-
weizenernte in der Union lag mit 141,7 Mio.  t um rund 
6  % über der Ernte des Vorjahres. Die Körnermaisernte 
betrug 65,2 Mio. t und war damit um 3,8 % höher 
als 2016. Die Gerstenernte 2017 war mit 58,8 Mio. t 
geringfügig niedriger als im Jahr 2016 (59,4 Mio. t). 
In ihrer Getreidebilanz für das Wirtschaftsjahr 
2017/18 schätzt die Europäische Kommission mit 
Stand April 2018 die verfügbare Getreidemenge auf 
368,1 Mio. t (Anfangsbestände: 40,5 Mio. t + ver-
marktungsfähige Produktion 2017: 306,7 Mio.  t + 
geschätzte Importe: 20,9 Mio. t); dieser Menge steht 
ein interner Verbrauch von 282,8 Mio. t gegenüber. 
Die Exporte werden auf 33,8 Mio. t geschätzt. Die 
Getreide endbestände in der Union werden zum 

Ende des Wirtschaftsjahres (30. Juni 2018) bei 49,3 
Mio. t gesehen, was eine Erhöhung von rund 22  % 
gegenüber den Endbeständen des Vorjahres bedeutet. 
Die Europäische Kommission erwartet einen weiteren 
Rückgang der EU-Getreideexporte, trotzdem wird die 
EU-28 im Wirtschaftsjahr 2017/18 mit einem derzeit 
geschätzten Exportüberhang von rund 12 Mio. t Ge-
treide, Nettoexporteur bleiben (Quelle: DG AGRI).

2017 betrug die Körnermaisernte 2,08 Mio. t, um 5 % weniger 
als im Vorjahr. Rund 22.000 Betriebe bauen Körnermais an. 
Die durchschnittliche Anbaufläche macht rund 10 ha aus.

Situation auf den Weltmärkten: Die Getreideern-
te im Wirtschaftsjahr 2017/18 fiel mit geschätzten 
2.091  Mio. t um 2,2  % geringer aus als im Wirtschafts-
jahr 2016/17. Die geschätzten Endbestände des Wirt-
schaftsjahres 2017/18 werden nach dem Rekordniveau 
im Jahr 2016/17 (620 Mio. t) mit 602 Mio. t wieder 
rückläufig gesehen, aber doch über den Mengen des 
Wirtschaftsjahres 2015/16 (561 Mio. t). Die weltweite 
Weizenproduktion im Wirtschaftsjahr 2017/18 wird 
auf 758 Mio. t geschätzt (derzeit Rekordniveau), der 
Verbrauch wird mit 740 Mio. t ebenfalls auf Rekord-
niveau gesehen. Trotzdem wird derzeit eine Auswei-
tung der globalen Weizenbestände um rund 7  % auf 
262 Mio. t prognostiziert. Die weltweite Maisproduk-
tion wird auf 1.044 Mio. t geschätzt, der Verbrauch auf 
1.074 Mio. t. Bei Mais wird ein Abbau der globalen 
Bestände um rund 30 Mio. t auf 300 Mio.  t prognos-
tiziert. Das Endbestand-Verbrauch-Verhältnis („stock-
to-use ratio“) liegt bei Mais somit über 28  % (kritische 
Marke bei 20 %); bei Weizen beträgt das Verhältnis 
über 35  % (Quelle: IGC, Grain Market Report, 
24.  Mai 2018). Weitere Informationen zu diesem Kapi-
tel siehe Tabellen 2.1.1.1 bis 2.1.1.11.
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2.1.2 ÖLFRÜCHTE UND KÖRNER‑ 
LEGUMINOSEN
Situation in Österreich:
Ölfrüchte: Die Ernte 2017 bei Ölfrüchten (Win-
ter- und Sommerraps und Rübsen, Sonnenblumen, 
Sojabohne, Mohn, Ölkürbis) betrug 378.608 t (–2  %). 
Die mittlerweile zur Hauptkulturart „aufgestiegene“ 
Sojabohne wurde 2017 auf einer um 29,5 % größeren 
Fläche (+14.676 ha) angebaut. Die Sojabohnenproduk-
tion fiel mit 193.416 t um 27  % höher aus als im 
Vorjahr, der durchschnittliche Hektarertrag lag bei  
3  t/ha. 27,6  % der Sojabohnenfläche waren 2017 
Bio-Fläche. Die Verwertung der geernteten gentechnik-
freien Sojabohnen in Österreich erfolgt einerseits über 
die Lebensmittelschiene und andererseits über die Fut-
termittelschiene. Sonnenblumen wurden im Vergleich 
zum Vorjahr auf einer um rund 21 % größeren Fläche 
angebaut. Dennoch lag die Erntemenge mit 51.381 t  
um 14 % unter der Ernte des Vorjahres, was unter 
anderem auf den niedrigeren Ertrag zurückzuführen ist. 
Bei Raps und Rübsen stieg die Fläche gegenüber dem 
Vorjahr um 2,1  % an. Aufgrund eines durchschnittli-
chen Hektarertrages von 2,88 t/ha lag die Erntemenge 
mit 116.835 t um 17,6 % unter der Vorjahresmenge.  
Einen eklatanten Rückgang in der Anbaufläche weist 
der Ölkürbis (–42  %) auf. Die größte Anbaufläche liegt 
mit 10.528 ha in Niederösterreich vor der Steiermark 
mit 9.370 ha. Aufgrund des etwas geringeren Ertrages 
von 0,68 t/ha im Vergleich zum Vorjahr (0,76 t/ha)  
und insbesondere aufgrund der stark reduzierten 
Fläche hat sich die Erntemenge mit 15.177 t Ölkürbis 
(getrocknete Kerne) beinahe halbiert (–48,6  %).

Die Erzeugerpreise für die Produktgruppe der 
Ölfrüchte sanken laut LGR im Durchschnitt um rund 
8,7  %. Der Produktionswert zu Herstellungspreisen 
von Ölfrüchten fiel auf 0,17 Mrd. Euro.

Ölfruchtanbau

in 1.000 ha

Quelle: Statistik Austria

Körnerleguminosenanbau

in 1.000 ha

Quelle: Statistik Austria
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Körnerleguminosen: 2017 nahm der Anbau von 
Körner leguminosen gegenüber dem Vorjahr ab, bei 
Ackerbohne sanken die Anbauflächen um rd. 5  %, bei 
der Körnererbse um knappe 13  % und bei den anderen 
Hülsenfrüchten (Wicke, Platterbse, Süßlupine) um 6 %. 
Infolgedessen sanken auch die Erntemengen: Acker-
bohne –17  %, Körnererbse –20  %, andere Hülsen-
fürchte –6   %. Bei der Körnererbse wurde ein Drittel 
auf Bio-Äckern kultiviert, bei der Ackerbohne waren 
zwei Drittel der Flächen Bio. Aufgrund der geringeren 
Anbaufläche bei den Körnerleguminosen verringerte 
sich, trotz der laut LGR um 5,6  % gestiegenen Erzeu-
gerpreise, deren Produktionswert 2017 um 6,9 %.

Außenhandel 2017: Die Einfuhren von Öl- und 
Eiweißpflanzen sanken um rund 2.700  t (–0,4  %), 
die Ausfuhren verringerten sich um rund 55.700  t 
(–13,2  %). Aufgrund von Exportpreisanstiegen erhöhte 
sich der Exportwert – trotz geringerer Exportmengen 
– um 25,2  % (+64,4 Mio. Euro). Der Importwert verrin-
gerte sich um 0,8  % (–3,4  Mio.  Euro). Die Hauptanteile 
an den Einfuhren machten Raps- und Rübsensamen 
mit 272.600  t, Sonnenblumenkerne mit 147.700  t 
und Sojabohnen mit 105.300  t aus. Diese drei Ölsaa-
tengruppen dominierten auch die Exporte, und zwar 
Raps- und Rübsensamen mit 79.900 t, Sojabohnen mit 
60.300 t und Sonnenblumenkerne mit 51.200 t.
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Situation in der EU-28: Die Erntemenge der drei 
bedeutendsten Ölsaaten in der EU (Raps, Sonnen-
blume, Sojabohne) wird von der DG AGRI für das 
Wirtschaftsjahr 2017/18 auf 34,9 Mio. t geschätzt.  
Den größten Anteil daran hat Raps mit einer Produkti-
onsmenge von 21,8 Mio. t, gefolgt von Sonnenblumen 
mit 10,4 Mio. t. Die Sojabohnenerzeugung in der EU 
ist wiederum angestiegen und wird derzeit auf rund  
2,7 Mio. t geschätzt. Dieser Eigenproduktion steht eine 
Einfuhr von 13,7 Mio. t Sojabohnen (ohne Sojaschrot) 
gegenüber. Laut Bilanz der Europäischen Kommission 
(26. April 2018) beläuft sich die geschätzte Gesamt-
produktion an Ölsaaten in der EU auf 34,9 Mio. t und 
der Verbrauch auf rund 52,2 Mio. t. Importen von 
18,4 Mio. t stehen Exporte von 0,9 Mio. t an Ölsaaten 
gegenüber.

Eiweißpflanzen wurden in der EU im Jahr 2017 auf 
einer Fläche von 1,8 Mio. ha angebaut und 5 Mio. t 
Körnerleguminosen (Körnererbse, Ackerbohne, Süßlu-
pine) erzeugt. Ein stärkerer Anstieg der Anbauflächen 
und somit eine Stärkung der europäischen Eigenver-
sorgung im Proteinbereich wurde ab dem Jahr 2015 
verzeichnet, da seit diesem Zeitpunkt Eiweißpflanzen 
auf ökologischen Vorrangflächen angebaut und im 
Rahmen des Greenings angerechnet werden können 
(Quelle: DG Agri).

Situation auf den Weltmärkten: Die weltweite 
Produktion von Ölsaaten wird nach Angaben des US-
Landwirtschaftsministeriums (USDA) im Wirtschafts-
jahr 2017/18 auf 569 Mio. t geschätzt und wird somit 
unter der Rekordproduktion des Vorjahres gesehen. 
Den Hauptanteil an Ölsaaten machen Sojabohnen 
mit 335 Mio. t aus. Die weltweit größten Sojaboh-
nenproduzenten sind die USA (120 Mio. t), Brasilien 
(115  Mio. t) und Argentinien (40 Mio. t). Die weltwei-
te Rapsernte wird auf 74,3 Mio. t geschätzt, was einen 
Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die 
Erzeugung bei Sonnenblumen beträgt 46 Mio. t und 
liegt um 3 % unter der Ernte des Vorjahres.  
(Quelle: USDA, EK; siehe Tabelle 2.1.2.1).

2.1.3 ERDÄPFEL
Situation in Österreich: 2017 wurden in Österreich 
rund 653.400 t Erdäpfel geerntet und somit um 15  % 
weniger als im Jahr zuvor. Die Anbaufläche betrug 
mit 22.991  ha um rd. 8  % mehr als 2016. Auf die 
Erdäpfelanbaufläche verteilt wurden 2017 rd. 1.850  ha 
Saaterdäpfel, 880 ha Früherdäpfel, 10.300 ha Speise-

erdäpfel, 3.600 ha Speiseindustrieerdäpfel, 6.200  ha 
Stärkeindustrieerdäpfel und knapp 130 ha sonstige 
Erdäpfel angebaut.

Aufgrund der in den Erdäpfelhauptanbaugebieten im 
Jahr 2017 vorherrschenden Trockenheit ist die Erdäp-
felerntemenge in Österreich in Summe gering ausge-
fallen. Nahe der Donau und in den Bewässerungsge-
bieten konnten zumindest knapp durchschnittliche 
Erträge eingefahren werden. Je nördlicher der Donau 
die Flächen lagen, desto dramatischer zeigten sich 
die Auswirkungen der Sommertrockenheit. Aufgrund 
der moderaten Niederschläge im Herbst 2017 konnte 
zumindest die Ernte bei guten Bedingungen durchge-
führt werden.

Die Erzeugerpreise erhöhten sich 2017 bei den 
Erdäpfeln laut LGR im Durchschnitt um 24 %, der Pro-
duktionswert stieg gegenüber 2016 in Folge dessen 
um 12,6 % – trotz der schlechten Erntesitutation – auf 
89,8 Mio. Euro an.

2017 wurden rund 23.000 ha Erdäpfel kultiviert, davon entfal-
len 57 % der Fläche auf frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel.

2.1.4 ZUCKERRÜBEN
Situation in Österreich:
Die Zuckerrübenanbaufläche war im Jahr 2017 um 
2  % geringer als im Jahr 2016. Nach anfänglich sehr 
ungünstigen und trockenen Witterungsbedingun-
gen haben große Niederschlagsmengen gegen Ende 
September und die zu diesem Zeitpunkt vorherrschen-
den günstigen Witterungsbedingungen noch einen 
Zuwachs beim Rübenertrag – nach ursprünglich recht 
bescheiden prognostizierten Ertragserwartungen – 
ermöglicht. Der durchschnittliche Rübenertrag aus der 
Ernte 2017 war mit 68,35  t/ha niedriger als im Vorjahr 

Fortsetzung auf S. 34
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Einleitung
Der Getreidesektor gehört in Österreich zu den wich-
tigsten landwirtschaftlichen Sektoren. Dies beruht 
zum einen auf den sehr vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten. Die verschiedenen Getreidearten dienen als 
Rohstoff für die menschliche und tierische Ernährung 
sowie der Nutzung in der industriellen Verarbeitung. 
Zum anderen hat der Getreidesektor eine hohe 
wirtschaftliche Bedeutung. Innerhalb der pflanzlichen 
Produktion werden hier die größten Anteile an der 
landwirtschaftlichen Wertschöpfung erzielt.

In den letzten 20 Jahren betrug die jährlich produ-
zierte Menge an Getreide zwischen 4,3 und 
5,7  Mio.  t, was einem aktuellen Selbstversorgungsgrad 
um die 90  % entspricht. Schwankungen ergeben sich 
vor allem durch witterungsbedingt unterschiedlichen 
Erntemengen in den jeweiligen Jahren. Die Getreide-
mengen werden im Rahmen der betrachteten 
Wert schöpfungs kette als Rohstoffe für die Mühlen-
wirtschaft, das Bäckereigewerbe, die Lebensmittel-
industrie, die Futtermittelproduktion, die Saatgut-
wirtschaft, die Stärkeindustrie und die Treibstoff- und 
Energieproduktion verwertet (siehe Abbildung Seite 
33).

Ernährung
Über den Verarbeitungsschritt Vermahlung werden 
Getreidearten wie Weizen und Roggen zu Brot, 
Backwaren und Teigwaren verarbeitet. Aus Braugerste 
wird Malz gewonnen und in weiterer Folge in der 
Bierproduktion verwendet. In Österreich produzierte 
Weichweizen mit hohen Qualitäten sind vor allem im 
Ausland sehr gefragt und werden zu großem Anteil 
exportiert. Insgesamt fielen 2015/16 rund 18  % der 
verbrauchten Getreidemengen dem Sektor Ernährung 
inklusive Malzproduktion zu.

Industrielle Verarbeitung
In Österreich hat sich die industrielle Verarbeitung zu 
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Stärke 
und Stärkeprodukte finden mittlerweile Anwendung 
in verschiedensten technischen Industrien, in der 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie ebenso wie 
in der Pharma- und Kosmetikindustrie. Bioethanol 
wird seit 2007 industriell produziert und als Kraft-
stoff Benzin beigemischt oder als eigener Kraftstoff 
vertrieben. Entstehende Nebenprodukte werden als 
Futtermittel vermarktet, anfallendes CO2 in Flaschen 
abgefüllt.

Rund 29  % des gesamten verbrauchten Getreides 
wird der industriellen Verarbeitung zugeführt (Stand 
2015/16). Der Anteil an verbrauchten Mengen 
liegt somit deutlich über dem EU-Schnitt von 17  % 
(AMIS, 2018). Die EU-Werte sind inklusive Saatgut 
und Verluste ausgewiesen.

Futtermittel
Der Getreideverbrauch für die Anwendung zur 
Fütterung ist mit 49  % (Stand 2015/16) der größte 
Abnehmer von Getreide. Dieser erstreckt sich vom 
direkten Verbrauch am Hof über den Futterge-
treidehandel am Markt bis zum Verbrauch für die 
Mischfutterproduktion. Verbraucht werden dabei 
hauptsäch lich Weichweizen, Gerste und Körnermais 
sowie Triticale.

Zusätzlich zum direkten Verbrauch von Getreide 
kommt es zu Überschneidungen und Abhängigkeiten 
zwischen den Sektoren. In der industriellen Verar-
beitung werden Nahrungs- und Genussmittelzusätze 
produziert, die wiederum der Ernährung zugeführt 
werden. Die Vermahlung von Getreide, die Produk-
tion von Bier sowie die industrielle Verarbeitung 
liefern Nebenprodukte, die als Futtermittel Verwen-
dung finden.

Die Studie zu Getreidemengenströme in Österreich 
ist verfügbar unter: www.agraroekonomik.at
 
 

Quelle:
AMIS – Agricultural Market Information System. (2018). Market Database. 
Abgerufen von http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html

http://www.agraroekonomik.at


---      32      ---    ---      33      ---    

GRÜNER BERICHT 2018

M
en

ge
ns

tr
öm

e 
im

 ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

n 
G

et
re

id
es

ek
to

r



---      34      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 2. PRODUKTION UND MÄRKTE

Fortsetzung von S. 31

(83,35  t/ha). Die Zuckergehalte waren mit 17,52  % 
Polarisation bei der Verarbeitung relativ gut. Die 
Rübenkampagne 2017 konnte nach rund 118 Tagen 
abgeschlossen werden. Die Anzahl der Rübenbaube-
triebe war im Jahr 2017 mit 6.166 leicht rückläufig. 
Die Weißzuckerproduktion (ohne Bio-Zucker) fiel 
im Wirtschaftsjahr 2017/2018 mit rund 469.000 t 
(tatsächliche Erzeugung in Österreich) höher aus als 
im Vorjahr.

Bio-Zucker: 2017 wurden in Österreich von 210  Bio-
bäuerinnen und -bauern auf rund 1.300 ha Anbau-
fläche (VJ: rd. 1.050 ha) rund 57.000 t Bio-Rüben 
geerntet und im tschechischen Werk Hrušovany zu 
8.000 t Bio-Zucker verarbeitet.

Außenhandel 2017: Im Zuckerbereich ist Österreich 
mengen- und wertmäßig ein Nettoexporteur. Die 
Einfuhren an Zucker und Zuckerwaren betrugen rund 
344.700  t (–1,6  %) und die Ausfuhren rund 446.900  t 
(–5,9  %) mit Wertvolumina von 281,5 Mio. Euro bzw. 
288,3  Mio.  Euro. Den mengenmäßigen Hauptanteil 
sowohl an den Ein- als auch an den Ausfuhren machte 
Rohr- und Rübenzucker aus. Wertmäßig sind import-
seitig die Hauptanteile die Zuckerwaren, exportseitig 
Rohr- und Rübenzucker. 

Situation in der EU-28: Die EU-Zuckerproduktion 
aus der Ernte 2017 ist die erste nach dem Wegfall 
der Quotenregelung; der Anbau war erstmals ohne 
Mengenbegrenzung. Die meisten EU-Mitgliedstaaten 
haben ihre Zuckerrübenanbauflächen ausgedehnt. Die 
EU-Zuckerrübenfläche 2017 beträgt 1,66 Mio. ha, was 

einen Anstieg von 16  % im Vergleich zum Vorjahr 
(1,43 Mio. ha) entspricht. Die Europäische Kommissi-
on schätzt den durchschnittlichen Rübenertrag für die 
EU auf 73,8 t/ha. Die gesamte EU-Zuckerproduktion 
aus der Ernte 2017 wird auf 20,9 Mio. t geschätzt 
(+24  % zum VJ), der durchschnittliche Zuckerertrag 
auf 12,6 t/ha.

Situation auf den Weltmärkten: Nachdem in den 
Wirtschaftsjahren 2015/16 und 2016/17 der globale 
Verbrauch die globale Erzeugung überstieg, wird für 
das Wirtschaftsjahr 2017/18 wieder ein Produktions-
überschuss erwartet. Das Analyseunternehmen ISO 
schätzt für das Wirtschaftsjahr 2017/18 die Zucker-
produktion auf 179 Mio. t und den Verbrauch auf 
174  Mio. t. Es ist davon auszugehen, dass sich die glo-
bale Überversorgung negativ auf das ohnehin niedrige 
Preisniveau auswirken wird. Der Weltmarktpreis für 
Weißzucker London No. 5 befand sich im Dezember 
2017 bei 318 Euro/t (Tabellen 2.1.4.1).

Erdäpfelernte

in 1.000 Tonnen

Quelle: Statistik Austria

Zuckerrübenernte

in Millionen Tonnen

Quelle: Statistik Austria
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2.1.5 GEMÜSEBAU
Die Erntemengen nahmen 2017 ab und betrugen 
597.800 t (–3  %) womit eine leicht unterdurch-
schnittliche Ernte eingebracht werden konnte  
(–3  % zum Fünfjahresmittel), da sich die frühsommer-
liche Trockenperiode sowie Sturm- und Unwetterschä-
den ertragsmindernd auswirkten. 53  % des Gemüses 
wurde in Niederösterreich geerntet, 12  % in Wien 
und11  % in Oberösterreich. Die Gemüse bau flächen 
(inkl. Mehrfachnutzung) stiegen 2017 leicht an und 
machten 17.330 ha (+9  %) aus.
Der Produktionswert zu Herstellungspreisen von 
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Gemüse liegt 2017 bei 275,8 Mio. Euro und sank im 
Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,9  % (Tabelle 2.1.5.1).
Die Fruchtgemüseernte betrug 158.500 t (+1 %), was 
einem überdurchschnittlichen Ergebnis entsprach. Bei 
Paradeisern konnten 54.300 t und damit annähernd so 
viel wie im Vorjahr geerntet werden (–1 %). Gurken er-
reichten eine Produktion von 46.600 t (–2 %). Aufgrund 
des verstärkten Anbaus war bei Paprika mit 15.300 t 
ein Erntezuwachs von 9 % gegenüber dem Vorjahr zu 
verzeichnen. Kohl-, Blatt- und Stängelgemüse erbrachte 
eine deutlich unterdurchschnittliche Produktion (–12 % 
zum Fünfjahresmittel), die mit 134.600 t um 5 % unter 
dem Vorjahreswert lag. Die Produktionsmenge bei Chi-
nakohl lag bei 18.500 t, was einen Zuwachs von 13 % 
im Vergleich zum niedrigen Vorjahresergebnis entsprach. 
An Salat wurden 47.300 t und damit 3 % weniger als im 
Vorjahr geerntet. Die Gruppe der Hülsenfrüchte, Wur-
zel- und Zwiebelgemüsearten umfasste eine Erntemenge 
von 304.800 t (–4 %) (Tabelle 2.1.5.2).

Außenhandel: Österreich ist traditionell ein Gemüse-
nettoimporteur. 2017 standen Einfuhren im Ausmaß 
von rund 547.500  t (+2,2  %) mit einem Wert von 
607  Mio. Euro (+7,9  %) Ausfuhren von 188.600  t 
(–6,0  %) mit einem Wert von 141,7  Mio.  Euro 
(–1,5  %) gegenüber. Daraus ergibt sich für 2017 
ein Importüberhang von rund 465,3 Mio. Euro. 
Hauptimportgemüse waren 50.792 t Paradeiser um 
82,83  Mio.  Euro (+9,2  %), gefolgt von 27.975 t Gemü-
sepaprika um 55,4 Mio. Euro und 40.874 t Salatgurken 
um 37,1 Mio. Euro. Hauptexportgemüse war Tiefkühl-
gemüse mit 27,0  Mio. Euro (–6,1  %). 

2.1.6 ZIERPFLANZENBAU
Das Jahr 2017 verlief in allen Produktbereichen des 
Zierpflanzenbaus sehr zufriedenstellend. Das gute 
Wetter im März und Mai bescherte einen guten 
Umsatzzuwachs bei Beet- und Balkonblumen, der 
den leichten Rückgang im April mehr als ausgleichen 
konnte. Wie auch schon in den letzten Jahren nahm 
der Absatz von Kräutern, Gemüsepflanzen und Raritä-
ten zu. Bei den Containerkulturen war besonders bei 
den Topfrosen nach mehreren mageren Jahren eine 
Erholung beim Preis und der Nachfrage spürbar. Der 
Trend zum schön gestalteten Garten hält weiter an 
und sorgte für guten Absatz bei Stauden und Gehöl-
zen. Die meisten Baumschulen setzen daher auch auf 
Erwerbskombination und bieten als Dienstleistung 
Gartengestaltung an.

Beim Beerenobst wurde 2017 eine Menge von 14.300 t geern-
tet, das waren um 27 % mehr als ein Jahr davor.

2.1.7 ERWERBSOBSTBAU
Das Jahr 2017 war zum zweiten Mal in Folge von der 
Spätfrostsituation im April geprägt. Trotz vielerorts ho-
her Ernteausfälle lag die Obsternte für fast alle Frucht-
arten deutlich über dem extrem niedrigen Niveau des 
Vorjahres. Bei wenigen Obstarten konnte sogar ein 
überdurchschnittliches Ernteergebnis erzielt werden. 
Insgesamt wurde im Erwerbsobstbau (ohne Holunder 
und Aronia) im langjährigem Vergleich eine stark un-
terdurchschnittliche Produktionsmenge von 160.000  t 
verzeichnet (–31  % zum Zehnjahresmittel). Die sehr 
schwache Vorjahresernte konnte jedoch um 90  % über-
troffen werden. In Österreich wird auf einer Fläche von 
insgesamt 15.700 ha Erwerbsobstbau betrieben. Davon 
werden bereits 30  % biologisch bewirtschaftet (siehe 
Tabelle 2.1.7.1 bis 2.1.7.6 und 2.4.6).

--- Kernobst aus Erwerbsobstanlagen erbrachte eine 
Erntemenge von 135.500 t, was eine Steigerung von 
107 % gegenüber dem katastrophalen Vorjahreswert 
darstellt. Das Ergebnis 2017 entsprach allerdings nur 
zwei Drittel einer Durchschnittsernte. Äpfel stellten 
95 % oder 129.400 t (+113 %) der Kernobsternte 
dar, wovon wiederum 73 % aus steirischen Kulturen 
stammten. Auf Birnen entfielen 6.200 t (+29 %).

--- Bei Steinobst wurde mit einer Produktion von 
8.900 t ein um 35 % höherer Wert als im Vorjahr er-
zielt. Die Ernte lag jedoch 28 % unter dem Zehnjah-
resmittel. Bei Marillen wurde eine Erntemenge von 
5.000 t erreicht (+18 %). In Bezug zum langjährigen 
Mittel lag die Ernte 2017 bei 95 %. Die höchsten 
Erträge wurden mit 11 t/ha im Burgenland erzielt. 
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Auch Niederösterreich erreichte in Anbetracht der 
Frostsituation im Frühjahr 2017 noch ein vergleichs-
weise passables Ertragsniveau (6,5 t/ha).

--- Beerenobst (ohne Holunder und Aronia) erziel-
te eine Erntemenge von 14.300 t: dies bedeutet 
einerseits eine Steigerung zum Jahr 2016 um 27 %, 
andererseits aber auch ein nur unterdurchschnittli-
ches Ergebnis (–11 % zum Zehnjahresmittel).

Der Wert zu Herstellungspreisen von Obst liegt 2017 
bei rund 220 Mio. Euro und nahm im Vergleich zum 
Vorjahr um ca. 41  % zu.

Außenhandel: Auch im Obstbereich ist Öster-
reich traditionell ein Nettoimporteur. 2017 standen 
Einfuhren im Ausmaß von 759.400 t (–2,1 %) mit 
einem Wert von 1,09 Mrd. Euro (+4,0  %) Aus-
fuhren von 170.800 t (–9,6  %)  mit einem Wert von 
255,0  Mio.  Euro (–10,0  %) gegenüber. Daraus ergibt 
sich ein Importüberhang von rund 831 Mio. Euro. 
Hauptimportfrüchte waren 140.000 t Zitrusfrüchte mit 
142  Mio.  Euro, 129.600 t Bananen um 113,2 Mio. Euro 
(+5  %), 34.400 t Tafeltrauben um 64,5 Mio. Euro und 
17.000 t Erdbeeren um 47,8 Mio. Euro . Hauptexpor-
tobst waren 61.900  t Äpfel (–23  %) mit 32,9  Mio.  Euro 
(–41  %).

2.1.8 WEINWIRTSCHAFT
Situation in Österreich: Für das Jahr 2017 wur-
de mit Stichtag 30. November eine Weinernte von 
2,5  Mio. hl ermittelt, ein Plus von 27  % im Vergleich 
zu 2016 und auch mehr (+15  %) als im Ernteschnitt 

der letzten fünf Jahre. Nach mehreren schwächeren 
Weinernten in den letzten Jahren konnte somit 2017 
wieder eine überdurchschnittliche Ernte eingebracht 
werden. Rotwein erzielte gegenüber der sehr geringen 
Erntemenge des Vorjahres einen Zuwachs von +53  % 
(+13  % im Vergleich zum Fünfjahresschnitt), und 
auch bei Weißwein stieg die Erntemenge gegenüber 
dem Jahr 2016 sowie dem Fünfjahresschnitt jeweils 
um 17  %. Nach den katastrophalen Spätfrösten des 
Vorjahres wurden zwar auch 2017 wieder verbreitet 
Frostschäden verzeichnet, diese hatten jedoch deut-
lich geringere Ausfälle zur Folge. Auch die in vielen 
Gebieten langanhaltende Trockenheit im Juni und Juli 
dürfte in Summe nur kleinräumigere Ernteeinbußen 
verursacht haben, da die Hitze- und Dürreperiode von 
geringfügigen Niederschlägen begleitet war und durch 
massive Niederschläge zu Reifebeginn beendet wurde. 
Somit konnten in Summe überdurchschnittliche 
Weinerntemengen heranreifen, wobei auch die Qualität 
und Gesundheit des Traubenmaterials aufgrund der 
sonnigen Witterungsbedingungen größtenteils als sehr 
hoch eingeschätzt wurde.

Im Hinblick auf die Weinprodukte standen bei Qua-
litäts- und Prädikatsweinen mit 2,3 Mio. hl (+26  % zu 
2016) deutlich höhere Mengen zur Verfügung, wobei 
dies in erster Linie rote Qualitäts- und Prädikatsweine 
(768.300 hl; +50  % zu 2016) betraf, während hoch-
qualitative Weißweine (1,6 Mio. hl; +16  % zu 2016) 
geringere Zuwächse zeigten. Im Segment Wein/
Landwein (inkl. Sortenwein und Sturm) wurde mit 
122.800  hl ein Plus von 67  % verglichen mit dem 
Vorjahr ermittelt. Dabei stieg das Volumen an rotem 
Wein/Landwein um 130  % und das Volumen an 
weißem Wein/Landwein um 40  %.  Der Weinbestand 
2017 (Stichtag 31. Juli) zeigte mit 2,4 Mio. hl (–3  % 
zu 2016) ein leichtes Minus, womit sich der leicht 
rückläufige Trend der letzten Jahre fortsetzt. Rotweine 
wiesen mit 1,0  Mio.  hl (–11  % zu 2016) deutliche La-
gerrückgänge auf, während Weißweine mit 1,3 Mio. hl 
(+3  % zu 2016) einen leichten Zuwachs verzeichneten 
(siehe Tabellen 2.1.8.1 bis 2.1.8.4).

Der Produktionswert zu Herstellungspreisen von Wein 
liegt 2017 bei rund 579,9 Mio. Euro und nahm im 
Vergleich zum Vorjahr um ca. 27  % zu.

Weinernte

in Millionen Hektoliter

Quelle: Statistik Austria
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Außenhandel: Die Exporte österreichischen Weines 
wiesen für 2017 eine Exportmenge von 48,2 Mio. 
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Liter zu einem Wert von 167,2 Mio. Euro aus, was 
im Vergleich zu 2016 eine leicht abnehmende Menge 
(–1,4 %) und im Wert sogar eine deutliche Steigerung 
von 11,4  % bedeutet. Der wichtigste Exportmarkt für 
österreichischen Wein ist nach wie vor Deutschland 
(31,5 Mio. Liter), gefolgt von der Schweiz (3,6 Mio. Li-
ter) und den USA (2,5 Mio. Liter). Importiert wurden 
insgesamt 86,4 Mio. Liter (vorwiegend aus Italien).

Situation in der EU-28: Die Weinproduktion in 
der Gemeinschaft belief sich 2017 auf 144,6  Mio.  hl 
und ist damit die mit Abstand geringste Ernte der 
letzten 2  Jahrzehnte (Durchschnitt der letzten 5  Ern-
ten: 168,5  Mio.  hl). Es wurden somit rund 23  Mio.  hl 
weniger als in der überdurchschnittlichen Saison 2016 
produziert. Alleine Italien erzielte mit 40,2  Mio.  hl 
einen Rückgang von mehr als 21  % gegenüber der 
Vorjahrsernte, auch die spanische Produktion mit 
36,8  Mio.  hl und die französische Produktion mit 
37,2  Mio.  hl blieben auf Grund ausgedehnter Froster-
eignisse in diesen Ländern um mehr als 15  % hinter 
der Ernte 2016 zurück.

Weltmarkt: Der Weltweinmarkt kann für 2017 
(Schätzungen der OIV – Internationale Organisation 
für Rebe und Wein) wie folgt charakterisiert werden 
(Tabelle 2.1.8.5):
--- Der Umfang der weltweiten Rebfläche wird 2017 

mit 7,5 Mio. ha aufrechterhalten. Die chinesische 
Rebfläche nimmt weiterhin zu und steht weltweit an 
zweiter Stelle.

--- 2017 wurden 251 Mio. hl Wein erzeugt; das ist ein 
Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr, zurück-
zuführen auf die stark unterdurchschnittliche Ernte 
in Europa.

--- Der Weinkonsum beläuft sich 2017 auf 251 Mio. hl. 
und hat sich seit der Wirtschaftskrise 2008 stabilisiert.

 
2.1.9 GRÜNLAND UND ALMWIRT‑
SCHAFT
Das Grünland stellt in den Produktionsgebieten Hoch-
alpen, Voralpen und Alpenvorland mit seinen vielfäl-
tigen Nutzungstypen und Pflanzengesellschaften die 
wichtigste Kulturart dar und ist damit unverzichtbares 
Element einer offenen, gut gepflegten Kulturlandschaft. 
Auf Basis der INVEKOS-Daten umfasst Dauergrünland 
in Österreich eine Fläche von knapp 1,2 Mio. ha, davon 
47  % als intensiv genutztes Grünland (Dauerweiden + 

Mähweiden/-wiesen mit drei und mehr Nutzungen/
Jahr sowie Feldfutter) und 53  % extensiv genutztes 
Grünland inklusive Almfutterflächen und Bergmähder. 
Dazu kommen noch rund 150.000 ha Feldfutterflä-
chen, die überwiegend mit Klee und/oder Gräsern 
bestellt sind und einen wichtigen Beitrag zur Grund-
futterproduktion leisten.

2017 wurden 8.125 Almen mit 268.450 GVE und 
einer Futterfläche von 322.982 ha bewirtschaftet. Von 
den 24.851 Betrieben mit Almauftrieb wurden 9.844 
Pferde, 309.146 Rinder und Mutterkühe, 51.292  Milch-
kühe sowie 114.104 Schafe und 10.818 Ziegen aufge-
trieben. Auf den 333 Gemeinschaftsweiden mit einer 
Fläche von 7.881 ha grasten in Summe 8.204 GVE.

Grünland erfüllt neben der Produktion von wertvollem 
Grundfutter vor allem bei extensiver Nutzung eine 
Vielzahl an ökologischen Funktionen und hat eine 
ganz besondere Bedeutung für die Landschafts-, Ha-
bitat- und Artenvielfalt in Österreich. So finden rund 
70  % aller ÖPUL-Naturschutzmaßnahmen auf Grün-
land statt, wobei hier noch ein beachtliches, bisher 
ungenutztes Potenzial besteht. Nachdenklich stimmt 
allerdings der stark zunehmende Anteil an nicht mehr 
genutztem Grünland (derzeit rund 110.000 ha), da 
durch die fehlende Bewirtschaftung auch zahlreiche 
ökologische Funktionen verloren gehen. In den Tabel-
len 2.1.9.1 bis 2.1.9.4 sind weitere Details zu finden.

Verteilung der Grünfu�er�ächen 2017

insgesamt 1,35 Mio. Hektar (= 100 %)

Quelle: BMNT, INVEKOS-Daten
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WETTERSITUATION IM JAHR 2017 

Achtwärmstes Jahr der Messgeschichte
Das Jahr 2017 lag 0,9  °C über dem vieljährigen Mittel 
und war damit das achtwärmste Jahr seit Beginn 
der Aufzeichnungen im Jahr 1768. Es wurde jedoch 
einer der kältesten Jänner seit 30 Jahren, dann aber 
der wärmste März und der zweitwärmste Juni der 
Messgeschichte verzeichnet. Der Sommer erreichte 
den dritten Platz der heißesten Sommer und brachte 
extrem viele Hitzetage (Temperatur >30  °C). 

Temperatur – Spätfrost im April und ein
zelne Temperaturrekorde
Besonders auffallend war der massive Kaltluftein-
bruch Mitte April unter dem die schon sehr weit 
fortgeschrittene Vegetation extrem zu leiden hatte. 
An den Wetterstationen der Flughäfen Graz und 
Innsbruck wurden mit –5,5  °C bzw. –4,4  °C neue 
Frostrekorde für die zweite Aprilhälfte aufgestellt. Vor 
allem Obst-, Gemüse- und Weinbau wurden schwer 
vom Spätfrost geschädigt. Die höchste Temperatur 
wurde Anfang August während der größten Hitzepe-
riode des Jahres in der Wiener Innenstadt mit 38,9  °C 
verzeichnet. In Hohenau an der March wurde ein 
neuer Stationsrekord mit 47 Hitzetagen erreicht. Die 
tiefste Temperatur wurde am 6. Jänner mit –29,7  °C 
in Tirol am Brunnenkogel (3.437 m Seehöhe) ver-
zeichnet. Die tiefste Temperatur an einem bewohnten 
Ort registrierte die ZAMG am 7. Jänner mit –26,4  °C 
in Tannheim in Tirol (1.100 m).

Teils trocken, teils nass und eines der zehn 
sonnigsten Jahre seit 1926
Die Niederschlagsbilanz 2017 war im Durchschnitt 
ausgeglichen, jedoch gab es sehr große regionale 
Unterschiede. Von Vorarlberg bis ins Mostviertel 
sowie in Kärnten und der Obersteiermark wurden bis 
zu 30 % mehr Niederschlag verzeichnet. Entlang und 
nördlich der Donau, im Wiener Becken, im Burgen-
land und in der Südsteiermark war es um 10 bis 25  % 
niederschlagsärmer als im Mittel. Vor allem die Dürre 
im Juni und Juli führte im Osten, Südosten und Nor-
den zu teils großen Schäden in der Landwirtschaft. 
Mit 11  % mehr Sonnenstunden als im Durchschnitt 
erreicht das Jahr 2017 einen Platz unter den zehn 
sonnigsten Jahren seit 1925.

Ein Jahr mit zahlreichen Extremereignissen
2017 verursachten etliche Extremereignisse – wie der 
Spätfrost Ende April, eine lange und intensive Dürre-
periode im Sommer sowie zahlreiche Schäden durch 
Unwetter in Verbindung mit Hagel, Starkniederschlag, 
Sturm und Überschwemmung – einen Gesamtscha-
den von über 250 Mio. Euro in der Landwirtschaft. 
Schäden  durch Unwetter beliefen sich auf rund 
40  Mio. Euro. Alleine die Unwetter am 10. Juli 2017 
verursachten im Süden von Wien und im angrenzen-
den Niederösterreich 15 Mio. Euro Schaden. 
Quelle: ZAMG; Zusammenfassung Österreichische Hagel-
versicherung 24. Mai 2018
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 2.2 TIERISCHE PRODUKTION

2.2.1 MILCH UND MILCHPRODUKTE
Situation in Österreich:
Kuhmilch: 2017 wurden an die Molkereien (inkl. jene, 
die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedsland haben) 
insgesamt 3.313.467  t Kuhmilch (+3,6  %) von 28.939 
Milchbetrieben angeliefert. Davon wurden 611.677  t 
Biomilch und 497.594  t Heumilch produziert. Die 
Zahl der Biomilchlieferanten belief sich 2017 auf 6.778 
und jene der Heumilchbauern (inkl. Bioheumilchlie-
feranten) auf 6.022. Die durchschnittliche Anlieferung 
je Betrieb machte 114 t aus. Der Rohmilchanfall belief 
sich auf 3.712.727 t Milch (+2,3 %). Die restliche 
Kuhmilcherzeugung wurde für die Direktvermark-
tung, die menschliche Ernährung am Hof und die 
Verfütterung verwendet. Die Qualität der Rohmilch 
ist in Österreich in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Der Anteil der Rohmilchlieferungen ohne 
Qualitätsabzug betrug 2007 bis 2012 rund 98 %. Ab 
dem Jahr 2013 konnte dieser sogar auf über 99 % 
gesteigert werden und beträgt für 2017 99,3 %. Butter, 
Käse und die ESL-Trinkmilch konnten im Vergleich 
zum Jahr 2017 eine Produktionserhöhung erzielen. 
Besonders die Butter- (+5,8 %) und die Käseerzeugung 
(+4  %) konnten gesteigert werden. Einen Rückgang 
gab es bei der Produktion von Topfen gesamt (–3 %) 
und Trinkmilch pasteurisiert (–2 %) (siehe Tabellen 
2.2.1.1 bis 2.2.1.8).

Erzeugermilchpreis: Im Jahresdurchschnitt 2017 lag 
der Erzeugermilchpreis (Milch mit natürlichen Inhalts-
stoffen, ab Hof, ohne MwSt.) bei 37,46 Cent/kg und 

war damit deutlich höher als im Vorjahr (rd. +19 %). 
Weitere Milchpreise auf Basis aller Inhaltstoffe, Durch-
schnitt aller Qualitäten und aller Milchsorten sind unter 
https://www.ama.at/Marktinformationen/Milch-und-
Milchprodukte/Aktuelle-Informationen abrufbar.

Der Produktionswert zu Herstellungspreisen der 
Milch steigerte sich 2017 laut LGR um 23,3 % auf 
1,3 Mrd. Euro nach einem Rückgang von 4  % im Jahr 
zuvor.

Außenhandel 2017: Die Exporte im Milchbereich, 
die den größten Anteil – neben Eier, Eiprodukte 
und Honig – im Kapitel 04 ausmachen, betrugen 
1,18  Mrd.  Euro (+4,7  %) und die Importe 781  Mio. 
Euro (+8,0  %). Dies ergab einen Exportüberschuss 
von 402  Mio.  Euro (–2,0  %). Das wichtigste Export-
produkt stellte der Käse mit 142.300  t (–0,1  %) dar. 
Joghurt und fermentierte Milchprodukte verzeichneten 
niedrigere Exporte (133.854  t, –0,7  %) und Impor-
te (39.900  t, –3,8  %). Der Export von Butter war 
mengen mäßig um 16  % (auf 3.800 t) zwar rückläufig, 
jedoch konnte wertmäßig eine Steigerung von +14  % 
auf 20,7 Mio. Euro erzielt werden. Deutschland und 
Italien waren auch 2017 wieder die mit Abstand wich-
tigsten Export- und Importländer. Wertmäßig gingen 
rund 1,07 Mrd. Euro in den Exportbinnenmarkt. Die 
bedeutendsten Exportdrittländer waren Australien und 
China. Die Exporte von Milch und Milcherzeugnissen 
spielen für Österreich eine bedeutende Rolle, machen 
sie doch rund 13  % der gesamten Agrarexporte aus.

Milchanlieferung

in 1.000 Tonnen

Quelle: BMNT, AMA

Erzeugermilchpreis 

in EUR/100 kg bzw. Cent/kg, ne�o

Quelle: BMNT, AMA
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Situation in der EU-28: Die Kuhmilchanlieferung 
der EU-28 stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 4  % 
an; Spitzenreiter waren Bulgarien (+11,8  %), Irland 
(+9,2  %) und Rumänien (+7,9  %). Eine rückläufige 
Anlieferung für 2017 gab es in Kroatien (–2,6  %) und 
Schweden (–1,6  %). Bei Käse (+1,9  %) und Vollmilch-
pulver (+2,8  %) wurde die Produktion ausgeweitet, 
jedoch bei Magermilchpulver (–2,3  %) und Butter 
(–0,4  %) weniger produziert. Die EU-Exporte konnten 
bei Käse (rund 724.000 t), Magermilchpulver und 
Kondensmilch gesteigert werden. Die Butterexporte so-
wie jene von Milch und Rahm waren rückläufig. Beim 
Import in die EU stellen Käse sowie Butter einschließ-
lich Butteröl die wichtigsten Produkte dar.

Situation auf den Weltmärkten: Laut FAO-Bericht 
belief sich die Weltkuhmilcherzeugung 2017 auf rund 
831 Mio. t (+1,4  %). Steigerungen gab es vor allem in 
Asien und Amerika, die höchsten in Indien (+3,9  %). 
In der EU war die Anlieferung stabil, jedoch gab es 
in den wichtigsten Exportländern wie Austra lien, 
Neuseeland und Südamerika Rückgänge. Der Nachfra-
geanstieg von China, Russland, Mexiko und den USA 
wirkten sich positiv auf den Handel mit Milchproduk-
ten, vor allem bei Butter und Käse, aus. Die Lage am 
Weltmarkt hat sich dadurch spürbar entspannt (siehe 
Tabelle 2.2.1.10).

Schaf- und Ziegenmilch: Die Erzeugung von Schaf- 
und Ziegenmilch stellt in Österreich auch weiterhin 
einen wichtigen Produktionszweig dar, obwohl sie nur 
einen kleinen Anteil im Vergleich zur Kuhmilchpro-
duktion ausmacht.  2017 wurden 11.982 t Schafmilch 
(+11 %) von rund 27.300 Milchschafen mit einer 
Jahresmilchleistung von 438 kg produziert. Auch die 
Ziegenmilchproduktion konnte 2017 einen Zuwachs 
verzeichnen. Die Menge von 23.075 t (+7,0  %) wurde 
von rund 35.000 Milchziegen mit einer Jahresmilch-
leistung von 660 kg erzeugt. Der überwiegende Teil 
der angelieferten Milch wird zu Käse, vor allem zu 
Frisch- und Schnittkäse, verarbeitet, aber auch Trink-
milch und Joghurtprodukte werden produziert. Der 
Absatz dieser Produkte erfolgt vorwiegend über die 
bäuerliche Direktvermarktung (siehe Tabellen 2.2.5.3 
und 2.2.5.5).

2.2.2 RINDER
Situation in Österreich: Im Kalenderjahr 2017 wur-
den in Österreich rund 622.000 Großrinder (–0,7  %) 
geschlachtet. Die Bruttoeigenerzeugung (BEE) betrug 

knapp 586.000 Stück (–0,3  %). Im Inlandsabsatz ergab 
sich mit 404.730 Stück ein leichter Rückgang (–1,3  %). 
Bei Kälbern setzte sich der – ausgenommen im Jahr 
2014 – laufende Rückgang in der Produktion fort. Die 
BEE lag bei rund 103.600 Stück und damit um knapp 
0,4  % unter dem Wert des Vorjahres. Der Kälberabsatz 
erreichte rund 146.500 Stück und lag damit um 7.5  % 
unter dem Niveau des Vorjahres.

Auf den heimischen Rindfleischmärkten zeigte sich 
2017 wieder eine relativ ausgeglichene Bilanz zwischen 
Angebot und Nachfrage und eine Fortsetzung der sta-
bilen Marktsituation mit höheren Preisen im Vergleich 
zum Vorjahr ( Jahresdurchschnittspreis 2017 je 100 kg 
Schlachtgewicht: Stiere 391,3 Euro (+4  %); Kuhfleisch 
284,0 Euro (+12  %). Der durchschnitte Deckungsbei-
trag gemäß Standarddeckungsbeitragsschema für das 
Jahr 2017 ist, bedingt durch die verhältnismäßig hohen 
Marktpreise und trotz der hohen Inputpreise für die 
Produktion (Kälberzukauf ) positiv und betrug 380 
Euro je Stier und lag damit um rund 9 % über dem 
Vorjahreswert (Tabellen 2.2.2.1 und 2.2.2.7).

Die Erzeugerpreise stiegen 2017 laut LGR im Mittel 
um 4,9 %. Der Produktionswert zu Herstellungsprei-
sen stieg um 4,9 % auf rund 0,88 Mrd. Euro.

Außenhandel: Die Außenhandelsvolumina zeigt 
sich bei Rindern auch 2017 positiv. Österreich im-
portierte rund 244.000 Stück und exportierte rund 
425.000  Stück in Form von Lebendtieren sowie Fleisch 
und Verarbeitungsprodukten. Davon wurde Rindfleisch 
im Umfang von umgerechnet rund 143.000  Stück ein- 
und im Ausmaß von umgerechnet rund 360.000 Stück 
ausgeführt.

In Österreich hat die Milchwirtschaft mit 17 % den höchsten 
Anteil am landwirtschaftlichen Produktionswert und ist damit 
auch für das Einkommen vieler Betriebe von großer Bedeutung. 
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Rinderzucht: Die Tierzucht ist in Österreich in den 
Landestierzuchtgesetzen geregelt und wird von den 
Zuchtverbänden organisiert. Es werden vorwiegend 
Rinder mit kombinierter Nutzungsrichtung (Milch und 
Fleisch) gezüchtet. Das Fleckvieh ist mit einem Anteil 
von 75 % die wichtigste Rasse in Österreich, es folgen 
Braunvieh und Holstein Friesian. Etwa ein Drittel aller 
Rinder haltenden Betriebe sind den 17 regionalen 
Rinderzuchtverbänden angeschlossen. 2017 haben 
20.096 Milchviehbetriebe mit 432.565 Kühen an der 
Milchleistungskontrolle teilgenommen, was einer Kon-
trolldichte von 80,5 % entspricht. Die durchschnittliche 
Milchleistung erreichte 7.434 kg (+9 kg gegenüber 
2016). Die 2.772 Fleischrinderzuchtbetriebe hielten 
26.922 Kontrollkühe. 2017 fanden in Österreich 136 
Versteigerungen statt, auf denen 32.425 Zuchtrinder 
abgesetzt werden konnten. Exportiert wurden 10.105 
Zuchtrinder in die EU und 24.388 in Staaten außer-
halb der EU (siehe Tabelle 2.2.1.9 sowie Tabellen 
2.2.2.8 und 2.2.2.10).

Situation in den EU-28: Der Rinderbestand 
lag 2017 mit rund 88,4 Mio. Rindern leicht unter 
dem Niveau von 2016. Die Rindfleisch-Produktion 
betrug rund 7,8 Mio. t (+2,5 %), der Verbrauch rund 
7,0  Mio.  t (+1,2 %). Ausgehend von hohen Weltmarkt-
preisen und aufnahmefähigen Drittlandmärkten ergab 
sich ein Exportüberschuss von rund 368.000 t (EU-
28-Exporte: 702.000 t; EU-28-Importe: 334.000  t). 
Der Durchschnittspreis für männliche Rinder 
(Kat.  R3) betrug 380  Euro je 100 kg Schlachtgewicht 
und lag damit um 3  % über dem Preis von 2016.

Situation auf den Weltmärkten: Die weltweite 
Rindfleischerzeugung betrug 2017 rund 61,4 Mio.  t 

(+1,5  %). Die größten Zuwächse zeigten sich in 
Nordamerika (+4,7 %). Die größten Produktionsge-
biete liegen in Nord- und Südamerika mit 15,2 bzw. 
14,7  Mio.  t, mit einigem Abstand folgt die Europäische 
Union (7,8  Mio.  t). Im internationalen Handel bleiben 
das östliche Asien (insbesondere China) mit 2,8 Mio.  t, 
gefolgt von Nordamerika mit 1,8 Mio. t die größten 
Importeure. Die stärksten Exporteure sind Südameri-
ka (3,0  Mio.  t), Süd-Asien und Ozeanien mit jeweils 
knapp 2,0  Mio. t.

Rinderschlachtungen

in 1.000 Stück

Quelle: Statistik Austria

Stierpreis

in Euro/100 kg Schlachtgewicht ohne MwSt.

Quelle: Statistik Austria
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Die Almfutterflächen sind für viele rinderhaltende Betriebe 
eine wesentliche Produktionsgrundlage.

2.2.3 SCHWEINE
Situation in Österreich: 2017 setzte sich die bereits 
seit 2016 erfolgte Stabilisierung der Märkte nach 
den Krisenjahren 2014 und 2015 fort. Eine EU-weit 
relativ stabile Nachfrage und hohe Exportzahlen in 
den asiatischen Raum konnten das Russland-Embargo 
kompensieren. Dies und auch die geringere Produktion 
in der gesamten Europäischen Union bewirkten eine 
positivere Marktentwicklung.
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Schweineschlachtungen

in 1.000 Stück

Quelle: Statistik Austria

Schweinepreis

in Euro/100 kg Schlachtgewicht ohne MwSt.

Quelle: Statistik Austria
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Die Bruttoeigenerzeugung betrug 2017 rund 4,6 Mio. 
Stück (–3,2 %). Der Inlandsabsatz betrug 4,53 Mio. 
Stück und lag damit auf dem Niveau des Vorjahres. 
Bei den untersuchten Schlachtungen ergab sich mit 
knapp 5,1 Mio. Stück ein Rückgang um 1,4  %. Der 
Jahresdurchschnittspreis für Schlachtschweine lag bei 
168,6 Euro je 100 kg Schlachtgewicht und war damit 
gegenüber 2016 um 10  % höher. Der Deckungsbeitrag 
betrug 24  Euro und lag damit um rund 2  % unter dem 
zufriedenstellenden Wert des Jahres 2016. Der Produk-
tionswert der Schweineproduktion zu Herstellungsprei-
sen war 2017 mit 0,8  Mrd. Euro um 10,1  % höher als 
im Vorjahr (siehe Tabellen 2.2.3.1 und 2.2.3.2).

Außenhandel: Im Außenhandel zeigten sich 2017 
Steigerungen im Importbereich bei Lebendschweinen 
und Rückgänge im Exportbereich von Lebendschwei-
nen und Schweinefleisch inklusive Verarbeitungsware. 
Insgesamt wurden rund 608.000 Stück Lebendtiere 
(+13,7  %) und 2,0 Mio. t Fleisch und Verarbeitungs-
ware (–2,5  %) importiert. Exportseitig waren es rund 
46.000 Stück Lebendschweine (–8,1  %) und umge-
rechnet 2,59 Mio. Stück Schweinefleisch und Verarbei-
tungsware (–4,8  %).

Schweinezucht: In Österreich wurden 2017 
von 145  Herdebuchzuchtbetrieben 860 Eber und 
8.128  Herde buchsauen gehalten. Die mangelnde 
Investitionstätigkeit in der Ferkelerzeugung und der 
stagnierende Sauenbestand in ganz Österreich schlagen 
sich in einem rückläufigen Jungsauen- und Eberabsatz 
nieder. Im Bereich der Zuchtarbeit setzt man weiterhin 
konsequent auf eine klare Qualitätsausrichtung. Die an 
der Österreichischen Schweineprüfanstalt in Streitdorf 

im Rahmen der Leistungsprüfung erhobenen Quali-
tätsparameter sind die Informationsgrundlage für die 
Selektion. Die Fleischqualität ist durch die konsequen-
te Selektion auf stressstabile Pietrain-Eber gesichert.
2017 wurden 32.598 (–0,9  %) Stück Zuchttiere im 
Rahmen von Ab-Hof-Verkäufen abgesetzt. Für Eber 
wurden im Durchschnitt 1.051 Euro (+4,3  %), für 
Sauen 365  Euro (+8,0 %) und für Jungsauen 315  Euro 
(+9,8  %) je Stück erzielt.

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus geförderten Innovati-
onsprojektes wurde die Erfassung von genomischen 
Informationen und die Ausweisung von Zuchtwerten 
erarbeitet. Seit November 2016 werden im ÖHYB-
Zuchtprogramm die genomischen Informationen bei 
den Mutterrassen Edelschwein und Landrasse in den 
aktuellen Zuchtwerten für Fruchtbarkeit berücksich-
tigt. Im vom BMNT geförderten Projekt „OptiZucht 
– gute Mutter, vitale Ferkel“ wird daran geforscht, die 
Ferkelvitalität und das Geburtsgewicht im Zuchtziel zu 
integrieren und die Selektion auf gute Mütterlichkeit 
der Sauen weiter zu verbessern.

Situation in den EU-28: Die Bestandszahlen vom 
Dezember 2017 zeigten mit einem Gesamtbestand 
von rund 150,1 Mio. Schweinen ein Plus von 2,0  % 
zu Dezember 2016. In der EU-28 wurden 2017 rund 
254,7  Mio. Schweine geschlachtet (–1,4 %). Das 
mit Abstand größte Produktionsland ist weiterhin 
Deutschland, wo jedes fünfte in der Union produzier-
te Schwein gemästet wird. Der Verbrauch in der EU 
betrug 21,1  Mio. t und lag damit auf dem Niveau des 
Vorjahres. Mit rund 3,8 Mio. t Schweinefleischexporten  
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(Karkassengewicht) wurde das sehr hohe Niveau des 
Vorjahres nicht erreicht (–8  %). Der größte Einbruch 
zeigte sich infolge der geringeren Nachfrage in China.  
Bei den Preisen zeigt sich in Fortsetzung des Jahres 
2016 eine wesentliche Verbesserung. Mit einem Jahres-
durchschnittspreis für Schlachtschweine (Kl. S) von 
162 Euro je 100 kg Schlachtgewicht ergab sich ein Plus 
von 10,1 %. 

Situation auf den Weltmärkten: Die weltweite 
Schweinefleischerzeugung hängt maßgeblich von der 
Entwicklung in China ab. Mit Seuchenausbrüchen kam 
es dort 2016 zu Produktionsrückgängen und damit 
verbunden zu einem erhöhten Importbedarf. Auch 
Veterinärprobleme in den USA brachten eine gewisse 
Produktionsreduzierung. 2017 dürften diese Schwie-
rigkeiten überwunden worden sein, denn die Welt-
fleischerzeugung für Schweinefleisch stieg 2017 um 
1  % auf rund 111,0 Mio. t. Die größten Steigerungen 
zeigten sich in Nordamerika (+3,4%). Die weiterhin 
größten Produktionsländer sind das östliche Asien (vor 
allem China) mit 57,0 Mio. t, die Europäische Union 
mit 23,4 Mio. t und Nordamerika mit 15,1  Mio.  t. 
Im internationalen Handel zeigt sich weiterhin die 
hohe Nachfrage nach Importware im östlichen Asien 
(4,3  Mio. t) und Nordamerika (1,9  Mio.  t). Wichtigste 
Exporteure auf dem Weltmarkt sind Nordamerika und 
die Europäische Union (mit 4,1 bzw. 2,8  Mio. t umge-
rechnet auf Schlachtgewicht).

2.2.4 GEFLÜGELFLEISCH UND  EIER

Situation in Österreich: 2017 wurden in Österreich 
83,8 Mio. Hühner geschlachtet (+0,5  %). Der daraus 
resultierende Fleischanfall von 108.374  t übertraf das 
Vorjahresniveau um 1,07  %. Die Versorgungsbilanz 
weist für 2016 bei Geflügelfleisch eine Bruttoeigener-
zeugung von 128.787  t auf (+5,2  %). Der Selbstver-
sorgungsgrad stieg mit 68  % um 1 % gegenüber dem 
Vorjahr. Ein jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch von 21,6  kg 
bedeutet eine weitere Zunahme des Verbrauchs um 
0,4 kg. Die Preise für grillfertige Masthühner lagen in 
der Vertragsproduktion im Jahresdurchschnitt 2017 bei 
2,45  Euro je kg und bei Truthühnern (Brustfleisch) bei 
7,16  Euro je kg. Die Preise von grillfertigen Masthüh-
nern sind unverändert, Truthühner lagen bei 2  % über 
dem Vorjahresniveau. Die Brütereien wiesen für 2017 
eine Gesamteinlage von 127,3 Mio. Stück Bruteiern auf 
(+2,2 %). Die Einlagen an Bruteiern bei Legehennen 
verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 %, 
die der Masthühner erhöhte sich um 3,0 %.  

2017 ist der Produktionswert zu Herstellungspreisen in 
der Geflügelproduktion mit 210  Mio.  Euro um 3,6  % 
gestiegen. Die österreichische Versorgungsbilanz bei 
Eiern wies 2016 eine Eigenerzeugung von 115.814  t 
(+4,0  %) auf, das entsprach 1,88 Mrd. Stück Eiern. Der 
Pro-Kopf-Verbrauch lag bei 235 Stück bzw. 14,4  kg 
pro Jahr. Der Selbstversorgungsgrad stieg um 2  % auf 
86  %. Die Durchschnittspreise für Eier der Klasse A 
der Größen L/M ab Packstelle betrugen 2017 bei 
Bodenhaltung 10,92 Euro (+3,8 %), bei Freilandhaltung 
13,52  Euro (+1,3  %) und bei der biologischen Erzeu-
gung 20,37  Euro (+2,0 %) je 100 Stück. 2017 wurden 
11,1  % der Legehennen in biologischer Erzeugung, 
21,4  % in Freiland- und 65,5 % in Bodenhaltung gehal-
ten. Lediglich 2,0  % der Hühner entfallen auf ausgestal-
tete Käfige, für die eine Übergangsfrist bis 2020 gilt. 
Der Wert in der Eierproduktion zu Herstellungspreisen 
erhöhte sich 2017 infolge einer weiteren Produktions-
ausweitung um 8,1  % auf rund 262  Mio.  Euro.

Außenhandel: Im Eierbereich ist Österreich ein aus-
geprägter Nettoimporteur. Importen von 51 Mio. Euro 
(2.536 t) standen Exporte im Ausmaß von nur 8,9 
Mio. Euro (391 t) gegenüber. Haupthandelsgut sind 
frische Hühnereier (Import und Export) und Bruteier 
von Truthühnern und Gänsen (Import). Auch bei 
Geflügelfleisch ist Österreich Nettoimporteur. Impor-
ten von 289 Mio. Euro (105.500 t) stehen Exporte von 
175 Mio. Euro (61.300 t) gegenüber. Der mit Abstand 
größte Handelspartner sowohl bei den Einfuhren 
als auch den Ausfuhren ist Deutschland (40,8 % der 
Importe und 78,4 % der Exporte).

Situation in den EU-28: Bei Geflügelfleisch betrug 
die Produktion innerhalb der EU-28 14,4 Mio. t, das ist 
ein Plus von 1,0 % gegenüber 2016. Der Selbstversor-
gungsgrad liegt seit Jahren stabil bei 104 %. 
Die europäische Produktion an Eiern betrug 7,5 Mio. t 
bei einem Selbstversorgungsgrad von 105 %. 

Situation auf den Weltmärkten: Der FAO-Bericht 
2016 (Food Outlook. Biannual Report on Global 
Food Markets) prognostiziert, dass nicht nur die 
Menge an Geflügelfleisch sondern auch der Handel 
in diesem Bereich weltweit stark wachsen wird. 2017 
wurden Schätzungen zu Folge auf internationaler 
Ebene 117,7  Mio. t Geflügelfleisch (EU: 14,4 Mio. t) 
produziert, womit ein Wachstum von 0,4  % gegenüber 
2016 vorliegt. 
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2.2.5 SCHAFE UND ZIEGEN
Der Schafbestand in Österreich erhöhte sich 2017 um 
rd. 6  % auf 400.480 Stück. Die Anzahl der Schafhalter 
stieg ebenfalls um 7  % auf 15.608. In 3.946 Schafzucht-
betrieben wurden 54.291 Zuchtschafe gehalten. In 
der Reinzucht wurden 35 Schafrassen verwendet. Im 
Durchschnitt aller Rassen wurden je weibliches Herde-
buchschaf 1,72 Lämmer pro Jahr aufgezogen.
Die Zahl der Ziegen stieg in Österreich um 10  % auf 
91.134 Tiere an. Die Anzahl der Ziegenhalter stieg um 
9  % und betrug 9.887 Betriebe. In 2.018 Zuchtbetrie-
ben wurden 18 Ziegenrassen im Herdebuch gezüch-
tet, wobei 19.260 Zuchtziegen gehalten wurden. Im 
Durchschnitt aller Rassen wurden je Ziege und Jahr 
1,53 Kitze aufgezogen. (siehe  auch Tabellen 2.2.5.1 bis 
2.2.5.5)

Die Bruttoeigenerzeugung von Schafen und Ziegen 
ergab 2017 eine negative Entwicklung. Mit rd. 259.000 
Stück erfolgte eine Abfallen von rd. 9  %. 2016 wurden 
in Österreich 245.000 Schafe und Lämmer sowie 
44.000 Ziegen und Kitze geschlachtet. Der Selbst-
versorgungsgrad lag 2016 bei 74 %. Der Pro-Kopf-
Verbrauch von Lamm- und Kitzfleisch in Österreich 
betrug 0,8 kg/Jahr.

Scha�estand

in 1.000 Stück

Quelle: Statistik Austria

Ziegenbestand

in 1.000 Stück

Quelle: Statistik Austria
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2.2.6 PFERDE
Die Pferdehaltung ist innerhalb der österreichischen 
Landwirtschaft ein wichtiger Betriebszweig. Bei einem 
approximativ geschätzten Pferdebestand von 130.000 
Stück (Pferd Austria, 2018) und einem gesamtwirt-
schaftlichen Effekt im Wert von 2,1 Mrd. Euro sichern 
Pferde bis zu 23.000 Arbeitsplätze (PferdAustria, 
2011). Etwa sechs Pferde sichern ein Vollarbeitszeit-

äquivalent. Etwa 90.000 Pferde oder 75  % stehen auf 
landwirtschaftlichen Betrieben. Für die Versorgung der 
Pferde entstehen ein Flächenbedarf von ca. 110.000  ha 
Land sowie ein Bedarf von 170.000 t Futtergetreide 
und 200.000  t Heu (Frickh, 2018). Diese Betriebe 
erzielen ihre Wertschöpfung durch die Zucht und das 
Einstellen von Pferden, aber auch durch die Produk-
tion von speziellem Futter für die Pferdewirtschaft. 
Im Rahmen des Agrar-Umweltprogramms (ÖPUL) 
werden die gefährdeten Rassen Noriker, Huzulen und 
Shagya-Araber gefördert. Das Pferdezentrum Stadl-Pau-
ra wurde im Rahmen der Oberösterreichischen Lan-
desausstellung 2016 weiter ausgebaut und ist Teil der 
bundesländerübergreifenden Selektion in der Zucht. 
Bei Fohlenchampionaten, Stutenbuchaufnahmen, 
Hengstkörungen sowie Material- und Leistungsprüfun-
gen sichert es die Zukunft und Vielfalt von gesunden 
und leistungsfähigen Pferden in Österreich.

2.2.7 HONIG
2017 wurden 329.402 Bienenvölker (–24.678) von 
28.032 (+1.423) Imkerinnen und Imkern gehalten. Ab 
2017 erfolgt die statistische Erfassung der Anzahl der 
Imkerinnen und Imker sowie der Bienenvölker auf-
grund der Meldungen ins Veterinärinformationssystem 
(VIS). Diese Umstellung erklärt den großen Anstieg 
in der Anzahl an Imkerinnen und Imker von 2016 auf 
2017, ebenso jedoch die etwas niedrigere Anzahl an 
Bienenvölkern im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016.
Die Honigproduktion im Wirtschaftsjahr 2016/2017 
wird auf ca. 5.500  t geschätzt, wobei der Honigertrag 
starken jährlichen Schwankungen ausgesetzt ist. Damit 
kam es zu  einer Steigerung von 10  % im Vergleich 
zum Vorjahr. Da die Honigernten aber auch in den 
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Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 unterdurchschnitt-
lich waren, sind die Honig lager mit heimischem Honig 
weitgehend geleert. Die heimische Produktion deckt 
ca. 52  % des Bedarfs. Der Pro-Kopf-Verbrauch von  
1,2 kg ist seit Jahren stabil. Die Einfuhren von Honig 
beliefen sich 2016/2017 auf 7.255  t und die Ausfuhren 
auf 2.252  t. Damit ergab sich ein Nettoimport im 
Ausmaß von 5.003  t.

Für die Versorgung der Pferde entsteht ein Flächenbedarf von 
ca. 110.000 ha Land sowie ein Bedarf von 170.000 t Futter-
getreide und 200.000 t Heu.

2.2.8 WILDTIERE
Die Zahl der Betriebe mit landwirtschaftlicher Wild-
tierhaltung in Österreich blieb 2017 mit rd. 1.800 
gleich. Teilweise haben kleinere Betriebe die Wildhal-
tung aufgegeben. Neu eingestiegen sind Betriebe, die in 
der Nutzung von Grünlandflächen mit Wildtieren und 
der Direktvermarktung von Wildfleisch eine sinnvolle 
Alternative sehen. Von diesen Betrieben werden etwa 
16.500 Stück Rotwild und ca. 30.000 Stück Damwild 
gehalten. Daneben gibt es noch geringe Bestände an 
Sika- und Muffelwild sowie Davidshirschen. Im Osten 
Österreichs bestehen auch einige Gehege mit Wild-
schweinen. Die durchschnittliche Gehegegröße liegt 
bei 3  bis 4  ha. Die jährlich erzeugte Menge an Fleisch 
liegt bei rund 1.200  t (Basis Schlachtkörpergewicht). 
Der Verkauf des Wildfleisches erfolgt fast ausschließ-
lich an Endverbraucherinnen und Endverbraucher über 
die Direktvermarktung. Nur bei dieser Vermarktungs-
schiene lässt sich der für eine wirtschaftliche Wildhal-
tung nötige Preis erzielen.

2.2.9 FISCHE
(Aquakultur und Seenfischerei)
Der Sektor Aquakultur besteht in Österreich aus drei 
verschiedenen Wirtschaftsbereichen: der wassermengen-
betonten Salmonidenproduktion (Forellenartige) und 
der flächenbetonten Teichwirtschaft für die Produktion 
von Karpfen und verschiedenen Nebenfischen sowie 
der Produktion in Kreislaufanlagen (in Gebäuden in Be-
cken). Die Produktion von Fischen erfolgt aufgrund der 
natürlichen Bedingungen und auf Basis der rechtlichen 
Bestimmungen weitgehend extensiv bis semiintensiv. 
Österreich verfügt über rund 2.800  ha Teichfläche, 
davon 1.800  ha Teichfläche für die Produktion von 
Fischen , die auch vermarktet werden. Gemäß Aqua-
kulturerhebung der Statistik Austria 2016 gab es 454 
Aquakulturunternehmen, die meisten davon in Nie-
derösterreich und in der Steiermark, die für den Markt 
produzieren.

Die österreichische Aquakulturproduktion erbrachte 
2016 insgesamt 3.485  t Speisefische (davon 2.455  t 
Forellenartige, 666  t Karpfenartige und 364  t sonstige 
Süßwasserfische), das sind um 0,5  % weniger als 2015. 
Ein Produktionsminus im Vergleich zum Vorjahr ergab 
sich insbesondere bei Welsen. Als Hauptursache von 
Produktionseinbußen wurde 2016 vor allem Prädatoren 
(Fischotter, Fischreiher und Kormorane) genannt. Zu 
Verlusten kam es auch aufgrund von Trockenheit bzw. 
Hochwasser, welche oftmals betriebliche Umbauten 
nach sich zogen. Zuwächse verzeichneten hingegen Re-
genbogen- bzw. Lachsforellen sowie Bach- und Seeforel-
len. (siehe Tabelle 2.2.9.1)

Von der Wirtschaftsfischerei durch Berufsfischer an 
den Seen werden jährlich ca. 160 t Fische angelandet 
(Hauptanteil: österreichische Bodenseefischerei und 
Neusiedler See sowie Seen in Oberösterreich und 
Kärnten).

Der Großteil der Aquakulturbetriebe ist im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Produktion auf Direktvermarktung 
spezialisiert. In wenigen mittleren Betrieben findet die 
Fischverarbeitung und -vermarktung auf gewerblichem 
Niveau statt. Die Vermarktung dieser Produkte erfolgt 
hauptsächlich in Handelsketten und Supermärkten,  
z. T. auch direkt an die Gastronomie.
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Forschungsbericht

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG VON  
RINDER- UND SCHWEINEHALTERN IN 
ÖSTERREICH

Leopold KIRNER, Hochschule für Agrar- und  
Umweltpädagogik Wien  

Einleitung
Strategien können helfen, die Überlebensfähigkeit 
eines Unternehmens längerfristig abzusichern.  
Porter (1992) unterscheidet in seiner Typologie 
zwischen Kostenführerschaft, Differenzierung durch 
Qualität und Nischenstrategie. Ein anderes Strate-
giekonzept orientiert sich nach der Veränderung 
von Output-Größen und differenziert zwischen 
Wachstums-, Stabilisierungs- und Schrumpfungsstra-
tegie (Bokelmann, 2000, 51). Nachfolgend werden 
ausgewählte Anpassungsstrategien von Rinder- und 
Schweinehaltern in Österreich erhoben und Unter-
schiede zwischen den Betriebstypen herausgearbeitet.

Methode
Als Grundlage für die Typisierung möglicher Anpas-
sungsstrategien dient das Strategiekonzept von Por-
ter, wobei die Differenzierung durch Qualität und 
die Nischenstrategie zusammengefasst werden und 
das Konzept um die Diversifizierung ergänzt wird.
Die Rinderhaltung gliedert sich in die Zweige 
Milchviehhaltung, Mutterkuhhaltung und Rinder-
mast, bei der Schweinehaltung wird bei Bedarf zwi-
schen Mast- und Zuchtsauenhaltung differenziert. 
Die Stichproben für die vier Betriebstypen wurden 
aus den INVEKOS-Daten 2016 gezogen, wobei in 
Anlehnung an den Grünen Bericht nur Betriebe 
mit mind. 8.000 Euro Standardoutput zugelassen 
wurden.  
Die Grundgesamtheit umfasste 24.364 Milchvieh-
betriebe (mind. 4 Kühe), 12.102 Mutterkuhbetrie-
be (mind. 4 Kühe, keine Milchlieferung), 3.814 
Rindermastbetriebe (mind. 4 männliche Rinder älter 
als ein Jahr, weniger als 4 Kühe), 4.000 Schweinehal-
tungsbetriebe (Veredelungsbetriebe, Anzahl Schwei-
ne größer 0). Die Erhebung erfolgte Jänner/Februar 
2018 mittels computer assisted telephone interviews 
(CATI) durch KeyQUEST. Als statistischer Test  

zur Prüfung von Gruppenunterschieden wurde  
der H-Test nach Kruskal-Wallis eingesetzt (Bühl 
2012, 395).  

Eckdaten der Betriebe 
Folgende Auswertung basiert auf 1.152 Betrieben 
(Tab. 1). Die Strukturmerkmale decken sich im We-
sentlichen mit jenen der jeweiligen Spezialbetriebs-
form im Grünen Bericht. Zum Beispiel 21,9 vs. 21,5 
Milchkühe oder 12,6 vs. 16,8 Mutterkühe je Betrieb 
(jeweils Letzteres für spezialisierte Milch- bzw. Mut-
terkuhbetriebe laut BMLFUW 2017, 180f ).

Ergebnisse
Rund 12 % der Betriebsleiterinnen bzw. Betriebslei-
ter bekundeten, in Zukunft mehr Tiere halten zu 
wollen: konkret von 10 % (Schweinehalter) bis 14  % 
(Rindermäster). Drei von vier Befragten präferier-
ten keine größere Änderung beim Viehbestand. 
Rund 13 Prozent wollten in Zukunft weniger oder 
gar keine Tiere halten (Tab. 2). Die Abweichungen 
zwischen den Betriebstypen waren statistisch nicht 
signifikant. In größeren Milch- und Mutterkuhbe-
trieben wollten signifikant mehr Befragte die Herde 
ausdehnen als in kleineren Milch- und Mutterkuh-
betrieben (ca. 18 %).

In welchem Ausmaß die Produktion in Zukunft in-
tensiviert und professionalisiert werden soll, beant-
wortet Abbildung 1. Eine besonders hohe Affinität 
dafür zeigten die Zuchtsauenhalter: drei von vier 

Tab. 1: Eckdaten der Betriebe in der Stichprobe
Bezeichnung Einheit  MI MU RM SCH 
Betriebe Anzahl 300  200  200 452 
Landw. Fläche ha 26,5  22,1  30,3 30,5 
dav. Ackerland % 32,8  20,4  76,2 94,8 
Rinder bzw. 
Schweine1 GVE 38,6  21,9  30,9 60,9 

Standardoutput 1000 €  85  29  52 159 
Biobetriebe % 23,7 44,0 4,5 4,0

1
MI = Milch-, MU = Mu�erkuh-, RM = Rindermast-, 
SCH = Schweinebetriebe;   Schweine bei SCH, sonst Rinder

Tab. 2: Einschätzung der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter 
zur kün�igen Anzahl der Tiere ihrer Haup�ierart

Bezeichnung MI MU RM SCH Alle
Mehr 13,3 10,9 14,4 9,9 11,7
In etwa gleich 75,4 71,5 75,9 75,6 74,9
Weniger 6,5 10,9 5,1 8,8 7,9
keine 4,8 6,7 4,6 5,6 5,4

MI = Milch-, MU = Mu�erkuh-, RM = Rindermast-, 
SCH = Schweinebetriebe
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wollten zum Befragungszeitpunkt die Anzahl abge-
setzter Ferkel erhöhen (trifft voll bzw. trifft eher zu). 
Etwa 60 % der Rindermäster bzw. 45 % der Schwei-
nemäster konnten sich vorstellen, die Tageszunah-
men zu erhöhen. Rund jeder dritte Milchviehhalter 
gab an, die Milchleistung erhöhen zu wollen. Befragte 
größerer Betriebe wollten statistisch signifikant häu-
figer die Milchleistung (Milchviehbetriebe) und die 
Tageszunahmen in Rindermastbetrieben erhöhen.

Über die Relevanz der Differenzierung durch Quali-
tät informiert Abbildung 2. Zwei Drittel der Fleisch 
erzeugenden Tierhalter (Abweichung zwischen 
Mut-terkuh-, Rindermast- und Schweinemastbetriebe 
war statistisch nicht signifikant) neigten dazu, in Zu-
kunft an Qualitätsfleischprogrammen teilzunehmen. 
Die Affinität für Tierwohlprogramme lag mit 63 % 
Zustimmung zu den ersten beiden Stufen der Skala 
ebenso hoch. Mutterkuhhalter neigten am stärksten, 
Schweinehalter am wenigsten zu Tierwohlprogram-
men (p<0,000). 30 Prozent der Milchviehhalter ten-
dierten zu Qualitätsprogrammen in der Milch (bspw. 
Heumilch), wobei zum Befragungszeitpunkt bereits 
23 Prozent in der Stichprobe Heumilch produzier-
ten. Eine Umstellung auf biologische Wirtschaftswei-
se kam nur für wenige in Frage.

Das Interesse an Diversifizierung streute je nach 
Diversifizierungsform beträchtlich. Befragte mit Er-
werbskombination wollten ihre Diversifizierung in 
einem hohen Ausmaß ausdehnen. Großes Interes-
se an einem Neueinstieg hatten Mutterkuhhalter 
(p  <  0,035). Für neue Betriebszweige interessierten 
sich vor allem die Schweinehalter (p  <  0,000), für 
eine außerlandwirtschaftliche Tätigkeit Mutterkuh-
halter und Rindermäster (p  <  0,003).

Fazit
Das Spektrum möglicher Anpassungsstrategien in 
der österreichischen Rinder- und Schweinehaltung 
ist vielfältig. Laut vorliegenden Ergebnissen dürfte 
das Wachstum in größere Tierherden nicht oberste 
Priorität haben. Optionen der Professionalisierung 
zählen nach wie vor zu den häufigsten Anpassungs-
strategien, wobei Abweichungen je nach Betriebstyp 
zu beobachten sind. Noch häufiger wird die Absicht 
verfolgt, an Qualitäts- und Tierwohlprogrammen 
teilzunehmen: Österreichs Landwirtinnen und 
Landwirte werden auch in Zukunft nach Alterna-
tiven fernab der Strategie der Kostenführerschaft 
suchen. 
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 2.3 FORSTLICHE PRODUKTION

 Der Holzeinschlag betrug 2017 in Summe 
17,65 Mio. Erntefestmeter (Efm) und lag damit um 
5,3  % über dem Vorjahr, um 2,1  % über dem fünfjäh-
rigen und um 1,7  % unter dem zehnjährigen Durch-
schnitt (siehe Tabelle 2.3.1). Der Anteil des Nadelhol-
zes am Gesamteinschlag ist leicht gestiegen, von 82,6  % 
auf 82,7  %. Der Schadholzanfall ist auf 6,48 Mio. Efm 
gestiegen (+20,9 %), er lag damit 7,6 % über dem 
zehnjährigen Durchschnitt und betrug 36,7  % vom Ge-
samteinschlag. Im Kleinwald wurden 10,37  Mio. Efm 
geschlägert (+7,6 %), die Forstbetriebe ab 200 ha Wald 
(ohne Bundesforste) ernteten 5,70 Mio. Efm (+3,2 %) 
und die Österreichischen Bundesforste 1,58 Mio. Efm 
(–1,5 %). Vom Einschlag 2017 entfielen 54 % auf Säge-
rundholz, 18,2 % auf Industrierundholz und 27,8 % auf 
Rohholz für die energetische Nutzung, davon 13,1 % 
auf Brennholz und 14,7 % auf Waldhackgut. 

Die Preise der forstwirtschaftlichen Erzeugnisse lagen 
im Jahresdurchschnitt 2017 um 0,7  % über denen von 
2016. Sämtliche Blochholzsortimente, mit Ausnahme 
von Kiefer (–0,4 %) verzeichneten Preissteigerungen 
(+0,7 % bis +2,2 %). Relativ stabil waren die Preise 
bei Faser-/Schleifholz (–0,2 %), Brennholz weich 
(+0,1  %) und Brennholz hart (+0,2  %). Im Jahres-
durchschnitt 2017 lag der Preisindex bei den forstwirt-
schaftlichen Produkten bei 108,5 (Ausgangsniveau von 
2010 = 100). Für einen Festmeter Blochholz Fichte/
Tanne, Klasse B, Media 2b, zahlten die Sägewerke 
2017 im Durchschnitt 90,66 Euro, weitere Details 
siehe Tabelle 2.3.2.

Holzeinschlag
in Mio. Erntefestmeter ohne Rinde

Quelle: BMNT

Holzpreis

Erzeugerne�opreis in Euro je Festmeter

Quelle: Statistik Austria

1)

’15’14’13
1) für Blochholz Fichte/Tanne, Klasse B, Media 2b
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Holzverarbeitung
Die österreichische Holzindustrie verzeichnete laut 
Konjunkturstatistik im Jahr 2017 ein Produktions-
volumen von insgesamt 7,87 Mrd. Euro (+2,2  %). 
Die Holz industrie zählte 1.350 aktive Betriebe mit 
insgesamt 26.224 Beschäftigten (2016: 25.947). Der 
Großteil dieser Betriebe ist klein- und mittelbetrieblich 
strukturiert, fast alle befinden sich in Familienhand. 
Die Holzindustrie – eine generell stark außenhandels-
orientierte Branche – ist ein äußerst vielfältiger 
Wirtschaftsbereich. S ie umfasst die Sägeindustrie, den 
Baubereich (Lamellenholz, vorgefertigte Häuser aus 
Holz, Holzfußböden, Fenster und Türen), die Möbel-
industrie, die Holzwerkstoffindustrie (Platten) sowie 
die Schiindustrie. Nachstehend werden die Säge- und 
Plattenindustrie, beide wichtige Abnehmer für Rund-
holz, angeführt:

--- Sägeindustrie: Im Jahr 2017 sowie im ersten Halb-
jahr 2018 zeigten die Schnittholzmärkte in nahezu 
allen Absatzmärkten einen positiven Trend. Die 1.019 
aktiven Betriebe der österreichischen Sägeindustrie 
mit ihren rund 6.000 Beschäftigten erzielten 2017 im 
Export ein Plus von rund 3 %. Die Schnittholzpro-
duktion betrug rund 9,6 Mio. m³ (+2 %) bei einem 
Nadelschnittholzanteil von rund 98 %, hauptsächlich 
Fichte und Tanne. Der Produktionswert stieg 2017 
auf 2,15 Mrd. Euro (+10 %). Es wurden 16,2 Mio.  fm 
Sägerundholz eingeschnitten, wovon 5,9 Mio. fm 
Nadelsägerundholz nach Österreich importiert 
wurden, 2,8 Mio. fm aus Tschechien, 1,7 Mio. fm aus 
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Deutschland und 1,0 Mio. fm aus Slowenien. Rund 
60 % der heimischen Nadelschnittholzproduktion 
gehen in den Export. 48 % der gesamten Ausfuhren 
entfielen auf den Hauptmarkt Italien, das sind 
2,6 Mio. m³ von insgesamt rund 5,4 Mio. m³.

--- Plattenindustrie: Für die österreichische Span-, 
MDF- und Faserplattenindustrie mit ihren rund 
3.000 Beschäftigten war 2017 ein positives Geschäfts-
jahr mit einer Produktions- und Absatzsteigerung. 
Die Parameter Exportquote (rund 80 %) und Außen-
handelsüberschuss (rund 700 Mio. Euro) belegen die 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Werke. 
Der Holzverbrauch belief sich auf 1,33 Mio. fm Plat-
tenholz und 1,39 Mio. fm Sägenebenprodukte und 
Späne, zudem wurde Altholz eingesetzt. 

Papierindustrie: In der EU-28 werden jährlich in knapp 
900 Fabriken über 90 Mio. t Papier hergestellt. 2017 pro-
duzierten in Österreich 7.835 Beschäftigte (–1,7 %) an 24 
Standorten mit 4,9 Mio. t (–2,7 %) weit mehr Papier, als 
im Inland verbraucht wurde (1,9 Mio. t). Eine Exportquote 
von 88 % war die Folge. 2017 war für die Papierindust-
rie in Österreich mit einem Umsatz von 4,0 Mrd. Euro 
(+0,7 %) ein weiteres wirtschaftlich gutes Jahr. Der Holz-
einsatz sank auf 8,55 Mio. fm (–2,2 %), davon entfielen 
4,08 Mio. fm auf Rundholz (–8,5 %) und 4,47 Mio. fm auf 
SNP (+4,4 %). Der Altpapiereinsatz fiel nach vorläufigen 
Angaben um 4,4 % auf 2,24 Mio. t (siehe Tabelle 2.3.3).

Außenhandel mit Holz und Holzprodukten
Rund 95 % des Holzeinschlages werden in Österreich 

selbst verarbeitet oder für die Energiegewinnung ver-
wendet. 2017 wurden 8,8 Mio. m³ Rohholz (–4 %)  
und 2,8 Mio. t Hackschnitzel, Späne und andere Holz-
abfälle, Brennholz sowie Holzpellets und Briketts  
(+11 %) importiert.

--- Holzexporte (KN 44): Der Wert 2017 stieg um 
3,6 % auf 4,16 Mrd. Euro. Die wichtigste Ausfuhrkate-
gorie war Holz in verarbeiteter Form (Fenster, Türen, 
Parketttafeln, Verschalungen, Bautischlerarbeiten etc.; 
1,31 Mrd. Euro) mit einem Anteil von 31 %. Die 
Rohholzexporte (inkl. Hackschnitzel, Sägespäne, Holz-
pellets, Brennholz) machten 6 % bzw. 250 Mio. Euro 
(+6,5 %) der Ausfuhren des gesamten Kapitels „Holz 
und Holzwaren“ (44) aus, wovon mehr als die Hälfte 
auf Holzpellets entfiel.

---  Holzimporte (KN 44):2017 stieg der Wert um 
4,4 % auf 2,48 Mrd. Euro. Der Rohholzimport hatte 
einen wertmäßigen Anteil von 34 % (0,85 Mrd. Euro), 
Schnittholz lag bei 20 % bzw. 0,50 Mrd. Euro, 
17 % entfielen auf Holz in verarbeiteter Form 
(0,43 Mrd. Euro). Furniere, Sperr- und profiliertes 
Holz (0,32 Mrd. Euro) sowie Span- und Faserplatten 
(0,25 Mrd. Euro) hatten 13 bzw. 10 % Importanteil.

2017 wurden Papier und Pappe (KN 48) um 
4,12  Mrd. Euro (+1  %) exportiert und um 1,99 Mrd. 
Euro (+5 %) importiert. Halbstoffe und Abfälle von 
Papier oder Pappe (KN 47) wurden im Wert von 
0,32  Mrd. Euro (+2 %) exportiert, die Importe beliefen 
sich auf 0,66 Mrd. Euro (–4 %).

Quelle: Statistik Austria, nach KN

Außenhandel mit Holz 2017
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 2.4 BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

Kennzahlen zur biologischen Landwirtscha� in Österreich 2017

Quelle: BMNT

Bio-Fläche
Anteil an der landwirtscha�lich
genutzten Fläche (INVEKOS 2017)

Bio-Betriebe
Anteil an allen Betrieben
mit LF (INVEKOS 2017)

Bio-Anteil am Viehbestand
Basis GVE im Jahr 2017 in Prozent

24,0 %
(620.764 ha)

20,7 %
(23.065)

Schweine
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Zuchtwild
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Ziegen 52,1
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21,7

2,7 

19,1 
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 2017 erfasste die INVEKOS Daten-
bank 23.065 Bio-Betriebe mit einer Fläche von 
620.764  ha  LF. Der Anteil der Bio-Betriebe an allen 
INVEKOS-Betrieben stieg damit auf 20,7  % an, diese 
bewirtschaften bereits 24,0  % der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. Die Bio-Fläche wuchs seit 2007 um 
rd. 104.000 ha bzw. 20  % an. Die Zahl der Bio-Betriebe 
hat gegenüber dem Vorjahr um 1.242  Betriebe bzw. 
6  % zugenommen. Überdurchschnittliche Zunahmen 
gab es insbesondere in den Bundesländern Kärnten 
(+10  %) und Niederösterreich. Den höchsten Anteil an 
Bio-Betrieben gibt es traditionell in Salzburg (46  %), 
aber auch das Burgenland tritt mit 23  % (vorwiegend 
Ackerflächen) stark in Erscheinung. Die größte Flä-
chenzunahme entfiel wieder auf die Bio-Obstanlagen 
mit einem Plus von 20  %, wobei es sich hier vorwie-
gend um Nussanbauflächen handelt. Das bedeutet: 
Jeder 3. Hektar Obstbaufläche wird bereits biologisch 
bewirtschaftet.

Die Bio-Weingartenfläche vergrößerte sich wie schon 
im Jahr 2016 um 10  % (14  % Anteil), das Bio-
Ackerland legte um 11  % auf 228.095 ha zu (+22.389 
ha), womit bereits 17 % der Ackerfläche biologisch 
bewirtschaftet werden. Das Bio-Dauergrünland (ohne 
Almen) nahm um 7  % zu und erreichte mit 382.320  ha 
einen neuen Höchststand. Diese Zunahme liegt im 
Trend der letzten drei Jahre und steht mit dem guten 
Bio-Milchpreis in Zusammenhang. Meistens kann ein 

Grünlandbetrieb aufgrund der üblichen geringeren 
Umstellungszeiträume schneller auf biologische Land-
wirtschaft umstellen als ein Ackerbau- oder Dauerkul-
turbetrieb. Jeder 3. Hektar Grünland wird in Österreich 
biologisch bewirtschaftet.

Tierische Produktion
Rund 20  % der Viehhalter (INVEKOS) sind Bio-
Betriebe, sie halten rund 18  % der GVE in Österreich 
(+6  %). Deutliche Zunahmen bei den Stückzahlen 
gab es 2017 bei Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, 
Pferden und Geflügel. 38  % der Mutterkühe und 20  % 
der Milchkühe stehen in Bio-Betrieben. Die Hälfte 
der in Österreich gehaltenen Ziegen sind Bio-Ziegen, 
in Oberösterreich liegt dieser Wert bei fast 80  %. In 
der Schafhaltung liegt der Bio-Anteil bei 28  %, in der 
Pferdehaltung bei 23  % und beim Geflügel bei 18  % 
(siehe Tabelle 2.4.1). Die Zahl der Bio-Imkerei-Betrie-
be hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt: 
484  Betriebe betreuen 19.146 Bienenstöcke.

Lieferungen der Urproduzenten an Verabeiter
An Mühlen und Mischfutterwerke wurden 2015 
90.000 t, 2016 102.000 t und 2017 142.000 t Bio-
Getreide geliefert. 2017 machten die größten Mengen 
Mais, Weichweizen und Triticale aus. Der Anteil des 
Mischfutters lag in den letzten Jahren zwischen 30 bis 
40  %. Die Bio-Milchanlieferung stieg von 472.000 t 
im Jahr 2016 auf 528.500 t im Jahr 2017. Während 



---      50      ---    ---      51      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 2. PRODUKTION UND MÄRKTE

im Jahr 2013 noch 75  Mio. Stück Bio-Eier gehandelt 
wurden, waren dies 2017 bereits 132 Mio. Stück. 
Gemäß Roll-AMA betrug der Marktanteil an Bio-
Lebensmitteln (ohne Brot und Nudeln) im Lebensmit-
teleinzelhandel (Supermarktketten) rund 8  % (Wert), 
die Tendenz ist weiter steigend.

Laut den Auswertungen der Bundesanstalt für Ag-
rarwirtschaft auf Basis der Buchführungsdaten gab es 
bei den Erträgen je Hektar gegenüber 2016 folgende 
Entwicklung: Geringere Hektarerträge waren bei 
Weichweizen (3,3  t, –19  %), Dinkel (2,6 t, –4  %), 
Körnermais (5,6  t, –27  %), Sojabohnen (2,3  t, –21  %) 
und Speiseerdäpfel (12 t, –38  %) festzustellen. Höhere 
Hektarerträge gab es bei Roggen (2,8  t, +13,4  %), 
Wintergerste (4,3 t, +11  %) und Hafer (3 t, +6  %). 
Bei den Erntemengen waren Mengensteigerung bei 
Roggen mit 33.013 t (+12  %), bei Hafer mit 26.431  t 
(+20  %), bei Wintergerste mit 32.448  t (+38  %) und 
bei Körnermais mit 91.057  t (+9  %) zu verzeichnen. 
Die größten Rückgänge gab es bei Speiseerdäpfel mit 
29.763  t (–32  %) sowie Dinkel mit 29.875  t (–21  %) 
und Weichweizen mit 105.797  t (–6  %).

Die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) 
folgten lt. RollAMA-Statistik dem Trend nach oben 
und erreichten somit einen neuen Spitzenwert: 8,5  % 
(wertmäßig, 2017: 1,8, Mrd. Euro) der eingekauften 
Lebensmittel (ohne Brot, Gebäck und Nudeln) waren 
Bio-Produkte. Besonders Trinkmilch (18  %), Eier 
(22  %) und Frischgemüse und Erdäpfel (16  %) wur-
den am meisten in Bio-Qualität gekauft, auch Fleisch 
mit 4,5  % und Schinken/Wurst mit 2,9  % tendierten 
nach oben. Bei Brot und Gebäck gibt es grobe Schät-
zungen, die von rund 20  % Bio-Anteil ausgehen.

Die AMA untersuchte die Top-Assoziationen der 
Verbraucher zum Begriff „Bio“. Diese sind als Erste die 
Punkte „keine Chemie und Giftstoffe“, „Gesundheit“ 
und „teuer“, erst zum Schluss kamen „Kontrolle“, „nach-
haltig“, „Umweltschutz und Qualität“. Auf die Frage, wie 
häufig Bio-Lebensmittel konsumiert werden, antworten 
15  % mit „täglich“ und 13  % „einmal pro Woche“. Die 
Gruppe mit den meisten Bio-Einkäufern sind über 
50-jährige und Frauen. Gründe, Bio-Lebensmittel ein-
zukaufen, sind besonders Gesundheit und Regio nalität. 
Bio-Lebensmittel werden hauptsächlich bei Supermärk-
ten und Diskontern eingekauft. Die meisten befragten 
Personen – egal welche Einkommensstufe – halten 
Bio-Lebensmittel für zu teuer, mehr Information zu 

Bio-Lebensmitteln wird gewünscht. Das Vertrauen in 
die Kennzeichnung von Bio-Lebensmitteln ist gering, 
trotzdem wünscht sich die Mehrheit mehr Bio-Lebens-
mittel in den öffentlichen Verpflegungseinrichtungen 
wie Spitäler, Schulen, Seniorenheime und Kantinen. 
Die meisten Verbraucher ziehen „regional“ „bio“ vor. 

Die neue Bio-Verordnung, die durch den Agrarminis-
terrat im Mai 2018 beschlossen wurde die 2021 in 
Kraft treten wird, soll die Ausweitung der biologischen 
Produktion in der EU, eine Stärkung des Handels mit 
Drittstaaten sowie eine Steigerung des Verbraucherver-
trauens fördern. Erreicht werden soll dies insbesondere 
durch eigene Pflanzenschutzmittel-Grenzwerte für 
Bio-Lebensmittel, strengere Regeln für importierte Bio-
Produkte, eigene Regeln für Bio-Saatgut und weniger 
Ausnahmen.

Im EU-Vergleich liegt Österreich – bezogen auf den 
Anteil der biologisch bewirtschafteten Fläche an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche – nach wie vor an 
der Spitze aller EU-Staaten.

Bio-Betriebe in der Europäischen Union 2016

Quelle: FiBL Statistics & IFOAM 2018
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 2.5 LEBENSMITTELSICHERHEIT, VERBRAUCHER-
 SCHUTZ UND TIERGESUNDHEIT

 Lebensmittelsicherheit, Schutz vor 
Irreführung; Tiergesundheit und Tierschutz
Bedingt durch die große Bedeutung des Lebensmittel- 
und Tiersektors am europäischen Markt sind die Be-
reiche Lebensmittelsicherheit, Schutz vor Irreführung, 
Tiergesundheit und Tierschutz fast vollständig durch 
europäische Regelungen harmonisiert. Durch amt-
liche und betriebliche Überwachungssysteme sollen 
sichere Lebensmittel, eine ausreichende, klare Informa-
tion über Lebensmittel- und Ernährungsqualität, die 
Tiergesundheit und der Tierschutz gewährleistet, die 
berechtigte VerbraucherInnenerwartung erfüllt und ein 
freier Tier- und Warenverkehr erreicht werden. Dabei 
steht der vorsorgende Aspekt im Vordergrund. Hierfür 
werden vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) 
entsprechende Maßnahmen und Initiativen gesetzt. 
Detaillierte Informationen zu diesen Themenbereichen 
sind der Website des BMASGK und der Kommu-
nikationsplattform VerbraucherInnengesundheit zu 
entnehmen.

Lebensmittelsicherheit und Schutz vor Irre
führung bei Waren nach dem Lebensmittel
sicherheits und Verbraucherschutzgesetz 
– LMSVG
2016 wurden von den Lebensmittelaufsichtsbehörden 
der Länder 44.527 Betriebskontrollen durchgeführt 
und 26.844 Proben von der AGES oder den Untersu-
chungsstellen der Länder (Wien, Kärnten, Vorarlberg) 
untersucht und begutachtet. Von den Landesveteri-
närbehörden wurden 20.130 Betriebskontrollen in 
Fleischbetrieben und 2.480 Betriebskontrollen in 
Milcherzeugerbetrieben durchgeführt.

Die Untersuchung und Begutachtung ergab bei 
22.309  Proben (83,1  %) keinen Grund zur Beanstan-
dung. Als gesundheitsschädlich wurden 145 Proben 
(0,5  %) beurteilt, 953 Proben (3,6  %) wurden als für 
den menschlichen Verzehr ungeeignet/für den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch ungeeignet bewertet. Die 
häufigsten Beanstandungsgründe waren Kennzeich-
nungsmängel und zur Irreführung geeignete Angaben 
bei 2.531 Proben (9,4  %). Bei 408 Proben (1,5  %) 
entsprach die Zusammensetzung nicht und 1.029 Pro-
ben (3,8  %) wurden aus diversen anderen Gründen 

(z. B. HygieneVO, Wertminderung gemäß § 5 Abs. 5 
Z 4 LMSVG, TrinkwasserVO) beanstandet. Insgesamt 
lag die Beanstandungsquote bei 16,9  %. Wichtig für 
eine umfassende Bewertung dieser Zahlen ist eine 
differenzierte Betrachtungsweise anhand detaillierte-
rer Auswertungen der Ergebnisse, die ausführlich im 
Lebensmittelsicherheitsbericht dargestellt sind.

Trinkwasser: Lebensmittel Nummer 1
Wie die Untersuchungen zeigen, war die Qualität des 
Trinkwassers, von einigen Ausnahmen abgesehen, 
durchwegs ausgezeichnet. Die gemessenen Überschrei-
tungen betrafen das nicht mehr zugelassene Pestizid 
(Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff ) Atrazin und dessen 
Metaboliten Desethylatrazin sowie das Pestizid Benta-
zon bzw. den Metaboliten N,N-Dimethyl-Sulfamid des 
Pestizids Tolylfluanid sowie die Parameter Arsen, Blei, 
Kupfer, Nickel, Nitrat und Nitrit. Außer bei jenen Was-
serversorgungsanlagen, deren BetreiberInnen über eine 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 der Trinkwasser-
verordnung verfügten bzw. um eine Ausnahmegeneh-
migung angesucht hatten, wurden in den untersuchten 
Proben des bereitgestellten Trinkwassers (Trinkwasser, 
das an die VerbraucherInnen abgegeben und im Sinne 
der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen in Verkehr 
gebracht wird) nur vereinzelt Überschreitungen der 
Parameterwerte gemessen. Sowohl bei Vorliegen von 
Ausnahmegenehmigungen als auch bei kurzfristigen 
Überschreitungen wurden unverzüglich entsprechen-
de Maßnahmen zur Einhaltung der Parameterwerte 
ergriffen. Weitere Informationen können dem Österrei-
chischen Trinkwasserbericht 2011–2013 entnommen 
werden.

Tiergesundheit, Tierseuchenüberwachung 
und bekämpfung
Eine der Grundvoraussetzungen zur Produktion von 
qualitativ hochwertigen und sicheren Lebensmitteln 
tierischer Herkunft ist die Erhaltung und Förderung 
der Gesundheit des österreichischen Tierbestandes. 
Ebenso ist für den Handel mit Tieren die Sicherstel-
lung der Freiheit von Tierseuchen Voraussetzung und 
stellt einen wesentlichen Beitrag für die Wertschöp-
fung im Rahmen der tierischen Produktion dar. Die 
Überwachung der Tiergesundheit und die Bekämp-
fung von Tierseuchen erfolgt auf Basis gemein-
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schaftlicher EU- und nationaler Rechtsakte sowie auf 
Empfehlungen des Internationalen Tierseuchenamtes, 
OIE, und wird in enger Kooperation des BMASGK 
mit den Ländern und den veterinärmedizinischen 
Untersuchungsstellen der Österreichischen Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
(AGES) und den Laboratorien der Länder durchge-
führt. Als durchführende Organe sind hier insbeson-
dere die amtlichen Tierärzte der zuständigen Veteri-
närbehörden aller Bundesländer hervorzuheben. Im 
Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz wurde 
mit BGBl. I Nr. 144/2015 das Büro für veterinärbe-
hördliche Zertifizierungen eingerichtet. Es dient pri-
mär der Unterstützung der Veterinärverwaltung und 
als Ansprechpartner für die Wirtschaft. Ebenso davon 
umfasst sind Tätigkeiten zur Öffnung und Erhaltung 
von Exportmärkten im veterinärrechtlichen Bereich.

Österreich ist aufgrund von in der Vergangenheit 
strikt durchgeführten Eradikationsprogrammen und 
nachfolgenden jährlichen Überwachungsprogrammen 
amtlich anerkannt frei von bestimmten Krankheiten 
wie der Rindertuberkulose (Mycobacterium bovis), der 
Rinderbrucellose (Brucella abortus), der Enzootischen 
Rinderleukose (alle seit 1999) sowie der Brucellose der 
kleinen Wiederkäuer (Brucella melitensis seit 2001). 
Für weitere Krankheiten, wie die infektiöse bovine Rhi-
notracheitis (seit 1999) und die Aujeszkysche Krank-
heit (seit 1997), erhielt Österreich Zusatzgarantien von 
der EU. Österreich hat auch den besten BSE-Status, das 
„vernachlässigbare BSE-Risiko“ sowie den Status „ver-
nachlässigbares Risiko für die klassische Scrapie“. Mit 
der Zuerkennung der amtlich anerkannten Tierseu-
chenfreiheit und der Gewährung von Zusatzgarantien 
sind Erleichterungen für die heimische Viehwirtschaft 
sowie wirtschaftliche Handelsvorteile verbunden. Die 
Erhaltung des hervorragenden Tiergesundheitsstatus ist 
eines der Grundziele der österreichischen Veterinärbe-
hörden. Es wird folglich der Überwachung auch weiter-
hin große Aufmerksamkeit gewidmet, damit allfällige 
neu auftretende bzw. allfällige wieder eingeschleppte 
Krankheiten rechtzeitig erkannt werden können, noch 
bevor sie zu schweren wirtschaftlichen Schäden führen. 
Der gute Gesundheitszustand der österreichischen 
Nutztierpopulation ist jedes Jahr anhand der Ergebnis-
se der jährlich durchzuführenden Überwachungspro-
gramme erneut nachzuweisen. Österreich war im Jahr 
2017 frei von folgenden hochkontagiösen Tierseuchen:
--- Maul- und Klauenseuche
--- Stomatitis vesicularis

--- vesikuläre Virusseuche der Schweine
--- Rinderpest
--- Pest der kleinen Wiederkäuer
--- Lungenseuche der Rinder
--- Lumpy-Skin Disease
--- Rift-Valley-Fieber
--- Pockenseuche der Schafe und Ziegen
--- afrikanische Schweinepest
--- klassische Schweinepest
--- klassische Geflügelpest
--- afrikanische Pferdepest

Nähere Informationen können dem Veterinärjahresbe-
richt oder der Kommunikationsplattform Verbrauche-
rInnengesundheit entnommen werden. 

Tierschutz
Das Bundestierschutzgesetzes (TSchG, BGBl. I  
Nr. 118/2004 i. d. g. F.) weist dem BMASGK be-
stimmte Aufgaben betreffend Tierschutz zu. Der Voll-
zug des Tierschutzgesetzes obliegt ausschließlich den 
Ländern. Gemäß Artikel 11 Abs. 1 Z 8 des Bundes-
Verfassungsgesetzes ist Tierschutz – mit Ausnahme 
der Jagd oder der Fischerei – in der Gesetzgebung 
Bundes-, in der Vollziehung hingegen Landessache.  
Es besteht keine Weisungsbefugnis durch die Bundes-
ministerin. Zur Durchführung der Kontrollen nach 
dem Bundestierschutzgesetz hat sich die (Landes-)
Behörde der Amtstierärztinnen und Amtstierärzte oder 
weiterer von der Landesregierung amtlich beauftragter 
Tierärztinnen und Tierärzte als Kontrollorgane zu 
bedienen. Folgende Beratungsgremien stehen dem 
BMASGK als zentrale zuständige Tierschutzbehörde 
für alle Fragen des Tierschutzes inkl. der Weiterent-
wicklung des Tierschutzrechtes zur Verfügung:

--- ein politisches Gremium für die politische Schwer-
punktsetzung (Tierschutzkommission)

--- ein wissenschaftliches Gremium (Tierschutzrat)
--- ein Gremium, das sich mit dem Vollzug beschäf-

tigt, z. B. mit der Erarbeitung von Richtlinien für 
einen einheitlichen Vollzug (Vollzugsbeirat)

Gemäß § 41 des TSchG hat jedes Bundesland gegen-
über der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumentenschutz eine Tierschutzom-
budsperson zu bestellen. Diese hat die Interessen 
des Tierschutzes im Bundesland zu vertreten und in 
diesem Zusammenhang auch Beschwerden, die seitens 
der Öffentlichkeit vorgebracht werden, zu untersuchen. 
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Die Tierschutzombudspersonen sind weisungsfrei. Für 
Tierschutzkontrollen in den verschiedenen Bereichen 
sind Mindestkontrollquoten festgelegt, die Auswahl 
der Betriebe und die Zuteilung der Ressourcen liegen 
in der Zuständigkeit der Länder.

Im Jahr 2016 wurden 587 Legehennenbetriebe mit 
Freilandhaltung kontrolliert. Davon gab es bei 582 
Betrieben keine Beanstandungen. Von 173 kontrollier-
ten Legehennenbetrieben in Bodenhaltung hatten 168 
keine Beanstandungen. Bei 835 kontrollierten Kälber-
betrieben wiesen 761 Betriebe keine Beanstandungen 
auf. Von 1.257 kontrollierten Schweinebetrieben hatten 
1.188 keine Beanstandungen. Von 2.398 kontrollierten 
Rinderbetrieben (ausgenommen Kälber) wiesen 2.218 
keine Beanstandungen auf.

Gemäß § 4 der Tierschutz-Kontrollverordnung hat 
die Behörde alle gemäß § 23 TSchG bewilligten 
Zoos, Tierheime und Betriebsstätten, in denen Tiere 
im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit gehalten 
werden, mindestens einmal jährlich auf die Einhaltung 
der Tierschutzrechtsvorschriften zu kontrollieren. 
Zirkusse, Varietés und ähnliche Einrichtungen sind 
mindestens einmal je Veranstaltungsreihe an einem der 
Veranstaltungsorte auf die Einhaltung der Tierschutz-
rechtsvorschriften zu kontrollieren. Bei Veranstaltungen 
gemäß § 28 TSchG hat die Behörde stichprobenartige 
Kontrollen durchzuführen. Gemäß § 5 der Tierschutz-
Kontrollverordnung sind alle Schlachtanlagen mindes-
tens einmal jährlich auf die Einhaltung der Tierschutz-
rechtsvorschriften zu kontrollieren.

Tierschutz beim Transport
Basis für den Tierschutz beim Transport ist das „Bun-
desgesetz über den Transport von Tieren und damit 
zusammenhängenden Vorgängen“ (TTG), BGBl. I Nr. 
54/2007, Art. I, das mit 1. August 2007 in Kraft trat. 
Das TTG enthält Regelungen zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005, zum Schutz von Tieren 
beim wirtschaftlichen Transport mittels Straßenver-
kehrsmitteln, Luftfahrzeugen, Eisenbahn und Schiffen 
sowie Mindestbestimmungen zur Verhinderung der 
Verschleppung von Tierseuchen. Ebenfalls unter das 
TTG fallen Transporte durch Landwirtinnen und 
Landwirte, die teilweise von der Verordnung (EG) Nr. 
1/2005 ausgenommen sind. Das TTG limitiert die Be-
förderungsdauer von Schlachttieren, sofern Versandort 
und Bestimmungsort in Österreich liegen, auf maximal 
4,5  Stunden, bei Nutz- und Zuchttieren auf 8  Stunden . 

Der Schutz der Bienen ist ein wichtiges ararpolitisches Anlie-
gen. Mit der Agrarumweltmaßnahme werden Bio-Imker gezielt 
unterstützt.

Nur unter bestimmten Voraussetzungen darf die 
Beförderungsdauer bei Schlachttieren auf maximal 8 
bzw. 8,5 Stunden und bei Nutz- und Zuchttieren auf 
10  Stunden verlängert werden.

Vollzogen wird das TTG in mittelbarer Bundesverwal-
tung. Angestrebt wird eine Anzahl von 10.000 Tier-
transportkontrollen pro Jahr, wobei mindestens 1.000 
davon auf der Straße stattzufinden haben. Im Jahr  
2016 wurden österreichweit 11.430 Kontrollen am 
Versandort (70 festgestellte Zuwiderhandlungen),  
837 Kontrollen während des Transportes auf der Stra-
ße (259 festgestellte Zuwiderhandlungen) und 140.342 
Kontrollen am Bestimmungsort (1.050 Zuwiderhand-
lungen) durchgeführt. Eine Übersicht der Kontrollen 
in Österreich 2015 und 2016 und deren Ergebnisse 
sind dem Tierschutzbericht an den Nationalrat 2017 
zu entnehmen.

Futtermittelkontrolle 2017
Die amtliche Futtermittelüberwachung fällt in die 
Zuständigkeit der Bundesministerin für Nachhaltig-
keit und Tourismus und wird in Österreich gemäß 
Futtermittelgesetz 1999 i. d. g. F. hinsichtlich Her-
stellung und Inverkehrbringung von Futtermitteln 
vom Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES), 
hinsichtlich Verwendung (Verfütterung) bei den 
landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben vom 
jeweiligen Landeshauptmann durchgeführt. Seit 2006 
müssen sich gemäß der Futtermittelhygieneverordnung 
VO (EG) 183/2005 alle Betriebe, die Futtermittel 
erzeugen, lagern, transportieren und handeln, beim 
BAES registrieren bzw. zulassen lassen. Derzeit sind 
etwa 2.250 Futtermittel-Unternehmen registriert oder 
zugelassen. Die ca. 85.000 der Kontrolle unterliegen-
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den landwirtschaftlichen Futtermittelbetriebe werden 
von den jeweiligen Bundesländern erfasst, dort werden 
bestehende Registrierungssysteme (LFBIS) verwen-
det. 2017 führten die Aufsichtsorgane des BAES 719 
Betriebskontrollen durch. Dabei wurden 1.238 Proben 
gezogen, von denen 184 sachlich (Analyse) und 474 
formell (Kennzeichnungsmängel) beanstandet wurden.  

Von den Ländern wurden 1.878 Betriebskontrollen 
durchgeführt. Dabei wurden 883 Proben gezogen. 
Die von den Ländern und dem BAES gezogenen 
2.121  Proben wurden in akkreditierten Labors, 
insbesondere in der Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH (AGES), untersucht. 
Die Futtermittelproben (Einzelfuttermittel wie z. B. 
Getreide, Soja, Raps, Heu sowie Mischfuttermittel, 
Vormischungen und Zusatzstoffe) wurden sowohl auf 
sicherheitsrelevante Parameter (z. B. Salmonellen, mik-
robieller Verderb, unerwünschte Stoffe wie Schwerme-
talle, Mykotoxine und Pestizide oder verbotene Stoffe 
wie tierische Bestandteile) als auch auf qualitäts- und 
täuschungsrelevante Parameter (z. B. ordnungsgemäße 
Kennzeichnung, botanische Zusammensetzung, dekla-
rierte Inhalts- und Zusatzstoffe) untersucht.

Pflanzenschutzmittelkontrolle im Jahr 2017
Die Kontrolle des Inverkehrbringens von Pflanzen-
schutzmitteln liegt in der Kompetenz des Bundes, 
fällt in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Nachhaltigkeit und Tourismus und wird auf Basis des 
Pflanzenschutzmittelgesetzes 2011 vom Bundesamt für 
Ernährungssicherheit wahrgenommen. Die Kontrolle 
der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln liegt in 
der Zuständigkeit der Länder und wird durch neun 
Landesgesetze geregelt.

2017 wurden von den Aufsichtsorganen des Bundes-
amtes für Ernährungssicherheit im österreichischen 

Bundesgebiet 400 Betriebskontrollen durchgeführt. 
Grundlage dafür war ein entsprechender, risikobasier-
ter Kontrollplan, der unter Berücksichtigung der aktu-
ellen Rechtsnormen sowie der Vorgaben des Qualitäts- 
und Risikomanagements erstellt wurde. Der Umfang 
des Kontrollplans setzte sich aus dem risikobasierten 
Stichprobenplan, der Planung von Nachkontrollen 
von Betrieben mit Beanstandungen und Ad-hoc-Kon-
trollen zusammen. Der risikobasierte Stichprobenplan 
wurde hinsichtlich Auswahl der Betriebe aufgrund 
spezifischer Parameter mittels statistischer Methoden 
ermittelt. Überprüft wurden die Rechtmäßigkeit der 
Inverkehrbringung und Kennzeichnung der vorgefun-
denen Produkte. Zusätzlich wurde die Sachkundigkeit 
der Inverkehrbringer, die rechtmäßige Abgabe an 
sachkundige Personen sowie Geschäftsaufzeichnungen 
kontrolliert. 

Im Rahmen von 400 Betriebskontrollen wurden 
3.837 Konformitätsüberprüfungen an vorgefundenen 
Pflanzenschutzmitteln durchgeführt, d. h. Überprü-
fungen hinsichtlich Zulassungsstatus sowie Aktualität 
und Richtigkeit der Kennzeichnung. Darüber hinaus 
wurden im Berichtsjahr im Rahmen der Kontrollen 
auch 49 Proben von Pflanzenschutzmitteln gezogen, 
wobei 48 davon einer physikalisch-chemischen Analyse 
unterzogen wurden. Der am häufigsten festgestellte 
und angezeigte Verstoß bei den Kontrollen war das 
Inverkehrbringen nicht zugelassener Pflanzenschutz-
mittel. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 41 Anzeigen 
von Verwaltungsübertretungen an die zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörden erstattet und 59 Maß-
nahmen zur Mängelbehebung durch das Bundesamt 
für Ernährungssicherheit angeordnet. Im Zuge der 
Kontrollen wurde eine Menge von rund 167 kg und 
rund 2.108 Liter nicht zugelassener Pflanzenschutz-
mittel durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit 
vorläufig beschlagnahmt.
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 2.6 LANDWIRTSCHAFTLICHE NEBENTÄTIG-
 KEITEN UND DIENSTLEISTUNGEN

 Tourismus und Landwirtschaft
Österreichweit gibt es insgesamt 9.895 Betriebe mit 
dem Angebot „Urlaub am Bauernhof “. Insgesamt stehen 
auf landwirtschaftlichen Betrieben 113.764 Gästebetten 
bereit, das entspricht 11  % des gesamten touristischen 
Bettenangebots in Österreich (Quelle: Agrarstrukturer-
hebung 2010, Erhebung nur alle 10  Jahre).

2017 wurde im österreichischen Tourismus erneut 
ein leichter Nächtigungszuwachs von +2,6  % (2015: 
+4,2  %) verzeichnet (bei einem Bettenzuwachs von 
+0,6  %). Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 210.261 un-
selbstständig Beschäftigte im Tourismus (Beherbergung 
und Gastronomie) tätig. Das sind um +1,0  % mehr 
als im Vorjahr und entspricht einem Anteil von 5,8  % 
an den aktiv unselbstständig Beschäftigten (Quelle: 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Zahlen, WKO Mai 
2018, S. 88). Die Zahl der Nächtigungen auf Bauernhö-
fen nahm in der Kategorie „privat am Bauernhof “ (bis 
10 Betten, ohne Ferienwohnungen) 2017 um –2,6  % 
ab, bei einer Verringerung der Bettenzahl um –5,3  %. 
Bei den Ferienwohnungen (am Bauernhof ) stieg 2017 
die Zahl der Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr um 
+3,7  %, die Zahl der Betten in Ferienwohnungen nahm 
um –1,2 % ab. Damit stieg sowohl bei den Zimmern als 
auch bei den Ferienwohnungen auf den Bauernhöfen 
die Auslastung (Tabellen 2.6.1 bis 2.6.3). 

Betriebliche Zusammenarbeit am Beispiel der 
Maschinenringe
In den 1960er-Jahren wurden die ersten Maschi-
nenringe als Vereine zur bäuerlichen Selbsthilfe 
gegründet. Bis heute unterstützen sie österreichische 
Landwirtinnen und Landwirte dabei, ihre Maschinen 
und ihre Arbeitskraft besser auszulasten: indem sie 
gemeinsam Geräte nutzen, und indem sie für andere 
Bäuerinnen und Bauern, für Kommunen und Unter-
nehmen arbeiten. Zusätzlich unterstützt die soziale 
Betriebshilfe im Unglücksfall durch die Vermittlung 
qualifizierter Betriebshelfer, in Kooperation mit der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Neben den agrarischen Dienstleistungen bieten die 
Maschinenringe auch Service- und Personaldienst-

leistungen. Daher kommen zu den Kundinnen und 
Kunden aus Landwirtschaft und Kommunen auch 
Klein- und Mittelbetriebe im ländlichen Raum sowie 
österreichweit agierende Handels- und Infrastruktu-
runternehmen hinzu. Für sie führen die rund 42.000 
Fachkräfte, die bei den Maschinenringen im Einsatz 
sind, z. B. Schneeräumungen durch, mähen Sport-
anlagen oder stutzen Hecken. Den Bäuerinnen und 
Bauern eröffnen die 84 Maschinenringe zusätzliche 
Einkommensmöglichkeiten innerhalb eines rechtlich 
abgesicherten Rahmens. Die Kundinnen und Kunden 
können auf qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen aus der Region zurückgreifen. Damit tragen die 
Maschinenringe zur Sicherung kleinteiliger Strukturen 
in den Regionen sowie zur Stärkung des ländlichen 
Raums als Wirtschaftsstandort bei.

Bundesweit ist die Anzahl der Maschinenringmitglieder   
mit rund 76.000 Mitglieder recht stabil. Diese bewirt-
schaften mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche Österreichs.

Direktvermarktung
Die Direktvermarktung (inklusive Heurige und Bu-
schenschänken) ist für viele land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe eine wichtige Einkommensalternative. Der 
Produktionswert betrug, abgeleitet von den Buchfüh-
rungsergebnissen, 226 Mio. Euro (davon entfallen 37  % 
auf Heurige oder Buschenschänken und 63  % auf die 
Direktvermarktung).

Landwirtschaftlicher Nebenbetrieb
Der landwirtschaftliche Nebenbetrieb muss dem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb untergeordnet 
sein, und muss mit den Betriebsmitteln des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes arbeiten. Beispiele für 
Nebenbetriebe sind: Schneeräumung (z.  B. für die 
Gemeinde) und bäuerliches Sägewerk. 2017 betrugen 
die Erträge aus den landwirtschaftlichen Nebenbe-
trieben 63 Mio. Euro. Eine Darstellung der Neben-
tätigkeiten, die der Pflichtversicherung nach dem 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz unterliegen, sind im 
Kapitel „Soziale Sicherheit“ zu finden (siehe Tabellen 
5.5.1 bis 5.5.16).
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 3. AGRARSTRUKTUREN UND  
 BESCHÄFTIGUNG

 3.1 AGRARSTRUKTUR IN ÖSTERREICH

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
Die Agrarstrukturerhebung 2016 (Stichprobenerhe-
bung) weist für Österreich 162.018 land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe aus. Die Zahl der Betriebe 
nahm gegenüber 2013 um 2,6  % ab. Seit der Voller-
hebung im Jahr 2010 ist die Betriebszahl um 6,5  % 
zurückgegangen. Der Betriebsrückgang setzt sich 
somit weiter fort, hat sich jedoch in den letzten Jahren 
verlangsamt.

Die österreichische Landwirtschaft ist nach wie vor im 
internationalen Vergleich klein strukturiert; dennoch 
hält der Trend zu größeren Betrieben an: Wurde 1951 
von einem Betrieb im Durchschnitt eine Gesamtfläche 
von 18,8 ha bewirtschaftet, so waren es 2016 bereits 
45,2 ha. Ähnlich verlief die Entwicklung bei der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche (Ackerland, Haus- und 
Nutzgärten, Dauerkulturen, Dauergrünland), bei der 
im selben Zeitraum eine Steigerung auf 19,8 ha festge-
stellt werden kann. Auch bei der Tierhaltung ist dieser 
Trend zu beobachten: Wurden 1995 im Durchschnitt 
20 Rinder auf einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb gehalten, so nahm die Herdengröße seitdem 
kontinuierlich auf 32 Rinder pro Betrieb zu. Eine 

noch rasantere Entwicklung zeigt der Schweinesektor: 
Hier hat sich der durchschnittliche Bestand seit 1995 
von 35 auf 109 Tiere verdreifacht. In der Schaf- und 
Ziegenhaltung sind ebenfalls deutlich höhere Bestände 
als in der Vergangenheit festzustellen.

Erwerbsarten 2016
Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe wer-
den in unterschiedlichen Rechtsformen geführt. Es 
überwogen im Jahr 2016 nach wie vor mit 90 % die 
Einzelunternehmen, d. h., die Bewirtschaftung erfolgte 
als Familienbetrieb; davon wurden 36 % im Haupter-
werb und 55 % im Nebenerwerb geführt, und 9 % der 
Betriebe waren Personengemeinschaften oder wurden 
von juristischen Personen bewirtschaftet.

Entgegen dem allgemeinen Trend wurden um 1.750 
(+8  %) mehr Biobetriebe als im Jahr 2013 und 58.700 
Bergbauernbetriebe gezählt. Die Auswertung nach Be-
triebsformen ergab, dass 58.400 (36  %) Betriebe ihren 
Schwerpunkt auf die Haltung von Rindern, Schafen 
oder Ziegen legten. 48.200 (30 %) Betriebe waren 
auf Forstwirtschaft spezialisiert, und 21.200 (13 %) 
wurden durch den Anbau von Getreide, Ölfrüchten, 
Hackfrüchten, Handelsgewächsen als Marktfruchtbe-
triebe klassifiziert. Weitere Details finden sich in den 
Tabellen 3.1.1 bis 3.1.4.

Methodische Hinweise: Die Agrarstrukturerhebung 
2016 wurde mit Stichtag 31. Oktober 2016 durchge-
führt. Die Befragung erfolgte als Stichprobenerhebung 
in 30.000 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, 
die als mehrfach geschichtete Zufallsstichprobe 
konzipiert war. Um die Verwaltungslast der Betriebe 
zu vermindern, wurden die Flächen- und Tierangaben 
– sofern verfügbar – aus Verwaltungsdatenbeständen 
übernommen. 60 % der Betriebe konnten mit PC und 
Internetzugang den elektronischen Fragebogen direkt 
zuhause ausfüllen. Von den restlichen Betrieben wur-
den die Daten über das Callcenter der Statistik Austria 
direkt erhoben. Ergebnisse für alle EU-Mitgliedstaaten 
werden frühestens im Jahr 2018 erwartet.

Anzahl land- und forstwirtscha�licher
Betriebe

Quelle: Statistik Austria (Agrarstrukturerhebungen)

Betriebe laut INVEKOS
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Kulturartenverteilung
Die 134.570 landwirtschaftlichen Betriebe bewirtschaf-
teten 2016 eine landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 
von 2,67 Mio. ha. Davon sind 1,34 Mio. ha Ackerland 
und 1,26 Mio. ha Dauergrünland. An Dauerkulturen 
wurden rund 67.000 ha erhoben, der Großteil davon 
Weingärten und Obstanlagen. Auf die forstwirtschaftlich 
genutze Fläche entfielen 3,40 Mio. ha.

Weitere Informationen und Grafiken finden sich in den 
Tabellen 3.1.5 bis 3.1.8 bzw. im Anhang.

Laut Agrarstrukturerhebung 2016 gibt es in Österreich 
162.018 land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

Betriebe und Flächen laut INVEKOS 2017
2017 sind im INVEKOS 111.550 Hauptbetriebe  
(–1,1  % bzw. 2.200 Betriebe weniger als 2016) mit 
11.748 Teilbetrieben erfasst. Mehr als drei Viertel der 
Teilbetriebe sind Betriebe mit ausschließlich Almflä-
chen. Diese hohe Zahl an Almteilbetrieben ist da rauf 
zurückzuführen, dass die Almflächen im INVEKOS als 
eigener Betrieb geführt werden. Die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche, die im INVEKOS er fasst ist, betrug 
2017 rund 2,59 Mio.  ha. Davon machte das Ackerland 
1,33 Mio.  ha aus. Auf das Dauergrünland entfallen 
1,20  Mio.  ha. Die Darstellung nach Größenstufen zeigt, 
dass 63 % der INVEKOS-Betriebe weniger als 20 ha LF 
bewirtschaften (siehe Tabellen 3.1.8 und 3.1.14 sowie 
Kapitel 10.2 Begriffe).  
Der Unterschied der Betriebsanzahl zwischen Agrar-
strukturerhebung und INVEKOS ergibt sich aus den 
Zielen und der Methode: Die Agrarstrukturerhebung 
der Statistik Austria erfasst im Wesentlichen alle land- 
und fortwirtschaftlichen Betriebe mit einer Unter-
grenze von 1  ha LF (Spezialbetriebe/Forstbetriebe 
haben andere Untergrenzen). Die INVEKOS-Statistik 
beinhaltet hingegen nur jene Betriebe, die einen 
sogenannten Mehrfachantrag (MFA) bei der AMA 
stellen. Die geringere Betriebszahl ergibt sich auch aus 
der Förderuntergrenze bei den Direktzahlungen von 
1,5  ha und beim Agrarumweltprogramm sowie bei der 
Ausgleichszulage von 2 ha LF je Betrieb.

Quelle: INVEKOS-Daten, BMNT 2018

Entwicklung der INVEKOS-Betriebe 2000–2017

nach Hauptproduktionsgebieten 

Anzahl der Betriebe 2000
Anzahl der Betriebe 2017

(Ö gesamt: 163.485)
(Ö gesamt: 111.550)

Veränderung 2000–2017 in % (Ö gesamt: –31,8 %)

< –50 %_
< –40 %_
< –30 %_
< –25 %_
< –10 %_
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 3.2 AGRARSTRUKTUR IN DER EU

 In allen 28 Ländern der Europäischen Union 
sowie in der Schweiz, in Norwegen, Island und Monte-
negro wurde im Jahr 2016 eine Agrarstrukturerhebung 
als Stichprobenerhebung mit einem einheitlichen 
Fragenkatalog durchgeführt.

In der EU-28 gab es 2016 in Summe 10,47 Mio. land-
wirtschaftliche Betriebe, wovon rund 180.000 Betriebe 
keine Flächen bewirtschaften. Die Betriebe bewirt-
schaften 173,33 Mio. ha landwirtschaftlich genutzte 
Fläche (LF). Gegenüber 2005 verringerte sich die Zahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe um 28 % und die 
LF um 0,8 %. Dies zeigt eine Tendenz hin zu größeren 
Betrieben. Die durchschnittliche Größe eines Betriebes 
in der EU-28 betrug 2016 16,6  ha gegenüber 11,9 ha 
pro Betrieb 2005 (EU-27).

In sieben Mitgliedstaaten befinden sich 81 % der 
landwirtschaftlichen Betriebe der EU-28. Rumänien – 
3,4 Mio. Betriebe – hatte 2016 die meisten Betriebe in 
der EU-28, gefolgt von Polen mit 1,4 Mio., Italien mit 
1,15 Mio., Spanien mit 0,95 Mio., Griechenland mit 
0,68 Mio. und Frankreich mit 0,46 Mio. Betrieben. Die 
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ging zwischen 
2005 und 2016 in allen Mitgliedstaaten zurück, außer 
in Irland (+4 %). Die größten Rückgänge wurden in 
der Slowakei und Bulgarien mit (–62 %), Lettland 
(–46 %), in Polen (–43 %) in Litauen (–41%) und 
in Italien (–34 %) verzeichnet. Bei der Interpretation 
dieser Zahlen ist zu beachten, dass – abgesehen von 
der unterschiedlichen Struktur – in den einzelnen 
Ländern keine einheitlichen Erfassungsuntergrenzen 
angewendet wurden. So lag die Erhebungsschwelle in 
Österreich (wie in den meisten EU-Staaten) bei 1 ha 
LF, im Vereinigten Königreich hingegen bei 6 ha LF. 
Deutschland hob im Zuge der Agrarstrukturerhebung 
2010 die Untergrenze von 2 ha auf 5 ha LF an. In den 
neuen Mitgliedsländern sind auch teilweise Betriebe 
einbezogen, die ausschließlich für die Selbstversorgung 
produzieren, aber einen nicht zu vernachlässigenden 
Teil zur Erzeugung mancher Produkte beitragen. 

In sieben Mitgliedstaaten lagen 70 % der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche (LF) der EU-28. In Bezug 
auf die LF hat Frankreich mit 27,6 Mio. ha bzw. 16 % 

die größte Fläche, gefolgt von Spanien mit 14 %, dem 
Vereinigten Königreich 9,7  % und Deutschland mit 
8,9 % der LF der EU-28.

Der Tierbesatz, berechnet in Vieheinheiten (VE), ging 
zwischen 2005 und 2016 in der EU-27 um 5,70 Mio. 
VE auf 131,5 Mio. VE oder 4,2 % zurück. Am stärksten 
war der Rückgang in Rumänien (–1,80 Mio. VE), Polen 
(–1,1 Mio. VE), im Vereinigten Königreich (–1,0 Mio. 
VE) und in Frankreich (–0,62 Mio. VE); demgegen-
über stockten die Betriebe in den Niederlanden (+0,43 
Mio. VE), Portugal (+0,15 Mio. VE) und in Lettland 
(+0,04 Mio. VE) ihre Bestände auf. In den Tabellen 
3.2.1 bis 3.2.3 sind die wesentlichen Strukturzahlen 
aller EU-Mitgliedstaaten zusammengestellt.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass in den Ergebnis-
sen der EU die reinen Forstbetriebe nicht enthalten 
sind. Das ist auch der Grund, warum die Anzahl der 
Betriebe für Österreich auf EU-Ebene mit 140.430 an-
gegeben wird. Die publizierte Zahl der landwirtschaft-
lichen Betriebe in Österreich (Betriebe mit LF) für 
2013 lautet hingegen 146.100 (siehe auch Tabelle 
3.1.1). Betriebe, die z. B. den Forstschwellenwert von 
3 ha überschreiten, aber auch noch geringfügige LF 
haben (unter 1 ha), sind in Österreich bei den Be-
trieben mit LF miterfasst, während diese bei der EU 
herausfallen. Davon waren im Jahr 2013 5.670 Betriebe 
betroffen. 

Die Grünlanderhaltung ist ein wesentliches Ziel der  
Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020.



Quelle: Eurostat Agrarstrukturerhebung 2016

Landwirtschaftlich genutzte Nutzfläche 
der EU–28

Landwirtschaftlich

2016 (171,3 Mio. Hektar = 100 %)

Frankreich
Spanien

Vereinigtes Königreich
Deutschland 

Polen
Rumänien

Italien
Irland

Ungarn
Griechenland

Bulgarien
Portugal

Tschechische Republik
Schweden

Litauen
Österreich
Dänemark

Finnland
Lettland
Slowakei

Niederlande
Kroatien

Belgien
Estland

Slowenien
Luxemburg

Zypern
Malta

2,23
2,61
2,67
2,92
3,01
3,46
3,64
4,47

1,93
1,89
1,80

Flächenanteil 2016 in 

0,29 %
0,58 %
0,79 %
0,91 %

  1,05 %
1,10 %
1,13 %
1,30 %

0,08 %
0,07 %
0,01 %

1,76 %
2,02 %
2,13 %
2,61 %

  2,66 %
2,73 %
2,85 %
7,06 %

1,71 %
1,56 %
1,53 %

7,30 %
8,41 %

  8,85 %
9,73 %

13,56 %
16,24 %

4,55
4,67
4,88

12,10
12,50

14,41
15,17

16,67
23,23

27,81

* Ergebnisse vorläufig, Italien Werte der AS 2013

1,56
1,35
1,00
0,49
0,13
0,11
0,01

genutzte Fläche in Prozent Mio. Hektar

Luxemburg
Malta

Estland
Slowakei

Tschechische Republik
Zypern

Dänemark
Belgien

Finnland
Niederlande

Schweden
Slowenien

Lettland
Österreich

Kroatien
Irland

Litauen
Vereinigtes Königreich

Bulgarien
Portugal

Deutschland
Ungarn

Frankreich
Griechenland

Spanien
Italien
Polen

Rumänien

9,8 %
9,2 %
6,6 %
4,4 %
4,2 %
2,6 %
2,5 %
2,0 %

13,7 %
33,2 %

1,3 %
1,3 %
0,7 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %

1,3 %
1,5 %
1,8 %

0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %

* Ergebnisse noch vorläufig, EU–28: Italien Werte der AS 2013

0,0 %

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe  
in der EU–28
Anteile der einzelnen Mitgliedstaaten in % (10,3 Millionen Betriebe = 100 %)

3.422.030
1.410.700
1.010.330

945.020
684.950
456.520
430.000
264.810
258.980
202.720
185.060
150.320
137.560
134.460
132.500

69.930
69.900
62.940
55.680
49.710
36.890
35.050
34.940
26.530
25.660
16.700

9.210
1.970

Quelle: Eurostat Agrarstrukturerhebung 2016

Quelle: Eurostat 2018

Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche nach Größenstufen der Betriebe im Jahr 2016*
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Forschungsbericht

SICHERUNG DER BEREITSTELLUNG VON 
ÖFFENTLICHEN GÜTERN DURCH DIE 
LANDBEWIRTSCHAFTUNG – ERGEBNISSE 
DES EU-PROJEKTES PEGASUS

Gerhard HOVORKA, Thilo NIGMANN und Thomas 
DAX, Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien 

Einleitung
Bei der Bewirtschaftung von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen wird über die Versorgung mit 
Primärprodukten hinaus eine Vielzahl öffentlicher 
Güter erbracht. Diese öffentlichen Güter erhalten 
für die Legitimierung der Agrarpolitik und deren 
Finan zierung eine steigende Bedeutung (Dax und 
Copus, 2016), die sich auch in den Forschungsfra-
gen der EU widerspiegelt. Im dreijährigen EU-
Projekt PEGASUS („Public Ecosystem Goods and 
Services from land management – Unlocking the 
Synergies“) wurde untersucht, wie durch die Land- 
und Forstwirtschaft öffentliche Güter in quanitativ 
und qualitativ ausreichendem Maß bereitgestellt 
werden können und welche politischen Instrumente 
und konkreten Maßnahmen dabei eine wirksame 
Hilfestellung leisten. 

Im PEGASUS-Projekt haben 14 Partner aus 10 
EU-Ländern teilgenommen. Die Koordination hatte 
das Institute for European Environmental Policy 
(IEEP) in London inne. Die Finanzierung erfolgte 
aus dem EU-Programm Horizon 2020 (grant no. 
633814). Die Bundesanstalt für Bergbauernfra-
gen war der österreichische Projektpartner. Im 
Rahmen der Projektes wurden unter anderem 34 
Fallstudien durchgeführt, die eine breite Palette an 
Regionen, Themen und Bewirtschaftungsformen 
abdeckten. Die Bundesanstalt für Bergbauernfragen 
hat drei Fallstudien im österreichischen Berggebiet 
bearbeitet, um die Besonderheiten der Probleme 
und Möglichkeiten der Berglandwirtschaft und 
Forstwirtschaft in die EU-Debatte einzubringen. 
Als Fallstudien in Österreich wurden Initiativen 
im Bezirk Murau (Bioheumilchproduktion in der 
Berglandwirtschaft), im Lungau (sozioökologisches 
System des Biospärenparks Lungau) und im Pingau 

(Schutzwald als öffentliches Gut) ausgewählt (vgl. 
Berichte aller 34 Fallstudien: http://pegasus.ieep.
eu/case-studies/list-of-case-studies).

Methode
Zentraler Ausgangspunkt des Projektes war das 
Konzept der öffentlichen Güter sowie der Ökosys-
temleistungen für die Landbewirtschaftung (Maré-
chal et al., 2016). Als methodische Grundlage wurde 
das Konzept des „Social-Ecological Systems“ (SES) 
(aufbauend auf McGinnis and Ostrom, 2014) zur 
strukturierten Erfassung der Wirkungsbeziehungen 
und Beziehungen verwendet. Weiters wurden im 
theoretischen Rahmen die relevanten öffentlichen 
Güter mit positiven Wirkungen definiert, die im 
Projekt als „ökologisch und sozial positive Ergebnis-
se“ bezeichnet wurden (environmentally and socially 
beneficial outcomes, ESBO). Beispielsweise waren 
dies Wasserqualität, Artenvielfalt, Tiergesundheit 
und Kulturlandschaft. 

In einem nächsten Analyseschritt wurden in zwölf 
der 34 Fallstudien vertiefende Untersuchungen 
durchgeführt. Bei der Auswahl wurde auf die Vielfäl-
tigkeit der Bewirtschaftungsformen, eine breite 
Abdeckung der verschiedenen ESBO und auf den 
erwarteten Erkenntnismehrwert für die Beantwor-
tung der Forschungsfragen geachtet. Für Österreich 
wurde die Fallstudie zur biologischen Bergbauern-
heumilch im Bezirk Murau ausgewählt. Parallel zu 
den Fallstudien wurden im Projekt umweltrelevante 
Effekte aus den unterschiedlichen Systemen der 
Landbewirtschaftung auf kleinräumiger Maßstabs-
ebene für den gesamten EU-Raum kartografisch 
erfasst. 

Die zielgruppenspezifischen Ergebnisse wurden in 
der Projektabschlussphase in sogenannten regiona-
len „Roadshows“ in verschiedenen Teilen der EU 
bei drei Workshops diskutiert. Einer davon mit dem 
Schwerpunkt zu benachteiligten Gebieten und Berg-
gebieten fand am 30. November 2017 in Wien statt. 
Durch die mehrfache Rückkoppelung mit Landbe-
wirtschafterInnen, lokalen AkteurInnen, ExpertIn-
nen, der Verwaltung und der Politik sollte die 
Praxisrelevanz der Ergebnisse erhöht werden. Die 
Analysearbeiten führten in der Projektsynthese 
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zu Schlussfolgerungen für die Politik und Anwen-
dungstools für die BewirtschafterInnen von land- 
und forstwirtschaftlichen Flächen.

Ergebnisse
In der Folge werden einige Ergebnisse aus der Fall-
studie in Österreich zur Bioheumilchproduktion der 
Berglandwirtschaft im Bezirk Murau vorgestellt. Als 
Berggebiet ist der Bezirk Murau charakteristisch für 
die Herausforderungen, Probleme und Chancen der 
Berglandwirtschaft. Die Milchwirtschaft ist im Be-
zirk stark durch die Heumilchproduktion und eine 
relativ kleine Betriebsstruktur geprägt. Der Schwer-
punkt der Fallstudie lag auf dem Projekt „Zurück 
zum Ursprung“. Mit diesem Label werden 34  % der 
Bio-Bergbauernbetriebe im Bezirk Murau erfasst, 
und durch die Verarbeitung in der Molkerei wird in 
der Region eine erhöhte Wertschöpfung gesichert. 
Dies ist auch auf die Zahlung eines Milchzuschlages 
von 19 Cent/kg angelieferter Heumilch zurück-
zuführen ( Jahr 2017). Die Initiative ist ein gutes 
Beispiel, wie durch die Kombination der extensiven 
Bewirtschaftungsform mit einer klar definierten 
Qualitätsproduktion ein ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Mehrwert geschaffen werden kann. 
Es sind aber auch die Unterstützungszahlungen 
für die Berglandwirtschaft aus der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP), vor allem über Direktzahlungen 
der 1. Säule der GAP sowie Agrarumweltmaßnah-
men aus dem ÖPUL und die Ausgleichszulage für 
benachteiligte Gebiete aus der 2. Säule der GAP 
(siehe Tabelle), sowie anderen Einkommensstand-
beinen (Forstwirtschaft und Tourismus) von hoher 
Bedeutung für die Sicherung der Einkommen der 
Bergbauernbetriebe (Nigmann et al., 2017).

Tabelle: Fördermaßnahmen für bergbäuerliche  
Bioheumilchbetriebe im Bezirk Murau
Fördermaßnahme (2014) € je ha € je Betrieb

Direktzahlungen (1. Säule)  224   4.635

Programm LE (2. Säule)   733 15.157
• davon Ausgleichszulage  271   5.614
• davon ÖPUL 427   8.835

Quelle; INVEKOS, 2014; Nigmann et al., 2017

Die Einhaltung der umweltrelevanten Auflagen 
der öffentlichen Fördermaßnahmen in Verbindung 

mit den Projektrichtlinien zur Beibehaltung der 
nachhaltigen Bewirtschaftungsformen wirken nicht 
nur positiv auf das landwirtschaftliche Einkommen 
und auf die Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung, 
sondern haben auch eine Reihe von positiven Wir-
kungen vor allem für folgende ESBO: die Erhaltung 
der Artenvielfalt (Biodiversität), die Erhaltung der 
Kulturlandschaft und die Stärkung der Regionsent-
wicklung (Nigmann et al., 2017).

Schlussfolgerungen aus dem PEGASUS-
Projekt
Die Schlussfolgerungen aus dem Gesamtprojekt 
PEGASUS weisen vor allem auf die Notwendigkeit 
der stärkeren Berücksichtigung des Konzeptes der  
öffentlichen Güter in der Reform der GAP nach 
2020 hin (Maréchal, 2018). Vor allem ist erforderlich: 

•  Stärkung der Zusammenarbeit der Bewirtschafte-
rInnen der landwirtschaftlichen Flächen und von 
kollektivem Handeln

•  Aufbau von Vertrauen zwischen den AkteurInen 
und stärkere Verankerung des Dialogs

•  Flexible und ausgewogene Gestaltung der verschie-
denen Politikbereiche und Fördermaßnahmen

•  Kombinierte Maßnahmen zur Bewusstseinsbil-
dung und Prozessbegleitung sowie zum Kapazi-
tätsaufbau

Fallstudien, Berichte und detaillierte Projektergeb-
nisse auf der Projekt Website (auf Englisch) abruf-
bar: http://pegasus.ieep.eu

Vielfältige Kulturlandschaft und hohe Biodiversität dank der 
Berglandwirtschaft im Bezirk Murau (Steiermark).

GRÜNER BERICHT 2018
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 3.3 ARBEITSKRÄFTE

 Beschäftigung – Agrarstrukturerhebung
Im Rahmen der Agrarstrukturerhebung 2016 wurden 
404.700 Personen mit land- und forstwirtschaftlicher 
Tätigkeit ermittelt (dabei werden alle teilbeschäftigten 
Personen am Betrieb erfasst), was gegenüber 2013 
einem Rückgang von 2,3 % entspricht. Zum Vergleich: 
1951 waren noch mehr als 1,6 Millionen Personen im 
Agrarbereich (teil-) beschäftigt. Bei den familieneigenen 
Arbeitskräften war 2016 eine Abnahme um 10.550 
Personen oder 3,1 % zu verzeichnen; bei den familien-
fremden Arbeitskräften hingegen gab es eine Zunahme 
um 874 Personen auf 71.600 (+1,2 %). Pro land- und 
forstwirtschaftlichem Betrieb waren 2016 im Schnitt 
2,5 Personen beschäftigt. In Haupterwerbsbetrieben 
waren durchschnittlich 3,1 und in Nebenerwerbsbetrie-
ben 2,1 Arbeitskräfte tätig. Der weitaus überwiegende 
Teil, nämlich 333.178 Personen oder 82,3 %, entfiel 
nach wie vor auf Familienarbeitskräfte.

Arbeitskräfte laut LGR und FGR
Im Rahmen der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ist der vom Wirtschaftsbereich Landwirtschaft 
geleistete Arbeitseinsatz in Jahresarbeitseinheiten 
( JAE) auszu weisen, wobei zwischen nichtentlohnten 
Arbeitskräften (nAK; Familienarbeitskräften) und 
entlohnten Arbeitskräften (eAK; Fremdarbeitskräften) 
unterschieden wird (siehe Tabelle 3.3.1 bis 3.3.2). 

Der Arbeits ein satz in der Land- und Forstwirtschaft 
nahm 2017 mit 138.044 JAE gegen über 2016 um 

0,3  % ab. Davon betrug der von den nichtentlohn-
ten Arbeitskräften geleistete Arbeits einsatz 112.580 
JAE (–1,2  %), jener der ent lohnten Arbeits kräfte 
25.464  JAE (+4,1  %).

Entlohnte Arbeitskräfte
Mit VO nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 
wurden 2017: 375 Beschäftigungsbewilligungen für 
Erntehelfer und 2.510 Beschäftigungsbewilligungen 
für Saisonniers festgelegt. Die Beschäftigungsbewilli-
gungen für Saisonniers gelten maximal 6 Monate und 
jene für Erntehelfer maximal 6 Wochen. Für Auslän-
der, die schon in den vorangegangenen drei Jahren 
jeweils im Rahmen eines Kontingents im Wirtschafts-
zweig Land- und Forstwirtschaft beschäftigt waren 
(§ 32a AuslBG) und den Übergangsbestimmungen 
zur EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit unterliegen, dürfen 
Beschäftigungsbewilligungen bis zu einer Dauer von 
9 Monaten erteilt werden. Die Bewilligung wird vom 
zuständigen AMS erteilt, wenn keine Ersatzkräfte 
vermittelt werden können. Die Zahl der vorgemerkten 
Arbeitslosen in der Land- und Forstwirtschaft ist ge-
genüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Gesamtzahl 
der Lehrlinge in der Land- und Forstwirtschaft betrug 
mit Ende 2017 insgesamt 779.

Die Gehälter der Gutsangestellten wurden ab 
1.  5.  2017 um 1,3  % erhöht. Für die Arbeiter in den 
Gartenbaubetrieben und Baumschulen wurden die 
kollektivvertraglichen Löhne um 1,3  % erhöht. Im 
Vergleich dazu betrug die Lohnsteigerung 2017 
– bezogen auf alle Wirtschaftsklassen – bei den 
Arbeitern durchschnittlich 1,7 % und bei den Ange-
stellten durchschnittlich 1,4 %. In den bäuerlichen 
Betrieben und in den Gutsbetrieben wurden die 
Kollektivvertragslöhne zwischen 1,2 und 1,92 % 
erhöht. Die Steigerung der Löhne der Forstarbeiter 
in den Privatbetrieben lag bei 1,3 %. Bei der Österrei-
chischen Bundesforste AG wurde eine KV-Erhöhung 
von 2,45 % ausverhandelt. Die freie Station wurde in 
allen Bundesländern mit 196,20 Euro bewertet. Die 
kollektivvertraglichen Stundenlöhne der Forstarbeiter 
in Privatbetrieben betrugen zum Stichtag 1. Juli 2017 
für Hilfsarbeiter über 18 Jahren 9,81 Euro und für 
Forstfacharbeiter mit Prüfung 11,52 Euro (Bruttower-
te). Weiteres in Tabellen 3.3.4 bis 3.3.12.

Quelle: Statistik Austria

in 1.000 Jahresarbeitseinheiten

Arbeitskrä�e in der Land- und Forstwirtscha�

nicht-
entlohnte
Arbeitskrä�e

entlohnte
Arbeitskrä�e

'17'16'15'14'13

144,47 143,67 141,10 138,45 138,04
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 3.4 FRAUEN IN DER LANDWIRTSCHAFT

Quelle: BMNT, INVEKOS-Daten
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Anteil der BetriebsleiterInnen 
50 Jahre und älter nach Bundesländern 2017
in Prozent (46 % der natürlichen Personen, 39.517 von 86.092 Betrieben)

Salzburg 41,9

 Von den 108.326 INVEKOS-Hauptbetrieben 
(ohne Agrargemeinschaften), die im Jahr 2017 einen 
Mehrfachantrag (MFA) abgegeben haben, wurden 
86.092 Betriebe von sogenannten natürlichen Personen 
bewirtschaftet. Der Anteil der von Frauen geleiteten 
landwirtschaftlichen Betriebe (ohne Ehe- und Perso-
nengemeinschaften sowie juristische Personen) liegt 
laut INVEKOS-Daten 2017 bei 33 % (siehe Tabelle 
3.4.1). Dieser Wert ist im europäischen Vergleich sehr 
hoch. Werden die landwirtschaftlichen Betriebe nach 
Rechtsformen aufgeschlüsselt, gab es im Jahr 2017:
    natürliche Personen: 86.092 Betriebe bzw. 79  % 

aller Betriebe
    Ehegemeinschaften: 15.307 Betriebe oder 14  %
    Personengemeinschaften: 4.264 oder 4  %
    juristische Personen: 2.663 oder 3  %

In Ehegemeinschaften wird die Betriebsleitung von 
Mann und Frau gemeinsam wahrgenommen, beide 
sind als EigentümerInnen eingetragen. Der Anteil der 
Ehegemeinschaften liegt 2017 mit 15.307 Betrieben 
bei rund 14 % aller INVEKOS-Betriebe. Die höchsten 
Anteile der Ehegemeinschaften waren in Oberöster-
reich mit etwa einem Fünftel der Betriebe (21  %) 
sowie in den Bundesländern Niederösterreich (17 %), 
Salzburg (15 %) und Steiermark (14  %). Vorarlberg 
und das Burgenland liegen bei den Ehegemeinschaften 
bei der 10%-Marke. In den Bundesländern Tirol, Kärn-
ten und Wien beträgt der Anteil lediglich etwa 5  %. 

Diese regional sehr deutlichen Unterschiede lassen 
sich aus der tradierten Übergabepraxis der landwirt-
schaftlichen Betriebe erklären. Die folgenden Analysen 
beziehen sich auf jene Betriebe, die von den 86.092 
natürlichen Personen bewirtschaftet werden.

Alter der BetriebsleiterInnen
Wie die INVEKOS-Daten 2017 sowie die Vergleichs-
daten aus den vorangegangenen Jahren zeigen, stieg 
der Anteil der Betriebsleiterinnen tendenziell in den 
höheren Altersklassen. So sind in den Altersklassen 
unter 30 Jahren etwa um die 20 %, im Alter von 30 bis 
39 Jahren 26 % der Betriebsleitung in weiblicher Hand. 
In den Klassen zwischen 40 und 49 Jahren erreicht der 
Anteil im Durchschnitt 31  %. Die höchsten Werte wer-
den in den Altersklassen von 50 bis 59 Jahre mit 40 % 
Betriebsleiterinnen erreicht. In der Altersgruppe ab 60 
Jahre pendelt sich die Zahl auf 35 % ein. Der sichtlich 
hohe Anteil an weiblichen Bewirtschafterinnen in den 
Altersklassen ab 50 Jahre dürfte vielfach darauf zurück-
zuführen sein, dass Frauen nach der Pensionierung des 
Mannes den Betrieb pachten oder übernehmen.

Bundesländer
Bei der Differenzierung der Betriebsleitung nach 
Frauen und Männern in den Bundesländern lässt sich 
für 2017 feststellen, dass im Westen (Vorarlberg 21  %, 
Tirol 17  %) und im Süden (Kärnten 27 %) der Anteil 
der Betriebsleiterinnen geringer ist als in den übrigen 
Landesteilen – mit Ausnahme von Wien (29 %). In 
Oberösterreich und Salzburg führen Frauen rund 40  % 
der Betriebe (siehe auch Grafik).

Betriebsgröße
In den Größenklassen bis unter 20 ha (nach der LF – 
ohne Alm) lag der Anteil der Frauenbetriebe 2017 bei 
37 %. Die Größenklasse 20 bis unter 30 ha wies 28 %, 
jene von 30 bis unter 50 ha 26 % Betriebsleiterinnen 
auf. Bei den Betrieben von 50 bis unter 100 ha liegt 
die Anzahl der von Frauen geleiteten Betriebe durch-
schnittlich bei einem Fünftel. Je größer die Betriebe 
werden, desto geringer war der Anteil weiblicher 
Betriebs leiterinnen. 

Bergbauern- und Biobetriebe
Von den 47.005 Bergbauernbetrieben (BHK-Gruppen 
1–4) der INVEKOS-Datenbank waren 2017 auf 32  % 
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der Höfe Frauen als Betriebsleiterinnen tätig, wobei 
die höchsten Anteile von Frauen geleiteter Betriebe in 
den BHK-Gruppen 1 (35 %) und 2 (33 %) liegen. Der 
Anteil der Betriebsleiterinnen nimmt mit zunehmender 
BHK-Gruppe ab. Auf den INVEKOS-Betrieben der 
Benachteiligten Gebiete (32 %) und auf den Biobetrie-
ben (34 %) ist die Anteile der Betriebsleiterinnen in 
etwa gleich.

Tierbesatz
In Hinblick auf ausgewählte Tierkategorien zeigt sich, 
dass auf von Frauen geführten Betrieben im Durch-
schnitt 18 GVE stehen. Im Vergleich dazu liegt der 
GVE-Besatz bei den Betrieben männlicher Betriebs-
leiter bei 26 GVE. Auch liegt der durchschnittliche 
Rinderbestand in den „Frauenbetrieben“ (25) deut-
lich unter jenem der „Männerbetriebe“ (33). In den 
Betrieben mit Ehegemeinschaft ist im Allgemeinen 
der Tierbesatz wesentlich höher als in von natürlichen 
Personen bewirtschafteten Betrieben; der Bestand der 
Mutterkühe stellt eine Ausnahme dar.

Allgemeines
62. Sitzung der Frauenstatuskommission der UN
Die Sitzung fand von 12. bis 23. März 2018 im UN-
Hauptquartier in New York zum Schwerpunktthema 
„Herausforderungen und Chancen für Gleichstellung 
und Ermächtigung von Frauen und Mädchen im länd-
lichen Raum“ statt. Die österreichische Delegation be-
stand aus Vertreterinnen des BKA (Sektion Frauen und 
Gleichstellung), des BMNT (Sektion Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung), der ADA und NROs. 

In zahlreichen Foren wurden die weltweit auftretenden 
Benachteiligungen von Frauen und Mädchen in ländli-
chen Regionen diskutiert. Diese äußern sich in einem 
erschwerten Zugang zu Gesundheits- und Bildungs-
einrichtungen, in sozialen Normen und traditionellen 
Geschlechterrollenzuschreibungen sowie in ungleichen 
Eigentums- und Besitzverhältnissen zwischen Männern 
und Frauen.

Bei den Diskussionsrunden und Foren ging es vor 
allem um den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmenden aus den verschiedensten Ländern, die 
Verbreitung von Best-Practice-Beispielen und um das 
Knüpfen von neuen Kontakten. Die Schlussfolgerun-
gen der CSW62 sind dokumentiert unter http://www.
unwomen.org/en/csw/csw62-2018/session-outcomes.  

FAO-Broschüre „Gender Mainstreaming in der Land-
wirtschaft“   
Diese Publikation der FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) berichtet über 
vielversprechende Fallstudien aus fünf EU-Mitglieds-
ländern (AT, HU, SI, ES, UK) zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming im Agrarbereich und in der 
Ländlichen Entwicklung. Aus Österreich wurden meh-
rere Best-Practice-Beispiele präsentiert:
    Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming des BMNT 

(Bereich nationale Verwaltung)
    ZAMm: unterwegs – Bildungsinitiative für Bäuerin-

nen (Agrarbereich – österreichweit) 
    SINN.VOLL ERFOLG.REICH – Management-Lehr-

gang für Frauen aus ländlichen Regionen (Ländliche 
Entwicklung – österreichweit)

    Chancengleichheit im ländlichen Raum – Frauen 
entscheiden (Ländliche Entwicklung – Region Pon-
gau und Lungau)

Die FAO-Broschüre steht unter http://www.fao.org/3/
I8958EN/i8958en.pdf zum Download bereit.

Analysen der Gleichstellung von Männern 
und Frauen im ländlichen Raum.
Im Zuge der Evaluierung des Programms LE 14–20 
werden vom BMNT Studien zur Analyse der Gleich-
stellung von Männern und Frauen und Chancengleich-
heit im ländlichen Raum beauftragt:
    WIFO (2018) Genderindex: Arbeitsmarktlage 

und Lebenssituation von Frauen und Männern auf 
regionaler Ebene in Österreich. Datenupdate. Wien. 
(Im Erscheinen)

    2017 wurde die Studie „Bewertung der Gleichstel-
lung von Männern und Frauen im Österreichischen 
Programm für ländliche Entwicklung 2014–2020“ im 
Rahmen der Begleitforschung in Auftrag gegeben. 

In Österreich werden 33 % der Betriebe von Frauen geführt 
(Basis INVEKOS-Daten 2017).

http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018/session-outcomes
http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018/session-outcomes
http://www.fao.org/3/I8958EN/i8958en.pdf
http://www.fao.org/3/I8958EN/i8958en.pdf
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 4. AUSWERTUNGSERGEBNISSE   
 DER BUCHFÜHRUNGSBETRIEBE

 Über das Jahr 2017 lagen Buchführungsdaten 
von 1.897 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
(Auswahlrahmen: 15.000 bis 350.000 Euro Gesamt-
standardoutput) vor. Die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft je Betrieb stiegen gegenüber 2016 auf 
31.133 Euro (+14 %). Bezogen auf den Arbeitseinsatz 
konnten 23.371 Euro (+13 %) Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft inklusive Personalaufwand je be-
trieblicher Arbeitskraft (bAK) beobachtet werden. Für 
die gestiegenen Einkünfte im Vergleich zum Vorjahr 
waren folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

1. höhere Erträge aus dem Milchverkauf vor allem 
aufgrund der gestiegenen Erzeugerpreise

2. deutliche Ertragssteigerung aus der Schweinehal-
tung durch höhere Preise und Produktionsauswei-
tungen

3. Zunahme der öffentlichen Gelder (insbesondere 
ÖPUL-Zahlungen sowie Sonderzahlungen für 
Frost)

4. gestiegene Erzeugerpreise in der Rinderhaltung

5. verstärkter Holzeinschlag (insbesondere Stamm-
holz) bei fast gleichbleibenden Holzpreisen

Dämpfend auf die Einkünfte im Vergleich zum Vorjahr 
wirkten sich folgende Faktoren aus:

1. leicht zurückgehende Erträge aus der Bodennut-
zung infolge geringerer Erntemengen im Acker-
bau durch hitzereichen und trockenen Sommer

2. höhere Aufwendungen für Abschreibungen, Fut-
termittel, Instandhaltung und Personalaufwand

Für den neuen Auswahlrahmen von 15.000 bis 
750.000 Euro machten die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft für den Durchschnitt aller Betrie-
be 32.095 Euro aus. Für diese Auswertung standen 
Buchführungsdaten von 1.939 land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben zur Verfügung. Aufgrund der 
vergleichsweise noch geringen Anzahl an Buchfüh-
rungsbetrieben zwischen 350.000 und 750.000 Euro 
(42  Betriebe) können derzeit noch keine Auswertun-
gen nach Betriebsformen, Bundesländern etc. bis zu 
einer Obergrenze von 750.000 Euro dargestellt werden. 

Für den Kennzahlenvergleich in den nachfolgenden 
Kapiteln werden daher die Buchführungsdaten von 
den 1.897 land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben mit einer Obergrenze beim Auswahlrahmen bis 
350.000  Euro dargestellt.

Betriebsformen, Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha� je Betrieb

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 4.1 EINKOMMENSSITUATION – ALLE BETRIEBE

 2017 bewirtschafteten die Testbetriebe im 
Durchschnitt 32,94 ha LF. Dies waren um 13,19 ha 
mehr als der Durchschnitt aller Betriebe in Österreich. 
32 % der Flächen waren zugepachtet; 50 % wurden 
ackerbaulich genutzt. Die Betriebe hatten durchschnitt-
lich 1,42 betriebliche Arbeitskräfte, wobei die Arbeit 
fast ausschließlich von nichtentlohnten Arbeitskräften 
durchgeführt wurde (siehe Tabelle 4.1.1).

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft beliefen 
sich 2017 im Durchschnitt aller Betriebe auf 31.133 
Euro je Betrieb. Nach mehreren Jahren mit Einkom-
mensrückgängen stiegen im Jahr 2016 die Einkünfte 
im Vergleich zum Vorjahr um 12 %. 2017 konnte ein 
weiterer Einkommensanstieg von 14 % festgestellt 
werden.

2017 betrugen die Erträge 118.911 Euro je Betrieb. 
Sie setzten sich u. a. aus Erträgen der Bodennutzung 
(19  %), der Tierhaltung (40  %) und der Forstwirt-
schaft (6  %) zusammen. Die öffentlichen Gelder 
trugen mit 19.032 Euro zu 16 % zum Ertrag bei. Im 
Vergleich zum Vorjahr stieg der Ertrag um 9 %. Dies 
ist vorwiegend auf die gestiegenen Erträge aus der 
Tierhaltung (+14  %) zurückzuführen. Die Aufwen-
dungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8  %. Für 
einzelne Produktgruppen sind folgende Entwicklungen 
zu erwähnen (siehe auch Grafik, Seite 70). 

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Veränderung zum Vorjahr in % – Durchschni� aller Betriebe 

Veränderung der Einkün�e aus Land- und
Forstwirtscha� je Betrieb 

–15 %     –8 % –5 %     
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31.13330.042 28.588 24.425 27.361

+14 %+12 %

--- Getreide (ohne Körnermais): Die Erntemenge 
je Hektar nahm stark ab, wobei die stärksten 
Rückgänge mit 15 % und mehr bei Sommergers-
te, Hartweizen und Weichweizen festzustellen 
waren. Die Erzeugerpreise nahmen bei allen 
Getreidearten zu, wobei der Weichweizen den 
höchsten Anstieg mit 29 % erzielte.

--- Körnermais: Die geerntete Menge verringerte sich 
um 3 %, doch aufgrund des gestiegenen Erzeuger-
preises (+6 %) erhöhte sich der Ertrag um 3 %.

--- Forst: 2017 konnten in allen forstwirtschaftlichen Be-
reichen höhere Holzeinschläge erzielt werden. Trotz 
der gesunkenen Erzeugerpreise – mit Ausnahme des 
Stammholzes (+1 %) – konnten höhere Erträge als 
im Vorjahr erwirtschaftet werden.

--- Eiweißpflanzen: Der Ertrag für Soja und Körnererb-
sen stieg deutlich an, was vor allem auf die höheren 
Erntemengen und die gestiegenen Erzeugerpreise 
zurückzuführen ist. Hingegen verminderten sich 
die Erträge der Ackerbohnen, da sich trotz besserer 
Preise die Erntemengen um 5 % reduzierten.

--- Ölfrüchte: Die Ölfrüchte erreichten einen Ertrags-
rückgang von 11 %, da sich die Erntemengen stark 
reduzierten. Die Erzeugerpreise erhöhten sich mit 
Ausnahme des Ölkürbisses, hier gab es ein Minus 
von 12 %.

--- Obst: Der Ertrag aus dem Obstbau stieg leicht an, was 
vor allem auf die erhöhten Preise zurückzuführen ist. 
Der abermalige Frost löste auch 2017 Ernteausfälle aus. 

--- Wein: Der Ertrag aus dem Weinverkauf blieb 
annähernd konstant, da zwar die Preise um 12 % an-
stiegen, jedoch verringerte sich die Menge um 13 %. 
Die Menge des Traubenverkaufes verzeichnete ein 
Plus von 17 %, hingegen sanken die Erzeugerpreise 
um 15 %.

--- Milch: Die erzeugte Menge stieg gegenüber 2016 um 
2 %, der Erzeugerpreis erreichte ein Plus von 18 %. Der 
Ertrag aus dem Milchverkauf nahm um 22 % zu.

--- Rinder: Der Ertrag aus der Rinderhaltung erhöhte 
sich um 9 %, Hauptursache waren die gestiegenen 
Erzeugerpreise.

--- Schweine: Die höheren Preise führten zu einem 
Ertragsanstieg bei der Schweinehaltung von 10 %.

2017 betrug der Aufwand 87.778 Euro je Betrieb und 
nahm gegenüber dem Vorjahr um 8 % zu. Hervorzuheben 
ist, dass 49 % des Aufwandes auf Sachaufwendungen 
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zurückzuführen sind. Deutliche Steigerungen waren bei 
den Abschreibungen, Futtermitteln, Instandhaltungen und 
Personalaufwendungen festzustellen. Die Abschreibungen 
hatten einen Anteil von  22 % am Aufwand. Der durch-
schnittliche Testbetrieb 2017 wies in der Bilanz ein be-
triebliches Vermögen von 537.857 Euro auf, wovon 78 % 
dem Anlagevermögen zuzuordnen sind. Der Verschul-
dungsgrad des Betriebes betrug 10,3 %; das Eigenkapital 
erhöhte sich um 6.372 Euro auf 482.528 Euro.

Der Unternehmerhaushalt
Das verfügbare Haushaltseinkommen des durchschnittli-
chen Unternehmerhaushaltes belief sich 2017 auf 44.111 

Euro, wovon 52 % aus der Land- und Forstwirtschaft 
stammten. Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selb-
ständiger Arbeit (abzüglich Sozialversicherungsbeiträge) 
betrugen 1.869 Euro, und im Durchschnitt wurden 
Netto-Einkünfte aus unselbständiger Arbeit in der Höhe 
von 14.024 Euro erzielt. Nach Abzug der Einkommen-
steuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer; 775 Euro) 
wurde ein Erwerbseinkommen von 37.879 Euro je 
Unternehmerhaushalt erwirtschaftet. Die Sozialtransfers 
machten 5.753 Euro aus. Dem verfügbaren Haushalts-
einkommen stand ein Privatverbrauch von 36.717 Euro 
gegenüber. Es errechnete sich folglich eine Überdeckung 
des Verbrauchs von 7.394 Euro (+21 % zu 2016).

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Mengen- und Preise�ekte, 10 ausgewählte Produkte für das Jahr 20171)

2) verkau�e Menge
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Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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in Euro

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 4.2 EINKOMMENSSITUATION NACH BETRIEBS- 
FORMEN UND GRÖSSENKLASSEN

 Im Jahr 2017 konnten bei allen Betriebsfor-
men, mit Ausnahme der Marktfruchtbetriebe, steigende 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft verzeichnet 
werden. Den höchsten Einkommensanstieg erzielten 
die Veredelungsbetriebe, wo die gestiegenen Erzeuger-
preise für Zuchtsauen, Ferkel und Mastschweine sowie 
Produktionsausweitungen diese Entwicklung prägten. 
Die gestiegenen Einkünfte der Dauerkulturbetriebe 
(+6 %) sind unter anderem auf deutlich höhere Versi-
cherungsentschädigungen (+169 %) zurückzuführen, 
ausgelöst von den Frühjahrsfrösten im Jahr 2017, die 
aber abgeschwächt im Vergleich zum Jahr 2016 waren. 
Auch die Futterbaubetriebe erzielten aufgrund der ge-
stiegenen Erträge im Milchverkauf ein Plus von 30  %. 
Geprägt von einem höheren Holzeinschlag konnte 
auch bei den Forstbetrieben ein Plus von 6 % erreicht 
werden. Einen geringen Einkommensanstieg von 1  % 
erwirtschafteten die landwirtschaftlichen Gemischtbe-
triebe. Im Gegensatz zum niederschlagsreichen Vorjahr 
folgte ein frühsommerliches, heißes und trockenes 
Jahr, wodurch die Erntemengen im Ackerbau geringer 
ausfielen. Folglich erzielten die Marktfruchtbetriebe ein 
Minus von 16 %. 
Die Entwicklungen der einzelnen Betriebsformen 
werden nachstehend beschrieben und mit Grafiken 
illustriert, die genauen Zahlen finden sich in den  
Tabellen 4.2.1 bis 4.2.7.

Marktfruchtbetriebe: Die Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft betrugen 29.916 Euro je Betrieb 
(32.636 Euro inklusive Personalaufwand je bAK) und 
lagen um 4 % unter dem Durchschnitt aller Betriebe. 
Sie sanken gegenüber dem Vorjahr um 16 %. Aufgrund 
der frühsommerlichen Trockenperiode und Hitze im 
Sommer 2017 waren geringere Erntemengen die Folge. 
Den höchsten Ertragsrückgang verzeichneten die Öl- 
und Hackfrüchte, was auf geringere Erntemengen und 
teilweise gesunkene Preise zurückzuführen ist. Beim 
Getreide wurde ein Ertragsanstieg um 2 % erzielt. Zwar 
stiegen die Erzeugerpreise im Durchschnitt um 15 %, 
jedoch fielen die Ernte- und Verkaufsmengen geringer 
als im Vorjahr aus. Die öffentlichen Gelder verzeich-
neten ein Plus von 4 % (das sind 22 % vom Ertrag), 
während die Erträge aus der Bodennutzung (52  % vom 
Ertrag) den höchsten Rückgang mit 8  % aufwiesen. 
Der Aufwand erhöhte sich um 6 %, da höhere Ausga-
ben für Pachten und Mieten, Instandhaltungen sowie 
gestiegene Abschreibungen zu beobachten waren. Die 
Situation nach Größenklassen: Den größten Einkom-
mensrückgang verzeichneten die großen Betriebe mit 
–34 %, gefolgt von den mittleren Betrieben mit –6 %, 
bei den kleinen Betrieben konnte ein Plus von 3  % 
festgestellt werden. Diese Betriebsform stellte 11.568 
bzw. 15 % der Betriebe in der Grundgesamtheit dar 
und bewirtschaftete 27 % der RLF.

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Ausgewählte Ergebnisse nach Betriebsform 2017

Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha�
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Spezialisierte Getreide-, Ölsaaten- und Eiweißpflanzen-
betriebe: Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
betrugen 25.898 Euro je Betrieb und lagen um 17 % 
unter dem Durchschnitt aller Betriebe und um 13 % 
unter dem Durchschnitt aller Marktfruchtbetriebe. Sie 
sanken gegenüber dem Vorjahr um 1 %. Der Ertrag aus 
der Bodennutzung erhöhte sich um 3 %. Die Erzeuger-
preise nahmen beim Getreide zu, wobei der Weich-
weizen mit 28 % den stärksten Anstieg verzeichnete. 
Der Körnermais erzielte mit einem Plus von 23 % die 
stärkste Ertragsänderung, da dieser von den Nieder-
schlägen nach den Hitzeperioden profitieren konnte. 
Der Ölkürbis erreichte unter den Ölsaaten den stärks-
ten Ertragsrückgang von 48 %, was einerseits auf die 
durch die wetterbedingte unterdurchschnittliche Ernte 
und andererseits auf die gesunkenen Erzeugerpreise 
zurückzuführen ist. Der Aufwand stieg gegenüber dem 
Vorjahr um 13 %, wobei die Aufwendungen für Pachte 
und Mieten (+19 %) am meisten zugenommen haben. 
Diese Betriebe stellten 6.904 bzw. 9 % der Betriebe 
in der Grundgesamtheit dar. Sie bewirtschafteten im 
Schnitt 49,81 ha RLF; davon 48,47 ha Ackerland. Der 
Arbeitskräftebesatz lag mit 0,81 nAK je Betrieb deut-
lich unter dem Durchschnitt aller Betriebe.

Spezialisierte Ackerbaubetriebe allgemeiner Art: Die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
35.862 Euro je Betrieb (–32 %) und lagen um 15 % 
über dem Durchschnitt aller Betriebe und um 20 % 
über dem Durchschnitt aller Marktfruchtbetriebe. Die 
Erträge sanken gegenüber dem Vorjahr um 14 %. Der 
Ertrag aus der Bodennutzung sank nach dem nieder-

schlagsreichen Vorjahr um 22 %. Die mengenmäßige 
Ernte je Hektar nahm in allen pflanzenbaulichen 
Bereichen ab, mit Ausnahme der Körnererbsen (+2  %). 
Niedrigere Erzeugerpreise waren vor allem bei den 
Erdäpfeln, Ackerbohnen und Hartweizen zu beobach-
ten. Der Aufwand ging gegenüber dem Vorjahr um 
4  % zurück. Diese Spezialbetriebsform stellte 4.664 
bzw. 6  % der Betriebe in der Grundgesamtheit dar. 
Sie bewirtschafteten im Schnitt 49,13 ha RLF; davon 
46,56 ha Ackerland. Der Arbeitskräftebesatz lag mit 
1,00 nAK je Betrieb deutlich unter dem Durchschnitt 
aller Betriebe (1,33 nAK je Betrieb).

Dauerkulturbetriebe: Die Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft betrugen 37.154 Euro je Betrieb 
(25.518 Euro inklusive Personalaufwand je bAK) 
und lagen um 19 % über dem Durchschnitt aller 
Betriebe. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 6  %. 
Die Erträge aus der Bodennutzung (58 % Anteil am 
Ertrag) stiegen um 3 %, was auf die höheren Erträ-
ge aus dem Obstbau (+9 %) zurückzuführen war. 
Die Versicherungsentschädigungen (+169  %) sowie 
nationale Sonderzahlungen für Frost (+54  %) stiegen 
deutlich an, geprägt von neuerlichen Ernteausfällen 
aufgrund von Spätfrösten. Der Aufwand erhöhte sich 
um 11 %. Grund dafür waren die Steigerungen beim 
Personalaufwand sowie bei den Abschreibungen. Der 
Frühjahrsfrost löste zum zweiten Mal bei nahezu allen 
Obstarten Ernteausfälle aus, die Verkaufsmengen im 
Obstbau nahmen stark ab, während die Erzeugerprei-
se anstiegen. Der Ertrag aus dem Weinbau erhöhte 
sich um 2 %, da beim Traubenverkauf ein Plus von 

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Ertrags- und Aufwandsstruktur nach Betriebsform 2017
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19 % erzielt wurde. Die Erträge aus dem Weinverkauf 
blieben konstant; zwar nahmen die Preise zu, jedoch 
gingen die Verkaufsmengen zurück. Die Situation nach 
Größenklassen: Die kleinste Größenklasse verzeichnete 
– ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau – einen 
Einkommensanstieg von 27 % und erwirtschaftete 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft von 14.589 
Euro je Betrieb. Die mittleren Betriebe wiesen beim 
Einkommen ein Minus von 3  % auf, bei den größeren 
Betrieben war ein Plus von 7  % festzustellen. Diese 
Betriebsform stellte rund 6.500 bzw. 9  % der Betriebe 
in der Grundgesamtheit dar und bewirtschaftete 4  % 
der RLF.

Spezialisierte Weinbaubetriebe: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft betrugen 34.290 Euro je 
Betrieb und lagen um 10 % über dem Durchschnitt 
aller Betriebe bzw. um 8 % unter dem Durchschnitt 
der Dauerkulturbetriebe. Sie sanken gegenüber dem 
Vorjahr um 5 %, da vor allem höhere Aufwendungen 
für Personal und Instandhaltung sowie Abschreibungen 
aufgebracht wurden. Der Ertrag erzielte durch gestiege-
ne Erträge beim Weinverkauf, sowohl in der Direkt-
vermarktung als auch beim Heurigenbetrieb, ein Plus 
von 10 %. Während die Verkaufsmenge des Weines 
um 11 % sank, stieg diese bei den Trauben um 23  %. 
Der durchschnittliche Preis stieg beim Weinverkauf 
(+15  %), hingegen sank dieser beim Traubenverkauf 
(–11  %). Die öffentlichen Gelder stiegen insbesondere 
aufgrund der Frostentschädigungen um 25 %, auch der 
Aufwand erhöhte sich um 17 %. Diese Spezialbetriebe 
stellten rund 4.200 (6 %) der Betriebe in der Grund-

gesamtheit dar. Im Schnitt wurden 6,16 ha Weingärten 
bewirtschaftet. Der Arbeitskräftebesatz war mit 1,79 
bAK je Betrieb höher als im Durchschnitt aller Betrie-
be (1,42 bAK je Betrieb).

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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Ö�entliche Gelder 2017 je Hektar LF
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Spezialisierte Obstbaubetriebe: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft betrugen 47.528 Euro je 
Betrieb und lagen um 53 % über dem Durchschnitt 
aller Betriebe bzw. um 28 % über dem Durchschnitt der 
Dauerkulturbetriebe. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr 
um 44 %. Der Ertrag aus der Bodennutzung stieg trotz 
geringerer Erntemengen um 4 %, wofür die gestiegenen 
Erzeugerpreise im Obstbau hauptverantwortlich waren. 
Die Versicherungsentschädigungen erzielten ein Plus 
von 304 %, was auf den zum zweiten Mal ausgelösten 
Frühjahrfrost zurückzuführen und somit der Haupt-
grund für die Ertragssteigerung ist. Erwähnenswert ist 
auch der Anstieg der öffentlichen Gelder (+21 %), was 
hauptsächlich auf die erhöhten Zahlungen (+26 %) aus 
dem Katastrophenfond zurückzuführen ist. Auch der 
Aufwand nahm um 4 % zu, wobei deutlich mehr Perso-
nalaufwand (+23 %) und Abschreibungen (+13 %) diese 
Entwicklung prägten. Diese Spezialbetriebsform stellte 
1.921 bzw. 3 % der Betriebe in der Grundgesamtheit dar. 
Im Schnitt wurden 7,3 ha Obstanlagen bewirtschaftet 
(vorwiegend Apfelkulturen in der Oststeiermark). Der 
Arbeitskräftebesatz war mit 2,28 bAK je Betrieb höher 
als im Durchschnitt aller Betriebe (1,42 bAK je Betrieb).

Futterbaubetriebe: Die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft betrugen 28.349 Euro je Betrieb 
(19.212 Euro inklusive Personalaufwand je bAK) und 
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lagen um 9 % unter dem Durchschnitt aller Betriebe. 
Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 30 %. Der 
Ertrag verzeichnete – aufgrund höherer Erträge aus der 
Milchwirtschaft – ein Plus von 12 %. Der Preis bzw. 
die Verkaufsmenge der Milch stiegen um 17 % bzw. 
2  % an. Die Erträge aus der Rinderhaltung nahmen 
ebenfalls um 8 % zu; die öffentlichen Gelder verzeich-
neten ein Plus von 3 %. Der Aufwand stieg um 7 %, 
jener für die Tierhaltung um 5 %. Die Situation nach 
Größenklassen: Die kleinen Betriebe verzeichneten 
einen Einkommensrückgang von 8 %, die mittleren 
Betriebe erwirtschafteten ein Plus von 30 %, die 
größere Klasse konnte einen Einkommenszuwachs von 
47  % verzeichnen. Diese Betriebsform stellte 38.192 
bzw. 50  % der Betriebe in der Grundgesamtheit und 
bewirtschaftete 44  % der RLF.

Spezialisierte Milchviehbetriebe: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft betrugen 37.985 Euro je 
Betrieb und lagen um 22 % über dem Durchschnitt 
aller Betriebe bzw. um 34 % über dem Durchschnitt 
aller Futterbaubetriebe. Zu 2016 gab es einen Anstieg 
von 38 %. Die Erträge aus dem Milchverkauf verzeich-
neten ein Plus von 24 %, sowohl die Verkaufsmenge 
(+5 %) als auch der Milchpreis (+17  %) stiegen  
gegenüber dem Vorjahr an. Bei den Erträgen aus den 
Rinderverkäufen war ein Plus von 6 % zu beobachten. 
Der Aufwand stieg um 7 %, da sich auch die Aufwen-
dungen für Futtermittel und Instandhaltung sowie die 
Abschreibungen erhöhten. Diese Spezialbetriebsform 
stellte 23.836 bzw. 31 % der Betriebe in der Grund-
gesamtheit dar. Im Schnitt wurden 22 Milchkühe je 

Betrieb gehalten, die erzeugte Milchmenge je Kuh 
und Jahr betrug 7.054 kg (+1 %). Im Schnitt wurden 
42  Cent je kg Milch (+25 %, ohne USt.) erzielt. Der 
Arbeitskräftebesatz war mit 1,65 nAK je Betrieb deut-
lich höher als im Durchschnitt aller Betriebe.

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Verfügbares Haushaltseinkommen und Privatverbrauch nach Betriebsformen 2017
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Spezialisierte Rinderaufzucht und Mastbetriebe: Die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
10.048 Euro je Betrieb und lagen um 68 % unter dem 
Durchschnitt aller Betriebe. Sie stiegen gegenüber dem 
Vorjahr um 3 %. Die Erträge aus den Rinderverkäufen 
in der Höhe von 25.439 Euro verzeichneten ein Plus 
von 10 %, da sowohl der Bestand als auch die Erzeu-
gerpreise zunahmen. Im Vergleich zu 2016 wies der 
Aufwand eine Steigerung von 11  % auf, da sich auch 
der Aufwand für die Tierhaltung erhöhte. Diese Spe-
zialbetriebsform stellte 10.762 bzw. 14 % der Betriebe 
in der Grundgesamtheit dar. Der Arbeitskräftebesatz 
war mit 1,10 nAK je Betrieb deutlich niedriger als im 
Durchschnitt aller Betriebe.

Spezialisierte Rindermastbetriebe: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft betrugen 17.352 Euro je Be-
trieb und lagen um 44 % unter dem Durchschnitt aller 
Betriebe. Sie erwirtschafteten gegenüber dem Vorjahr 
ein Plus von 23 %. Der Ertrag aus der Tierhaltung stieg 
um 3 %, wobei durch den Verkauf von Rindern Erlöse 
in der Höhe von 66.951 Euro (+3 %) erzielt wurden. 
Die öffentlichen Gelder nahmen aufgrund der höheren 
ÖPUL-Zahlungen zu.  Ebenso konnte eine Zunahme 
beim Aufwand gegenüber dem Vorjahr festgestellt 
werden (+8 %), da gestiegene Aufwendungen für Fut-
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termittel und Energie  sowie höhere Abschreibungen 
beobachtet wurden. Diese Spezialbetriebsform stellte 
rund 2.200 bzw. 3 % der Betriebe in der Grundgesamt-
heit dar. Im Schnitt wurden 63 Stück Rinder je Betrieb 
gehalten. Der Arbeitskräftebesatz war mit 1,02 nAK 
je Betrieb deutlich niedriger als im Durchschnitt der 
Futterbaubetriebe.

Spezialisierte Mutterkuhhaltungsbetriebe: Die Einkünf-
te aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 9.436 Euro 
je Betrieb und lagen um 70 % unter dem Durchschnitt 
aller Betriebe. Sie gingen gegenüber dem Vorjahr 
um 15  % zurück und waren somit geringer als der 
Durchschnitt aller Futterbaubetriebe. Der Ertrag aus 
der Tierhaltung verzeichnete ein Minus von 3 %, jener 
aus der Forstwirtschaft reduzierte sich durch den 
geringeren Holzeinschlag um 7 %. Der Aufwand nahm 
gegenüber dem Vorjahr um 7 % zu. Diese Spezialbe-
triebsform stellte 6.023 bzw. 8 % der Betriebe in der 
Grundgesamtheit dar. Im Schnitt wurden 17 Mutterkü-
he je Betrieb gehalten. Der Arbeitskräftebesatz war mit 
1,18  nAK je Betrieb deutlich niedriger als im Durch-
schnitt der Futterbaubetriebe (1,48 nAK je Betrieb).

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Ausgewählte Ergebnisse von Spezialbetriebsformen 2017

Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha�

Veränderung zu 2016 in %je Betrieb in Euro
RLF in ha
je Betrieb

Veredelungsbetriebe

2) spezialisierte Getreide-, Ölsaaten- und Hackfruchtkombinationsbetriebe, spezialisierte Hackfruchtbetriebe, 
      spezialisierte Feldgemüse- und Ackerbaugemischtbetriebe

Fu�erbaubetriebe

Marktfruchtbetriebe

Dauerkulturbetriebe

29,9

32,1

24,4

49,5

13,4

nAK
je Betrieb

1,40

1,49

1,48

0,89

1,40

Spez. Milchviehbetriebe 26,0 1,65

Spez. Rinderaufzuchtbetriebe 22,2 1,10

Spez. Rindermastbetriebe 25,9 1,02

Spez. Mu�erkuhhaltungsbetriebe 23,5 1,18

Spez. Weinbaubetriebe 13,5 1,37

Spez. Getreidebetriebe 49,8 0,81

Spez. Ackerbaubetriebe 49,1 1,00

Spez. Obstbaubetriebe 12,8 1,39

1)

2)

1) spezialisierte Getreide-, Ölsaaten- und Eiweißp�anzenbetriebe

Spez. Ge�ügelbetriebe 19,7 1,21

Spez. Schweinebetriebe

59.700

62.732

48.478

28.349

37.985

10.048

17.352

9.436

29.916

25.898

35.862

37.154

34.290

47.528

+36,2

+47,6

–13,4

+30,2

+37,6

+2,6

+23,2

–14,9

–15,9

–0,9

–32,0

+5,6

–4,8

+44,1

Veränderung zum 
Dreijahresmi�el in %

+48

+66

–21

+24

+37

–16

+12

–28

–7

+9

–23

+28

+22

+49

Veredelungsbetriebe: Die Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft betrugen 59.700 Euro je Betrieb 
(42.209 Euro inklusive Personalaufwand je bAK) und 
lagen um 92 % über dem Durchschnitt aller Betriebe. 
Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten sie ein Plus von 
36 %. Die Erträge stiegen um 13 % an, was hauptsäch-
lich auf die Erträge aus der Schweinehaltung (60  % 
Anteil am Ertrag) zurückzuführen ist. Die gestiegenen 
Erzeugerpreise für Zuchtsauen, Ferkel und Mastschwei-
ne sowie Produktionsausweitungen prägten diese 
Entwicklung. Jene Erträge aus dem Eierverkauf wiesen 
ein Plus von 15 % auf. Zudem stieg der Aufwand 
um 8 %, was vor allem mit höheren Aufwendungen 
der Tierhaltung zu begründen ist. Die Entwicklung 
innerhalb dieser Betriebsform war sehr unterschiedlich, 
da die spezialisierten Schweinebetriebe einen starken 
Einkommensanstieg verzeichneten, während bei den 
spezialisierten Geflügelbetrieben ein Minus von 13 % 
ausgewiesen wurde. Die Situation nach Größenklassen: 
Für die erste Größenklasse konnten aufgrund der ge-
ringen Anzahl von Teilbetrieben keine Auswertungen 
gemacht werden; das Einkommen der zweiten Größen-
klasse stieg um 80 %, jenes der dritten erwirtschaftete 
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ein Plus von 33 %. Diese Betriebsform stellte rund 
4.800 bzw. 6 % der Betriebe in der Grundgesamtheit 
dar und bewirtschaftete rund 7 % der RLF.

Spezialisierte Schweinebetriebe: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft betrugen 62.732 Euro je 
Betrieb und lagen um 101 % über dem Durchschnitt 
aller Betriebe und um 5 % über dem Durchschnitt aller 
Veredelungsbetriebe. Sie stiegen gegenüber dem Vor-
jahr um 48 % an. Der Ertrag aus der Tierhaltung stieg 
um 18 %, da die Erträge aus den Schweineverkäufen 
in Höhe von 180.301 Euro dieses Plus verursachten. 
Sowohl bei den Zuchtsauen als auch bei den Ferkeln 
und Mastschweinen konnte ein deutlicher Anstieg in 
Hinsicht auf die Verkaufsmenge und die Erzeugerpreise 
erzielt werden. Die öffentlichen Gelder stiegen um 7 %. 
Der Aufwand erzielte eine Steigerung von 11 %, wobei 
der Aufwand für die Tierhaltung ein enormer Faktor 
dafür war (+11 %), ebenso die Anlagenerhaltung. Diese 
Spezialbetriebsform stellte 3.908 bzw. rund 5 % der Be-
triebe in der Grundgesamtheit dar. Im Schnitt wurden 
589 Schweine je Betrieb gehalten. Bei diesen Betrieben 
betrug die RLF 32,08 ha; davon 30,78 ha Ackerland. 
Der GVE-Besatz je ha RLF betrug 1,8 und lag damit 
deutlich über dem Schnitt aller Betriebe (0,8). Auch 
der Arbeitskräftebesatz war mit 1,44 nAK je Betrieb 
um rund 9 % über dem Durchschnitt aller Betriebe.

Spezialisierte Geflügelbetriebe: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft betrugen 48.478 Euro je 
Betrieb und lagen um 56 % über dem Durchschnitt 
aller Betriebe, aber um 19 % unter dem Durchschnitt 
aller Veredelungsbetriebe. Sie sanken gegenüber dem 
Vorjahr um 13 %. Der Ertrag aus der Tierhaltung sank 
um 16 %, ausschlaggebend dafür waren die geringeren 
Erträge aus den Verkäufen von Eiern (–25 %). Ebenso 
konnte bei den Erträgen der Masthühner ein Rückgang 
von 11 % festgestellt werden. Grund dafür waren Be-
standsrückgänge und geringere Erzeugerpreise (–4 %). 
Der Aufwand verzeichnete ein Minus von 14 %. Diese 
Spezialbetriebsform stellte 830 bzw. weniger als 1 % 
der Betriebe in der Grundgesamtheit dar. Im Schnitt 
wurden 1.200 Legehennen bzw. 3.000 Masthühner 
je Betrieb gehalten. Diese Betriebe bewirtschafteten 
19,73  ha RLF; davon 13,53 ha Ackerland. Der GVE-
Besatz je ha RLF betrug 0,9 und lag damit knapp über 
dem Schnitt aller Betriebe (0,8 ha). Der Arbeitskräfte-
besatz lag bei 1,18 nAK je Betrieb.

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe: Die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betru-
gen 33.245  Euro je Betrieb (25.078 Euro inklusive 
Personalaufwand je bAK) und lagen um 7 % über 
dem Durchschnitt aller Betriebe. Sie erhöhten sich 
gegenüber dem Vorjahr um 1 %. Die Erträge aus der 
Tierhaltung (39 % Anteil am Ertrag) stiegen um 11  %, 
jene aus der Bodennutzung (26 % Anteil am Ertrag) 
sanken um 3 %. Die öffentlichen Gelder verzeichneten 
ein Plus von 4 %, diese entsprechen einem Anteil von 
13 % des gesamten Ertrages. Die Erträge aus dem Rin-
derverkauf (+26 %) und die aus dem Schweineverkauf 
waren hauptverantwortlich für den Ertragszuwachs 
(+7  %), bedingt durch höhere Erzeugerpreise. Der Auf-
wand wies ebenfalls einen Zuwachs von 9 % auf, wobei 
vor allem bei den Abschreibungen ein Plus von 13 % 
festgestellt wurde. Die Situation nach Größenklassen: 
Die erste Größenklasse verzeichnete gegenüber dem 
Vorjahr einen Einkommensanstieg von 37 %. In der 
zweiten war ein Rückgang von 21 % festzustellen, wäh-
rend die dritte Größenklasse eine Steigerung von 15 % 
darstellte. Diese Betriebsform stellte 7.354 bzw. 10 % 
der Betriebe in der Grundgesamtheit dar und bewirt-
schaftete rund 12 % der RLF.

Forstbetriebe: Die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft betrugen 21.865 Euro je Betrieb (18.907 
Euro inklusive Personalaufwand je bAK) und lagen 
um 30 % unter dem Durchschnitt aller Betriebe. Sie 
stiegen gegenüber dem Vorjahr um 6 %, hauptsächlich 
als Folge der höheren Erträge aus der Forstwirtschaft 
(+7 %). Trotz gesunkener Erzeugerpreise konnten beim 
Stammholz und beim Faser-, Schleif- und Grubenholz 
positive Ertragsänderungen von 12 % bzw. 24 % erzielt 
werden, da der Holzeinschlag höher als im Jahr 2016 
war. Die öffentlichen Gelder nahmen um 5 % zu, diese 
hatten einen Anteil von 24 % am Ertrag. Der Aufwand 
nahm um 8 % zu, der Anteil der Abschreibung am Auf-
wand betrug 29 %. Die Situation nach Größenklassen: 
In der ersten Größenklasse stiegen die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft um 17 % und in der zweiten 
Größenklasse um 1 %. In der dritten Größenklasse 
wurde ein Einkommensrückgang von 10 % aufgewie-
sen. Diese Betriebsform stellte 7.660 bzw. 10 % der 
Betriebe in der Grundgesamtheit dar.

Spezialauswertung für Betriebe mit Kostenstellenaus-
wertung Forst: 112 Betriebe waren 2017 in die Son-
dererhebung von Betrieben mit guter Waldausstattung 
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Veredelungsbetriebe

–28 %     –19 % +3 %     

’16’15’14’13 ’17

Veränderung der Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha� je Betrieb

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Werte in Euro; Veränderung zum Vorjahr in %

Marktfruchtbetriebe

Landwirtscha�liche Gemischtbetriebe Dauerkulturbetriebe

Fu�erbaubetriebe Forstbetriebe

43.921 45.025 32.484 43.834 59.700

’16’15’14’13 ’17

37.378 32.859 28.461 35.567 29.916

+36 %+35 %
–13 %     –24 % –12 %     –16 %

’16’15’14’13 ’17

32.010 30.469 28.180 32.843 33.245

’16’15’14’13 ’17

35.090 20.868 31.042 35.176 37.154

’16’15’14’13 ’17

25.606 26.522 20.326 21.766 28.349

’16’15’14’13 ’17

26.705 26.067 25.078 20.677 21.865

–8 %     –22 % –5 %     +1 %+17 % +49 %     +7 % –41 %     +6 %+13 %

–23 %     +3 % +4 %     +7 % –4 %     –2 %     –18 %

+25 %

+30 % +6 %+6 %
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einbezogen, davon 88 Betriebe im Alpengebiet mit 
einer durchschnittlichen Ertragswaldfläche von  
65 ha und 24 Betriebe in außeralpinen Gebieten 
(Wald- und Mühlviertel und Kärntner Beckenlagen) 
mit durchschnittlich 29 ha Ertragswald. Die Erträge 
aus der Waldwirtschaft je Hektar Ertragswald stiegen 
im Alpengebiet gegenüber 2016 um 7 %. In den  
außeralpinen Gebieten war ein deutlicher Rückgang 
um 20 % festzustellen.

In den Betrieben des Alpengebietes lag die Holznut-
zung mit 6,30 Festmeter je Hektar um 3 % über dem 
Einschlag von 2016 und um 17 % unter dem Zehnjah-
resmittel. Der Ertrag aus der Waldwirtschaft je Betrieb 
lag um 7 % über dem Vorjahreswert. Der Wald trug 
2017 mit 23 % zum Ertrag und mit 34 % (2016: 32  %) 
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft bei. 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je nAK 
betrugen im Berichtsjahr 27.866 Euro (+22 % gegen-
über 2016) und das Erwerbseinkommen je AK-U 
28.765Euro (+20 %).

In den waldreichen Betrieben der außeralpinen Ge-
biete wurde gegenüber 2016 um 23 % weniger Holz 
eingeschlagen, je Hektar Ertragswald waren dies 8,64 
Festmeter. Der Einschlag lag damit um 16 % unter 
dem zehnjährigen Durchschnitt. Der Ertrag aus der 
Waldwirtschaft je Betrieb ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 20 % gesunken, der Beitrag des Waldes zu den Ein-
künften ging um 42 % zurück. Die Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft je nAK betrugen 28.795  Euro 
(+2  % gegenüber 2016), das Erwerbseinkommen je 
AK-U 32.303 Euro (–1  %) (siehe auch Tabelle 4.2.8)

Gartenbaubetriebe: 2017 konnten wiederum 
von 5 Gemüse- und Zierpflanzenbetrieben in Wien 
(4 Betriebe) und Niederösterreich (1 Betrieb) die 
Daten erhoben werden. Diese 5 Betriebe sind in der 
Hauptauswertung der 1.897 Betriebe nicht enthalten. 
Die Gartenbaubetriebe erwirtschafteten Einkünfte 
aus dem Gartenbau in der Höhe von 58.347 Euro je 
Betrieb bzw. 29.965 Euro inklusive Personalaufwand je 
bAK. Es wurde ein Ertrag in Höhe von 365.554 Euro 
festgestellt, wovon auf die Erlöse für den Verkauf von 
Blumen und Zierpflanzen mit 162.474 Euro der größte 
Anteil entfiel. Der Ertrag aus dem Gemüseanbau 
(138.127 Euro) hatte einen Anteil von 38 % am Ge-
samtertrag. Je Betrieb wurde ein Aufwand von 307.207 
Euro beobachtet, wobei die Personalkosten mit 
102.478 Euro die größte Aufwandsposition darstellten. 
Im Durchschnitt der Betriebe wurde eine Fläche von 
119 Ar bewirtschaftet und 4,95 bAK (davon 1,24 nAK) 
beschäftigt.

Einkommensverteilung: Die Verteilung der Betriebe 
nach den Einkünften aus der Land- und Forstwirt-
schaft inklusive Personalaufwand je bAK wies 14,2  % 
der Betriebe mit negativen Einkünften aus. Innerhalb 
der Betriebsformen war bei den Forstbetrieben dieser 
Anteil mit 15,9  % am höchsten und bei den Verede-
lungsbetrieben mit 7,9  % am geringsten. Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Verteilung der Betriebe nach den Einkün�en 
aus Land- und Forstwirtscha� + Personal-
aufwand je bAK 2017

< –10 –10 bis 0 0 bis 10 10 bis 20 20 bis 30 > 30

Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha� + Personalaufwand, 
je bAK in 1.000 Euro

in % der Betriebe

–5,3 –8,9

18,3
20,5

17,5

29,5

Gemüse- und Zierp�anzenbetriebe 2017

Werte in Euro je Betrieb alle Betriebe

5

119

76

4,95

1,24

365.554

138.127

162.474

2.740

307.207

58.347

5.408

63.754

Betriebe in der Auswertung

Gärtnerisch genutzte Fläche, ar 

      davon unter Schutz, ar

Betriebliche Arbeitskrä�e je Betrieb (bAK)

      davon nichtentlohnte Arbeitskrä�e je Betrieb (nAK)

davon Gemüse

Blumen

ö�entliche Gelder

Aufwand, Euro je Betrieb

Einkün�e aus Gartenbau 

Außerbetriebliche Einkün�e 

Verfügbares Haushaltseinkommen

Ertrag

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 4.3 EINKOMMENSSITUATION DER  
BERGBAUERNBETRIEBE

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha�

Veränderung zu 2016 in %je Betrieb in Euro
RLF in ha
je Betrieb

nAK
je Betrieb

1,33

1,25

1,37

1,42

1,45

1,39

1,25

1,37

1,41

Ausgewählte Ergebnisse der Bergbauernbetriebe nach Gruppen 2017

Durchschni� aller Betriebe

Nichtbergbauern

Bergbauern

Bergbauerngruppe 1

Bergbauerngruppe 2

Bergbauerngruppe 3

Bergbauerngruppe 4

Betriebe in nicht 
benachteiligten Gebieten
Betriebe in benachteiligten 
Gebieten

28,1

33,6

22,7

24,9

23,1

20,8

17,1

36,7

23,7

31.133

36.476

25.912

29.106

27.374

21.789

16.679

27.564

37.976

+13,8

+9,3

+19,9

–5,0

+16,8

+4,5

+26,3

+7,0

+24,9

+26,3

 Von den 1.897 im Jahr 2017 ausgewerteten 
Testbetrieben wurden 848 (45 %) den Bergbauern-
betrieben zugeordnet. Der Berghöfekataster (BHK) 
wurde 2015 einer Anpassung unterzogen. Der Grund 
dafür war die Forderung, dass bei der Bemessung der 
Ausgleichszulage von den natürlichen Erschwernissen 
auszugehen sei. Aufgrund dessen wurde beschlossen, 
ab 2015 die betriebsindividuelle Erschwernissituation 
in Bergbauern-Gruppen (BB) zu ermitteln. Für die 
Berechnung der BB-Gruppe wurden einerseits Punkte 
für die Topografie (Hangneigung, Trennstücke, Weger-
haltung …) erteilt, und andererseits wurden das Klima 
und der Boden, kurz KLIBO (Extrem verhältnisse, 
Klimawert, Seehöhe…), berücksichtigt. Die Darstel-
lung der Einkommensergebnisse wird nach den vier 
Bergbauern-Gruppen gegliedert.

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft al-
ler Bergbauernbetriebe betrugen im Durchschnitt 
25.912 Euro je Betrieb und lagen um 17 % unter 
dem Durchschnitt aller Betriebe bzw. 29 % unter 
dem Durchschnitt der Nichtbergbauernbetriebe. Sie 
stiegen gegenüber dem Vorjahr um 20 %, jedoch war 
der Einkommenszuwachs höher als im Durchschnitt 
aller Betriebe (+14 %) bzw. der Nichtbergbauern-

betriebe (+9 %). Im Vergleich zu 2016 hat sich der 
Einkommensabstand der Bergbauernbetriebe zu den 
Nichtbergbauernbetrieben wieder verkleinert. Der 
Unterschied betrug 10.564 Euro. Bezogen auf die 
Arbeitskräfte wurden bei den Bergbauernbetrieben 
Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft inklusive 
Personalaufwand je bAK in der Höhe von 18.490 Euro 
(+20 % zu 2016) festgestellt. Im Vergleich der Berg-
bauern- und Nichtbergbauernbetriebe betrug dieser 
Abstand 35 % zugunsten der Nichtbergbauern, da in 
den Bergbauernbetrieben auch mit durchschnittlich 
1,45 bAK um 4 % mehr betriebliche Arbeitskräfte im 
Einsatz standen als bei den Nichtbergbauernbetrieben 
mit 1,40 bAK. Innerhalb der BB-Gruppen stellte sich 
die Einkommensentwicklung sehr unterschiedlich dar 
(siehe Grafik und Tabellen 4.3.1 bis 4.3.3). 

An öffentlichen Geldern erhielten die Bergbauern-
betriebe 19.443 Euro je Betrieb (+4 %); sie machten 
20 % der Erträge aus. Bei den öffentlichen Geldern 
waren die wesentlichen Positionen die Direktzahlun-
gen (6.759 Euro), die ÖPUL-Zahlungen (5.639 Euro) 
sowie die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 
(5.391 Euro). Diese drei Fördermaßnahmen machten 
92 % der öffentlichen Gelder aus. Insbesondere die 
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Ausgleichszulage trug wesentlich zu den Einkünften 
bei, vor allem bei Bergbauernbetrieben mit hoher und 
extremer Erschwernis. Wesentliche Veränderungen im 
Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Erträge aus 
der Milchwirtschaft mit einem Plus von 19 %, was auf 
den deutlich höheren Erzeugerpreis von 35,52 Cent 
(+17 %) zurückzuführen ist.

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Einkün�e aus
Land- und
Forstwirtscha�
abzügl. 
SV-Beiträge

Privatverbrauch

Überdeckung 
des Verbrauchs

außerbetriebliche
Erwerbseinkün�e

Sozialtransfers 
und übrige 
Einkün�e

Verfügbares Haushaltseinkommen und Privatverbrauch bei Bergbauernbetrieben 2017

Bergbauern NichtbergbauernBergbauerngruppe 1 Bergbauerngruppe 2 Bergbauerngruppe 3 Bergbauerngruppe 4

41.817

44.793
43.594

34.895
37.416

46.460

in Euro

Einkommensteuer

Entwicklung der Bergbauerngruppen
BB-Gruppe 1 (5 bis 90 Erschwernispunkte): Die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
29.106 Euro je Betrieb (+25 % im Vergleich zum 
Vorjahr) und lagen um 7 % unter dem Durchschnitt 
aller Betriebe bzw. 20 % niedriger als jene der 
Nichtbergbauernbetriebe. Die Betriebe hatten bei den 
Erträgen (+12 %) und insbesondere im Bereich der 
Milchwirtschaft (+22 %) Zunahmen zu verzeichnen. 
Die Erträge aus der Forstwirtschaft (+17 %) stiegen 
aufgrund des höheren Holzeinschlages ebenfalls an. 
Die öffentlichen Gelder in der Höhe von 17.943 Euro 
je Betrieb stiegen um 3 %. Der Aufwand erhöhte 
sich um 8 %, was vor allem auf gestiegene Ausgaben 
für Futtermittel und höhere Abschreibungen zu-
rückzuführen war.  Der Anteil der Abschreibung am 
Aufwand war mit 24  % im Vergleich zu den anderen 
Bergbauern-Gruppen am niedrigsten. Mit 39 % aller 
Bergbauernbetriebe in der Grundgesamtheit stellten 
sie die mit Abstand größte Gruppe dar. Die durch-
schnittliche Größe betrug 24,91  ha RLF und stieg 
gegenüber dem Vorjahr um 1  % an.

BB-Gruppe 2 (> 90 bis 180 Erschwernispunkte): 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
27.374 Euro je Betrieb (+26 % im Vergleich zum Vor-
jahr) und lagen um 12 % unter dem Durchschnitt aller 
Betriebe bzw. 25 % niedriger als jene der Nichtberg-
bauern. Der im Vergleich zum Jahr 2016 um 8 % ge-
stiegene Ertrag kam zu 47 % aus der Tierhaltung. Die 
Erträge aus der Forstwirtschaft sanken um 4 %. Die 
öffentlichen Gelder betrugen 19.168 Euro je Betrieb 
(+1 % im Vergleich zum Vorjahr) und hatten einen 
Anteil am Ertrag von 19 %. Der gestiegene Milchpreis 
(+17 %) wirkte sich positiv auf die Erträge der BB-
Gruppe 2 aus. Der Aufwand verzeichnete ein Plus von 
2 %, obwohl bei den Aufwendungen für Futtermittel  
ein leichter Rückgang festzustellen war. Die Betriebe 
hatten einen Anteil der Abschreibung am Aufwand von 
27 % und einen Abschreibungsgrad von 56 %. Die BB-
Gruppe 2 stellte 36 % aller Bergbauernbetriebe in der 
Grundgesamtheit dar. Das Flächenausmaß je Betrieb 
lag bei 23,07 ha RLF.

BB-Gruppe 3 (> 180 bis 270 Erschwernispunkte): 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb 
betrugen 21.789 Euro (+7 % gegenüber dem Vor-
jahr). Das Einkommen lag somit um 30 % unter dem 
Durchschnitt aller Betriebe und um 40 % unter dem 
Mittel der Nichtbergbauern. Der Ertragsanstieg (+9  %) 
resultierte vor allem aus den höheren Erträgen der 
Milchwirtschaft (16.401 Euro; +17 %) bedingt durch 
gestiegene Erzeugerpreise. Im Jahr 2017 erhielten die 
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Betriebe im Durchschnitt 21.150 Euro an öffentli-
chen Geldern (+2 %), das sind 26 % vom Ertrag. Der 
Aufwand erhöhte sich um 9 %, die Abschreibung hatte 
einen Anteil am Aufwand von 29  %. Diese Gruppe 
repräsentierte 17 % aller Bergbauernbetriebe in der 
Grundgesamtheit. Die durchschnittliche Betriebsgröße 
betrug 20,84 ha RLF.

BB-Gruppe 4 (> 270 Erschwernispunkte): Die  
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb 
betrugen 16.679 Euro und verzeichneten ein Minus von 
5 %. Das Einkommen lag um 46 % unter dem Durch-
schnitt aller Betriebe und um 54 % unter dem Mittel 
der Nichtbergbauern. In dieser Gruppe stiegen die öf-
fentlichen Gelder (22.715 Euro) um 14 % an. Das sind 
30 % vom Ertrag. Der Ausgleichszulage kommt dabei 
die größte Bedeutung (43 % der öffentlichen Gelder) 
zu. Der Ertrag stieg um 12 %. Insbesondere die Erträge 
aus der Tierhaltung verzeichneten ein Plus von 20 %, 
wobei die deutlich höheren Erträge aus der Milchwirt-
schaft (11.116 Euro; +18 %) und dem Rinderverkauf 
(+15 %) diese Entwicklung prägten. Folglich stieg im 
Bereich der Tierhaltung auch der Aufwand (+18 %). 
Die Abschreibungen verzeichneten ein Plus von 19  %. 
Dieser Bergbauerngruppe mit der durchschnittlich 
höchsten Erschwernis-Punkteanzahl und den extrems-
ten Produktionsbedingungen entsprachen 8 % aller 
Bergbauernbetriebe. Die Betriebsgröße machte 17,06 ha 
RLF aus.

Hinweise zur Datenbasis: Die Bergbauernbetriebe 
repräsentierten 45 % der Betriebe in der Grundgesamt-
heit und bewirtschafteten 41 % der RLF. 68 % der Er-
träge aus der Milchviehhaltung in Österreich stammten 
von den Bergbauernbetrieben. Bezogen auf die Erträge 
aus der Rinderhaltung hatten sie einen Anteil von 61 %, 
bei der Forstwirtschaft betrug dieser 70 %.

Benachteiligtes Gebiet
Unter den 1.897 für den Grünen Bericht ausgewerte-
ten Betrieben lagen 857 Betriebe im Berggebiet, 118 
Betriebe im Sonstigen Benachteiligten Gebiet und 
156  Betriebe im Kleinen Gebiet. Insgesamt waren es 
1.131 Betriebe, die 60 % der Betriebe repräsentieren 
und 55 % der RLF der Grundgesamtheit bewirtschaf-
ten (Grafik, Seite 83).

Berggebiet: Die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft je Betrieb betrugen 25.639 Euro (+15 %) je 

Betrieb bzw. 18.474 Euro inklusive Personalaufwand 
je bAK und lagen um rund 1 % unter jenen der 
Bergbauernbetriebe. Die Erträge nahmen gegenüber 
dem Vorjahr um 7 % zu. Die durchschnittliche 
Betriebsgröße betrug 22,25 ha RLF und war damit 
deutlich geringer als jene im Sonstigen Benachteilig-
ten Gebiet (39,71 ha).

Sonstiges Benachteiligtes Gebiet: Die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb betrugen 
44.121 Euro (+17 %) bzw. 32.925 Euro inklusive 
Personalaufwand je bAK. Sie lagen damit nicht nur 
deutlich über den Einkünften der Berggebiete, sondern 
auch über den Einkünften der Nichtbergbauernbetrie-
be (+21 %). Diese Entwicklung prägten die gestiege-
nen Erträge aus der Milchwirtschaft (+16 %) sowie aus 
der Weinwirtschaft (+12 %). Das Gebiet umfasst Teile 
der Produktionsgebiete nordöstliches und südöstliches 
Flach- und Hügelland sowie des Alpenvorlandes. Ihr 
Anteil an der RLF des Bundesmittels betrug 8 %. Im 
Wesentlichen sind es einerseits auf Feld- und Weinbau 
ausgerichtete, an der Grenze zum östlichen Waldviertel 
sowie im Burgenland gelegene Betriebe, andererseits 
vorwiegend auf Futterbau ausgerichtete Betriebe im 
nordwestlichen Alpenvorland (Oberösterreich und 
Salzburg). Mit 39,71 ha RLF waren diese Betriebe grö-
ßer als im Durchschnitt des Benachteiligten Gebietes 
bzw. auch der Nichtbergbauernbetriebe.

Kleines Gebiet: Die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft je Betrieb erreichten 27.805 Euro (+40  %) 
bzw. 22.411 Euro inklusive Personalaufwand je bAK , 
was auf die höheren Erträge der Schweinehaltung 
(gestiegene Erzeugerpreise und Verkaufsmengen; 
+13  %) und der Versicherungsentschädigung (+95  %) 
zurückzuführen ist. Aufgrund des Frostes sanken 
die Erträge aus dem Weinverkauf um 27 %. Dieses 
Gebiet ist homogener als das Sonstige Benachteiligte 
Gebiet und konzentriert sich im Wesentlichen auf das 
steirische südöstliche Flach- und Hügelland, hat aber 
auch Anteile des niederösterreichischen Alpenvorlan-
des und des Wiener Beckens. Einige wenige Betriebe 
liegen im Kärntner Zentralraum. Diese hatten 7 % 
Anteil an der RLF. Die Betriebsgröße war mit  
21,17 ha RLF kleiner als in den Sonstigen Benach-
teiligten Gebieten. Für die Produktion spielte neben 
der Schweinehaltung, dem Feld- und Obstbau auch 
noch die Milchproduktion und Rinderhaltung eine 
bedeutendere Rolle.
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 4.4 EINKOMMENSSITUATION DER BIOBETRIEBE

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 2017 stiegen bei den Biobetrieben die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft um 6 %. Sie 
betrugen 30.736 Euro je Betrieb und lagen um 1 % 
unter dem Durchschnitt aller Betriebe. Die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft plus Personalaufwand 
je bAK wurden mit 23.223 Euro (+6 %) ermittelt. Die 
Erträge aus der Tierhaltung stiegen im Vergleich zum 
Vorjahr um 7 %. Das größte Plus von 14 % war bei der 
Milch feststellbar. Die Erträge aus der Bodennutzung 
lagen mit einem Minus von 6 % unter dem Vorjah-
resniveau, da insbesondere geringere Erntemengen 
bei Erdäpfeln und Durum zu beobachten waren. Die 
öffentlichen Gelder lagen um 20 % über dem Durch-
schnitt der Zahlungen aller Betriebe. Von den öffentli-
chen Geldern entfielen 40 % auf das Agrarumweltpro-
gramm (ÖPUL), 33 % auf Zahlungen der 1.  Säule der 
GAP und 20 % auf die Ausgleichszulage für benachtei-
ligte Gebiete (hoher Anteil an Bergbauernbetrieben). 
Der Aufwand betrug 70.160 Euro je Betrieb und stieg 
um 5 % gegenüber dem Vorjahr an.
Die Situation nach Größenklassen: Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft reichten von 14.398 Euro 
je Betrieb (erste Größenklasse) bis 84.350 Euro (dritte 
Größenklasse). Unter den 1.897 für das Jahr 2017 
ausgewerteten bäuerlichen Betrieben wurden 495 
Betriebe (26 %) als biologisch wirtschaftend gemeldet. 
Sie repräsentieren hochgerechnet rund 23.583 Betriebe 
und sind damit im Testbetriebsnetz überrepräsentiert 
(siehe auch Tabelle 4.4.1).

Vergleich von Biobetrieben mit 
konventionell wirtschaftenden Betrieben
Für diesen Bericht wurden Biobetriebe einer Betriebs-
form mit konventionellen Betrieben derselben Be-
triebsform verglichen (siehe Tabelle 4.4.2). Auf die drei 
Betriebsformen entfielen 68 % aller Biotestbetriebe. 
Bei den Biobetrieben wiesen alle drei Betriebsformen 
höhere Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Be-
trieb auf, was auch auf die geringeren Aufwendungen 
sowie auf die höheren öffentlichen Gelder zurückzu-
führen ist. Folgende Unterschiede zeigten sich bei den 
drei ausgewählten Betriebsformen:

Marktfruchtbetriebe
Bei den Bio-Marktfruchtbetrieben sanken 2017 auf-
grund der durch die Trockenheit bedingten niedrigeren 
Erntemengen die Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft. Sie betrugen 46.793 Euro je Betrieb und lagen 
85 % über jenen der konventionellen Vergleichsbe-
triebe. Gegenüber dem Vorjahr fielen die land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünfte bei den konventionellen 
Marktfruchtbetrieben um 18 % und bei den Biobetrie-
ben um 17  % niedriger aus. Der Vergleich zwischen 
den beiden Betriebsgruppen weist für 2017 noch 
folgende Besonderheiten auf:

--- Ertrag: Die konventionellen Betriebe wiesen 
um 13% weniger Ertrag als die biologischen 
Betriebe auf. Gründe dafür waren, dass die 
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Biobetriebe bei Ölfrüchten um 4.694 Euro 
und bei Hülsenfrüchten sowie bei Handels-
gewächse um 3.578 Euro mehr Ertrag als kon-
ventionelle Betriebe erzielten. Im Unterschied 
zu den Biobetrieben (Ertrag: –9  %) konnte 
bei den konventionellen Betrieben ein gerin-
ger Ertragsanstieg (+1 %) beobachtet werden, 
was insbesondere auf die gestiegenen Preise 
bei Getreide zurückzuführen war. An öffent-
lichen Geldern erhielten die Biobetriebe mit 
34.100 Euro um 51 % mehr als die konven- 
tionellen Betriebe.

 --- Aufwand: Dieser war bei den Bio-Markt-
fruchtbetrieben um 8 % niedriger als bei den 
konventionellen Betrieben, was vor allem 
durch den geringeren Aufwand bei Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln bedingt war.

 --- Fläche: Die Bio-Marktfruchtbetriebe bewirt-
schafteten durchschnittlich 1,78 ha mehr LF.

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Verfügbares Haushaltseinkommen und Privatverbrauch bei Bio- und konventionellen 
Vergleichsbetrieben 2017
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Spezialisierte Milchbetriebe
2017 stiegen bei den spezialisierten Bio-Milchviehbe-
trieben die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
an. Sie betrugen 39.971 Euro je Betrieb und lagen 
trotz der geringeren erzeugten Milchmenge (58.255  kg 
weniger als konventionelle) um 8 % über jenen der 
konventionellen Vergleichsbetriebe. Der Ertrag aus 
dem Milchverkauf stieg bei den Bio-Milchbetrieben 

um 18 %, bei den konventionellen Betrieben war ein  
Anstieg von 27 % festzustellen. Der Netto-Milchpreis 
lag bei den Biobetrieben mit 42,81 Cent je kg deutlich 
über jenem der konventionellen Betriebe (33,08 Cent 
je kg). Der Vergleich zwischen den beiden Betriebs-
gruppen weist für das Jahr 2017 noch folgende Beson-
derheiten auf:

 --- Ertrag: Im Gegensatz zum Vorjahr erzielten 
die konventionellen Betriebe einen um 8 % 
höheren Ertrag als die Biobetriebe. Diese 
erhielten mit 22.849 Euro um 21 % mehr an 
öffentlichen Geldern als die konventionellen 
Betriebe.

 --- Aufwand: Dieser war bei den Bio-Milchviehbe-
trieben um 13 % niedriger als bei den konven-
tionellen Betrieben, was vor allem durch den 
geringeren Sachaufwand (u. a. Futtermittel) 
bedingt war.

 --- Fläche: Die Bio-Milchviehbetriebe bewirtschaf-
teten 2017 durchschnittlich um rund 10  % 
größere landwirtschaftlich genutzte Flächen.

 --- Viehbesatz: Mit 1,2 GVE je ha RLF war der 
Viehbesatz bei den Biobetrieben um 19 % 
geringer als bei den konventionellen Betrie-
ben. Während bei den biologischen Betrieben 
im Schnitt 18,5 Milchkühe je Betrieb gehalten 
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wurden, waren es bei den konventionellen 
Betrieben 22,9 Stück. Mit einer Milchleistung 
von 6.054 kg je Milchkuh war diese bei den 
biologisch wirtschaftenden Betrieben um 19  % 
geringer als bei der konventionellen Ver-
gleichsgruppe.

 --- Das verfügbare Haushaltseinkommen lag bei 
Biobetrieben um 5.353 Euro und die Überde-
ckung des Verbrauchs um 3.362 Euro (15.090 
Euro je Betrieb) höher als bei den konventio-
nellen Betrieben.

Berggebiet
Kleines Gebiet
Sonstiges Benachteiligtes Gebiet

0 25 50 100
km

Quelle: BMNT

Benachteiligte landwirtscha�liche Gebiete in Österreich

Spezialisierte Forstbetriebe
2017 stiegen bei den spezialisierten konventionellen 
Forstbetrieben die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft aufgrund des höheren Holzeinschlages. Sie 
betrugen 20.778 Euro je Betrieb und lagen um 10 % 
unter jenen der biologischen Vergleichsbetriebe. Bei 
den spezialisierten Bio-Forstbetrieben war ein Einkom-
mensanstieg von 4 % und bei konventionellen Betrie-
ben von 7 % festzustellen. Der Vergleich zwischen den 
beiden Betriebsgruppen weist für 2017 noch folgende 
Besonderheiten auf:

 --- Ertrag: Die Biobetriebe erzielten einen um 
1  % niedrigeren Ertrag als die konventionellen 
Betriebe. An öffentlichen Geldern erhielten 
die Biobetriebe mit 5.293 Euro je Betrieb 

mehr als im Vergleich zu den konventionel-
len Betrieben. Sowohl bei den spezialisierten 
biologischen Forstbetrieben als auch bei den 
konventionellen Forstbetrieben stieg der Er-
trag um 6 % bzw. um 8 % an.

 --- Aufwand: Dieser war bei den konventionellen 
Betrieben um 6 % höher als bei den Bio-Forst-
betrieben. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der 
Aufwand bei den konventionellen Betrieben 
um 9 % an, bei den Biobetrieben war ebenfalls 
eine Zunahme von 7 % zu verzeichnen.

 --- Fläche: Die Bio-Forstbetriebe bewirtschaf-
teten um durchschnittlich 1,03 ha mehr LF. 
Die konventionellen Betriebe wiesen eine 
um 23  % größere forstwirtschaftlich genutzte 
Fläche aus.

 --- Zusammensetzung des verfügbaren Haushalts-
einkommens und des Privatverbrauchs: Bei den 
Bio-Forstbetrieben hatten die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft einen Anteil am 
verfügbaren Haushaltseinkommen von 55 %, 
bei den konventionellen Betrieben waren es 
62 %. Bei einem verfügbaren Haushaltsein-
kommen von 41.813 Euro ermittelte sich bei 
den biologischen Betrieben eine Überdeckung 
des Verbrauchs in der Höhe von 5.297 Euro.
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 4.5 EINKOMMENSSITUATION NACH  
PRODUKTIONSGEBIETEN

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

Einkommensergebnisse nach 
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 Bei den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft waren 2017 in fast allen Produktionsgebieten 
(siehe Karte im Kapitel 11 Anhang) Zunahmen zu 
beobachten, am deutlichsten im Alpenvorland. Nur 
im nordöstlichen Flach- und Hügelland gingen die 
Einkünfte aufgrund der wetterbedingten geringeren 
Erträge aus der Bodennutzung (–4 %) zurück. Die 
Grafik bzw. Tabelle 4.5.1 zeigen die Ergebnisse nach 
Produktionsgebieten im Einzelnen. Mit 39.703 Euro 
lagen die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
der Betriebe im Alpenvorland um 28 % über dem 
österreichischen Durchschnitt. Diese Betriebe waren 
in Bezug auf die LF fast ein Drittel größer wie jene 
im Voralpengebiet, wo mit 21.200 Euro je Betrieb die 
geringsten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
erzielt wurden. Beim verfügbaren Haushaltseinkom-
men hatten die Betriebe im Hochalpengebiet mit 
38.944 Euro die geringsten Werte erreicht, während 
die Betriebe des Alpenvorlandes mit 52.898 Euro ein 
um 20 % höheres verfügbares Haushaltseinkommen 
als der österreichische Durchschnitt erzielten. Bei den 
Betrieben im nordöstlichen Flach- und Hügelland war 
der Anteil der Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft mit 87 % am verfügbaren Haushaltseinkommen 
österreichweit am höchsten. Dieser Wert war bei den 
Betrieben im Voralpengebiet bzw. im Hochalpengebiet 
mit 52 % bzw. 60 % am geringsten.

Wie die Grafik zeigt, war bei den Betrieben des 
Alpenvorlandes aufgrund der höheren Erträge aus der 
Tierhaltung mit 44 % der größte Einkommenszuwachs 
zu verzeichnen. Bei den Betrieben des Wald- und 
Mühlviertels konnte – trotz leicht sinkender Erträge 
aus der Bodennutzung und durch Ertragssteigerun-
gen in der Tierhaltung (Milch: +20  %; Rinder: +7  %) 
– ein Einkommenszuwachs von 23 % festgestellt 
werden. Einzig im nordöstlichen Flach- und Hügel-
land gingen infolge der sommerlichen Trockenperiode 
und  der geringeren Erträge aus der Bodennutzung 
bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen (+15 %) 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft um 15  % 
zurück. Im Hochalpengebiet, wo vorwiegend Futter-
bau betrieben wird, erzielten die Betriebe mit 88.508 
Euro österreichweit die geringsten Erträge. Auch die 
Erträge der Betriebe im Voralpengebiet (94.350 Euro), 
Alpenostrand (95.192 Euro) und Wald- und Mühlvier-

tel (117.870 Euro) lagen unter dem österreichischen 
Durchschnitt von 118.911 Euro. Die Betriebe im Al-
penvorland sowie die im eher großstrukturierten und 
vom Marktfruchtbau geprägten nordöstlichen Flach- 
und Hügelland erwirtschafteten mit 156.280 Euro 
bzw. 139.072 Euro die höchsten Erträge in Österreich. 
Ebenso lagen die Betriebe im südöstlichen Flach- und 
Hügelland mit 126.794 Euro sowie die Betriebe im 
Kärntner Becken mit 122.304 Euro leicht über dem 
österreichweiten Durchschnitt.

Analog zu den Erträgen hatten die Betriebe des Hoch-
alpengebietes mit 65.226 Euro auch den geringsten 
Aufwand. Die geringste Aufwandsrate wiesen die 
Betriebe im Wald- und Mühlviertel mit 70 % auf, am 
höchsten war dieser Wert mit 78 % im Voralpengebiet 
und je 76 % im südöstlichen Flach- und Hügelland 
sowie im Kärntner Becken. Die höchsten Aufwendun-
gen waren mit 116.577 Euro im Alpenvorland zu ver-
zeichnen. Der Aufwandanstieg war im nordöstlichen 
Flach- und Hügelland mit 13.291 Euro bzw. +15 % am 
stärksten. Dies lag vor allem an den höheren Aufwen-
dungen für Instandhaltung (+29 %) und Abschreibun-
gen (+11 %).

Die Betriebe im südöstlichen Flach- und Hügelland 
sowie in nordöstlichen Flach- und Hügelland hatten 
mit 18 % den geringsten Anteil der Abschreibungen am 
Aufwand. Den höchsten Anteil erzielte das Hochalpen-
gebiet mit 28 %, gefolgt vom Voralpengebiet mit  27 %.
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 4.6 EINKOMMENSSITUATION NACH  
BUNDESLÄNDERN

 Im Jahr 2017 stiegen die Einkünfte aus der 
Land- und Forstwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr in 
fast allen Bundesländern an (siehe Karte im Kapitel 11, 
Anhang). In Oberösterreich war bei den Einkünften 
mit einem Plus von 47 %, vor allem aufgrund der hö-
heren Erträge aus der Milchviehhaltung (+34 %) sowie 
für die Schweinehaltung (+10  %), die höchste Steige-
rung festzustellen. In den Bundesländern Steiermark, 
Salzburg und Burgenland gab es ebenfalls eine Einkom-
menssteigerung über der 10%-Marke. Nur die Betriebe 
in Niederösterreich verzeichneten bei den Einkünften 
ein Minus von 5 % vor allem aufgrund der durch die 
Trockenheit bedingten sinkenden Erträge aus der 
Bodennutzung. Die höchsten Einkünfte aus der Land- 
und Forstwirtschaft je Betrieb erzielten mit 39.274 
Euro die Betriebe im Burgenland, gefolgt von jenen aus 
Oberösterreich und Vorarlberg mit 37.744  Euro bzw. 
32.222 Euro (siehe Tabelle 4.6.1). Bei den Einkünften 
plus Personalaufwand je bAK lag das Burgenland mit 
32.279 Euro vor Oberösterreich mit 28.240 Euro. Die 
geringsten Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft 
plus Personalaufwand je bAK erwirtschafteten die 
vom Futterbau und Forst geprägten Betriebe in Tirol 
mit 14.942 Euro und Salzburg mit 16.755 Euro. Somit 
lagen diese beiden Bundesländer um 36 % (Tirol) bzw. 
um 28 % (Salzburg) unter dem bundesweiten Durch-
schnitt von 23.371 Euro.

Die Betriebe in Vorarlberg erzielten mit durchschnitt-
lich 152.012 Euro höhere Erträge als alle anderen 
Betriebe. In Vorarlberg konnte dabei mit +18 % der 
größte Ertragsanstieg festgestellt werden, was auf die 
höheren Erträge aus der Tierhaltung mit einem Plus 
von 10 % (Milch: +13 %) zurückzuführen war. In 
Oberösterreich (138.124 Euro) führten die höheren 
Erträge aus der Tierhaltung (+17 %) zum Ertrags-
anstieg von 17 %. Bei den Erträgen lagen noch die 
Betriebe aus Niederösterreich und Burgenland über 
dem Durchschnitt aller Betriebe (118.911 Euro). Die 
Betriebe in Tirol und Kärnten lagen beim Ertrag um 
30 % bzw. 20 % unter dem Durchschnitt aller Betriebe 
(118.911 Euro). Die Betriebe in Vorarlberg hatten mit 
119.790 Euro auch den höchsten Aufwand, gefolgt von 
Oberösterreich mit 100.380 Euro je Betrieb. Bei den 
Aufwendungen waren – durch die gestiegenen Kosten 
für Saatgut, Futtermittel sowie Düngemittel – in 

Vorarlberg (+23 %) und Niederösterreich (+12 %) die 
höchsten Steigerungen zu beobachten. Ein geringerer 
Aufwand war bei den Betrieben in Kärnten (–2 %) 
festzustellen. Festzuhalten ist, dass die Aufwandsrate im 
Burgenland (68 %) am geringsten war. Vorarlberg wies 
die höchste Aufwandsrate mit 79 % auf.

Den größten Anteil der öffentlichen Gelder am Ertrag 
hatten die Betriebe in Vorarlberg und Tirol mit je 
22  %; damit lagen sie um 6 % über dem österreichi-
schen Durchschnitt. Im Burgenland (21 %) und in 
Salzburg (20 %) befanden sich die Anteile auf einem 
ähnlichen Niveau. In Oberösterreich und in der 
Steiermark war die Bedeutung der staatlichen Transfer-
leistungen mit 13 % bzw. 14 % vergleichsweise gering. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Produktions-
verfahren der Schweinehaltung bzw. des Wein- und 
Obstbaus weniger Zahlungen in Form von öffentlichen 
Geldern erhielten.

Das verfügbare Haushaltseinkommen war in Ober-
österreich mit 52.564 Euro am höchsten. Den größ-
ten Privatverbrauch gab es in Niederösterreich mit 
39.162 Euro. Die Sozialversicherungsbeiträge waren 
im Burgendland mit 10.371 Euro am höchsten. Den 
Betrieben in Tirol stand mit 34.445 Euro das geringste 
verfügbare Haushaltseinkommen zur Verfügung. Auch 
der Privatverbrauch (32.456 Euro) und die Sozialversi-
cherungsbeiträge (3.587 Euro) waren in Tirol im Ver-
gleich zu allen anderen Bundesländern am niedrigsten.

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 4.7 EINKOMMENSSITUATION NACH  
SOZIOÖKONOMISCHER GLIEDERUNG

 Betriebe mit überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünften
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
56.578 Euro je Betrieb (34.304 Euro inklusive Perso-
nalaufwand je bAK) und waren damit fast doppelt so 
hoch wie der Durchschnitt aller Betriebe. Insgesamt 
wurde ein Ertrag von 168.389 Euro erwirtschaftet, 
hauptverantwortlich dafür waren die Erträge aus 
der Tierhaltung (Anteil: 42 %). Die Erträge aus der 
Bodennutzung in Höhe von 33.102 Euro hatten einen 
Anteil am Ertrag von 20 %. Der Aufwand belief sich 
auf 111.810 Euro, wobei bei den Abschreibungen ein 
Anteil am Aufwand von 21 % erreicht wurde. 

Im Durchschnitt machten die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 
der Bauern 85 % des verfügbaren Haushaltseinkom-
mens (54.374 Euro) aus. Die außerbetrieblichen 
Einkommen setzten sich aus Einkünften aus Gewerbe-
betrieb und selbständiger Arbeit abzüglich Sozialversi-
cherung mit 689 Euro, Einkünfte aus unselbständiger 
Arbeit 3.984 Euro, 4.032 Euro aus Sozialtransfers und 
215 Euro aus übrigen Einkünften (vorwiegend Kapital-
einkünfte) zusammen. Es wurde eine Überdeckung des 
Verbrauchs in Höhe von 17.824 Euro erzielt, sodass 
diese Betriebe deutlich über dem Durchschnitt aller 
Betriebe (7.394 Euro) lagen. Die Betriebe mit überwie-

gend land- und forstwirtschaftlichen Einkünften
stellen 36.418 bzw. 48 % der Betriebe in der Grundge-
samtheit dar und bewirtschafteten rund 59 % der RLF.

Betriebe mit überwiegend außerbetrieblichen 
Einkünften
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrugen 
7.754 Euro je Betrieb (7.850 Euro inklusive Personal-
aufwand je bAK) und lagen um 75 % unter dem 
Durchschnitt aller Betriebe. Bei diesen Betrieben wur-
de ein Ertrag von 73.453 Euro erwirtschaftet, wobei 
die Erträge aus der Tierhaltung 34 % ausmachten. Der 
Aufwand belief sich auf 65.698 Euro, mit 46 % entfiel 
der größte Anteil davon auf die Sachaufwendungen. 
Im Durchschnitt machten die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 
der Bauern 3 % des verfügbaren Haushaltseinkommens 
(34.683 Euro) aus. Die außerbetrieblichen Einkom-
men setzten sich aus Einkünften aus Gewerbebetrieb 
und selbständiger Arbeit abzüglich Sozialversicherung 
mit 2.953 Euro, Einkünfte aus unselbständiger Arbeit 
23.248 Euro, 7.334 Euro aus Sozialtransfers und 
723  Euro aus übrigen Einkünften (vorwiegend Kapital-
einkünfte) zusammen.

Das erzielte verfügbare Haushaltseinkommen in Höhe 
von 34.683 Euro war jedoch im Durchschnitt um 
19.691 Euro geringer als bei Betrieben mit überwie-
gend land- und forstwirtschaftlichen Einkünften. Der 
Privatverbrauch war bei beiden Betriebsgruppen fast 
ident. Es wurde eine deutliche Unterdeckung des 
Verbrauchs von 2.188 Euro erzielt. Im Durchschnitt 
bewirtschafteten diese Betriebe im Jahr 2017 um 
12,42  ha der reduzierten landwirtschaftlichen Fläche 
weniger als die Betriebe mit überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünften (34,59 ha RLF). 
Auch der Viehbesatz war mit 0,7 GVE je ha geringer 
als bei den Betrieben mit überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünften (0,9 GVE je ha). 
Der Anteil der Betriebe mit überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünften an den Testbetrieben 
betrug 60 %. Die Betriebe mit überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Einkünften stellte 39.638 bzw. 
52  % der Betriebe in der Grundgesamtheit dar und 
bewirtschaftete rund 41% der RLF (siehe Tabellen 
4.7.1 und 4.7.2).Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 4.8 EINKOMMENSVERTEILUNG UND WEITERE 
KENNZAHLEN

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

56,4 % der Betriebe ha�en eine Überdeckung, 43,6 % eine Unterdeckung;
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Anteil Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha�
abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge der Bauern

Anteil außerbetriebliche Einkün�e

81 %

68 % 59 %59 % 50 % 45 %58 %

 Erwerbseinkommen (netto): Das Er-
werbseinkommen je Unternehmerhaushalt betrug im 
Durchschnitt aller Betriebe 37.879 Euro. Die Verede-
lungsbetriebe erzielten mit 59.180 Euro das höchste, die 
Forstbetriebe mit 32.180 Euro das geringste Erwerbsein-
kommen je Unternehmerhaushalt. Die Futterbaubetriebe 
und die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe erzielten 
ein ähnliches Ergebnis mit 36.891 Euro bzw. 37.144 
Euro. Die Nichtbergbauernbetriebe erwirtschafteten ein 
um 4.729 Euro höheres Erwerbseinkommen je Unter-
nehmerhaushalt (40.271 Euro) als die Bergbauernbetrie-
be (35.542 Euro). Das Erwerbseinkommen je Arbeits-
krafteinheit des Unternehmerhaushalts (AK-U) betrug 
im Durchschnitt aller Betriebe 22.209 Euro und war bei 
den Veredelungsbetrieben mit 35.316 Euro am höchs-
ten. Bei 8,4 % aller Betriebe war dieser Wert negativ. Die 
Marktfruchtbetriebe hatten mit 14,3 % den höchsten, die 
Veredelungsbetriebe mit 4,2 % den geringsten Anteil an 
Betrieben mit negativen Erwerbseinkommen je AK-U 
(siehe Tabelle 4.8.6). Bei den Bergbauernbetrieben lag 
der Anteil an Betrieben mit negativen Erwerbseinkom-
men je AK-U mit 6,8 % unter dem Bundesmittel von 
8,4 % (siehe Tabelle 4.8.7).

Verfügbares Haushaltseinkommen: Das verfügbare 
Haushaltseinkommen je Unternehmerhaushalt betrug 
durchschnittlich 44.111 Euro. Führend waren hier die 
Veredelungsbetriebe mit 66.856 Euro, gefolgt von den 
Dauerkulturbetrieben mit 45.437 Euro. Ein unter-

durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen 
je Unternehmerhaushalt erzielten die Forstbetriebe mit 
37.839 Euro, die Marktfruchtbetriebe mit 41.283 Euro 
und die Futterbaubetriebe mit 43.142 Euro. Regional 
betrachtet verzeichneten die Betriebe im Alpenvorland 
mit 52.898 Euro das höchste, jene im Hochalpengebiet 
mit 38.944 Euro das geringste verfügbare Haushaltsein-
kommen (siehe Tabelle 4.8.1).

Privatverbrauch: Im Durchschnitt aller Betriebe war 
2017 ein Privatverbrauch von 36.717  Euro festzustel-
len. Davon betrugen die Ausgaben für Verköstigung 
und Naturalverbrauch pro Haushalt 1.005 Euro pro 
Monat (12.056 Euro pro Jahr) und die Barentnahmen 
22.027 Euro pro Jahr. Bei den Veredelungsbetrie-
ben war der Privatverbrauch mit 42.024 Euro am 
höchsten, bei den Forstbetrieben mit 34.389 Euro 
je Unternehmenshaushalt am niedrigsten. Auch die 
Futterbaubetriebe lagen mit 35.579 Euro unter dem 
österreichischen Durchschnitt aller Betriebe (siehe 
Tabelle 4.8.8).

Über-/Unterdeckung des Verbrauchs: Im Jahr 
2017 betrug die durchschnittliche Überdeckung des 
Verbrauchs 7.394 Euro. Der höchste Wert ergab sich 
bei den Veredelungsbetrieben (24.832 Euro), bei den 
Marktfruchtbetrieben kam es zu einer geringeren 
Überdeckung von 1.956 Euro. 56,4 % der Betriebe er-
zielten eine Überdeckung des Verbrauchs. Den höchs-
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ten Anteil mit Überdeckung hatten die Veredelungs-
betriebe mit 76,8  % und die größte Unterdeckung die 
Marktfruchtbetriebe mit 53,2  % (siehe Tabelle 4.8.9).

Cashflow: 2017 betrug der durchschnittliche 
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit (CF 1) 
47.426 Euro je Betrieb. Den höchsten CF 1 erzielten 
die Veredelungsbetriebe mit 82.781 Euro, gefolgt von 
den Dauerkulturbetrieben mit 49.695 Euro und den 
Marktfruchtbetrieben mit 48.672 Euro. Den geringsten 
CF 1 verzeichneten die Forstbetriebe mit 34.364 Euro, 
auch die Futterbaubetriebe fielen mit 44.735 Euro 
unterdurchschnittlich aus. Den höchsten Cashflow 
aus Investitionstätigkeit (CF 2) erzielten ebenfalls die 
Veredelungsbetriebe mit 47.222 Euro. Bei den Forst-
betrieben fiel der CF 2 mit 18.441 Euro deutlich unter 
dem Durchschnittswert (CF 2: 27.484) aus. Mit einem 
CF  1 von 54.171 Euro lagen die Nichtbergbauernbe-
triebe um 33  % über jenen der Bergbauernbetriebe. 
Der CF  2 lag mit 33.010 Euro bei den Nichtbergbau-
ernbetrieben um 49 % über jenen der Bergbaubetriebe 
mit 22.085 Euro. Der geringste CF  1 war im Hochal-
pengebiet mit 38.395 Euro je Betrieb. Über dem öster-
reichischen Durchschnitt lag der CF  1 mit 57.508 Euro 
(+21  %) im Alpenvorland, im nordöstlichen Flach- und 
Hügelland (55.187 Euro) und im Wald- und Mühlvier-
tel (53.216 Euro). Der CF  2 war bei den Betrieben im 
nordöstlichen Flach- und Hügelland mit 39.401 Euro 
am höchsten (siehe Tabelle 4.8.10).

Viertelgruppierung der Betriebe: Eine Reihung 
der ausgewerteten Betriebe nach steigenden Einkünften 

aus Land- und Forstwirtschaft zuzüglich Personalauf-
wand je bAK zeigt, dass die im Jahr 2017 erzielten 
Einkünfte im ersten Viertel durchschnittlich negativ 
(–3.319 Euro je bAK) ausfielen und im vierten Viertel 
bei 54.128 Euro je bAK lagen. Negative Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft gab es im ersten Viertel, mit 
Ausnahme der Veredelungsbetriebe, bei allen Betriebs-
formen. Im zweiten Viertel erzielten im Durchschnitt 
alle Betriebe 12.343 Euro Einkünfte je bAK. Durch-
schnittlich wurden im dritten Viertel 25.405 Euro 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zuzüglich Per-
sonalaufwand je bAK erzielt. Im vierten Viertel wurden 
54.128 Euro Einkünfte inkl. Personalaufwand je bAK 
erwirtschaftet. Die höchsten Werte erzielten in allen 
Vierteln die Veredelungsbetriebe (siehe Tabelle 4.8.4).

Arbeitskräfte: 2017 waren im Durchschnitt aller 
Betriebe 1,42 betriebliche Arbeitskräfte (bAK) beschäf-
tigt, davon 1,33 nichtentlohnte Arbeitskräfte (nAK) 
und 0,10 entlohnte Arbeitskräfte (eAK). Der höchste 
Arbeitskräfteeinsatz war bei Dauerkulturbetrieben mit 
1,94 bAK, der niedrigste Wert bei den Marktfrucht-
betrieben mit 0,99 bAK zu verzeichnen. Der Anteil 
der eAK an den bAK ist bei Dauerkulturbetrieben mit 
28  % am höchsten (siehe Tabelle 4.8.3).

Betriebsausgaben laut Buchführung: Nach den 
Ergebnissen der ausgewählten Buchführungsbetriebe 
waren die von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben getätigten Ausgaben 2017 auf 7,72 Mrd. Euro zu 
schätzen. Diese Zahlen werden aus den Hochrech-
nungsergebnissen der Buchführungsbetriebe abgeleitet  
(siehe Tabelle 4.8.13).

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

2017, in Prozent

Arbeitskrä�e – Anteil entlohnte und nicht-
entlohnte AK

Dau
er

ku
ltu

r-
be

tri
eb

e

entlohnte
AK

nicht-
entlohnte
AK

Fo
rst

-
be

tri
eb

e

ld
w. G

em
isc

ht
-

be
tri

eb
e

M
ar

kt
fru

ch
t-

be
tri

eb
e

Ver
ed

elu
ng

s-
be

tri
eb

e

Fu
�e

rb
au

-

72% 97% 97% 94% 98% 89%

1,94

1,52 1,44 1,39
1,19

0,99

be
tri

eb
e

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI

2017, in Euro

Sonstiges

Entnahme
zur Lebens-
erhaltung

Privatverbrauch des Unternehmerhaushalts

Fu
�er

ba
u-

be
tri

eb
e

Fo
rst

be
tri

eb
e

42.024
39.328

37.336 36.895 35.579 34.389

ld
w. G

em
isc

ht
-

be
tri

eb
e

Dau
er

ku
ltu

r-
be

tri
eb

e

M
ar

kt
fru

ch
t-

be
tri

eb
e

Ver
ed

elu
ng

s-
be

tri
eb

e



---      90      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 4. AUSWERTUNGSERGEBNISSE DER BUCHFÜHRUNGSBETRIEBE

 4.9 MEHRJÄHRIGER VERGLEICH DER  
EINKOMMENSSITUATION

 Beim mehrjährigen Vergleich auf Basis 
1996  =  100 zeigt sich, dass im Durchschnitt aller 
Betriebe im Jahr 1999 mit dem Auslaufen der degressi-
ven Ausgleichszahlungen die niedrigsten Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je Betrieb erzielt wurden. 
In den Jahren danach waren beim Einkommen der 
landwirtschaftlichen Betriebe Steigerungen bzw. Rück-
gänge festzustellen, wobei 2008 aufgrund der Erzeu-
gerpreisentwicklungen mit einem Index von 138,4 ein 
vorläufiger Höhepunkt festzustellen war. Nach dem 
deutlichen Einkommensrückgang 2009 (nominaler 
Einkommensindex = 99,3) wurden im Jahr 2011 mit 
einem Index von 157,5 die höchsten Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je Betrieb erzielt. In den 
nächstfolgenden Jahren war bei der Einkommensent-
wicklung ein deutlich negativer Trend festzustellen, 
sodass im Jahr 2015 ein Index von 108,0 erreicht 
wurde. In den Jahren 2016 und 2017 wurden wieder 
höhere Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft 
erwirtschaftet, wobei sich der Index 2017 auf 137,6 
erhöhte. Ein ähnliches Niveau konnte 2007 und 2008 
beobachtet werden.
Die Entwicklung der Jahre 2014 bis 2017 ist ausführ-
lich in den Kapiteln „4.1 Alle Betriebe“ und „4.2  Be-

triebsformen und Größenklassen“ sowie in „Tabel-
le  4.9.1: Entwicklung der Betriebsergebnisse nach 
Betriebsformen im Zeitvergleich“ dargestellt. In den 
Tabellen 4.9.2 bis 4.9.4 sind der Auswahlprozentsatz 
(Grundgesamtheit und Stichprobe), der Gesamtstan-
dardoutput und die Betriebsdefinitionen im Detail 
erläutert.

Quelle: BMNT, LBG Österreich, AWI
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 4.10 EINKOMMENSSITUATION IN DEN  
EU-MITGLIEDSTAATEN

 Die Buchführungsergebnisse des Informa-
tionsNetzes Landwirtschaftlicher Buchführungen 
(INLB) der EU ermöglichen Vergleiche von Struktur 
und der Einkommenssituation zwischen den land-
wirtschaftlichen Betrieben in den einzelnen Mitglied-
staaten. Aufgrund der zeitlichen Vorgaben standen 
die Daten für das Buchführungsjahr 2015 erst mit Juli 
2018 vollständig zur Verfügung. Im Buchführungsjahr 
2015 umfasste die jährliche Stichprobe rund 79.000 
Betriebe, die rund 5,0 Millionen Betriebe der EU-28 
repräsentieren. Mit dieser Stichprobe werden über 
90  % der landwirtschaftlich genutzten Fläche und über 
90  % der landwirtschaftlichen Produktion der EU-28 
abgedeckt. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungs-

methoden der Buchführungsergebnisse in Österreich 
und in der EU sind die auf EU-Ebene ermittelten Er-
gebnisse für Österreich nur bedingt mit den nationalen 
Daten vergleichbar.

Die im INLB für Österreich ermittelten Einkommen, 
die auf Basis der einzelbetrieblichen Daten von der 
EU-Kommission berechnet wurden, sind im Vergleich 
zu den nationalen Werten etwas höher. Die Ursachen 
dafür sind insbesondere kleinere Unterschiede in der 
Methodik und die unterschiedlichen Betriebsgewichte 
(Ergebnisse siehe Tabelle 4.10.1 und 4.10.2; weitere 
Informationen: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
index_de.cfm).

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_de.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_de.cfm
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 Die  Zahlungen für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe stellen einen wichtigen 

Einkommensbestandteil dar und sind auch ein we-

sentlicher Garant dafür, dass die im Landwirtschafts-

gesetz (LWG) festgeschriebenen Ziele, wie z. B. die 

Erhaltung eines funktionsfähigen ländlichen Raums 

und die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs-

mitteln von hoher Qualität, erfüllt werden können. 

Das Budget für die österreichische Land- und Forst-

wirtschaft setzt sich aus 3  Bereichen zusammen:

---   Marktordnungsausgaben, auch als 1. Säule der 

Gemeinsamen Agrarpolitik bezeichnet, die zu 

100 % aus EU-Mitteln finanziert werden.

---   Ländliche Entwicklung, auch als 2. Säule der 
Gemeinsamen Agrarpolitik bezeichnet. Die Finanzie-
rung erfolgt aus EU-, Bundes- und Landesmitteln im 
Verhältnis 48,69 % EU- und 51,31 % national finan-
ziert (Bund: 30,786 % und Länder: 20,524 %); in 
Übergangsregionen (Burgenland) beträgt der EU-An-
teil 63 % und der nationale Anteil 36 %. Für die Maß-
nahme LEADER beträgt der EU-Anteil einheitlich 

80 %, nationaler Anteil 20 %. Die technische Hilfe 
wird einheitlich – also für alle Bundesländer – mit 
48,69 % kofinanziert. Die nationalen Mittel werden 
für einen Großteil der Maßnahmen durch den Bund 
und die Länder im Verhältnis 60 zu 40 aufgebracht.

---   Sonstige Maßnahmen: Sie sind die 3. Säule des 
Agrarbudgets und setzen sich aus unterschiedli-
chen Bereichen zusammen. Ein Teil sind nationale 
Zahlungen, die den Maßnahmen des ländlichen Ent-
wicklungsprogramms weitgehend entsprechen, aber 
ausschließlich mit Bundes- und/oder Landesmitteln 
finanziert werden. Der andere Teil sind spezielle 
Maßnahmen, wie z. B. Ernte- und Risikoversiche-
rung, Europäischer Fischereifonds und Tierseuchen-
bekämpfung. Die Mittelbereitstellung erfolgt hier je 
nach Maßnahme unterschiedlich aus EU-, Bundes- 
und/oder Landesmitteln.

Im Jahr 2017 sind 1.979 Mio. Euro an EU-, Bundes- 
und Landesmitteln für die Land- und Forstwirtschaft 
aufgewendet worden (Auszahlungsstand Juli: 2018). 
Das sind um rund 2,8  % bzw. 55 Mio. Euro mehr als im 
Jahr 2016. In der 1.  Säule der GAP sind die Zahlungen 
gegenüber 2016 um 10 Mio. Euro niedriger ausgefallen. 
Der wesentliche Grund dafür sind die im letzten Jahr 
einmaligen Zahlungen für Marktstützungen im Bereich 
Milch und Schweinefleisch. In der 2.  Säule der GAP 
wurden dafür um rund 114 Mio. Euro bzw. rund 13  % 
mehr Mittel ausbezahlt als im Vorjahr. Hauptverantwort-
lich dafür sind die rund 30  Mio. Euro bessere Ausnüt-
zung beim Agrarumweltprogramm (ÖPUL), hier wieder 
insbesondere bei den biodiversitätsfördernden Maß-
nahmen Biologische Wirtschaftsweise, Naturschutz und 
Begrünung. Auch für Investitionen in landwirtschaftliche 
Betriebe, den Basisdienstleistungen und LEADER haben 
die Auszahlungen gegenüber 2016 erheblich zugenom-
men. Bei der Maßnahme Ausgleichszulage für naturbe-
dingte Nachteile (AZ) konnten die Zahlungen inklusive 
der Top-up-Mittel der Bundesländer im Vergleich zum 
Vorjahr wieder leicht gesteigert werden. 

 5.1  AG& RBUDGET 2017 IM ÜBERBLICK

 5. MASSNAHMEN FÜR DIE 
LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Agrarbudget 2017 – Herkun�, Verwendung

Länder

Marktordnung

(1. Säule)

Ländliche 

Entwicklung 

(2. Säule)

Sonstige

Maßnahmen

Herkun� Verwendung

Bund

EU

1.979 Mio. Euro (= 100 %)

Quelle: BMNT

61 %

17 %

22 %

50 %

36 %

14 %
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Bei den rein  national finanzierten Maßnahmen im 

Agrarbudget sind die Zahlungen gegenüber 2016 um 
rund 15  % bzw. 49 Mio. Euro geringer ausgefallen. 
Grund für den Rückgang waren die im Jahr 2016 
einmalig durchgeführten Zahlungen für die Frost-
schäden im Obst- und Weinbau. Die Zuschüsse zur 
Ernte- und Risikoversicherung fielen hingegen um fast 
10  Mio.  Euro höher aus als im Vorjahr, insbesondere 
durch die Einführung bzw. Ausweitung von neuen 
Versicherungsangeboten in einigen Bundesländern, wie 
z.  B. die Mehrgefahrenversicherung. 

Im Rahmen der 1. Säule der GAP (Marktordnung) 
wurden 721 Mio. Euro bzw. 36  % des Agrarbudgets 
für rund 107.500 landwirtschaftliche Betriebe und 
Agrargemeinschaften sowie für 50 Firmen (Lebens-
mittelindustriebetriebe, Erzeugerorganisationen etc.) 
aufgewendet.

Im Rahmen des Programms für die Entwicklung 
des Ländlichen Raums (2. Säule der GAP) wurden 
988  Mio. Euro (davon 495 Mio. Euro EU-Mittel) 
für rund 107.000 Betriebe und rund 1.350 sonstige 
Firmen, Institute, Personen etc. ausgegeben. Das waren 
rund die Hälfte der Ausgaben im Agrarbudget 2017. 
Die Verteilung der Zahlungen nach den Maßnahmen 
stellt sich für 2017 wie folgt dar:

---  44 % bzw. 437 Mio. Euro entfielen auf die Agrar-
umweltmaßnahme (ÖPUL), die sich aus den 
Teilmaßnahmen 10 Agrarumwelt und Klimamaß-
nahmen, 11 Biologischer Landbau, 12 Zahlungen 

im Rahmen von Natura 2000 und der Wasser-
rahmenrichtlinie und Maßnahme 14 Tierschutz 
zusammensetzt. 

---  Für die Maßnahmen Ausgleichszulage für naturbe-
dingte Nachteile (M 13) wurden 262,5 Mio. Euro 
bzw. 26 % der Mittel ausgegeben.

---  Für die Unterstützung der Investitionen (M 4) wur-
den 124 Mio. Euro bzw. 13 % der Mittel aufgewen-
det.

---  Für Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 
(M 7) wurden 49 Mio. Euro bzw. 5 % der Mittel 
aufgewendet.

---  Die restlichen Mittel (12 % bzw. 115 Mio. Euro) 
verteilen sich auf die übrigen Maßnahmen von 
LE 14-20 sowie die Technische Hilfe und das natio-
nale Netzwerk.

Die Ausgaben für die sonstigen Maßnahmen – es 
handelt sich dabei um jene Maßnahmen, die rein 
aus nationalen Mitteln finanziert werden (Bund und 
Länder) – machten mit 270 Mio.  Euro 14  % des Agrar-
budgets aus. Die wesentlichen Ausgabenpositionen in 
diesem Block entfielen auf die Beratung, die Frostschä-
denzahlungen im Obst- und Weinbau, die Verkehrser-
schließung ländlicher Gebiete sowie Zuschüsse zur 
Ernte- und Risikoversicherung. 

In den Tabellen 5.1.1 bis 5.1.5 sind die Zahlungen im 
Detail dargestellt. 

2017 wurden 1.979 Mio. Euro an EU-, Bundes- und Landesmit-
teln für die Land- und Forstwirtscha�  aufgewendet.

Land

Bund

EU

’17’16’15’14’13

in Millionen Euro

Entwicklung des Agrarbudgets 2013 bis 2017
EU-, Bundes- und Landesmi!el

Quelle: BMNT

1.926
1.979

2.073 2.064
1.962
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 5.2 ZAHLUNGEN AUF BASIS DER GEMEINSAMEN 
AGRARPOLITIK (GAP) DER EU

5.2.1 MARKTORDNUNGSAUSGABEN  
(1. SÄULE DER GAP)
Unter dem Begriff Marktordnung werden alle Aus-
gaben der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) der EU zusammengefasst. Ein wesentliches 
Kennzeichen der 1. Säule ist, dass die Finanzierung 
zu 100  % aus EU-Mitteln erfolgt. Ausnahmen davon 
bilden die Imkereiförderung und die Absatzförderungs-
maßnahmen, bei denen auch eine Kofinanzierung 
vorgesehen ist. 2017 wurden im Rahmen der 1. Säule 
der GAP 721 Mio. Euro ausbezahlt.

Direktzahlungen
Die Direktzahlungen umfassen die Flächenprämie, 
welche sich aus der Basisprämie und der Ökologi-
sierungsprämie (Greening-Zahlung) zusammensetzt. 
Der durchschnittliche Betrag für die Flächenprämie 
beträgt 292 Euro pro Hektar beihilfefähiger Fläche. Die 
Erstzuteilung der Zahlungsansprüche erfolgte auf Basis 
der beihilfefähigen Fläche 2015 für Betriebe ab einer 
Mindestgröße von 1,5 ha. Eine zusätzliche finanzi-
elle Unterstützung erhalten Junglandwirtinnen und 
Junglandwirte. Bei einem Almauftrieb von Rindern, 
Schafen und Ziegen wird eine gekoppelte Stützung 
gewährt.

--- Basisprämie und Greening-Zahlung: Auf der 
Grundlage von Zahlungsansprüchen (ZA) wurde 
2017 eine Basisprämie in der Höhe von 453,1 Mio. 
Euro und eine Greening-Zahlung von 203,4 Mio. 
Euro an rund 107.100 Betriebe ausbezahlt.

--- Zusätzliche Zahlung für Junglandwirtinnen 
und Junglandwirte: Etwa 9.200 Junglandwirtin-
nen und Junglandwirte, die sich erstmals in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiterinnen 
und Betriebsleiter niedergelassen haben, erhiel-
ten 2017 zusätzliche Zahlungen in der Höhe von 
13,3  Mio.  Euro.

--- Gekoppelte Stützung: Im Rahmen von gekop-
pelten Tierprämien wurden für auf Almen aufge-
triebene Rinder, Schafe und Ziegen im Jahr 2017 in 
Summe11,5 Mio. Euro ausbezahlt, davon 6,8 Mio. 
Euro für den Auftrieb von Kühen und 4,0 Mio. Euro 
für den Auftrieb von sonstigen Rindern. Für den 
Auftrieb von Schafen und Ziegen wurden insgesamt 
rund 0,7 Mio. Euro gewährt.

Eine detaillierte Aufstellung ist in den Tabelle 5.2.1.2 
bis 5.2.1.5 zu finden.

Haushaltsdisziplin
Im Zuge der Haushaltsdisziplin wurden die Auszah-
lungsbeträge je Betrieb, die 2.000 Euro überschreiten, 
um 1,39  % gekürzt. Diese Kürzung dient zur Einhal-
tung der jährlichen Obergrenzen für die Finanzierung 
der marktbezogenen Ausgaben und der Direktzahlun-
gen. 2017 waren rund 75.000 Betriebe von der Haus-
haltsdisziplin betroffen. Der Kürzungsbetrag betrug für 
Österreich 7  Mio.  Euro. Die 2017 unter diesem Titel 
einbehaltenen Mittel von rund 7 Mio. Euro werden im 
Herbst 2018 an die betroffenen Betriebe wieder rück-
erstattet, da die Mittel nicht benötigt wurden.

Weitere Zahlungen im Rahmen der 1. Säule der 
Gemeinsamen Agrarpolitik
Als Beihilfen im Weinbau wurden 2017 an 1.215 Wein-
baubetriebe 10,2 Mio. Euro ausbezahlt (siehe Tabelle 
5.2.1.6).

Direktzahlungen 2017

688,134 Mio. Euro an 107.359 Betriebe

Quelle: BMNT, AMA, INVEKOS-Daten

davon Basisprämie
66 %davon Greening-Prämie

30 %

davon gekoppelte Stützungen 
2 %

davon Zahlung für Junglandwirte
2 %

davon Rückersta�ung Finanzdisziplin
1 %
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In Form einer Produktprämie wurden 2017 im Rahmen 
der Milchreduktionsmaßnahme 3,35 Mio. Euro an 2.934 
Betriebe mit Milchvieh überwiesen. Die Reduktionsmen-
ge betrug 13.450 t (siehe Tabelle 5.2.1.7).

Für die Erzeugerorganisationen (EO) im Bereich Obst 
und Gemüse betrugen die Zuschüsse 6,12 Mio. Euro. 
Für Absatzförderungsmaßnahmen wurde ein Betrag 
von 3,17 Mio. Euro an EU-Mitteln für Binnenmarkt-
werbeprogramme der Agrarmarkt Austria Marketing 
GesmbH ausbezahlt. Im Rahmen der Imkerei förderung 
wurden 2017 wieder qualitätsverbessernde Maßnahmen 
sowie Vermarktungsinitiativen mit rund 1,77 Mio. Euro 
unterstützt (inkl. Kofinanzierung durch Bund und Land, 
siehe Tabelle 5.2.1.8). 

Weiters wurden 2017 in Summe 4,69 Mio. Euro für Bei-
hilfen für Verarbeitung und Vermarktung aufgewendet.

 
5.2.2 LÄNDLICHE ENTWICKLUNG 
(2. SÄULE DER GAP)

Ländliche Entwicklung 14-20, Auszahlungsstand zum 31. 12. 2017

Quelle: BMNT, AMA

EU
50,1 %
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(964 Mio. Euro)

Land
20,4 %
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Gesamtmi�el LE 14-20: 7.698 Mio. Euro, bisher ausgezahlt 3.268 Mio. Euro (42 %)

Verteilung nach Bundesländern (in Mio. Euro)

2017 wurden an 1.215 Weinbaubetriebe 10,2 Mio. Euro an 
Beihilfen für Investitionen und Umstellung ausbezahlt. 

Eine multifunktionale, nachhaltige und wettbewerbsfä-
hige Land- und Forstwirtschaft in einem vitalen länd-
lichen Raum ist ein wesentliches Ziel des Österreichi-
schen Programms für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums. 2017 wurden im Rahmen der 2. Säule der 
GAP 988 Mio. Euro ausbezahlt. Der Schwerpunkt des 
Programms LE 14-20 liegt wie bisher in Maßnahmen 
für die Land- und Forstwirtschaft. Mit einem umfas-
senden Bündel an Unterstützungsmöglichkeiten wird 
sichergestellt, dass die Land- und Forstwirtschaft ihre 

Wettbewerbsfähigkeit und Professionalisierung verbes-
sern kann. Nachfolgend werden die beiden zentralen 
Maßnahmen Agrarumweltprogramm und Ausgleichs-
zahlungen für naturbedingte Nachteile beschrieben. 
Anschließend wird auf die vielfältigen Projektmaßnah-
men eingegangen.

Zahlungen für aus naturbedingten oder anderen 
spezifischen Gründen benachteiligte Gebiete 
(Ausgleichszulage)
Die Kulturlandschaften in den benachteiligten Gebie-
ten, insbesondere in den Berggebieten, sind wesentlich 
von der Landwirtschaft geprägt. Für die langfristige Er-
haltung dieser Landschaften und Ökosysteme ist daher 
die Aufrechterhaltung der Landwirtschaft eine wesent-
liche Voraussetzung. Es ist daher notwendig, dass dem 
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vor allem in benachteiligten Gebieten identifizierten 
Trend zur Nutzungsaufgabe gegengesteuert wird.

Die Ausgleichszulage (AZ) ist eine zentrale Maßnahme 
des Programms LE 14-20. Ein wesentliches Kriterium 
für die Höhe der AZ stellt dabei das Erschwernispunk-”
tesystem“ dar. Mit diesem Instrument ist es möglich, 
die Erschwernissituation der einzelnen Betriebe in den 
benachteiligten Gebieten anhand eines Punktesystems 
festzustellen. Der AZ-Betrag wird für den Heimbetrieb 
und für Weideflächen auf Almen und Gemeinschafts-
weiden separat berechnet. Ab dem 10. ha kommt es zu 
einer degressiven Prämienabstufung, wobei jeweils ma-
ximal 70 ha gefördert werden. Optional gibt es noch 
ausschließlich von den Ländern finanzierte Zuschläge 
( Top-up-Zahlungen“), diese gelangten 2017 in Kärn-”
ten, Oberösterreich und Vorarlberg zur Auszahlung.

Im Rahmen der Ausgleichszulage für naturbedingte 
Nachteile wurden für das Antragsjahr 2017 (Stand: 
April 2018) 262,46 Mio. Euro (davon 9,11 Mio. Euro 
für Top-up-Zahlungen“) für 82.511 Betriebe, davon ”
58.010 Bergbauernbetriebe, aufgewendet. Eine Darstel-
lung der Ausgleichszulage für das Jahr 2017 findet sich 
in den Tabellen 5.2.2.3 bis 5.2.2.5.

in Euro/ha LF nach Erschwernisgruppen 2017

Quelle: BMNT

Ausgleichszulage (AZ)

Gruppe 4Gruppe 3Gruppe 2Gruppe 1Gruppe 0

27

96

200

334

485

Verteilung der ÖPUL-Zahlungen nach
Untermaßnahmen 2017

Quelle: BMNT

(437 Mio. Euro = 100 %)

Begrünung –  
Zwischenfruchtanbau 9,5 %

Naturschutz 9,0 % 
 

biologische
Wirtscha�sweise 26,4 % 

umweltgerechte
Bewirtscha�ung 14,7 %

Einschränkung
Betriebsmi�el 3,7 %

vorbeugender Grund-
wasserschutz 6,7 %

Tierschutz - Weide
                           6,2 %

Alpung und
Behirtung
 5,2%

Silageverzicht 3,5%

übrige
Maßnahmen  
15,1 %

Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL)
Mit dem Österreichischen Programm zur Förderung 
einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL) wird 
die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flä-
chen unterstützt. Das ÖPUL 2015 umfasst die Maßnah-

me 10 Agrarumwelt und Klimamaßnahmen, Maßnahme 
11 Biologischer Landbau, Maßnahme 12 Zahlungen im 
Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenrichtli-
nie und Maßnahme 14 Tierschutz der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 im Rahmen der ländlichen Entwicklung 
2014–20.

Das ÖPUL ist als Programm konzipiert, das eine 
weitgehend flächendeckende Teilnahme der öster-
reichischen Landwirtschaft zum Ziel hat. Inhaltliche 
Schwerpunkte des Agrarumweltprogramms sind der 
Schutz der wertvollen Naturressourcen Wasser, Bo-
den, Klima, Biodiversität und Kulturlandschaft. Seit 
dem Jahr 2015 wird das 5. Agrarumweltprogramm 
(ÖPUL 2015) angeboten. Das ÖPUL 2015 besteht 
aus 23 Untermaßnahmen, die zum überwiegenden 
Teil in ganz Österreich angeboten werden. Detaillierte 
Informationen zu den einzelnen Maßnahmen und zur 
Sonderrichtlinie mit den maßgeblichen Förderungs-
voraussetzungen sind auf den Websites des BMNT 
und der AMA verfügbar.

2017 wurden im Rahmen von ÖPUL 436,58 Mio. 
Euro an 92.547 Betriebe ausbezahlt. Das sind 83  % 
aller  INVEKOS-Betriebe. Die durchschnittliche Förde-
rung je Betrieb betrug rund 4.716 Euro. Die Betriebe 
nehmen im Durchschnitt an 3,0 ÖPUL-Maßnahmen 
teil. Insgesamt wurden im Jahr 2017 in Summe 
1.854.578  ha bzw. 82,1  % der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen Österreichs (ohne Almen) im ÖPUL 
gefördert. Österreich liegt mit dem hohen Anteil teil-
nehmender Betriebe und dem hohen Anteil der in die 
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Agrarumweltmaßnahme eingebundenen Flächen im 
Spitzenfeld der EU-Mitgliedstaaten. Detaillierte Zahlen 
und Fakten zu einzelnen ÖPUL-Maßnahmen sind 
den Tabellen 5.2.2.6 bis 5.2.2.11 zu entnehmen (eine 
Übersicht zum ÖPUL – Anhang 11.2).

Im Zuge der 1. Programmänderung für das ländliche 
Entwicklungsprogramm 2014–20 wurden Anpassun-
gen des Agrarumweltprogramms ÖPUL umgesetzt, 
welche ab dem Jahr 2017 gefördert wurden. Die 
Neueinstiegsmöglichkeit in die ÖPUL-Maßnahmen 
wurde um ein Jahr verlängert, sodass eine weitere 
Steigerung der Teilnahmeraten im Antragsjahr 2017 
zu verzeichnen war. Mit der Einführung einer neuen 
Tierwohlmaßnahme wird seit 2017 die Haltung von  
Schweinen und männlichen Mastrindern in besonders 
tiergerechten Ställen gefördert. Neben eingestreuten 
Liegeflächen ist ein erhöhtes Platzangebot für die Tiere 
vorgesehen. Darüber hinaus wurde mit einer Auswei-
tung der Gebietskulisse der Maßnahme „Vorbeugender 
Grundwasserschutz“ und der Aufnahme von natur-
schutzfachlich wertvollen Pflegeflächen ein weiteres 
umweltpolitisches Signal gesetzt.

Nationalpark Gesäuseeingang mit Grieshoflacke, einer der sechs 
österreichischen Nationalparks.

Projektmaßnahmen LE 14-20
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft in Österreich haben Investitionen 
landwirtschaftlicher Betriebe sowie die Verarbeitung und 
Vermarktung im nachgelagerten Bereich besondere Be-
deutung, deshalb werden diese Bereiche im Rahmen des 
Programms Ländliche Entwicklung gefördert. Weitere in 
finanzieller Hinsicht sehr wichtige agrarische Maßnah-
men betreffen die Jungübernehmerförderung und die 
Unterstützung von Bildungsmaßnahmen. An Mitteln für 
investitionsbereite Betriebe stehen 708 Mio. Euro zur 
Verfügung, davon kamen 2017 knapp 100 Mio. Euro 
zur Auszahlung. Die Mittel für Jungübernehmer werden 
durch eigene Fördermöglichkeiten in der ersten Säule 
noch verstärkt. Im Rahmen der ländlichen Entwicklung 
wurden im Jahr 2017 etwa 14,4 Mio. Euro an junge 
Hofübernehmer überwiesen. Im Bereich der Bildung 
wurde vollständig auf das System der Veranstalterförde-
rung umgestellt. Förderberechtigt sind nur mehr durch 
ein Auswahlverfahren anerkannte Bildungsanbieter, die 
im Jahr 2017 für ihre gezielten Bildungsangebote im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft 10,2 Mio. Euro 
Förderung erhielten.
Im Rahmen von Programmen zu landwirtschaftlichen 
Qualitätsregelungen wurden Beiträge für Beitritt und 
Teilnahme sowie Kosten für die Kontrollen in der 

Höhe von 14,6 Mio. Euro gefördert. Zusätzlich werden 
Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für 
entsprechende Produkte finanziell unterstützt.

Die Forstwirtschaft wird durch das Programm LE 14-20 
umfassend begleitet. Dabei wurden im Jahr 2017 insbe-
sondere Investitionen zur Stärkung der Resistenz und 
des ökologischen Wertes der Wälder mit fast 10 Mio. 
Euro und die Modernisierung der Forstwirtschaft mit 
6,5 Mio. Euro unterstützt. Ein wesentliches Ziel hierbei 
ist auch der Schutz vor Naturgefahren durch entspre-
chende waldbauliche und technische Maßnahmen.

Die Bevölkerung im ländlichen Raum profitiert von 
einem vielfältigen Angebot an Fördermaßnahmen. Im 
Bereich der Basisdienstleistungen geht es einerseits um 
Investitionen in die Infrastruktur des ländlichen Wege-
netzes, erneuerbare Energien und touristische Infrastruk-
turen (23,7 Mio. Euro im Jahr 2017) und andererseits 
um die Verbesserung des natürlichen Erbes, wo die 
überwiegenden Ausgaben auf den Naturschutz und die 
Nationalparke entfallen (2017 rund 25 Mio. Euro). Für 
die neue Maßnahme Soziale Dienstleistungen gelangten 
im Jahr 2017 1,6 Mio. Euro zur Auszahlungen. Auch 
bewährte Unterstützungen in die Gemeindeentwicklung, 
wie die Lokale Agenda 21 oder Dorferneuerungsprojek-
te, werden weiterhin umgesetzt.

Die Maßnahme Zusammenarbeit wird in dieser Pro-
grammperiode neu angeboten, für diese kamen im Jahr 
2017 rund 6 Mio. Euro zur Auszahlung. Kernelement 
ist, dass mehrere Akteure eine neue Form der Zusam-
menarbeit eingehen und dafür besondere Unterstützung 
bekommen. Bei der Einrichtung von Clustern und 
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Netzwerken spannt sich der inhaltliche Bogen von kuli-
narischen Initiativen bis zum gemeinsamen Einsatz von 
Maschinen. Eine spezielle Form der Zusammenarbeit 
ist die Europäische Innovationspartnerschaft (EIP), in 
der der Austausch zwischen Wissenschaft und land- und 
forstwirtschaftlicher Praxis gestärkt wird.

Die Umsetzung der Maßnahme LEADER erfolgt wie 
bisher anhand von regionalen Entwicklungsstrategien in 
ausgewählten Regionen. Die individuelle Schwerpunkt-
setzung orientiert sich an den drei Zielen: Erhöhung 
der Wertschöpfung, Festigung und Weiterentwicklung 
der natürlichen Ressourcen sowie des kulturellen 
Erbes und Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen 
Strukturen und Funktionen. Im Sommer 2015 wurden 
77 Regionen ausgewählt. Im Jahr 2017 wurden für die 
Umsetzung der Strategien, für Kooperationsprojekte und 
zur Finanzierung der LEADER-Strukturen rund 23 Mio. 
Euro ausbezahlt, für die gesamte Periode stehen den 
Regionen 245 Mio. Euro zur Verfügung.

Der Umsetzungsstand vom LE 14-20 ist nach den 
6 Prioritäten in der Grafik dargestellt. Es zeigt sich bis 
auf die Prioritäten 5 und 6  der Umsetzungsstand im 
Plan liegt. In der Priorität 5 (14,2 % Umsetzung) gibt 
es insbesondere bei den Maßnahmen zu erneuerbaren 

Energien bzw. zur Energiegewinnung, die fast 60 % der 
Mittel ausmachen, aufgrund der gesunkenen Preise für 
fossile Energieträger eine generelle zurückhaltende In-
vestitionstätigkeit. In der Priorität 6 (5,5 % Umsetzung) 
konnten geplante Vorhaben insbesondere im Bereich 
soziale Angelegenheiten durch die massive Belastung  
der öffentlichen Verwaltung auf der Landes- und 
Gemeindeebene durch das Ansteigen der Asylanträge 
in den Jahren 2015 und 2016 noch nicht in Angriff 
genommen werden. Es gibt aber für den Bereich der 
sozialen Angelegenheiten bereits einen Aktionsplan der 
gemeinsam mit den Bundesländern erstellt wurde, mit 
dem Ziel die geplanten Mittel bis zum Ende der Periode 
auszuschöpfen. Im Bereich Breitband ist die Umsetzung 
zeitaufwändig und die erste Auszahlung erfolgt erst mit 
Abschluss des Projektes im Jahr 2018.

Einen detaillierten Überblick zum Auszahlungsstand des 
Programms LE 14-20 bzw. auch zum Umsetzungstand 
bietet auch der jährliche Durchführungsbericht, der un-
ter https://www.bmnt.gv.at/land/laendl_entwicklung/
programmbegleitung.html verfügbar ist.  

Weiters sind in den Tabellen 5.2.2.1 und 5.2.2.2 die 
Zahlungen zu LE 14-20 im Detail dargestellt (Übersicht 
zu LE 14-20 siehe im Anhang 11.2).

Quelle: BMNT 

LE 14–20: Umsetzungsstände je Priorität zum 31. 12. 2017

in Mio. Euro

27 226 131 

2.022 

33 61 

2.499 

125 
411 250 

2.762 

79 240 

3.866 

265 

848 
500 

4.970 

234 

781 

7.597 

Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Priorität 4 Priorität 5 Priorität 6 Gesamt

Umsetzung

Genehmigung

Zielwert

Priorität 1:    Wissenstransfer und Innovation

Priorität 2:    Förderung der We�bewerbsfähigkeit

Priorität 3:    Nahrungsmi�elke�e und Risikomanagement

Priorität 4:    Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Ökosystemen

Priorität 5:    Ressourcene�zienz und klimaresistentes Wirtscha�en

Priorität 6:    Wirtscha�liche Entwicklung ländlicher Gebiete
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 5.3 SONSTIGE MASSNAHMEN

5.3.1 SONSTIGE MASSNAHMEN 
Die Zahlungen für die sonstigen Maßnahmen – das 
sind jene Maßnahmen, die nur mit nationalen Mitteln 
finanziert werden (Bund und/oder Länder) – machten 
2017 in Summe 270 Mio. Euro aus. Die Mittel für diese 
Maßnahmen werden durch den Bund und die Länder 
im Verhältnis 60 zu 40 oder zu 100 % aus Bundes- bzw. 
Landesmitteln finanziert. In den Tabellen 5.1.4 und 5.1.5 
sind die Zahlungen im Detail dargestellt. Nachstehend 
werden ausgewählte Maßnahmen kurz beschrieben. 

--- Qualitätssicherung – Tiere:  2017 standen für Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung in der Tierhaltung 
14,73 Mio. Euro an Bundes- und Landesmitteln zur 
Verfügung. Gefördert wurden die Durchführung 
von Gesundheits- und Hygienemaßnahmen sowie 
die Zuchtprogramme und Leis tungsprüfungen.

--- Zinsenzuschüsse für Investitionen: Im Rahmen der 
Investitionsförderung gibt es auch die Möglichkeit, 
Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionskre dite in An-
spruch zu nehmen. 2017 wurden nur 4,78 Mio. Euro 
für Agrar investitions kredite als Zinsenzuschuss für 
laufende Agrarinvestitionskredite vom Bund und den 
Ländern aufgewendet (Details siehe Tabelle 5.3.1.1).

--- Beratung und Berufsbildung: Die Aufwendungen 
für die Beratung, die ausschließlich von Bund 
und Ländern finanziert wurden, machten 2017 in 
Summe 83,23 Mio. Euro aus (davon Bund: 3,49 
und Länder: 79,74 Mio. Euro). Details siehe unter 
Forschung, Bildung und Beratung, Seite 102.

--- Verarbeitung, Vermarktung und Markterschlie-
ßung: Im Rahmen dieser Maßnahme werden 
Zuschüsse für Messeveranstaltungen sowie die 
Vermarktung von Markenprodukten angeboten. 
2017 wurden dafür 10,66 Mio. Euro von Bund und 
Ländern ausbezahlt. In diesem Betrag sind auch die 
Aufwendungen für das Weinmarketing enthalten 
(siehe auch Seite 104).

--- Maschinen- und Betriebshilferinge, Kurswesen: 
2017 wurden landtechnische Maßnahmen (insbe-
sondere landtechnische Schulung und Weiterbil-

dung sowie Maschinenringe, Biomasse-Verband, 
ARGE Kompost und Biogas sowie das ÖKL) 
mittels Zuschüsse in Höhe von 3,32 Mio. Euro vom 
Bund und von den Ländern unterstützt.

--- Verkehrserschließung ländlicher Gebiete: Für die 
Erhaltung des ländlichen Wegenetzes wurden von 
den Ländern 2017 insgesamt 41,50 Mio. Euro auf-
gebracht. Die Förderung des Wegebaus erfolgt auch 
im Rahmen der ländlichen Entwicklung  
(LE 14-20, Vorhabensart 7.2.1).

--- Risiko- und Ernteversicherung: Der Spätfrost Ende 
April gefolgt von Hagel, Überschwemmungen und 
einer flächendeckenden Dürre führte im Jahr 2017 
zu massiven Schäden in der Landwirtschaft. Insge-
samt wurden 74.295 Schäden inkl. Tierschadens-
fälle gemeldet. Die Combined Ratio 2017 betrug 
117,1 % d. h. die Aufwendungen für Versicherungs-
fälle inklusive Abschlusskosten beliefen sich auf 
134,4 Mio.  Euro. Die Versicherungssumme betrug 
3,4 Mrd. Euro. Die versicherte Fläche umfasste 
1.216.667 ha. Die Zahl der versicherten Betriebe 
betrug 54.560, dass sind 49 % der im INVEKOS 
erfassten Betriebe (Details siehe Tabelle 5.3.1.2).  
 
Auf Basis des Hagelversicherungs-Förderungsgeset-
zes sowie des Katastrophenfondsgesetzes werden 
die Versicherungsprämien bei allen landwirt-
schaftlichen Kulturen für die Risiken Hagel, Frost, 
Dürre, Sturm sowie starke und anhaltende Regen-
fälle durch den Bund mit 25 % bezuschusst. Die 
Prämie für die Landwirte wurde im Jahr 2017 mit 
27,3 Mio. Euro verbilligt. Die Länder leisteten für 
das jeweilige Bundesland jeweils eine Förderung 
zumindest in gleicher Höhe wie der Bund.

--- Europäischer Fischereifonds (EFF): Ziel des 
Programms ist insbesondere die Steigerung der Er-
zeugung und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Produktions- und Verarbeitungsbetriebe sowie 
die Förderung der Datenerhebung. Für das EMFF-
Programm (2014–2020) steht ein Fördervolumen 
von 13,93 Mio. Euro zur Verfügung. 2017 wurden 
1,53 Mio. Euro an 45 Betriebe ausbezahlt.
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5.3.2 FORSCHUNG, BILDUNG UND  
BERATUNG

Forschung
Das Bundesministeriengesetz (Fassung 2018) definiert 
als Zuständigkeitsbereich für das BMNT die angewand-
te Forschung auf dem Gebiet der Agrar-, Forst- und 
Wasserwirtschaft und in Bereichen des Umweltschutzes 
sowie der Raumforschung. Darauf aufbauend werden 
vom Ressort fünfjährige Forschungsprogramme als 
Grundlage für nationale Forschungsschwerpunkte in 
den ressorteigenen Forschungsstellen (Bundesanstal-
ten, Bundesämter) und in der Auftragsforschung des 
BMNT erstellt. Das Forschungsprogramm PFEIL20 
wurde mit April 2016 veröffentlicht und gilt bis 2020. 
Für Forschungsaufträge an externe Stellen (hauptsäch-
lich Universitäten und Forschungsinstitute) standen im 
Jahr 2017 aus Bundesmitteln 2,65  Mio. Euro zur Ver-
fügung. Die ressorteigenen Forschungsstellen führen 
zusätzlich die Forschungsaktivitäten mit dem jährlich 
zugewiesenen Budget durch.

Im Rahmen der nationalen Forschungsfinanzierung 
forciert das BMNT das Instrument der Bund-Bundes-
länder-Forschungskooperation (BBK) als Finanzie-
rungsplattform für gemeinsame Forschungsprojekte 
von Bundesländern mit Bundesministerien.

Mit www.DaFNE.at (DaFNE = Datenbank für For-
schung zur nachhaltigen Entwicklung im BMNT) 
betreibt das BMNT eine Forschungsplattform zur 
webbasierten Forschungssteuerung und -verwaltung.

Zur Umsetzung eines Europäischen Forschungsraums 
(European Research Area – ERA) müssen nationale 
und regionale Forschungsprogramme stärker koordi-
niert und aufeinander abgestimmt und die Ressourcen 
für Forschung und Entwicklung besser gebündelt 
und Komplementaritäten besser genutzt werden. In 
Bereichen, die sich mit zentralen gesellschaftlichen 
Herausforderungen wie Klimawandel, Energie- und 
Ernährungssicherheit befassen, wurden daher soge-
nannte Joint-Programming-Initiativen (Gemeinsame 
Programmplanung – JPI) gestartet. Das BMNT ist 
Partner in JPI FACCE (Food Security, Agriculture and 
Climate Change in Europe).

Darüber hinaus wurde in Horizon 2020 (EU-Rahmen-
programm für FTI) das Instrument ERA-NET Cofund 
entwickelt. Damit werden gemeinsame transnationale 

Ausschreibungen der beteiligten Partnerländer zusätz-
lich mit einem finanziellen Beitrag aus dem EU-Budget 
aufgestockt. Das BMNT beteiligt sich an folgenden 
ERA-NET-Projekten:
--- SusAn – Sustainable Animal Production
--- SusCrop – Sustainable Crop Production
--- Core Organic – Coordination of European Transnati-

onal Research in Organic Food and Farming

Schulische Ausbildung
Kompetenz und Bildung wie auch Umwelt und 
Investition zählen zu den großen Schwerpunkten 
des Programms für ländliche Entwicklung. Dies soll 
sicherstellen, dass der Sektor Landwirtschaft innovativ, 
professionell und wettbewerbsfähig bleibt. Das formelle 
agrarische Schulsystem ist eine wichtige Basis für eine 
fundierte und fachliche Ausbildung in der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion und in der Förderung 
von Umwelt- und Unternehmenskompetenz. Weiterhin 
bleiben grundsätzlich drei Möglichkeiten agrarischer 
Erstausbildung: Berufsschule, landwirtschaftliche 
Fachschule oder höhere land- und forstwirtschaftliche 
Schule. Österreichs agrarische Fachschulen bieten ein 
modernes ganzheitliches Bildungskonzept, dabei wird 
besonderer Wert auf fachpraktische sowie soziale Kom-
petenzen gelegt. Die höheren und mittleren agrarischen 
Schulen bieten pädagogische Betreuung der Schüle-
rinnen und Schüler auch am Nachmittag an. Bei den 
Höheren land- und forstwirtschaftlichen Bundeslehran-
stalten beträgt die Internatsauslastung 95,3 Prozent. 

Ein immer wichtiger werdendes Thema im Bildungs-
bereich ist die Digitalisierung. Eine zukunftsorientierte 
Ausbildung ist ein Erfolgsfaktor, um die Talente der 
nächsten Generation bestmöglich zu entwickeln. In der 
Landwirtschaft werden neue Technologien genutzt, 
etwa im Bereich der Präzisionslandwirtschaft, wo genau 
und zielgerichtet Betriebsmittel eingesetzt werden, zum 
Wohl der Umwelt und auch um Geld und Ressourcen 
zu sparen.

Das land- und forstwirtschaftliche Schulsystem in Ös-
terreich ist vorbildlich und funktioniert hervorragend. 
Der Zulauf ist hoch, die Ausbildung praxisnah und 
berufsorientiert. Es gibt ein breites Angebot für alle 
Altersgruppen ab 14: von den Fachschulen über die 
höheren Schulen, vom Ländlichen Fortbildungsinstitut 
(LFI) zur Erwachsenenbildung, von der Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik bis hin zur Universi-
tät für Bodenkultur Wien.



---      100      ---    ---      101      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 5. MASSNAHMEN FÜR DIE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Im Schuljahr 2017/18 gab es 80 land- und forstwirt-
schaftliche Berufs- und Fachschulen mit 1.637 Lehre-
rinnen und Lehrern sowie 12.975 Schülerinnen und 
Schülern. Der Abschluss an einer land- und forstwirt-
schaftlichen Fach- und Berufsschule führt zum Fachar-
beiter/zur Facharbeiterin. Weitere Wege führen über den 
zweiten Bildungsweg nach Vorweis einer praktischen 
Tätigkeit und einem Vorbereitungslehrgang oder über 
die Abendschule bzw. die sogenannte „Bäuerinnen- und 
Bauernschule“. Absolventinnen und Absolventen der 
Fachschulen steht auch der Weg offen, einen Aufbau-
lehrgang an einer Höheren land- und forstwirtschaftli-
chen Schule zu besuchen. Dieser dauert drei Jahre und 
schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab.

Im Schuljahr 2017/18 zählen die 11 Höheren 
Land- und Forstwirtschaftlichen Schulen des BMNT 
(HBLAuBA Klosterneuburg, HBLFA Raumberg-
Gumpenstein, HBLFA für Gartenbau Schönbrunn und 
Österreichische Bundesgärten, HBLFA Francisco-Jose-
phinum Wieselburg, HBLFA Tirol, HBLA Bruck/Mur, 
HBLA Elmberg, HBLA Pitzelstätten, HBLA Sitzenberg, 
HLBLA St. Florian und HBLA Ursprung) sowie die 
Höhere Lehranstalt für Landwirtschaft des Bäuerlichen 
Schul- und Bildungszentrums BSBZ Hohenems und 
die Private Höhere Lehranstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung des Schulvereins der Grazer Schulschwes-
tern in Graz-Eggenberg insgesamt 3.934 Schülerinnen 
und Schüler in 140 Klassen. 2017 betrug die Abwei-
sungsquote der 5-jährigen Regelform 13  % und die der 
3-jährigen Aufbaulehrgänge 15  %. 

Die Zukunftsstrategie der Dienststellen des BMNT 
im Bereich Lehre und Forschung wird in der noch 
stärkeren Zusammenarbeit von Lehre, Forschung und 
Praxis liegen. Bereits fünf Schulstandorte sind Zentren 
für Lehre und Forschung: Klosterneuburg, Raumberg-
Gumpenstein, Wieselburg, Schönbrunn und die 
HBLFA Tirol.

An der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 
wurde eine Mentoring-Ausbildung neu gestartet. Diese 
richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer an landwirt-
schaftlichen Schulen, die als Mentorinnen und Men-
toren künftige Neulehrerinnen und Neulehrer beim 
Berufseinstieg professionell begleiten werden.

Die vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus (BMNT) wahrgenommenen vielfältigen 
Bildungsaufgaben werden in regelmäßigen Abständen 
in einem Bildungsbericht dargestellt. Der „Bildungs- 
und Beratungsbericht 2017: Land. Forst. Wasser. 
Umwelt. Nachhaltigkeit. Klima.“ hat den Fokus auf 
Projekte der Jahre 2012 bis 2017. In diesem werden 
sowohl Institutionen der heimischen Bildungsland-
schaft als auch innovative Projekte beschrieben. 
Zentrale Handlungsfelder in den vergangenen Jahren 
waren: Unternehmen Energiewende, Green Fu-
ture, Konsum Bewusst, Verantwortung Ressourcen, 
Zukunftsraum Land und Vorsorge Naturgefahren. 
Der Bericht umfasst Projekte, die von Anbietern von 
Agrar- und Umweltbildung in Österreich in diesen 
Bereichen umgesetzt wurden.

Entwicklung Schülerinnen und Schülerzahlen

Quelle: BMNT

Schülerzahlen nach Fachrichtungen

Quelle: BMNT
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An der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik werden 
Lehrerinnen  und Lehrer für land- und forstwirtschaftliche 
Schulen sowie für berufsbildende Schulen in Umweltfächern 
ausgebildet.

Bioberatung. Bei der Förderung handelt es sich um 
einen Personalkostenzuschuss für die Beratung von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zu vorgege-
benen Themen und mit festgelegten Methoden. Der 
Themenkatalog umfasst u. a. auch durch EU-Recht 
vorgegebene Inhalte der landwirtschaftlichen Betriebs-
beratung („FAS“).

Durch die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln soll 
erreicht werden, dass eine qualitativ hochwertige, neu-
trale und kostengünstige Beratung von allen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben in räumlich zumutbarer 
Entfernung in Anspruch genommen werden kann.

Weiterbildung
Zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation von 
Bäuerinnen und Bauern werden im Rahmen des Pro-
gramms für die Entwicklung des Ländlichen Raums 
Maßnahmen der beruflichen Erwachsenenbildung 
unterstützt. Jährlich stehen dafür für bundesweite 
Projekte sowie für länderspezifische Bildungsmaßnah-
men des Programms LE 14-20 in der Maßnahme 1 
(Wissenstransfer und Information in der Land- und 
Forstwirtschaft) 13 Mio. Euro zur Verfügung. Die Um-
setzung der Bildungsmaßnahmen erfolgt zum Großteil 
durch die Ländlichen Fortbildungsinstitute in Zusam-
menarbeit mit den Landwirtschaftskammern, durch 
BIO AUSTRIA, den Verein Nachhaltige Tierhaltung 
Österreich (NTÖ), die Forstlichen Ausbildungsstätten 
und andere Einrichtungen der beruflichen Erwach-
senenbildung (aktuell 34 anerkannte Bildungsanbie-
ter). Fort- und Weiterbildung haben als horizontale 
Maßnahme die wichtige Aufgabe, die Umsetzung und 
Zielerreichung der Prioritäten und Schwerpunkt- 
bereiche der übrigen Maßnahmen des Programms  
LE 14-20 zu unterstützen. Die absolvierten Fach- und 
Meisterprüfungen 2017 sind in Tabelle 5.3.2.2 zusam-
mengestellt.

Landjugend
Die Landjugend Österreich ist mit über 90.000 
Mitgliedern in mehr als 1.200 Orts- und Bezirksgrup-
pen die größte und wichtigste Trägerorganisation der 
außerschulischen Jugendbildung im ländlichen Raum. 
2017 stand der Jahresschwerpunkt unter dem Mot-
to „Daheim kauf ich ein!“. Mit vielfältigen Aktionen 
und Veranstaltungen für das Einkaufen in der Region 
wurden Konsumentinnen und Konsumenten sensibili-
siert, die regionale Wirtschaft zu stärken. Im Jahr 2018 
wird das Schwerpunktthema „Daheim kauf ich ein“ 

Land- und forstwirtschaftliche Beratung
Die land- und forstwirtschaftliche Beratung leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung von agrarpolitischen 
Zielen und von Anliegen des öffentlichen Interesses. 
Eine leistungsfähige land- und forstwirtschaftliche Be-
ratung stellt einen bedeutenden Wettbewerbsfaktor für 
die erfolgreiche Bewältigung von Veränderungsprozes-
sen dar. Vom BMNT wird die Beratung in mehrfacher 
Weise unterstützt, etwa durch die strategische Steue-
rung und bundesweite Koordination, die Vereinbarung 
von Beratungsschwerpunkten und Beratungspro-
grammen, einen Zuschuss zu den Personalkosten von 
Beratungskräften mit einer bestimmten fachlichen und 
methodischen Qualifikation, die Bereitstellung von Be-
ratungsunterlagen und Hilfsmitteln sowie die fachliche 
und methodische Weiterbildung von Beratungskräften 
in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik und anderen Lehr- und Forschungs-
einrichtungen des BMNT.

Seit 2017 wird die land- und forstwirtschaftliche Bera-
tung auf Bundesebene aus Mitteln des Programms  
LE 14-20 und aus rein national finanzierten Bundesmit-
teln unterstützt. Dazu wurde im Vorfeld ein öffentliches 
Vergabeverfahren durchgeführt, aus dem ein Dienst-
leistungskonzessionsvertrag an die ARGE LK Beratung 
(Zusammenschluss aller Landwirtschaftskammern) und 
an die ARGE Bioberatung (Konsortium der Landwirt-
schaftskammern und von Bio Austria) für die Jahre 
2017 bis 2021 vergeben wurde.

Pro Jahr stehen 8,5 Mio. Euro zur Verfügung, davon 
5,06 Mio. Euro aus LE-Mitteln und 3,44 Mio. Euro aus 
nationalen Mitteln (Bund). Auf die ARGE Bioberatung 
entfallen rund 470.000 Euro für die fachspezifische 
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weitergeführt und um das Thema „Regionale Wirt-
schaft – Chancen für land- und forstwirtschaftliche 
Produkte“ erweitert. Die Bildungsarbeit der Landju-
gend ist vielfältig und umfangreich. Sie reicht von der 
Allgemeinbildung über die fachlich agrarische Bildung, 
Berufswettbewerbe bis zur Persönlichkeitsbildung 
und zur Stärkung der sozialen Kompetenz. Daneben 
vermittelt die Landjugend internationale agrarische 
Fachpraktika zur Weiterbildung von Hofübernehmerin-
nen und Hofübernehmern. Das BMNT unterstützte 
die Landjugend 2017 mit ca. 0,35 Mio. Euro bei der 
Umsetzung ihres Programms.

 
5.3.3 WILDBACH- UND LAWINENSCHUTZ 
SOWIE SCHUTZWASSERBAU

Wildbach- und Lawinenschutz
Die Wildbach- und Lawinenverbauung ist überwie-
gend im ländlichen Raum tätig und trägt dort wesent-
lich dazu bei, das Leben von Menschen, den Siedlungs-
raum und die Sachwerte sowie die Infrastruktur vor 
den durch Hochwässer, Muren, Lawinen, Steinschlag 
und Rutschungen verursachten Gefahren zu schützen. 
Zurzeit werden in Österreich 12.329 Wildbacheinzugs-
gebiete und 7.670 Lawineneinzugsgebiete betreut.

Im Jahr 2017 waren in den 7 Sektionen und 21 Ge-
bietsbauleitungen der Wildbach- und Lawinenverbau-
ung 321 MitarbeiterInnen (einschließlich Lehrlinge) 
in technischer oder administrativer Verwendung sowie 
rund 700 Kollektivvertragsbedienstete (einschließ-
lich Lehrlinge) beschäftigt. Die MitarbeiterInnen der 
Wildbach- und Lawinenverbauung erbrachten 2017 
umfangreiche Leistungen zum Schutz vor Naturgefah-
ren. Mit 158,4 Mio. Euro (davon 55,0 % Bundesmittel) 
wurden auf Grundlage des Wasserbautenförderungsge-
setzes 762 schutzbauliche und flächenwirtschaftliche 
Projekte durchgeführt.

Die Gefahrenzonenplanung wurde im gesamten Bun-
desgebiet vorangetrieben. Von allen 2.100 Gemeinden 
in Österreich benötigen 1.425 Gefahrenzonenpläne 
gemäß §11 Forstgesetz 1975. Davon konnten bereits 
1.420 Gemeinden mit den von der Bundesministe-
rin für Nachhaltigkeit und Tourismus genehmigten 
Gefahrenzonenplänen ausgestattet werden. Etliche Ge-
fahrenzonenpläne wurden schon ein- oder mehrmals 
überarbeitet und somit an die aktuelle Gefährdungssi-
tuation angepasst.

Schutzwasserbau
Der Förderungsbereich Schutzwasserbau auf Basis 
des Wasserbautenförderungsgesetzes verfolgt das Ziel, 
einen ausreichenden Hochwasserschutz für gefährdete 
Siedlungs- und Wirtschaftsräume sicherzustellen und 
Schäden durch Hochwässer zu vermindern, wobei nach 
Möglichkeit auch der ökologische Zustand der Gewäs-
ser verbessert werden soll.

Im Bereich des Schutzwasserbaues wurden vom 
BMNT im Jahr 2017 Förderzusagen für 602 Vorhaben 
mit einem Investitionsvolumen von rund 181 Mio. 
Euro und einem Förderungsbarwert von 97,3 Mio. 
Euro (Bundesmittel) erteilt. Etwa zwei Drittel (67 %) 
der für diese Vorhaben zugesagten Bundesmittel wer-
den für die Errichtung von neuen Hochwasserschutz-
anlagen (Rückhaltebecken, lineare Schutzmaßnahmen, 
Dämme etc.), weitere 22 % für Instandhaltungs- und 
Betriebsmaßnahmen an bestehenden Hochwasser-
schutzanlagen, 7 % für Planungen (Gefahrenzonen-
planungen etc.) sowie 4 % für Sofortmaßnahmen 
zur Schadensbehebung nach Hochwasserereignissen 
verwendet.

Für Maßnahmen des Schutzwasserbaues wurden vom 
BMNT im Jahr 2017 Bundesmittel in der Höhe von 
92,1 Mio. Euro ausbezahlt, davon 79,9 Mio. Euro aus 
dem Katastrophenfonds des Bundes.

Förderungen Schutzwasserbau

2017 = 97,3 Mio. Euro an Bundesmi�eln bewilligt

Quelle: BMNT

Instandhaltung
22 %

Planung
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Sofortmaßnahmen
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Baumaßnahmen
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5.3.4 AGRARMARKETING
AMA-Marketing: Die gesetzlich definierte Aufgabe 
der AMA-Marketing ist die Förderung und Sicherung 
des Absatzes von land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnissen sowie die Erhöhung der Qualität von 
Lebensmitteln. Zur Finanzierung der vielfältigen 
Aktivitäten der AMA-Marketing standen 2017 rund 
18,5 Mio. Euro zur Verfügung (Details siehe Tabelle 
5.3.4.1). Hinzu kommen für spezielle Kampagnen 
zusätzliche EU-Mittel (Absatzförderungsmaßnahmen). 
Rund 80 % des zur Verfügung stehenden Budgets 
der AMA-Marketing wurden durch Beiträge aus den 
Bereichen Milch, Rinder und Schweine eingenommen. 
Die AMA-Marketing hatte 2017 durchschnittlich 77,9 
Beschäftigte, was 71,8 Vollzeitäquivalenten entsprach.

Die AMA-Marketing ist die größte unabhängige und 
interessenneutral agierende Plattform für integrierte 
Qualitätssicherung. Dabei wirken RepräsentantInnen 
sowohl der Landwirtschaft als auch der Be- und Verar-
beitungsbetriebe sowie des Lebensmitteleinzelhandels 
zusammen. Produkte mit dem AMA-Gütesiegel und 
dem AMA-Biosiegel müssen hohe Qualitätsanforde-
rungen erfüllen, die von unabhängigen Prüfstellen kon-
trolliert werden. Damit Angaben zur Herkunft und/
oder zur Produktionsweise solide abgesichert werden 
können, werden ihnen spezifizierte Fleischkennzei-
chungs- und Registrierungssysteme für Schweinefleisch 
(sus) und Rindfleisch (bos) zugrunde gelegt. Allein bei 
Rindfleisch sichert die AMA-Marketing aktuell mehr 
als sechzig Qualitäts- und Markenprogramme ab. Im 
Jahr 2017 bestanden im AMA-Gütesiegel-Programm 
45.000 aufrechte landwirtschaftliche Erzeugerverträge 
und 424 Lizenzverträge für die nachgelagerten Markt-
stufen (ohne Betriebe des Lebensmitteleinzel- und 
-großhandels) (siehe auch Tabelle 5.3.4.2).

2017 wurde die produktübergreifende Kampagne 
„Unsere Sorgfalt. Unser Siegel.“ zum AMA-Gütesiegel 
fortgesetzt. Sie unterstreicht die Alleinstellung des 
offiziellen staatlichen Zeichens. Im September 2017 
startete eine neue Kampagne für Lebensmittel aus 
biologischer Produktion.

Wichtige Instrumente zur vertiefenden Information 
sind redaktionell gestaltete Beiträge in Printmedien 
und im TV. Sie zeigen die moderne Landwirtschaft 
und Lebensmittelproduktion. Ein effizienter Part sind 
sogenannte Beiträge im Dienste der Öffentlichkeit. 
Dieses Informationstool stellt der ORF ausschließlich 

staatlichen und gemeinnützigen Institutionen zur Ver-
fügung. Details zu den einzelnen Marketingprogram-
men sind im Jahresbericht 2017 der AMA-Marketing 
ausführlich beschrieben (www.amainfo.at).

Weinmarketingservicegesellschaft m.b.H. ÖWM: 
Die zentrale Aufgabe der Österreich Wein Marketing 
G.m.b.H ist es, die Bemühungen der österreichischen
Weinwirtschaft um Qualität und Verkauf zu unter-
stützen und zu koordinieren. Die ÖWM hat rund 20
Beschäftigte. Zur Finanzierung der vielfältigen Aktivitä-
ten standen 2017 rund 3,9 Mio. Euro an Marketingbei-
trägen der Weinwirtschaft zur Verfügung (siehe Tabelle
5.3.4.1). Tochtergesellschaft und Logistikzentrum der
ÖWM ist das ÖSTERREICH WEIN Institut (ÖWI
Handels GmbH) in Korneuburg.

5.3.5 AMA – ZAHLSTELLE

Kontrollen: Die Vergabe öffentlicher Mittel von EU, 
Bund und Ländern bedingt eine genaue Vorgehens-
weise und entsprechende Kontrolle. Die AMA ist 
verpflichtet, Vor-Ort-Kontrollen bei den betroffenen 
Antragstellern durchzuführen (gemäß Art. 74 VO 
[EU] Nr. 1306/2013). Die AMA ist die zugelassene 
Zahlstelle in Österreich. Die Abteilung für die Vor-Ort-
Kontrolle der AMA ist für die Durchführung der Kon-
trollen zuständig. 2017 wurden rund 17.100 Betriebe 
kontrolliert, in der Tabelle 5.3.5.1 sind die einzelnen 
Kontrollbereiche im Detail angeführt.

Kosten der Förderungsabwicklung: 2017 wurden 
von der AMA rund 1,70 Mrd. Euro ausbezahlt. Die 
AMA wendete 70,78 Mio. Euro für Personal und Sach-
aufwand (durchschnittlich 429 fix Beschäftigte und 
296 Aushilfskräfte/Vollzeitäquivalente – im Jahr 2016 
waren es 436 fix Beschäftigte und 281 Aushilfskräfte/
Vollzeitäquivalente) auf, davon sind 58,9 Mio. Euro der 
Förderungsabwicklung (einschließlich Kontrolle) zuor-
denbar. Die restlichen Mittel werden unter anderem für 
die Einhebung der Agrarmarketingbeiträge, Aufwen-
dungen für die Markt- und Preisberichterstattung, An-
kauf Ohrmarken und Aufwendungen für internationale 
Kooperationen ausgegeben.

Internetplattform www.eama.at: Die Kommu-
nikationsplattform für die Antragsteller verzeichnet 
durchschnittlich rund 11.000 BesucherInnen je Tag, an 
Spitzentagen waren es bis zu 24.000 BesucherInnen.
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 5.4 VERTEILUNG DER ZAHLUNGEN

 Im Maßnahmenjahr 2017 wurden 1.388 Mio. 
Euro an 111.243 Betriebe ausbezahlt (inklusive der 
3.220 Betriebe auf Gemeinschaftsalmen und -weiden 
sowie Betriebe mit Sitz im Ausland und Almauf-
treiber vom Ausland, die in Summe 15,0 Mio. Euro 
an Zahlungen erhielten). Dieser Betrag umfasst die 
DIZA-Zahlungen der 1. Säule (Direktzahlungen) 
sowie die f lächenbezogenen Zahlungen der 2. Säule 
der GAP mit der Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL), 
die sich im LE 2014–2020 aus den Maßnahmen 10, 
11, 12 und 14 zusammensetzt, und der Ausgleichszu-
lage (AZ = M  13) für naturbedingte Nachteile (siehe 
Tabelle 5.4.1 bis 5.4.4).

Die Zahlungen für Landwirtschaftsbetriebe (ohne 
die Gemeinschaftsalmen und -weiden sowie Betrie-
be mit Sitz im Ausland) machten durchschnittlich 
12.701 Euro je Betrieb aus. Die Bergbauernbetriebe 
(Basis BHK-Gr. 1–4) liegen mit 12.335 Euro knapp 
unter dem Durchschnitt, die Biobetriebe erhielten 
im Durchschnitt 18.000 Euro je Betrieb. Die durch-
schnittliche Zahlung je ha LF betrug für die 108.023 
Betriebe 574 Euro. Die Bergbauernbetriebe erhielten 
im Durchschnitt 710 Euro, und Biobetriebe erreichten 
736 Euro je ha LF. Die Gruppe der Bergbauern und 

die Biobetriebe erhalten den Großteil ihrer Zahlungen 
aus den beiden Maßnahmen AZ und ÖPUL, diesen 
Zahlungen stehen konkrete Leistungen gegenüber. 
Zu den f lächenbezogenen Zahlungen im Rahmen 
der GAP mit DIZA, ÖPUL und AZ kommen noch 
die Zahlungen für die übrigen Maßnahmen, die im 
Rahmen des Programms für die ländliche Entwick-
lung angeboten werden, dazu. Dafür wurden 2017 
rund 288 Mio. Euro an 31.118 FörderwerberInnen 
aufgewendet. Weiters sind für Beihilfen im Weinbau 
10,2  Mio. Euro an 1.215 Betriebe bzw. Firmen aus-
gegeben worden, die Marktstützungen für Milch und 
Schweinef leisch betrugen 2017 rund 3,35  Mio.  Euro. 

In Summe wurden 2017 in der 1. und 2. Säule der 
GAP 1.697,0 Mio. Euro an 114.220 FörderwerberIn-
nen ausbezahlt (siehe Tabelle 5.4.5). Davon gingen 
91  % der Mittel an Bäuerinnen und Bauern und 9  % 
(151,0 Mio. Euro) an sonstige FörderwerberInnen im 
ländlichen Raum. 

Weitere Informationen siehe auch die Website  
www.transparenzdatenbank.at, auf der seit 1. Juni 
2018 alle Betriebe, die mehr als 1.250 Euro an Zah-
lungen erhielten, veröffentlicht sind.

Zahlungen je Hektar landwirtscha�lich 
genutzter Fläche 2017

Quelle: BMNT, AMA, INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2018

Zahlungen je ha LF in Euro (ohne Gemeinscha�salmen und -weiden)
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1.388 Mio. Euro, an 111.243 Betriebe: Direktzahlungen, ÖPUL und AZ

Verteilung der Zahlungen 2017
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Forschungsbericht

GUTE KONZEPTE AM RICHTIGEN ORT? 
SOZIALE LANDWIRTSCHAFT UND  
SOZIALKAPITAL

Georg WIESINGER und Oliver TAMME, Bundes-
anstalt für Bergbauernfragen, Sigrid EGARTNER 
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

 
Einleitung
In der Regel findet bei der Umsetzung von Projek-
ten das lokale Sozialkapital nur wenig Beachtung. 
Gerade bei Einrichtungen zur Betreuung und 
Integration als problematisch wahrgenommener 
gesellschaftlicher Gruppen ist das Ausmaß an Em-
pathie und Toleranz in der lokalen Bevölkerung für 
den Erfolg besonders entscheidend. Anhand dreier 
Fallbeispiele im Bereich der Sozialen Landwirtschaft 
zur Altenbetreuung, Betreuung von Drogen- und 
Suchtkranken und langzeitarbeitslosen Frauen wur-
den die Wirkungsmechanismen analysiert, die für 
das Gelingen oder Scheitern entscheidend sind.

Methode
Methodisch rekurriert die Studie auf drei unter-
schiedlichen Ansätzen, die miteinander verknüpft 
wurden: die Sozialkapitaltheorie (Bourdieu 1986, 
Putnam 1993) und die Akteur-Netzwerk-Theorie 
(Callon 1986, Latour 2014) als Theoriefolien, sowie 
der Grounded-Theory-Ansatz (Glaser & Strauss 
1999) als Forschungsstrategie.

Es wurden drei strukturell sehr unterschiedliche 
Projektgemeinden ausgewählt, in denen bereits seit 
längerer Zeit Einrichtungen der Sozialen Landwirt-
schaft bestehen. Eine Projektgemeinde lag im Bezirk 
Perg in Oberösterreich (Bereich Altenbetreuung), 
zwei in Niederösterreich, in näherer Umgebung der 
Landeshauptstadt St. Pölten (Bereich langzeitar-
beitslose Frauen) bzw. in der ländlichen Buckeligen 
Welt (Bereich Sucht- und Drogenkranke).

Für die Messung des lokalen Sozialkapitals wurde 
ein standardisierte Mikrozensus-Fragebogen der EU- 
Kommission ”Eurobarometer Social Capital“ (2005) 

verwendet. Alle wahlberechtigten Gemeinde bürge-
rInnen konnten dabei Fragen zu ihrer persönlichen 
Zufriedenheit, Vertrauen, Netzwerke gegenseitiger 
Unterstützung, politischem und zivilgesellschaftli-
chem Engagement sowie Diskriminierungserfahrun-
gen beantworten. In einer dichten Beschreibung 
wurden dann die regionalpolitischen Rahmenbedin-
gungen in den Projektgemeinden und die einzelnen 
Modelle Sozialer Landwirtschaft dargestellt. In 
einem weiteren Schritt wurde der Kontext der jewei-
ligen Einrichtung mit der Gemeinde und der Regio-
nalpolitik aufgezeigt und schließlich der Einfluss der 
lokalen sozialen Netzwerke und des Sozialkapitals 
auf die Einrichtung analysiert.

Ergebnisse
Zunächst ergab sich bei der Studie ein grundsätzli-
ches Problem bei der Zuordnung von Sozialkapital 
auf lokaler Ebene. Die Raumgrenzen haben sich 
in den letzten Jahrzehnten durch die gestiegene 
Mobilität geweitet, die Räume selbst sind diffuser 
geworden. Bei der Vereinszugehörigkeit hat z. B.  
der Wohnort keinen Exklusivitätsstatus mehr.  
Das Grundkonzept von zwei der drei untersuchten 
Projekte hatte anfangs keinen bzw. kaum einen 
Raumbezug. Das Drogentherapieprojekt ging von 
der Prämisse aus, dass Abstand zu Wien mit seiner 
Suchtgiftszene wünschenswert sei. Hier steht die 
praktische Umsetzung eines Projektes im Vorder-
grund, ohne engen Bezug zur natürlichen und sozia-
len Umgebung. Beim Projekt für langzeitarbeitslose 
Frauen stand die Logik des Arbeitsmarktservices 
(AMS) als Projektbetreiber im Vordergrund, in der 
es in erster Linie um die Erfüllung eines Qualifizie-
rungs- und Betreuungsauftrags ging und die keinen 
bestimmten Standort favorisierte. Der regionale 
Standort ergab sich eher zufällig. Im Gegensatz dazu 
weist das Altenbetreuungsprojekt einen sehr starken 
unmittelbaren Raumbezug auf. Es steht unter dem 
Paradigma einer gemeindenahen Versorgung älterer, 
teilweise pflegebedürftiger Menschen.

Abgeschlossenheit war ein Grundpfeiler des Pro-
jekts mit Sucht- und Drogenkranken in der Buckli-
gen Welt, wo die sozialen Kontakte der auf einem 
Bauernhof betreuten KlientInnen zur Gemeinde be-
schränkt werden sollten. Beim Projekt mit Drogen- 
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und Suchtkranken konnte der institutionell bedingte 
Anspruch auf Abgeschlossenheit nicht aufrechter-
halten werden, externe landwirtschaftliche Expertise 
aus der unmittelbaren Nachbarschaft erwies sich als 
notwendig, und im Bereich des Catering entspann 
sich eine Diskussion über eine mögliche Vernetzung 
mit regionalen Erzeugerinitiativen, womit der das 
Projekt umgebende soziale und physische Raum an 
Bedeutung gewann. Beim Langzeitarbeitslosenpro-
jekt mit Frauen gab es von Beginn an nur wenige 
Berührungspunkte zwischen den Akteuren. Grund-
sätzlich erhebt auch dieses Projekt wenig Anspruch 
auf lokale Vernetzung, weil die Abgeschiedenheit 
als förderlich für die Stabilisierung der Klientinnen 
angesehen wird. In dieser stadtnahen Gemeinde gibt 
es viele Neuzugezogene mit überdurchschnittlich 
hoher Bildung, d. h. hohem kulturellen Kapital. 
Gleichzeitig weist die Gemeinde ein schwinden-
des Sozialkapital auf, weil sich die sozialen Netze 
immer weiter ausdünnen und die lokalen traditio-
nellen Vereine erodieren. In der Praxis wurde bei 
beiden Projekten das anfängliche Paradigma der 
Abgeschlossenheit weitgehend aufgeben, es taten 
sich vermehrt neue Begegnungsräume auf. Sowohl 
der Raum als auch die sozialen Netzwerke gewan-
nen zunehmend an Relevanz. Anders war es beim 
Projekt der Altenbetreuung am Bauernhof: Hier 
gab es zunächst wenig Konfliktpotenzial aufgrund 
mangelnden Sozialkapitals. Man ging hier von einer 
Win-win-Situation aus, alle Akteure standen anfangs 
hinter diesem Projekt. Durch eine Änderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen und die Einfüh-rung 
des ”Betreuten Wohnens“ kam es aber zu einer Kon-
kurrenzsituation im Pflegebereich und zu einer Neu-
positionierung einzelner Akteure. Der ursprüngliche 
Appell an die engen sozialen Netze in der Gemeinde 
wurde dadurch ins Gegenteil gekehrt, und das lokale 
Sozialkapital wurde geschwächt. Die anfängliche Idee 
der Schaffung von höherer Lebensqualität für pflege-
bedürftige und ältere GemeindebürgerInnen rückte 
in den Hintergrund. Letzten Endes ging es nur noch 
um Kostenfragen und Standortauslastung.

Es zeigte sich auch eine geringe Einbindung von 
LEADER-Initiativen bei den untersuchten Projekten, 
obwohl dies deren grundlegende Aufgabe wäre, hier 
programmierend und begleitend mitzuwirken. Gene-

rell haben Sozialprojekte bei LEADER-Initiativen 
bislang keinen großen Stellenwert. Sie sind finan-
ziell sehr gering dotiert. Alle befragten LEADER-
Manager waren zwar sehr bemüht, auch in Richtung 
einer Umsetzung sozialer Projekte; sie zeigten sich 
jedoch über die Struktur des lokalen Sozialkapitals 
und dessen Wirkung jedoch völlig uninformiert. Sys-
tematische Sozialkapitalerhebung könnten dabei ein 
wichtiges Instrument zur Generierung der notwen-
digen Informationen über die sozialen Netzwerke, 
das Ausmaß an Toleranz und Bereitschaft für zivilge-
sellschaftliches Engagement darstellen.

Fazit
Eine Quintessenz der Studie lautet, dass nicht nur 
die großen Erzählungen einen Einfluss auf den 
Verlauf von Projekten haben, sondern auch die 
„zufälligen“ (im Sinne von ungeplanten) Verände-
rungen. Verfügbares Sozialkapital ist bislang kaum 
relevant bei der Auswahl von Zeit und Ort für die 
Errichtung eines Sozialprojektes, da pragmatischere 
Gründe den Ausschlag geben (verfügbare Standorte, 
materielle und immaterielle Ressourcen, interessierte 
Personen, Akteure, Promotoren etc.). So wurde z. B.  
für das Projekt mit langzeitarbeitslosen Frauen in 
unmittelbarer Umgebung kein Landwirtschaftsbe-
trieb gefunden, der groß genug gewesen wäre, wo-
raufhin im nahegelegenen St. Pölten ein vom AMS 
initiierter neuer Standort entstand. Das Wissen um 
solche Abläufe und Entwicklungen hilft dabei, die 
Projekte besser umzusetzen. 
Sinnvoll wäre am Anfang, sei es nun im Bereich 
der Sozialen Landwirtschaft oder auch generell, die 
lokalen, regionalen und sozialen Rahmenbedingun-
gen bestmöglich zu analysieren und auf Grundlage 
der Ergebnisse maßgeschneiderte Konzepte zu 
generieren. Nur so kann es gelingen, Friktionen, 

Leerläufe und Fehl-
schläge zu vermeiden. 
Außerdem würden sich 
durch entsprechende 
Sozialkapitalanalysen 
auch wertvolle Unter-
stützungs- und Ent-
scheidungshilfen für die 
Regionalentwicklung 
eröffnen.
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 5.5 SOZIALE SICHERHEIT 

 Die soziale Sicherheit spielt für die bäuer-
lichen Familien eine große Rolle. Die bäuerliche 
Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung erfüllt 
dabei wichtige Aufgaben. 2017 wurden Leistungen von 
3.154,2 Mio. Euro für die Bäuerinnen und Bauern er-
bracht. Der größte Anteil entfällt mit 2.294,3 Mio. Euro 
auf die Pensionsversicherung (PV). Für die Kranken-
versicherung (KV) wurden 2017 in Summe 536,8 Mio. 
Euro ausgegeben. Das ausbezahlte Pflegegeld machte 
225,3 Mio. Euro aus. Die Leistungen aus der Unfallver-
sicherung (UV) betrugen 97,8 Mio. Euro (siehe auch 
Tabellen 5.5.1 bis 5.5.10).

Die Zahl der Versicherten in der Pensionsversiche-
rung lag im Jahr 2017 bei 137.467 Personen (–1,5 %). 
Der Anteil der Frauen betrug 40,7 %. Die Zahl der 
Betriebe ging um 0,9 % auf 110.840 zurück. Im Jahr 
2017 erhielten 156.163 Personen (101.421 Frauen  
und 54.742 Männer) eine oder zwei Pensionen, 
insgesamt wurden 171.312 Pensionen ausbezahlt. Die 
durchschnittliche Alterspension machte 859 Euro aus 
(Männer: 1.195 und Frauen: 684 Euro). Im Vergleich 
mit den anderen Berufsgruppen ist das der niedrigste 
Wert. Ein wesentlicher Grund dafür sind die geringen 
Beitragsgrundlagen und die geringe Anzahl von Versi-
cherungsmonaten, vor allem bei Bäuerinnen durch die 

beitragslose Zeit vor der Einführung der „Bäuerinnen-
pension“. Daher ist auch die Zahl der Ausgleichszula-
genbezieherInnen mit 36.144 (21,1 % der Pensionen) 
im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr hoch.

2017 waren in der Krankenversicherung 277.130 
Personen versichert (inklusive der 145.177 Pensio-
nistInnen). Auf Ebene der Betriebe lag die Zahl bei 
105.162 (–0,4 %). Der geschützte Personenkreis in der 
Unfallversicherung betrug 2017 ca. 918.000. Pflegegeld 
erhielten 38.194 Personen, davon waren 72,6 % Frauen. 
Das durchschnittliche Pflegegeld betrug 480 Euro.

Finanzierung der Altersversorgung
Der relativ hohe Bundeszuschuss an die bäuerliche Sozial-
versicherung ist einerseits durch das System der Finanzie-
rung – der Bund trägt die „Partnerleistung“ gemäß § 24 
Abs. 2 Z 2 BSVG (5,8 % der Beitragsgrundlage) – und 
andererseits durch den Strukturwandel einhergehenden 
Rückgang der Versicherten bedingt. So entfielen 2017 bei 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 1.252 Pensio-
nen auf 1.000 Pensionsversicherte, bei der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft waren dies 420, 
bei der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 
697 und bei der Pensionsversicherungsanstalt 582 (Arbei-
terInnen 802; Angestellte 436) Pensionen. 

Quelle: BVA Beamte: Lohnsteuerstatistik 2016, Statistik Austria
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Die Mittel (in Form von Beiträgen, Abgaben und Ausge-
dinge), welche Bauern und Bäuerinnen für die Altersvor-
sorge aufbringen, sind in der Tabelle 5.5.11 dargestellt. Die 
Beitragsgrundlage (17,0 %) erbrachte 2017 rund 456,4 
Mio. Euro. Die kalkulierten Ausgedingeleistungen würden 
241,8 Mio. Euro (9 % der Beitragsgrundlage) entsprechen.

Die Altersversorgung der Bauern und Bäuerinnen ist – 
im Gegensatz zu den anderen Berufsgruppen – bewusst 
durch zwei Säulen sozial abgesichert: durch die Leistun-
gen der Sozialversicherung und durch das traditionelle 
Ausgedinge. Für die Berechnung der Ausgleichszulage 
wird nicht das tatsächlich erbrachte, sondern ein fiktives 
Ausgedinge angerechnet, das sich aus dem Einheitswert 
des übergebenen Betriebes errechnet. Erreicht die Summe 
aus Bruttopension, fiktivem Ausgedinge, sonstigen Netto-
einkommen und Unterhaltsansprüchen nicht die Höhe 
des geltenden Ausgleichszulagenrichtsatzes (2017: 889,84 
Euro für Alleinstehende und 1.334,17 Euro für Ehepaare), 
steht der Differenzbetrag als Ausgleichszulage dem/der 
PensionsbezieherIn zu.

Das fiktive Ausgedinge ist für Einheitswerte über 3.900 
Euro (für Alleinstehende) und über 5.600 Euro (für 
Ehepaare) mit 13 % des Ausgleichszulagenrichtsatzes 
begrenzt (2017: 115,68 Euro für Alleinstehende; 173,44 
Euro für Ehepaare). Aufgrund überdurchschnittlicher 
Anhebungen der Ausgleichszulagenrichtsätze und der 
damit einhergehenden unverhältnismäßigen Erhöhung 
des anzurechnenden fiktiven Ausgedinges wurden im 
Laufe der Zeit Anpassungen vorgenommen. Im Rahmen 

der Pensionsreform 2003, des Budgetbegleitgesetzes 2011 
und des Stabilitätsgesetzes 2012 wurde eine schrittweise 
Verringerung der Obergrenze für das fiktive Ausgedinge 
von 26 % (im Jahr 2004) auf 13 % des Ausgleichszulagen-
richtsatzes (im Jahr 2017) gesetzlich festgelegt.

Die Altersversorgung im bäuerlichen Bereich wird 
durch die Eigenleistung der Landwirtschaft (28 %) 
sowie durch den Bundesbeitrag bzw. durch Fremd-
leistungen (72 %) finanziert. Die Eigenleistungen der 
Landwirtschaft bestehen aus den Beiträgen, der land- 
und forstwirtschaftlichen Abgabe und den tatsächlich 
von den Betrieben erbrachten Ausgedingeleistungen. 
Im Durchschnitt betrug die tatsächliche Ausgedin-
gebelastung im Jahr 2017 (inklusive Natural- und 
Geldwert, Wohnung) pro Betrieb 2.484 Euro.
Fiktives Beispiel für AlterspensionistInnen: Bei einer 
alleinstehenden Ausgleichszulagenbezieherin (einfa-
cher Richtsatz) beträgt die Eigenpension 400 Euro, 
zusätzlich gibt es sonstige Einkünfte von 50 Euro z. B. 
aus Verpachtungen. Im Jahr 2017 betrug der Höchst-
wert des fiktiven Ausgedinges 115,68 Euro (13 % des 
Richtsatzes für Alleinstehende: 889,84 Euro x 0,13). 
Die Differenz zur Erreichung des Richtsatzes (für Al-
leinstehende) gebühren als Ausgleichszulage in diesem 
Fall 324,16 Euro. Die Höhe des Auszahlungsbetrages 
beträgt demnach 724,16 Euro (Eigenpension 400 Euro 
plus Ausgleichszulage).

Die Mindestbeitragsgrundlage (425,70 Euro) bzw. 
Höchstbeitragsgrundlage (5.810 Euro) wird im 

Fortsetzung auf S. 114

Verteilung der Pensionen nach Alter 
in der SVB 

171.312 Pensionen = 100%

Quelle: SVB 

über 90 Jahre

81–90 Jahre

71–80 Jahre

61–70 Jahre

bis 60 Jahre

FrauenMänner

4.023
9.600

18.745
32.668

18.553
36.538

14.076
29.378

1.885
5.846

1) inklusive 3.932 Waisenpensionen 

1)

Stand 12/2017

Höhe der Bru�opensionen

171.312 Pensionen = 100 %, davon 57.282 Männer (33 %)

Quelle: SVB

über 2.000

1.500–2.000

1.000–1.500

600–1.000

bis 600

FrauenMänner

10.588
52.449

16.619
46.234

18.802
11.982

7.385
2.464

3.888
901

Größenstufen
in Euro
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BEITRAGSGRUNDLAGE

Berechnungsbeispiel

Grundlage für die Bemessung der Beiträge in die 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung ist der 
Versicherungswert. Dieser gilt als monatliche Bei-
tragsgrundlage und stellt für die Sozialversicherung 
das pauschalierte Erwerbseinkommen dar, das durch 
die Bewirtschaftung des land-(forst-)wirtschaftlichen 
Betriebes im Durchschnitt erzielt wird. Der Versiche-
rungswert ist gemäß § 23 BSVG ein Hundertsatz des 
Einheitswertes (EHW) des land(forst)wirtschaftli-
chen Betriebes, er ist jeweils zum 1. 1. des Jahres neu 
festzustellen. Der EHW gilt als Maßzahl für die Erträge 
aus dem land-(forst-)wirtschaftlichen Vermögen. 
Vermögenserträge sind grundsätzlich nicht sozialversi-
cherungspflichtig, Sozialversicherungspflicht wird aus-
schließlich durch Erwerbstätigkeit (Bewirtschaftung) 
begründet. Da im bäuerlichen Bereich das Einkommen 
aus der Bewirtschaftung in der Regel nicht bekannt 
ist, hat der Gesetzgeber eine Berechnungsmethode 
vorgegeben, wie aus den Erträgen des land-(forst-)wirt-
schaftlichen Vermögens, repräsentiert durch den EHW, 
der Versicherungswert abzuleiten ist. Bei der Beitrags-
berechnung ist sowohl die jeweilige Mindest- als auch 
die Höchstbeitragsgrundlage zu berücksichtigen. Diese 
Werte betragen 2017 bei alleiniger Betriebsführung

---  für Einheitswertbetriebe: eine Mindestbeitrags-
grundlage von 425,70 Euro (für EHW bis 2.200 
Euro) für die Pensionsversicherung, von 785,56 Euro 
(für EHW bis 4.000 Euro) für die Kranken- und 

Unfallversicherung und eine Höchstbeitragsgrundla-
ge von 5.810 Euro (bei alleiniger Betriebsführung für 
EHW ab 87.400 Euro) für die Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung

--- bei Beitragsgrundlagenoption: eine Mindestbei-
tragsgrundlage von 785,56 Euro für die Pensionsver-
sicherung, von 1.476,16 Euro für die Kranken- und 
Unfallversicherung und eine Höchstbeitragsgrund-
lage von 5.810 Euro für die Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung

Quelle: BMNT

Einkün�e aus Land- und Forstwirtscha� und volle Versicherungswerte – 2017
Betrag in Euro

Mindestbeitragsgrundlage PV:
Höchstbeitragsgrundlage:       5.810,00 Euro

 425,70 Euro

Versicherungswerte

durchschn. Einkün�e aus
Land- und Forstwirtscha�

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EHW in 1.000 Euro

Verhältnis durchschnittlicher Einheitswerte 
(EHW) zu Einkünften aus Land- (Forst-)wirt-
schaft je EHW-Klassen 2017

 Gesamt 25.146 31.133 1,24
  –005 3.280    9.813  2,99
 5–010 7.480 16.281  2,18
 10– 015 12.501 23.044  1,84
 15–020 17.235 27.395  1,59
 20–025 22.267 36.534  1,64
 25–030 27.310 43.864  1,61
 30–035 32.307 46.415  1,44
 35–040 37.645 47.710  1,27
 40–050 45.283 53.296  1,18
 50–060 54.650 56.786  1,04
 60–070 64.657 60.657  0,94
 70–080 74.417 64.941  0,87
 80–090 84.540 65.951  0,78
 90–100 94.940 63.852  0,67
 > 100 132.838 58.538  0,44

1) je Betrieb   Quellen: LBG, SVB, AWI 

EHW- 
Klassen

(in 1.000 
Euro)

durchschn. 
EHW

in Euro 1)

durchschn.
Einkünfte

aus Land- u.
Forstw.1)

Verh. Eink.
aus Land-

u. Forstw. zu
EHW

GRÜNER BERICHT 2017
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Die Einkünfte aus Land(Forst)wirtschaft, welche jenen 
Betrag umfassen, der dem Bauern bzw. der Bäuerin 
und seinen/ihren mithelfenden nichtentlohnten Famili-
enangehörigen als Entgelt für die Arbeitsleistung, die 
unternehmerische Tätigkeit und den Einsatz des Eigen-
kapitals zufließt, werden von der LBG anhand eines 
bundesweiten Testbetriebsnetzes an freiwillig buchfüh-

renden Landwirte und Landwirtinnen ermittelt. Das 
Verhältnis der Einkünfte aus der Land(Forst)wirtschaft 
gegenüber den Einheitswerten wird in den Erhebungs-
ergebnissen des Jahres 2017 dargestellt. Die Versiche-
rungswerte werden mit Hilfe der Einkommensfaktoren 
berechnet. Inwieweit die vom Gesetzgeber vorgege-
benen Versicherungswerte (Beitragsgrundlagen) im 
Durchschnitt von den stichprobenmäßig erhobenen 
Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft abwei-
chen, wird in der entsprechenden Grafik dargestellt. 

Einkommensfaktoren 2017 zur Berechnung der 
monatlichen Beitragsgrundlage

  Bei EHW bis zu  5.000 19,72893
  für je weitere 100 Euro 
  EHW bei Einheitswerten
 von 5.100  bis  8.700 21,92105
 von 8.800  bis  10.900 17,81083
 von 11.000  bis  14.500 12,33062
 von 14.600  bis  21.800 10,00149
 von 21.900  bis  29.000 7,39837
 von 29.100  bis  36.300 5,48027
 von 36.400  bis  43.600 4,11022
 ab 43.700    3,15115
1)  Hinweis zur Berechnung: lt. § 23 Abs. 3 BSVG letzter Satz sind Ein-
heitswerte auf volle 100 Euro abzurunden (z. B.: bis 8.799 wird auf 8.700 
abgerundet)    Quelle: SVB

  Einheitswertstufen in Euro Einkommens-
faktoren in %

Berechnungsbeispiel: Beträgt der Einheitswert eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes beispielsweise 
22.500 Euro, errechnet sich der Versicherungswert 
(monatliche Beitragsgrundlage) in Euro wie folgt: 

Die monatliche Beitragsgrundlage für einen 
land(forst-)wirtschaftlichen Betrieb mit einem 
Einheitswert von 22.500 Euro beträgt 3.318,92 Euro 
(gegenüber 2016 wurden die Beitragsgrundlagen 

um 2,4 % aufgewertet). Für die Beitragsberechnung 
benötigt man die Beitragsgrundlage und den Beitrags-
satz. Je nach Versicherungszweig ist der Beitragssatz 
verschieden. Der monatliche Beitrag, der an die SVB 

zu entrichten ist, macht 881,18 Euro aus. Bei einem 
Einheitswert von 6.000 Euro errechnet sich eine mo-
natliche Beitragsgrundlage von 1.171,68 Euro (monat-
licher Beitrag: 311,08 Euro). 

für 5.000 EHW 19,17292 % = 958,65
für 3.700 EHW 21,30326 % = 788,22
(ist die Differenz von 5.100 bis 8.700 )

für 2.200 EHW 17,30887 % = 380,80
(ist die Differenz von 8.800 bis 10.900)

für 3.600 EHW 11,98311 % = 431,39
(ist die Differenz von 11.000 bis 14.500)

für 7.300 EHW 9,71962 % = 709,53
(ist die Differenz von 14.600 bis 21.800)

für 700 EHW 7,02135 % =   50,33
 (ist die Differenz von 21.900 bis 22.500)

Versicherungswert     3.318,92

Durchschnittliche Belastung der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft 2017

Einkün$ e aus Land-/Forstw. 33.909,66 100,0
zzgl. Aufwand für Abgabe 1) 
und Ausgedingelasten 2) 

 davon sind folgende Beträge für 
 die Altersversorgung zu tragen:  
 Beiträge zur SV  4.029,00 11,9
 Abgabe (nur Bauern) 1) 292,90 0,9
 Ausgedingelasten 2)  284,00 7,3

Summe   6.805,90 20,1
1)  Einhebung durch die Finanzverwaltung
2)  Ausgedingelasten = Natural- und Geldwert, Wohnung

                                   Quellen: LBG/WT, SVB

in Euro in  %

 Unfallversicherung (UV) 1,90
 Pensionsversicherung (PV) 17,00
 Krankenversicherung (KV)  7,65
 Betriebshilfe (Wochengeld) 1) 0,40

1) Beitragsp" icht nur für weibliche Anspruchsberechtigte, die von der 
KV ausgenommen sind

UV 3.318,92    1,90  63,06
PV 3.318,92   17,00  564,22
KV 3.318,92   7,65  253,90
Summe     881,18

Versicherungs-
zweig

Beitrags-
grundlage

Beitragssatz in % Monatsbeitrag
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Fortsetzung von S. 109
Pensionskonto mit dem Kontoprozentsatz von 1,78 % 
berücksichtigt. Für die Mindest- bzw. Höchstbeitrags-
grundlage ergibt sich eine Teilgutschrift von 90,93 bzw. 
1.241,02 Euro.

Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist durch die 
besondere Art der Altersversorgung der Bauern und 
Bäuerinnen (Leistungen der Sozialversicherung, tradi-
tionelles Ausgedinge) ein höherer Anteil der Einkünfte 
aus der Land- und Forstwirtschaft zu entrichten als 
durch die Beitragssätze für das persönliche Einkom-
men zum Ausdruck kommt. Einer tatsächlichen Be-
lastung im Jahr 2017 von 20,1% steht ein Beitragssatz 
von 17 % gegenüber. Es ist aber anzumerken, dass die 
Altbauern und -bäuerinnen in den Betrieben einen ho-
hen Arbeitseinsatz erbringen, ohne diese würden viele 
Betriebe einen geringeren Betriebserfolg aufweisen.

Land- und forstwirtschaftliche  
Nebentätigkeiten
Bäuerliche Nebentätigkeiten unterliegen der Pflicht-
versicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungs-
gesetz. Eine Übersicht über die Art der verschieden-
artigen Nebentätigkeiten, die von den Bäuerinnen 
und Bauern ausgeübt werden, ist in der Tabelle 5.5.14 
dargestellt. Die aus der Beitragspflicht der Nebentätig-
keit ermittelte Beitragsgrundlage kommt zur Beitrags-
grundlage hinzu, die auf Basis des Einheitswertes 
errechnet wird. Die Berechnung kann entweder nach 
einem Pauschalsystem oder der Beitragsgrundlagener-
mittlung nach tatsächlichen Einkünften laut Einkom-
mensteuerbescheid erfolgen. Letztere Option wird von 
rund 620 Betrieben in Anspruch genommen. 2016 
wurden der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
(SVB) von den Bäuerinnen und Bauern rund 38.540 
Nebentätigkeiten gemeldet. Rund 26.190 Betriebe 
übten im Jahr 2016 eine oder mehrere Nebentätigkei-
ten aus (siehe Tabelle 5.5.15). Das Beitragsvolumen 
betrug rund 13,4 Mio. Euro.

Einheitswerte in der SVB
Die Einheitswerte der Betriebe in der Pensionsver-
sicherung der SVB sind in Tabelle 5.5.16 dargestellt. 
Insgesamt sind 97.350 Betriebe erfasst. 42,1 % der Be-
triebe weisen einen Einheitswert von weniger als 6.000 

Euro aus, und bei 13,6 % liegt dieser Wert über 30.000 
Euro. Bei 2.170 Betrieben ist der Einheitswert höher 
als 75.000 Euro, das sind 2,2 % der Betriebe.

Gesetzliche Änderungen 2017
Im Jahr 2017 wurden folgende gesetzliche Änderungen 
mit Auswirkungen auf die bäuerliche Versichertengrup-
pe beschlossen bzw. sind in Kraft getreten:

--- Ab 1. 1. 2017 gilt ein besonderer Ausgleichszulagen-
Einzelrichtsatz von 1.000 Euro (statt 889,84) für 
Personen mit mindestens 30 Beitragsjahren aufgrund 
einer Erwerbstätigkeit.

--- Aufgrund einer Richtlinienänderung sind ab  
1. 1. 2017 alle Ausgleichzulagenempfänger automa-
tisch von der Rezeptgebühr befreit. Bisher war ein 
allfälliges Ausgedinge zu berücksichtigen. 

--- Die Pensionsanpassung für 2017 ist mit 0,8 Prozent 
festgelegt. Zusätzlich gebührt für alle Pensionisten 
eine Einmalzahlung in der Höhe von 100 Euro.

--- Ab 1. 1. 2017 (gemäß 15a B-VG) sind alle Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres vom Kostenanteil bei einem stationären 
Spitalsaufenthalt befreit.

--- Für Geburten ab 1. März 2017 gilt eine neue Rechts-
lage beim Kinderbetreuungsgeld (KBG). Das flexible 
KBG-Konto wird statt des pauschalen KBG einge-
führt, wie auch ein Partnerschaftsbonus. Unverändert 
bleiben das einkommensabhängige KBG sowie die 
Beihilfe zum KBG.

--- Einheitswert-Hauptfeststellung – Verschiebung der 
sozialrechtlichen Wirksamkeit: Eine Herausforderung 
für die SVB liegt in der Einheitswert-Hauptfeststel-
lung. Da zum 1. 1. 2017 noch nicht alle Einheitswert-
Hauptfeststellungs-Bescheide zugestellt waren und  
es aufgrund unterschiedlicher Wirksamkeitstermine 
zu einer Ungleichbehandlung von Betrieben gekom-
men wäre, wurde per Nationalratsbeschluss am  
28. 2. 2018 die sozialrechtliche Wirksamkeit auf den 
1. 4. 2018 verschoben.
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6. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

 6.1 ERNEUERBARE ENERGIETRÄGER

  Der Anteil erneuerbarer Energien  
am Primär- und Endenergieverbrauch   
 Österreichs
Der Endenergieverbrauch stieg 2016 um 3  % auf rund 
1.121 Petajoule (Quelle: Statistik Austria). Dies ist vor-
wiegend auf einen Anstieg des industriellen Energie-
verbrauchs, gestiegene Kfz-Zulassungen und günstigere 
Treibstoffpreise sowie den Anstieg des Heizenergiebe-
darfs durch kühlere Außentemperaturen im Vergleich 
zu 2015 zurückzuführen. Gleichzeitig stieg trotz dieser 
Verbrauchssteigerung der Anteil Erneuerbarer Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch (gemäß EU-Richtlinie) 
auf 33,5  %. Seit dem Basisjahr 2005 mit einem Anteil 
von 23,7  % konnten die Erneuerbaren also um mehr 
als ein Drittel gesteigert werden, bei Strom von 61,8 
auf 71,7  %.

Im Vergleich zu 2015 konnten insbesondere bei 
Wind und Photovoltaik starke Zuwächse (+9,6  %) 
durch einen gesteigerten Ausbau der Anlagen erreicht 
werden. Auch wenn diese beiden Technologien hohe 
Zuwächse in den vergangenen Jahren aufweisen, haben 
sie im Vergleich zur gesamten Stromaufbringung 
noch großes Wachstumspotenzial: 2016 hatten Wind 
und Sonne einen Anteil von etwa 10  % am österrei-
chischen Endenergieverbrauch elektrischer Energie.  
Die in Österreich historisch sehr starke Wasserkraft 
hatte 2016 ein vergleichsweise gutes Produktionsjahr. 
Der Erzeugungskoeffizient der Laufkraftwerke lag im 
langjährigen Mittel und hatte daher positiven Einfluss 
auf den Erneuerbaren-Anteil insgesamt. Die Biomasse 
als zweite traditionelle starke Säule der erneuerbaren 
Energien in Österreich trug ebenfalls zu deren Anstieg 
im Jahr 2016 bei. Etwa 45  % der erneuerbaren Energie 
werden durch biogene Energieträger bereitgestellt. 
Insbesondere zur Deckung des Raumwärmebedarfs 
im Haushaltssektor sind Brennholz, Pellets und 
Hackschnitzel nicht wegzudenken und liefern einen 
wesentlichen Beitrag zur klimaneutralen Wärmebereit-
stellung. Nach Sektoren betrachtet liegt beim End-
energieverbrauch nach wie vor der Verkehr an erster 
Stelle (34,4  %), gefolgt vom produzierenden Bereich 
(29,3  %) und den Haushalten (24,2  %). Die Sektoren 

Dienstleistungen (10,1  %) und Landwirtschaft (2,0  %) 
nehmen einen geringeren Anteil ein. Im Vergleich zu 
2015 kam es in allen Sektoren zu einer Steigerung des 
energetischen Endverbrauchs.

Wirtschaftlicher Erfolg der Erneuerbaren
Auf Basis einer vom BMNT beauftragten Publikation 
„Erneuerbare Energie in Zahlen 2017 – Entwicklung 
in Österreich, Datenbasis 2016“ der Technischen Uni-
versität Wien betrug im Jahr 2016 der Gesamtumsatz 
im Bereich der Technologien zur Nutzung Erneuer-
barer 7,2 Mrd. Euro und war damit um 4,2  % höher 
als 2015. Die Beschäftigungseffekte können anhand 
der durchgeführten Modellrechnungen für das Jahr 
2016 mit insgesamt ca. 41.600 Arbeitsplätzen beziffert 
werden, was einen Anstieg von 4,7 % bedeutete.
Neben der Erhöhung des nationalen Selbstversor-
gungsgrades mit Energie und einer Reduktion von 
Devisenabflüssen und Treibhausgasemissionen bringt 
die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger in 
Österreich auch eine Umstrukturierung der heimi-
schen Wirtschaft in Richtung eines zukunftsfähigen 
Wirtschaftssystems mit sich. Technologien zur Nut-
zung erneuerbarer Energien haben in Österreich in 
vielen Bereichen eine lange Tradition, aus der Markt-
führerschaften, Patente und Forschungskompetenzen 
hervorgegangen sind. 

Elektrischer Strom aus Windkraft trug 2016 mit einem Anteil von 
4,8 %, jener aus Photovoltaik mit 1,0 % zur Deckung des erneuer-
baren Endenergieverbrauchs bei. 
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 6.2 NACHHALTIGE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

 Vor 15 Jahren wurde der Österreichische 
Walddialog gestartet. Das Ziel des Prozesses ist es, die 
Wirkungen des Waldes für Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu stärken und nachhaltig sicherzustellen. 
Die gemeinsam von 85 Organisationen erarbeitete 
Österreichische Waldstrategie 2020+ gibt dafür die 
forstpolitischen Schwerpunktsetzungen vor. Zur Um-
setzung der Waldstrategie wurde von allen Beteiligten 
ein umfangreiches Arbeitsprogramm konzipiert, dessen 
Annahme der Schwerpunkt des 8. Runden Tisches im 
April 2018 war. Die mehr als 200 Maßnahmen des Ar-
beitsprogramms leisten auch einen wichtigen Beitrag zur 
Klima- und Energiestrategie und sind in einer Datenbank 
einsehbar (http://bfw.ac.at/ws/strat2020public.starten). 
Seit dem Schuljahr 2017/18 wird die Forstfachschule 
Waidhofen/Ybbs nach dem neuen zweijährigen Lehr-
konzept geführt. Die Ausbildungsdauer zum Forst-
wart/zur Forstwartin wurde damit von ein auf zwei 
Jahre angehoben. Im Mai 2018 wurde das 70-jährige 
Bestehen der Schule gefeiert, im September erfolgt die 
Standortverlegung nach Traunkirchen (OÖ), wo die 
Forstfachschule und die Forstliche Ausbildungsstätte 
Ort/Gmunden standörtlich zusammengelegt werden.

Der Internationale Tag des Waldes am 21. März stand 
dieses Jahr unter dem Motto „Wälder für nachhaltigere 
Städte“. Urbane Wälder können unsere Städte durch 
ihre vielfältigen Wirkungen zu gesünderen, grüneren 
und somit nachhaltigeren Lebensräumen machen. Da-
bei wurde auch der Einsatz von Holz als Baustoff und 
die CO2-Bindung im Holz als Beitrag zur Abmilderung 
des Klimawandels thematisiert. Im April 2018 wurde 
der Film „GENial – Der Wald im Klimawandel“ präsen-
tiert, der die Klimaänderung und ihre Auswirkungen 
auf den Wald inklusive geeigneter Maßnahmen, um in 
Zukunft den Wald auf Basis von genetisch geeigneten 
Bäumen klimafit zu machen und nachhaltig bewirt-
schaften zu können, zeigt.

Waldschutzsituation
Gekennzeichnet war die Waldschutzsituation 2017 
neuerlich durch Witterungsextreme, überdurchschnittli-
che Temperaturen, zeitliche und regionale Trockenheit 
sowie hohen Anfall von Kalamitätsholz verursacht 
durch Stürme. Die markanteste Entwicklung zeigte 
jedoch die seit 2015 laufende Borkenkäfergradation. 

Die Borkenkäferschadholzmenge erreichte ein vorläu-
figes Allzeithoch von 3,52 Mio. fm (2016: 2,63 Mio.
fm). Der Anstieg war hauptsächlich auf den Befall von 
Fichten durch den Buchdrucker zurückzuführen. Mit 
1,9 Mio. fm Käferholz (+60  %) war Niederösterreich 
am stärksten betroffen, gefolgt von Oberösterreich mit 
512.000 fm. Schwere Gewitterstürme in der Vegetati-
onszeit, mehrere Herbststürme und ein Föhnsturm im 
Dezember führten zu einem massiven Anstieg bei den 
Sturmschäden. Die Bezirks forstdienste meldeten ein 
Schadensvolumen von 3,5  Mio. fm.

Internationale Waldpolitik
In der 13. Sitzung des UN-Waldforums im Mai 2018 
in New York wurde u.  a. eine Kommunikationsstrategie 
für den „Strategischen Plan der Vereinten Nationen 
für Wälder“ sowie der Input des Waldforums für das 
„Hochrangige Politische Forum für Nachhaltige Ent-
wicklung“ im Juli verabschiedet. Die nächste Europäi-
sche Forstministerkonferenz ist für 2020 in Bratislava 
geplant. Ein Kernpunkt wird die Entscheidung sein, ob 
und wie eine Europäische Waldkonvention fertigver-
handelt werden soll. Dazu werden im September 2018 
Sondierungsgespräche im Zuge eines Round-Table Mee-
tings stattfinden. Innerhalb der EU finden derzeit die 
Vorbereitungen in der Ratsarbeitsgruppe Forstwirtschaft 
dazu statt. Österreich hat sich dafür ausgesprochen, dass 
die EU den anderen Partnern Bereitschaft signalisiert, 
die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Die 
Mitgliedstaaten haben sich auf mehr Flexibilität bei den 
noch offenen Verhandlungspunkten verständigt. 

Im bilateralen Bereich stand neben einer Reihe von 
Besuchen auf Expertenebene, großteils aus Asien, der 
Besuch einer hochrangigen Delegation aus China im 
September 2017 im Mittelpunkt. Den Gästen wurde die 
österreichische Forst- und Holzwirtschaft präsentiert 
und die weitere Ausgestaltung der chinesisch-österrei-
chischen Zusammenarbeit im Forstbereich besprochen. 
Im Rahmen des Besuches von Präsident Putin Anfang 
Juni 2018 wurde zwischen dem russischen Ministeri-
um für natürliche Ressourcen und Umwelt und dem 
BMNT ein Kooperationsabkommen auf dem Gebiet 
der Forstwirtschaft unterzeichnet. Als nächster Schritt 
soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe Details der intensi-
vierten Zusammenarbeit erarbeiten.
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 6.3 WASSERWIRTSCHAFT UND  
 GEWÄSSERSCHUTZ

 Der Nationale Gewässerbewirtschaftungs-
plan (NGP) ist das zentrale Planungsdokument für 
das gemeinsame Ziel, bis spätestens 2027 den sehr 
guten chemischen und ökologischen Zustand in 
Oberflächen gewässern sowie den sehr guten chemi-
schen und mengenmäßigen Zustand im Grundwasser 
zu erhalten bzw. zu erreichen. Er legt dar, welche Be-
lastungen und welchen Zustand die Gewässer aktuell 
aufweisen und mit welchen Maßnahmen ihr Zustand 
verbessert werden kann. Der 2. NGP 2015 ist im Was-
serinformationssystem Austria (WISA) abrufbar.

Nur eine geringe Anzahl an Oberflächengewässern 
weist eine Zielverfehlung aufgrund stofflicher Einträge 
auf, hier sind vor allem die Nährstoffe Stickstoff und 
Phosphor von Relevanz, nicht zuletzt auch wegen 
ihrer Bedeutung für die mögliche Eutrophierung der 
betroffenen Meeresgewässer (Schwarzes Meer, Nord-
see). Derzeit weisen etwa 23  % der Flüsse Österreichs 
Nährstoffbelastungen auf.  Im Grundwasser unter-
schreiten die meisten Untersuchungsparameter die in 
der „Qualitätszielverordnung Chemie Grundwasser“ 
vorgegebenen Werte deutlich. Trotzdem sind regionale 
Belastungen bei Nitrat und bei Pflanzenschutzmitteln 
zu verzeichnen. Intensive landwirtschaftliche Bewirt-
schaftungen auf Standorten mit seichten Böden sind in 
den meisten Fällen für eine Gefährdung von Grund-
wasserkörpern durch Nitrat (Schwellenwert: 45 mg/l) 
ausschlaggebend. Dies ist vor allem im Nordosten 
Österreichs trotz Stickstoffüberschüssen deutlich unter 
dem österreichischen Durchschnitt von rund 40  kg/
ha der Fall. Schwellenwertüberschreitungen für Nitrat 
sind mit gewissen jährlichen Schwankungen aufgrund 
natürlicher Effekte (z. B. geringer Niederschlag, Grund-
wassererneuerungszeit) bei etwa 10  % der Grundwas-
sermessstellen festzustellen (siehe Grafik). Hinsichtlich 
Pflanzenschutzmittel (Schwellenwert: 0,1  µg/l) wurde 
der Umfang der gemessenen Parameter in den vergan-
genen Jahren im Sinne des Vorsorgeprinzips laufend 
erweitert. Schwellenwertüberschreitungen sind zumeist 
auf bereits verbotene Substanzen (z. B. Atrazin) bzw. 
deren relevante Metaboliten zurückzuführen. Die 
Grundwasserdaten werden auch gemäß der „Qualitäts-
zielverordnung Chemie Grundwasser“ nach Beobach-
tungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten 
ausgewertet (siehe Tabelle 6.3.1).

Im aktuellen Auswertungszeitraum 2013–2015 werden 
die größten Belastungen für Nitrat (vier voraussicht-
liche Maßnahmengebiete und sieben Be obachtungs-
gebiete mit 7.010 km²) und für Desethyl-Desisopro-
pylatrazin, einen Metaboliten der 2. Generation (ein 
voraussichtliches Maßnahmengebiet und drei Beobach-
tungsgebiete mit 2.078 km²) festgestellt.

Zentrale gesetzliche bzw. freiwillige Maßnahmen zum 
Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewäs-
sern vor diffusen Einträgen sind u.  a.:
--- die Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung in (flächen-

deckender) Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie 
(91/676/EWG) zum Schutz der Gewässer vor 
Einträgen durch Nitrat aus der Landwirtschaft. Mit 
der Novelle 2017 wurden erstmals regional verstärkte 
Aktionen eingeführt. 

--- Regionalprogramme der Bundesländer zum Schutz 
bestimmter Oberflächen- oder Grundwasserkörper. 
Seit 2015 ist in der Steiermark das Grundwasser-
schutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg in Kraft.

--- Das neue Agrarumweltprogramm (ÖPUL), als 
Bestandteil von LE 14-20, enthält drei spezifische 
Maßnahmen zum Gewässerschutz mit regionalem 
Fokus auf die am stärksten belasteten Gebiete.

--- Beratungsaktivitäten und Bewusstseinsbildung in den 
Bundesländern (z. B. Nitratinformationsdienst NÖ, 
Wasserschutzberatung OÖ, Umweltberatung Stmk.).

Quelle: BMNT

Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen 
zur Gesamtzahl der Messstellen in %
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 7. LANDWIRTSCHAFT IM INTER- 
 NATIONALEN ZUSAMMENHANG

 7.1 AGRARPOLITIK IM RAHMEN DER  
 EUROPÄISCHEN UNION

 GAP nach 2020
Am 1. Juni 2018 legte die Europäische Kommissi-
on die Legislativvorschläge für die Gestaltung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 vor. Die 
GAP nach 2020 soll in drei Verordnungen geregelt 
werden:

1. Verordnung über die GAP-Strategiepläne
2. Verordnung über die Finanzierung, die Verwaltung 

und das Kontrollsystem der GAP
3. Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisati-

on (GMO) für landwirtschaftliche Erzeugnisse

In Bezug auf die grundsätzliche Ausrichtung der künf-
tigen GAP ist eine gewisse Kontinuität zu erkennen: 
Es wird weiterhin Instrumente für Direktzahlungen, 
ländliche Entwicklung und Marktordnungsmaßnahmen 
geben. Das heißt, dass das Zwei-Säulen-Modell der 
GAP und die wesentlichen Maßnahmen bleiben dem 
Grunde nach erhalten.

Zukünftig soll es in jedem Mitgliedstaat einen GAP-
Strategieplan geben, der die 1. Säule (Direktzahlungen 
und Sektorprogramme der gemeinsamen Marktord-
nung) und die 2. Säule (ländliche Entwicklung) umfas-
sen wird. Das bedeutet, dass auf nationaler Ebene ein 
Strategieplan – ähnlich den derzeitigen LE-Program-
men – zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
zu erarbeiten ist. Neben einer einleitenden Darstellung 
der Ausgangssituation im Programmgebiet und einer 
Stärken-Schwächen-Analyse sind in den Plänen die 
konkret angestrebten Ziele und Outputs zu definieren. 
Das Erreichen der Ziele ist über eine umfassende Inter-
ventionsstrategie mit den erforderlichen Maßnahmen 
und Interventionen darzulegen.

Vor dem Hintergrund der verstärkten Subsidiari-
tät definiert die Europäische Kommission in ihren 
Vorschlägen nur noch die Grundanforderungen, die 
allgemeinen Interventionsbereiche sowie Ziele, die es 

zu erreichen gilt. Die Details obliegen zukünftig stärker 
den Mitgliedstaaten, welche diese allerdings in den 
GAP-Strategieplänen genau festzulegen haben.
Die GAP-Strategiepläne sind im Rahmen eines Beteili-
gungsprozesses unter Einbindung der relevanten Stake-
holder zu erarbeiten und müssen anschließend von der 
Europäischen Kommission genehmigt werden.

Die Legislativvorschläge werden nun in den Gremien 
des Rates (im 2. Halbjahr 2018 unter österreichischer 
Präsidentschaft) und im Europäischen Parlament 
intensiv diskutiert werden mit dem Ziel, einen breit 
getragenen Kompromiss zu finden.

Das Budget für die GAP ist im mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) festgelegt. Dazu hat die EU-Kommis-
sion am 2. Mai 2018 Vorschläge für den Zeitraum 
2021 bis 2027 vorgelegt. Es ist davon auszugehen, dass 
zuerst eine Einigung beim MFR erforderlich sein wird, 
bevor die neue GAP beschlossen werden kann.

 
Gemeinsame Agrarpolitik bis 2020
Die letzte Reform der Gemeinsame Agrarpolitik  
(GAP 2020) ist mit 1. Jänner 2015 in Kraft getreten. 
Mit dieser Reform wurden die Direktzahlungen stär-
ker auf bestimmte Maßnahmen, Gebiete und Begüns-
tigte ausgerichtet. Die nationale Umsetzung der den 
Mitgliedstaaten dabei offenstehenden inhaltlichen 
Spielräume erfolgte mit der Novelle des Marktord-
nungsgesetzes. Mit der Reform wurden neben einer 
neuen Architektur des Direktzahlungssystems mit 
der Ökologisierung („Greening“) erstmals 30 % der 
Direktzahlungen ausschließlich für bestimmte öko-
logische Leistungen der LandwirtInnen gewährt. Für 
JunglandwirtInnen wurde eine zusätzliche Top-up-
Zahlung für maximal 5  Jahre gewährt.
Für die Direktzahlungen (1. Säule der GAP) erhält 
Österreich in der Periode 2014–2020 insgesamt 
4,85  Mrd. Euro an EU-Mitteln. Im Durchschnitt hat 
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Österreich jährlich ca. 692,3 Mio. Euro in diesem 
Bereich zur Verfügung. Für die Entwicklung des Länd-
lichen Raums sind rund 3,9 Mrd. Euro an EU-Mitteln 
vorgesehen. Weitere Details zu den Direktzahlungen 
siehe Kapitel 5 „Maßnahmen für die Land- und Forst-
wirtschaft“.

Im Rahmen des Programms für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums steht Österreich in der Periode 2014–2020 ein Betrag 
von rund 3,9 Mrd. Euro an EU-Mitteln zur Verfügung.

 
Wichtige Ratsentscheidungen 2017
Im Jahr 2017 – unter maltesischer und estnischer Prä-
sidentschaft – konzentrierten sich die Aktivitäten des 
Rates Landwirtschaft und Fischerei in erster Linie auf 
die Vereinfachung und Modernisierung der Gemeinsa-
men Agrarpolitik sowie dessen Ausrichtung nach 2020, 
die Beobachtung der Marktsituation, die Neuregelung 
der biologischen Landwirtschaft und die Stärkung 
der Position der Landwirte in der Lebensmittelkette. 
Durch die vorgenommenen Änderungen sollen sowohl 
Landwirte als auch die nationalen und regionalen 
Behörden durch vereinfachte Bestimmungen entlas-
tet werden. Bei den Direktzahlungen haben nun die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, Bestimmungen zur 
Ökologisierung, zur Definition „aktiver Landwirt“ 
und zu den Zahlungen für Junglandwirte flexibler und 
einfacher umzusetzen.

 
Maltesische Präsidentschaft: Die sogenannte 
„Omnibus-Verordnung“ stellt einen Schritt zur Verein-
fachung der Gemeinsamen Agrarpolitik dar. Sie sieht 
auch Änderungen der GAP-Basisverordnungen (VO 
1305/2013 Ländliche Entwicklung, VO 1306/2013 
Horizontale Verordnung, VO 1307/2013 Direktzah-
lungen, VO 1308/2013 Marktordnungen) in einigen 
Punkten vor. Unter maltesischer Präsidentschaft 
wurden die Arbeiten an dem Dossier fortgeführt und 
das Ratsmandat zur Aufnahme der Verhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament am 28. Juni 2017 erteilt. 
Erste Diskussionen zur Gestaltung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik nach 2020 wurden bereits 2016 gestartet 
und 2017 fortgesetzt. Die Europäische Kommission 
führte vom 2. Februar bis 2. Mai 2017 eine öffentli-
che Konsultation dazu durch und präsentierte deren 
Ergebnisse im Rahmen einer Stakeholderkonferenz am 
7. Juli 2017. 

Die angespannte Marktsituation in den Jahren 2015 
und 2016, die sich vor allem am Milch- und Schweine-
fleischmarkt bemerkbar machte, stabilisierte sich 2017 
weitestgehend. Spezifische Herausforderungen wie die 

Verlängerung der Russland-Sanktionen, extreme  
Wetterbedingungen sowie die Verbreitung von 
ansteckenden Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten, 
machten jedoch weitere Marktbeobachtungen unerläss-
lich. Darüber hinaus legte der maltesische Ratsvorsitz 
einen Schwerpunkt auf horizontale Prioritäten der 
Notfallplanung für den Bereich der Tier- und Pflanzen-
gesundheit und präsentierte seine initiierten Aktivi-
täten zur Verbesserung der Bereitschaftsplanung für 
Krisenfälle im Bereich Tier- und Pflanzengesundheit 
im Rat Landwirtschaft und Fischerei im Juni 2017. Im 
Hinblick auf die Arbeiten zur Revision der Verordnung 
über die biologische Produktion und Kennzeichnung 
biologischer Erzeugnisse erfolgte nach intensiven 
Arbeiten seit März 2014 beim 18. Trilog am 28. Juni 
2017 die politische Einigung zwischen den Institutio-
nen. In weiterer Folge wurde das Dossier den erforder-
lichen technischen und sprachjuristischen Prüfungen 
unterzogen. Nachstehende Dossiers wurden u.a. unter 
maltesischem Vorsitz im Rat Landwirtschaft/Fischerei 
verabschiedet (Auszug):

     Entwurf einer Verordnung des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2016/1903 zur Festsetzung 
der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände 
und Bestandsgruppen in der Ostsee für 2017

     Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Un-
terzeichnung – im Namen der Europäischen Union 
– des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und der Republik Chile über den Handel mit 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Ab-
schluss des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union und der Republik Chile über den Handel mit 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen
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     Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zum The-
ma „Internationale Meerespolitik: eine Agenda für die 
Zukunft der Weltmeere“

Am 1. Juli 2018 übernahm Österreich  den Vorsitz im EU-Rat. 
Es ist nach 1998 und 2006 bereits die dritte Vorsitzführung für 
unser Land.

Quelle: EU-Kommission 
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Estnische Präsidentschaft: Unter estnischer Präsi-
dentschaft konnte das Dossier zu den landwirtschaftli-
chen Teilen der „Omnibus-Verordnung“ nach insgesamt 
vier Trilogen abgeschlossen werden. Das geplante 
Inkrafttreten mit 1. Jänner 2018 wurde mittels Heraus-
lösung der landwirtschaftlichen Regelungen aus dem 
Gesamtvorschlag und mit der Annahme als A-Punkt 
im Rat Landwirtschaft und Fischerei am 12. Dezember 
2017 sichergestellt.

Die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zur 
Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 
wurden im Rat Landwirtschaft und Fischerei im Juli 
2017 einem ersten Gedankenaustausch der Minister 
und Ministerinnen unterzogen. In weiterer Folge legte 
die Europäische Kommission in Vorbereitung auf die 
Vorlage der Legislativvorschläge am 29. November 
2017 ihre Mitteilung zur „Ernährung und Landwirt-
schaft der Zukunft“ vor, die auch Gegenstand eines 
ersten Meinungsaustausches im Rat Landwirtschaft 

und Fischerei im Dezember 2017 war. Die Legislativ-
vorschläge wurden im ersten Halbjahr 2018 vorgelegt.

Dem für 2018 angekündigten Legislativvorschlag zur 
Stärkung der Position der Landwirte in der Lebensmit-
telversorgungskette gingen zahlreiche Arbeiten 2016 
und 2017 voran. Die Europäische Kommission holte 
in einer Folgenabschätzung in der Anfangsphase mit 
dem Titel „Initiative zur Verbesserung der Lebensmit-
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telversorgungskette“ von 25. Juli bis 22. August 2017 
Stellungnahmen ein. In weiterer Folge führte sie von 
16. August bis 17. November 2017 eine öffentliche 
Konsultation durch.

Ein regelmäßiges Update der Marktlage im Rat Land-
wirtschaft und Fischerei wurde auch unter estnischer 
Präsidentschaft fortgeführt. Mit dem Auslaufen der 
Zuckerquote am 30. September 2017 lag ein Hauptau-
genmerk auf der Preisentwicklung und dem Produk-
tionsniveau im Zuckersektor. Nachstehende Dossiers 
wurden u. a. unter estnischem Vorsitz im Rat Landwirt-
schaft/Fischerei verabschiedet (Auszug):

     Verordnung (EU) der Kommission zur Änderung 
des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung 
und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz 
geografischer Angaben für Spirituosen

     Beschluss des Rates zur Kündigung des partner-
schaftlichen Abkommens EU-Komoren über nach-
haltige Fischerei

     Verordnung über TACs und Quoten für das Schwar-
ze Meer im Jahr 2018.

     Omnibus-Vorschlag (Teil der landwirtschaftlichen 
Bestimmungen) 

 
EU-Haushalt
Der EU-Haushalt des Jahres 2017 umfasste (ohne die 
Nachtragshaushalte) 134,5 Mrd. Euro, das sind im Ver-

gleich zu 2016 um 6,5  % weniger. Dieser Betrag gibt 
die so genannten „Zahlungsermächtigungen“ an, d.  h. 
die Mittel, die im Haushaltsjahr tatsächlich für Ausga-
ben zur Verfügung stehen. Unter der Haushaltsrubrik 
„Nachhaltiges Wachstum, natürliche Ressourcen“ 
wurden 2017 in Summe 55,0 Mrd. Euro veranschlagt, 
davon entfallen 39,7 Mrd. Euro auf Direktzahlungen 
und 2,8 Mrd. Euro auf Agrarmarktausgaben. 11,2 Mrd. 
Euro sind für die ländliche Entwicklung vorgesehen. 
Größter Posten im Brüsseler Etat ist die Struktur- und 
Wirtschaftsförderung („Intelligentes und integratives 
Wachstum“) mit 56,5 Mrd. Euro.

2017 entfielen rund 74 % der EU-Agrarausgaben auf 
Direktzahlungen, 5 % auf Agrarmarktausgaben, 21 % 
kamen der ländlichen Entwicklung zugute.

Im Vergleich zur vorangegangenen Haushaltsperiode 
2007–2013 stiegen die Ausgaben der EU in der neuen 
Finanzperiode nominal an (+11  %). Das darin enthal-
tene Budget für Direktzahlungen und Agrarmarktaus-
gaben bleibt dagegen nominal unverändert. Dessen 
Anteil am EU-Gesamtbudget (einschl. Mittel außerhalb 
des MFR, Verpflichtungsermächtigungen) fällt deshalb 
von 31  % in der Periode 2007–2013 auf rund 28  % in 
der Periode 2014–2020. Bis heute ist die Gemeinsame 
Agrarpolitik der einzige voll gemeinschaftlich finanzier-
te Politikbereich. Dies erklärt den relativ hohen Anteil 
des Agrarbereichs am EU-Haushalt. Im Durchschnitt 
entfällt auf jeden EU-Bürger 32 Cent pro Tag für die 
EU-Agrarpolitik als Beitrag für gesunde, sichere Nah-
rungsmittel und eine vielfältige Kulturlandschaft.

EU-Haushalt, Einnahmen 2017 

insgesamt 134,5 Mrd. Euro

Quelle: EU-Kommission
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 7.2 INTERNATIONALE AGRARPOLITIK

 EU-HANDELSPOLITIK – BILATE-
RALE FREIHANDELSABKOMMEN
Gemeinsame Handelspolitik der EU
Die Handelspolitik zählt gemäß Art. 207 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) zu den Gemeinschaftskompetenzen der EU. 
Aufgrund gescheiterter Einigungsversuche betreffend 
neue Marktzugangsabkommen (zuletzt 2007/2008) 
bei multilateralen Verhandlungen in der Welthandels-
organisation (World Trade Organisation – WTO), 
wurden in den letzten zehn Jahren von der EU vor 
allem neue bilaterale Handelsabkommen verhandelt. 
Einige Handelsabkommen sind bereits in Kraft, z. B. 
jenes mit Südkorea, Kolumbien, Peru, Zentralamerika 
und Kanada (Handelsteil wird vorläufig angewendet), 
andere sind bereits abgeschlossen, aber noch nicht in 
Kraft (z. B. Singapur, Japan, Modernisierung bestehen-
des Mexiko-Abkommen grundsätzliche Einigung) und 
andere werden gerade verhandelt (z. B. Mercosur) oder 
begonnen (z. B. Australien und Neuseeland).

Eckpunkte für Handelsabkommen
Die Exportwirtschaft ist wesentlich für eine gute Wirt-
schafts- und Arbeitsplatzentwicklung in Österreich. In 
Österreich, das in hohem Maße von einer stärkeren 
EU- und Welthandelsintegration profitiert, ist die 
Skepsis gegenüber Handelsabkommen weiterhin groß. 
In der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der 
medialen Rezeption scheint eine Exportorientierung 
ein Widerspruch zu Eigenversorgung mit Lebensmit-
teln sowie zu Qualität und Regionalität zu sein. Dass 
aber gerade der effiziente Austausch landwirtschaftli-
cher Produkte und Lebensmittel das Überleben vieler 
heimischer Betriebe, die Produktion hochqualitativer 
Erzeugnisse und damit Wertschöpfung in Österreich 
ermöglicht, wird in der öffentlichen Diskussion oft 
übersehen. Die Abnehmer der Agrarprodukte sind  
u. a. die Schlacht- und Zerlegebetriebe, die Molkereien, 
die Verarbeiter und die Genuss- und Nahrungsmittel-
industrie. Diese Unternehmen brauchen Exportmärkte 
zur wirtschaftlichen Existenzsicherung.

Es wäre auch eine verkürzte Sichtweise, Handelsab-
kommen einzig auf den Warenaustausch zu reduzieren. 
In den Abkommen verankerte Nachhaltigkeitskapitel 
– inklusive Vorsorgeprinzip – sollen das hohe Um-
weltschutzniveau der EU und der globalen Partner 

weiterhin gewährleisten bzw. kontinuierlich verbessern 
und somit dazu beitragen, internationale Umwelt- und 
Klima abkommen umzusetzen.

Ebenso sind in den Handelsabkommen neben hohen 
EU-Umwelt-, Lebensmittel- und Tierschutzstandards 
auch jene im sanitären und phytosanitären Bereich 
(im sog. SPS-Kapitel mit Tier- und Pflanzengesund-
heitsstandards aber auch Marktzugangsbedingungen) 
abgesichert. Importe können auch nach dem Abschluss 
eines Handelsabkommens nur auf Basis der hohen EU-
Standards erfolgen (diese werden durch das Handels-
abkommen nicht geändert). Die EU-Standards können 
auch nach dem Abschluss von Handelsabkommen 
beliebig geändert bzw. (wenn erforderlich) auch erhöht 
werden (sog. „Right to regulate“ ist allen Abkommen 
verankert).

Darüber hinaus sind in sensiblen landwirtschaftlichen 
Bereichen ausbalancierte, dauerhafte Importquoten 
und bei EU-Marktöffnungen für bestimmte Handels-
partner eine besondere landwirtschaftliche Schutzklau-
sel (z. B. nach dem WTO-Modell) erforderlich (z. B.  
Mercosur). Bei jedem Handelspartner bzw. jedem Han-
delsabkommen sind daher die genauen Markt-, Import- 
und Exportbedingungen sowie die Exportpotenziale 
differenziert zu bewerten und die Abkommen dement-
sprechend zu gestalten. Darüber hinaus sollten bei den 
EU-Agrarmarktöffnungen alle bisherigen und zukünf-
tigen Handelsabkommen gesamtheitlich inklusive der 
kumulativen Auswirkungen berücksichtigt werden. 
Unter anderem sollte bei sehr sensiblen Produkten (bei 
welchen es durch vermehrte Importe zu einer massi-
ven Marktstörung bzw. zu einem Preisverfall kommen 
könnte) eine maximale marktverträgliche Importmen-
ge vorab auf EU-Ebene besprochen werden.

 
HANDELSABKOMMEN EU-KANADA 
(COMPREHENSIVE ECONOMIC AND 
TRADE AGREEMENT – CETA)
Das CETA-Verhandlungsergebnis wurde auf EU-Ebene 
vom Europäischen Parlament (EP) und Rat geneh-
migt und ist am 21. September 2017 vorläufig in Kraft 
getreten. Dabei kamen ausschließlich jene Bereiche 
des Abkommens zur vorläufigen Anwendung, die 
unbestritten im Zuständigkeitsbereich der EU liegen. 
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Die Ratifizierung von CETA im österreichischen 
Parlament (nach Art. 50 BVG) ist bereits im aktuellen 
Regierungsprogramm vereinbart worden und wurde 
im Juni 2018 in National- und Bundesrat behandelt. 
Vollständig und definitiv tritt CETA erst nach der Ra-
tifizierung aller nationalen/regionalen Parlamente der 
EU-Mitgliedstaaten in Kraft.

CETA ist derzeit das detaillierteste Handelsabkom-
men der EU und ist v. a. im Hinblick auf Standards, 
Umwelt, Nachhaltigkeit und  „Right to regulate“ das 
„Best-practice“-Beispiel für die laufenden Verhandlun-
gen zu den weiteren Handelsabkommen. Die Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsstandards sind im Abkommen gut 
verankert und das Vorsorgeprinzip wurde aufgenom-
men. Auch das „Right to regulate“ (Gesetzgebung ist 
weiterhin unbeeinflusst vom Handelsabkommen auf 
EU-, nationaler und regionaler Ebene möglich) wurde 
u.a. in Bezug auf Lebensmittelsicherheits- und Umwelt-
standards festgelegt sowie eine Tierschutz-Kooperation 
vereinbart. Die vorsichtige EU-Marktöffnung wurde bei 
sensiblen landwirtschaftlichen Produkten durch ausge-
wogene Mengenbeschränkungen (Tarif Rate Quotas 
– TRQs) abgesichert. Im Agrar- und Lebensmittelau-
ßenhandel (2016) stehen 3,4 Mrd. Euro EU-Exporte 
2,2 Mrd. Euro Importen gegenüber (d. h. positive Han-
delsbilanz: 1,2 Mrd. Euro). Kanada liegt an 9. Stelle der 
EU-Exportländer (Agrar- und Lebensmittelbereich). 
Österr. Agar- und Lebensmittelexporte nach Kanada 
(2017) im Wert von 21 Mio. Euro stehen Importen 
von 14,5 Mio. Euro gegenüber (positive Handels-
bilanz: 6,5 Mio.  Euro). Japan ist der zweitwichtigste 
Schweinefleischexportmarkt für Österreich (2017:                   
32 Mio. Euro). Rund 1 % der österr. Drittlandsexporte 

im Bereich Agrarprodukte und Lebensmittel gehen 
nach Kanada. Hauptexportprodukte sind Energydrinks, 
Getränke, Wein und Bier. Das Abkommen wird daher 
vor allem von Seiten der österreichischen Lebens-
mittelwirtschaft befürwortet. Neue Exportchancen 
ergeben sich in Zukunft neben Industrieprodukten und 
Dienstleistungen, auch bei hochverarbeiteten Lebens-
mitteln, Fruchtsäften, Energydrinks und Wein sowie 
für bestimmte Käse- und Speckprodukte.

 
HANDELSABKOMMEN EU-JAPAN  
(ECONOMIC PARTNERSHIP AGREE-
MENT - EPA)
Am 25. März 2013 wurden die Verhandlungen der EU 
mit Japan über ein Freihandelsabkommen begonnen 
und am 8. Dezember 2017 abgeschlossen. Die Texte 
des Freihandelsabkommen liegen fertig (juristisch und 
sprachlich geprüft) vor, und die EK hat diese dem Rat 
und dem EP zur Beschlussfassung vorgelegt (EU-only- 
Abkommen). Eine Unterzeichnung des Abkommens 
ist beim EU-Japan-Gipfel im Juli 2018 geplant. Die 
EK hofft, dass das EPA im Dezember 2018 vom EP 
genehmigt wird und Anfang 2019 in Kraft treten kann. 
Japan zählt in der Handelspolitik und internationalen 
Agrarpolitik (ähnliche Standards und Interessen bei 
Förderungsabsicherung) zu den EU-Verbündeten. Die 
EU-Standards (Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und 
Tierschutz) sind durch das Vorsorgeprinzip, das „Right 
to regulate“ im Nachhaltigkeitskapitel (inkl. Klima-
schutz- und Arbeitnehmeranliegen) gut abgesichert.  
Im Agrar- und Lebensmittelaußenhandel (2017)  
stehen 5,8 Mrd. Euro EU-Exporte 313 Mio. Euro  
Importen gegenüber (d. h. positive Handelsbilanz:  
5,5 Mrd.  Euro). Japan liegt an 4. Stelle der EU-Ex-
portländer (Agrar- und Lebensmittelbereich). Öster-
reichische Agar- und Lebensmittelexporte nach Japan 
(2017) im Wert von 69 Mio. Euro stehen Importen 
von 5,2 Mio. Euro gegenüber (positive Handelsbilanz: 
64 Mio. Euro). Japan ist der zweitwichtigste Schwei-
nefleischexportmarkt für Österreich (32 Mio. Euro). 
Japan liegt an 24. Stelle der österr. Exportländer  
(Agrar- und Lebensmittelbereich). Das Abkommen 
wird daher von Seiten der Landwirtschaft (keine  
defensiven Interessen in Bezug auf Japan) und der  
Lebensmittelwirtschaft befürwortet. Neue Exportchan-
cen durch die Marktöffnung entstehen für Österreich 
voraussichtlich im Bereich Schweinefleisch, Rind-
fleisch, Molkereiprodukte, Wein, Holz- und Holzpro-
dukte sowie Umwelttechnologie.

Im Rahmen der Vorbereitungen für die EU-Ratspräsidentschaft 
Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 begrüßte Nachhaltig-
keitsministerin Elisabeth Köstinger Jaroslaw Pietras, Generaldi-
rektor im Rat, zu einem Gespräch in Wien.
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Assoziationsabkommen EU-Mercosur
Derzeit gibt es zum Abkommen mit den Mercosur-
Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) 
noch keine Einigung. Laut Information der Euro-
pä ischen Kommission, welche die Verhandlungen 
führt, liegt es vor allem an den Mercosur-Ländern, 
im Bereich Marktzugang für die Autoindustrie, bei 
Molkereiprodukten und Schutz von geografischen 
Herkunftsbezeichnungen der EU, Fortschritte bei den 
Verhandlungen zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob es 
2018 zu einer Einigung kommt. Erst am Schluss ist das 
Ergebnis zu bewerten. Die Verhandlungen sollten für 
alle Stakeholder das bestmögliche Ergebnis bietet. Die 
landwirtschaftlichen Interessen sind jedenfalls wichtig, 
und die oben erwähnten Eckpunkte für gut gemachte 
Handelsabkommen gelten auch für das Mercosur-
Abkommen.
Im Agrar- und Lebensmittelaußenhandel (2017) mit 
den Mercosur-Ländern stehen 2 Mrd. Euro EU-Expor-
te 19,5 Mrd. Euro Importen gegenüber (d. h. negative 
Handelsbilanz: –17,5 Mrd. Euro). Rund 1,5 % der 
EU-Agrar- und Lebensmittelexporte gehen in die vier 
Mercosur-Länder. EU-Hauptimportprodukte sind Soja-
Produkte, Futtermittel, Kaffee, Fruchtsäfte und Rind-
fleisch. Im österr. Agar- und Lebensmittelaußenhandel 
mit den Mercosur-Ländern (2017) stehen Exporte im 
Wert von 50,5 Mio. Euro Importen von 166 Mio. Euro 
gegenüber (negative Handelsbilanz: 115,5 Mio. Euro). 

Österr. Hauptexportprodukte sind Energydrinks und 
verarbeitete Lebensmittel, Hauptimportprodukt ist 
Rindfleisch (36 Mio. Euro).

Verhandlungsbeginn mit Australien und  
Neuseeland
Die bereits mehrmals überarbeiteten Verhandlungs-
mandate sind aus österreichischer Sicht als fair und 
ausgewogen zu betrachten und auf EU-Ratsebene am 
22. 5. 2018 beschlossen worden. Insbesondere wurde 
das Thema Nachhaltigkeit inkl. Vorsorgeprinzip in 
den Vordergrund gestellt. Der SPS-Bereich und die 
Verankerung der Tierschutzanliegen entsprechen den 
hohen österreichischen Erwartungen. Die Verhandlun-
gen mit Australien und Neuseeland sind aus Sicht der 
Landwirtschaft aufgrund der Exportpotenziale beider 
Länder jedoch auch eine Herausforderung und sollen 
im Sommer 2018 beginnen.

 
MULTILATERALE VERHANDLUNGEN IN 
DER WTO
Die 11. WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires vom 
Dezember 2017 endete ohne Einigung. Es kam vor 
allem durch die US-Haltung (aber auch Indien) keine 
gemeinsame Erklärung zustande. Auch im Agrarbereich 
konnte keine Einigung auf die Verhandlungsthemen 
oder einen weiteren Prozess erreicht werden.
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ERWERBSOBSTANLAGEN 2017

 Zum Stichtag 15. November 2017 gab es 
in Österreich rund 3.900 Obstbetriebe mit einer 
Obstfläche von 15.700 Hektar (ha). Davon wurden 
bereits 30  % biologisch bewirtschaftet. Fast ein Vier-
tel der Obstbaufläche (23  %) war im Erhebungsjahr 
bewässerbar. Knapp die Hälfte der Obstfläche entfie-
len auf Äpfel (49  %), 16  % entfielen auf Beerenobst 
(inkl. Aronia), 10  % machte Schalenobst aus, 9  % 
Holunder, 6  % Marillen, 4  % Birnen, 2  % Kirschen 
(inkl. Weichseln), 2  % Zwetschken und 1  % waren 
Pfirsiche (inkl. Nektarinen).

Knapp zwei Drittel der Obstbaufläche liegt in 
der Steiermark
Den größten Anteil an der Fläche aller erhobenen 
Obstarten hatte mit 64  % die Steiermark, die damit 
weiterhin das wichtigste Bundesland des österrei-
chischen Erwerbsobstbaus blieb. In Niederöster-
reich befanden sich im Erhebungsjahr 18  % der 
Obstflächen, in Oberösterreich 8  % und im Bur-
genland 6  %. Während die meisten Obstarten ihren 
Anbauschwerpunkt traditionell in der Steiermark 
hatten, dominierte Niederösterreich den Marillenan-
bau mit zwei Drittel der Fläche und stellte auch bei 
Erdbeeren mit knapp 40  % den größten Anteil.
 
Zahl der Betriebe rückläufig
2017 wurden in 2.376 Betrieben Äpfel, Birnen, Ma-
rillen und/oder Pfirsiche gewerbsmäßig kultiviert, 
das war um 6  % weniger als im Vergleichsjahr 2012. 
Damit setzt sich der bereits seit dem Erhebungsjahr 
1997 erkennbare rückläufige Trend fort, der bei der 
Obstfläche jedoch nicht bemerkbar ist. Bezogen auf 
Äpfel, Birnen, Marillen und Pfirsiche wurde eine 
Fläche von 9.500 ha erfasst, womit sich gegenüber 
der letzten Erhebung kaum eine Änderung ergab. 
Sehr wohl kam es aber innerhalb der Anteile der 
vier Obstarten zu einer leichten Verschiebung von 
Äpfeln hin zu Marillen und Birnen. Der Bio-Anteil 
erhöhte sich seit 2012 von 12  % auf 22  %. 

Erstmals mehr als 1.000 ha Marillen 
Die Kulturfläche ging bei Äpfeln mit insgesamt 
7.700 ha gegenüber 2012 um 3  % zurück, während 
bei Birnen eine Zunahme von 9  % auf nunmehr 

610  ha zu verzeichnen war. Über drei Viertel der 
Apfelfläche (77  %) befanden sich in der Steiermark.  
Bei Birnen war der steirische Anteil mit 53  % eben-
falls am höchsten, aber auch Niederösterreich stellte 
über 30 % der Birnenfläche. Bei Marillen erhöhte 
sich die Fläche deutlich um 18  % auf 1.000 ha. 
Bei allen mit der Erhebung 2012 vergleichbaren 
Obstarten nahm die Baumdichte weiter zu, dies 
zeigte sich im Besonderen bei Birnen und Marillen: 
Insgesamt standen auf einem Hektar durchschnitt-
lich 18 Bäume mehr als noch 2012, bei Marillen 
waren es knapp 80 Bäume mehr.

Gala überholt Golden Delicious
Innerhalb der Apfelsorten löste die Sortengruppe 
Gala erstmals Golden Delicious an der Spitze ab 
und nahm fast ein Viertel (24  %) der Apfelfläche in 
Anspruch. An zweiter Stelle folgte Golden Delicious 
mit 22  % und dahinter Jonagold (9  %), Idared (7  %) 
und Braeburn (7  %). Die im Bio-Anbau bedeutsame 
Sorte Topaz hat sich mit einem Anteil von 6  % auf 
den sechsten Rang vorgearbeitet, gefolgt von Elstar 
(5  %) und Pinova (4  %).
Bei Marillen stand traditionell die Sortengruppe 
Klosterneuburger Marille/Ungarische Beste/Kecs-
kemeter Rosenaprikose mit 30  % Flächenanteil im 
Vordergrund, dahinter folgten Orangered mit 13  % 
und Goldrich mit 10%.

In Österreich gibt es rund 1.376 Betriebe mit Obstanlagen, die 
eine Fläche von rund 15.700  ha bewirtschaften.



---      MF      ---    ---      129      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

1. Gesamtwirtschaft und Agrarsektor

1.1 Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des Agrarsektors
1.1.2.1 Anteil der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei an der Bruttowertschöpfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
1.1.2.2 Produktionswert und Faktoreinkommen der Landwirtschaft im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
1.1.2.3 Produktionswert und Faktoreinkommen der Forstwirtschaft im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.1.2.4 Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
1.1.2.5 Volumen-, Preis- und Wertentwicklung landwirtschaftlicher Erzeugnisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at  
1.1.2.6 Produktionswert der Landwirtschaft nach Bundesländern im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.1.2.7 Produktionswert der Landwirtschaft nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
1.1.2.8 Vorleistungen und Abschreibungen in der Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
1.1.2.9 Vorleistungen der Landwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
1.1.2.10 Vorleistungen der Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.1.2.11 Abschreibungen der Landwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
1.1.2.12 Abschreibungen der Forstwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at      
1.1.2.13 Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen in der EU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138      
1.1.2.14 Abgabenleistung der Land- und Forstwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138      

1.2 Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche
1.2.1.1 Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen wichtiger Kulturarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
1.2.1.2 Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.2.1.3 Bio-Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.2.1.4 Pflanzenschutzmittel - Stand der Zulassungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
1.2.1.5 Pflanzenschutzmittel - in Verkehr gebrachte Wirkstoffmengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
1.21.6 Pflanzenschutzmittel - Wirkstoffmengen nach Wirkstoffgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
1.2.1.7 Pflanzenschutzmittel - Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstoffen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.2.1.8 Düngemittelabsatz im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
1.2.1.10 Futtermittelproduktion Gewerbe und Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140      
1.2.2.1 Lebensmittelindustrie und -gewerbe - Betriebe, Beschäftigte und Produktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141      

1.3 Außenhandel mit agrarischen Produkten und Lebensmitteln
1.3.1 Entwicklung des Gesamt- und Agraraußenhandels im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 
1.3.2 Salden der Außenhandelsbilanz agrarischer Produkte und Lebensmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.3.3 Einfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
1.3.4 Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
1.3.5 Einfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel aus EU-Ländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
1.3.6 Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel in EU-Länder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
1.3.7 Salden der Außenhandelsbilanz mit EU-Ländern von agrarischen Produkten und Lebensmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

1.4 Preisentwicklung
1.4.1 Index der Verbraucherpreise, Großhandelspreise und Agrarpreise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145
1.4.2 Preis-Indizes landwirtschaftlicher In- und Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145
1.4.3 Preis-Indizes landwirtschaftlicher Investitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.4.4 Preis-Indizes landwirtschaftlicher Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.4.5 Preis-Indizes landwirtschaftlicher Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at

1.5 Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch inklusive Versorgungsbilanzen
1.5.1 Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
1.5.2 Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
1.5.3 Versorgungsbilanz für Getreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.5.4 Versorgungsbilanz für Reis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.5.5 Versorgungsbilanz für Hülsenfrüchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.5.6 Versorgungsbilanz für Ölsaaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.5.7 Versorgungsbilanz für pflanzliche Öle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
1.5.8 Versorgungsbilanz für Erdäpfel und Erdäpfelstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.9 Versorgungsbilanz für Zucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 

 8. TABELLENVERZEICHNIS MIT TABELLENTEIL
Alle Tabellen sind auch im Internet als Excel-Dokumente unter: www.gruenerbericht.at oder www.awi.bmnt.gv.at/gb abrufbar.

Einzelne Tabellen sind nur im Internet verfügbar.



---      130      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

1.5.10 Versorgungsbilanz für Honig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.11 Versorgungsbilanz für Gemüse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.12 Versorgungsbilanz für Obst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.13 Versorgungsbilanz für Bier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.14 Versorgungsbilanz für Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.15 Versorgungsbilanz für Fleisch nach Arten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.16 Versorgungsbilanz für Geflügel nach Arten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.17 Versorgungsbilanz für Eier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.18 Versorgungsbilanz für Fische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.19 Versorgungsbilanz für tierische Fette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.20 Versorgungsbilanz für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.21 Versorgungsbilanz für Kuhmilchprodukte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
1.5.22 Versorgungsleistung der österreichischen Landwirtschaft mit Nahrungsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 

2. Produktion und Märkte

2.1 Pflanzliche Produktion
2.1.1.1 Anbau auf dem Ackerland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
2.1.1.2 Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
2.1.1.3 Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
2.1.1.4 Preise pflanzlicher Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
2.1.1.5 Anbau auf dem Ackerland nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.1.6 Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten nach Bundesländern   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.1.7 Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.1.8 Anbau von Kleinalternativkulturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.1.9   Weltweite Entwicklung des Ackerlandes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.1.10 Welterzeugung von Weizen, Mais und Gerste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.1.11 Welterzeugung von Hülsenfrüchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.2.1 Welterzeugung ausgewählter Ölsaaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.4.1 Welterzeugung von Zucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.5.1 Anbau und Ernte ausgewählter Feldgemüsearten mit Mehrfachnutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2.1.5..2 Feldgemüseanbauerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.6.1 Gartenbauerhebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.6.2 Gartenbau – geschützter Anbau und Freiland nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.7.1 Obst – Ernte und Anbauflächen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2.1.7.2 Obstanlagen – Struktur der Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.7.3 Obstanlagen nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.7.4 Obstanlagen nach Produktionsrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.7.5 Obstanlagen nach Produktionsrichtung und Sorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.7.6 Obst und Gemüse – Welterzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.1.8.1 Wein – Ernte und Flächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
2.1.8.2 Wein – Struktur-Weingartenflaechen Rebsorten-Bundesländer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.8.3 Wein – Ernten und -anbauflächen nach Weinbaugebieten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.8.4 Wein – Rebsorten nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.8.5 Wein – Welterzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.1.9.1 Grünland – Struktur der Grünlandbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
2.1.9.2 Grünland – Almen: Anzahl, Almfutterfläche und gealptes Vieh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
2.1.9.3 Grünland – Gemeinschaftsweiden: Anzahl, Weidefläche und geweidetes Vieh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 
2.1.9.4 Grünland – Futter-, Energie- und Rohproteinerträge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 

2.2 Tierische Produktion
2.2.1.1 Kuhmilch – Erzeugung und -verwendung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
2.2.1.2. Kuhmilch – Produktion und -lieferleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
2.2.1.3 Kuhmilch – Produktion nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
2.2.1.4  Milchprodukte – Lieferung, Erzeugung und Absatz im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.2.1.5  Milchprodukte – Lieferung, Erzeugung und Absatz nach Bundesländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.2.1.6  Milchlieferung – Betriebe nach Bundesländern 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
2.2.1.7  Milchlieferung – Betriebe nach Bundesländern im Zeitvergleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.2.1.8 Milchlieferung – Betriebe nach Größenklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2.2.1.9 Milchleistungskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.1.10 Milch und Milchprodukten – Welterzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.1 Vieh – Bestand nach Alter und Kategorien, Viehzählung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
2.2.2.2 Vieh – Struktur viehhaltender Betriebe, Basis Agrarstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.3 Vieh – Bestand und Halter nach Bundesländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.4 Vieh – Bestand und Halter in GVE, Basis INVEKOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.5 Preise tierischer Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157



---      130      ---    ---      131      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

2.2.2.6 Rinder – Struktur der Haltung nach Größenklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.7 Rinder – Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
2.2.2.8 Rinder – Rassen nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.9 Rinder – Zuchtrinderexporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.2.10 Rinder – Umfang der Fleischleistungskontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.3.1 Schweine – Struktur der Betriebe nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht. at
2.2.3.2 Schweine – Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
2.2.4.1 Geflügel und Eier – Schlachtungen und Außenhandel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
2.2.5.1 Schafe – Struktur der Betriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.2.5.2 Schafe – Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
2.2.5.3 Schafe – Schafmilcherzeugung und -verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.2.5.4 Ziegen – Struktur der Betriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.2.5.5 Ziegen – Ziegenmilcherzeugung und -verwendung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.2.9.1 Teichwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 

2.3 Forstliche Produktion
2.3.1 Forst – Holzeinschlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
2.3.2 Forst – Preise forstwirtschaftlicher Erzeugnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
2.3.3 Forst – Strukturdaten der Forstwirtschaft, Säge- und Papierindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

2.4 Biologische Landwirtschaft
2.4.1 Biobetriebe – Betriebe und Flächen im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
2.4.2 Biobetriebe – Strukturdaten im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
2.4.3 Biobetriebe – Strukturdaten nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.4.4 Biobetriebe – Bio-Ackerland im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
2.4.5 Biobetriebe – Bio-Ackerland nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
2.4.6 Biobetriebe – Bio-Obstanlagen im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.4.7 Biobetriebe – Ackerland nach Größenklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.4.8 Biobetriebe – Bio-Imkereibetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.4.9 Biobetriebe – Bio-Feldfrüchte, Hektarerträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
2.4.10 Biobetriebe – Bio-Feldfrüchte, Erntemengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at

2.5 Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz und Tiergesundheit
2.5.1 Kontrollen zur Inverkehrbringung von Pflanzenschutzmitteln in Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

2.6 Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten und Dienstleistungen
2.6.1 Nächtigungsziffern auf Bauernhöfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
2.6.2 Nächtigungsziffern nach Unterkunftsarten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.6.3 Struktur der Betriebe mit Urlaub am Bauernhof  (UaB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
2.6.4 Maschinenringe und Betriebshilfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at

3. Agrarstrukturen und Beschäftigung 

3.1 Agrarstruktur in Österreich 
3.1.1 Betriebe und Flächen im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165
3.1.2 Betriebe nach Größenklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165
3.1.3 Betriebe nach den Erwerbsarten im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
3.1.4 Betriebe und Flächen - Bergbauernbetriebe und Bundesländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
 3.1.5 Flächen – Verteilung der Kulturarten im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
3.1.6 Flächen – Verteilung der Kulturarten nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.1.7 Betriebe und Flächen nach Betriebsformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.1.8 Betriebe und Flächen nach Standardoutput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.1.9 Betriebe (Unternehmen) im INVEKOS nach Bundesländern im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167
3.1.10 Landwirtschaftlich genutzte Fläche im INVEKOS nach Bundesländern im Zeitvergleich (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167
3.1.11 Betriebe mit landwirtschaftlich genutzter Fläche nach Größenklassen 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.1.12 Betriebe mit Ackerland nach Größenklassen 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.1.13 Strukturdaten – Bergbauernbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
3.1.14 Landwirtschaftlich genutzte Fläche im benachteiligten Gebiet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at

3.2   Agrarstruktur in der EU
3.2.1 EU-Staaten – Betriebe und Flächen im Zeitvergleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170
3.2.2 EU-Staaten – Betriebe und Flächen nach Größenklassen 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171
3.2.3 Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in der Europäischen Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.2.4 Bodennutzung nach Kontinenten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at



---      132      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

3.3 Arbeitskräfte und Arbeitsmarkt
3.3.1 Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
3.3.2 Arbeitskräfte in der Landwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.3 Landwirtschaftlicher Arbeitseinsatz in den EU-Mitgliedstaaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
3.3.4 Unselbständig Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft nach Wirtschaftsklassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.5 Tariflohnindex in der Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.6 Stundenlöhne der Forstarbeiter in Privatbetrieben und Bundesforsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.7 Facharbeiterlöhne in der Landwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.8 Durchschnittsbruttolöhne der Landarbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.9 Bruttolöhne im Gartenbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
3.3.10 Bruttolöhne in Forstbetrieben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
3.3.11 Kontingente von Saisonniers und Erntehelfern für die Land- und Forstwirtschaft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
3.3.12 Höchstzahlen für Saisonniers und Erntehelfer in der Niederlassungsverordnung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 

3.4 Frauen in der Land- und Forstwirtschaft
3.4.1 Betriebe nach Größenklassen und Erschwerniskategorien gegliedert nach dem Geschlecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173

4. Auswertungsergebnisse von Buchführungsbetrieben 

4.1 Einkommenssituation - Durchschnitt alle Betriebe
4.1.1 Betriebs- und Einkommensdaten (alle Betriebe)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
4.1.2 Mengen- und Preiseffekte mit Ertragsänderung ausgewählter Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
4.1.3 Betriebs- und Einkommensdaten - kleinere, mittlere und große Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

4.2 Einkommenssituation nach Betriebsformen und Größenklassen
4.2.1 Betriebs- und Einkommensdaten nach Betriebsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
4.2.2 Betriebs- und Einkommensdaten für Marktfruchtbetriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
4.2.2a Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Getreide-, Ölsaaten- und Eiweißpflanzenbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
4.2.2b Betriebs- und Einkommensdaten für Ackerbaubetriebe allgemeiner Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
4.2.3 Betriebs- und Einkommensdaten für Dauerkulturbetriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
4.2.3a Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Weinbaubetriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
4.2.3b Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Obstbaubtriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
4.2.4 Betriebs- und Einkommensdaten für Futterbaubetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
4.2.4a Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Milchviehbetriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
4.2.4b Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Rinderaufzucht- und -mastbetriebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
4.2.4c Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Rindermastbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
4.2.4d Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Mutterkuhhaltungsbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
4.2.5 Betriebs- und Einkommensdaten für Veredelungsbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
4.2.5a Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Schweinebetriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
4.2.5b Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Geflügelbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
4.2.6  Betriebs- und Einkommensdaten für landwirtschaftliche Gemischtbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
4.2.7 Betriebs- und Einkommensdaten für Forstbetriebe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
4.2.7a Spezialauswertung für Betriebe mit Kostenstellenauswertung Forst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

4.3 Einkommenssituation der Bergbauernbetriebe
4.3.1 Betriebs- und Einkommensdaten von Bergbauernbetrieben nach Berghöfekatastergruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
4.3.2 Betriebs- und Einkommensdaten - Vergleich Bergbauernbetriebe, Nichtbergbauernbetriebe und alle Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
4.3.3 Betriebs- und Einkommensdaten in benachteiligten Gebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

4.4 Einkommenssituation der Biobetriebe
4.4.1 Betriebs- und Einkommensdaten für Biobetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
4.4.2 Betriebs- und Einkommensdaten - Vergleich Bio mit konventionellen Betrieben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189

4.5  Einkommensituation nach Produktionsgebieten
4.5.1 Betriebs- und Einkommensdaten nach Produktionsgebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

4.6 Einkommenssituation nach Bundesländern 
4.6.1 Betriebs- und Einkommensdaten nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

4.7 Einkommenssituation nach sozioökonomischer Gliederung
4.7.1 Betriebs- und Einkommensdaten - Sozioökonomische Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
4.7.2 Betriebs- und Einkommensdaten - Sozioökonomische Gliederung/Quartile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at



---      132      ---    ---      133      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

4.8 Einkommensverteilung und weitere Kennzahlen
4.8.1 Einkommenssituation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
4.8.2 Struktur der öffentlichen Gelder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
4.8.3 Arbeitskräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
4.8.4 Viertelgruppierung der Betriebe   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
4.8.5 Rentabilitätskoeffizient  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
4.8.6 Verteilung der Betriebe nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je nAK und nach dem Erwerbseinkommen je AK-U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
4.8.7 Verteilung der Bergbauernbetriebe nach verschiedenen Einkommensarten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
4.8.8 Gliederung des Verbrauchs des Unternehmerhaushalts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
4.8.9 Verteilung der Betriebe nach der Über/Unterdeckung des Verbrauchs   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
4.8.10 Cash flow 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
4.8.11 Ausgewählte Naturaldaten verschiedener Betriebsformen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
4.8.12 Brottolohnsatz in Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
4.8.13 Betriebsausgaben land- und forstwirtschaftlicher Betriebe laut Buchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 

4.9  Mehrjähriger Vergleich der Einkommenssituation
4.9.1 Entwicklung der Betriebsergebnisse nach Betriebsformen im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
4.9.2 Anzahl der Betriebe in der Grundgesamtheit und Stichprobe - Auswahlprozentsatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
4.9.3 Gesamtstandardoutput, Flächen und Viehbestand in der Grundgesamtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
4.9.4 Betriebsdefinitionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 

4.10   Vergleich der Einkommenssituation in den EU-Mitgliedstaaten
4.10.1 Einkommenssituation in den EU-Mitgliedstaaten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
4.10.2 Einkommenssituation in Österreich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at

5. Maßnahmen für die Land- und Forst-, Umwelt- und Wasserwirtschaft

5.1 Agrarbudget im Überblick
5.1.1 Bundeshaushalt und Agrarbudget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
5.1.2 Zahlungen für die Land- und Forstwirtschaft (EU-, Bundes- und Landesmittel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  201
5.1.3 Entwicklung der EU-Mittel für den Agrarbereich seit 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
5.1.4 Zahlungen für die Land- und Forstwirtschaft nach Maßnahmenjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
5.1.5 Zahlungen für die Land- und Forstwirtschaft nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

5.2 Zahlungen auf Basis der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU
5.2.1.1 Prämiensätze für Tiere und Milch sowie Grund- und Interventionspreise laut GAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.1.2 DIZA – Direktzahlungen im Zeitvergleich nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
5.2.1.3 DIZA – Direktzahlungen 2017 im Detail nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
5.2.1.4 DIZA – Verteilung der Zahlungsansprüche nach dem Wert des Zahlungsanspruches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.1.5 DIZA – Almrelevante Zahlungen nach Bundesländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 
5.2.1.6 DIZA – Zahlungen für Junglandwirte und Junglandwirtinnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.2.1.7 Wein Marktordnung – Betriebe und Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
5.2.1.8 Marktstützungen für die Sektoren Milch und Schweinefleisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.1.9 Imkereiförderung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.1.10 Ausfuhrerstattungen für agrarische Produkte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.1 Ländliches Entwicklungsprogramm - Zahlungen im Zeitvergleich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     205
5.2.2.2 Ländliches Entwicklungsprogramm (LE 14-20) - Zahlungen nach Bundesländern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206 
5.2.2.3 Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile (AZ) - Betriebe, Flächen und Zahlungen im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 
5.2.2.4 Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile (AZ) 2017 nach Bundesländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
5.2.2.5 Ausgleichszulage (AZ) - Erschwernispunkte (EP), Bewertungsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.6 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Betriebe, Flächen und Leistungsabgeltungen im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
5.2.2.7 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Flächen, Betriebe und Leistungsabgeltungen 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
5.2.2.8 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Flächen, Betriebe und Leistungsabgeltungen nach Maßnahmen im Zeitvergleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.9 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Flächen nach Kulturarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.10 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Prämien in Euro je Hektar förderbare Fläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.11 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Untermaßnahme Begrünung von Ackerflächen nach den Begrünungsvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 
5.2.2.12 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Untermaßnahme Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.13 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Untermaßnahme Anbau seltener Kulturpflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.2.2.14 Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) – Untermaßnahme Naturschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 

5.3 Sonstige Maßnahmen
5.3.1.1 Agrarinvestitionskredite (AIK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
5.3.1.2 Ernte- und Risikoversicherung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at 



---      134      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

5.3.2.1 Land- und forstwirtschaftliche Schulstatistik sowie Universität und Hochschule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
5.3.2.2 Facharbeiter/innen- und Meister/innenprüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at 
5.3.4.1 AMA - Agrarmarketingbeiträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212 
5.3.4.2 AMA - Gütesiegelprogramme - teilnehmende Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.3.5.1 AMA - Kontrollaktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212

5.4 Verteilung der Zahlungen
5.4.1 Direktzahlungen (DIZA), 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
5.4.2 Agrarumweltmaßnahme 2017 (ÖPUL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
5.4.3 Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  213
5.4.4 Alle flächenbezogenen Zahlungen der 1. und 2. Säule der GAP 2017 (DIZA, AZ und ÖPUL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214
5.4.5 Zahlungen der 1. und 2. Säule nach der landwirtschaftlich genutzten Fläche 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
5.4.6 Alle Zahlungen aus der 1. Säule und 2. Säule der GAP 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214

5.5 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft
5.5.1 Anzahl der Versicherten (SVB) und Betriebe nach Versicherungszweigen sowie Pensionsempfänger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215
5.5.2 Vergleich des Pensionistenanteiles in der Krankenversicherung mit anderen Berufsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216
5.5.3 Vergleich verschiedener Pensionsparameter mit anderen Berufsgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216
5.5.4 Ausgleichszulage und Kinderzuschuss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.5.5 Pflegegeld - Pensionsversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.5.6 Durchschnittliches Pensionsantrittsalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.5.7 Anerkannte Versicherungsfälle in der Land- und Forstwirtschaft nach Abweichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.5.8 Stand an Unfallrenten und durchschnittliche Rentenleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
5.5.9 Beitragsvolumen der SVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
5.5.10 Leistungsvolumen der SVB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
5.5.11 Mittel für die Altersversorgung der Bäuerinnen und Bauern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218
5.5.12 Höhe der Bruttopensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218
5.5.13 Beitragssätze zur Pensionsversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218
5.5.14 Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten - Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at
5.5.15 Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten: Betriebe und Anzahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
5.5.16 Einheitswertstatistik nach Bundesländern, Betriebe in der Pensionsversicherung der SVB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219

6. Nachhaltige Entwicklung der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

6.1 Erneuerbare Energieträger
6.1.1 Energiebilanz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
6.1.2 Entwicklung der automatischen Holzfeuerungsanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
6.1.3 Entwicklung anerkannter sonstiger Ökostromanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
6.1.4 Biogasproduktion: Substrataufbringung von landwirtschaftlich genutzten Flächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220

6.2 Nachhaltige Waldbewirtschaftung (zu diesem Kapitel gibt es keine Tabellen)

6.3 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
6.3.1 Nitrat - Potentielle Beobachtungs- und Maßnahmengebiete für Grundwasserkörper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
6.3.2 Stickstoffanfallswerte in der Tierhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
6.3.3 Umrechnungsschlüssel für landwirtschaftliche Nutztiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221

6.4 Schutzgebiete
6.4.1 Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Natura 2000-Gebieten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
6.4.2 Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Nationalpark-Gebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur unter: www.gruenerbericht.at

 

7. Landwirtschaft im internationalen Zusammenhang

7.1 Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union
7.1.1 EU-Haushaltsplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222
7.1.2. Ausgaben der EU für die Landwirtschaft nach Sektoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
7.1.2. Ausgaben der EU für die Landwirtschaft nach Sektoren (Fortsetzung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
7.1.3 EU-Haushalt - Mehrjähriger Finanzrahmen von 2014 bis 2020 (EU-28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nur unter: www.gruenerbericht.at
7.1.4 EU-Direktzahlungen der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
7.1.5 EU-Haushalt - Eigenmittelleistungen und Rückflüsse (Nettopositionen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
 



---      134      ---    ---      135      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

1. Gesamtwirtschaft und Agrarsektor

1.1 Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des Agrarsektors

Produktionswert und Faktoreinkommen der Landwirtschaft im Zeitvergleich (1) Tabelle 1.1.2.2
2016 2017

            8,0          830.3          510.3nesierpsgnulletsreH uz noitkudorP ehcilznalfP
   Getreide (2) 749          755          0,7            
   Ölsaaten und -früchte, Eiweißpflanzen, Zuckerrüben, sonstige Handelsgewächse (3) 357          281          -21,3            
   Futterpflanzen 570          483          -15,2            

            8,2-          626          346)4( suabnetraG dnu -esümeG sed essinguezrE   
   Erdäpfeln 80          90          12,6            
   Obst (inkl. Weintrauben) 156          220          41,3            
   Wein 456          580          27,0            
   Sonstige (5) 4          4          8,8            

            5,21          695.3          791.3nesierpsgnulletsreH uz noitkudorP ehcsireiT
   Tiere 1.820          1.939          6,6            

Rinder und Kälber 837          878          4,9            
Schweine 725          798          10,1            
Einhufer 2          0          -84,4            
Schafe und Ziegen 28          28          -1,1            
Geflügel 203          210          3,6            
Jagd 25          25          -0,6            

   Tierische Erzeugnisse 1.377          1.657          20,4            
Milch 1.071          1.321          23,3            
Eier 246          266          8,1            

            3,81          07          95)6( essinguezrE ehcsireit egitsnoS
            3,9-          252          872negnutsieltsneiD ehciltfahcstriwdnaL
            0,1          514          114netiekgitätnebeN ehciltfahcstriwdnalthcin erabnnert thciN
            8,5          103.7          109.6nesierpsgnulletsreH uz shcierebstfahcstriW .wdnal sed trewsnoitkudorP

Vorleistungen 4.081          4.083          0,1            
            1,41          812.3          028.2nesierpsgnulletsreH uz gnufpöhcstrewotturB

Abschreibungen 1.843          1.856          0,8            
            3,93          263.1          879nesierpsgnulletsreH uz gnufpöhcstrewotteN

Sonstige Produktionsabgaben 129          145          12,3            
Sonstige Subventionen 1.460          1.440          -1,3            

            1,51          756.2          803.2tfahcstriwdnaL nemmoknierotkaF
1) Netto, zu laufenden Preisen.
2) inklusive Körnermais und Corn-Cob-Mix.
3) Sonstige Handelsgewächse: Hopfen, Rohtabak (bis 2005), Textilpflanzen, Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, Energiegräser.
4) Gemüse, Baumschulerzeugnisse, Blumen und Zierpflanzen (inkl. Weihnachtsbäume), Anpflanzungen.
5) Schilf, Sämereien
6) Honig, Rohwolle.

Quelle: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Juli 2018.

Veränderung in 
Prozent

Anteil der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei an der Bruttowertschöpfung Tabelle 1.1.2.1
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen

insgesamt

lietnatnezorPoruE .drM

2008 262,4 5,1349,3
2009 256,7 3,1303,3
2010 263,6 4,1057,3
2011 276,4 6,1843,4
2012 283,5 5,1792,4
2013 288,6 4,1460,4
2014 297,1 3,1000,4
2015 307,3 2,1928,3
2016 314,7 2,1298,3
2017 329,7 3,1761,4

Quelle: Statistik Austria, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.

Jahr Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
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  Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft im Zeitvergleich (1) Tabelle 1.1.2.4
Landwirtschaft (2) Land- und Forstwirtschaft

Mrd. Euro
jährliche

Änderung
in Prozent

Mrd. Euro
jährliche

Änderung
in Prozent

Mrd. Euro
jährliche

Änderung
in Prozent

1995 5,84 2,65 2,72 58,610,1
1996 5,78 -1,1            2,52 2,77 1,00 -1,1            6,78 -1,1            
1997 5,74 -0,7            2,51 2,71 1,07 6,6            6,81 0,4            
1998 5,52 -3,9            2,50 2,48 1,06 -0,5            6,58 -3,3            
1999 5,45 -1,2            2,49 2,40 1,07 1,3            6,52 -0,8            
2000 5,52 1,3            2,37 2,59 1,00 -7,3            6,51 -0,2            
2001 5,86 6,2            2,51 2,78 1,01 1,2            6,87 5,5            
2002 5,68 -3,2            2,47 2,61 1,13 12,2            6,81 -0,9            
2003 5,60 -1,3            2,47 2,56 1,23 8,9            6,84 0,4            
2004 5,76 2,8            2,54 2,64 1,18 -4,1            6,94 1,5            
2005 5,29 -8,2            2,08 2,67 1,20 1,8            6,49 -6,5            
2006 5,51 4,3            2,19 2,79 1,45 20,9            6,97 7,3            
2007 6,15 11,6            2,74 2,85 1,74 19,9            7,90 13,3            
2008 6,47 5,2            2,73 3,16 1,69 -3,1            8,16 3,4            
2009 5,89 -9,0            2,45 2,84 1,30 -23,1            7,19 -11,9            
2010 6,33 7,5            2,79 2,92 1,53 17,7            7,86 9,4            
2011 7,18 13,5            3,29 3,23 1,73 13,4            8,92 13,4            
2012 7,27 1,1            3,25 3,36 1,68 -3,2            8,94 0,3            
2013 7,04 -3,1            2,90 3,48 1,66 -1,2            8,70 -2,8            
2014 7,01 -0,4            2,87 3,45 1,61 -2,7            8,62 -0,9            
2015 6,84 -2,4            2,89 3,23 1,61 -0,5            8,45 -2,0            
2016 6,90 0,9            3,02 3,20 1,51 -6,0            8,41 -0,4            
2017 7,30 5,8            3,04 3,60 1,60 5,7            8,90 5,8            

1) Netto, ohne MwSt., zu Herstellungspreisen (d.h. inklusive Gütersubventionen, excl. Gütersteuern)
2) Inklusive land- bzw. forstwirtschaftlicher Dienstleistungen und nicht trennbarer nichtland- bzw. nichtforstwirtschaftlicher Nebentätigkeiten.

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Juli 2018.

Jahr

davon
pflanzliche
Produktion
Mrd. Euro

davon
tierische

Produktion
Mrd. Euro

Forstwirtschaft (2)

Produktionswert der Landwirtschaft 2017 nach Bundesländern (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.1.2.7
Burgen-

land Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich Salzburg Steier-

mark Tirol Vorarl-
berg Wien Öster-

reich

 7,457 5,1 1,0 5,0 5,801 1,1 9,791 7,913 5,24 0,38)2( )tugtaaS .lhcsnie( edierteG
Ölsaaten und -früchte, Eiweißpflanzen, Zuckerrüben
sonstige Handeslgewächse (3)

47,7 6,4 140,8 54,3 0,1 31,2 0,0 0,0 0,8 281,2 

 0,384 1,0 3,71 9,14 4,68 8,54 0,231 1,401 7,64 8,8neznalfprettuF
Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus (4) 56,5 15,1 188,1 125,1 16,6 113,7 31,6 15,4 63,5 625,6 

 8,98 4,0 2,0 9,1 7,3 5,0 3,6 3,96 1,2 2,5)nlefpädreznalfP .lhcsnie( nlefpädrE
 1,022 8,1 8,0 6,2 2,37 4,1 8,23 8,07 0,7 6,92)nebuartnieW .lkni( tsbO
 9,975 1,8 0,0 1,0 5,17 0,0 3,0 7,923 3,0 9,961nieW
 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 3,0 0,0 7,2essinguezrE ehcilznalfp egitsnoS
 2,830.3 2,67 0,43 6,87 1,884 5,56 4,945 8,222.1 1,021 4,304gnuguezrE ehcilznalfP
 4,939.1 2,0 8,33 0,98 6,904 2,77 5,636 8,005 2,651 1,63ereiT
 4,878 1,0 7,03 4,57 8,441 6,86 0,162 0,112 6,67 4,01redniR
 9,797 0,0 7,0 8,3 6,602 6,3 3,713 4,312 8,83 7,31eniewhcS
 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0refuhniE
 1,82 0,0 9,0 5,5 5,4 3,2 6,5 3,5 4,3 4,0negeiZ dnu efahcS
 0,012 0,0 5,0 1,0 6,94 8,0 5,84 5,56 7,43 4,01legülfeG
 6,42 1,0 0,1 1,4 1,4 0,2 1,4 5,5 7,2 2,1dgaJ
 9,656.1 6,1 6,67 0,951 4,913 1,451 7,664 2,443 7,601 5,82essinguezrE ehcsireiT
 8,023.1 1,0 3,96 9,641 3,802 8,541 1,504 5,452 0,08 6,01hcliM
 0,662 0,0 8,4 7,3 7,79 8,3 8,24 4,97 6,81 2,51reiE
 1,07 5,1 5,2 3,8 4,31 6,4 7,81 3,01 2,8 7,2essinguezrE ehcsireit egitsnoS
 3,695.3 8,1 4,011 9,742 1,927 4,132 1,301.1 0,548 9,262 6,46gnuguezrE ehcsireiT

Erzeugung landwirtschaftlicher Güter 468,0 383,1 2.067,8 1.652,5 296,9 1.217,2 326,5 144,4 78,0 6.634,5 
 3,252 8,0 0,4 6,5 0,14 0,2 1,17 6,101 9,5 2,02negnutsieltsneiD ehciltfahcstriwdnaL

Nicht trennbare nichtlandw. Nebentätigkeiten 4,1 37,8 156,9 34,6 38,2 65,3 43,8 31,6 2,4 414,7 
Erzeugung des landw. Wirtschaftsbereichs 492,3 426,7 2.326,3 1.758,3 337,1 1.323,5 375,9 180,1 81,2 7.301,5 
1) Zu Herstellungspreisen.
2) inkl. Körnermais und Corn-Cob-Mix.
3) Sonstige Handelsgewächse: Hopfen, Textilpflanzen, Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, Energiegräser.
4) Gemüse, Baumschulerzeugnisse, Blumen und Zierpflanzen (inkl. Weihnachtsbäume), Anpflanzungen.

Quelle: Statistik Austria, Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Juli 2018.
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Abschreibungen der Landwirtschaft (1) Tabelle 1.1.2.11
2013 2014 2015 2016 2017

         3,0-         120.1         420.1         940.1         240.1         800.1retügsgnutsürsuA
         3,2         237         617         507         396         286netuaB

Anpflanzungen und sonstige Abschreibungen 97         97         99         103         103         0,6         
         8,0         658.1         348.1         458.1         338.1         787.1tmasegsni negnubierhcsbA

1) Abschreibungen der Forstwirtschaft nur im Internet.
Quelle: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Juli 2018.

Änderung 2017 
zu 2016 in %Mio. Euro, zu laufenden Preisen

Vorleistungen der Landwirtschaft (1) Tabelle 1.1.2.9
2013 2014 2015 2016 2017

         6,4         471         761         571         571         271tugznalfP dnu -taaS
         9,1-         183         983         724         474         884effotsbierT ;eigrenE
         3,21-         051         171         681         281         291lettimsgnuressebrevnedoB dnu -egnüD

Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel 149         154         156         128         133         3,3         
         0,0         521         521         121         321         221etnemakideM dnu tzrareiT
         6,3-         484.1         045.1         494.1         895.1         116.1lettimrettuF
         9,01         492         562         762         852         952netäreG dnu nenihcsaM nov gnutlahdnatsnI
         8,33         48         36         56         06         06negalnA nehciluab nov gnutlahdnatsnI
         3,9-         252         872         703         113         482negnutsieltsneiD ehciltfahcstriwdnaL
         8,41         431         611         021         701         601rhübegknaB etlletsretnU
         0,4         278         938         448         348         348negnutsieltsneiD dnu retüG erednA
         1,0         380.4         180.4         261.4         582.4         582.4tmasegsni negnutsielroV

1) Vorleistungen der Forstwirtschaft nur im Internet.
Quelle: Statistik Austria, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand: Juli 2018.

Änderung 2017 
zu 2016 in %Mio. Euro, zu laufenden Preisen

Vorleistungen und Abschreibungen in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 1.1.2.8

negnubierhcsbAnegnutsielroV

tfahcstriwdnaL novadtfahcstriwdnaL novad

Wert
in Mrd. Euro

jährliche Änderung 
in Prozent

Wert
in Mrd. Euro

Wert
in Mrd. Euro

jährliche Änderung 
in Prozent

Wert
in Mrd. Euro

2007 3,84 9,1            3,37 1,67 3,1            1,47
2008 4,22 10,0            3,70 1,74 4,3            1,54
2009 4,08 -3,4            3,64 1,77 2,1            1,59
2010 4,23 3,8            3,75 1,82 2,6            1,62
2011 4,67 10,3            4,15 1,89 3,7            1,68
2012 4,79 2,6            4,27 1,95 3,3            1,74
2013 4,80 0,3            4,29 2,00 2,4            1,79
2014 4,80 0,1            4,28 2,05 2,7            1,83
2015 4,69 -2,4            4,16 2,07 0,8            1,85
2016 4,61 -1,6            4,08 2,08 0,6            1,84
2017 4,65 0,8            4,08 2,10 1,0            1,86

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Stand Juli 2018.

Jahr tfahcstriwtsroF dnu -dnaLtfahcstriwtsroF dnu -dnaL
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Abgabenleistung der Land- und Forstwirtschaft (in Mio. Euro) Tabelle 1.1.2.14
Abgabenbezeichnung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Einkommenssteuern Schwerpunkt 1 bis 3 35,4  38,1  51,9  88,5  51,2  53,0  56,0  n.n.v.  n.n.v.  
  .v.n.n  .v.n.n  0,61  6,51  9,41  7,05  7,91  2,71  5,311 tknuprewhcS   
  .v.n.n  .v.n.n  2,7  5,5  1,7  2,5  3,5  1,3  6,32 tknuprewhcS   
  .v.n.n  .v.n.n  8,23  9,13  2,92  6,23  9,62  8,71  3,813 tknuprewhcS   

  1,9reuetsstfahcsrepröK 10,7  13,9  18,5  17,9  n.n.v. n.n.v.  n.n.v.  n.n.v.  
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben

20,4  20,4  20,3  20,3  29,4  30,6  30,0  30,3  36,8  

Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben/Familienbeihilfe

6,3  6,3  6,3  6,3  6,1  6,0  6,4  6,4  7,9  

  3,82  3,62  1,62  3,62  2,62  8,52  0,62  8,52  6,62A reuetsdnurG
  8,031  4,951  4,811  3,101  8,79nebagbA ellA

n.n.v. = noch nicht verfügbar
Quelle: BMF, Statistik Austria.

Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen in der EU (1) Tabelle 1.1.2.13
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

           4,11  +          2,98          1,08          9,39          4,38          7,78          0,801          2,98neigleB
       2,9  +          5,502          2,881          1,851          8,271          0,261          3,331          1,411neiragluB     

Tschechische Republik 134,8          133,6          134,9          155,3          137,7          155,1          148,4          -  4,3           
         3,26  +          6,701          3,66          5,77          7,911          7,601          5,351          4,211kramenäD   

Deutschland 118,0          103,9          121,3          115,3          76,5          84,6          107,9          +  27,5           
         7,45  +          7,001          1,56          2,301          4,721          6,431          8,441          5,421dnaltsE   

Griechenland 87,2          87,1          80,6          88,9          97,1          92,4          95,2          +  3,0           
         5,5  -          7,221          9,921          1,221          3,611          7,211          5,201          1,101neinapS   

       5,01  +          6,501          6,59          6,801          8,101          6,98          3,501          6,401hcierknarF     
           1,5  -          6,111          6,711          8,501          2,87          3,09          6,18          5,59neitaorK

         9,82  +          4,951          7,321          4,911          9,521          6,121          3,711          2,031dnalrI   
         9,3  +          0,531          9,921          7,331          3,631          2,051          9,621          3,811neilatI   

           6,8  +          1,831          2,721          3,321          7,49          2,201          0,301          7,47nrepyZ
        0,81  +          1,241          4,021          3,131          7,511          9,301          2,511          8,59dnaltteL    
        3,12  +          2,641          5,021          2,541          9,131          6,441          6,951          8,721neuatiL    
         1,82  +          2,321          2,69          1,101          4,121          6,19          8,501          9,99grubmexuL   
          3,1  -          1,161          3,361          6,251          0,061          0,051          5,631          6,841nragnU  
           6,5  -          9,56          8,96          4,69          8,97          0,18          2,28          0,78atlaM

       9,12  +          1,321          0,101          8,99          3,101          8,501          0,49          0,78ednalredeiN     
         0,41  +          8,701          6,49          5,38          1,98          4,59          4,801          4,511hcierretsÖ   
           8,1  -          0,321          2,521          3,99          0,301          9,411          3,601          8,311neloP
          0,1  +          8,131          5,031          7,011          2,801          9,601          8,19          6,38lagutroP  

         5,7  +          0,821          1,911          6,121          7,221          3,211          1,59          8,821neinämuR   
         4,31  -          0,39          4,701          7,511          3,501          8,29          0,29          9,311neinewolS   
        4,5  +          5,281          2,371          7,241          3,341          3,031          7,331          7,811iekawolS    

           3,1  -          6,67          6,77          9,46          9,77          3,68          6,78          4,68dnalnniF
         2,21  +          6,901          7,79          6,601          1,101          8,19          4,101          0,201nedewhcS   

Vereinigtes Königreich 116,5          110,4          119,2          116,3          99,3          96,5          114,6          18,8          
           4,8  +          6,021          3,111          1,011          5,311          8,111          5,701          1,90182-UE

          6,5  -          9,911          0,721          3,321          1,801          2,99          6,201          4,89negewroN  
          3,2          7,021          0,811          3,011          2,711          0,011          8,201          5,301ziewhcS

1) gemessen am Index des realen Faktoreinkommens in der Landwirtschaft je Jahresarbeitseinheit (Indikator A).

Mitgliedstaaten
Änderung

2017 zu 2016
in %

Quelle: Österreich lt. STATISTIK AUSTRIA, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Stand Juli 2018; übrige Länder und EU-28 lt. EUROSTAT, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung - Abfrage Eurostat-
Datenbank vom 3. Juli 2018.

2010=100
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1.2 Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche

Pflanzenschutzmittel-Stand der Zulassungen (1) Tabelle 1.2.1.4

bis 14.6. ab 15.6.
  492.1  382.1  022.1  990.1  739  077  575  885  285)2( hcierretsÖ lhaznA

Veränderung zum Vorjahr 7  6  -13  -2  197  167  162  121  63  11  
Anzahl Deutschland (3) + (4) + (6) 1.053  1.130  1.196  1.264  889  841  831  
Anzahl Niederlande (3) + (5) + (6) 696  807  793  793  77  77  76  
1) Jeweils am Ende des Jahres.
2) Anzahl an zugelassenen Pflanzenschutzmitteln.
3) bis 13.6.2011: Anzahl der gem. § 12 (10) PMG 1997 ex lege zugelassenen Pflanzenschutzmittel.

 4) ab 14.6.2011: Anzahl der Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland zugelassen und gem. § 3 Abs. 4 PMG 1997 zum Inverkehrbringen in Österreich gemeldet sind.
5) ab 14.6.2011: Anzahl der Pflanzenschutzmittel, die in den Niederlanden zugelassen und gem. § 3 Abs. 4 PMG 1997 zum Inverkehrbringen in Österreich gemeldet sind.
6) ab 31.12.2013: Ende der Abverkaufsfrist für Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland bzw. in den Niederlanden zugelassen und gem. § 3 Abs. 4 PMG 1997 zum
    Inverkehrbringen in Österreich gemeldet waren; ab 01.01.2014 kein Inverkehrbringen mehr zulässig.

Quelle: AGES.

20172012 2013 2014 2015 2016

573  

Pflanzenschutzmittel
2008 2009 2010 2011

Saatguterzeugung - Feldanerkennungsflächen wichtiger Kulturarten (in Hektar) Tabelle 1.2.1.1

Getreide (inkl. Mais) 26.012  26.771  24.939  25.387  26.668  28.193  29.098  27.297  27.373  24.802  -9,4      
      9,1  199.1  459.1  419.1  039.1  198.1  388.1  948.1  607.1  028.1  558.1ethcürfkcaH
      0,6-  774  705  116  555  783  304  724  265  965  106resärG

Kleinsamige
Leguminosen

484  491  569  406  368  251  318  320  383  453  18,2      

Mittel-/Großsamige
Leguminosen

2.319  2.580  3.635  4.036  4.148  4.297  4.765  5.807  5.623  5.318  -5,4      

Öl- und Faserpflanzen 1.423  1.347  1.392  1.802  1.437  1.017  1.314  1.742  2.384  1.481  -37,9      
Sonstige Futterpflanzen 32  13  36  47  80  47  100  117  99  29  -71,2      
Feldanerkennungsflächen 32.726  33.591  32.839  33.954  34.987  36.083  38.080  37.808  38.323  34.550  -9,8      

Quelle: AGES (Saatgutanerkennungsbehörde).

2008 2009 2010 2011Kulturart
Änderung 2017 
zu 2016 in %2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pflanzenschutzmittel - in Verkehr gebrachte Wirkstoffmengen (1)
(Wirkstoffstatistik 1991 - 2017) Tabelle 1.2.1.5

2013 2014 2015 2016 2017

        2,1 +        9,692.1        1,282.1        4,713.1        8,573.1        0,722.1edizibreH
        4,2 -        2,320.1        2,840.1        4,239        0,708        4,408)2( edizignuF
        2,2 -        8,718        5,638        5,070.1        6,196        9,265lefewhcS
        7,32 +        7,051        8,121        1,821        5,241        0,631effotskriW egitlährefpuK

Mineralöle und Paraffinöle (3) 125,4        117,1        80,4        109,3        108,3        - 0,9        
        0,03 +        1,221.1        9,268        7,061        9,461        8,361)4( edizitkesnI
        9,4 +        7,18        9,77        7,86        5,35        4,54nerotalugersmutshcaW
        0,001 +        8,0        4,0        6,0        4,0        0,1edizitnedoR
        3,3 +        8,42        0,42        2,32        7,42        9,43egitsnoS
        0,6 +        3,626.4        1,363.4        0,287.3        5,773.3        8,001.3tmaseG

1) Im Geltungsbereich des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997. Die Unterschiede zu Tabelle 1.2.6 erklären sich durch die neue Zuordnung der Wirkstoffe zu den Gruppen
    gemäß der EU-VO 1185/2009.
2) Einschließlich fungizider Saatgutbehandlungsmittel und Bakterizide, ausgenommen Schwefel und Kupfer. Bis 1996 einschließlich Schwefel und Kupfer.
3) Einschließlich anderer Öle. 
4) Einschließlich insektizider Saatgutbehandlungsmittel, Akarizide, Molluskizide, Nematizide und Synergisten.

Quelle: BMNT/AGES.

Präparategruppe
Wirkstoffmengen in t Änderung

2017 zu 2016
in %
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Düngemittelabsatz im Zeitvergleich (in 1.000 Tonnen Reinnährstoffen) Tabelle 1.2.1.8
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Stickstoff (N) 134,4  86,3  90,6  116,8  97,7  112,0  111,6  130,3  122,6  117,7  -4,0      
Phosphor (P2O5) 44,7  17,5  22,1  29,3  26,2  29,7  32,7  31,6  31,0  31,6  1,9      
Kali (K2O) 49,8  14,5  23,4  34,4  32,5  35,6  32,6  38,3  31,6  38,1  20,6      
Summe 228,9  118,3  136,1  180,5  156,4  177,2  176,9  200,2  185,3  187,4  1,2      
1) 1. Juli bis 30. Juni.

Quelle: AMA.

Düngemittel
Veränderung
 zum VorjahrWirtschaftsjahr (1)

Futtermittelproduktion Gewerbe und Industrie Tabelle 1.2.1.9
2012 2013 2014 2015 2016 2017

   4,2   520.362   828.652   052.372   500.772   831.572   633.472rettufeniewhcS
   3,8   506.785   926.245   105.555   425.125   183.284   519.174rettufredniR
   5,4   733.826   202.106   724.075   423.745   646.325   563.405rettuflegülfeG
   1,12-   306.831   496.571   377.731   198.521   107.421   725.911rettuF segitsnoS

Landwirtschaftliches Nutztierfutter 1.370.143   1.405.866   1.471.744   1.536.951   1.576.353   1.617.570   2,6   
   2,01   952.151   913.731   620.311   458.001   427.09   849.58rettufreitmieH

Futtermittelproduktion 1.456.091   1.496.591   1.572.598   1.649.977   1.713.672   1.768.829   3,2   
Quelle: Verband der Futtermittelindustrie, Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe (Bundesverband der Müller und Mischfuttererzeuger).

Produkt
Änderung 

2017 zu 2016
in %

Pflanzenschutzmittel - Wirkstoffmengen nach Wirkstoffgruppen  (1) Tabelle 1.2.1.6
2014 2015 2016 2017 Anteil 2017 Veränderung 17/16

Prozent Prozent

    8,0-    9,24    0,699.1    2,110.2    3,431.2    2,546.1edizignuF
    0,4    2,0    3,8    0,8    5,8    3,8 elozadimizneB
    2,31    6,6    4,803    3,272    1,382    5,202 etamabracoihtiD dnu etamabraC
    4,51-    5,2    7,611    9,731    7,831    7,721 elozairT dnu elozadimI
    1,48    6,0    6,62    4,41    4,11    0,01 enilohproM
    3,02-    5,7    6,743    2,634    7,234    5,134 edizignuF ehcsinagro egitsnoS
    1,4    4,52    0,481.1    8,731.1    6,652.1    2,168 edizignuF ehcsinagronA

Fungizide mikrobiologischen oder pflanzlichen Ursprungs 4,2    3,3    4,7    4,4    0,1    -6,2    
    2,1    9,72    1,792.1    1,282.1    4,713.1    8,573.1 edizibreH
    0,2    9,4    2,032    8,522    2,832    4,922 edilinA dnu edimA

    4,0    0,81    1,12    0,32)2( etamabracsiB dnu etamabraC
    0,2    2,1    3,45    9,48    9,46    6,17)3( edizibrehnilinaortiniD

Harnstoff-, Uracil- oder Sulfonylharnstoffderivate 90,2    58,2    77,0    54,7    1,2    -29,0    
    2,5    2,7    9,233    3,613    4,233    5,833 edizibreH-rohpsohponagrO
    0,51    5,2    2,711    9,101    0,521    7,431 enomrohotyhP-yxonehP
    0,9    0,4    0,781    5,171    1,581    6,702 enonizairT dnu enizairT
    9,1-    9,4    8,722    2,232    0,302    1,722 edizibreH ehcsinagro egitsnoS
    9,3    6,1    2,57    4,27    5,98    8,35 edizibreH ehcsinagronA
    8,52    0,62    7,112.1    3,369    8,102    6,342 edizirakA dnu edizitkesnI
    2,8    3,0    8,41    7,31    0,51    8,11 ediorhteryP

    8,42    9,42    7,71)4( etamabracmixO dnu etamabraC
    1,21    4,0    2,91    1,71    4,82    2,94 etahpsohponagrO
    8,94    5,0    3,22    9,41    3,91    0,12 edionitocinoeN

Insektizide mikrobiologischen oder pflanzlichen Ursprungs 3,3    6,2    26,9    25,8    0,6    -4,2    
    9,41-    0,0    0,2    3,2    8,1    4,1enomorehP
    6,03    2,42    6,721.1    6,368    2,601    2,931edizirakA dnu edizitkesnI egitsnoS
    1,01    2,3    2,051    5,631    6,331    1,611 effotskriW egitsnoS
    8,82-    2,0    6,7    7,01    2,12    2,61 ediziksulloM

Wachstumsregler und Keimhemmungsmittel 53,5    68,7    77,9    81,7    1,8    4,9    
    1,24    5,0    2,42    0,71    1,61    7,71 elöneznalfP dnu elölareniM
    8,38    0,0    8,0    4,0    6,0    4,0 edizitnedoR
    2,81    8,0    0,63    5,03    0,72    3,82 effotskriW negitsnos ella

1) Es handelt sich um all jene Pflanzenschutzmittel, die im Inland in Verkehr gebracht worden sind.
    Die Zuordnung der Wirkstoffe zu Gruppen erfolgte gemäß der jeweils aktuellen Fassung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1185/2009
    über Statistiken zu Pestiziden (in der aktuellen Fassung vom 16.02.2017); in der Gruppe der Insektizide und Akarizide sind die 
    Chemikalienklassen Organophosphate, Neonicotinoide und Pheromone extra ausgewiesen.
2) Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die Wirkstoffmenge der Jahres 2016 nicht veröffentlicht.
3) Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die Wirkstoffmenge des Jahres 2012 nicht veröffentlicht.
4) Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die Wirkstoffmenge des Jahres 2017 nicht veröffentlicht.

Quelle: AGES.

Wirkstoffgruppe
in Tonnen
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Lebensmittelindustrie und -gewerbe - Betriebe, Beschäftigte und Produktion (1) Tabelle 1.2.2.1
Veränderung zum

Vorjahr in %

          1,3-    091    691    312    512    222)3( ebeirteB red lhaznA
Anzahl der Beschäftigten (3) 26.586    26.585    26.873    26.645    25.713    -3,5          
   Arbeiter, Arbeiterinnen
   (inklusive Heimarbeiter, -innen) 16.947    17.005    16.990    16.572    15.827    -4,5          

          9,1-    688.9    370.01    388.9    085.9    046.9etlletsegnA   
Löhne und Gehälter (1.000 Euro) 1.061.319    1.066.645    1.091.856    1.118.115    1.095.138    -2,1          

          6,2-    257.345    332.855    938.855    035.555    835.255)4( enhöL   
          5,1-    683.155    288.955    710.335    511.115    187.805)4( retläheG   

Jahresproduktionswert (1.000 Euro) 8.239.198    8.120.149    8.301.811    8.633.530    8.459.945    -2,0          
          3,2-    585.881.8    216.583.8    588.070.8    728.368.7    702.189.7noitkudorpnegiE   

   durchgeführte Lohnarbeit 257.991    256.321    230.926    247.919    271.360    9,5          
Abgesetzte Produktion (1.000 Euro) 8.155.930    8.066.636    8.097.931    8.316.575    8.187.610    -1,6          

          6,1    685    775    476    096    377)3( ebeirteB red lhaznA
Anzahl der Beschäftigten (3) 32.695    32.376    33.234    33.264    34.533    3,8          
   Arbeiter, Arbeiterinnen
   (inklusive Heimarbeiter, -innen) 26.325    26.132    26.810    26.977    27.965    3,7          

          5,4    865.6    782.6    424.6    442.6    073.6etlletsegnA   
Löhne und Gehälter (1.000 Euro) 849.790    862.105    899.018    918.399    962.674    4,8          

          4,4    946.017    817.086    235.366    090.836    610.726)4( enhöL   
          0,6    520.252    186.732    684.532    510.422    477.222)4( retläheG   

Jahresproduktionswert (1.000 Euro) 5.445.612    5.586.329    5.630.886    5.614.570    5.975.820    6,4          
          4,6    520.019.5    249.255.5    993.175.5    425.035.5    349.583.5noitkudorpnegiE   

   durchgeführte Lohnarbeit 59.669    55.806    59.487    61.628    65.795    6,8          
Abgesetzte Produktion (1.000 Euro) 5.381.500    5.530.238    5.557.456    5.503.055    5.864.656    6,6          

          4,0    677    377    788    509    599)3( ebeirteB red lhaznA
Anzahl der Beschäftigten (3) 59.281    58.961    60.107    59.909    60.246    0,6          
   Arbeiter, Arbeiterinnen
   (inklusive Heimarbeiter, -innen) 43.271    43.137    43.800    43.549    43.792    0,6          

          6,0    454.61    063.61    703.61    428.51    010.61etlletsegnA   
Löhne und Gehälter (1.000 Euro) 1.911.109    1.928.750    1.990.874    2.036.514    2.057.812    1,0          

          2,1    104.452.1    159.832.1    173.222.1    026.391.1    455.971.1)4( enhöL   
          7,0    114.308    365.797    305.867    031.537    555.137)4( retläheG   

Jahresproduktionswert (1.000 Euro) 13.684.810    13.706.478    13.932.697    14.248.101    14.435.765    1,3          
          1,1    016.890.41    455.839.31    482.246.31    153.493.31    051.763.31noitkudorpnegiE   

   durchgeführte Lohnarbeit 317.660    312.127    290.413    309.547    337.155    8,9          
Abgesetzte Produktion (1.000 Euro) 13.537.430    13.596.874    13.655.387    13.819.630    14.052.266    1,7          
1) Betriebe mit 10 Arbeitnehmern, -innen und mehr gemäß Güterliste 1.
2) 2016: vorläufige Werte.
3) Jahresdurchschnittswerte.
4) Bruttolöhne und -gehälter.

Erstellt: Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 08/2017.  Quelle: Statistik Austria, Konjunkturstatistik.

II. Gewerbe

III. Lebensmittelindustrie und -gewerbe insgesamt

2013 2014 2015 2016 2017 (2)

I. Industrie
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1.3 Außenhandel mit agrarischen Produkten und Lebensmitteln

Einfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.3.3
davon

EU-27 (2) Anteil in % (3)

      6,3      5,99      0,732      1,832      8,922      1,291      4,451      4,87ereiT ednebeL1
2 Fleisch und -waren 336,0      493,2      744,6      939,6      982,2      905,5      92,2      4,5      

      0,0      9,36      2,002      3,313      3,313      3,481      1,411      7,89ehcsiF3
4 Milch und Molkereierzeugnisse 338,4      461,1      608,9      799,1      878,8      848,1      96,5      10,0      
5 Andere Waren tierischen Ursprung 46,9      64,5      66,3      85,1      99,2      59,3      59,8      16,6      
6 Lebende Pflanzen 242,1      265,0      331,0      325,0      337,0      324,6      96,3      3,7      

      9,7      3,58      9,715      9,606      6,265      7,584      9,053      9,362esümeG7
      6,3      8,65      4,516      6,280.1      7,440.1      4,407      7,135      5,044tsbO8

9 Kaffee, Tee, Gewürze 187,1      189,7      353,4      490,7      502,6      314,4      62,6      2,4      
      2,11      5,39      3,844      2,974      0,134      7,362      2,311      9,28edierteG01
      0,3      7,78      5,69      0,011      7,601      6,07      9,45      2,34lheM11

12 Ölsaaten und Samen 100,8      140,7      293,7      425,4      419,3      342,7      81,7      -1,4      
      4,03      5,66      6,63      9,45      1,24      6,53      6,82      6,91etfäS ehcilznalfP31
      0,02      7,05      9,1      7,3      1,3      1,3      0,2      9,1effotsthcelF41
      7,4      6,49      2,154      9,674      4,554      9,504      5,371      6,111elÖ dnu etteF51

16 Fleischzubereitungen 154,8      223,6      298,5      401,4      437,9      389,6      89,0      9,1      
      5,2      6,39      5,262      4,082      4,372      2,132      3,313      8,551rekcuZ71

18 Kakao und  Zubereitungen daraus 213,4      292,4      381,8      575,0      511,9      472,5      92,3      -11,0      
19 Getreidezubereitungen 353,9      514,4      661,1      897,4      974,8      912,8      93,6      8,6      
20 Gemüse- und Obstzubereitungen 295,7      462,2      547,4      738,0      794,9      576,1      72,5      7,7      
21 Andere essbare Zubereitungen 260,6      478,9      553,3      754,2      779,8      702,1      90,0      3,4      

      9,1-      6,48      6,395      1,207      4,517      9,505      7,214      2,472eknärteG22
      2,61      4,47      4,615      0,496      3,795      5,453      4,572      0,142lettimrettuF32
      7,5-      9,89      6,502      8,702      3,022      0,104      5,671      9,111kabaT42

Kapitel 1 bis 24 4.453,3      6.286,9      8.678,0      11.426,1      11.968,3      10.030,7      83,8      4,7      
      6,1-      2,79      0,291      5,791      6,002      4,961      3,99      0,95lettimegnüD13
      3,6      4,78      8,891      5,722      0,412      7,881      9,361      1,151effotsßiewiE53

44 Holz und -waren 1.443,1      1.569,4      1.989,2      2.372,3      2.477,7      2.238,6      90,4      4,4      
1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN).
2) Handel Österreich´s mit den anderen EU-Mitgliedstaaten, daher EU-27.
3) Anteil der Einfuhren aus der EU-27 an allen Einfuhren agrarischer Produkte und Lebensmittel in Prozent.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.

Änderung
2017 zu 2016

in Prozent
20102005 710261020002eppurgtkudorPletipaK

Entwicklung des Gesamt- und Agraraußenhandels im Zeitvergleich Tabelle 1.3.1
tmaseg rhufsuAtmaseg rhufniE

KN 01 - 24
1990 40,42        2,34       5,8          2,9        33,87        1,15       3,4        -1,9        
1995 48,55        3,15       6,5          13,8        42,15        1,80       4,3        25,9        
2000 74,94        4,45       5,9          4,5        69,69        3,41       4,9        10,3        
2001 78,69        4,93       6,3          10,8        74,25        3,93       5,3        15,3        
2002 77,10        5,14       6,7          4,1        77,40        4,23       5,5        7,5        
2003 80,99        5,38       6,6          4,7        78,90        4,84       6,1        14,5        
2004 91,09        5,86       6,4          9,1        89,85        5,38       6,0        11,1        
2005 96,50        6,29       6,5          7,2        94,71        6,01       6,3        11,7        
2006 104,20        6,73       6,5          7,1        103,74        6,65       6,4        10,7        
2007 114,25        7,74       6,8          15,0        114,68        7,26       6,3        9,1        
2008 119,57        8,54       7,1          10,3        117,53        7,93       6,7        9,3        
2009 97,57        8,06       8,3          -5,6        93,74        7,15       7,6        -9,9        
2010 113,65        8,68       7,6          7,6        109,37        7,78       7,1        8,8        
2011 131,01        9,65       7,4          11,2        121,77        8,76       7,2        12,6        
2012 131,98        10,16       7,7          5,2        123,54        9,13       7,4        4,2        
2013 130,71        10,47       8,0          3,1        125,81        9,52       7,6        4,2        
2014 129,85        10,73       8,3          2,5        128,11        9,75       7,6        2,4        
2015 133,53        11,12       8,3          3,7        131,54        10,06       7,6        3,2        
2016 135,67        11,43       8,4          2,7        131,13        10,39       7,9        3,3        
2017 147,54        11,97       8,1          4,7        141,94        11,12       7,8        7,0        

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN).

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.

Jahr Gesamt-
außenhandel

Agrar-
außenhandel (1)

Anteil des
Agrarsektors

am Gesamt-AH

jährliche
Änderung des
Agrarsektors

Agrar-
außenhandel (2)

Anteil des
Agrarsektors

am Gesamt-AH

jährliche
Änderung des
Agrarsektors

tnezorPoruE .drMtnezorP

Gesamt-
außenhandel (1)
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Einfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel aus EU-Ländern (in Mio. Euro) Tabelle 1.3.5

Belgien 92,0  120,8  159,9  183,2  172,3  184,8  180,7  180,2  203,7  195,0  8,2      
Bulgarien 9,8  13,0  24,6  37,0  42,8  49,6  37,7  35,4  46,8  62,4  33,2      
Tschechische Republik 47,3  144,3  253,7  278,5  291,9  328,0  384,7  422,5  390,0  414,6  6,3      
Dänemark 61,2  64,4  65,0  71,0  77,3  84,5  99,1  92,1  82,9  84,8  2,3      
Deutschland 1.881,9  2.557,1  3.350,3  3.593,8  3.740,6  3.924,4  3.998,7  3.978,4  4.027,9  4.313,2  7,1      

      1,31-  4,1  6,1  6,1  4,0  8,0  5,2  9,4  7,1  1,1  7,0dnaltsE
Griechenland 35,8  41,1  54,2  58,9  64,1  72,7  77,0  87,8  93,6  97,3  4,0      
Spanien 159,7  206,4  264,4  272,7  319,6  336,7  340,9  388,4  411,0  442,5  7,7      
Frankreich 229,7  272,7  264,5  331,9  363,2  356,3  351,2  338,0  355,4  368,5  3,7      
Kroatien 11,2  53,4  32,4  31,9  36,4  39,8  51,9  61,8  68,7  71,1  3,6      

      9,41-  3,67  7,98  2,34  2,63  7,53  2,23  5,73  3,02  1,33  0,61dnalrI
Italien 531,6  693,6  996,2  1.104,4  1.176,6  1.202,7  1.204,6  1.257,5  1.194,1  1.263,3  5,8      

      0,9  5,11  5,01  0,8  1,7  8,5  5,6  4,4  3,5  7,6  9,2nrepyZ
      2,32  1,5  1,4  4,5  4,3  8,3  0,3  1,3  1,3  8,0  5,0dnaltteL
      6,1  5,52  1,52  0,81  1,32  2,02  8,81  9,71  6,11  4,2  1,3neuatiL

Luxemburg 0,7  1,9  2,3  1,7  1,7  4,6  11,1  18,1  9,5  8,3  -13,0      
Ungarn 153,6  296,4  420,8  529,2  591,6  605,9  621,9  612,5  659,8  739,5  12,1      

      8,572  20,0  10,0  37,0  9,0  4,0  7,0  0,0  0,0  1,0  2,0atlaM
Niederlande 438,9  534,3  858,4  846,3  730,8  720,7  746,1  752,8  738,5  779,6  5,6      

      6,2-  3,664  9,874  9,493  4,573  4,273  7,594  3,833  7,152  5,631  0,84neloP
Portugal 4,1  11,2  14,2  15,6  12,6  13,5  13,1  15,5  19,9  20,6  3,1      
Rumänien 9,9  15,3  34,3  40,6  79,5  78,3  89,2  85,9  108,0  126,7  17,4      
Slowenien 11,5  49,4  68,9  98,2  90,4  85,0  91,4  100,5  93,3  99,1  6,2      
Slowakei 18,3  75,0  162,8  176,7  186,1  265,4  254,2  238,0  214,0  218,7  2,2      
Finnland 9,0  8,5  6,5  5,9  6,0  8,6  8,3  8,5  7,1  5,7  -19,6      
Schweden 13,5  14,6  19,9  18,9  20,0  20,4  25,0  26,5  27,9  26,0  -6,8      
Großbritannien 59,9  58,9  68,3  93,2  102,7  100,7  107,6  117,9  121,5  107,8  -11,3      

      8,5  7,030.01  6,384.9  0,092.9  0,141.9  7,129.8  6,566.8  8,591.8  1,514.7  2,314.5  9,058.3UE
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.

71022102110201020002netaatsdeilgtiM
Änderung

2017 zu 2016
in Prozent

2013 6102510241025002

Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel (in Mio. Euro) (1) Tabelle 1.3.4
davon

EU-27 (2) Anteil in % (3)

      2,01      9,26      1,501      1,761      6,151      2,421      0,49      7,38ereiT ednebeL1
      5,6      9,38      3,179      3,751.1      3,680.1      4,719      8,316      5,383neraw- dnu hcsielF2
      8,6-      1,08      2,43      7,24      8,54      1,01      3,3      1,3ehcsiF3

4 Milch und Molkereierzeugnisse 482,8      741,9      933,4      1.164,9      1.225,5      1.075,1      87,7      5,2      
5 Andere Waren tierischen Ursprungs 18,1      32,0      41,7      46,5      53,4      45,5      85,2      14,8      

      1,4-      8,67      5,32      6,03      9,13      1,63      3,91      8,11neznalfP ednebeL6
      1,2-      6,29      4,031      8,041      9,341      2,421      7,65      5,05esümeG7
      4,9-      4,59      0,542      8,652      4,382      9,881      5,401      2,47tsbO8

9 Kaffee, Tee, Gewürze 90,8      137,2      132,4      147,5      148,1      105,0      70,9      0,4      
      1,6      7,88      1,453      1,993      1,673      1,962      3,991      0,941edierteG01
      8,6      1,68      5,871      4,702      2,491      9,501      5,68      6,24lheM11

12 Ölsaaten und Samen 57,4      89,8      155,5      255,9      321,8      213,8      66,4      25,8      
      3,34      5,37      3,7      9,9      9,6      3,5      7,5      8,7etfäS ehcilznalfP31
      4,02-      7,98      1,1      2,1      6,1      7,1      6,1      6,2effotsthcelF41
      3,0-      4,97      0,012      6,462      3,562      5,991      4,98      7,15elÖ dnu etteF51

16 Fleischzubereitungen 50,8      156,1      293,5      399,2      447,9      430,6      96,1      12,2      
      9,7      0,96      9,891      4,882      3,762      5,291      0,912      8,311rekcuZ71

18 Kakao und  Zubereitungen daraus 173,7      288,6      345,3      396,1      414,3      352,2      85,0      4,6      
19 Getreidezubereitungen 229,5      378,2      663,4      941,0      988,4      860,9      87,1      5,0      
20 Gemüse- und Obstzubereitungen 296,7      397,9      480,7      622,3      641,1      535,5      83,5      3,0      
21 Andere essbare Zubereitungen 137,4      336,3      574,5      691,9      747,8      539,3      72,1      8,1      

      3,01      6,44      0,780.1      6,534.2      8,802.2      0,206.1      6,364.1      6,096eknärteG22
      1,01      6,08      0,985      7,037      7,366      8,503      0,391      3,611lettimrettuF32
      5,07-      7,86      01,0      41,0      74,0      2,17      2,203      6,29kabaT42
      0,7      6,47      4,392.8      7,021.11      5,293.01      4,477.7      9,900.6      0,114.342 sib 1 letipaK
      3,3-      6,98      1,942      0,872      4,782      5,782      9,471      5,321lettimegnüD13
      4,7      8,56      0,361      6,742      5,032      7,791      3,981      9,811effotsßiewiE53
      6,3      7,77      5,132.3      8,651.4      7,110.4      8,716.3      2,112.3      2,294.2neraw- dnu zloH44

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.

2016 2017
Änderung

2017 zu 2016
in Prozent

2010Kapitel Produktgruppe 2000 2005
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Ausfuhr agrarischer Produkte und Lebensmittel in EU-Länder (in Mio. Euro) Tabelle 1.3.6

Belgien 41,4  105,0  60,1  64,5  71,7  83,8  102,1  109,3  95,6  106,0  10,9      
Bulgarien 9,8  17,9  45,2  45,7  41,8  40,3  43,2  45,4  51,1  53,7  5,1      
Tschechische Republik 78,3  158,2  247,5  296,2  274,2  269,2  262,9  259,7  267,0  301,6  13,0      
Dänemark 13,6  35,0  41,4  52,9  60,4  60,8  62,3  73,0  70,4  71,7  1,9      
Deutschland 1.219,0  1.904,4  2.626,7  2.936,3  3.064,7  3.255,5  3.349,8  3.490,8  3.649,7  3.914,9  7,3      

      1,51  3,8  3,7  0,7  8,7  3,6  5,7  7,6  0,6  6,8  5,3dnaltsE
Griechenland 24,5  50,0  66,5  65,0  53,7  56,4  59,2  64,1  69,8  69,4  -0,5      
Spanien 46,6  137,5  109,9  115,0  120,6  124,6  116,3  113,5  124,6  126,5  1,6      
Frankreich 82,9  154,3  171,8  181,5  191,5  214,1  210,2  214,6  237,8  253,1  6,5      
Kroatien 52,8  99,6  98,5  101,6  94,7  97,6  112,3  132,4  133,5  152,1  13,9      

      3,691  6,52  7,8  5,11  3,5  5,5  4,7  6,8  4,6  2,81  2,7dnalrI
Italien 701,8  1.022,8  1.091,7  1.178,5  1.280,5  1.286,0  1.295,3  1.229,9  1.224,3  1.290,3  5,4      
Zyp       3,11  2,9  3,8  5,8  2,11  7,9  2,11  7,9  8,6  2,8  8,8nre
Lettland 2,9  6,4  6,2  13,3  9,2  8,9  11,8  6,0  5,9  6,3  6,2      

      6,62  4,61  0,31  9,41  8,21  5,21  4,11  4,11  9,8  6,11  0,3neuatiL
Luxemburg 0,3  9,6  4,2  4,0  3,8  4,2  4,8  6,5  5,2  5,5  7,3      
Ungarn 65,3  168,5  370,7  453,3  399,8  410,0  422,8  385,8  416,2  415,3  -0,2      

      6,0-  7,7  8,7  8,8  2,01  1,8  5,8  5,5  7,5  2,4  8,2atlaM
Niederlande 103,1  157,0  174,6  184,5  211,6  230,8  233,5  262,0  277,9  301,2  8,4      

      1,8  0,422  2,702  1,802  6,202  6,671  8,141  8,451  2,241  5,47  6,24neloP
Portugal 8,5  4,5  12,9  10,1  12,5  11,3  14,4  15,6  15,6  17,7  13,4      
Rumänien 32,5  82,0  134,0  138,0  128,6  122,0  114,8  125,7  140,7  156,3  11,1      
Slowenien 83,8  147,9  297,3  317,0  319,9  343,4  333,4  329,5  298,6  319,4  7,0      
Slowakei 30,5  65,3  161,7  172,9  184,7  170,9  193,3  183,9  195,6  199,5  2,0      
Finnland 52,9  78,7  18,8  21,1  25,1  29,4  25,0  24,0  24,4  28,0  14,8      
Schweden 12,0  19,0  62,6  71,0  68,5  86,2  90,8  94,5  90,9  93,6  2,9      
Großbritannien 184,2  167,0  152,6  169,4  146,5  164,4  176,5  197,3  207,3  184,2  -11,1      

      4,6  9,753.8  2,458.7  2,226.7  6,484.7  5,882.7  1,259.6  4,887.6  7,031.6  2,715.4  4,068.2UE
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS; Jahre 2015 - 2017: Postgres Datenbank.

2010Mitgliedstaaten 2000 2005 2017
Änderung

2017 zu 2016
in Prozent

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salden der Außenhandelsbilanz mit EU-Ländern von agrarischen Produkten und Lebensmitteln (in Mio. Euro) Tabelle 1.3.7

Belgien (2) -50,8  -15,8  -99,8  -114,9  -97,4  -96,1  -78,9  -68,3  -108,1  -89,0  -17,7  
Bulgarien 0,0  4,9  20,5  8,7  -1,2  -9,4  5,5  9,8  4,2  -8,7  -305,2  
Tschechische Republik 31,0  14,3  -6,8  17,3  -18,8  -59,3  -123,2  -164,3  -123,0  -112,9  -8,2  
Dänemark -47,6  -29,4  -23,7  -18,2  -17,1  -23,7  -37,0  -19,1  -12,5  -13,0  4,6  
Deutschland -630,0  -646,7  -752,2  -702,9  -724,9  -704,1  -692,5  -505,4  -378,2  -398,3  5,3  

  2,32  9,6  6,5  4,5  3,7  4,5  0,5  8,1  3,4  5,7  9,2dnaltsE
Griechenland -11,1  8,7  11,6  5,2  -11,3  -16,6  -18,8  -23,0  -23,8  -27,9  17,4  
Spanien -111,9  -68,0  -153,1  -156,6  -196,8  -207,8  -222,6  -273,8  -286,4  -316,0  10,3  
Frankreich -149,6  -120,6  -95,9  -154,1  -175,4  -145,5  -143,1  -126,4  -117,7  -115,4  -1,9  
Kroatien 41,6  45,5  65,3  68,9  57,3  56,3  58,9  69,5  64,9  81,0  24,9  

  5,73-  7,05-  0,18-  6,13-  9,03-  2,03-  8,42-  9,82-  0,41-  9,41-  8,8-dnalrI
  5,01-  0,72  2,03  0,5  3,89  7,98  9,99  7,97  2,801  1,823  9,871neilatI
  3,0  3,2-  3,2-  9,0  1,4  9,3  7,4  3,5  5,1  5,1  9,5nrepyZ
  7,33-  2,1  8,1  7,0  4,8  1,5  7,5  6,4  2,3  6,5  5,2dnaltteL
  1,52-  1,9-  1,21-  2,3-  5,01-  8,7-  5,7-  4,6-  7,2-  2,9  0,0neuatiL

Luxemburg -0,4  7,6  1,9  2,3  2,0  -0,4  -6,3  -11,5  -4,3  -2,7  -37,2  
Ungarn -88,3  -127,7  -50,8  -77,5  -192,6  -196,5  -201,5  -226,0  -243,6  -324,1  33,0  

  9,0-  7,7  8,7  1,8  3,9  7,7  9,7  5,5  7,5  0,4  6,2atlaM
Niederlande -335,2  -376,9  -684,2  -660,5  -517,7  -490,1  -513,6  -481,0  -460,5  -478,4  3,9  

  8,01-  4,242-  7,172-  1,981-  8,671-  5,691-  1,653-  5,581-  9,111-  5,06-  4,5-neloP
  9,33-  9,2-  3,4-  3,0  2,1  2,2-  0,0  5,5-  3,1-  7,6-  4,4lagutroP

Rumänien 22,5  66,7  98,8  79,6  32,2  20,5  13,1  16,7  32,7  29,6  -9,6  
Slowenien 72,3  98,4  228,1  218,0  228,3  258,6  242,1  230,4  205,3  220,3  7,3  
Slowakei 12,2  -14,6  0,0  -5,8  -1,1  -92,4  -60,5  -52,2  -18,4  -19,1  4,1  

  9,82  3,22  3,71  5,51  7,61  8,02  1,91  2,51  3,21  5,01  0,3dnalnniF
Schweden 39,6  64,3  43,1  52,4  49,1  66,0  65,8  67,9  63,0  67,5  7,2  
Großbritannien 124,1  108,0  84,0  76,1  43,7  63,5  68,8  78,6  85,8  76,5  -10,9  

  6,6  3,737.1-  4,926.1-  1,666.1-  5,617.1-  0,186.1-  7,787.1-  3,674.1-  0,803.1-  1,796-  5,598-UE
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft/ALFIS.

Änderung
2017 zu 2016

in Prozent
2010 2011 2012 2013 2014 20152005Mitgliedstaaten 2000 2016 2017



---      144      ---    ---      145      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

1.4 Preisentwicklung

Index der Verbraucherpreise, Großhandelspreise und Agrarpreise Tabelle 1.4.1

Jahr
insgesamt 
2005=100

Diff. zum 
Vorjahr

in
Prozent

Nahrungsmittel 
und 

alkoholfreie 
Getränke
2005=100

Diff. zum 
Vorjahr

in
Prozent

Harmon. 
EVP Index

(1) 
2005=100

Diff. zum 
Vorjahr

in
Prozent

Groß-
handels-

preisindex
2005=100

Diff. zum 
Vorjahr

in
Prozent

Agrarpreis-
index (2) 

Einnahmen 
2010 = 100

Diff. zum 
Vorjahr

in
Prozent

Agrarpreis-
index 

Ausgaben 
2010=100

Diff. zum 
Vorjahr

in
Prozent

2000 90,4    - 90,6      - 91,11 - 90,8    - 86,0    -1,0     86,9    -
2001 92,9    2,7     93,8      3,6     93,20 2,3     92,2    1,5     90,8    2,3     88,6    2,0     
2002 94,5    1,8     95,2      1,4     94,86 1,8     91,8    -0,4     87,0    -2,2     88,9    0,3     
2003 95,8    1,3     96,8      1,7     96,08 1,3     96,4    4,9     87,6    -1,9     89,2    0,3     
2004 97,7    2,1     98,7      2,0     97,91 1,9     98,0    1,7     86,4    -6,9     92,4    3,6     
2005 100,0    2,3     100,0      1,3     100,00 2,1     100,0    2,0     87,6    1,1     86,7    -6,2     
2006 101,5    1,5     101,9      1,9     101,69 1,7     102,9    2,9     92,3    3,8     88,7    2,4     
2007 103,7    2,2     106,1      4,1     103,93 2,2     107,1    4,1     99,1    5,9     93,3    5,1     
2008 107,0    3,2     112,8      6,3     107,28 3,2     114,0    6,4     103,4    4,1     99,2    6,3     
2009 107,5    0,5     113,0      0,2     107,71 0,4     105,5    -7,5     92,0    -7,3     98,7    -0,5     
2010 109,5    1,9     113,6      0,5     109,53 1,7     110,8    5,0     100,0    . 100,0    1,3     
2011 113,1    3,3     118,4      4,2     113,42 3,6     120,0    8,3     106,1    6,1     106,9    6,9     
2012 115,9    2,5     122,2      3,2     116,34 2,6     122,9    2,4     110,4    4,1     111,7    4,5     
2013 118,2    2,0     126,4      3,4     118,80 2,1     121,5    -1,1     110,3    -0,1     113,8    1,9     
2014 120,1    1,6     128,9      2,0     120,54 1,5     119,2    -1,9     105,5    -4,4     113,3    -0,4     
2015 121,2    0,9     130,0      0,9     121,51 0,8     114,8    -3,7     102,5    -2,8     112,9    -0,4     
2016 122,3    0,9     131,0      0,8     122,69 1,0     112,1    -2,4     101,2    -1,3     112,7    -0,2     
2017 124,8    2,0     134,1      2,4     125,42 2,2     117,3    4,6     106,8    5,6     114,8    1,9     

1) EVPI (Harmonisierter Europäischer VPI für Österreich): Bis April 2004 15 Mitgliedstaaten (Währungsunion sowie Dänemark, Schweden und Vereinigtes Königreich),
    ab Mai 2004 25 Mitgliedstaaten (EU 15 sowie Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) und ab
    Jänner 2007 27 Mitgliedstaaten (EU 25 sowie Bulgarien und Rumänien). Ab 2013 28 Länder - Beitritt Kroatiens.
2) Erzeugnisse und öffentliche Gelder insgesamt.

Quelle: Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Tabelle 1.4.2

Jahr Betriebsausgaben (2) Investitionsausgaben 
(3)

Gesamtinput Pflanzliche 
Produkte (4)

Tierische 
Produkte

Gesamtoutput

Indexdifferenz 
in % des 
Gesamt- 
output 

2000 87,2            86,5            86,9            80,1            90,4            86,0 -1,0
2001 89,7            87,1            88,6            82,5            96,8            90,8 2,3
2002 89,3            88,3            88,9            83,0            89,9            87,0 -2,2
2003 90,7            87,1            89,2            88,4            86,9            87,6 -1,9
2004 94,5            89,3            92,4            81,9            89,8            86,4 -6,9
2005 87,3            85,9            86,7            80,9            92,6            87,6 1,1
2006 89,3            88,0            88,7            85,7            97,1            92,3 3,8
2007 95,1            90,5            93,3            98,2            99,7            99,1 5,9
2008 102,7            94,0            99,2            92,0            111,9            103,4 4,1
2009 99,1            98,1            98,7            84,8            97,3            92,0 -7,3
2010 100,0            100,0            100,0            100,0            100,0            100,0 -
2011 109,8            102,8            106,9            105,2            110,0            107,9 0,9
2012 115,7            105,8            111,7            112,0            115,7            114,2 2,2
2013 117,9            107,8            113,8            106,2            120,6            114,5 0,6
2014 115,0            110,6            113,2            96,7            119,2            109,7 -3,2
2015 113,1            112,6            112,9            101,0            111,4            107,0 -5,5
2016 111,9            113,9            112,7            100,0            109,4            105,4 -1,5

2017 (5) 113,7            116,3            114,8            105,2            120,5            114,0            8,1
Veränderung
2017 zu 2016 in 
Prozent

1,6 2,1 1,8 5,2 10,2 8,1 -648,5

1) 2000 bis 2004: Warenkorb Basis 2000; 2005 bis 2010 Warenkorb Basis 2005; ab 2010 Warenkorb Basis 2010.
2) Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs.
3) Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen.
4) Pflanzliche Produkte einschließlich Obst und Gemüse.
5) 2017: vorläufige Daten.

Quelle: Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Preis-Indizes landwirtschaftlicher In- und Output (2010 = 100) (1)
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1.5 Selbstversorgungsgrad und Pro-Kopf-Verbrauch

Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten (in Prozent) Tabelle 1.5.1
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

  Weichweizen 170  122  115  132  114  102  104  109  97  104  106  98 100 
  Hartweizen 110  76  107  80  114  88  108  107  57  90  91  122  169  
  Roggen 97  78  57  95  93  87  74  95  94  96  103  94  95  
  Gerste 101  95  94  87  110  88  85  95  84  93  95  95  95  
  Hafer 95  94  96  91  97  101  87  105  99  90  102  100  95  
  Körnermais 100  104  94  113  110  98  87  95  97  72  87  74  88  
  Getreide gesamt 115  104  99  109  110  97  92  100  94  87  95  88  95  

  95  59  901  78  19  601  211  511  98  39  89  89  19lefpÄ  
  Birnen 81  75  75  85  67  81  69  81  79  76  74  73  57  
  Obst gesamt 54  53  54  55  51  57  52  56  49  47  55  49  27  
  Zucker 135  126   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - -
  Erdäpfel 98  103  95  94  102  99  96  105  95  88  88  78  87  
  Hülsenfrüchte 101  108  103  97  95  92  96  98  91  82  93  92  87  
  Pflanzliche Öle 41  36  30  23  27  26  26  30  26  30  27  21  31  

  501  401  201  301  101  001  101  101  101  001  201  101  001reiB  
  Wein 108  83  82  105  118  85  66  105  84  86  83  90  80  
  Gemüse gesamt 60  57  59  57  60  60  61  68  60  59  63  57  58  
  Ölsaaten gesamt 61  57  57  49  52  50  51  60  57  51  54  45  53  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Rind und Kalb 147  140  146  147  146  142  145  150  146  146  148  146  141  
  Schwein 102  100  100  101  103  106  108  108  107  106  103  103  101  
  Schaf und Ziege 75  74  84  75  78  72  73  79  79  81  77  75  74  
  Geflügel gesamt 73  68  70  72  75  72  73  73  70  70  67  67  68  
  Fleisch gesamt 107  104  106  108  109  109  111  112  110  110  110  110  108  

  68  48  48  18  38  28  57  47  77  77  47  47  57reiE  
  Tierische Fette 129  120  129  133  138  122  125  114  116  110  118  112  113  
  Honig 63  60  66  59  55  51  56  54  46  41  
  Konsummilch 127  128  136  148  152  153  156  155  162  167  160  162  166  
  Obers und Rahm 96  99  100  101  98  98  99  100  98  110  106  109  112  
  Butter 80  73  76  77  77  72  71  75  77  71  70  75  71  

  69  89  39  59  59  49  49  19  09  69  79  39  98esäK  
  Schmelzkäse 297  260  282  272  315  308  356  406  379  412  472  397  485  

Quelle: Grüner Bericht 1980 und 1990, Statistik Austria: 1994 bis 2017.

Pflanzliche Produkte 

Tierische Produkte 

Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich Tabelle 1.5.2

Getreide Wein Bier

insgesamt Weizen Roggen Mais (in l) (in l)

1995/96 67,1   50,1   9,9   6,0   57,5   4,3   81,5   92,2   10,4   39,8   1,4   31,0   112,3   
2000/01 80,6   58,0   10,6   10,2   53,9   3,8   81,9   100,7   10,9   39,8   1,6   30,5   108,3   
2005/06 86,1   62,4   10,4   11,4   53,6   3,9   79,7   106,0   12,6   39,0   1,2   32,0   108,7   
2010/11 90,2   64,0   10,4   13,5   49,2   4,3   74,8   109,1   13,6   37,1   1,2   30,3   104,2   
2013/14 90,5   63,5   10,2   13,8   48,9   4,3   78,0   113,4   13,4   36,0   1,2   31,3   105,8   
2014/15 89,0   62,9   9,4   13,6   51,4   4,4   78,3   115,3   13,6   34,4   1,2   27,1   102,1   
2015/16 89,3   64,1   9,3   12,7   48,7   4,5   79,1   111,6   13,6   33,2   1,1   27,8   102,4   
2016/17 91,7   65,6   9,5   13,0   51,9   4,7   70,7   112,8   13,7   33,4   1,2   26,9   101,3   

Rind-
fleisch

Schweine-
fleisch

Schaf und
Ziege

Wild und 
Kaninchen

Innereien Geflügel-
fleisch

1995 65,8   96,7   19,5   57,7   1,1   0,9   2,2   15,3   92,0   230,0   15,1   4,9   5,0   
2000 68,3   102,5   19,6   60,7   1,3   0,9   2,9   17,1   93,1   228,9   17,3   4,8   5,4   
2005 66,4   99,9   18,0   56,8   1,2   1,0   2,7   20,2   90,9   232,9   19,1   4,8   7,7   
2010 66,3   99,7   18,2   56,3   1,1   1,0   2,4   20,5   88,9   232,6   19,4   5,2   7,3   
2013 65,3   97,7   17,9   55,4   1,2   1,1   1,5   20,6   85,9   234,8   18,9   5,3   8,1   
2014 65,2   97,5   17,2   55,7   1,2   1,1   1,3   21,1   85,2   234,0   20,6   5,4   8,0   
2015 65,1   97,2   17,4   55,5   1,1   1,0   1,0   21,3   84,5   235,4   20,3   5,0   7,9   
2016 64,8   96,9   17,9   54,2   1,1   1,0   1,0   21,6   84,1   234,7   22,0   5,3   7,9   

Quelle: Statistik Austria; ALFIS.

Tierische Produkte (in kg)

Jahr
Fleisch -
menschl.
Verzehr

Fleisch
insgesamt

davon

Milch Eier
(in Stück)

Käse Butter Fische

Pflanzliche Produkte (in kg)

Wirt-
schafts-

jahr
Erdäpfel Reis Obst Gemüse pflanzliche

Öle
Zucker Honig
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2. Produktion und Märkte

2.1 Pflanzliche Produktion

Anbau auf dem Ackerland Tabelle 2.1.1.1
1990 2000 2010 2016 2017

   771.677   413.487   987.118   178.928   825.949edierteG - 1,0      
   192.233   680.553   345.153   116.743   642.773 ediertegtorB   - 6,4      

Winterweizen
   970.32neziewremmoS

      5,6 -   243.452   740.272   571.272   454.272   729.942neziewhciewretniW
      3,47 +   845.4   906.2   190.4   096.5   022.5 neziewhciewremmoS
      6,9 -   920.21   013.31   718.11   475.01neziewtrahremmoS
      3,9 +   268.01   739.9   686.5   880.5neziewtrahretniW 

Dinkel 9.082   17.186   13.247   - 22,9      
      6,7 -   674.43   213.73   996.54   374.25   140.39neggoR
      8,3 +   787.2   586.2   299.2   233.1   979.5 edierteggnemretniW
      4,3 +   688.344   822.924   642.064   162.284   282.275 ediertegrettuF   
      3,7 +   674.902   252.591   731.102   208.781   370.891siamrenröK
      5,3 -   959.58   270.98   945.58   488.18   843.69etsregretniW
      1,3 +   449.25   353.15   343.38   878.141   670.691etsregremmoS

Triticale 27.528   47.795   54.886   55.235   + 0,6      
      3,3 +   542.32   215.22   675.62   189.23   659.16refaH
      2,2 +   058.2   887.2   012.6   463.8   837.81edierteggnemremmoS

Sorghum 1.167   2.264   2.993   + 32,2      
Hirse 5.591   6.808   7.134   + 4,8      

      6,5 -   050.4   292.4   978.2   428.1   190.1edierteG segitsnoS
 308.44   057.35)neznalfpßiewiE( nesonimugelrenröK   24.400   24.792   22.859   - 7,8      

      1,31 -   127.6   337.7   265.31   411.14   916.04 nesbrerenröK
      9,4 -   692.01   328.01   443.4   259.2   131.31nenhob)rekcA(edrefP
      2,8 -   264.2   386.2   701.2nekciW dnu nesbrerehciK ,nesniL

Lupinen 196   145   224   + 54,2      
      4,7 -   651.3   804.3   191.4   737ethcürfneslüH erednA
      5,1 +   608.56   158.46   700.76   299.76   363.58 ethcürfkcaH
      2,3 +   440.31   636.21   124.21   012.31   468.11lefpädreesiepS ehürflettim dnu ehürF
      9,51 +   749.9   585.8   255.9   725.01   698.91lefpädretäpS
      9,1 -   486.24   794.34   148.44   912.34   857.94nebürrekcuZ
      2,1 -   131   331   391   630.1   548.3ethcürfkcahrettuF egitsnos dnu nebürrettuF
      8,1 +   057.551   929.251   780.641   135.801   223.08ethcürflÖ
      5,92 +   764.46   197.94   873.43   735.51   172.9nenhobajoS
      1,2 +   205.04   266.93   308.35   267.15   448.04nesbüR dnu spaR
      0,12 +   810.22   981.81   114.52   633.22   633.32nemulbnennoS

Ölkürbis 10.376   26.464   38.928   22.397   - 42,5      
Mohn 654   2.536   2.945   3.012   + 2,3      
Öllein 669   1.289   1.641   + 27,3      
Sonstige Ölfrüchte (Senf, Saflor, Leindotter, Ölrettich etc.) 6.871   7.866   2.826   2.124   1.713   - 19,4      

      0,3 -   724.622   234.332   884.642   910.502   242.402)neznalfprettufnürG( uabrettufdleF
      9,2 -   881.28   346.48   932.18   069.37   431.701siamnürG dnu -oliS

Ackerwiese, Ackerweiden (Wechselgrünland, Egart) 39.233   56.794   59.169   52.117   50.029   - 4,0      
      8,5 -   044.84   893.15   499.26   538.55   828.72sargeelK
      6,2 +   774.51   480.51   615.11   475.7   858.81netraeelK egitsnos dnu eelktoR
      5,7 +   618.21   329.11   540.51   077.6   935.7enrezuL

Grünschnittroggen 1.318   1.074   16.671   + 1.452,3      
      3,59 -   608   291.71   702.51   780.4   056.3uabrettufdleF regitsnoS
      5,7 +   358.18   571.67   910.86   877.521   981.33ethcürfrekcA egitsnoS
      0,02 +   631.4   644.3   410.4   447.1neznalfpzrüweG dnu -tfuD ,-lieH
      0,5 +   159.51   691.51   689.11   636.8   367.9uabnadleF - dnalierF mi esümeG
      2,0 -   843   943   914   535neznalfpreiZ dnu nemulB
      9,0 +   931.1   921.1   322.1   854.1   198nereebdrE
      0,23 +   355.8   084.6   116.8   995.2   499.1dnalrekcA med fua nerutluK egitsnoS
      3,4 +   427.15   575.94   567.14   608.011   145.02nehcälfehcarB
      6,0 -   178.823.1   294.633.1   987.363.1   599.183.1   493.604.1dnalrekcA

   3,21   4,11   9,01   4,9   3,8tnezorP ni dnalrekcA ma nesonimugeL red lietnA
Quelle: Statistik Austria.

Feldfrüchte
Änderung 

2017 zu 2016
in %Flächen in ha
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Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten Tabelle 2.1.1.2
1990 2000 2010 2015 2016 2017

        7,41 -     704.318.4     815.146.5     205.387.4     690.677.4     042.464.4     736.191.5 edierteG
        3,72 -     442.975.1     878.271.2     757.119.1     324.196.1     733.574.1     400.927.1ediertegtorB   

Weichweizen (1) 1.306.353     1.243.340     1.414.150     1.592.290     1.790.831     1.309.292     - 26,9        
        1,62 -     216.19     689.321     574.88     337.87     656.34 )muruD( neziewtraH
        8,43 -     042.63     645.55     279.44     129.42lekniD
        5,13 -     070.921     483.881     470.171     841.161     187.281     553.693neggoR

Wintermenggetreide 26.296     5.560     12.470     14.946     14.130     13.030     - 7,8        
   Futtergetreide (2) 3.462.633     2.988.903     3.084.673     2.871.744     3.468.639     3.234.163     - 6,8        

        4,3 -     998.665     187.685     797.425     090.164     976.704     287.955etsregretniW
        2,12 -     131.512     029.272     636.513     078.613     889.644     277.069etsregremmoS

Sommermenggetreide 77.725     30.195     22.316     13.023     11.962     10.347     - 13,5        
        1,91 -     276.67     928.49     552.69     988.79     175.711     711.442refaH
        8,4 -     389.570.2     785.971.2     509.736.1     989.559.1     156.158.1     732.026.1siamrenröK
        4,01 -     131.982     065.223     921.482     915.032     918.431elacitirT

Körnerleguminosen 186.517     103.620     41.783     43.369     46.850     38.221     - 18,4        
        3,02 -     952.51     551.91     827.81     052.13     305.69     912.541nesbrerenröK
        1,71 -     269.22     596.72     146.42     435.01     711.7     892.14nenhobrekcA
        0,2 -     806.873     393.683     401.703     514.843     133.912     066.971ethcürflÖ

Winterraps zur Ölgewinnung (3) 97.073     124.571     170.293     111.447     141.893     116.835     - 17,7        
Sommerraps und Rübsen (3) 4.454     782     291     298     

        2,41 -     183.15     719.95     060.83     894.66     069.45     264.75nemulbnennoS
        6,84 -     771.51     025.92     073.91     940.51     571.6     310.3sibrüklÖ
        0,72 -     997.1     464.2     437.1     047.1 nhoM
        7,62 +     614.391     995.251     591.631     445.49     348.23     856.71nenhobajoS

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 278.031     305.832     324.266     291.569     404.422     314.599     - 22,2        
        6,6 -     108.833     938.263     409.442     654.743     777.883     505.515lefpädretäpS

Zuckerrüben (ohne Saatgut) 2.494.366     2.633.532     3.137.629     2.836.376     3.613.683     2.924.878     - 19,1        
        6,0 -     257.7     897.7     895.6     152.11     023.74     915.071)4( nebürrettuF

Silo- und Grünmais 4.289.257     3.530.673     3.557.330     3.807.138     4.172.483     3.697.089     - 11,4        
.nemmasuz nesbüR dnu sparremmoS dnu sparretniW 6102 bA )3.lekniD evisulkni 0002 dnu 0991 ,0891 )1

.nettorakrettuF dnu nebürlhoK evisulknI )4."edierteG segitsnoS" evisulkxE )2
Quelle: Statistik Austria.

Feldfrüchte
Änderung

2017 zu 2016
in %in Tonnen

Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten Tabelle 2.1.1.3
1990 2000 2010 2015 2016 2017

Getreide
   Brotgetreide

        4,22 -         6,05         2,56         0,95         2,15         6,54         2,15)1( neziewhcieW
        0,52 -         0,04         3,35         4,64         0,54         9,72)muruD( neziewtraH
        4,51 -         4,72         3,23         4,23         4,72lekniD
        8,52 -         4,73         5,05         2,34         3,53         8,43         6,24neggoR

Wintermenggetreide 44,0         41,8         41,7         49,1         52,6         46,8         - 11,1        
   Futtergetreide (2)

        1,0 +         9,56         9,56         9,95         9,35         8,94         1,85etsregretniW
        5,32 -         6,04         1,35         2,94         0,83         5,13         0,94etsregremmoS

Sommermenggetreide 41,5         36,1         35,9         41,2         42,9         36,3         - 15,4        
        7,12 -         0,33         1,24         0,14         8,63         6,53         4,93refaH
        2,11 -         1,99         6,111         8,68         2,79         6,89         8,18siamrenröK
        9,01 -         3,25         8,85         9,25         2,84         0,94elacitirT

Körnerleguminosen
        3,8 -         7,22         8,42         7,52         0,32         5,32         8,53nesbrerenröK
        8,21 -         3,22         6,52         9,22         4,52         1,42         5,13nenhobrekcA

Ölfrüchte
Winterraps zur Ölgewinnung 24,9         24,3         31,7         29,8         35,8         28,8         - 19,4        
Sommerraps und Rübsen 23,8         18,3         21,3         20,0         

        2,92 -         3,32         9,23         0,02         2,62         6,42         6,42nemulbnennoS
        6,01 -         8,6         6,7         1,6         7,5         0,6         3,5sibrüklÖ
        1,2 -         0,03         6,03         9,32         5,72         1,12nenhobajoS

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 234,3         231,5         261,1         241,0         320,1         241,2         - 24,6        
        4,91 -         6,043         6,224         1,692         7,363         3,963         1,952lefpädretäpS

Zuckerrüben (ohne Saatgut) 501,3         614,8         698,4         626,4         833,5         683,5         - 18,0        
        7,0 +         6,095         7,685         8,194         8,285         5,654         5,344nebürrettuF
        7,8 -         8,944         0,394         9,314         9,734         4,774         4,004siamnürG dnu -oliS

1) 1980, 1990 und 2000 inklusive Dinkel.
2) Exklusive "Sonstiges Getreide".

Quelle: Statistik Austria.

Feldfrüchte
Änderung

2017 zu 2016
in %in 100 kg/Hektar
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Preise pflanzlicher Produkte (1) Tabelle 2.1.1.4
2010 2014 2015 2016 2017

Marktfruchtbau (in 1.000 kg) 
   Mahlweizen (Brotweizen)       184,06     134,77     137,19     115,46     144,57     25,2 
   Qualitätsweizen (Aufmischweizen)       205,06     163,71     160,28     138,65     154,35     11,3 

 2,2     57,261     23,951     80,571     01,081     83,912       neziewmuimerP   
 0,2     73,281     28,871     27,452     68,662     18,822       neziewtraH   
 5,82     99,431     70,501     87,321     62,811     73,541       neziewrettuF   

   Mahlroggen (Brotroggen)       186,49     119,18     121,18     125,20     157,00     25,4 
 3,54     79,241     73,89     17,401     14,401     91,641       neggorrettuF   
 8,91     53,061     78,331     50,841     79,261     67,371       etsreguarB   
 5,31     30,611     72,201     30,811     01,111     53,121       etsregrettuF   
 1,91     38,321     49,301     06,811     00,911     93,131       elacitirT   
 7,32     55,821     49,301     05,311     11,111     43,131       refahrettuF   
 8,01     71,041     74,621     87,541     22,111     98,871       siamrenröK   

Körnerleguminosen
 6,8     02,261     14,941     05,641     89,061     48,931       nesbrerenröK   

Ölfrüchte
 5,3     08,443     20,333     78,313     77,643     51,323       nenhobajoS   
 5,2-     25,233     51,143     61,513     21,092     44,943       sparlÖ   
 1,9     47,840.2     60,878.1     00,560.2     00,054.2     00,508.1       nhoM   
 9,5-     03,382     69,003     47,413     01,542     59,593       enreknemulbnennoslÖ   
 4,13-     88,004.2     41,894.3     05,234.3     65,374.3     08,179.3       )enreK( sibrüklÖ   

Hackfrüchte
 2,71     02,882     29,542     72,822     78,651     83,262       lefpädrehürF 

.v.n.v.n     15,881     94,221     66,271       lefpädretäpS 

.v.n.v.n     33,52     43,42     05,12       lefpädreznalfP 
 4,2     07,211     30,011     99,011     62,801     42,79       lefpädreeirtsudniesiepS 
 3,0     95,09     23,09     85,38     42,66     37,25       lefpädreekrätS 

     36,82     88,72     28,62     81,32     87,82       )2( nebürrekcuZ 
Heu und Stroh

 4,11     72,631     92,221     95,321     34,141     53,711       ßüs ,ueH 
 8,34-     85,37     38,031     45,76     33,96     25,47       hortS 

.v.n.v.n     53,62     06,23     22,52       egaliS 
Gemüsebau
 Häuptelsalat (Kopfsalat) (100 Stk.)       28,60     23,95     27,24     28,41     29,03     2,2 

 6,9-     09,13     72,53     23,33     33,03     53,53       ).ktS 001( talaslremmuB 
 7,5-     66,204     21,724     32,173     33,744     49,305       )gk 001( talaslregoV 
 2,51     85,75     89,94     30,16     94,64     65,73       ).ktS 001( lhoknemulB 
 9,3-     04,112     00,022     00,022     00,022     00,081       )gk 001( nerK 
 4,8     54,74     87,34     31,74     52,63     08,94       )gk 001( eirelleS 
 5,52     04,521     98,99     86,39     46,19     39,07       )gk 001( eerroP 

 1,1     71,42     19,32     83,52     25,91     38,32       ).ktS 001( ibarlhoK 
 0,0     00,052     00,052     00,052     00,052     00,532       )gk 001( snongipmahC 
 5,93     93,14     86,92     88,03     64,92     74,52       )gk 001( lhokanihC 

 4,4     62,75     38,45     74,45     32,45     21,05       )gk 001( )egelniE( nekruG 
 Gurken (Glashaus) (100 kg)       28,57     26,44     30,88     31,07     27,80     -10,5 

 1,21     07,67     04,86     27,06     19,24     10,74       )gk 001( resiedaraP 
 8,4-     18,91     28,02     29,02     95,02     32,81       ).ktS 001( nürg ,akirpaP 
 7,3     95,43     73,33     78,82     41,32     97,62       )dnuB 001( nehcseidaR 
 0,7-     56,095     08,436     28,595     17,645     07,895       )gk 001( legrapS 
 3,51-     74,63     40,34     73,64     41,63     43,33       )gk 001( nettoraK 
 0,7-     96,32     74,52     77,62     83,12     63,32       )gk 001( ßiew ,tuarK 
 4,62     31,83     71,03     00,82     10,92     00,52       )gk 001( nesbreesiepS 
 2,83-     50,41     37,22     67,91     02,91     51,13       )gk 001( nlebeiwZ 

Obstbau (in 100 kg)
 4,8     22,944     72,414     99,163     11,183     53,703       nehcsriK 
 6,8-     37,523     05,653     32,253     22,043     30,192       nelliraM 
 8,1     47,611     17,411     45,801     59,301     70,221       ehcisrifP 
 5,9     49,161     49,741     05,141     35,241     01,49       nekhcstewZ 
 2,3     22,483     61,273     54,123     80,903     14,072       essünlaW 
 7,12-     00,862     84,243     04,872     55,752     55,032       nereebdrE 
 5,16     44,65     49,43     40,93     77,93     75,33       lefpälefaT 
 9,13     93,501     88,97     11,37     03,09     06,37       nenriblefaT 

Weinbau
 Qualitätswein im Faß: weiß (100 Liter)       66,95     64,68     71,12     81,39     92,13     13,2 

 7,95     55,39     95,85     36,64     48,64     33,75       )retiL 001( tor      
 Qualitätswein in der Flasche: ein Liter       2,32     2,47     2,61     n.v. n.v.
1) Ohne Mehrwertsteuer;  n.v. = nicht verfügbar.
2) Zuckerrüben: bis 2016: Durchschnittserlös aus Quoten- und Nicht-Quoten-Zuckerrüben. Ab 2017 neues Abrechnungssystem. "All-in Preis" : Auszahlungspreis
     an die Produzenten.

Quelle: Statistik Austria, LBG Österreich.

Produkt
Preisänderung 

2017
zu 2016 in %Erzeugerpreise in Euro (exklusive Ust.)
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Anbau und Ernte ausgewählter Feldgemüsearten mit Mehrfachnutzung Tabelle 2.1.5.1
nennoT ni etnrEratkeH ni ehcälfuabnA

2000 2010 2016 2017 2000 2010 2016 2017

    3,15    325.81    364.61    510.62    058.43    163    163    794    976lhokanihC
    8,21    651.6    648.3    706.5    838.5    184    933    235    585nelosiF

Grünerbsen 1.057    1.455    1.997    2.067    6.097    9.467    9.005    12.406    6,0    
    9,821    185.64    054.74    939.04    738.24    263    373    114    575nekruG
    9,52    933.3    042.3    851.5    607.7    921    621    971    252loifraK

Karotten, Möhren (1) 1.264    1.623    1.814    1.836    59.980    85.631    98.476    97.813    53,3    
    2,55    979.73    064.24    665.75    901.15    886    837    449    609tuarK
    0,21    495.4    399.3    048.2    387.2    383    023    482    382nerK
    0,811    260.1    679    565    361    9    8    7    6inaznaleM
    3,83    457    285    554    043    02    61    41    11enoleM
    5,69    043.51    660.41    853.41    672.8    951    741    641    561akirpaP
    0,403    852.45    860.55    142.44    364.42    971    871    571    951resiedaraP

Petersilienwurzel 165    99    98    103    6.167    3.518    2.909    3.155    30,5    
    2,73    968.5    167.5    240.6    216.6    851    451    931    841eerroP

Radieschen 385    325    285    291    10.481    5.924    4.723    4.854    16,7    
Rote Rüben 204    214    149    148    9.588    11.157    8.532    7.303    49,3    

    2,92    462.74    617.84    375.74    105.06    026.1    966.1    274.1    955.1etalaS
    7,11    667.2    811.4    437.1    551.1    732    772    28    34hcualttinhcS
    5,04    993.31    670.31    653.31    272.51    133    023    892    903eirelleS
    7,3    830.3    865.2    919.1    185.1    318    508    884    452legrapS

Speisekürbis 119    321    547    601    6.996    10.784    17.530    18.488    30,8    
    0,71    144.11    118.21    810.9    182.7    376    765    674    203tanipS
    3,93    875.6    171.6    536.4    918.4    761    751    621    621inihccuZ

Zuckermais 348    584    818    830    6.279    9.662    13.958    14.925    18,0    
    9,04    286.441    292.361    501.451    147.59    535.3    215.3    509.2    803.2lebeiwZ

Alle Gemüsearten (2) 13.008    15.113    17.330    17.775    498.829    589.575    615.786    597.841    33,6    
1) In Niederösterreich und Oberösterreich: inklusive Industriefläche.
2) Ohne sonstiges Gemüse und sonstige frische Kräuter.

Quelle: Statistik Austria.

Gemüseart
Durchschnittl.

ha-Ertrag
2017 in t

Obsternte und -anbauflächen Tabelle 2.1.7.1

71026102010250025991tratsbO Änderung 2017 zu 
2016 in %

         6,601         5,531         6,56         6,502         3,922         7,261tsbonreK
         6,491         4,512         4,051lefpäretniW
         8,2         2,4         2,6lefpäremmoS
         7,4         7,6         8,4nenribretniW
         4,3         1,3         4,1nenribremmoS

         7,43         9,8         6,6         5,11         0,31         4,6tsbonietS
         4,54         1,0         1,0         1,0         1,0         4,0nleshcieW
         0,801         4,1         7,0         0,2         9,0.v.n        nehcsriK
         7,71         0,5         2,4         4,3         9,2.v.n        nelliraM

Pfirsiche und Nektarinen 6,0         2,8         2,1         0,8         1,1         45,3         
         3,05         3,1         8,0         8,3         4,6.v.n        nekhcstewZ
         4,72         3,41         2,11         5,91         5,71         8,21tsbonereeB

Rote und weiße Johannisbeeren 0,4         0,7         0,8         0,5         1,2         148,7         
Schwarze Johannisbeeren 0,6         1,3         1,1         0,3         0,4         43,9         

         9,71         6,11         8,9         4,61         3,41         8,11nereebdrE-sananA
         2,17         1,1         6,0         2,1         2,1nereebmiH

Kulturheidelbeeren 0,7         0,9         35,3         
Holunder 8,0         9,5         6,9         8,9         28,2         

         5,58         7,761         4,09         0,642         9,762         9,181uabtsbosbrewrE

         6,143         0,543tsbonreK         n.v. 59,5         95,8         61,0         
         9,83         2,25         6,73.v.n                 5,231         8,231lefpäretniW
         3,21         7,3         3,3.v.n                 1,83         8,43lefpäremmoS

)3()3()3(.v.n                 5,26         8,95lefpätsoM
         0,82         0,3         3,2.v.n                 5,03         4,92nenribretniW
         0,32         1,1         9,0.v.n                 9,11         0,11nenribremmoS
         0,231         9,53         5,51.v.n                 2,66         2,77nenribtsoM

         1,001         1,69tsbonietS         n.v. 11,6         15,3         31,3         
         7,23         4,0         3,0.v.n                 2,4         6,4nleshcieW
         8,44         1,4         8,2.v.n                 0,52         7,82nehcsriK
         9,45         8,0         5,0.v.n                 5,5         0,5ehcisrifP
         0,74         5,1         0,1.v.n                 2,01         0,71nelliraM
         8,12         5,8         9,6.v.n                 2,55         8,04nekhcstewZ

         3,71         4,31essünlaW         n.v. 1,3         2,3         79,1         

Ernte im Extensivanbau (in 1.000 Tonnen) (1)

Ernte im Erwerbsobstbau (in 1.000 Tonnen)

60,8         129,4         112,7         

4,8         6,2         29,0         
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Tabelle 2.1.8.1
lietnAetnrenieWehcälfnetragnieW

niewtoRniewßieW)3( niewtoRniewßieWtmasegsnI)2( gartrE nI)1( tmasegsnI

tnezorPretilotkeH 000.1ratkeH 

1960 35.048    30.868    29,1      897,5    782,0    82,6    87,1      9,2      
1970 46.921    41.821    74,0      3.096,1    2.723,1    346,6    88,0      11,2      
1980 59.545    53.981    57,2      3.086,4    2.594,7    487,9    84,1      15,8      
1990 58.188    54.942    57,6      3.166,3    2.562,7    603,6    80,9      19,1      
2000 48.558    46.534    50,3      2.338,4    1.664,0    674,5    71,2      28,8      

      5,03      5,96    4,177    2,957.1    6,035.2      8,45    381.641002
      0,82      0,27    1,827    4,178.1    5,995.2      5,65    630.642002
      5,03      5,96    9,329    0,606.1    8,925.2      1,06    990.243002
      1,53      9,46    8,069    8,377.1    6,437.2      8,26    045.344002

2005 51.970    45.733    49,5      2.264,0    1.450,1    814,0    64,0      36,0      
      0,04      0,06    5,209    8,353.1    3,652.2      3,15    949.346002
      8,93      2,06    8,440.1    2,385.1    0,826.2      5,95    202.447002
      7,43      3,56    6,930.1    1,459.1    7,399.2      6,56    226.548002
      9,83      1,16    8,419    1,734.1    9,153.2      1,25    890.549002

2010 45.586    43.663    39,8      1.737,5    1.064,7    672,7    61,3      38,7      
      3,43      7,56    4,469    4,058.1    8,418.2      2,46    938.341102
      3,73      7,26    8,208    0,253.1    8,451.2      4,94    516.342102

2013 45.319    43.995    54,4      2.391,9    1.482,1    909,9    62,0      38,0      
      2,23      8,76    8,346    9,453.1    7,899.1      6,44    687.444102
      3,53      7,46    7,997    7,864.1    4,862.2      8,15    777.345102
      1,82      9,17    7,745    8,404.1    5,259.1      0,24    784.646102
      7,33      3,66    7,638    0,946.1    7,584.2      7,15    550.847102

Bundesländer 2017 (in 1.000 Hektoliter)
      8,75      2,24    8,224    2,803    0,137      1,55     762.31dnalnegruB
      2,42      8,57    0,653    2,311.1    1,964.1      5,05     911.92hcierretsöredeiN
      1,02      9,97    6,15    6,402    2,652      3,25     209.4kramreietS
      3,91      7,08    1,5    2,12    3,62      8,14     826neiW
      6,93      4,06    2,1    8,1    0,3      9,12     831egirbÜ

Österreich 45.319     48.055     51,7 2.485,7    1.649,0    836,7    66,3      33,7      
1) Agrarstrukturerhebungen.
2) Weinernteerhebungen.
3) Rotwein und Rose.

Quelle: Statistik Austria; BMNT.

Weinernten und -anbauflächen

Jahr
Hektarertrag

hl/ha

Obsternte und -anbauflächen (Fortsetzung) Tabelle 2.1.7.1

71026102010250025991tratsbO Änderung 2017 zu 
2016 in %

         1,12         6,02tsbonereeB         n.v. 1,1         1,4         24,4         
Rote und weiße Johannisbeeren 12,0         12,2                 n.v. 0,8         0,9         24,9         
Schwarze Johannisbeeren 4,8         5,2                 n.v. 0,3         0,4         24,5         

         4,61         1,0         1,0.v.n                 7,1         9,1nereeblehcatS
.v.n        .v.n        .v.n                 0,2         9,1nereebdrE-sananA

         1,084         9,474uabnavisnetxE         n.v. 73,5         114,8         56,1         
Erwerbs- und Extensivanbau (2) 656,8         748,0                 n.v. 163,9         282,4         72,3         

         0,0         421.7         321.7         054.6         374.6         786.5tsbonreK
         909.5         368.5         699.4lefpäretniW
         241         791         773lefpäremmoS
         681         412         122nenribretniW
         312         991         39nenribremmoS

         1,0         283.1         083.1         142.1         081.1         457tsbonietS
         1,0         62         62         03         63         65nleshcieW
         6,0         912         812         232         401.v.n        nehcsriK
         0,0         887         887         365         654         352nelliraM

Pfirsiche und Nektarinen         n.v. 238         188         164         164         0,0         
         2,0         581         481         822         643         544nekhcstewZ
         0,0         241         241         75         56essünlaW
         7,1         475.1         945.1         356.1         405.1         941.1tsbonereeB

Rote und weiße Johannisbeeren 64         69         73         84         104         23,5         
Schwarze Johannisbeeren 112         213         149         155         155         0,0         

         1,0         041.1         831.1         452.1         370.1         379nereebdrE-sananA
         5,2         671         271         771         941nereebmiH
         2,11         551         931         231nereeblediehrutluK
         1,61         254.1         052.1         513.1         369rednuloH

Flächen Erwerbsobstanlagen 7.590         10.184         10.716         11.445         11.674         2,0         
 1) Bis 2006 inkl. Hausgärten, 2007 bis 2011 nicht erhoben, ab 2012 nur landwirtschaftliche Produktion.
 2) Summe aus Intensiv- und Extensivanbau.
 3) Mostäpfel bei Winteräpfel.

Quelle: Statistik Austria.

Flächen von Erwerbsobstanlagen (in ha) 

6.667         6.667         0,01         

457         457         0,0         
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Grünland, Struktur der Grünlandbetriebe (1) Tabelle 2.1.9.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

50.152    50.050    49.542    49.354    48.008    47.245    47.185    
44.129    44.046    43.574    43.273    41.880    38.640    38.823    

1.537    1.527    1.542    1.581    1.662    3.684    3.840    
12.234    11.984    11.627    11.478    10.752    9.174    9.133    

4.645    4.764    4.807    4.814    4.679    3.626    3.756    

647.238    638.301    633.117    629.497    624.295    632.496    634.071    
637.351    628.534    623.336    619.076    613.052    618.912    622.586    

9.323    9.193    9.240    9.884    10.710    12.956    10.761    
563    574    542    537    534    628    723    

Jahre
 Burgen-

land 
 Kärnten 

 Nieder-
österreich 

 Ober-
österreich 

 Salzburg  Steiermark  Tirol 
 Vorarl-

berg 
 Wien  Österreich 

  251.05  5  220.3  072.01  044.01  510.7  456.7  874.5  372.6  3530102  
  245.94  5  859.2  941.01  753.01  639.6  205.7  834.5  202.6  7632102  
  453.94  6  419.2  730.01  952.01  968.6  373.7  324.5  021.6  3533102  
  800.84  7  458.2  986.9  249.9  677.6  761.7  623.5  798.5  0534102  
  542.74  7  677.2  374.9  438.9  767.6  049.6  351.5  200.6  3925102  
  581.74  7  967.2  205.9  767.9  357.6  059.6  331.5  800.6  6926102  

Veränderung 2015 zu 2016 in % 1,0  0,1  -0,4  0,1  -0,2  -0,7  0,3  -0,3  0,0  -0,1  

  088.14  5  877.2  725.8  153.8  614.6  071.6  813.4  180.5  4324102  
  046.83  6  706.2  820.8  536.7  871.6  434.5  678.3  707.4  9615102  
  328.83  6  885.2  740.8  976.7  491.6  993.5  779.3  247.4  1916102  

Veränderung 2015 zu 2016 in % 13,0  0,7  2,6  -0,6  0,3  0,6  0,2  -0,7  0,0  0,5  

  266.1  14  301  673  87  895  353  401  94102  
  486.3  26  333  595  597  182.1  484  421  015102  
  048.3  75  373  646  938  003.1  184  231  216102  

  257.01  4  907  619.3  565.1  018  799  537  158.1  5614102  
  471.9  5  106  845.3  191.1  927  657  495  746.1  3015102  
  331.9  5  195  765.3  181.1  237  047  695  306.1  8116102  

  976.4  3  953  436  821.1  292  959  306  695  5014102  
  626.3  4  762  715  068  352  576  274  505  375102  
  657.3  4  462  145  488  272  886  305  125  976102  

  592.426  23  999.83  886.011  528.321  657.421  761.17  848.87  564.37  515.24102  
  694.236  03  201.93  093.011  713.921  714.421  953.17  778.87  319.67  190.25102  
  170.436  13  594.93  836.111  051.821  546.421  769.17  737.87  274.77  639.16102  

Veränderung 2015 zu 2016 in % -7,4  0,7  -0,2  0,9  0,2  -0,9  1,1  1,0  1,9  0,2  

  250.316  92  319.83  930.011  389.021  500.421  215.96  586.57  147.17  441.24102  
  219.816  03  859.83  084.901  282.521  046.321  506.96  627.57  016.47  085.15102  
  685.226  13  833.93  566.011  789.421  231.421  312.07  613.67  032.57  576.16102  

  147.382  4  261.71  950.03  394.26  355.55  715.15  849.84  666.71  0434102  
  419.303  4  229.71  537.13  404.96  761.95  991.45  542.15  049.91  6925102  
  149.503  4  289.71  999.13  996.96  602.95  098.45  707.15  181.02  3726102  

  710.912  52  338.21  767.74  445.54  207.03  448.61  854.62  040.73  408.14102  
  912.402  62  490.21  280.54  087.24  971.72  542.41  702.42  123.73  482.15102  
  067.202  72  331.21  998.44  501.24  146.62  831.41  733.42  870.73  204.16102  

  492.011  919.8  212.23  649.21  947.73  251.1  972  630.714102  
  977.011  249.8  266.23  890.31  492.73  161.1  472  943.715102  
  588.311  422.9  767.33  381.31  582.83  581.1  172  179.716102  

  017.01  3  77  095  417.2  017  015.1  980.3  256.1  6634102  
  659.21  0  331  258  088.3  417  706.1  350.3  212.2  5055102  
  167.01  0  141  519  089.2  724  695.1  092.2  651.2  5526102  

  435  9  95  821  14  541  47  27  64102  
  826  11  85  551  36  741  89  19  65102  
  327  61  75  381  68  851  131  68  76102  

Quelle: BMNT, AMA, INVEKOS-Daten.

davon Betriebe mit ausschließlich Dauergrünland ohne Tierhaltung

Almen, Almfutterfläche, Tiere

Grünlandbetriebe
davon Betriebe mit ausschließlich Dauergrünland
davon Betriebe mit ausschließlich intensiv genutztem Grünland
davon Betriebe mit ausschließlich extensiv genutztem Grünland

Betriebe mit ausschließlich Dauergrünland ohne Tierhaltung

Landwirtschaftlich genutzte Fläche der Grünlandbetriebe
davon Dauergrünland
davon Feldfutterbau
davon sonstige Flächen (2)

Betriebe
Grünlandbetriebe (1)

Betriebe mit ausschließlich Dauergrünland

davon Betriebe mit ausschließlich intensiv genutztem Grünland

davon Betriebe mit ausschließlich extensiv genutztem Grünland

Feldfutteranbau der Grünlandbetriebe

Sonstige Flächen der Grünlandbetriebe (2)

Flächen (in ha)

Landwirtschaftliche genutzte Fläche (LF) der Grünlandbetriebe

Dauergrünland der Grünlandbetriebe

davon intensiv genutztes Grünland der Grünlandbetriebe

davon extensiv genutztes Grünland (ohne Almfutterfläche und Bergmähder) der Grünlandbetriebe

davon Almfutterfläche und Bergmähder der Grünlandbetriebe
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Grünland, Almen: Anzahl, Almfutterfläche und gealptes Vieh Tabelle 2.1.9.2
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

32.164   30.403   28.384   27.061   26.349   25.527   25.217   24.851   
719   587   650   630   581   470   422   418   
614   586   422   443   494   489   505   520   

9.163   9.149   8.542   8.447   8.338   8.101   8.146   8.125   
2.420   2.251   1.946   1.878   1.844   1.733   1.746   1.722   
4.486   4.509   4.300   4.261   4.217   4.100   4.116   4.123   
2.257   2.389   2.296   2.308   2.277   2.268   2.284   2.280   

575.018   482.382   375.778   344.533   340.433   332.383   330.545   322.982   

283.939   284.806   290.843   277.758   277.661   271.110   269.236   268.450   
259.378   261.236   265.863   253.943   254.241   248.772   246.832   245.394   

9.452   9.898   9.385   9.162   9.011   8.859   8.807   9.844   
320.660   324.991   333.319   318.251   318.836   313.320   311.027   309.146   
58.594   56.908   54.552   52.191   52.685   51.847   51.348   51.292   

83   90   101   106   118   167   
96.192   86.965   122.051   114.557   112.865   109.592   112.731   114.104   
5.962   6.060   9.531   10.182   10.443   10.107   10.322   10.818   

Jahre  Burgen-
land  Kärnten  Nieder-

österreich 
 Ober-

österreich  Salzburg  Steiermark  Tirol  Vorarl-
berg  Wien  Österreich 

  641.8  525  970.2  986.1  647.1  281  57  058.16102  
  521.8  225  470.2  586.1  447.1  381  57  248.17102  
  3,0-  6,0-  2,0-  2,0-  1,0-  5,0  0,0  4,0-% ni 7102 uz 6102 gnurednäreV

  545.033  127.23  001.131  254.73  589.96  410.4  225.3  157.156102  
  289.223  864.23  783.721  668.63  364.76  069.3  705.3  233.157102  
  3,2-  8,0-  8,2-  6,1-  6,3-  4,1-  4,0-  8,0-% ni 7102 uz 6102 gnurednäreV

  632.962  683.82  857.89  691.53  450.85  918.3  986.3  433.146102  
  054.862  044.82  098.89  297.43  761.85  577.3  476.3  117.047102  
  3,0-  2,0  1,0  1,1-  2,0  1,1-  4,0-  5,1-% ni 7102 uz 6102 gnurednäreV

  712.52  3  252.2  484.9  097.3  964.4  036  095  699.3  36102  
  158.42  2  932.2  434.9  707.3  804.4  195  275  398.3  57102  
  5,1-  6,0-  5,0-  2,2-  4,1-  2,6-  1,3-  6,2-% ni 7102 uz 6102 gnurednäreV

  130.7  500.1  560.3  738  643.1  321  86  7856102  
  931.7  799  660.3  878  883.1  521  96  6167102  

  720.113  503.43  969.701  962.44  179.66  473.4  880.5  150.846102  
  641.903  184.43  632.801  526.34  767.66  677.4  877.4  384.647102  

  843.15  384.8  465.13  339  578.8  42  14  824.16102  
  292.15  916.8  056.13  019  027.8  04  24  113.17102  

  137.211  032.4  219.76  752.6  090.81  378  963.516102  
  401.411  874.4  348.86  523.6  982.81  579  491.517102  

Quelle: BMNT, AMA, INVEKOS-Daten, Stand Jänner 2018; AMA-Auswertung L013a.

davon GVE-Rinder

Almen, Almfutterfläche, Tiere

Betriebe mit Almauftrieb
davon Betriebe im Ausland
davon Betriebe ohne Teilnahme am INVEKOS

Zahl der Almen
davon Niederalmen
davon Mittelalmen
davon Hochalmen

Almfutterfläche (in ha)

Gealpte Tiere (GVE)

Gealpte Tiere (in GVE)

Pferde und Kleinpferde (Stück)
Gealpte Rinder (Stück)
davon Milchkühe
Gealpte Zwergrinder (Stück)
Gealpte Schafe (Stück)
Gealpte Ziegen (Stück)

Anzahl der Almen

Almfutterflächen

Betriebe mit Almauftrieb

Personal für Behirtung (Personen)

Alle Rinder (in Stück)

davon Milchkühe (in Stück)

Schafe (in Stück)

Grünland, Gemeinschaftsweiden: Anzahl, Weidefläche und geweidetes Vieh Tabelle 2.1.9.3
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

1.464    1.536    1.695    1.681    1.541    1.413    1.410    1.354    
275    324    338    349    339    327    334    333    

9.835    10.695    9.348    9.047    8.730    8.293    8.289    7.881    
6.427    7.067    8.249    8.590    8.146    8.112    8.186    8.204    

379    342    342    382    347    326    312    349    
7.627    8.507    10.245    10.178    9.650    9.553    9.639    9.615    
2.353    1.859    11    6    1    

739    742    1.118    1.010    1.032    1.069    1.143    859    
17    35    72    88    59    28    29    39    

Quelle: BMNT, AMA, INVEKOS-Daten, Stand März 2018; AMA-Auswertung L013a.
Ziegen

Weiden, Weideflächen, Tiere

Betriebe mit Vieh auf Gemeinschaftsweiden
Zahl der Gemeinschaftsweiden

Weidefläche (in ha)
Geweidete Tiere (GVE)
davon (in Stück)
Pferde und Kleinpferde
Rinder
Milchkühe
Schafe
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2.2 Tierische Produktion

Kuhmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 2.2.1.1
gnudnewreVgnuguezrE

Lieferleistung (1) Ernährung (2) Futter (3) Schwund

1.000 Tonnen

1990 3.349,9 66,8 2.243,9 420,3 657,5 33,5
2000 3.233,2 82,4 2.663,7 187,4 349,8 32,3
2005 3.113,7 84,0 2.616,9 152,0 313,7 31,1
2010 3.257,7 85,4 2.781,1 140,1 304,0 32,6
2012 3.382,1 87,6 2.964,2 119,8 264,2 33,8
2013 3.393,1 86,4 2.933,1 125,8 300,2 33,9
2014 3.493,9 87,6 3.062,0 120,2 266,0 34,9
2015 3.537,8 87,7 3.103,0 121,7 277,7 35,4
2016 3.627,6 88,1 3.197,6 117,1 276,6 36,3
2017 3.712,7 89,2 3.313,5 114,1 248,0 37,1

1) Milchlieferleistung entspricht Milchanlieferung (ab Berichtsjahr 2005: Bauernbutter und Alpkäse finden sich in der Produktmenge an/ab Hof und sind nicht mehr Teil
   der Milchlieferleistung; die Milchlieferleistung ist somit ab diesem Zeitpunkt ident mit der Milchanlieferung).
2) Ernährungsverbrauch am Hof.
3) Verfütterung am Hof.

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen des BMNT.

Jahr Kuhmilcherzeugung
in 1.000 Tonnen

Milchlieferleistung
in % der Erzeugung

Kuhmilchproduktion und -lieferleistung Tabelle 2.2.1.2

gk nit 000.1 nigk nit 000.1 ni.ktS 000.1 ni

1960 1.131,1      2.841,6      2.512       226.200       1.564,5      1.383       6.916       
1970 1.077,5      3.328,4      3.089       193.600       2.049,6      1.902       10.587       
1980 975,0      3.430,0      3.518       134.100       2.236,4      2.294       16.677       
1990 883,6      3.349,9      3.791       99.000       2.243,9      2.539       22.666       
2000 620,6      3.233,2      5.210       58.400       2.663,7      4.292       45.611       
2005 538,4      3.113,7      5.783       45.368       2.621,1      4.868       57.773       
2010 534,0      3.257,7      6.100       36.470       2.781,1      5.208       76.257       
2012 527,0      3.382,1      6.418       34.018       2.964,3      5.625       87.138       
2013 525,3      3.393,1      6.460       32.666       2.932,9      5.584       89.786       
2014 534,0      3.493,9      6.542       31.934       3.062,1      5.734       95.889       
2015 537,7      3.537,8      6.579       31.047       3.103,1      5.771       99.948       
2016 536,7      3.627,6      6.759       29.886       3.197,6      5.958       106.995       
2017 540,8      3.712,7      6.865       28.939       3.313,5      6.127       114.498       

1) Durchschnittsbestand; daher ergibt sich ein Unterschied zu den auf Stichtage bezogenen Darstellungen.
2) Alle Betriebe mit Milchlieferung an Be- und Verarbeitungsbetriebe.

Quelle: Statistik Austria, BMNT.

Milchlieferleistung
je Kuh und Jahr

Milchlieferleistung
je Betrieb und JahrJahr

Bestand
an Milchkühen (1)

Milchproduktion
alle Milchkühe

Milchproduktion
je Kuh und Jahr Betriebe mit

Milchlieferung (2)

Milchlieferleistung
an 

Verarbeitungsbetriebe

Kuhmilchproduktion nach Bundesländern Tabelle 2.2.1.3

 Burgenland Kärnten  Nieder-
österreich 

 Ober-
österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich

  5,921  8,943  2,355  3,103  3,340.1  6,696  8,012  3,560991 3.349,8  
  0,831  3,323  5,294  5,813  5,500.1  1,886  0,422  2,340002 3.233,2  
  9,061  8,153  5,805  0,923  1,210.1  8,256  8,212  8,920102 3.257,7  
  5,571  5,483  1,745  4,263  0,811.1  3,796  0,422  0,925102 3.537,8  
  1,281  4,514  5,865  4,863  9,621.1  5,707  4,922  4,926102 3.627,6  
  4,481  8,514  0,575  2,183  6,861.1  4,327  9,432  6,927102 3.712,7  

Änderung 2016 zu 2017 in % 0,7  2,4  2,2  3,7  3,5  1,1  0,1  1,3  2,3  

  446.4  670.4  246.3  328.3  567.3  408.3  033.3  961.40991 3.907  
  369.5  693.5  260.5  559.4  440.5  033.5  106.5  277.50002 5.210  
  917.6  891.6  002.6  507.5  900.6  371.6  401.6  444.60102 6.100  
  140.7  264.6  466.6  612.6  785.6  956.6  835.6  868.65102 6.579  
  571.7  984.6  679.6  163.6  267.6  748.6  357.6  904.76102 6.759  
  381.7  244.6  000.7  784.6  399.6  849.6  208.6  354.77102 6.865  

Änderung 2016 zu 2017 in % 0,6  0,7  1,5  3,4  2,0  0,3  -0,7  0,1  1,6  
Quelle: Statistik Austria.

Erzeugung 1.000 t

Leistung kg/Kuh
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Betriebe mit Milchlieferung nach Größenklassen 2017 Tabelle 2.2.1.8
Größenklasse

Berghöfekataster(BHK)-Gruppe
Burgenland Kärnten Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich

   770.01   514   222.2   815.1   554.1   151.2   894.1   487   43  gk 000.05 sib
  50.001 bis 100.000 kg  22   470   1.313   2.018   1.018   1.234   1.272   346   7.693   
  100.001 bis 250.000 kg  30   508   1.692   2.356   931   1.318   849   360   8.044   
  250.001 bis 500.000 kg  17   154   531   1.039   192   406   138   129   2.606   

   915   53   62   28   83   581   101   73   51  gk 100.005 rebü
   939.82   582.1   705.4   855.4   436.3   947.7   531.5   359.1   811ebeirteB ellA

  074.172  710.11  991.75  718.14  679.04  532.85  004.14  858.91  869  gk 000.05 sib
  50.001 bis 100.000 kg  1.621  33.926  96.690  148.804  73.909  89.983  91.909  24.972  561.814  
  100.001 bis 250.000 kg  4.652  78.640  269.197  378.280  142.341  204.494  124.371  54.153  1.256.128  
  250.001 bis 500.000 kg  5.998  50.386  176.805  349.416  63.957  136.905  45.973  43.132  872.573  

  284.153  912.52  774.71  250.35  440.42  169.521  820.86  311.42  885.31  gk 100.005 rebü
Angelieferte Milch 26.827  206.922  652.121  1.060.696  345.227  526.251  336.929  158.493  3.313.467  

Quelle: BMNT; AMA, Datenbank L014.

Betriebe mit Milchlieferung

Angelieferte Milch in Tonnen

Betriebe mit Milchlieferung nach Bundesländern 2017 (1) Tabelle 2.2.1.6

Burgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich

Betriebe mit Milchlieferung im Jahr 2017 118    1.953    5.135    7.749    3.634    4.558    4.507    1.285    28.939    
    12    051    21    2nemlastfahcsniemeG novad 185    
    12    63    7)2( nrefeil hclimmlA run eid ,ebeirteB novad 64    
    061    611.1    840.1    520.2    031.1    809    283    9ebeirteboiB novad 6.778    
    868    751.2    695    784.1    336    701    471ebeirtebhclimueH novad 6.022    
    711    197    882    258    022    65    37ebeirtebhclimueH-oiB novad             2.397    
    660.1    367.3    257.3    485.2    719.4    329.3    543.1    8ebeirtebnreuabgreB novad 21.358    

Betriebe mit über 100.000 kg Milchanlieferung 62    699    2.324    3.580    1.161    1.806    1.013    524    11.169    
Betriebe mit Milchlieferung zum 31.12. 2017 (3) 109    1.868    4.927    7.388    3.519    4.386    4.171    1.219    27.587    

    764.313.3    394.851    929.633    152.625    722.543    696.060.1    121.256    229.602    728.62hcliM etrefeilegnA
davon Milch, die an Aufkäufer 
im Ausland geliefert wird

5.220    198.673    17.922    4.627    13.044    1.963    241.449    

    326.5    854.73    211    380.6    71    864hclimmlA novad 49.760    
    035.51    618.17    311.79    295.761    149.431    179.78    651.43    845.2hclimoiB etrefeilegna novad 611.667    

              davon Biomilch mit Biozuschlag 528.485    
    351.68    607.731    238.34    828.051    205.76    849.4    526.6hclimueH novad 497.594    
    418.01    969.05    267.91    600.38    982.72    716.3    754.3hclimueH-oiB novad             198.914    

             davon als Heumilch mit Zuschlag 448.493    
davon Milchlieferung von Bergbauernbetrieben 1.410    121.948    459.642    627.536    192.663    421.293    254.768    106.641    2.185.901    
davon Milch von Betrieben mit über 100.000 kg 
Milchanlieferung

24.238    153.139    514.031    853.657    230.342    394.451    187.821    122.504    2.480.183    

1) Umfasst alle Betriebe, die im Jahr 2016 (zumindest in einem Monat) Milch geliefert haben.
2) Seit 2015 besteht keine Verpflichtung mehr, die Almmlich extra zu erfassen;  die ausgewiesenen Werte sind daher als Richtwerte zu sehen.
3) Umfasst nur jene Betriebe, die im Dezember 2017 Milch geliefert haben. Diese Zahlen werden von der AMA publiziert. Die Differenz zu allen Betrieben mit Milchlieferung
      im Jahr 2017 ergibt sich einerseits aufgrund von Betrieben, die nur Almmilch liefern und andererseits von Betrieben, die unterm Jahr mit der Milchproduktion aufgehört 
      bzw. Betrieben, die im Dezember eine Melkpause haben.

Quelle: BMNT; AMA.

Betriebe

Anlieferung in Tonnen



---      156      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

Viehbestand nach Alter und Kategorien Tabelle 2.2.2.1
71026102510241023102eirogetaK

      674.349.1      193.459.1      016.759.1      102.169.1      282.859.1redniR
Jungvieh bis unter 1 Jahr

      542.751      148.061      215.951      060.161      848.261gk 003 sib rebläkthcalhcS   
   andere Kälber und Jungrinder, männlich 185.548      186.520      184.944      187.053      184.121      
   andere Kälber und Jungrinder, weiblich 278.574      281.821      280.027      284.256      282.151      
Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre

      897.661      021.061      430.661      619.361      042.461neshcO dnu ereitS   
      924.18      864.97      455.87      294.77      603.97nenniblakthcalhcS   
      463.091      554.291      394.491      940.191      200.191nenniblakhcuZ dnu -ztuN   

Rinder 2 Jahre und älter
      193.81      319.81      878.71      399.61      033.61neshcO dnu ereitS   
      257.81      888.81      072.91      877.81      267.81nenniblakthcalhcS   
      797.39      258.59      254.89      248.59      754.59nenniblakthcuZ dnu -ztuN   
      124.345      768.935      890.435      447.735      065.925ehükhcliM   
      700.702      876.612      843.422      689.922      556.632ehüK eredna   
      824.057      545.657      644.857      037.767      512.667ehüK
      962.95      955.06      567.16      115.36      586.56nredniR nov retlaH

      280.028.2      308.297.2      154.548.2      191.868.2      148.598.2eniewhcS
      208.766      555.066      453.386      527.296      606.486gk 02 sib lekreF   
      896.637      055.347      400.447      271.267      754.587gk 05 - 02 eniewhcsgnuJ   
      453.455      580.665      655.955      242.465      076.875gk 08 - 05 eniewhcstsaM   
      598.784      945.754      233.484      799.684      459.384gk 011 - 08 eniewhcstsaM   
      936.921      803.421      055.421      581.511      187.801gk 011 sla reßörg eniewhcstsaM   

   Zuchtschweine 50 kg und mehr
      794.22      389.12      794.42      788.12      326.22tkcedeg ein hcon ,neuasgnuJ      
      588.32      942.52      738.32      305.32      581.52tkcedeg slamtsre ,neuasgnuJ      
      895.641      496.241      545.741      136.841      182.251tkcedeg ,neuaS eretlÄ      
      522.64      034.64      190.94      742.84      167.94tkcedeg thcin ,neuaS eretlÄ      
      984.4      004.4      586.4      206.4      325.4rebethcuZ      
      208.32      422.42      570.62      146.52      327.62neniewhcS nov retlaH

      084.104      183.873      017.353      780.943      044.753efahcS
      768.142      143.622      034.712      493.112      658.712remmäL etkcedeg dnu efahcsrettuM   
      316.951      040.251      082.631      396.731      485.931efahcS eredna   
      806.51      906.41      031.41      108.31      124.41nefahcS nov retlaH

      431.19      537.28      026.67      507.07      860.27negeiZ
   Ziegen, die bereits gezickelt haben

      255.95      822.35      622.05      912.64      877.74negeiZ etkcedeg dnu   
      285.13      705.92      493.62      684.42      092.42negeiZ eredna   
      788.9      970.9      971.9      920.9      636.9negeiZ nov retlaH

Quellen: Schweine, Schafe und Ziegen: Allgemeine Viehzählung, Statistik Austria. Rinder: Datenbasis: Zentrale Rinderdatenbank, Agrarmarkt Austria; Berechnungen: 
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, Statistik Austria.

Viehbestand in GVE, Basis INVEKOS (1) Tabelle 2.2.2.4
Jahre Pferde Rinder Schweine Schafe Ziegen Geflügel (2) Zuchtwild Kaninchen Lamas Alle GVE

2000 46.750   1.641.082 732.059 42.064   6.781   27.570 4.373   277   53   2.501.009 
2005 51.829   1.516.091 692.701 41.436   6.834   26.738 4.903   299   203   2.341.034 
2010 58.616   1.513.031 665.563 46.081   9.972   32.731 6.734   301   248   2.333.277 
2014 58.529   1.466.464 626.654 44.286   10.040   32.471 6.370   293   334   2.245.439 
2015 57.789   1.464.470 629.972 43.642   10.083   32.492 6.174   246   361   2.245.229 
2016 58.199   1.458.658 608.896 45.054   10.565   34.051 6.046   247   398   2.222.114 
2017 59.568   1.450.300 600.116 47.449   11.483   35.041 6.228   240   437   2.210.863 

1) GVE = Großvieheinheit; die Tierliste ist zum Stichtag 1. April von allen Betrieben, die im INVEKOS erfasst sind, abzugeben.
2) Geflügel: Legehennen, Hähne, Masthühner, Truthühner, Enten, Gänse, Strauße, Zwerghühner und Wachteln.

Quelle: BMNT, INVEKOS-Datenbestand, Tierliste und Rinderdatenbank, Stand Dezember 2017, AMA-Auswertungen L005 und L048.
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Preise tierischer Produkte (1) Tabelle 2.2.2.5
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Schweine geschlachtet (2)
   Mastschweine Klasse S-P (kg)       1,71       1,72       1,60       1,44       1,50       1,66       10,7       

       3,32       72,1       30,1       20,1       91,1       03,1       23,1       )gk( neuasthcuZ   
Nutz- und Zuchtschweine

       6,81       94,2       01,2       09,1       91,2       73,2       93,2       )gk( lekreF   
       1,4       02,350.1       97,110.1       70,799       54,510.1       10,079       78,089       )kcütS( rebethcuZ   
       0,6       80,724       40,304       92,993       05,734       22,244       62,924       )kcütS( neuasthcuZ   
       7,9       83,023       01,292       60,772       55,603       10,913       32,023       )kcütS( neuasgnuJ   

Rinder geschlachtet (2)
       2,5       70,4       78,3       19,3       27,3       09,3       49,3       )gk( P-E essalK neshcO   
       5,3       78,3       47,3       38,3       76,3       87,3       48,3       )gk( P-E essalK ereitsgnuJ   
       7,11       77,2       84,2       06,2       25,2       77,2       78,2       )gk( ehüK   
       8,3       45,3       14,3       64,3       44,3       74,3       04,3       )gk( nenniblaK   
       7,4       00,6       37,5       56,5       75,5       68,5       86,5       )gk( tmaseg rebläK   

Nutzrinder
   Einstellrinder, Stiere über 200 kg (kg)       2,84       2,71       2,64       2,62       2,80       2,90       3,6       

   8,5       26,711.1       56,650.1       02,921.1       55,911.1       02,202.1       99,452.1       )kcütS( githcärt ehüK       
   Kalbinnen trächtig (Stück)       1.352,07       1.239,34       1.159,51       1.208,46       1.110,89       1.191,77       7,3       

       2,3       04,4       72,4       71,4       29,3       11,4       65,4        )gk( hcilnnäm ,rebläK   
       2,3       51,3       50,3       59,2       87,2       39,2       70,3        )gk( hcilbiew ,rebläK   

Zuchtrinder
       2,01-       23,542.2       99,994.2       03,522.2       83,880.2       40,722.2       32,182.2       )kcütS( ereitS   
       0,8       66,567.1       82,436.1       49,947.1       07,596.1       35,177.1       03,607.1       )kcütS( ehüK   

   Kalbinnen trächtig (Stück)       1.783,96       1.701,95       1.659,81       1.819,47       1.756,98       2.085,53       18,7       
   Jungkalbinnen nicht trächtig (Stück)       1.055,23       861,98       886,76       782,69       807,87       962,53       19,1       
Pferde, Lämmer, Schafe (lebend)

.v.n.v.n       10,1       10,1       99,0       20,1       )gk( edrefpthcalhcS   
       0,0       61,2       61,2       11,2       70,2       20,2       79,1       )gk( gk 54 sib ,remmältsaM   
       4,0-       46,0       46,0       36,0       26,0       46,0       46,0       )gk( efahcstlA   

Geflügel
   Masthühner lebend 100 (kg)       92,36       107,66       107,66       107,66       107,66       107,66       0,0       
   Masthühner bratfertig (100 kg) (3)       217,42       234,83       233,83       211,33       209,08       208,08       -0,5       
   Truthühner lebend (100 kg)       139,88       146,02       144,32       150,36       150,14       147,35       -1,9       
Eier (in 100 Stück) (4)

       3,0       78,81       18,81       87,81       75,81       56,81       31,81       ztasbatkeriD ,reiE   
Kuhmilch (6)
   Milch 4,2% Fett, 3,4% Eiweiß, frei Hof (100 kg)  33,95       37,58       39,55       33,78       31,24       37,27       19,3       
   Milch 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß       32,49       36,13       38,10       32,35       29,77       35,80       20,2       
Honig

       0,0       00,21       00,21       33,11       59,8       79,7       83,7       )gk( ginoH   
Fische

       0,0       08,5       08,5       76,5       24,5       04,5       80,5       )gk(  dnebel ,nefpraK   
       0,0       05,7       05,7       73,7       03,7       03,7       71,7       )gk(  dnebel ,nelleroF   

Quelle: Statistik Austria, LBG Österreich.

Produkt
Preisänderung 

2017
zu 2016 in %Erzeugerpreise in Euro (exkl. Ust)

Rinder (ohne Kälber): Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) Tabelle 2.2.2.7
tropxEtropmItropxEtropmItropxEtropmI

rednirztuN/-thcuZhcsielfdniRrednirthcalhcS

in Stück

1980 582.562    8    34.458    617.012    16.646    60.509    539.716    69    77.317    694.260    
1990 645.484    1    2.113    647.596    4.408    177.644    468.704    434    68.003    715.165    
2000 566.761    10.025    21.287    578.023    31.534    172.184    426.111    22.844    45.648    600.827    
2005 565.698    40.814    3.731    528.615    55.551    230.515    390.734    14.335    48.295    562.575    
2006 595.672    43.318    4.261    556.615    50.275    251.875    394.072    20.246    57.471    593.840    
2007 589.365    41.844    5.170    552.691    60.724    262.100    387.989    21.140    66.249    597.800    
2008 610.304    60.168    6.511    556.647    77.618    299.033    388.890    34.772    68.470    590.345    
2009 619.617    80.851    6.724    545.490    86.559    322.069    384.107    28.842    57.960    574.608    
2010 624.859    79.193    3.357    549.023    100.436    343.114    382.181    22.650    68.175    594.548    
2011 615.153    68.470    2.864    549.547    105.512    343.515    377.150    28.066    80.892    602.373    
2012 609.673    100.505    10.560    519.728    107.653    334.205    383.121    3.494    66.530    582.764    
2013 623.272    110.504    15.532    528.300    106.102    345.656    383.718    2.280    51.838    577.858    
2014 608.702    99.481    14.218    523.439    116.055    370.942    353.815    3.934    52.009    571.514    
2015 631,420    110,382    12,245    533,283    117,626    372,342    376,704    3,530    47,471    577,224    
2016 626,533    99,738    11,443    538,238    133,862    350,425    409,969    2,548    52,172    587,862    
2017 621,970    99,642    13,485    535,813    142,774    359,994    404,750    1,466    51,558    585,905    

Quelle: Statistik Austria, AMA, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

Jahre
Untersuchte

Schlachtungen
Markt-

leistung
Inlands-
absatz

BEE
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Geflügel und Eier: Schlachtungen, Außenhandel Tabelle 2.2.4.1

Geflügel

insgesamt Back/Brath. Truthühner (1)

in Tonnen

1985 54.728   58.148   3.889   n.v. n.v. n.v. n.v. 4.435   53   
1990 72.089   62.638   9.416   324   45   15.751   25   7.717   83   
2000 101.291   77.664   23.627   7.676   508   33.888   7.706   17.858   2.200   
2005 107.197   81.301   25.841   8.348   1.071   77.181   37.260   26.010   4.961   
2006 101.636   76.593   24.989   8.806   759   75.820   44.978   27.187   5.118   
2008 109.147   84.931   24.144   7.858   1.206   85.790   59.544   27.229   7.637   
2009 85.214   89.906   n.v. 5.892   1.561   105.417   65.278   30.533   7.796   
2010 97.784   96.562   n.v. 17.056   5.585   117.834   73.068   30.080   8.826   
2011 90.934   95.064   n.v. 17.747   5.391   112.649   75.360   46.206   19.060   
2012 101.014   92.682   n.v. 18.355   6.382   124.929   77.350   23.916   9.086   
2013 n.v. 94.940   n.v. 20.508   8.319   119.940   75.722   25.915   6.889   
2014 n.v. 97.269   n.v. 28.182   10.948   122.637   79.430   26.411   6.837   
2015 n.v. 102.381   n.v. 28.069   8.479   125.171   78.300   27.708   8.297   
2016 n.v. 107.225   n.v. 34.944   10.422   134.168   79.731   26.506   10.483   
2017 n.v. 108.374   n.v. 31.005   10.116   131.258   86.037   31.310   13.484   

1) Ab Juni 2009 aus Datenschutzgründen nicht mehr publiziert.
Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

Import ExportJahre

blegiE dnu reiEhcsielflegülfeGlegülfegsuaH sednebeLnegnuthcalhcslegülfeG

davon
Import Export Import Export

Schafe: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) Tabelle 2.2.5.2
)1( nefahcS/nremmäL nov hcsielFefahcS ednebeL

tropxEtropmItropxEtropmI

in Stück

1981 n.v. 1.005       12.468       n.v. n.v. n.v. n.v.
1990 245.844       3.876       3.901       245.869       218.336       142       464.039       
2000 340.200       360       14.708       354.548       165.097       4.629       500.668       
2005 295.061       19.990       14.956       290.027       213.326       8.782       499.605       
2007 246.637       14.764       13.305       245.178       173.096       7.481       412.251       
2008 318.921       4.808       9.582       323.695       185.297       6.714       497.503       
2009 290.088       7.636       10.608       293.060       228.682       7.038       511.732       
2010 265.568       6.008       13.693       273.253       211.041       7.125       469.483       
2011 287.790       2.543       16.389       301.636       188.031       9.849       465.971       
2012 289.533       138       16.760       306.155       191.776       12.204       469.104       
2013 285.823       295       12.448       297.976       178.027       12.212       451.638       
2014 282.625       14.465       14.995       283.155       180.068       8.157       454.536       
2015 264,304       0,894       13,036       276,446       208,004       8,392       463,916       
2016 269,290       0,089       12,718       281,919       227,946       8,008       489,228       

2017 (2) 244,676       0,227       14,641       259,090       249,662       11,938       482,399       
1) 13 kg Lammteile mit Knochen = 1 Stück; 9,1 kg Lammteile ohne Knochen = 1 Stück.
2) 2017: prognostizierte Werte.
n.v. = nicht verfügbar.

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

Jahre
Schlachtungen

insgesamt
BEE Inlands-

absatz

Schweine: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Bruttoeigenerzeugung (BEE) Tabelle 2.2.3.2
tropxEtropmItropxEtropmI

hcsielfeniewhcSeniewhcsdnebeL

in Stück

1980 4.224.780   95.062   2.311   4.132.029   42.432   56.242   4.225.629   654.671   4.786.700   
1990 4.782.488   33   715   4.783.170   15.299   42.389   4.743.412   522.672   5.305.842   
2000 5.145.846   290.078   22.582   4.878.350   1.106.048   1.257.772   4.994.122   157.221   5.035.571   
2005 5.239.428   675.519   97.285   4.661.194   1.444.918   1.926.604   4.757.742   84.756   4.745.950   
2007 5.520.160   807.366   102.844   4.815.638   1.713.584   2.273.209   4.960.535   64.596   4.880.234   
2008 5.491.872   830.123   112.243   4.773.992   1.923.350   2.693.449   4.721.773   64.636   4.838.628   
2009 5.537.389   645.038   118.031   5.010.382   2.007.805   2.610.637   4.934.556   59.998   5.070.380   
2010 5.577.579   602.277   125.009   5.100.311   1.888.472   2.653.649   4.812.402   55.064   5.155.375   
2011 5.555.567   618.879   116.973   5.053.661   2.029.980   2.851.981   4.733.565   45.435   5.099.096   
2012 5.396.345   557.387   52.993   4.891.951   1.874.830   2.623.816   4.647.359   36.614   4.928.565   
2013 5.396,038   550.113   45.215   4.891.140   1.967.665   2.615.786   4.747.917   35.760   4.926.900   
2014 5.376,923   616.580   58.507   4.818.850   2.320.706   2.866.233   4.831.397   32.655   4.851.505   
2015 5.381,689   587,802   50,770   4.844,657   2.101,424   2.614,620   4.868,493   32,545   4.877,202   
2016 5.197,563   534,673   50,029   4.712,919   2.044,080   2.720,577   4.521,066   30,010   4.742,929   
2017 5.124,007   607,692   45,999   4.562,314   1.993,423   2.590,978   4.526,452   28,588   4.590,902   

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ALFIS.

BEE
Jahre

Untersuchte
Schlachtungen

Markt-
leistung

Inlands-
absatz

Nicht 
untersuchte

Schlachtungen
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2.3 Forstliche Produktion

Holzeinschlag (in 1.000 Erntefestmetern ohne Rinde) Tabelle 2.3.1

Holzart 10-Jahres-Mittel 
2008-2017

2017 Änderung 2017 zu 2016
in %

Rohholz für die stoffliche Nutzung
   Nadel-Sägeholz > 20cm
   Laub-Sägeholz > 20cm
   Nadel-Sägeschwachholz
   Laub-Sägeschwachholz
   Nadel-Industrieholz
   Laub-Industrieholz
Rohholz für die energetische Nutzung
Nadelholz
Laubholz
Gesamteinschlag

nach Waldbesitz

10-Jahres-Mittel 08-17 2015 2016 2017 Änderung 2017 zu 2016
in %

1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

%

Betriebe ab 200 ha 5.804   32,3     5.906   33,7     5.524     33,0     5.702     32,3     178   3,2     
Betriebe unter 200 ha 10.374   57,8     10.013   57,1     9.639     57,5     10.370     58,8     731   7,6     

     5,1-   42-     9,8     675.1     5,9     006.1     3,9   136.1     9,9   277.1etsrofsednuB
nach Bundesländern

10-Jahres-Mittel 08-17 2015 2016 2017 Änderung 2017 zu 2016
in %

1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

% 1.000 Efm
o.R.

%

     6,3   82     6,4     418     7,4     687     5,4   497     0,4   527dnalnegruB
     1,7   071     5,41     565.2     3,41     593.2     3,31   233.2     1,41   035.2netnräK
     3,11   334     1,42     052.4     8,22     718.3     9,32   091.4     1,12   497.3hcierretsöredeiN
     0,51   893     2,71     440.3     8,51     646.2     4,51   007.2     4,61   849.2hcierretsörebO
     6,41-   971-     9,5     440.1     3,7     322.1     7,6   081.1     7,6   602.1grubzlaS
     4,0   61     8,42     673.4     0,62     063.4     6,62   376.4     9,72   300.5kramreietS
     8,0   9     7,6     091.1     0,7     181.1     7,7   343.1     6,7   263.1loriT
     6,0-   2-     8,1     413     9,1     613     7,1   103     9,1   543greblraroV
     2,82   11     3,0     05     2,0     93     2,0   73     2,0   83neiW
     3,5   488   0,001   746.71     0,001   367.61     0,001   055.71     0,001   159.71hcierretsÖ

1) Unter Holzverwendung "Verkauf" ist das im Meldejahr eingeschlagene Holz zu verstehen, das verkauft wurde bzw. zum Verkauf vorgesehen war.
   (Anmerkung: Der übrige Holzeinschlag wurde den Kategorien "Eigenverbrauch" und "gewährte Holzbezugsrechte" zugeordnet.)

Quelle: BMNT.

2015 2016

13.060           12.570           12.173           12.738           4,64            
8.280           7.909           7.560           8.111           7,29            

-7,03            
1.283           1.285           1.125           1.126           0,09            

291           288           313           291           

-12,50            
2.576           2.378           2.459           2.485           1,06            

14           9           8           7           

1,41            
4.890           4.979           4.590           4.909           6,95            

616           702           708           718           

5,35            
2.923           2.979           2.909           3.052           4,92            

15.028           14.571           13.854           14.595           

5,27            

Kategorien

Kategorien

17.951           17.550           16.763           17.647           

Preise forstwirtschaftlicher Produkte (1) Tabelle 2.3.2
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Blochholz (FMO):  
  Fichte/Tanne, Kl. B Media 2b 95,71 99,07 97,99 92,19 89,95 90,66 0,8

4,0-20,7633,7602,0704,4783,5768,27+ a2 B .lK ,refeiK  
8,011,7774,6701,9768,0895,5787,673 B .lK ,ehcuB  

Faserholz (FMO):
1,0-00,3350,3319,3380,6367,6356,63ennaT/ethciF  
1,0-46,6376,6330,8368,9345,9361,93refeiK  
1,091,6461,6429,6400,8475,7477,54gnal ,ehcuB  

Brennholz (RMM):
1,039,1488,1455,1461,1460,1436,14hciew  
2,003,2691,2628,1613,1687,0670,16       trah   

 1) Bundes- bzw. Landesdurchschnittspreise (gewichtet aus Groß- und Kleinmengen); ab LKW-fahrbarer Waldstraße. Ohne Mehrwertsteuer.       
 FMO = Festmeter mit Rinde, ohne Rinde gemessen; RMM = Raummeter mit Rinde, mit Rinde gemessen.        

Quelle: Statistik Austria.

Produkt
Preisänderung 

2017
zu 2016 in %Erzeugerpreise in Euro (exkl. Ust)
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Strukturdaten der Forstwirtschaft, Säge- und Papierindustrie Tabelle 2.3.3

2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Forstwirtschaft
Waldfläche (Mio. ha) 3,96   3,99   3,99   3,99   3,99   3,99   3,99   

   51,2   51,2   51,2   51,2   51,2   51,2   31,2ehcälfdlaW ah 002 sib ebeirteB novad
   52,1   52,1   52,1   52,1   52,1   52,1   42,1ehcälfdlaW ah 002 rebü ebeirteB           

           Betriebe Österreichische Bundesforste AG 0,59   0,59   0,59   0,59   0,59   0,59   0,59   
Holzvorrat (Mio. Vorratsfestmeter) 1.095   1.135   1.135   1.135   1.135   1.135   1.135   
Holzzuwachs (Mio. Vorratsfestmeter) 30,40   30,40   30,40   30,40   30,40   30,40   30,40   
Holznutzung (Mio. Vorratsfestmeter, laut Österreichischer Waldinventur) 25,90   25,90   25,90   25,90   25,90   25,90   25,90   
Holzeinschlag (Mio. Erntefestmeter, laut Holzeinschlagsmeldung) 17,06   18,02   17,39   17,09   17,55   16,76   17,65   
Produktionswert (Mrd. Euro, 2016 vorläufig) 1,23   1,69   1,67   1,62   1,61   1,52   n.v.
Anzahl der Betriebe mit forstwirtschaftlich genutzter Fläche 154.797   145.644   142.938   142.938   142.938   139.583   139.583   

Sägeindustrie
Schnittholzproduktion (Mio. m 3 , 2017 vorläufig) 10,51   8,97   8,56   8,48   8,75   9,41   9,61   

   44,9   62,9   16,8   33,8   93,8   97,8   62,01zlohttinhcsledaN novad
Produktionswert inkl. SNP (Mrd. Euro, 2017 vorläufig) 1,90   1,92   1,98   1,92   1,96   1,95   2,15   
Schnittholzexport (Mio. m 3 , 2017 vorläufig) 6,77   5,17   5,06   5,02   5,20   5,46   5,62   
Exportumsatz (Mrd. Euro, 2017 vorläufig) 1,14   1,07   1,09   1,07   1,12   1,16   1,22   
Betriebe (gerundeter Wert) 1.400   1.000   knapp 1.000 über 950 über 1.000 1.044   1.019   
Beschäftigte (gerundeter Wert) 0006 dnur004.8 .nna   005.9   000.01

Papierindustrie
Papier- und Pappeproduktion (Mio. Tonnen) 4,56   5,00   4,84   4,86   4,96   5,00   4,86   
Umsatz (Mrd. Euro) 3,34   4,00   3,87   3,80   3,83   3,93   3,96   
Exportumsatz (Mrd. Euro) 2,73   3,31   3,16   3,10   3,21   3,22   3,25   

   42   42   42   42   42   52   03 ebeirteB
   538.7   769.7   878.7   609.7   969.7   020.8   995.9 etgitfähcseB

n.v. = nicht verfügbar.

annähernd 10.000

Quelle: BFW (Österreichische Waldinventur 2000/02, 2007/09), BMNT, Statistik Austria, Fachverband der Holzindustrie Österreichs, Austropapier.
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2.4 Biologische Landwirtschaft

Entwicklung der im INVEKOS erfassten Bio-Betriebe und Bio-Flächen Tabelle 2.4.1
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

18.583    20.100    21.624    21.114    20.712    20.762    21.823    23.065    
161    258    245    235    321    459    435    

17.338    18.850    20.735    20.088    19.208    19.447    21.082    22.504    
17.388    17.698    18.271    17.843    17.434    17.316    18.037    18.898    

491.551    520.898    561.916    550.390    545.526    546.593    573.097    620.764    
5.285    6.033    6.142    5.836    4.602    6.004    10.566    

400.629    326.986    410.736    406.036    392.946    400.880    431.787    467.729    
    590.822    607.502    393.491    023.881    947.781    316.581    362.141    303.96dnalrekcA novad
    023.283    055.853    626.443    975.053    004.653    577.073    978.673    334.024dnalnürgreuaD novad

           Intensiv genutztes Grünland 174.112    185.600    133.401    135.231    134.781    145.616    156.321    168.374    
           Extensiv genutztes Grünland 246.321    191.279    237.374    221.168    215.798    199.010    202.229    213.945    

    366.5    880.5    626.4    562.4    859.3    354.3    943.1    608neträgnieW novad
davon Obstanlag     126.4    986.3    088.2    503.2    322.2    440.2    183.1    473.1ne

285.932    295.848    353.636    348.501    345.923    348.023    367.790    393.432    
327.978    335.016    387.905    380.478    379.929    379.200    404.065    422.008    
86.562    80.926    94.730    94.481    95.186    95.336    106.345    115.080    

352.191    374.020    444.468    471.545    473.517    484.679    552.389    612.629    
34.830    48.865    60.550    61.319    60.203    59.578    62.672    73.303    
90.425    79.625    101.583    101.099    101.415    101.388    107.558    119.745    
15.966    19.207    37.686    38.280    39.515    39.746    43.328    48.017    
1.219    2.912    4.129    4.132    4.269    4.397    4.904    5.862    
5.738    6.684    7.048    6.922    6.848    7.334    7.816    8.377    

63,8    96,4    98,3    97,8    95,0    97,8    106,2    115,2    
50,1    71,1    66,1    65,5    64,0    50,1    55,5    64,6    
5,1    6,0    2,3    1,6    0,8    0,3    
1,4    1,4    1,3    1,2    1,2    1,2    1,2    0,9    

Jahr Burgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich

Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

2015 918    1.552    4.677    3.891    3.417    3.593    2.195    482    37    20.762    
2016 964    1.604    5.003    4.082    3.556    3.859    2.235    480    40    21.823    
2017 1.013    1.768    5.337    4.352    3.683    4.072    2.330    467    43    23.065    

2015 19,7    14,8    16,9    16,0    43,6    15,4    17,9    14,8    19,4    18,2    
2016 21,0    15,3    18,4    17,0    45,4    16,8    18,3    14,7    21,7    19,4    
2017 22,5    17,0    19,9    18,3    47,3    17,9    19,1    14,4    23,8    20,7    

2015 47.563    43.022    148.897    74.295    89.092    76.316    53.254    12.731    1.423    546.593    
2016 49.702    42.832    160.826    78.609    93.122    79.048    54.874    12.604    1.480    573.097    
2017 54.350    49.598    180.386    85.238    95.620    83.741    57.760    12.557    1.513    620.764    

2015 27,4    20,8    16,9    14,7    51,8    21,7    22,5    17,5    25,9    21,0    
2016 28,6    20,7    18,3    15,6    54,0    22,5    23,4    17,4    27,1    22,0    
2017 31,3    24,0    20,5    17,0    56,9    24,0    25,1    17,5    27,9    24,0    

2015 42.259    9.191    100.891    27.379    2.050    10.178    905    257    1.283    194.393    
2016 44.138    9.499    108.530    29.002    1.868    10.122    960    270    1.318    205.706    
2017 47.818    10.351    124.422    31.266    1.892    9.947    840    246    1.312    228.095    

2015 1.618    9    2.388    7    467    0,04    5    133    4.626    
2016 1.717    12    2.721    6    481    0,07    6    144    5.088    
2017 1.832    24    3.069    9    559    0,95    6    163    5.663    

2015 15,5    12,7    9,6    27,3    11,0    2,6    81,6    26,3    11,5    
2016 16,1    14,1    10,8    21,7    11,0    6,3    83,2    28,4    12,5    
2017 16,8    24,5    12,0    22,1    12,4    48,8    85,5    31,9    13,6    

2015 218    21    660    188    11    1.752    21    6    3    2.880    
2016 224    36    816    262    14    2.302    22    6    6    3.689    
2017 252    34    967    400    14    2.916    24    6    7    4.621    

2015 29,2    22,9    36,5    25,5    100,0    19,9    14,3    11,2    3,0    23,1    
2016 29,5    38,1    41,4    32,1    100,0    24,7    14,5    10,6    7,1    27,8    
2017 32,2    37,9    43,9    41,8    100,0    30,6    15,3    10,9    8,3    33,3    

Quelle: BMNT, AMA, Stand: April 2018.

Betriebe, Flächen, Tiere, Zahlungen

Bio-Betriebe
davon Bio-Teilbetriebe
davon Betriebe mit Maßnahme Bio im ÖPUL
davon Betriebe mit Tierhaltung
Bio-Flächen, LF (ha)
davon Flächen der Bio-Teilbetriebe
davon Flächen mit Maßnahme Bio im ÖPUL

Bio-Tiere (GVE)

Zahlungen (in Mio. Euro)

Schafe (Stück)
Ziegen (Stück)
Geflügel (GVE)
Zuchtwild (Stück)

Rinder (Stück)
Milchkühe (Stück)
Milchanlieferung von Biobetrieben (in t)
Schweine (Stück)

Geförderte Bio-Betriebe im INVEKOS (inkl. Bio-Teilbetriebe)

Anteil der geförderten Bio-Betriebe im INVEKOS an allen INVEKOS-Betrieben (in Prozent)

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF in ha) der geförderten Bio-Betriebe im INVEKOS

Anteil der LF der Bio-Betriebe im INVEKOS an der gesamten LF laut INVEKOS (in Prozent)

Maßnahme Bio im ÖPUL
Sonstige Maßnahmen im ÖPUL
Zahlungen für Bio-Kontrollzuschuss
Zahlungen für Bioverbände

Obstanlagen (in ha) der geförderten Bio-Betriebe im INVEKOS

Anteil der Bio-Obstanlagen an den Obstanlagen laut INVEKOS (in Prozent)

Weingärten (in ha) der geförderten Bio-Betriebe im INVEKOS

Anteil der Bio-Weingärten an den Weingärten laut INVEKOS  (in Prozent)

Ackerland (in ha) der geförderten Bio-Betriebe im INVEKOS
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Struktur der Biobetriebe im Zeitvergleich (1) Tabelle 2.4.2
Betriebe, Flächen, Größenklassen,
Tiere und Großvieheinheiten (GVE)

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  560.32  328.12  267.02  217.02  411.12  492.12  426.12  001.02  385.81 ebeirteboiB etredröfeG
Landw. genutzte Fläche (LF) (ha) 491.551  520.898  561.916  554.379  550.390  545.526  546.593  573.097  620.764  
davon Almen und Bergmähder 216.209  162.550  131.694  125.572  120.385  116.974  108.947  109.842  116.025  
Biobetriebe mit LF o. Almen u. Bergm. 18.438  20.008  21.515  21.182  21.012  20.609  20.672  21.749  23.019  
LF ohne Almen u. Bergmähder (ha) 275.342  358.347  430.222  428.807  430.005  428.552  437.646  463.256  504.739  
Biobetriebe mit Ackerflächen 7.861  9.991  10.365  10.019  9.894  9.727  10.403  10.815  11.310  
Ackerfläche (AF) insgesamt (ha) 69.303  141.263  185.613  186.874  187.749  188.320  194.393  205.706  228.095  
Biobetriebe mit GL o. Almen, Bergm. 17.981  18.771  19.745  19.434  19.261  18.872  18.769  19.573  20.596  
Grünland (GL) o. Almen, Bergm. (ha) 204.224  214.329  239.081  235.907  236.015  233.605  235.678  248.709  266.295  
davon intensiv genutztes Grünland 174.112  185.600  133.401  134.427  135.231  134.781  145.616  156.321  168.374  
davon extensiv genutztes Grünland 30.112  28.728  105.680  101.480  100.783  98.825  90.062  92.387  97.920  
Biobetriebe mit Weingärten 236  434  643  631  630  621  631  667  719  

  366.5  880.5  626.4  562.4  859.3  828.3  354.3  943.1  817)ah( neträgnieW
Biobetriebe mit Obstanlagen 506  497  644  659  669  661  769  997  1.193  

  126.4  986.3  088.2  503.2  322.2  361.2  4,440.2  183.1  140.1)ah( negalnatsbO

Getreide (Brot- und Futtergetreide)
  682.8  668.7  414.7  351.7  592.7  593.7  818.7  390.7  373.5edierteG tim ebeirteboiB
  196.411  633.201  336.59  506.59  894.89  110.59  164.39  929.66  319.03)ah( edierteG

Eiweißpflanzen (Körnerleguminosen)
Biobetriebe mit Eiweißpflanzen 1.259  2.480  2.464  2.417  2.237  2.367  2.573  2.700  2.768  
Eiweißpflanzen gesamt (ha) 4.252  12.105  12.496  12.439  10.418  12.280  13.555  14.274  14.138  
Ölfrüchte

  854.2  202.2  660.2  467.1  867.1  737.1  578.1  733.1  967nethcürflÖ tim ebeirteboiB
  716.82  270.42  689.12  839.51  732.41  162.41  208.21  047.6  018.2)ah( tmaseg ethcürflÖ

Erdäpfel
  039.2  428.2  396.2  508.2  648.2  909.2  699.2  460.3  061.3nlefpädrE tim ebeirteboiB
  475.3  340.3  668.2  160.3  920.3  900.3  249.2  003.2  247.1)ah( lefpädrE

Zuckerrüben
  802  971  851  151  451  402  751  001  04nebürrekcuZ tim ebeirteboiB
  412.1  579  047  526  656  849  608  144  502)ah( nebürrekcuZ

Gemüse
  070.1  619  768  407  086  836  285  054  334esümeG tim ebeirteboiB
  000.4  644.3  850.3  238.2  715.2  923.2  850.2  052.1  057)ah( tmaseg esümeG

Rinder
  149.41  053.41  678.31  090.41  164.41  546.41  087.41  128.41  014.51nredniR nov retlaH
  800.224  560.404  002.973  929.973  874.083  445.973  509.783  610.533  879.723)kcütS( redniR

davon Milchkühe
  611.7  097.6  843.6  146.6  109.6  980.7  171.9  592.9  416.01nehükhcliM nov retlaH
  080.511  543.601  633.59  681.59  184.49  739.49  037.49  629.08  265.68)kcütS( ehükhcliM

davon Mutterkühe
  676.8  907.8  085.8  086.8  549.8  621.9  798.01  052.11  561.11nehükrettuM nov retlaH
  930.28  853.28  847.18  068.28  225.38  425.48  784.68  574.67  786.56)kcütS( ehükrettuM

Schweine
  361.5  050.5  309.4  710.5  661.5  712.5  535.5  603.5  561.7neniewhcS nov retlaH
  303.37  276.26  875.95  302.06  913.16  751.16  055.06  568.84  038.43)kcütS( eniewhcS

Geflügel
  340.11  982.01  305.9  321.9  070.9  789.8  600.9  047.8  051.9legülfeG nov retlaH
  311.404.2  862.991.2  839.127.1  205.815.1  081.934.1  334.763.1  649.974.1  373.710.1  056.953)kcütS( legülfeG

Schafe  
  821.3  698.2  467.2  327.2  158.2  178.2  868.2  017.2  701.3nefahcS nov retlaH
  547.911  855.701  883.101  514.101  990.101  653.101  385.101  526.97  524.09)kcütS( efahcS

Ziegen  
  552.2  721.2  360.2  121.2  481.2  381.2  222.2  929.1  990.2negeiZ nov retlaH
  710.84  823.34  647.93  515.93  082.83  516.83  686.73  702.91  669.51)kcütS( negeiZ

Biobetriebe mit Milchanlieferung 9.092  7.355  6.830  6.609  6.442  6.243  6.076  6.435  6.778  
Angelieferte Biomilch in t 369.826  370.473  441.220  470.349  468.342  470.228  482.970  549.424  611.667  
Durchschnittliche Anlieferung je Betrieb (t) 40,7  50,4  64,6  71,2  72,7  75,3  79,5  85,4  90,2  

  898.81  730.81  613.71  434.71  348.71  710.81  172.81  896.71  883.71EVG tim ebeirteboiB
  234.393  097.763  320.843  329.543  105.843  988.053  636.353  848.592  239.582EVG
  8,02  4,02  1,02  8,91  5,91  5,91  4,91  7,61  4,61beirteB ej EVG

1) Es sind alle geförderten Biobetriebe im INVEKOS erfasst.
Quelle: BMNT, AMA, INVEKOS-Daten, Stand April 2018.

Betriebe und Flächen

Kulturarten auf dem Ackerland

Viehbestand (Halter und Nutztiere)

Milchanlieferung

Großvieheinheiten (GVE)
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Anbau auf dem Bio-Ackerland im Zeitvergleich (Flächen in ha) Tabelle 2.4.4

2000 2005 2010 2015 2016 2017
Änderung 

'17 zu '16 in %
      1,21 +   196.411   633.201   336.59   164.39   929.66   319.03edierteG
      2,4 +   780.75   897.45   678.84   099.05   588.73   659.51 ediertegtorB   
      1,41 +   152.03   115.62   272.52   238.52   237.02   342.9neziewhciewretniW
      9,07 +   865.1   719   762.1   815.1   238   525 neziewhciewremmoS

   301   49neziewtraH
      9,9 +   435   684   782   571neziewtrahremmoS   
      6,42 +   084   583   873   81neziewtrahretniW   
      4,71 -   226.11   560.41   514.9   469.7   360.5lekniD
      2,1 -   895.11   147.11   616.11   140.51   219.01   279.5neggoR
      5,94 +   530.1   296   146   444   442   221 edierteggnemretniW
      2,12 +   306.75   835.74   757.64   174.24   440.92   759.41 ediertegrettuF   
      4,84 +   013.61   399.01   585.01   131.8   624.5   379.1MCC+siamrenröK
      2,42 +   536.7   941.6   396.5   845.4   975.2   554.1etsregretniW
      6,51 +   759.3   224.3   538.3   582.5   700.6   757.3etsregremmoS
      8,7 +   660.41   740.31   872.21   119.11   433.6   731.3elacitirT
      2,31 +   496.8   386.7   977.7   967.6   722.5   733.3refaH
      2,8 +   312.1   121.1   651.1   051.2   323.1   850.1edierteggnemremmoS
      3,45 +   532   251   241   09   31   932muhgroS
      2,72 +   500.1   097   040.1   243.1   420.1neziewhcuB
      8,41 +   725.2   102.2   238.2   917.1   310.1esriH
      2,8 -   157.1   809.1   593.1   474   87nrokniE redo remmE
      2,191 +   802   27   22   35   12edierteG segitsnoS
      9,0 -   831.41   472.41   555.31   694.21   501.21   252.4)neznalfpßiewiE( nesonimugelrenröK
      0,8 -   573.2   185.2   371.2   450.4   428.8   174.3nesbrerenröK
      8,3 +   789.6   337.6   098.6   001.3   154.1   084nenhob)rekcA(edrefP
      3,01 -   411.1   242.1   281.1   497.1   049nekciW
      9,8 -   529   510.1   171.1   824.2nesbrettalP
      2,1 -   421.1   731.1   697   601   15nesniL
      3,44 -   77   931   021   5nesbrerehciK
      7,58 +   211   06   36   801   651   003nenipuL
      2,4 +   424.1   763.1   061.1   609   876ethcürfneslüH erednA
      3,91 +   797.4   220.4   906.3   657.3   257.2   820.2 ethcürfkcaH

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 1.507   1.836   2.297   2.279   2.175   2.415   + 11,0      
      6,21 +   882   652   571   912   571lefpädreeirtsudniesiepS
      0,64 +   818   065   733   963   232   532lefpädreekrätS
      1,4 +   45   25   57   85   65lefpädrerettuF
      6,42 +   412.1   579   047   608   144   502nebürrekcuZ

Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte 81   12   8   4   5   9   + 71,3      
      9,81 +   716.82   270.42   689.12   208.21   047.6   018.2ethcürflÖ
      8,12 +   278.71   476.41   522.31   268.5   114.2   788nenhobajoS
      7,87 +   482   951   951   081   85   461sparretniW
      3,12 -   5   7   5   01   31   33nesbüR dnu sparremmoS
      9,64 +   943.2   995.1   597.1   186.1   752.1   692nemulbnennoS
      1,4 +   229.5   886.5   068.4   230.4   489.1   906sibrüklÖ
      8,11 +   941   331   79   151   273   87nhoM
      9,91 -   605   236   817   585   351   447fneS
      6,32 +   611.1   309   347   79   334niellÖ
      5,94 +   314   672   583   402   95ethcürflÖ egitsnoS
      6,3 +   612.25   693.05   346.05   977.45   197.24   258.32)neznalfprettufnürG( uabrettufdleF
      8,8 +   184.2   972.2   190.2   978.1   655.1   581.1siamnürG dnu -oliS

Ackerwiese, Ackerweiden (Wechselgrünland, Egart) 14.596   13.994   14.575   14.959   14.641   - 2,1      
      7,0 -   718.41   129.41   445.51   889.51   131.31   630.9sargeelK
      7,11 +   975.5   599.4   591.5   572.7   588.3   138netraeelK egitsnos dnu eelktoR
      7,41 +   905.9   292.8   240.8   233.11   323.7   153.1enrezuL
      7,62 -   362   063   096   994   75neggorttinhcsnürG
      3,7 +   529.4   095.4   605.4   218.3   342.2   054.11uabrettufdleF regitsnoS
      7,02 +   257.8   052.7   091.6   710.5   527.4   754.1ethcürfrekcA egitsnoS

davon Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen 354   653   597   788   870   934   + 7,3      
davon Gemüse im Freiland - Feldanbau 732   1.129   1.739   2.622   2.974   3.399   + 14,3      

      6,64 +   877.4   852.3   986.2   103.3   122.5   199.3nehcälfehcarB
      2,21 +   701   69   78ZÖLG - nehcälF evitkudorpnU
      9,01 +   590.822   607.502   393.491   316.581   362.141   303.96dnalrekcA

Anteil der Leguminosen am Ackerland in Prozent 23,6   27,5   28,5   28,6   27,8   27,1   
Quelle: BMNT, AMA.

Feldfrüchte
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Nächtigungsziffern auf Bauernhöfen 2017 (1) Tabelle 2.6.1
Nächtigungen Inländer Ausländer

in 1.000 Veränderungen 
in % zum Vorjahr

in Prozent (2)

Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" (3)
             43             66          901          048             4,4-          1,56dnalnegruB
             07             03          293          645.2             5,31-          9,09netnräK

Niederösterreich 164,5          3,9             2.305          313          59             41             
Oberösterreich 108,8          -2,0             2.107          298          38             62             

             08             02          467          737.5             8,1          9,334grubzlaS
             93             16          466          872.5             5,5-          7,623kramreietS
             09             01          370.1          037.7             7,2-          7,145loriT
             59             5          05          393             6,61-          9,03greblraroV

Österreich 1.762,4          -2,6             26.936          3.663          31             69             
Kategorie "Ferienwohnungen und -häuser auf Bauernhöfen"

             84             25          25          633             4,3-          4,32dnalnegruB
             77             32          665          313.4             5,6          1,942netnräK

Niederösterreich 73,5          -3,3             1.457          240          55             45             
Oberösterreich 183,2          5,5             2.488          308          35             65             

             68             41          651.1          149.9             9,4          6,688grubzlaS
             25             84          655          458.3             1,6          0,622kramreietS
             59             5          396.1          035.21             6,3          1,242.1loriT
             59             5          072          099.1             4,4-          4,002greblraroV

Österreich 3.084,2          3,7             36.909          4.841          16             84             
1) Laut Erhebung der Statistik Austria.
2) Basis: Nächtigungen.
3) Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" schließt 10 Gästebetten je Betrieb ein, nicht jedoch bäuerliche Gewerbebetriebe und Anbieter von Ferienwohnungen bzw. -häusern.

Quelle: Statistik Austria.

ebeirteBnetteBrednälsednuB

Kontrollen zur Inverkehrbringung von Pflanzenschutzmitteln in Österreich Tabelle 2.5.1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Betriebskontrollen gesamt 174  180  147  254  346  439  364  367  400  
Nachfassende Kontrollen 52  40  39  47  33  63  37  44  24  
Konformitätsüberprüfungen 1.784  1.697  1.771  2.293  1.656  4.012  3.860  3.808  3.837  
Probenziehungen 127  57  25  50  54  54  34  33  49  

  84  03  62  04  14  04  9  7  74nesylanA

Kontrollen
Anzahl

Quelle: Bundesamt für Ernährungssicherheit.

2.6 Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten und Dienstleistungen

2.5 Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz und Tiergesundheit
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3.1. Agrarstruktur in Österreich 

3.  Agrarstrukturen und Beschäftigung

Betriebe und Flächen im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.1

     537.5     688.842     311.724     848.234     848.2341591     
     253.31     840.942     439.883     682.204     682.2040691         
     131.41     967.942     706.353     837.763    837.7630791         

         1980 318.085     9.839     308.246     293.552     227.774     14.694     
         1990 281.910     3.910     278.000     261.660     214.464     16.340     
         1995 239.099     2.407     236.692     223.692     185.812     13.000     
         1999 217.508     2.284     215.224     201.500     170.926     13.724     
         2010 173.317     667     172.650     153.519     145.644     19.131     
         2013 166.317     541     165.776     144.885     142.758     20.891     
         2016 162.018     701     161.317     134.570     139.339     26.747     

Durchschnittliche Betriebsgröße nach der

Gesamtfläche Kulturfläche LF

         1951 8.135.744     7.068.862     4.080.266     2.988.596     18,8            16,3            9,6            
         1960 8.305.565     7.193.636     4.051.911     3.141.725     20,6            17,9            10,4            
         1970 7.727.379     6.757.443     3.696.453     3.060.990     21,0            18,4            10,5            
         1980 7.650.959     6.546.245     3.509.987     3.036.258     24,1            21,2            12,0            
         1990 7.554.815     6.761.005     3.521.570     3.239.435     26,8            24,3            12,6            
         1995 7.531.205     6.686.268     3.426.873     3.259.395     31,5            28,2            15,3            
         1999 7.518.615     6.650.206     3.389.905     3.260.301     34,6            30,9            16,8            
         2010 7.347.536     6.285.645     2.879.895     3.405.750     42,4            36,4            18,8            
         2013 7.357.200     6.153.636     2.728.558     3.425.078     44,2            37,1            18,8            
         2016 7.327.550     6.079.502     2.671.174     3.408.328     45,2            37,7            19,8            

1) Erfassungsuntergrenze bis 1970 0,5 ha Gesamtfläche, von 1971 bis 1990 1 ha Gesamtfläche; seit 1995 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche oder 3 ha Forstfläche;
    Betriebe ohne Fläche werden erst seit 1980 ausgewiesen. 
2) Bis 1980 einschließlich bewirtschafteter Kleinstflächen und unproduktiver Flächen außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe entsprechend der Schätzungen der Gemeinden.

Quelle: Statistik Austria.

Betriebe

Jahr
Alle

Betriebe
davon Betriebe mit 
ausschließlich FF

davon Betriebe
 ohne Flächen

Betriebe mit
Kulturfläche

Betriebe mit
landwirtschaftlich

genutzter Fläche (LF)

Betriebe mit
forstwirtschaftlich

genutzter Fläche (FF)

Jahr

Flächen (2)
Gesamtfläche
der Betriebe

Kulturfläche
(KF)

in ha

Landwirtschaftlich
genutzte Fläche (LF)

Forstwirtschaftlich
genutzte Fläche (FF)

Betriebe nach Größenklassen (1) Tabelle 3.1.2

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Betriebe nach der Gesamtfläche
ohne Fläche 9.839  3,1   3.910  1,4   2.407  1,0   2.284  1,1   667  0,4   701  0,4   
            unter     5 ha 112.621  35,4   97.480  34,6   66.233  27,7   52.663  24,2   34.380  19,8   31.209  19,3   
    5 bis unter   10 ha 56.543  17,8   49.063  17,4   43.884  18,4   40.538  18,6   31.400  18,1   29.076  17,9   
  10 bis unter   20 ha 63.465  19,9   54.951  19,5   49.369  20,7   45.704  21,0   34.365  19,8   31.832  19,6   
  20 bis unter   30 ha 35.719  11,2   33.414  11,9   30.992  13,0   29.079  13,4   22.637  13,1   19.881  12,3   
  30 bis unter   50 ha 24.139  7,6   26.047  9,2   27.219  11,4   27.021  12,4   24.999  14,4   23.717  14,6   
  50 bis unter 100 ha 9.304  2,9   10.566  3,7   12.078  5,1   13.032  6,0   16.236  9,4   16.758  10,3   
100 bis unter 200 ha 3.414  1,1   3.431  1,2   3.706  1,6   3.916  1,8   5.209  3,0   5.396  3,3   
200 ha und mehr 3.041  1,0   3.048  1,1   3.211  1,3   3.271  1,5   3.424  2,0   3.448  2,1   
Alle Betriebe 318.085  100,0  281.910  100,0  239.099  100,0  217.508  100,0  173.317  100,0  162.018  100,0  
1) Erhebungsgrenze 1980, 1990; 1,0 ha Gesamtfläche; ab 1995:1 ha LF oder 3 ha Wald.

Quelle: Statistik Austria, land- und forstwirtschaftliche Betriebszählung 1980, 1990; Agrarstrukturerhebungen 1995, 1999, 2010, 2013, 2016.

2016
Größenstufen nach der 
Gesamtfläche bzw. LF

01029991599109910891
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Betriebe nach den Erwerbsarten im Zeitvergleich Tabelle 3.1.3
Erwerbsarten 1960 1970 1980 1990 1999 2010 2013 2016

Betriebe n. der Gesamtfläche 402.286    367.738    318.085    281.910    217.508    173.317    166.317    162.018    
  Haupterwerbsbetriebe 245.327    214.844    133.787    106.511    80.215    66.802    61.955    57.531    
  Nebenerwerbsbetriebe 144.884    141.177    173.870    166.206    129.495    93.895    91.560    89.782    
  Personengemeinschaften 5.570    5.437    7.131    
  Betriebe juristischer Personen 12.075    11.717    10.428    9.193    7.798    7.050    7.365    7.574    

Quelle: Statistik Austria.

Verteilung der Kulturarten im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.5
6102010299910991089107910691trarutluK

Gesamtfläche der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (in ha)
  205.970.6  546.582.6  602.056.6  500.167.6  542.645.6  344.757.6  636.391.7ehcälfrutluK  

      Landwirtschaftlich genutzte Fläche 4.051.911  3.696.453  3.509.987  3.521.570  3.389.905  2.879.895  2.671.174  
      Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.141.725  3.060.990  3.036.258  3.239.435  3.260.301  3.405.750  3.408.328  

  270.281.1  198.160.1  904.868  118.397  417.401.1  639.969  929.111.1nehcälF egitsnoS  
Gesamtfläche der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe 8.305.565  7.727.379  7.650.959  7.554.815  7.518.615  7.347.536  7.261.574  
  Verbaute Flächen, Verkehrsflächen und 
  nicht mehr in der Landwirtschaft 
genutzte 

82.235  660.421  736.841  832.985  869.185  1.040.264  1.126.226  

  008.783.8  008.783.8  008.783.8  008.783.8  008.783.8  008.783.8  008.783.8ehcälfstaatS
Zusammensetzung der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) (in ha)

  184.443.1  824.173.1  472.593.1  141.504.1  983.454.1  305.854.1  738.646.1dnalrekcA  
  908.852.1  285.044.1  297.619.1  282.710.2  445.059.1  871.790.2  898.792.2dnalnürgreuaD  
  910.1  675.2  491.7  736.91  157.25  263.24neträgztuN dnu -suaH  
  141.41  488.41  293.71  185.91  046.74  076.14  972.82)2( negalnatsbO  
  657.64  536.64  412.15  463.85  941.65  975.54  116.53neträgnieW  
  284.1  444.1  845.1  565.1  562.1  277  429neluhcsmuaB dnu -beR  

  Forstbaumschulen (3) 491  343  310  
  Christbaumkulturen (4) (5) 2.002  2.445  
  Sonstige Dauerkulturen (Holunder etc.) 1.730  

  471.176.2  598.978.2  509.983.3  075.125.3  789.905.3  354.696.3  119.150.4FL
LF (ohne Almen u. Bergmähder) 3.130.907  2.848.204  2.745.542  2.631.961  2.556.512  2.411.844  2.319.428  

Zusammensetzung der forstwirtschaftlich genutzten Fläche (FF) (in ha)
  Wald (4) 3.236.106  3.256.645  3.403.142  3.405.654  
  Energieholzflächen (4) 1.254  1.297  2.330  2.421  
  Christbaumkulturen (4) 1.347  2.068  
  Forstgärten (4) 728  291  278  253  

  823.804.3  057.504.3  103.062.3  534.932.3  852.630.3  099.060.3  527.141.3FF
Aufgliederung des Dauergrünlandes (in ha)

  154.675  209.965  457.909  420.778  147.268  556.368  756.087dnalnürG  sevisnetnI  
      Mähweide/-wiesen mit drei und
      mehr Nutzungen (6) 499.360  493.374  

      mehrmähdige Wiesen (6) 726.504  818.920  823.271  839.757  835.907  
  770.38  245.07  748.37  762.73  074.93  537.44  351.45nediewrutluK      
  853.286  086.078  830.700.1  852.041.1  843.680.1  325.332.1  142.715.1dnalnürG sevisnetxE  

      Almen und Bergmähder (7) 921.004  848.249  764.445  889.609  833.393  468.051  351.746  
  847.85  022.27  501.301  549.211  841.041  022.781  908.982nediewtuH      
  321.13  919.53  924.35  848.29  953.121  855.171  681.282neseiW egidhämnie      

      Mähweide/-wiesen mit zwei Nutzungen 281.509  229.349  
  107.5  384.9  111.71  183.01  300.61  694.62  242.42neseiwuertS      

      GLÖZ G-Flächen (8) 3.497  5.691  
  331.911  833.901  777.93  474.43  393.44)9( dnalnürG setztuneg rhem thciN      
  908.852.1  285.044.1  297.619.1  282.710.2  980.949.1  871.790.2  898.792.2dnalnürgreuaD

1) Erfassungsuntergrenze bis 1970 0,5 ha Gesamtfläche, von 1971 bis 1990 1 ha Gesamtfläche; seit 1995 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche oder 3 ha Forstfläche.
2) Extensiv- und Intensivobstanlagen.
3) Forstbaumschulen 1995 erstmals erhoben.
4) Wald, Energieholzflächen, Christbaumkulturen und Forstgärten 1990 erstmals erhoben.
5) Die Christbaumkulturen werden ab der Agrarstrukturerhebung 2010 bei der landwirtschaftlich genutzten Fläche erfasst.
6) Ab der Agrarstrukturerhebung 2010 werden die Mähweiden/-wiesen mit zwei Nutzungen und  die Mähweiden/-wiesen mit drei und mehr Nutzungen getrennt dargestellt.
7) Der Rückgang bei den Almflächen ab 2010 ist durch die  mit Umstellung auf Erfassung der Almfutterflächen begründet. 
     Vor 2010 wurde im Rahmen der Agrarstrukturerhebung immer die Almkatasterflächen angegeben.
8) Aus der Produktion genommene Dauergrünlandflächen (unter Einhaltung der Mindestanforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand - GLÖZ).
9) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1995 nicht mehr bei LF (aufgrund der EU-Umstellung). 1960 und 1970: nicht verfügbar; 1980: Grünland aus ideellen Anteilen.

Quelle: Statistik Austria.
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Betriebe (Unternehmen) im INVEKOS nach Bundesländern im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.9

Jahr Burgen-
land

Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich

Salzburg Steier-
mark

Tirol Vorarl-
berg

Wien Öster-
reich

          1995 13.943  16.906  49.782  39.356  10.832  44.477  16.611  4.664  524  197.095  
          2000 9.951  13.954  41.311  33.957  8.891  36.149  14.782  4.292  198  163.485  
          2001 9.044  13.543  39.399  32.715  8.789  34.677  14.528  4.260  219  157.174  
          2002 8.742  13.426  38.602  32.030  8.728  34.127  14.455  4.242  234  154.586  
          2003 8.506  13.265  37.853  31.365  8.638  33.620  14.298  4.054  246  151.845  
          2004 8.320  13.161  37.289  30.879  8.622  33.089  14.215  4.016  253  149.844  
          2005 8.096  13.196  36.900  30.770  8.642  32.931  14.297  3.913  267  149.012  
          2006 7.496  12.938  35.665  30.013  8.552  31.889  14.060  3.847  249  144.709  
          2007 6.774  12.608  34.130  29.212  8.449  30.744  13.855  3.815  254  139.841  
          2008 6.523  12.349  33.407  28.603  8.392  29.926  13.749  3.800  252  137.001  
          2009 6.380  12.181  32.805  28.141  8.352  29.217  13.711  3.806  251  134.844  
          2010 6.196  11.934  32.058  27.475  8.275  28.415  13.628  3.700  254  132.653  
          2011 6.024  11.821  31.523  27.109  8.230  27.938  13.533  3.649  253  130.080  
          2012 5.786  11.653  30.747  26.534  8.163  27.208  13.424  3.622  253  127.390  
          2013 5.592  11.438  30.059  25.992  8.089  26.493  13.233  3.553  246  124.695  
          2014 5.195  11.013  29.052  25.289  7.938  25.311  12.779  3.419  225  120.221  
          2015 4.652  10.496  27.595  24.330  7.839  23.306  12.266  3.267  191  113.942  
          2016 4.592  10.464  27.230  24.023  7.830  22.971  12.222  3.261  184  112.777  
          2017 4.497  10.408  26.815  23.727  7.789  22.700  12.185  3.248  181  111.550  

Alle Betriebe 4.497  10.408  26.815  23.727  7.789  22.700  12.185  3.248  181  111.550  
davon
Landwirtschafts-
betriebe

4.497  9.985  26.735  23.646  7.246  22.308  10.826  2.902  181  108.326  

Gemeinschafts-
almen

418  44  66  422  387  874  225  2.436  

Gemeinschafts-
weiden

  513  34  241  4  48  1  63  5

  374  87  343  1  73  41ebeirtebsdnalsuA
Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten.

Hauptbetriebe

Hauptbetriebe 2017

Landwirtschaftlich genutzte Fläche im INVEKOS nach Bundesländern im Zeitvergleich (1) Tabelle 3.1.10
Burgen-

land
Kärnten Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Steier-

mark
Tirol Vorarl-

berg
Wien Öster-

reich

          2000 180.083 257.880 916.614 539.986 232.723 418.168 327.317 97.878 6.052 2.976.700 
          2010 177.755 220.434 900.011 519.618 180.142 375.007 257.554 82.431 5.601 2.718.553 
          2015 173.462 207.150 881.202 504.659 172.058 351.754 236.515 72.869 5.488 2.605.157 
          2016 173.971 207.049 880.519 503.324 172.468 351.027 234.664 72.590 5.472 2.601.085 
          2017 173.507 206.690 879.823 502.299 168.179 349.137 230.044 71.564 5.426 2.586.670 

          2000 180.083 164.405 911.345 534.414 108.668 344.804 109.483 42.341 6.052 2.401.595 
          2010 177.755 159.953 894.747 514.879 106.301 330.313 107.031 41.640 5.601 2.338.221 
          2015 173.462 153.561 877.103 500.759 102.222 313.745 100.093 39.454 5.488 2.265.886 
          2016 173.971 153.452 876.423 499.374 101.691 313.061 99.649 39.387 5.472 2.262.481 
          2017 173.507 153.428 875.719 498.418 100.596 312.471 99.026 39.063 5.426 2.257.655 

          2000 153.442 65.692 697.986 291.942 6.566 145.827 11.334 2.893 5.515 1.381.202 
          2010 153.025 62.672 691.821 292.638 5.841 138.786 8.913 2.948 5.055 1.361.699 
          2015 151.268 61.266 685.427 291.497 5.665 134.216 8.482 2.864 4.857 1.345.542 
          2016 151.384 60.838 683.284 291.025 5.218 132.582 8.385 2.831 4.825 1.340.372 
          2017 150.458 59.525 679.771 289.710 5.052 129.438 7.214 2.583 4.759 1.328.511 

          2000 12.947 191.683 189.366 247.166 226.136 260.164 315.827 94.918 54 1.538.261 
          2010 12.272 157.628 180.453 226.138 174.292 222.850 248.439 79.424 40 1.301.535 
          2015 10.886 145.717 168.739 212.154 166.382 204.359 227.884 69.942 41 1.206.105 
          2016 11.042 146.021 169.581 211.223 167.236 204.633 226.125 69.696 48 1.205.606 
          2017 11.275 146.969 171.852 211.361 163.112 205.489 222.673 68.917 65 1.201.713 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (in ha)

Landwirtschaftlich genutzte Fläche ohne Almen und Bergmähder (LF o Alm) (in ha)

Ackerland (in ha)

Dauergrünland (in ha) 
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Landwirtschaftlich genutzte Fläche im INVEKOS nach Bundesländern (Fortsetzung) Tabelle 3.1.10
Burgen-

land
Kärnten Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Steier-

mark
Tirol Vorarl-

berg
Wien Öster-

reich

          2000 10.553 82.099 174.597 236.375 80.270 166.252 79.330 29.739 41 860.573 
          2010 1.065 38.670 109.427 181.120 63.216 101.968 38.570 24.283 6 558.325 
          2015 1.380 40.287 109.922 180.268 65.513 105.060 38.855 22.685 5 563.975 
          2016 1.403 40.738 110.805 179.976 65.992 106.284 38.917 22.530 5 566.651 
          2017 1.290 41.815 111.939 179.998 65.955 108.219 39.812 22.618 5 571.651 

          2000 10.042 63.582 158.769 225.756 78.612 140.286 74.541 28.499 19 780.106 

          2010 308 25.544 93.641 172.418 60.278 82.633 36.323 22.307 493.451 
          2015 441 25.599 91.541 169.467 61.958 82.435 36.453 20.701 488.596 
          2016 445 25.864 92.216 168.985 62.520 83.398 36.490 20.715 490.632 
          2017 371 26.643 93.229 168.923 62.449 85.010 37.348 20.853 0,2 494.826 

          2000 514 18.509 15.861 10.760 1.600 25.952 4.781 1.233 22 79.232 
          2010 757 13.126 15.786 8.702 2.939 19.335 2.247 1.976 6 64.874 
          2015 939 14.688 18.381 10.801 3.555 22.624 2.402 1.984 5 75.378 
          2016 959 14.874 18.590 10.991 3.472 22.887 2.427 1.815 5 76.019 
          2017 920 15.172 18.710 11.075 3.506 23.209 2.464 1.765 5 76.826 

          2000 2.394 16.110 9.501 5.218 21.811 20.548 18.664 9.641 13 103.900 
          2010 11.207 58.477 65.762 40.279 37.235 76.188 59.347 14.350 33 362.878 
          2015 9.506 51.841 54.718 27.986 31.033 61.291 52.608 13.841 36 302.860 
          2016 9.639 51.687 54.680 27.297 30.467 60.383 52.194 13.962 44 300.352 
          2017 9.984 51.891 55.801 27.483 29.575 60.603 51.843 13.798 60 301.039 

 501.575 835.55 338.712 463.37 550.421 375.5 962.5 474.390002          
 877.573 586.04 664.741 496.44 685.37 037.4 462.5 353.950102          
 287.433 603.33 305.331 088.73 515.96 998.3 990.4 085.255102          
 629.333 480.33 370.231 618.73 763.07 949.3 590.4 245.256102          
 663.423 483.23 601.821 105.63 971.76 088.3 401.4 212.257102          

 653.5 011 748.3 1 034 51 11 1490002          
 355.4 501 650.3 5,0 452 9 1 721.10102          
 984.4 011 919.2 031 023 1 900.15102          
 776.4 021 249.2 051 114 1 450.16102          
 946.4 711 219.2 661 304 1 0 150.17102          

          2000 12.755 27.020 4 3.353 1 5 273 43.412 
          2010 11.482 25 25.435 21 0 4.078 2,0 4 400 41.448 
          2015 10.471 69 24.836 25 4.245 2 6 504 40.157 
          2016 10.688 88 25.152 30 4.363 1 7 508 40.835 
          2017 10.900 100 25.498 42 4.509 2 7 511 41.568 

          2000 877 476 1.717 576 9 8.566 141 52 108 12.524 
          2010 878 80 1.921 613 9 9.088 191 54 104 12.937 
          2015 747 90 1.809 738 11 8.785 146 57 87 12.469 
          2016 759 94 1.971 817 14 9.303 153 58 84 13.253 
          2017 782 89 2.204 958 14 9.544 155 56 84 13.886 
1) Flächenzuordnung nach Betriebssitz; daher ergeben sich Unterschiede zu Tabelle 2.1.5.  
2) Die Änderungen bzw. die neuen Begriffe ergeben sich aufgrund der neuen Erfassungssystematik ab dem Jahr 2007; dadurch auch der Bruch mit 2007. 

3) Umfassen die GLÖZ-G-Flächen (GLÖZ = Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand), Definition siehe Begriffsbestimmungen.
Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten.

   Zweimähdige Wiesen werden zum extensiven Grünland gezählt.

Obstanlagen (in ha)

davon Mähwiese/-weide 3 und mehr Nutzungen (in ha)

davon Kulturweiden bzw. ab 2007 Dauerweiden (in ha)

Extensiv genutztes Grünland, ohne Almfutterfläche und Bergmähder (in ha) (3)

Intensiv genutztes Grünland (in ha) (2)

davon mehrmähdige Wiesen (in ha)

Almfutterfläche (in ha)

Bergmähder (in ha)

Weingärten (in ha)
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Struktur der Bergbauernbetriebe 2017 Tabelle 3.1.13

Betriebe, Flächen, Größenklassen  Burgen-
land 

 Kärnten  Nieder-
österreich 

 Ober-
österreich 

 Salzburg  Steier-
mark 

 Tirol  Vorarl-
berg 

 Österreich 

  010.85  143.2  246.9  037.01  506.5  494.11  303.11  647.6  941 ebeirteB red lhaznA
  287.588  884.82  260.28  787.061  483.96  376.791  541.652  137.88  215.2)1( )ah( mlAoFL
  286.722  132  787.2  626.32  460.2  411.95  324.421  245.31  598.1)ah( ehcälfrekcA novad

durchschnittliche LF je Betrieb (ha) 16,9  13,2  22,7  17,2  12,4  15,0  8,5  12,2  15,3  
durchschnittliche EP-Punkte je Betrieb 78,3  185,5  110,5  95,4  170,9  159,9  204,3  188,4  149,8  
Bergbauern- und Biobetriebe - Anzahl (2) 33  1.758  3.027  3.083  3.884  3.451  2.502  428  18.166  
Bergbauernbetriebe mit Milchlieferung 9  1.374  3.981  5.003  2.818  3.804  4.988  1.304  23.281  
Bergbauernbetriebe mit Viehhaltung 84  6.247  9.690  10.724  5.425  9.932  9.134  2.186  53.422  

  702.701.1  130.04  043.331  506.112  738.101  445.062  274.042  925.811  948EVG
  221.389  541.63  704.411  537.191  561.19  968.632  003.802  609.301  695redniR-EVG novad
  762.43  878  640.2  950.4  088  533.7  443.51  555.3  071eniewhcS-EVG novad
  548.08  347.2  593.61  385.31  474.9  345.41  848.41  181.9  87)3( EVGR egitsnos novad

durchschnittliche GVE je Betrieb 10,1  19,0  24,8  24,3  18,8  21,3  14,6  18,3  20,7  
  472.682.1  671.54  149.441  898.052  696.411  013.513  599.082  344.331  618)kcütS( redniR
  105.073  228.81  025.25  077.66  233.53  472.001  992.57  392.12  191)kcütS( ehükhcliM novad
  934.461  737.2  904.11  703.63  188.51  579.72  936.03  004.93  19)kcütS( ehükrettuM novad

  037.81  333  008.1  726.2  614.1  702.6  348.4  304.1  101 ebeirteB red lhaznA
  804.353  660.5  668.81  623.44  257.02  719.711  177.321  481.12  525.1)ah( FL

durchschnittliche LF je Betrieb (ha) 15,1  15,1  25,6  19,0  14,7  16,9  10,5  15,2  18,9  
  072.8  342  322.1  370.1  798  350.3  704.1  273  2gnurefeilhcliM tim ebeirteB
  557.61  423  227.1  804.2  573.1  208.5  508.3  762.1  25gnutlahheiV tim ebeirteB
  089.334  630.9  666.43  152.46  708.23  496.361  455.001  087.82  391EVG

durchschnittliche GVE je Betrieb 3,7  22,7  26,4  28,2  23,9  26,7  20,1  27,9  25,9  
  420.905  513.01  591.83  437.57  443.73  292.002  817.411  442.23  281)kcütS( redniR
  575.061  377.4  586.51  246.32  016.41  945.56  604.92  388.6  72)kcütS( ehükhcliM novad
  483.24  324  413.2  126.6  984.3  655.31  751.9  028.6  4)kcütS( ehükrettuM novad

  827.02  288  814.2  079.3  648.1  294.4  961.5  309.1  84 ebeirteB red lhaznA
  558.733  891.21  990.42  328.36  102.42  959.07  685.211  300.92  789)ah( FL

durchschnittliche LF je Betrieb (ha) 20,6  15,2  21,8  15,8  13,1  16,1  10,0  13,8  16,3  
  160.9  136  283.1  095.1  140.1  477.1  391.2  344  7gnurefeilhcliM tim ebeirteB
  532.91  548  552.2  976.3  577.1  002.4  386.4  667.1  23gnutlahheiV tim ebeirteB
  005.524  616.81  314.83  438.58  064.53  036.78  917.911  271.93  756EVG

durchschnittliche GVE je Betrieb 20,5  22,2  25,6  20,9  20,0  23,3  17,0  22,0  22,1  
  800.994  673.12  180.24  526.201  231.04  077.401  936.241  057.44  436)kcütS( redniR
  988.841  535.9  050.61  334.92  285.21  293.23  940.14  486.7  461)kcütS( ehükhcliM novad
  964.56  420.1  082.3  348.31  253.5  825.21  326.61  237.21  78)kcütS( ehükrettuM novad

  671.11  926  544.2  638.2  203.1  337  591.1  630.2 ebeirteB red lhaznA
  535.231  216.6  609.81  793.83  615.41  274.8  749.81  686.62)ah( FL
  9,11  5,01  7,7  5,31  1,11  6,11  9,51  1,31 )ah( beirteB ej FL ehcilttinhcshcrud
  767.3  582  351.1  948  255  071  963  983gnurefeilhcliM tim ebeirteB
  864.01  175  503.2  736.2  662.1  566  311.1  119.1gnutlahheiV tim ebeirteB
  667.561  927.7  013.92  283.54  231.02  969.8  014.91  338.43EVG
  8,51  5,31  7,21  2,71  9,51  5,31  4,71  2,81beirteB ej EVG ehcilttinhcshcrud
  526.981  445.8  629.13  289.35  414.22  470.01  518.22  078.93)kcütS( redniR
  029.14  399.2  574.01  348.01  672.5  903.2  877.4  642.5)kcütS( ehükhcliM novad
  337.83  377  069.2  180.11  212.4  748.1  195.4  962.31)kcütS( ehükrettuM novad

  673.7  794  979.2  792.1  140.1  26  69  404.1 ebeirteB red lhaznA
  489.16  316.4  291.02  142.41  519.9  523  148  858.11)ah( FL
  4,8  3,9  8,6  0,11  5,9  2,5  8,8  4,8 )ah( beirteB ej FL ehcilttinhcshcrud
  381.2  541  032.1  292  823  6  21  071gnurefeilhcliM tim ebeirteB
  469.6  644  258.2  802.1  900.1  75  98  303.1gnutlahheiV tim ebeirteB
  069.18  946.4  159.03  831.61  834.31  152  887  447.51EVG
  8,11  4,01  9,01  4,31  3,31  4,4  9,8  1,21beirteB ej EVG ehcilttinhcshcrud
  716.88  149.4  837.23  655.81  708.41  471  328  875.61)kcütS( redniR
  711.91  125.1  013.01  258.2  468.2  42  66  084.1)kcütS( ehükhcliM novad
  358.71  715  558.2  267.4  828.2  44  862  975.6)kcütS( ehükrettuM novad

1) LF (= landwirtschaftlich genutzte Fläche) ohne Almfutterfläche und Bergmähder.
2) Geförderte Biobetriebe laut INVEKOS.
3) Sonstige RGVE (Rauhfutterverzehrende GVE): Pferde, Schafe und Ziegen.

Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand vom April 2018.

Alle Bergbauernbetriebe mit Erschwernispunkten

Bergbauerngruppe 1 (5 bis 90 Erschwernispunkte)

Bergbauerngruppe 2 (> 90 bis 180 Erschwernispunkte)

Bergbauerngruppe 3 (> 180 bis 270 Erschwernispunkte)

Bergbauerngruppe 4 (> 270 Erschwernispunkte)
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3.2 Agrarstruktur in der EU und Welterzeugung

Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und Flächen Tabelle 3.2.1
2005 2007 2010 2013 2016

  067.764.01  092.838.01  007.542.21  074.808.31  010.284.4182-UE
  098.63  067.73  058.24  010.84  045.15neigleB
  027.202  014.452  094.073  031.394  016.435neiragluB

Tschechische Republik 42.250  39.400  22.860  26.250  26.530  
  050.53  082.83  063.14  026.44  086.15kramenäD
  021.672  030.582  031.992  084.073  088.983 dnalhcstueD
  007.61  091.91  016.91  043.32  057.72dnaltsE
  065.731  006.931  098.931  042.821  076.231dnalrI
  059.486  005.907  060.327  051.068  095.338dnalnehceirG
  020.549  000.569  008.989  019.340.1  024.970.1neinapS
  025.654  012.274  001.615  053.725  041.765hcierknarF
  064.431  044.751  082.332  052.181:neitaorK
  017.541.1  033.010.1  088.026.1  044.976.1  035.827.1neilatI
  049.43  083.53  068.83  021.04  071.54nrepyZ
  039.96  008.18  093.38  057.701  076.821dnaltteL
  023.051  008.171  019.991  072.032  059.252neuatiL
  079.1  080.2  002.2  003.2  054.2grubmexuL
  000.034  033.194  018.675  023.626  097.417nragnU
  012.9  063.9  035.21  020.11  070.11atlaM
  086.55  084.76  023.27  047.67  038.18ednalredeiN
  005.231  034.041  071.051  024.561  046.071hcierretsÖ
  007.014.1  010.924.1  026.605.1  069.093.2  074.674.2neloP
  089.852  024.462  072.503  080.572  029.323lagutroP
  030.224.3  066.926.3  040.958.3  053.139.3  051.652.4neinämuR
  009.96  083.27  056.47  043.57  071.77neinewolS
  066.52  075.32  064.42  099.86  094.86iekawolS
  017.94  004.45  078.36  032.86  026.07dnalnniF
  049.26  051.76  090.17  016.27  018.57nedewhcS

Vereinigtes Königreich 286.750  226.650  185.200  183.040  185.060  

  055.833.371  009.316.471  094.548.571  037.927.371  067.130.27182-UE
  052.453.1  009.703.1  020.853.1  034.473.1  085.583.1neigleB
  005.864.4  049.056.4  035.574.4  047.050.3  093.927.2neiragluB

Tschechische Republik 3.557.790  3.518.070  3.483.500  3.491.470  3.455.410  
  006.416.2  043.916.2  068.646.2  095.266.2  096.707.2kramenäD
  023.517.61  085.996.61  040.407.61  009.139.61  022.530.71 dnalhcstueD
  001.599  015.759  039.049  038.609  039.828dnaltsE
  056.388.4  054.959.4  053.199.4  042.931.4  083.912.4dnalrI
  038.355.4  087.658.4  015.771.5  032.670.4  097.389.3dnalnehceirG
  057.922.32  022.003.32  096.257.32  025.298.42  031.558.42neinapS
  061.418.72  034.937.72  092.738.72  039.674.72  049.095.72hcierknarF
  089.265.1  002.175.1  043.643.1  076.879:neitaorK
  061.895.21  098.890.21  050.658.21  002.447.21  058.707.21neilatI
  039.111  033.901  004.811  000.641  005.151nrepyZ
  088.039.1  027.778.1  092.697.1  048.377.1  086.107.1dnaltteL
  006.429.2  052.168.2  065.247.2  059.846.2  040.297.2neuatiL
  056.031  040.131  011.131  088.031  031.921grubmexuL
  065.076.4  025.656.4  043.686.4  085.822.4  055.662.4nragnU
  021.11  088.01  054.11  033.01  052.01atlaM
  062.697.1  075.748.1  053.278.1  033.419.1  060.859.1ednalredeiN
  057.966.2  098.627.2  071.878.2  011.981.3  042.662.3hcierretsÖ
  056.504.41  078.904.41  092.744.41  091.774.51  088.457.41neloP
  096.146.3  095.146.3  051.866.3  049.274.3  095.976.3lagutroP
  045.205.21  058.550.31  031.603.31  050.357.31  007.609.31neinämuR
  004.884  067.584  056.284  077.884  034.584neinewolS
  028.988.1  016.109.1  005.598.1  026.639.1  094.978.1iekawolS
  080.332.2  004.282.2  089.092.2  076.033.2  021.992.2dnalnniF
  046.210.3  029.530.3  023.660.3  085.321.3  054.291.3nedewhcS

Vereinigtes Königreich 15.956.960  16.352.540  16.881.690  17.326.990  16.673.270  
Quelle: EUROSTAT.

Landwirtschaftliche Betriebe - Anzahl

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (in ha)
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Betriebe und Flächen der EU-Mitgliedstaaten nach Größenklassen 2016 (1) Tabelle 3.2.2

ohne Fläche < 2 ha 2 − < 5 ha 5 − < 10 ha 10 − < 20 ha 20 − < 30 ha 30 − < 50 ha 50 − < 100 ha ≥ 100 ha

EU-28 217.840 4.289.660 2.242.510 1.256.060 859.680 358.760 375.040 380.310 341.190 10.321.050
Belgien 680  1.210  3.220  4.770  6.530  4.670  6.480  6.870  2.470  36.900  
Bulgarien 16.330  130.870  20.270  9.860  7.300  3.980  4.370  3.660  6.060  202.700  
Tschech. Republik 360  2.710  1.890  5.180  4.470  2.370  2.380  2.450  4.710  26.520  
Dänemark 840  360  340  7.580  6.190  3.500  3.830  4.710  7.680  35.030  
Deutschland 3.640  10.550  8.870  42.900  54.650  25.430  37.960  46.540  34.260  264.800  
Estland 620  1.410  3.240  3.490  2.700  1.170  1.120  1.050  1.900  16.700  

  065.731  029.4  068.91  047.82  092.42  065.33  030.61  046.7  025.2  0dnalrI
Griechenland 6.200  346.830  176.610  83.890  41.960  13.380  10.030  4.920  1.130  684.950  
Spanien 18.100  238.920  230.340  140.560  112.280  50.190  52.200  50.480  51.940  945.010  
Frankreich 8.210  48.200  54.410  42.050  40.870  27.470  46.990  88.390  99.930  456.520  
Kroatien 1.780  50.810  40.840  20.080  9.470  3.160  3.160  3.540  1.620  134.460  
Italien (2) 900  277.910  313.930  172.900  114.850  44.690  39.870  30.180  15.100  1.010.330  
Zypern 240  26.210  4.850  1.680  1.010  310  280  240  120  34.940  
Lettland 290  12.370  11.950  15.880  14.560  4.990  3.760  2.890  3.250  69.940  
Litauen 190  22.330  52.680  32.770  19.320  6.880  5.370  5.490  5.290  150.320  
Luxemburg 20  160  140  170  160  110  200  540  480  1.980  
Ungarn 64.890  243.120  42.110  27.560  20.060  8.450  7.760  7.280  8.760  429.990  

  022.9  01  03  092  091.1  084.7  022atlaM
Niederlande 1.320  4.330  5.570  7.320  8.650  6.280  10.250  9.360  2.630  55.710  
Österreich (3) 1.070  13.620  26.410  22.040  27.470  15.110  15.520  8.520  2.730  132.490  
Polen 5.540  299.340  461.600  306.220  202.350  60.820  40.390  22.440  12.010  1.410.710  
Portugal 1.250  117.260  66.620  30.900  19.040  7.150  5.840  4.700  6.220  258.980  
Rumänien 79.840  2.400.930  660.000  194.200  50.210  10.990  7.530  6.010  12.310  3.422.020  
Slowenien 80  17.440  24.050  16.060  8.230  2.180  1.250  500  120  69.910  
Slowakei 1.750  5.660  6.880  3.570  2.540  1.000  920  940  2.400  25.660  
Finnland 230  900  870  6.440  9.970  7.060  9.340  9.780  5.120  49.710  
Schweden 610  650  5.350  15.660  12.980  5.680  6.460  7.500  8.060  62.950  
Verein. Königreich 2.640  5.560  10.640  26.010  28.270  17.440  23.040  31.470  39.970  185.040  

018.092.171045.639.98098.067.62000.394.41098.647.8072.910.21065.508.8009.601.7067.124.382-UE
Belg   052.453.1  080.363  076.874  043.352  039.511  034.59  082.53  061.11  063.1nei

  005.864.4  064.846.3  075.052  073.861  075.69  052.401  074.96  050.16  067.96neiragluB
Tschech. Republik 2.560  6.190  36.880  62.240  57.530  92.090  173.830  3.024.100  3.455.420  

  016.416.2  063.398.1  037.833  096.941  095.68  094.98  003.55  041.1  013kramenäD
  068.661.51  035.575.8  098.003.3  096.884.1  091.926  023.818  006.313  076.92  079.01dnalhcstueD
  001.599  044.277  007.47  072.34  090.82  039.73  085.52  080.11  010.2dnaltsE
  056.388.4  041.181.1  029.833.1  004.211.1  013.006  059.894  023.121  055.72  060.3dnalrI
  038.355.4  074.075.1  028.413  058.173  066.713  024.365  071.375  002.645  042.692dnalnehceirG
  067.922.32  072.598.21  024.045.3  090.400.2  064.722.1  066.265.1  040.999  008.437  020.662neinapS
  051.418.72  006.237.71  046.244.6  026.458.1  017.576  088.285  073.303  087.671  055.54hcierknarF
  079.265.1  058.476  026.642  023.911  072.67  032.821  010.931  047.821  039.94neitaorK
  098.890.21  019.852.3  031.260.2  080.325.1  031.480.1  043.685.1  006.602.1  074.599  032.283)2( neilatI
  039.111  089.02  080.61  014.01  086.7  068.31  034.11  076.41  028.61nrepyZ
  088.039.1  000.390.1  018.102  074.341  068.021  043.302  091.511  085.14  036.11dnaltteL
  006.429.2  080.364.1  046.583  024.702  095.661  029.962  065.922  030.171  063.13neuatiL
  036.031  024.57  076.04  028.7  036.2  062.2  032.1  005  001grubmexuL
  055.076.4  012.959.2  075.315  082.692  079.302  090.972  073.391  084.231  085.29nragnU
  021.11  021  024  068.1  085.3  041.5atlaM
  062.697.1  085.104  084.136  067.304  008.551  099.521  031.45  099.81  035.4ednalredeiN
  067.966.2  069.874  071.465  062.795  048.963  058.593  067.161  007.58  022.61hcierretsÖ
  066.504.41  015.230.3  038.425.1  085.135.1  046.074.1  053.287.2  064.551.2  045.984.1  057.814neloP
  096.146.3  085.011.2  003.623  076.222  093.271  037.462  030.412  069.802  030.221lagutroP
  045.205.21  054.379.5  054.814  046.882  079.262  062.666  063.403.1  026.840.2  097.935.1neinämuR
  004.884  009.33  087.23  011.74  063.25  084.211  093.211  076.77  017.91neinewolS
  028.988.1  021.476.1  027.66  060.53  006.42  033.53  071.52  011.22  017.6iekawolS
  070.332.2  064.218  066.186  036.563  023.471  026.741  055.74  025.3  013dnalnniF
  046.210.3  088.077.1  035.235  062.252  085.931  063.381  066.111  020.22  053nedewhcS

Verein. Königreich 5.730  36.100  187.790  406.270  427.100  902.820  2.261.260  12.446.200  16.673.270  
1) Einschließlich der Betriebe ohne Flächen.
2) Italien: Daten noch aus der Agrarstrukturerhebung 2013.
3) Ergebnis ohne reine Forstbetriebe. National wurden 162.018 Betriebe ermittelt (siehe Tabelle 3.1.1).

Quelle: Agrarstrukturerhebung 2016, EUROSTAT.

Mitgliedstaaten
Größenklassen nach der LF (in ha)

Alle Betriebe

Anzahl der Betriebe

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) (in ha)
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3.3 Arbeitskräfte

Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft (1) Tabelle 3.3.1

Prozent

2004 8.169.441      3.676.700      4,7          170.198         150.785           19.412           
2005 8.225.278      3.747.600      5,0          165.436         145.887           19.549           
2006 8.267.948      3.826.100      4,9          161.238         142.582           18.656           
2007 8.295.189      3.923.700      5,2          159.057         138.686           20.371           
2008 8.321.541      3.994.200      5,3          154.767         134.679           20.088           
2009 8.341.483      3.982.300      5,3          150.752         130.323           20.429           
2010 8.361.069      4.016.800      5,2          147.635         127.188           20.446           
2011 8.388.534      4.052.600      4,9          148.046         126.752           21.294           
2012 8.426.311      4.084.700      4,7          146.305         123.539           22.766           
2013 8.477.230      4.104.800      4,6          144.473         121.505           22.968           
2014 8.543.932      4.112.800      4,8          143.669         119.914           23.755           
2015 8.629.519      4.148.400      4,5          141.096         117.020           24.075           
2016 8.739.806      4.220.300      4,3          138.445         113.992           24.454           
2017 8.795.093      4.260.523      3,9          138.044         112.580           25.464           

1) Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Jahresdaten. Jahre nach ÖNACE 2008 Wirtschaftssektoren.
2) Land- und Forstwirtschaftlicher Gesamtrechnung.

Quelle: Statistik Austria. Stand: Juli 2018

Jahresarbeitseinheiten (Vollzeitäquivalente) (2) 

Erwerbstätige der
Land- und Forst-

wirtschaft insgesamt

davon

Nichtentlohnte AK Entlohnte AKJahr
Bevölkerung  Alle Erwerbstätige

Erwerbstätige der
Land- und Forst-

wirtschaft an allen 
Erwerbstätigen 

Personen

Landwirtschaftlicher Arbeitseinsatz in den EU-Mitgliedstaaten (1) (in 1.000 JAE) Tabelle 3.3.3

Mitgliedstaat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Änderung

2017 zu 2016
in %

    9,0    0,85    5,75    8,65    3,75    9,75    1,85    6,75neigleB
    9,6-    0,932    8,652    4,672    5,792    2,123    4,743    8,573neiragluB

Tschechische Republik 106,2    105,8    105,1    104,9    104,8    104,5    104,5    0,0    
    0,0    0,45    0,45    1,55    1,45    7,25    5,25    1,25kramenäD
    5,0-    6,774    0,084    0,694    0,405    0,305    6,315    5,715dnalhcstueD
    1,0    4,02    3,02    3,02    0,22    3,22    2,32    4,42dnaltsE
    6,2-    5,914    8,034    4,244    5,454    0,764    0,854    4,944dnalnehceirG
    6,7    1,419    2,948    7,818    3,428    7,148    7,988    3,309neinapS
    0,1-    7,547    9,257    6,167    5,477    0,187    2,887    5,997hcierknarF
    0,0    1,471    1,471    0,281    0,881    0,191    0,202    0,991neitaorK
    0,0    6,361    6,361    6,361    6,361    6,361    5,561    6,561dnalrI
    2,0-    9,221.1    3,521.1    8,111.1    3,590.1    5,770.1    7,390.1    7,221.1neilatI
    2,0    9,02    9,02    7,71    0,52    6,52    3,52    4,52nrepyZ
    0,1-    5,57    3,67    9,77    4,67    9,28    5,48    3,88dnaltteL
    9,1-    0,641    8,841    8,051    9,941    8,441    4,541    8,241neuatiL
    3,0-    4,3    5,3    5,3    5,3    6,3    8,3    7,3grubmexuL
    9,1-    1,624    3,434    9,144    9,264    4,444    3,334    0,734nragnU
    0,0    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    9,4    9,4atlaM
    5,1-    3,441    4,641    5,641    2,641    2,841    5,641    1,941ednalredeiN

    9,811    6,911    4,021    3,221    2,421    0,621    5,621hcierretsÖ -0,6    
    0,0    8,576.1    8,576.1    1,739.1    1,739.1    1,739.1    8,419.1    8,419.1neloP
    4,4-    7,932    7,052    2,852    2,562    3,182    1,692    0,992lagutroP
    6,0    0,106.1    0,295.1    0,392.1    0,334.1    0,465.1    0,375.1    0,235.1neinämuR
    3,1-    0,97    0,08    4,18    8,18    8,28    8,08    0,87neinewolS
    3,11-    2,34    7,84    9,84    9,35    2,45    1,75    4,75iekawolS
    7,0-    5,07    0,17    4,97    2,18    9,57    5,97    2,18dnalnniF
    1,2-    1,75    3,85    6,95    8,06    1,26    1,36    2,46nedewhcS

Vereinigtes Königreich 296,1    296,3    293,5    293,6    294,3    290,9    290,2    -0,3    
    6,374.7    7,664.7    9,257.7    9,818.7    2,738.7    2,509.7    4,669.752-UE 0,1    

    6,313.9    5,513.9    3,223.9    4,945.9    4,227.9    6,528.9    2,478.972-UE -0,02    

    7,784.9    6,984.9    3,405.9    4,737.9    4,319.9    6,720.01    2,370.0182-UE -0,02    
1) Jahresarbeitseinheiten: Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten.

Quelle: Österreich lt. STATISTIK AUSTRIA, Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Stand Juli 2018; übrige Länder und EU lt. EUROSTAT,
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung - Abfrage Eurostat-Datenbank vom 03.07.2018.
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3.4 Frauen in der Landwirtschaft

Tabelle 3.4.1

Gliederungskriterien
Betriebe, die von 

Männern
geführt werden

Betriebe, die von Frauen
geführt werden

Betriebe von Ehe-
gemeinschaften (2)

Betriebe von
Personen-

gemeinschaften

Betriebe von 
juristischen
Personen

Alle Betriebe

     623.801     366.2     462.4     703.51     591.82     798.757102 ebeirteB
     001     3     4     41     62     35tnezorP ni gnulietreV

Männer- und Frauenbetriebe in Prozent (3) 67     33     
Größenklassen, Betriebe nach der LF

     342.32     665     191.2     724.2     075.6     984.11ah 5     retnu            
     303.12     873     800.1     247.1     900.7     661.11ah 01   retnu sib 5    
     619.62     663     664     912.3     479.7     198.41ah 02   retnu sib 01  
     143.41     172     491     537.2     111.3     030.8ah 03   retnu sib 02  
     184.31     493     112     802.3     913.2     943.7 ah 05   retnu sib 03  
     973.7     624     831     596.1     860.1     250.4 ah 001 retnu sib 05  
     883.1     961     44     552     321     797 ah 002 retnu sib 001
     572     39     21     62     12     321 rhem dnu ah 002

Durchschnittlilch Betriebsgröße, LF in ha 21     16     27     12     47     21     
Bergbauernbetriebe

     527.81     220.1     44     059.2     481.5     525.91 eppurgnreuabgreB
     596.02     469     66     754.3     792.5     119.012 eppurgnreuabgreB
     351.11     313     73     582.1     188.2     736.63 eppurgnreuabgreB
     063.7     741     11     236     254.1     811.54 eppurgnreuabgreB
     339.75     644.2     851     423.8     418.41     191.234 sib 1 eppurgnreuabgreB
     393.05     144.3     288     389.6     183.31     607.52nreuabgreB enieK

Betriebe im benachteiligten Gebiet 44.522     21.267     11.519     3.362     1.464     82.134     
     157.16     147     171.2     023.8     495.51     529.43teibeggreB mi ebeirteB novad
     009.22     306     907     582.3     712.6     680.21ebeirteboiB

Bundesländer
     794.4     232     623     044     942.1     052.2dnalnegruB  
     589.9     811     262     933     735.2     927.6netnräK  
     537.62     940.1     255     305.4     919.6     217.31hcierretsöredeiN  
     646.32     074     923.1     669.4     374.6     804.01hcierretsörebO  
     642.7     89     27     090.1     283.2     406.3grubzlaS  
     803.22     755     701.1     501.3     454.6     580.11kramreietS  
     628.01     86     723     045     086.1     112.8loriT  
     209.2     54     882     313     064     697.1greblraroV  
     181     62     1     11     14     201neiW  
     623.801     366.2     462.4     703.51     591.82     798.75hcierretsÖ

Alter (Jahre)
            ohne Zuordnung 44     2.663     2.707     

     611     91     32     4791 sib      
     295.1     102     12     242     821.142 sib 02 
     155.4     993     813     337     101.392 sib 52
     578.7     094     388     275.1     039.443 sib 03
     324.11     906     476.1     015.2     036.693 sib 53
     970.41     684     552.2     503.3     330.844 sib 04
     198.71     824     961.3     875.4     617.994 sib 54
     549.02     134     770.4     104.6     630.0145 sib 05
     579.61     334     781.2     967.5     685.895 sib 55
     530.5     612     503     494.1     020.346 sib 06
     731.5     805     814     865.1     346.256 sla rhem

Ausgewählte Kulturarten
     945.56     304.2     428.1     452.01     877.61     092.43dnalrekcA tim ebeirteB
     734.823.1     272.72     141.69     404.532     946.342     179.527)ah ni( dnalrekcA
     870.49     857.1     948.3     007.31     236.42     931.05dnalnürgreuaD tim ebeirteB
     365.499     531.92     053.62     731.471     184.602     954.855)ah ni( dnalnürgreuaD
     171.7     214     262     740.1     546.1     508.3neträgnieW tim ebeirteB
     755.14     211.6     734.1     729.6     239.5     841.12)ah ni( neträgnieW
     806.3     291     631     526     048     518.1negalnatsbO tim ebeirteB
     588.31     121.1     082     189.2     474.2     030.7)ah ni( negalnatsbO

Ausgewählte Tierkategorien
     054.75     075     955.1     681.9     525.41     016.13ebeirtebredniR red lhaznA
     788.229.1     933.14     944.24     323.244     388.063     398.530.1)kcütS( redniR
     33     37     72     84     52     33dnatsebredniR rehcilttinhcshcruD
     540.03     872     526     601.6     658.6     081.61ebeirtebheivhcliM red lhaznA
     347.145     943.11     247.11     517.351     185.19     653.372)kcütS( ehükhcliM
     81     14     91     52     31     71dnatsebhukhcliM rehcilttinhcshcruD

Zahlungen (in Mio. Euro)
     44,715.1     37,17     55,73     97,762     29,292     44,748negnulhaZ ellA
     02,786     12,53     09,51     34,521     28,131     48,873negnulhaztkeriD novad

            Agrarumweltprogramm (ÖPUL) 236,31     81,70     71,11     10,42     23,35     422,88     
     88,162     08,2     48,6     74,93     35,75     42,551)ZA( egaluzshcielgsuA            

1) Ohne Betriebe, die ausschließlich Alm- und/oder Weideflächen bewirtschaften bzw. ihren Betriebssitz im Ausland haben.
2) Betriebe von Ehegemeinschaften gehören je zur Hälfte den Ehepartnern und werden gemeinsam bewirtschaftet
3) Der Prozentsatz ist bezogen auf die Zahl der Betriebe, die von natürlichen Personen geführt werden.

Zusammengestellt von BMNT, Abteilung II 1 und Bundesanstalt für Bergbauernfragen; Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten.

Betriebe nach Größenklassen, Erwerbsarten, Betriebsformen, Erschwerniskategorien
nach Geschlecht 2017 (1)
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4.1 Einkommenssituation - Durchschnitt aller Betriebe

4. Auswertungsergebnisse von Buchführungsbetrieben

Betriebs- und Einkommensdaten (alle Betriebe) Tabelle 4.1.1

2013 (1) 2014 (1) 2015 (1) 2016 (2) 2017 (2)

   798.1   979.1   660.2   880.2   011.2gnutrewsuA red ni ebeirteB
   650.67   650.67   630.77   630.77   630.77)ebeirteB lhaznA( ethciwegsbeirteB red emmuS
   009.07   004.07   007.46   007.46   004.46)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
   49,23   75,23   19,23   37,23   19,23)ah ,FL( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwdnaL
   24,61   92,61   46,61   73,61   94,61)ah( dnalrekcA retnurad
   53,51   01,51   01,51   12,51   13,51)ah( dnalnürgreuaD               
   44,51   23,51   30,51   49,41   00,51)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   65,01   71,01   01,01   00,01   50,01)ah( FL etethcapeguZ
   21,82   18,72   38,72   95,72   76,72)3( )ah ,FLR( ehcälF etztuneg .wdnal etreizudeR
   24,1   14,1   54,1   64,1   64,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
   33,1   33,1   53,1   63,1   53,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad            
   6,42   7,32   1,32   6,22   3,22)kcütS ni( redniR
   3,7   2,7   7,6   8,6   7,6)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
   3,93   7,93   9,34   9,24   5,14)kcütS ni( eniewhcS
   8,0   8,0   8,0   8,0   8,0)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

Ertrag 111.503   111.059   106.610   108.892   118.911   
   039.22   084.32   375.22   729.12   080.32gnuztunnedoB

Tierhaltung 42.934   44.112   40.650   41.423   47.171   
   370.7   874.6   686.7   695.7   235.7tfahcstriwtsroF
   230.91   322.81   312.71   742.91   605.91redleG ehciltneffÖ
   409.31   542.21   672.21   686.11   109.11egärtrE egitsnoS
   520.21   022.01   583.9   716.9   246.9reuetsztasmU enetlahrE
   422.3-   771.3-   371.3-   621.3-   190.3-egärtrE enretnI

Aufwand 81.461   82.470   82.185   81.531   87.778   
   552.34   126.14   384.24   254.34   192.34dnawfuahcaS
   290.91   887.71   731.71   409.61   543.61negnubierhcsbA
   160.1   591.1   631.1   632.1   702.1nesnizlatipakdmerF
   286.2   685.2   735.2   004.2   053.2dnawfuateiM dnu -thcaP
   021.2   808.1   020.2   601.2   289.1dnawfualanosreP
   905.11   888.9   892.01   909.9   528.9negnudnewfuA egitsnoS
   482.11   228.9   747.9   985.9   255.9reuetsztasmU etetsieleG
   422.3-   771.3-   371.3-   621.3-   190.3-negnudnewfuA enretnI
   331.13   163.72   524.42   885.82   240.03 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, je bAK 21.983   20.952   18.270   20.639   23.371   
   758.735   008.035   610.325   908.515   168.905.21.13 muz )avitkA( negömreV sehcilbeirteB
   758.735   008.035   610.325   908.515   168.905.21.13 muz )avissaP( latipaK sehcilbeirteB
   923.55   346.45   459.35   214.15   858.15)nedluhcS( latipakdmerF       
   825.284   651.674   260.964   793.464   300.854 )negömrevnieR( latipaknegiE       

   0,61   7,61   1,61   3,71   5,71)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
   8,37   9,47   1,77   3,47   1,37)%( etarsdnawfuA
   35,0   74,0   24,0   05,0   55,0tneiziffeokstätilibatneR
   7,12   8,12   9,02   5,02   1,02)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA
   472   040.1   340.3   422.2   208.8)oruE ni( snegömrevegalnA sed setrewhcuB sed gnurednäreV
   3,01   3,01   3,01   0,01   2,01)%( dargsgnudluhcsreV

Abschreibungsgrad (%)                     n.v.                      n.v.  58,0   58,9   58,8   
Cash flow 1 (in Euro)                     n.v.                      n.v.  35.474   46.177   47.426   
Cash flow 2 (in Euro)                     n.v.                      n.v.  14.939   25.726   27.484   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 22.688   20.897   16.416   20.178   22.761   

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 1.870   1.798   1.958   1.902   1.869   

   420.41   406.31   867.21   254.21   438.11)otten( tiebrA regidnätsblesnu sua etfnükniE + 
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer)                     n.v.                      n.v.                      n.v.  545   775   
=  Erwerbseinkommen (netto)                     n.v.                      n.v.                      n.v.  35.140   37.879   

   084   554   024   364   872etfnükniE egirbÜ + 
   357.5   422.6   061.6   553.6   737.6srefsnartlaizoS + 

=  Verfügbares Haushaltseinkommen                     n.v.                      n.v.                      n.v.  41.818   44.111   
 -  Privatverbrauch                     n.v.                      n.v.                      n.v.  35.704   36.717   

   493.7   511.6   215.2   950.7   309.8 shcuarbreV sed gnukcedretnU/rebÜ =
1) Gewichtungsbasis AS 2013.
2) Gewichtungsbasis AS 2016.
3) ab 2013 Berechnung der RLF laut Bewertungsgesetz

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.
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Betriebs- und Einkommensdaten - kleinere, mittlere und große Betriebe Tabelle 4.1.3

7102)2( 7102)2( 6102 Änd. %  (3) 2017 Änd. %  (3) 2017 Änd. %  (3)

       0   117       7-   797       6-   983       4-   798.1   979.1gnutrewsuA red ni ebeirteB
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 76.056   76.056   0       30.999   0       28.756   0       16.300   0       

       1   008.461       0   008.56       0   002.62       1   009.07   004.07)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 32,57   32,94   1       19,71   -1       35,29   2       53,94   2       

       2   99,43       1   38,51       3-   22,7       1   24,61   92,61)ah( dnalrekcA retnurad
       2   84,61       3   73,81       0   59,11       2   53,51   01,51)ah( dnalnürgreuaD               
       0   61,61       1   25,81       2   02,21       1   44,51   23,51)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
       6   06,32       0   89,9       9   52,4       4   65,01   71,01)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 27,81   28,12   1       16,15   0       28,99   1       49,33   2       
       0   00,2       0   15,1       2   40,1       1   24,1   14,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,33   1,33   0       1,00   1       1,43   0       1,76   -2       
       1   1,04       5   9,62       5   3,41       4   6,42   7,32)kcütS ni( redniR
       2   4,61       0   6,8       2-   2,1       1   3,7   2,7)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
       2   1,651       21-   2,31       22-   2,2       1-   3,93   7,93)kcütS ni( eniewhcS
       92-   0,1       7   8,0       11   7,0       0   8,0   8,0)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

       11   871.052       7   571.511       01   253.35       9   119.811   298.801gartrE
       3-   002.35       2-   495.02       2   181.9       2-   039.22   084.32gnuztunnedoB
       61   275.321       11   334.24       11   293.11       41   171.74   324.14gnutlahreiT
       4   260.7       6   045.8       81   717.5       9   370.7   874.6tfahcstriwtsroF
       5   448.82       5   761.02       4   028.21       4   230.91   322.81redleG ehciltneffÖ
       12   039.91       8   157.41       51   059.9       41   409.31   542.21egärtrE egitsnoS
       02   585.62       31   752.11       22   180.5       81   520.21   022.01reuetsztasmU enetlahrE
       5   610.9-       4-   765.2-       1   987-       1   422.3-   771.3-egärtrE enretnI
       8   136.081       6   649.28       11   534.34       8   877.78   135.18dnawfuA
       4   688.101       2   616.83       8   827.61       4   552.34   126.14dnawfuahcaS
       7   389.23       7   051.91       8   337.11       7   290.91   887.71negnubierhcsbA
       81-   950.2       3-   570.1       9-   225       11-   160.1   591.1nesnizlatipakdmerF
       6   491.7       1-   481.2       5   277       4   286.2   685.2dnawfuateiM dnu -thcaP
       81   950.5       7-   857.1       511   119       71   021.2   808.1dnawfualanosreP
       32   819.61       41   031.21       31   980.8       61   905.11   888.9negnudnewfuA egitsnoS
       81   845.32       11   006.01       51   074.5       51   482.11   228.9reuetsztasmU etetsieleG
       5   610.9-       4-   765.2-       1   987-       1   422.3-   771.3-negnudnewfuA enretnI
       91   745.96       11   922.23       5   719.9       41   331.13   163.72 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK

20.639   23.371   13       10.451   8       22.435   10       37.378   19       

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 530.800   537.857   1       347.422   1       560.969   2       859.246   1       
       1-   936.756       2   624.044       1   356.772       1   536.024   980.814negömrevegalnA       
       1   465.93       3   340.02       5   968.9       2   080.02   195.91negömrevreiT       
       6   340.261       2   994.001       5   998.95       4   241.79   021.39negömrevfualmU       

Betriebliches Kapital (Passiva) zum 31.12. 530.800   537.857   1       347.422   1       560.969   2       859.246   1       
       1-   027.711       3   892.15       5   062.62       1   923.55   346.45)nedluhcS( latipakdmerF       
       1   525.147       2   176.905       1   161.123       1   825.284   651.674 )negömrevnieR( latipaknegiE       

       4-   5,11       3-   5,71       4-   0,42       4-   0,61   7,61)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
       2-   2,27       1-   0,27       1   4,18       1-   8,37   9,47)%( etarsdnawfuA
       02   28,0       9   15,0       3   42,0       31   35,0   74,0tneiziffeokstätilibatneR
       1   3,81       0   1,32       4-   0,72       0   7,12   8,12)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA

Veränderung des Buchwertes des Anlagevermögens (in 
Euro)

1.040   274   -74       -1.165   -148       995   . 1.737   .

       2-   7,31       1   1,9       4   6,7       0   3,01   3,01)%( dargsgnudluhcsreV
       1   4,55       0   8,85       1-   5,06       0   8,85   9,85)%( dargsgnubierhcsbA
       01   053.89       0   548.84       9-   133.91       3   624.74   771.64)oruE ni( 1 wolf hsaC
       9   382.85       5   620.03       8   239.8       7   484.72   627.52)oruE ni( 2 wolf hsaC

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 20.178   22.761   13       4.759   -3       23.318   8       56.015   20       

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge

1.902   1.869   -2       2.120   -12       1.624   19       1.822   -4       

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 13.604   14.024   3       20.782   4       11.282   1       6.007   3       
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer) 545   775   42       351   23       722   33       1.676   61       

       61   761.26       6   305.53       1   113.72       8   978.73   041.53 )otten( nemmokniesbrewrE  =
       011   837       5-   783       22-   134       6   084   554etfnükniE egirbÜ + 
       7-   223.4       7-   726.5       8-   126.6       8-   357.5   422.6srefsnartlaizoS + 
       51   822.76       4   615.14       1-   363.43       5   111.44   818.14nemmokniestlahsuaH serabgüfreV  =
       4   123.34       3   658.53       2   340.43       3   717.63   407.53hcuarbrevtavirP  - 
       44   709.32       8   066.5       77-   123       12   493.7   511.6 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ =

1) Standardoutput in 1.000 Euro.
2) Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2016
3) Änderung zum Vorjahr in Prozent.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Größere Betriebe (1)
100 - < 350

Struktur der Betriebe

Durchschnitt
aller Betriebe

Änderung 
2017 zu 2016

in Prozent

Kleinere Betriebe (1)
 8 - < 30

Mittlere Betriebe (1)
30 - < 100

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2017 nach Betriebsformen Tabelle 4.2.1

Betriebsformen Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe

Forstbetriebe Alle Betriebe

   798.1   351   812   161   598   941   123gnutrewsuA red ni ebeirteB
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 11.568   6.495   38.192   4.787   7.354   7.660   76.056   

   009.07   005.14   009.08   004.951   008.46   008.18   005.16)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 49,85   13,69   31,14   30,69   37,37   29,85   32,94   

   24,61   91,2   34,92   96,72   36,7   12,6   07,74)ah( dnalrekcA retnurad
   53,51   75,62   76,6   54,2   30,32   46,0   86,1)ah( dnalnürgreuaD               
   44,51   49,85   91,8   83,7   92,41   62,3   22,5)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   65,01   44,3   48,41   83,11   07,8   01,4   10,22)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 49,53   13,40   24,43   29,87   35,43   18,52   28,12   
   24,1   91,1   93,1   44,1   25,1   49,1   99,0)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 0,89   1,40   1,48   1,40   1,31   1,16   1,33   
   6,42   9,91   8,51   0,1   5,14   6,0   6,0)kcütS ni( redniR
   3,7   5,1   1,2.   8,31..)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
   3,93   2,1   2,97   7,484   2,1   1,2   6,1)kcütS ni( eniewhcS
   8,0   9,0   6,0   7,1   3,1   1,0.)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   119.811   046.17   104.941   531.842   287.501   132.821   264.511gartrE
   039.22   858.1   893.93   083.72   484.3   204.47   878.95gnuztunnedoB
   171.74   241.31   232.85   392.771   618.65   730.2   813.2gnutlahreiT
   370.7   121.32   291.5   213.5   874.6   355.1   334.3tfahcstriwtsroF
   230.91   930.71   161.91   907.31   804.91   213.21   600.52redleG ehciltneffÖ
   409.31   409.9   697.61   922.21   111.21   600.62   335.41egärtrE egitsnoS
   520.21   451.7   089.51   983.72   425.01   918.21   688.01reuetsztasmU enetlahrE
   422.3-   875-   853.5-   971.51-   930.3-   998-   195-egärtrE enretnI
   877.78   577.94   651.611   534.881   334.77   770.19   745.58dnawfuA
   552.34   088.81   159.56   493.431   881.63   272.03   078.73dnawfuahcaS
   290.91   546.41   120.02   910.62   008.91   820.81   638.61negnubierhcsbA
   160.1   486   712.1   653.1   070.1   785.1   167nesnizlatipakdmerF
   286.2   344   052.4   841.5   185.1   156.1   163.6dnawfuateiM dnu -thcaP
   021.2   265   636.1   212.1   267   354.21   615.2dnawfualanosreP
   905.11   862.9   163.31   815.11   196.01   898.61   984.11negnudnewfuA egitsnoS
   482.11   178.5   970.51   669.32   973.01   680.11   403.01reuetsztasmU etetsieleG
   422.3-   875-   853.5-   971.51-   930.3-   998-   195-negnudnewfuA enretnI
   331.13   568.12   542.33   007.95   943.82   451.73   619.92 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft +                    
Personalaufwand, je bAK 32.636   25.518   19.212   42.209   25.078   18.907   23.371   

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 505.675   423.719   531.988   690.839   511.307   642.374   537.857   
   758.735   473.246   703.115   938.096   889.135   917.324   576.505.21.13 muz )avissaP( latipaK sehcilbeirteB
   923.55   742.43   731.95   572.88   763.85   726.76   592.63)nedluhcS( latipakdmerF       
   825.284   721.806   071.254   465.206   126.374   390.653   083.964 )negömrevnieR( latipaknegiE       

   0,61   8,32   8,21   5,5   3,81   6,9   7,12)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
   8,37   5,96   7,77   9,57   2,37   0,17   1,47)%( etarsdnawfuA
   35,0   83,0   75,0   78,0   54,0   66,0   76,0tneiziffeoksätilibatneR
   7,12   4,92   2,71   8,31   6,52   8,91   7,91)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA

Veränderung des Buchwertes des Anlagevermögens (in 
Euro) -2.354   12   385   2.609   2.973   -141   274   

   3,01   3,5   6,11   8,21   0,11   0,61   2,7)%( dargsgnudluhcsreV
   8,85   9,85   3,26   3,75   6,55   5,16   1,66)%( dargsgnubierhcsbA
   624.74   463.43   220.84   187.28   537.44   596.94   276.84)oruE ni( 1 wolf hsaC
   484.72   144.81   144.72   222.74   817.32   756.03   689.53)oruE ni( 2 wolf hsaC

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 18.639   28.469   21.462   48.627   22.296   14.906   22.761   

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 1.857   1.852   1.613   797   3.294   2.477   1.869   

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 16.529   11.667   14.092   10.626   12.493   15.490   14.024   
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer) 1.761   1.794   276   870   939   692   775   

   978.73   081.23   441.73   081.95   198.63   391.04   462.53 )otten( nemmokniesbrewrE  =
   084   491   39   692.1   895   711   193etfnükniE egirbÜ + 
   357.5   464.5   519.6   083.6   256.5   721.5   826.5srefsnartlaizoS + 
   111.44   938.73   251.44   658.66   241.34   734.54   382.14nemmokniestlahsuaH serabgüfreV  =
   717.63   983.43   633.73   420.24   975.53   598.63   823.93hcuarbrevtavirP  - 
   493.7   054.3   618.6   238.42   365.7   245.8   659.1 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ =

Änderung 2017 zu 2016 (in Prozent)
   41   6   1   63   03   6   61-tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt  (in Euro)

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

4.2 Einkommenssituation nach Betriebsformen und Größenklassen
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Betriebs- und Einkommensdaten für Marktfruchtbetriebe Tabelle 4.2.2

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016 2017 zu 
Dreijahresmittel

 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

Betriebe in der Auswertung 312   321   3       3       88   139   94   
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 49,06   49,85   2       0       27,06   59,00   96,19   
darunter Ackerland (ha) 47,12   47,70   1       0       24,50   57,45   94,01   
               Dauergrünland (ha) 1,47   1,68   14       13       2,27   1,16   1,03   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 4,73   5,22   10       6       4,91   6,46   3,61   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 48,73   49,53   2       0       26,75   58,72   95,78   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 0,99   0,99   0       -2       0,64   1,09   1,80   
darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 0,90   0,89   -2       -4       0,63   0,99   1,40   
Rinder (in Stück) 0,7   0,6   -20       -22       0,2   0,7   1,5   
darunter Milchkühe (in Stück) . . . . . . .
Schweine (in Stück) 1,6   1,6   -2       -18       0,6   2,0   3,5   
Viehbesatz (GVE je ha RLF) . . . . . . .

Ertrag 116.020   115.462   0       1       57.169   134.407   242.762   
Bodennutzung 65.038   59.878   -8       -4       25.065   68.434   141.330   
Tierhaltung 2.435   2.318   -5       -11       1.575   2.751   3.563   
Forstwirtschaft 2.337   3.433   47       30       2.974   4.959   1.723   
Öffentliche Gelder 24.151   25.006   4       -1       13.897   30.117   46.312   

   130.581   924.49   121.44       4       6   745.58   354.08dnawfuA
   355.38   262.24   036.81       4-       1   078.73   816.73dnawfuahcaS

Abschreibung    858.92   412.91   765.01       6       4   638.61   752.61ne
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft 35.567   29.916   -16       -7       13.048   39.979   57.731   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + 
Personalaufwand, je bAK 38.198   32.636   -15       -4       20.755   38.728   37.273   

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Marktfruchtbetriebe Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Getreide-,
Ölsaaten- und Eiweißpflanzenbetriebe (1) Tabelle 4.2.2a

2016 (2) 2017 (2) 2017 zu 2016 2017 zu 
Dreijahresmittel

 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

Betriebe in der Auswertung 177   174   -2       2       60   88   26   
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 47,27   50,10   6       5       27,83   63,15   142,25   
darunter Ackerland (ha) 45,06   48,47   8       6       26,40   61,54   139,11   
               Dauergrünland (ha) 1,81   1,29   -29       -20       1,21   1,31   1,76   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 5,74   6,00   5       5       4,88   7,69   5,84   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 46,89   49,81   6       5       27,57   62,87   141,70   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 0,85   0,86   1       0       0,63   1,04   1,61   
darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 0,81   0,81   0       -1       0,62   0,96   1,44   
Rinder (in Stück) 0,5   0,4   -27       -28       0,2   0,7   .
Schweine (in Stück) 0,4   0,7   70       90       0,4   0,6   3,1   

Ertrag 94.489   103.084   9       11       61.133   132.460   254.393   
Bodennutzung 48.602   50.116   3       5       27.287   65.388   135.771   
Tierhaltung 1.342   2.063   54       77       1.845   2.213   2.867   
Forstwirtschaft 2.683   4.056   51       43       2.954   5.941   2.861   

   644.702   563.29   519.74       21       31   681.77   463.86dnawfuA
   511.39   457.14   378.91       3       6   958.33   959.13dnawfuahcaS

Abschreibung    986.13   904.91   434.11       21       01   610.61   116.41ne
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft 26.125   25.898   -1       9       13.218   40.095   46.948   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + 
Personalaufwand, je bAK 31.709   31.256   -1       9       21.465   39.850   31.710   

1) Getreide-, Eiweißpflanzen-, Ölsaaten- und Hackfruchtkombinationsbetriebe, spezialisierte Hackfruchtbetriebe, spezialisierte Feldgemüse- und Ackerbaugemischtbetriebe.
2) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte Getreide-, 
Ölsaaten- und 

Eiweißpflanzenbetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)
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Betriebs- und Einkommensdaten für Dauerkulturbetriebe Tabelle 4.2.3

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

Betriebe in der Auswertung 160   149   -7       -10       22   57   70   
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 12,65   13,69   8       5       4,48   12,79   25,86   
darunter Ackerland (ha) 5,49   6,21   13       5       1,25   6,19   12,27   
               Dauergrünland (ha) 0,36   0,64   78       76       0,54   0,82   0,57   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 3,07   3,26   6       2       1,36   3,84   4,92   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 12,43   13,40   8       4       4,30   12,50   25,44   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,85   1,94   5       0       1,12   2,03   2,86   
darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,39   1,40   0       0       0,93   1,45   1,90   
Rinder (in Stück) 0,2   0,6   . . . 1,2   0,8   
Schweine (in Stück) 1,6   2,1   29       14       0,5   0,2   6,1   

Ertrag 116.913   128.231   10       15       61.303   124.747   213.298   
Bodennutzung 72.051   74.402   3       5       33.130   72.924   126.123   
Tierhaltung 1.916   2.037   6       22       143   943   5.541   
Forstwirtschaft 1.732   1.553   -10       -7       371   1.738   2.785   
Öffentliche Gelder 10.063   12.312   22       40       4.059   10.499   24.325   

   543.741   578.88   417.64       11       11   770.19   737.18dnawfuA
   185.15   458.72   809.41       7       6   272.03   806.82dnawfuahcaS

Abschreibung    516.03   898.61   386.8       31       21   820.81   601.61ne
   614.12   721.21   463.5       11       82   354.21   507.9dnawfualanosreP

Sonstige Aufwendung    074.12   344.91   228.01       71       51   898.61   386.41ne
   359.56   178.53   985.41       82       6   451.73   671.53 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 24.290   25.518   5       22       17.887   23.648   30.602   

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Dauerkulturbetriebe
Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Ackerbaubetriebe allgemeiner Art (1) Tabelle 4.2.2b

2016 (2) 2017 (2) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

Betriebe in der Auswertung 135   147   9       5       28   51   68   
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 52,31   49,48   -5       -7       25,48   51,24   78,58   
darunter Ackerland (ha) 50,86   46,56   -8       -10       20,60   49,78   76,77   
               Dauergrünland (ha) 0,84   2,25   168       79       4,43   0,88   0,75   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 2,89   4,06   40       12       4,99   4,16   2,77   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 52,07   49,13   -6       -7       25,06   50,96   78,22   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,24   1,19   -4       -5       0,66   1,20   1,87   
darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,07   1,00   -6       -8       0,65   1,05   1,39   
Rinder (in Stück) 1,1   0,9   -21       -21       0,2   0,7   2,0   
Schweine (in Stück) 3,8   2,8   -25       -35       1,0   4,4   3,7   

Ertrag 155.237   133.784   -14       -11       49.058   138.056   238.315   
Bodennutzung 94.975   74.327   -22       -15       20.518   74.142   143.456   
Tierhaltung 4.424   2.695   -39       -45       1.023   3.760   3.829   
Forstwirtschaft 1.707   2.510   47       10       3.013   3.120   1.287   

   164.671   692.89   853.63       5-       4-   229.79   374.201dnawfuA
   798.97   412.34   780.61       21-       9-   908.34   629.74dnawfuahcaS

Abschreibung    851.92   948.81   497.8       2-       6-   150.81   452.91ne
   458.16   067.93   007.21       32-       23-   268.53   467.25 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 46.293   34.105   -26       -15       19.382   36.905   39.105   

1) Getreide-, Eiweißpflanzen-, Ölsaaten- und Hackfruchtkombinationsbetriebe, spezialisierte Hackfruchtbetriebe, spezialisierte Feldgemüse- und Ackerbaugemischtbetriebe.
2) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte Ackerbaubetriebe 
allgemeiner Art

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)
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Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Obstbaubetriebe Tabelle 4.2.3b

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 (2) 40 - < 100 100 - < 350

   73   71.       6-       2-   65   75gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 12,53   13,49   8       10       . 10,84   16,92   

   16,4   55,4.       03       62   73,4   64,3)ah( dnalrekcA retnurad
   95,0   89,1.       63       84   11,1   57,0)ah( dnalnürgreuaD               
   80,7   64,8.       3-       3-   82,7   45,7)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   10,4   06,1.       8-       11-   27,2   70,3)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 11,98   12,84   7       10       . 10,21   16,24   
   09,2   99,1.       3-       8   82,2   21,2)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
   67,1   71,1.       2-       1-   93,1   04,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad
   22,0   01,3.       64       97   41,1   46,0)kcütS ni( redniR
   3,11..       03       23   1,6   6,4)kcütS ni( eniewhcS

   318.202   869.201.       31       41   123.641   320.821gartrE
   878.89   429.45.       8-       4   884.37   647.07gnuztunnedoB
   708.9   973.1.       01       9-   267.5   943.6gnutlahreiT
   376.4   449.4.       5-       31-   791.4   948.4tfahcstriwtsroF
   808.72   424.11.       55       12   443.91   349.51redleG ehciltneffÖ
   515.921   080.97.       1       4   397.89   140.59dnawfuA
   675.83   510.02.       21-       31-   149.82   432.33dnawfuahcaS
   438.13   717.51.       91       31   301.32   083.02negnubierhcsbA
   892.37   988.32.       94       44   825.74   289.23 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 22.622   28.852   28       33       . 20.201   33.494   

1) Gewichtsbasis AS 2016.
2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte
Obstbaubetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Weinbaubetriebe Tabelle 4.2.3a

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

   82   83   81       31-       21-   48   59gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 12,40   13,62   10       3       4,20   14,07   36,48   

   34,12   22,7   41,1       2       41   10,7   51,6)ah( dnalrekcA retnurad
   71,0   53,0   13,0       021       67   03,0   71,0)ah( dnalnürgreuaD               
   38,1   28,1   87,0       9       61   33,1   51,1)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   28,51   71,4   76,0       1       51   07,4   90,4)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 12,31   13,52   10       3       4,14   13,92   36,37   
   87,2   30,2   12,1       2       4   97,1   17,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
   30,2   45,1   99,0       1-       1   73,1   63,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad
   3,0   2,0   5,0       34-       91-   4,0   5,0)kcütS ni( eniewhcS

   050.732   475.531   175.96       91       01   915.321   724.211gartrE
   729.761   226.28   392.73       31       5   152.77   143.37gnuztunnedoB
   86   208   69       411       131   433   541gnutlahreiT
   194   783   643       92-       32-   783   105tfahcstriwtsroF
   940.91   543.01   001.4       92       52   730.9   032.7redleG ehciltneffÖ
   632.571   800.49   065.15       81       71   922.98   604.67dnawfuA
   140.96   318.13   756.51       71       51   071.13   300.72dnawfuahcaS
   626.92   424.71   672.9       21       21   578.51   071.41negnubierhcsbA
   418.16   665.14   110.81       22       5-   092.43   120.63 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 25.361   24.826   -2       20       20.125   25.706   28.792   

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte
Weinbaubetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)



---      180      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

Betriebs- und Einkommensdaten für Futterbaubetriebe Tabelle 4.2.4

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

   382   334   971       11-       6-   598   459gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 30,82   31,14   1       2       19,70   32,85   54,13   

   85,91   99,6   33,3       4       0   36,7   56,7)ah( dnalrekcA retnurad
   69,33   62,52   70,61       2       1   30,32   96,22)ah( dnalnürgreuaD               
   82,81   40,61   47,01       2       1   92,41   51,41)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   54,22   08,7   39,3       11       3   07,8   54,8)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 24,21   24,43   1       4       15,32   24,47   46,15   
   70,2   16,1   81,1       0       1   25,1   15,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
   00,2   85,1   51,1       0       0   84,1   84,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad
   4,09   6,93   2,32       8       3   5,14   2,04)kcütS ni( redniR
   4,93   4,41   5,2       8       1   8,31   7,31)kcütS ni( ehükhcliM retnurad
   8,1   5,1   7,0       8       0   2,1   2,1)kcütS ni( eniewhcS
   5,1   3,1   2,1..   3,1.)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   555.432   354.601   563.15       41       21   287.501   801.49gartrE
   072.8   290.3   019.1       21       9   484.3   902.3gnuztunnedoB
   606.251   174.65   542.71       81       51   618.65   763.94gnutlahreiT
   907.8   106.7   833.4       11-       4   874.6   352.6tfahcstriwtsroF
   261.13   566.91   032.41       5       3   804.91   187.81redleG ehciltneffÖ
   100.161   776.57   874.44       11       7   334.77   243.27dnawfuA
   126.58   000.53   558.61       7       3   881.63   490.53dnawfuahcaS
   448.63   395.91   619.21       31       8   008.91   593.81negnubierhcsbA
   455.37   677.03   688.6       42       03   943.82   667.12 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 14.761   19.212   30       24       6.523   19.493   36.026   

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Futterbaubetriebe
Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Milchviehbetriebe Tabelle 4.2.4a

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

   382   253   85       11-       7-   376   127gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 32,47   32,95   1       7       14,48   29,89   54,13   

   85,91   58,5   43,1       9       1   30,8   79,7)ah( dnalrekcA retnurad
   69,33   75,32   79,21       6       2   74,42   60,42)ah( dnalnürgreuaD               
   82,81   78,51   57,8       3       0   92,51   52,51)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   54,22   68,6   55,1       51       4   37,9   63,9)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 25,84   26,03   1       7       10,45   22,66   46,15   
   70,2   46,1   72,1       2       1   96,1   86,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
   00,2   26,1   72,1       3       1   56,1   46,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad
   4,09   2,63   1,51       01       2   7,44   6,34)kcütS ni( redniR
   4,93   3,71   5,7       21       3   5,12   9,02)kcütS ni( ehükhcliM retnurad
   8,1   3,1   9,0       41       0   4,1   3,1)kcütS ni( eniewhcS
   5,1   3,1   2,1       7       0   4,1   3,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   555.432   789.301   304.54       91       51   954.421   992.801gartrE
   072.8   445.2   109       11       6   663.3   981.3gnuztunnedoB
   606.251   081.75   332.12       42       91   420.47   162.26gnutlahreiT
   907.8   105.7   916.3       4-       5   801.7   997.6tfahcstriwtsroF
   261.13   356.81   414.01       7       2   411.02   617.91redleG ehciltneffÖ
   100.161   771.27   336.73       21       7   374.68   996.08dnawfuA
   126.58   537.23   058.51       9       4   946.14   722.04dnawfuahcaS
   448.63   132.91   378.01       61       8   340.22   634.02negnubierhcsbA
   455.37   118.13   077.7       73       83   589.73   006.72 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 16.707   22.827   37       33       6.162   19.606   36.026   

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte 
Milchviehbetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)



---      180      ---    ---      181      ---    
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 8. TABELLENVERZEICHNIS

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Mutterkuhhaltungsbetriebe Tabelle 4.2.4d

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 (2) 40 - < 100 (2) 100 - < 350 (2)

...       71-       7-   97   58gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 31,20   32,76   5       0       . . .

...       41-       41-   05,5   63,6)ah( dnalrekcA retnurad

...       4       01   97,62   14,42)ah( dnalnürgreuaD               

...       7       9   85,41   24,31)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 22,92   23,50   3       2       . . .

...       4-       2   12,1   91,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

...       4-       1-   81,1   81,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad

...       5       7   8,73   4,53)kcütS ni( redniR

...       5       8   8,61   6,51)kcütS ni( ehükrettuM retnurad

...       61-       54   9,0   6,0)kcütS ni( eniewhcS

...       01       51   2,1   1,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

...       1-       3   097.26   847.06gartrE

...       3       5-   349.2   901.3gnuztunnedoB

...       3-       3-   208.61   433.71gnutlahreiT

...       73-       7-   519.4   162.5tfahcstriwtsroF

...       6       6   144.12   831.02redleG ehciltneffÖ

...       4       01   288.11   697.01egärtrE egitsnoS

...       22       91   826.5   647.4reuetsztasmU enetlahrE

...       32       92-   128-   636-egärtrE enretnI

...       6       7   453.35   656.94dnawfuA

...       7-       3-   375.71   980.81dnawfuahcaS

...       8       6   041.61   552.51negnubierhcsbA

...       82-       51-   634.9   290.11 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 9.462   8.864   -6       -18       . . .

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
2) Keine Auswertungen nach Größenklassen verfügbar.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte 
Mutterkuhhaltungsbetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Rinderaufzucht- und -mastbetriebe Tabelle 4.2.4b

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350 (2)

.   74   69       3-       1   751   651gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 27,50   27,98   2       -4       22,78   47,73   .

.   15,41   37,4       2-       3-   45,7   87,7)ah( dnalrekcA retnurad

.   99,23   56,71       4-       4   80,02   53,91)ah( dnalnürgreuaD               

.   58,61   34,11       5       9   82,21   52,11)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 21,77   22,24   2       1       18,39   34,93   .

.   52,1   80,1       5-       2   21,1   01,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

.   32,1   60,1       5-       0   01,1   01,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad

.   2,96   8,03       5       6   0,14   5,83)kcütS ni( redniR
..)kcütS ni( ehükhcliM retnurad . . . . .

.   9,3   6,0       61       92   2,1   9,0)kcütS ni( eniewhcS

.   3,1   2,1       01       51   3,1   1,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

.   796.611   252.35       6       9   024.17   652.56gartrE

.   325.6   734.2       41       31   348.3   204.3gnuztunnedoB

.   430.25   064.51       8       7   902.62   265.42gnutlahreiT

.   335.7   086.4       32-       9   522.5   808.4tfahcstriwtsroF

.   486.52   025.61       3       6   385.81   094.71redleG ehciltneffÖ

.   305.59   599.64       01       11   273.16   954.55dnawfuA

.   981.84   228.61       4       5   115.62   833.52dnawfuahcaS

.   587.12   759.31       01       9   479.51   307.41negnubierhcsbA

.   491.12   752.6       61-       3   840.01   697.9 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 9.033   9.676   7       -9       6.607   17.343   .

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte Rinderaufzucht- 
und -mastbetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)
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 8. TABELLENVERZEICHNIS

Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Schweinebetriebe Tabelle 4.2.5a

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 (2) 40 - < 100 100 - < 350

   511   02.       7-       9-   631   941gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 32,47   32,71   1       2       . 15,46   39,53   

   14,73   59,31.       3       1   87,03   75,03)ah( dnalrekcA retnurad               
   05,1   79,0.       11-       1-   63,1   83,1)ah( dnalnürgreuaD               
   64,5   28,4.       4       31   34,5   28,4)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   83,61   82,3.       7       6   87,21   30,21)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 31,93   32,08   0       2       . 14,90   38,86   
   46,1   71,1.       2-       2   94,1   64,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

               darunter nichtentlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,42   1,44   1       -2       . 1,16   1,57   
   2,0..       133.   2,0   0,0)kcütS ni( redniR

..)kcütS ni( ehükhcliM retnurad               . . . . .
   0,427   6,242.       1       4   5,885   1,465)kcütS ni( eniewhcS
   8,1   7,1.       2-       0   8,1   8,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   132.203   400.521.       81       81   579.052   249.112gartrE
   900.53   886.41.       5       3   502.92   283.82gnuztunnedoB
   348.912   492.38.       81       81   686.081   716.251gnutlahreiT
   884.5   189.3.       52       65   689.4   991.3tfahcstriwtsroF
   032.71   061.7.       8       7   473.41   654.31redleG ehciltneffÖ
   867.322   247.101.       8       11   342.881   844.961dnawfuA
   475.161   463.27.       5       9   754.531   972.421dnawfuahcaS
   979.13   763.41.       01       9   850.72   798.42negnubierhcsbA
   364.87   262.32.       66       84   237.26   494.24 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 29.856   42.800   43       68       . 20.187   48.827   

1) Gewichtungsbasis AS 2013.
2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte 
Schweinebetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für Veredelungsbetriebe Tabelle 4.2.5

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40  (2) 40 - < 100 100 - < 350

   331   62.       6-       7-   161   371gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 31,38   30,69   -2       0       . 15,31   38,55   

   26,53   18,11.       1-       3-   96,72   05,82)ah( dnalrekcA retnurad
   73,2   88,2.       0       4   54,2   63,2)ah( dnalnürgreuaD              
   32,7   75,8.       01       6   83,7   89,6)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   06,1   02,1.       4-       1-   44,1   54,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nichtentlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,41   1,40   -1       -4       . 1,19   1,54   
   6,0   8,2.       07       12   0,1   9,0)kcütS ni( redniR

.......)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
   3,236   5,581.       3-       1-   7,484   0,294)kcütS ni( eniewhcS
   7,1   6,1.       4-       0   7,1   7,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

       21       31   531.842   039.812gartrE . 145.020   303.813   
   256.43   680.31.       3       1   083.72   002.72gnuztunnedoB
   985.812   119.89.       01       31   392.771   468.651gnutlahreiT
   940.6   893.4.       81       72   213.5   691.4tfahcstriwtsroF
   928.61   819.7.       6       2   907.31   824.31redleG ehciltneffÖ

       4       8   534.881   690.571dnawfuA . 119.248   226.857   
   822.361   077.18.       0       6   493.431   299.621dnawfuahcaS
   682.13   661.61.       6       4   910.62   110.52negnubierhcsbA

       84       63   007.95   438.34 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE . 25.771   76.956   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 31.030   42.209   36       53       . 22.067   48.917   

1) Gewichtungsbasis AS 2016.
2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Veredelungsbetriebe
Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)
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Betriebs- und Einkommensdaten für spezialisierte Geflügelbetriebe Tabelle 4.2.5b

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 (2) 40 - < 100 (2) 100 - < 350 (2)

...       31       51   32   02gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 24,82   21,51   -13       -11       . . .

...       11-       7-   35,31   45,41)ah( dnalrekcA retnurad              

...       11-       32-   55,7   38,9)ah( dnalnürgreuaD               

...       4-       82-   47,61   63,32)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF

...       5-       42   71,5   71,4)ah( FL etethcapeguZ
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 22,02   19,73   -10       -9       . . .

...       31-       01-   12,1   53,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
           darunter nichtentlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,32   1,18   -10       -12       . . .

...       11       92-   2,5   3,7)kcütS ni( redniR

...       41-       4-   9,0   0,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

       02-       41-   099.832   004.772gartrE . . .
...       6-       3-   505.81   799.81gnuztunnedoB
...       42-       61-   484.561   344.691gnutlahreiT
...       02-       93-   858.6   703.11tfahcstriwtsroF
...       8-       12-   718.01   417.31redleG ehciltneffÖ

       02-       41-   215.091   044.122dnawfuA . . .
...       42-       41-   763.031   199.151dnawfuahcaS
...       31-       22-   778.02   995.62negnubierhcsbA

       12-       31-   874.84   169.55 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE . . .
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand,  
je bAK 41.996   41.161   -2       -9       . . .

1) Gewichtungsbasis AS 2013.
2) Keine Auswertungen nach Größenklassen verfügbar.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Spezialisierte 
Geflügelbetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Betriebs- und Einkommensdaten für landwirtschaftliche Gemischtbetriebe Tabelle 4.2.6

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

   611   07   23       11-       6-   812   232gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 36,43   37,37   3       1       17,43   38,62   58,39   

   47,15   11,92   21,01       1-       2   34,92   58,82)ah( dnalrekcA retnurad              
   94,4   03,8   47,6       21       5   76,6   53,6)ah( dnalnürgreuaD               
   97,8   31,8   27,7       31       7   91,8   46,7)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 35,01   35,43   1       -1       15,60   35,67   57,60   
   38,1   73,1   40,1       5-       0   93,1   93,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

              darunter nichtentlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,29   1,31   2       -3       1,03   1,31   1,63   
   1,42   2,61   9,7       3       01   8,51   4,41)kcütS ni( redniR
   4,4   8,1   2,0       81-       0   1,2   1,2)kcütS ni( ehükhcliM retnurad              
   7,981   0,84   7,61       8-.   2,97   9,87)kcütS ni( eniewhcS
   7,0   5,0   6,0       2       0   6,0   6,0)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   910.772   197.231   294.55       7       7   104.941   834.931gartrE
   265.77   911.43   666.11       1-       3-   893.93   215.04gnuztunnedoB
   246.621   521.44   147.31       8       11   232.85   333.25gnutlahreiT
   837.5   019.4   720.5       04       92   291.5   610.4tfahcstriwtsroF
   386.82   145.91   433.01       0       4   161.91   464.81redleG ehciltneffÖ
   621.012   668.301   570.74       6       9   651.611   595.601dnawfuA
   236.131   285.55   666.91       1       4   159.56   481.36dnawfuahcaS
   670.03   124.91   428.11       11       31   120.02   186.71negnubierhcsbA
   537.1   689   120.1       21-       3-   712.1   352.1nesnizlatipakdmerF
   870.9   326.3   696       0       3   052.4   431.4dnawfuateiM dnu -thcaP
   771.4   649   961       03-       43-   636.1   774.2dnawfualanosreP
   834.71   819.31   831.9       32       32   163.31   248.01negnudnewfuA egitsnoS
   398.66   629.82   714.8       9       1   542.33   348.23 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, 
je bAK 25.341   25.078   -1       11       8.290   21.871   38.935   

1) Gewichtungsbasis AS 2013.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Landwirtschaftliche 
Gemischtbetriebe

Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)
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Betriebs- und Einkommensdaten für Forstbetriebe (>1/3 Gesamtstandardoutput) Tabelle 4.2.7

2016 (1) 2017 (1) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350 

   51   27   66       2       3   351   841gnutrewsuA red ni ebeirteB
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 30,33   29,85   -2       -7       20,85   39,30   76,88   

   33,7   11,3   72,1       92-       3-   91,2   72,2)ah( dnalrekcA retnurad              
   89,46   76,43   50,91       2-       0   75,62   66,62)ah( dnalnürgreuaD               
   89,181   74,88   71,33       2-       2-   49,85   11,06)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   77,1   24,1   20,1       4-       0   91,1   91,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

             darunter nichtentlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,16   1,16   0       -2       1,01   1,37   1,68   
   1,73   9,92   5,31       2       3   9,91   4,91)kcütS ni( redniR
   3,6   1,1   8,0       21       02   2,1   0,1)kcütS ni( eniewhcS
   8,0   9,0   9,0       41       11   9,0   8,0)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   038.641   488.99   521.15       4-       7   046.17   149.66gartrE
   592.5   136.2   261.1       93-       4-   858.1   039.1gnuztunnedoB
   762.64   283.81   964.7       1-       41   241.31   075.11gnutlahreiT
   779.73   713.43   544.61       6-       7   121.32   566.12tfahcstriwtsroF
   356.72   766.22   773.31       3       5   930.71   171.61redleG ehciltneffÖ
   723.601   647.66   143.63       1-       8   577.94   462.64dnawfuA
   761.14   446.62   480.31       3-       01   088.81   091.71dnawfuahcaS
   660.92   531.91   341.11       4       4   546.41   980.41negnubierhcsbA
   305.04   831.33   487.41       9-       6   568.12   776.02 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand,  
je bAK 17.854   18.907   6       -7       14.709   24.047   23.863   

1) Gewichtungsbasis AS 2013.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Forstbetriebe
Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Spezialauswertung für Betriebe mit Kostenstellenauswertung Forst (1) Tabelle 4.2.7a

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Änderung 2017

zu 2016 in %

Alpengebiet
Struktur der Betriebe

   0,0   88   88   68   88   77   18ebeirtebtseT red lhaznA
   1,1-   1,701   2,801   7,701   0,011   4,801   2,701)ah( ehcälfrutluK

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 23,7   24,0   24,9   24,0   24,5   24,2   -1,2   
   8,1-   9,66   2,86   8,86   9,46   9,36   2,36)ah( ehcälfdlaW
   0,0   1,56   1,56   8,56   7,46   6,36   9,26)ah( beirteB ej ehcälfdlawsgartrE
   3,3   3,6   1,6   0,8   4,7   8,7   1,7)mf( dlawsgartrE ah ej galhcsniezloH

Ergebnisse je Betrieb 
   7,7   705.521   184.611   498.011   555.911   837.711   662.901)oruE ni( gartrE

              darunter Forstwirtschaft (in Euro) 31.436   33.830   35.550   34.686   26.498   28.269   6,7   
   0,1-   32   32   13   03   92   92)% ni( tfahcstriwtsroF               

Beitrag Forst zu den Einkünften in L + F (in Euro) (2) 17.673   20.240   18.029   20.303   13.668   14.383   5,2   
Beitrag Forst zu den Einkünften in L + F (in %) 41   47   42   48   32   34   5,2   
Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

   8,9   354.08   852.37   681.07   291.57   299.47   651.96KAb ej gartrE
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 23.946   28.955   29.850   22.330   22.760   27.866   22,4   

   5,91   567.82   970.42   245.32   766.03   107.92   932.52U-KA ej nemmokniesbrewrE
Außeralpine Gebiete

Struktur der Betriebe
   3,4   42   32   52   62   82   92ebeirtebtseT red lhaznA
   4,0-   8,86   1,96   5,46   4,46   1,46   3,46)ah( ehcälfrutluK

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 33,3   33,0   31,7   33,6   37,5   37,3   -0,6   
   8,0-   3,03   5,03   0,03   7,92   5,92   4,92)ah( ehcälfdlaW
   3,0-   6,82   7,82   0,82   7,92   5,92   3,92)ah( beirteB ej ehcälfdlawsgartrE
   2,32-   6,8   2,11   0,51   1,9   2,11   5,9)mf( dlawsgartrE ah ej galhcsniezloH

Ergebnisse je Betrieb 
   7,0   647.821   188.721   586.821   987.421   091.021   757.321)oruE ni( gartrE

              darunter Forstwirtschaft (in Euro) 18.277   18.671   17.807   25.292   18.554   14.837   -20,0   
   6,02-   21   51   02   41   61   51)% ni( tfahcstriwtsroF               

Beitrag Forst zu den Einkünften in L + F (in Euro) (2) 9.553   9.277   8.732   12.662   8.278   4.837   -41,6   
Beitrag Forst zu den Einkünften in L + F (in %) 22   22   20   30   19   11   -41,6   
Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro)

   1,4-   704.68   750.09   222.58   089.87   695.97   348.97KAb ej gartrE
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft je nAK 27.639   27.356   28.112   27.642   28.378   28.795   1,5   
Erwerbseinkommen je AK−U 31.040   31.420   31.788   32.187   32.643   32.303   -1,0   
1) Bezugsgröße: tatsächlicher Holzeinschlag; Änderung des Vermögens am stehenden Holz nicht berücksichtigt.
2) Ertrag abzüglich Aufwand für Waldarbeit und anteiligem Gemeinaufwand ausschließlich der Lohnsätze der nichtentlohnten Arbeitskräfte.

Quelle: LBG Österreich, Berechnungen der BOKU.
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4.3 Einkommenssituation der Bergbauernbetriebe

Betriebs- und Einkommensdaten von Bergbauernbetrieben 
nach Bergbauerngruppen (BB-Gruppen) Tabelle 4.3.1

2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1)

   6- 848   21- 46   3- 441   2- 903   01- 133gnutrewsuA red ni ebeirteB
   1- 864.83   01- 118.3   1 850.7   7 877.31   6- 128.31)ebeirteB lhaznA( ethciwegsbeirteB red emmuS
   1 007.65   1 005.63   0 009.64   1- 004.95   3 006.46)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
   1 64,13   21 31,73   0 47,53   2- 46,92   2 45,92)ah ,FL( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwdnaL
   0 25,5   72 11,0   3- 45,0   3- 58,4   3 22,01)ah( dnalrekcA retnurad
   2 32,52   21 34,63   1 10,43   2- 31,42   1 77,81)ah( dnalnürgreuaD               
   1 49,22   8- 89,62   1- 75,13   0 31,42   5 22,61)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   4 99,6   23 68,3   7 68,5   6 05,7   2- 19,7)ah( FL etethcapeguZ
   1 27,22   9 60,71   1- 48,02   1- 70,32   1 19,42 )ah ,FLR( ehcälF etztuneg .wdnal etreizudeR
   1 54,1   3- 04,1   3 84,1   2- 74,1   1 24,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
   0 14,1   2- 93,1   2 54,1   3- 24,1   2 73,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad
   3 2,33   9 5,12   1 3,82   3 1,63   3 9,53)kcütS ni( redniR
   1- 9,9   2 7,4   1- 5,6   4- 9,01   1 1,21)kcütS ni( ehükhcliM retnurad
   11 6,3   1 9,1   41 0,1   51 5,1   61 5,7)kcütS ni( eniewhcS
   8 2,1   6 1,1   9 1,1   9 3,1   8 2,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   01 600.69   21 143.67   9 538.28   8 018.001   21 663.301gartrE
   0 216.3. 835   3- 858   21 138.2   2- 546.6gnuztunnedoB
   31 511.44   02 412.52   01 512.03   9 628.74   61 527.25gnutlahreiT
   5 147.9   2 856.01   3 578.11   4- 594.9   71 546.8tfahcstriwtsroF
   4 344.91   41 517.22   2 051.12   1 861.91   3 349.71redleG ehciltneffÖ
   9 577.11   01- 902.01   9 506.11   01 794.31   31 875.01egärtrE egitsnoS
   32 364.9   63 559.7   73 553.8   81 749.9   81 269.9reuetsztasmU enetlahrE
   3- 341.2-   42 749-   7- 222.1-   21- 359.1-   3 231.3-egärtrE enretnI
   7 490.07   81 366.95   9 640.16   2 634.37   8 062.47dnawfuA
   4 072.13   62 870.52   5 752.42   1- 152.23   5 085.53dnawfuahcaS
   9- 425. 66   9- 621   11- 154   8- 529lettimegnüD retnurad
   6 142.01   62 170.8   7 153.7   1- 873.11   8 381.11lettimrettuF           
   5 925.5   81 662.5   6 841.5   1- 115.5   7 518.5eigrenE           
   51 197.4   71 051.4   21 863.4   41 279.4   51 400.5gnutlahdnatsnI           
   7 583.81   91 057.61   11 664.71   3 026.91   4 470.81negnubierhcsbA
   6- 210.1   1- 448   8 789   81- 480.1   1- 899nesnizlatipakdmerF
   2- 870.1   8- 843   9- 795   1 712.1   3- 683.1dnawfuateiM dnu -thcaP
   81 928   12 353   46 746   62 748   4 530.1dnawfualanosreP
   21 134.01   1- 302.9   31 271.01   01 148.01   61 294.01negnudnewfuA egitsnoS
   31 332.9   52 330.8   21 341.8   0 035.9   52 628.9reuetsztasmU etetsieleG
   3- 341.2-   42 749-   7- 222.1-   21- 359.1-   3 231.3-negnudnewfuA enretnI
   02 219.52   5- 976.61   7 987.12   62 473.72   52 601.92 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, je bAK 21.275 22   19.189 29   15.157 5   12.148 -2   18.490 20   
   2 537.435   0 931.384   2 274.255   1 876.655   3 820.815.21.13 muz )avitkA( negömreV sehcilbeirteB
   1 846.234   1- 826.704   1 662.464   1- 559.354   2 951.204negömrevegalnA       
   3 395.32   8 383.51   1- 941.02   3 141.52   2 470.62negömrevreiT       
   8 394.87   5 921.06   4 750.86   21 285.77   8 597.98negömrevfualmU       
   2 537.435   0 931.384   2 274.255   1 876.655   3 820.815.21.13 muz )avissaP( latipaK sehcilbeirteB
   3 189.35   11 402.36   61 450.64   11- 700.75   01 174.25)nedluhcS( latipakdmerF       
   2 357.084   29 539.914   11 814.605   2 176.994   3- 855.564 )negömrevnieR( latipaknegiE       

   6- 3,02   1 8,92   6- 5,52   6- 0,91   8- 4,71)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
   3- 0,37   5 2,87   1 7,37   5- 8,27   4- 8,17)%( etarsdnawfuA
   81 24,0   4- 92,0   4 53,0   62 44,0   12 94,0tneiziffeokstätilibatneR
   0 2,62   0 1,82   2 6,82   1 7,62   4- 3,42)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA

Veränderung des Buchwertes des Anlagevermögens (in Euro) 3.125 . -1.639 -154   569 -91   -4.220 -191   222 -90   
   1 1,01   11 1,31   41 3,8   11- 2,01   6 1,01)%( dargsgnudluhcsreV
   0 4,65   2 2,55   2- 0,55   1 0,65   0 9,75)%( dargsgnubierhcsbA
   3 438.04   41- 164.03   2- 622.73   3 018.24   8 965.34)oruE ni( 1 wolf hsaC
   12 580.22   12 145.71   54 186.81   15 582.52   6- 688.12)oruE ni( 2 wolf hsaC

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 21.541 29   21.058 29   16.637 4   13.718 -8   19.693 21   

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 2.201 -11   2.077 6   703 6   2.060 -15   1.868 -5   

   7 103.41   2 719.51   33 574.21   1 129.31   6 661.51)otten( tiebrA regidnätsblesnu sua etfnükniE + 
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer) 490 94   334 139   31 -60   190 . 320 104   

   31 245.53   4- 505.13   51 487.92   51 327.63   61 814.83 )otten( nemmokniesbrewrE  =
   82 684   031 38   56- 802   8 405   441 127etfnükniE egirbÜ + 
   9- 987.5   0 728.5   91- 309.4   5- 763.6   11- 456.5srefsnartlaizoS + 
   9 718.14   4- 614.73   7 598.43   11 495.34   21 397.44nemmokniestlahsuaH serabgüfreV  =
   3 336.53   3- 827.33   5 961.33   4 864.63   4 485.63hcuarbrevtavirP  - 
   46 481.6   01- 786.3   06 627.1   87 721.7   27 802.8 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ =

1) Änderung zum Vorjahr in Prozent

BB-Gr. 1 - 4BB-Gr. 1 BB-Gr. 2 BB-Gr. 3 BB-Gr. 4

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.
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Tabelle 4.3.2

2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1)

 4- 798.1   3- 940.1   6- 848gnutrewsuA red ni ebeirteB
 0 650.67   1 885.73   1- 864.83)ebeirteB lhaznA( ethciwegsbeirteB red emmuS
 1 009.07   0 005.58   1 007.65)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
 1 49,23   1 54,43   1 64,13)ah ,FL( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwdnaL
 1 24,61   0 95,72   0 25,5)ah( dnalrekcA retnurad
 2 53,51   4 32,5   2 32,52)ah( dnalnürgreuaD               
 1 44,51   3 77,7   1 49,22)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
 4 65,01   3 22,41   4 99,6)ah( FL etethcapeguZ
 1 21,82   1 36,33   1 27,22 )ah ,FLR( ehcälF etztuneg .wdnal etreizudeR
 1 24,1   1 04,1   1 54,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB
 0 33,1   0 52,1   0 14,1)KAn( etfärkstiebrA etnholtne thcin retnurad
 4 6,42   6 8,51   3 2,33)kcütS ni( redniR
 1 3,7   6 6,4   1- 9,9)kcütS ni( ehükhcliM retnurad
 1- 3,93   2- 9,57   11 6,3)kcütS ni( eniewhcS
 6 8,0   4 6,0   8 2,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

Ertrag 96.006 10   142.351 8   118.911 9 
 2- 039.22   3- 007.24   0 216.3gnuztunnedoB
 41 171.74   51 992.05   31 511.44gnutlahreiT
 9 370.7   32 143.4   5 147.9tfahcstriwtsroF
 4 230.91   5 216.81   4 344.91redleG ehciltneffÖ
 41 409.31   71 380.61   9 577.11egärtrE egitsnoS
 81 520.21   41 646.41   32 364.9reuetsztasmU enetlahrE
 1 422.3-   4 133.4-   3- 341.2-egärtrE enretnI

Aufwand 70.094 7   105.876 8   87.778 8 
 4 552.34   3 025.55   4 072.13dnawfuahcaS
 7 290.91   8 518.91   7 583.81negnubierhcsbA
 11- 160.1   61- 111.1   6- 210.1nesnizlatipakdmerF
 4 286.2   4 423.4   2- 870.1dnawfuateiM dnu -thcaP
 71 021.2   61 144.3   81 928dnawfualanosreP
 61 905.11   12 316.21   21 134.01negnudnewfuA egitsnoS
 51 482.11   61 283.31   31 332.9reuetsztasmU etetsieleG
 1 422.3-   4 133.4-   3- 341.2-negnudnewfuA enretnI
 41 331.13   9 674.63   02 219.52 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, je bAK 18.490 20   28.536 9   23.371 13 
 1 758.735   1 250.145   2 537.435.21.13 muz )avitkA( negömreV sehcilbeirteB
 1 536.024   0 243.804   1 846.234negömrevegalnA       
 2 080.02   3 484.61   3 395.32negömrevreiT       
 4 241.79   1 622.611   8 394.87negömrevfualmU       
 1 758.735   1 250.145   2 537.435.21.13 muz )avissaP( latipaK sehcilbeirteB
 1 923.55   0 707.65   3 189.35)nedluhcS( latipakdmerF       
 1 825.284   1 443.484   2 357.084 )negömrevnieR( latipaknegiE       

   4- 0,61   2- 1,31   6- 3,02)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
   1- 8,37   0 4,47   3- 0,37)%( etarsdnawfuA
   31 5,0   9 6,0   81 4,0tneiziffeokstätilibatneR
   0 7,12   0 7,81   0 2,62)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA
   47- 472   852 723   09- 222)oruE ni( snegömrevegalnA sed setrewhcuB sed gnurednäreV
   0 3,01   1- 5,01   1 1,01)%( dargsgnudluhcsreV
   0 8,85   0 2,16   0 4,65)%( dargsgnubierhcsbA
   3 624.74   2 171.45   3 438.04)oruE ni( 1 wolf hsaC
   7 484.72   1- 010.33   12 580.22)oruE ni( 2 wolf hsaC

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern

19.693 21   25.902 7   22.761 13   

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge

1.868 -5   1.870 2   1.869 -2   

   3 420.41   1- 047.31   7 103.41)otten( tiebrA regidnätsblesnu sua etfnükniE + 
   24 577   13 142.1   401 023)reuetsnhoL etlhazeb stiereb enho( reuetsnemmokniE  - 
   8 978.73   3 172.04   31 245.53 )otten( nemmokniesbrewrE  =
   6 084   11- 474   82 684etfnükniE egirbÜ + 
   8- 357.5   6- 617.5   9- 987.5srefsnartlaizoS + 
   5 111.44   2 064.64   9 718.14nemmokniestlahsuaH serabgüfreV  =
   3 717.63   2 628.73   3 336.53hcuarbrevtavirP  - 
   12 493.7   1 436.8   46 481.6 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ =

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebs- und Einkommensdaten - Vergleich Bergbauernbetriebe, 
Nichtbergbauernbetriebe und alle Betriebe

Bergbauernbetriebe Nichtbergbauernbetriebe Alle Betriebe

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

1) Änderung zum Vorjahr in Prozent.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden
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Betriebs- und Einkommensdaten in benachteiligten Gebieten Tabelle 4.3.3

2017 Änd. % (2) 2017 Änd. % (2) 2017 Änd. % (2) 2017 Änd. % (2)

    31-  131.1    9-  651    32-  811    31-  758gnutrewsuA red ni ebeirteB
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 38.873  -6    4.420  -19    6.693  -1    49.986  -7    

    3-  006.06    1-  000.47    5-  004.47    2-  007.65)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
    0  16,03    0  08,12    2  09,93    1  70,13)ah ,FL( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwdnaL
    7-  00,9    3-  81,21    3  46,13    8-  88,5)ah( dnalrekcA retnurad
    4  76,02    4  75,7    1  58,6    4  05,42)ah( dnalnürgreuaD               
    2  61,02    6  14,7    1  23,7    1  28,32)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
    1  03,8    4  47,8    6  24,91    2  69,6)ah( FL etethcapeguZ
    1-  56,32    1-  71,12    2  17,93    1-  52,22 )ah ,FLR( ehcälF etztuneg .wdnal etreizudeR
    0  44,1    1-  83,1    2-  14,1    1  64,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,40  0    1,29  -4    1,22  -2    1,37  0    
    1  8,82    1-  4,02    41-  4,12    2  1,13)kcütS ni( redniR
    3-  6,8    41-  2,5    7-  3,8    1-  3,9)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
    41-  3,41    4  4,84    5-  2,82    23-  8,6)kcütS ni( eniewhcS
    6  0,1    2  0,1    9-  5,0    7  2,1)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

    7  255.201    11  192.011    6  556.731    7  822.79gartrE
    4-  496.11    5  206.52    3  587.24    9-  467.5gnuztunnedoB
    6  373.24    11  285.34    0  944.44    7  829.14gnutlahreiT
    7  976.8    7  572.4    65  919.4    4  568.9tfahcstriwtsroF
    4  518.81    7  163.41    01  229.32    4  000.91redleG ehciltneffÖ
    31  441.31    42  094.41    81  930.21    11  830.31egärtrE egitsnoS
    51  251.01    9  839.01    5  797.21    81  617.9reuetsztasmU enetlahrE
    01-  403.2-    01-  859.2-    8-  752.3-    01-  380.2-egärtrE enretnI
    4  989.47    4  584.28    1  435.39    4  985.17dnawfuA
    2-  729.33    1-  615.04    5-  928.54    2-  044.13dnawfuahcaS
    91-  259    21-  748.1    8-  870.3    42-  555lettimegnüD retnurad
    2-  852.01    3-  418.11    3-  462.11    2-  678.9lettimrettuF           
    1  376.5    3-  035.5    3-  637.6    3  675.5eigrenE           
    11  808.4    3  180.4    22  631.6    21  287.4gnutlahdnatsnI           
    6  625.81    4  381.81    2  032.02    6  293.81negnubierhcsbA
    11-  599    42-  678    11  521.1    11-  100.1nesnizlatipakdmerF
    3-  736.1    91  295.2    8  816.4    11-  431.1dnawfuateiM dnu -thcaP
    51  906.1    21  980.3    9  983.2    71  562.1dnawfualanosreP
    21  038.01    9  203.01    71  490.11    21  198.01negnudnewfuA egitsnoS
    11  867.9    01  688.9    7  705.11    21  055.9reuetsztasmU etetsieleG
    01-  403.2-    01-  859.2-    8-  752.3-    01-  380.2-negnudnewfuA enretnI
    71  465.72    04  508.72    71  121.44    51  936.52 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand,
je bAK 18.474  14    32.925  18    22.411  38    20.230  16    

    0  774.825    0  626.464    3-  196.015    1  294.145.21.13 muz )avitkA( negömreV sehcilbeirteB
    1-  997.124    1-  490.743    5-  214.573    0  539.934negömrevegalnA       
    0  723.12    1  074.71    21-  864.71    1  034.22negömrevreiT       
    5  153.58    6  160.001    6  118.711    5  721.97negömrevfualmU       
    0  774.825    0  626.464    3-  196.015    1  294.145.21.13 muz )avissaP( latipaK sehcilbeirteB
    0  500.45    4-  884.05    7  852.84    1-  462.55)nedluhcS( latipakdmerF       
    0  274.474    1  731.414    4-  334.264    1  822.684 )negömrevnieR( latipaknegiE       

    2-  3,81    3-  0,31    4  4,71    3-  5,91)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
    3-  1,37    7-  8,47    4-  9,76    2-  6,37)%( etarsdnawfuA
    61  64,0    24  35,0    12  77,0    31  24,0tneiziffeokstätilibatneR
    2  7,42    1  0,22    1  6,12    2  7,52)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA

Veränderung des Buchwertes des Anlagevermögens 
(in Euro) 512  -84    -249  -94    -1.362  -66    193  -87    

    0  2,01    4-  9,01    01  4,9    1-  2,01)%( dargsgnudluhcsreV
    0  5,75    1-  2,95    3  7,26    0  6,65)%( dargsgnubierhcsbA
    1  110.34    5  950.24    6  847.06    1  851.14)oruE ni( 1 wolf hsaC
    01  646.32    5-  417.32    2-  487.73    81  720.22)oruE ni( 2 wolf hsaC

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 19.379  16    33.475  16    19.947  58    20.701  19    

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 1.882  -1    1.072  12    1.467  -58    1.755  -13    

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 14.036  6    13.225  8    16.096  0    14.240  6    
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer) 364  99    1.831  23    89  -82    457  29    

    11  932.63    81  024.73    31  249.54    01  239.43 )otten( nemmokniesbrewrE  =
    53-  882    46-  902    21-  093    13-  092etfnükniE egirbÜ + 
    6-  809.5    2-  479.5    8-  470.6    7-  878.5srefsnartlaizoS + 
    8  534.24    31  406.34    01  604.25    7  001.14nemmokniestlahsuaH serabgüfreV  =
    3  849.53    0  822.43    6  055.83    3  849.53hcuarbrevtavirP  - 
    84  784.6    031  673.9    42  658.31    54  251.5 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ =

1) Benachteiligtes Gebiet besteht aus Berggebiet, Sonstiges benachteiligtes Gebiet und Kleines Gebiet.
2) Änderung zum Vorjahr in Prozent.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

 
Berggebiet Sonstiges benachteiligtes 

Gebiet 
Kleines Gebiet Benachteiligtes Gebiet

VO 1257/99 (1)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.
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4.4 Einkommenssituation der Biobetriebe

Betriebs- und Einkommensdaten für Biobetriebe (1) Tabelle 4.4.1

2016 (2) 2017 (2) 2017 zu 2016
2017 zu 

Dreijahresmittel
 15 - < 40 40 - < 100 100 - < 350

   101   042   451       2-       1-   594   894gnutrewsuA red ni ebeirteB
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 22.607   23.583   4       7       12.559   8.691   2.332   

   001.741   003.46   001.62       5       1-   002.25   009.25)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 34,22   34,50   1       -1       22,90   44,41   60,06   

   34,22   28,21   19,5       4-       0   90,01   31,01)ah( dnalrekcA retnurad
   49,43   33,03   64,61       0       1   04,32   80,32)ah( dnalnürgreuaD               
   07,22   45,62   40,51       1       0   30,02   99,91)ah( ehcälF etztuneg hciltfahcstriwtsroF
   81,12   49,01   71,5       3       1   88,8   28,8)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 26,19   26,35   1       0       17,98   32,47   48,66   
   61,2   95,1   21,1       2-       0   93,1   93,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,32   1,32   0       -1       1,08   1,52   1,85   
   4,64   4,92   2,71       4       4   6,42   5,32)kcütS ni( redniR
   8,92   8,1   5,0       32-       21-   9,3   5,4)kcütS ni( eniewhcS
   9,0   8,0   8,0       7       0   8,0   8,0)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   069.052   242.121   749.85       6       6   698.001   435.59gartrE
   048.63   965.41   680.7       3-       6-   687.21   566.31gnuztunnedoB
   190.811   127.44   524.31       9       7   113.53   899.23gnutlahreiT
   861.9   165.01   385.6       11-       5   503.8   209.7tfahcstriwtsroF
   173.93   877.62   810.71       4       3   628.22   801.22redleG ehciltneffÖ
   905.82   781.51   661.01       01       41   138.31   231.21egärtrE egitsnoS
   604.42   603.11   224.5       12       41   864.9   303.8reuetsztasmU enetlahrE
   424.5-   978.1-   357-       2       4-   036.1-   475.1-egärtrE enretnI
   016.661   482.18   055.44       6       5   061.07   126.66dnawfuA
   499.97   289.33   272.61       1       2   101.92   914.82dnawfuahcaS
   696   642   841       3       4   932   922lettimegnüD retnurad            
   419.53   509.02   976.21       8       6   900.81   510.71negnubierhcsbA
   959.1   562.1   884       31-       61-   029   980.1nesnizlatipakdmerF
   476.5   952.2   828       8       0   538.1   828.1dnawfuateiM dnu -thcaP
   372.7   043.1   897       3       6   836.1   055.1dnawfualanosreP
   890.91   955.21   383.8       9       8   289.01   531.01negnudnewfuA egitsnoS
   221.22   358.01   558.5       61       41   603.9   851.8reuetsztasmU etetsieleG
   424.5-   978.1-   357-       2       4-   036.1-   475.1-negnudnewfuA enretnI
   053.48   859.93   893.41       4       6   637.03   319.82 tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft +                          
Personalaufwand, je bAK 21.939   23.223   6       6       13.597   26.002   42.433   

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 520.600   525.840   1       2       386.012   623.479   914.919   
   919.419   974.326   210.683       2       1   048.525   006.025.21.13 muz )avissaP( latipaK sehcilbeirteB

   7,51   1,22   9,82       2-       2-   6,22   1,32)%( gartrE ma redleG nehciltneffö red lietnA
   4,66   0,76   6,57       0       0   5,96   7,96)%( etarsdnawfuA
   59,0   95,0   13,0       2       5   35,0   05,0tneiziffeokstätilibatneR
   6,12   7,52   5,82       2       1   7,52   5,52)%( dnawfuA ma gnubierhcsbA red lietnA

Veränderung des Buchwertes des Anlagevermögens            
(in Euro) 4.064   1.579   -61       -59       -1.365   5.652   2.258   

   1,31   1,01   9,7       3-       5-   8,9   2,01)%( dargsgnudluhcsreV
       1   1,75   7,65)%( dargsgnubierhcsbA             n.v.  58,7   56,0   52,1   
       3-   247.64   743.84)oruE ni( 1 wolf hsaC             n.v.  25.127   58.843   118.038   
       4   648.52   419.42)oruE ni( 2 wolf hsaC             n.v.  15.004   30.427   67.160   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 22.714   23.447   3       2       9.137   31.152   71.786   

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit 
    abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 2.041   2.246   10       19       2.536   1.929   1.871   

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 14.395   15.100   5       10       21.249   9.003   4.711   
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte Lohnsteuer) 371   655   76                   n.v.  323   957   1.323   

       4   831.04   977.83 )otten( nemmokniesbrewrE  =             n.v.  32.599   41.127   77.045   
   353   804   132       33-       61-   803   763etfnükniE egirbÜ + 
   219.4   109.4   000.6       31-       21-   784.5   542.6srefsnartlaizoS + 

       1   339.54   293.54nemmokniestlahsuaH serabgüfreV  =             n.v.  38.830   46.436   82.310   
       4   728.73   373.63hcuarbrevtavirP  -             n.v.  34.942   38.906   49.344   

   669.23   925.7   988.3       9-       01-   601.8   810.9 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ =
1) Ohne Bio-Umstellungsbetriebe.

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Biobetriebe
Änderung 
in Prozent

Betriebe nach Größenklassen
Standardoutput in 1.000 Euro

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

2) Gewichtungsbasis AS 2016.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

 Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten 2017 - Vergleich Bio mit konventionellen Betrieben Tabelle 4.4.2

 

bio
konven-
tionell (1)

Verhältnis 
konv.=100

bio
konven-
tionell (1)

Verhältnis 
konv.=100

bio
konven-
tionell (1)

Verhältnis 
konv.=100

       49   97   47       34   174   202       42   952   26gnutrewsuA red ni ebeirteB
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 2.458   9.110   27       7.680   16.157   48       3.859   3.801   102       

       28   005.54   004.73       28   006.68   003.17       57   009.46   009.84)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 51,25   49,47   104       35,15   31,90   110       30,36   29,33   104       

       87   74,2   29,1       34   58,9   22,4       99   08,74   33,74)ah( dnalrekcA retnurad
       601   28,52   23,72       141   95,12   25,03       372   32,1   63,3)ah( dnalnürgreuaD               

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 6,67   4,82   138       17,79   14,10   126       51,49   66,50   77       
       631   29,2   59,3       57   65,01   79,7       011   65,12   76,32)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 50,84   49,18   103       25,03   26,51   94       20,13   16,89   119       
       501   61,1   22,1       99   96,1   76,1       501   89,0   30,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 0,88   0,89   99       1,63   1,67   98       1,20   1,12   107       
       801   1,91   7,02       37   9,84   6,53       031   5,0   7,0)kcütS ni( redniR
       04   1,2   8,0       18   9,22   5,81...)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
       63   8,1   7,0       44   7,1   7,0       262   2,1   1,3)kcütS ni( eniewhcS
       19   9,0   9,0       18   5,1   2,1...)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

       99   230.27   452.17       39   362.721   855.811       311   783.211   958.621gartrE
       09   359.1   467.1       45   459.3   131.2       89   791.06   496.85gnuztunnedoB
       59   284.31   808.21       28   985.87   024.46       221   212.2   017.2gnutlahreiT
       97   438.52   944.02       601   679.6   383.7       921   632.3   161.4tfahcstriwtsroF
       731   373.41   666.91       121   518.81   948.22       151   255.22   001.43redleG ehciltneffÖ
       321   598.8   898.01       321   756.01   260.31       921   876.31   896.71egärtrE egitsnoS
       87   820.8   292.6       19   048.21   186.11       39   440.11   103.01reuetsztasmU enetlahrE
       711   235-   326-       56   765.4-   869.2-       151   335-   408-egärtrE enretnI
       49   452.15   913.84       78   222.09   785.87       29   620.78   560.08dnawfuA
       59   904.91   063.81       37   875.54   383.33       67   468.93   584.03dnawfuahcaS
       02   553   07       32   652.1   482       5   298.6   873lettimegnüD retnurad
       77   056.2   040.2       27   379.71   720.31       791   554   798lettimrettuF           
       901   994.4   119.4       98   169.6   471.6       79   079.6   757.6eigrenE           
       421   323.3   031.4       78   212.6   214.5       701   191.5   645.5gnutlahdnatsnI           
       79   068.41   234.41       79   562.22   575.12       001   148.61   818.61negnubierhcsbA
       37   197   875       09   852.1   831.1       601   157   597nesnizlatipakdmerF
       531   773   805       47   621.2   475.1       311   091.6   399.6dnawfuateiM dnu -thcaP
       14   997   823       051   244   466       731   433.2   981.3dnawfualanosreP
       801   129.8   016.9       501   201.11   856.11       021   810.11   132.31negnudnewfuA egitsnoS
       77   926.6   521.5       69   810.21   365.11       98   955.01   953.9reuetsztasmU etetsieleG
       711   235-   326-       56   765.4-   869.2-       151   335-   408-negnudnewfuA enretnI

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft 46.793   25.361   185       39.971   37.041   108       22.935   20.778   110       
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + 
Personalaufwand, je bAK 48.557   28.142   173       24.334   22.121   110       19.121   18.677   102       

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 505.018   505.852   100       594.207   580.536   102       591.450   694.066   85       
       48   122.116   070.215       401   928.154   026.174       501   823.163   914.973negömrevegalnA       
       301   920.41   534.41       47   437.43   737.52       161   465   809negömrevreiT       
       49   618.86   649.46       301   379.39   058.69       78   069.341   096.421negömrevfualmU       

Betriebliches Kapital (Passiva) zum 31.12. 505.018   505.852   100       594.207   580.536   102       591.450   694.066   85       
       37   155.93   220.92       79   277.76   785.56       811   959.43   542.14)nedluhcS( latipakdmerF       

       Eigenkapital (Reinvermögen) 463.773   470.893   98       528.621   512.765   103       562.428   654.515   86       

Anteil der öffentlichen Gelder am Ertrag (%) 26,9   20,1   134       19,3   14,8   130       27,6   20,0   138       
       59   2,17   8,76       39   9,07   3,66       28   4,77   1,36)%( etarsdnawfuA
       211   63,0   04,0       901   25,0   75,0       881   65,0   60,1tneiziffeokstätilibatneR

Anteil der Abschreibung am Aufwand (%) 21,0   19,4   109       27,5   24,7   111       29,9   29,0   103       
Veränderung des Buchwertes des 
Anlagevermögens 2.576   -3.685   -70       5.342   383   . -2.820   2.579   -109       

       68   7,5   9,4       59   7,11   0,11       811   9,6   2,8)%( dargsgnudluhcsreV
       901   3,65   6,16       69   9,55   6,35       19   5,76   1,16)%( dargsgnubierhcsbA
       701   421.33   685.53       401   576.45   029.65       851   453.34   773.86)oruE ni( 1 wolf hsaC
       851   762.41   455.22       59   020.13   305.92       621   531.43   448.24)oruE ni( 2 wolf hsaC

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 35.202   14.169   248       33.328   29.441   113       16.065   13.729   117       

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger 
    Arbeit abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 1.126   2.054   55       1.600   1.179   136       2.796   2.152   130       

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 18.616   15.966   117       11.400   10.312   111       18.644   12.289   152       
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte
    Lohnsteuer) 1.979   1.703   116       457   228   200       939   442   212       

       231   827.72   765.63       311   407.04   278.54       471   784.03   569.25 )otten( nemmokniesbrewrE  =
       231   761   022       811   424   105       37   514   303etfnükniE egirbÜ + 
       58   909.5   620.5       201   125.5   926.5       36   411.6   928.3srefsnartlaizoS + 

=  Verfügbares Haushaltseinkommen 57.097   37.016   154       52.002   46.649   111       41.813   33.804   124       
       311   032.23   615.63       601   129.43   219.63       701   387.83   743.14hcuarbrevtavirP  - 

   767.1-   057.51 shcuarbreV sed gnukcedrebÜ = . 15.090   11.728   129       5.297   1.575   336       
1) Inklusive der Bio-Umstellungsbetriebe.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

Marktfruchtbetriebe Spezialisierte Milchviehbetriebe Spezialisierte Forstbetriebe

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen
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Betriebs- und Einkommensdaten nach Produktionsgebieten 2017 Tabelle 4.5.1

Produktionsgebiete
Hochalpen-

gebiet
Voralpen-

gebiet
Alpenost-

rand
Wald- und 
Mühlviertel

Kärntner 
Becken

Alpenvor-
land

Südöstl. 
Flach- u. 

Hügelland

Nordöstl. 
Flach- u. 

Hügelland

Betriebe in der Auswertung 247   141   259   245   68   401   201   335   
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 12.001   6.722   11.721   9.489   2.887   13.643   7.886   11.708   
Gesamtstandardoutput (in Euro) 50.200   55.300   55.600   70.500   61.600   96.400   82.700   81.300   

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 43,86   24,06   26,45   30,82   28,36   31,29   23,83   44,24   

darunter Ackerland (ha) 1,25   1,58   6,87   19,00   17,05   22,07   17,48   40,54   
               Dauergrünland (ha) 41,89   22,00   18,59   11,38   10,99   8,72   4,02   0,72   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 29,42   25,43   29,39   10,37   20,38   4,54   7,22   2,53   
Zugepachtete LF (ha) 6,35   6,23   7,25   10,70   8,86   10,84   11,45   20,07   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 20,51   22,89   21,63   30,36   26,69   30,74   23,24   44,16   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,47   1,44   1,38   1,46   1,37   1,37   1,40   1,47   
            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,43   1,38   1,33   1,41   1,30   1,32   1,19   1,22   
Rinder (in Stück) 27,2   34,7   31,8   36,6   26,4   30,2   8,7   2,9   
            darunter Milchkühe (in Stück) 8,8   9,8   8,0   12,2   6,1   9,6   2,8   0,1   
Schweine (in Stück) 4,3   1,1   3,7   17,8   25,1   127,0   83,9   21,6   
Viehbesatz (GVE je ha RLF) 1,1   1,2   1,2   1,0   0,9   1,2   0,7   0,1   

Ertrag 88.508   94.350   95.192   117.870   122.304   156.280   126.794   139.072   
Bodennutzung 1.243   1.270   5.037   12.936   22.532   24.269   36.854   72.766   
Tierhaltung 33.405   41.973   41.119   59.410   50.713   89.633   45.471   11.198   
Forstwirtschaft 9.863   10.189   12.992   7.453   9.666   3.706   4.209   1.402   
Öffentliche Gelder 20.311   19.809   18.369   20.412   16.496   16.806   14.257   23.258   
Sonstige Erträg    985.71   897.61   140.31   727.31   116.01   119.01   467.11   851.61e
Erhaltene Umsatzsteuer 9.020   10.995   8.601   10.972   12.339   16.059   12.976   14.557   
Interne Erträge -1.491   -1.650   -1.837   -3.925   -3.169   -7.235   -3.771   -1.698   

   634.201   647.69   775.611   436.29   711.28   644.86   051.37   622.56dnawfuA
   854.54   315.05   280.96   984.94   377.04   990.23   964.92   650.62dnawfuahcaS

Abschreibung    756.81   819.61   503.22   993.81   834.02   990.71   797.91   449.71ne
   784.1   670.1   239   272.1   978   227   181.1   631.1nesnizlatipakdmerF

Pacht- und Mietaufwand 858   1.043   1.328   2.002   2.030   3.507   3.884   5.789   
   895.5   473.4   471.1   717.1   780.1   981.1   012.1   456dnawfualanosreP

Sonstige Aufwendung    809.31   676.11   949.11   830.21   421.01   431.01   310.11   841.11ne
Geleistete Umsatzsteuer 8.922   11.087   7.711   10.738   10.858   14.863   12.077   13.238   
Interne Aufwendungen -1.491   -1.650   -1.837   -3.925   -3.169   -7.235   -3.771   -1.698   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft 23.282   21.200   26.745   35.753   29.670   39.703   30.048   36.636   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + 
Personalaufwand, je bAK 16.334   15.522   20.226   25.289   22.960   29.816   24.544   28.744   

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 528.033   562.353   538.712   561.602   611.063   596.607   437.938   494.552   
Betriebliches Kapital (Passiva) zum 31.12. 528.033   562.353   538.712   561.602   611.063   596.607   437.938   494.552   

Anteil der öffentlichen Gelder am Ertrag (%) 22,9   21,0   19,3   17,3   13,5   10,8   11,2   17,0   
Aufwandsrate (%) 73,7   77,5   71,9   69,7   75,7   74,6   76,3   73,7   
Rentabilitätsfkoeffizient 0,38   0,35   0,45   0,57   0,48   0,64   0,59   0,68   
Anteil der Abschreibung am Aufwand (%) 27,5   27,1   25,0   24,9   19,9   19,1   17,5   18,2   
Veränderung des Buchwertes des 
Anlagevermögens (in Euro) -1.613   6.285   -2.815   716   -1.778   2.451   2.340   -1.932   

Verschuldungsgrad (%) 12,2   9,7   6,9   8,9   10,7   9,7   12,3   12,9   
Abschreibungsgrad (%) 55,9   56,0   56,4   58,6   53,4   58,1   62,2   65,5   
Cash flow 1 (in Euro) 38.395   38.728   41.660   53.216   41.969   57.508   43.215   55.187   
Cash flow 2 (in Euro) 22.216   11.545   26.425   31.575   24.120   31.229   22.802   39.401   

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 18.264   14.381   20.088   27.648   21.626   28.990   21.667   24.658   

 + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger
    Arbeit abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 1.370   3.630   1.329   1.829   1.072   2.252   2.363   1.359   

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 14.342   15.232   14.334   13.182   12.794   15.894   12.995   12.192   
 -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte
    Lohnsteuer) 505   241   360   434   996   838   484   2.119   

=  Erwerbseinkommen (netto)    190.63   145.63   892.64   694.43   522.24   193.53   200.33   074.33 
 + Übrig    313   03   004.1   92   615   921   416   142etfnükniE e
 + Sozialtransfers 5.233   6.934   6.372   5.427   5.225   5.200   6.259   5.684   
=  Verfügbares Haushaltseinkommen 38.944   40.550   41.893   48.168   39.750   52.898   42.830   42.087   

   556.93   637.33   079.73   748.33   575.73   959.63   144.83   691.33hcuarbrevtavirP  - 
= Überdeckung    234.2   490.9   829.41   309.5   395.01   439.4   901.2   847.5 shcuarbreV sed 

Änderung 2017 zu 2016 (in Prozent)
   51-   81   44   81   32   32   4   11tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

4.5 Einkommenssituation nach Produktionsgebieten
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4.6 Einkommenssituation nach Bundesländern

Betriebs- und Einkommensdaten  nach Bundesländern 2017 Tabelle 4.6.1

netnräKdnalnegruBrednälsednuB
Nieder-

österrreich
Ober-

österrreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg

Betriebe in der Auswertung 83   177   653   394   84   389   80   37   
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 3.373   8.257   24.714   14.346   3.621   16.072   4.325   1.348   
Gesamtstandardoutput (in Euro) 67.400   54.300   74.600   86.500   61.600   69.200   45.400   75.600   
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 44,84   34,19   35,73   29,83   53,00   23,46   33,95   33,29   
darunter Ackerland (ha) 38,15   8,40   26,67   18,10   1,51   7,62   0,75   0,96   
               Dauergrünland (ha) 3,97   25,42   7,81   11,02   50,69   13,84   33,14   32,32   
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 4,46   31,23   10,65   8,17   21,57   22,55   17,37   3,84   
Zugepachtete LF (ha) 27,40   7,49   13,87   9,36   7,40   6,57   4,55   15,00   
Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 44,63   22,53   35,47   29,01   26,14   19,31   16,61   23,99   
Betriebliche Arbeitskräfte (bAK) 1,35   1,39   1,43   1,36   1,64   1,43   1,44   1,54   
            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,13   1,34   1,30   1,33   1,60   1,30   1,39   1,52   
Rinder (in Stück) 5,7   27,0   20,7   33,5   37,5   21,3   24,5   39,6   
            darunter Milchkühe (in Stück) 2,4   6,4   5,4   10,4   12,9   5,8   9,9   19,3   
Schweine (in Stück) 17,0   15,3   28,5   98,3   0,6   42,2   1,1   6,2   
Viehbesatz (GVE je ha RLF) 0,2   1,1   0,5   1,2   1,2   1,2   1,3   1,4   

Ertrag 124.642   94.719   127.067   138.124   108.000   109.582   83.776   152.012   
Bodennutzung 62.801   8.724   37.056   17.071   871   17.778   1.800   2.046   
Tierhaltung 14.976   37.604   38.173   79.454   50.157   44.411   36.146   67.987   
Forstwirtschaft 1.557   12.871   5.206   6.016   7.505   9.961   4.948   2.040   
Öffentliche Gelder 25.679   17.697   20.465   17.968   21.453   15.542   18.020   34.001   
Sonstige Erträg    883.92   627.41   616.31   799.81   462.01   308.51   752.11   326.01e
Erhaltene Umsatzsteuer 10.546   8.731   13.261   13.851   10.840   10.860   9.615   18.588   
Interne Erträge -1.540   -2.164   -2.897   -6.500   -1.823   -2.586   -1.478   -2.038   

   097.911   991.36   166.97   919.08   083.001   886.59   746.96   863.58dnawfuA
   507.94   666.52   175.93   962.23   120.85   041.54   697.33   421.93dnawfuahcaS

Abschreibung    209.92   620.71   165.61   699.22   970.12   041.02   522.61   861.61ne
   562.3   908   268   630.1   278   431.1   441.1   135.1nesnizlatipakdmerF

Pacht- und Mietaufwand 5.458   1.358   3.687   2.561   1.475   2.103   838   2.777   
   383   749   577.2   854   586   501.3   870.1   814.4dnawfualanosreP

Sonstige Aufwendung    638.51   433.9   758.01   972.31   406.01   158.21   142.01   609.01ne
Geleistete Umsatzsteuer 9.303   7.970   12.528   13.060   11.229   9.518   10.058   19.962   
Interne Aufwendungen -1.540   -2.164   -2.897   -6.500   -1.823   -2.586   -1.478   -2.038   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft 39.274   25.072   31.379   37.744   27.082   29.921   20.576   32.222   
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + 
Personalaufwand, je bAK 32.279   18.817   24.077   28.240   16.755   22.857   14.942   21.108   

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 416.089   579.460   541.042   605.955   506.859   488.239   508.262   574.405   
Betriebliches Kapital (Passiva) zum 31.12. 416.089   579.460   541.042   605.955   506.859   488.239   508.262   574.405   

Anteil der öffentlichen Gelder am Ertrag (%) 20,6   18,7   16,1   13,0   19,9   14,2   21,5   22,4   
Aufwandsrate (%) 68,5   73,5   75,3   72,7   74,9   72,7   75,4   78,8   

 Rentabilitätskoeffizient 0,82   0,41   0,54   0,61   0,41   0,53   0,34   0,49   
Anteil der Abschreibung am Aufwand (%) 18,9   23,3   21,0   21,0   28,4   20,8   26,9   25,0   

 Veränderung des Buchwertes des
 Anlagevermögens (in Euro) -5.453   -1.898   224   3.871   587   -70   1.521   -10.194   

Verschuldungsgrad (%) 12,8   9,6   10,1   8,7   14,9   8,9   11,8   29,9   
Abschreibungsgrad (%) 67,9   52,0   62,2   56,1   55,4   60,1   54,4   51,4   
Cash flow 1 (in Euro) 46.923   38.203   50.798   55.494   45.112   42.915   35.127   56.944   
Cash flow 2 (in Euro) 34.229   20.095   31.335   29.175   18.848   25.773   20.650   32.824   

 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 28.903   18.396   21.586   28.113   20.363   22.458   16.989   27.313   

  + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger
    Arbeit abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 1.847   1.293   1.657   2.379   3.979   1.790   927   2.190   

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 14.367   13.974   14.222   15.310   16.264   13.032   11.557   9.874   
  -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte 
Lohnsteuer) 2.243   525   1.197   519   669   431   148   26   

 =  Erwerbseinkommen (netto)    153.93   523.92   058.63   739.93   482.54   862.63   731.33   378.24  
 + Übrig    0   32   471   811.2   123.1   581   91   376etfnükniE e
 + Sozialtransfers 8.998   5.740   5.469   5.960   5.611   5.533   5.097   5.799   
=  Verfügbares Haushaltseinkommen 52.545   38.895   41.922   52.564   47.665   42.557   34.445   45.150   

   192.73   654.23   021.43   734.63   013.73   261.93   538.43   497.83hcuarbrevtavirP  - 
= Überdeckung des Verbrauchs 13.751   4.060   2.760   15.254   11.228   8.437   1.989   7.859   

Änderung 2017 zu 2016 (in Prozent)
  3  9  52  12  74  5-  9  12tfahcstriwtsroF .u -dnaL sua etfnükniE

Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt (in Euro)

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Betriebs- und Einkommensdaten - Sozioökonomische Gliederung Tabelle 4.7.1

 

2016 2017
Änderung in %

zum Vorjahr
Änderung zu

Dreijahresmittel
2016 2017

Änderung in %
zum Vorjahr

Änderung zu
Dreijahresmittel

   .v.n   21-   657   858   .v.n   2   141.1   121.1gnutrewsuA red ni ebeirteB
Summe der Betriebsgewichte (Anzahl Betriebe) 33.576   36.418   8   n.v.   42.480   39.638   -7   n.v.   

   .v.n   1-   001.64   008.64   .v.n   2-   009.79   002.001)oruE ni( tuptuodradnatstmaseG
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF, ha) 42,11   40,41   -4   n.v.   25,03   26,07   4   n.v.   

   .v.n   61   75,21   68,01   .v.n   11-   26,02   61,32)ah( dnalrekcA retnurad
   .v.n   4-   57,21   53,31   .v.n   5   71,81   13,71)ah( dnalnürgreuaD               

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (ha) 18,31   18,04   -1   n.v.   12,96   13,05   1   n.v.   
   .v.n   21   25,7   96,6   .v.n   5-   78,31   75,41)ah( FL etethcapeguZ

Reduzierte landw. genutzte Fläche (RLF, ha) 36,59   34,59   -5   n.v.   20,86   22,17   6   n.v.   
   .v.n   2-   31,1   51,1   .v.n   1-   47,1   57,1)KAb( etfärkstiebrA ehcilbeirteB

            darunter nicht entlohnte Arbeitskräfte (nAK) 1,62   1,60   -1   n.v.   1,10   1,08   -2   n.v.   
   .v.n   3-   7,81   3,91   .v.n   6   0,13   2,92)kcütS ni( redniR
   .v.n   32-   5,3   5,4   .v.n   7   4,11   6,01)kcütS ni( ehükhcliM retnurad            
   .v.n   12-   8,61   2,12   .v.n   1   8,36   1,36)kcütS ni( eniewhcS
   .v.n   6-   7,0   8,0   .v.n   51   9,0   8,0)FLR ah ej EVG( ztasebheiV

   .v.n  9   354.37   455.76   .v.n   4   983.861   291.161gartrE
   .v.n   81   585.31   525.11   .v.n   41-   201.33   506.83gnuztunnedoB
   .v.n   0   450.52   471.52   .v.n   51   342.17   089.16gnutlahreiT
   .v.n   11   179.4   094.4   .v.n   4   063.9   299.8tfahcstriwtsroF
   .v.n   8   322.51   731.41   .v.n   1-   971.32   293.32redleG ehciltneffÖ
   .v.n   01   639.8   351.8   .v.n   11   313.91   224.71egärtrE egitsnoS
   .v.n   32   085.7   051.6   .v.n   01   268.61   073.51reuetsztasmU enetlahrE
   .v.n   9-   698.1-   670.2-   .v.n   2   076.4-   965.4-egärtrE enretnI
   .v.n   01   896.56   247.95   .v.n   2   018.111   890.901dnawfuA
   .v.n   5   371.03   537.82   .v.n   1-   494.75   529.75dnawfuahcaS
   .v.n   1   344.1   424.1   .v.n   02-   903.2   578.2lettimegnüD retnurad            
   .v.n   8   414.51   803.41   .v.n   4   590.32   091.22negnubierhcsbA
   .v.n   9-   089   370.1   .v.n   51-   941.1   943.1nesnizlatipakdmerF
   .v.n   31   376.1   384.1   .v.n   5-   087.3   289.3dnawfuateiM dnu -thcaP
   .v.n   51   301.1   759   .v.n   21   722.3   488.2dnawfualanosreP
   .v.n   91   514.9   449.7   .v.n   21   987.31   743.21negnudnewfuA egitsnoS
   .v.n   12   838.8   813.7   .v.n   7   649.31   199.21reuetsztasmU etetsieleG
   .v.n   9-   698.1-   670.2-   .v.n   2   076.4-   965.4-negnudnewfuA enretnI

 Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft  52.094   56.578   9   n.v.   7.812   7.754   -1   n.v.   
 Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + 
Personalaufwand, je bAK 31.412   34.304   9   n.v.   7.646   7.850   3   n.v.   

Betriebliches Vermögen (Aktiva) zum 31.12. 662.088   654.989   -1   n.v.   427.030   430.241   1   n.v.   
Betriebliches Kapital (Passiva) zum 31.12. 662.088   654.989   -1   n.v.   427.030   430.241   1   n.v.   

Anteil der öffentlichen Gelder am Ertrag (%) 14,5   13,8   -5   n.v.   20,9   20,7   -1   n.v.   
   .v.n   1   4,98   4,88   .v.n   2-   4,66   7,76)%( etarsdnawfuA
   .v.n   1-   61,0   71,0   .v.n   01   97,0   27,0 tneiziffeokstätilibatneR 

 Anteil der Abschreibung am Aufwand (%) 20,3   20,7   2   n.v.   24,0   23,5   -2   n.v.   
 Veränderung des Buchwertes des 
Anlagevermögens (in Euro) -1.971   -2.667   35   n.v.   3.420   2.976   -13   n.v.   

   .v.n   3   2,11   9,01   .v.n   1-   6,9   8,9)%( dargsgnudluhcsreV
   .v.n   0   3,95   4,95   .v.n   0   2,85   2,85)%( dargsgnubierhcsbA
   .v.n   8-   271.22   631.42   .v.n   1   219.47   260.47)oruE ni( I wolf hsaC
   .v.n   82-   851.4   957.5   .v.n   4   378.25   889.05)oruE ni( II wolf hsaC

 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern 42.958   46.434   8   n.v.   2.173   1.012   -53   n.v.   

  + Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbständiger
    Arbeit abzüglich Sozialversicherungsbeiträge 737   689   -7   n.v.   2.824   2.953   5   n.v.   

 + Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (netto) 3.755   3.984   6   n.v.   21.389   23.248   9   n.v.   
  -  Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte
    Lohnsteuer) 696   981   41   n.v.   426   586   38   n.v.   

   .v.n   3   626.62   069.52   .v.n   7   621.05   457.64  )otten( nemmokniesbrewrE  = 
   .v.n   61   327   226   .v.n   21-   512   442etfnükniE egirbÜ + 
   .v.n   9-   433.7   860.8   .v.n   4   230.4   198.3srefsnartlaizoS + 

=  Verfügbares Haushaltseinkommen 50.888   54.374   7   n.v.   34.650   34.683   0   n.v.   
   .v.n   3   178.63   856.53   .v.n   2   055.63   167.53hcuarbrevtavirP  - 

= Überdeckung des Verbrauchs 15.127   17.824   18   n.v.   -1.009   -2.188   117   n.v.   

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
Eine ausführliche Beschreibung der Kennzahlen ist im Kapitel 10.1 Begriffe zu finden.

Betriebe mit überwiegend land- und forstwirtschaftlichen 
Einkünften

Betriebe mit überwiegend außerlandwirtschaftlichen Einkommen

Betriebsstruktur (in ha bzw. Stück)

Ergebnisse je Betrieb (in Euro)

Erfolgskennzahlen

Ergebnisse je Unternehmerhaushalt  (in Euro)

4.7  Einkommenssituation nach sozioökonomischer Gliederung
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4.8  Einkommensverteilung und weitere Kennzahlen

Einkommenssituation (in Euro) Tabelle 4.8.1
Außerbetrieb-
liche Erwerbs-

einkünfte je
Unternehmer-

haushalt

Einkommen-
steuer

Sozialtransfers 
und übrige 
Einkünfte je 

Unternehmer-
haushalt

2017 Änd. % (1) 2017 2017 2017 Änd. % (1) 2017 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1)

Betriebsformen
    Marktfruchtbetriebe 18.639   -28     18.386   1.761     35.264   -16     6.020   41.283   -16     26.569   -17     
    Dauerkulturbetriebe 28.469   3     13.519   1.794     40.193   0     5.243   45.437   0     23.050   -1     
    Futterbaubetriebe 21.462   35     15.705   276     36.891   18     6.250   43.142   13     19.917   17     
    Veredelungsbetriebe 48.627   43     11.423   870     59.180   31     7.676   66.856   28     35.316   36     
    Lw. Gemischtbetriebe 22.296   -5     15.787   939     37.144   -6     7.008   44.152   -5     22.570   -6     
    Forstbetriebe 14.906   1     17.967   692     32.180   9     5.658   37.839   6     20.254   4     
Alle Betriebe 22.761   13     15.893   775     37.879   8     6.233   44.111   5     22.209   7     
Bergbauernbetriebe
    Nichtbergbauernbetriebe 25.902   7     15.610   1.241     40.271   3     6.189   46.460   2     24.910   3     
    Alle Bergbauernbetriebe 19.693   21     16.169   320     35.542   13     6.275   41.817   9     19.828   11     
        BB-Gr. 1 21.541   29     17.367   490     38.418   16     6.375   44.793   12     21.636   13     
        BB-Gr. 2 21.058   29     15.998   334     36.723   15     6.872   43.594   11     20.424   16     
        BB-Gr. 3 16.637   4     13.178   31     29.784   15     5.111   34.895   7     16.511   8     
        BB-Gr. 4 13.718   -8     17.977   190     31.505   -4     5.910   37.416   -4     17.388   -6     
Produktionsgebiete
    Hochalpengebiet 18.264   9     15.711   505     33.470   7     5.473   38.944   4     18.720   5     
    Voralpengebiet 14.381   -1     18.862   241     33.002   5     7.548   40.550   3     17.666   2     
    Alpenostrand 20.088   25     15.663   360     35.391   16     6.502   41.893   14     20.709   15     
    Wald- und Mühlviertel 27.648   26     15.011   434     42.225   14     5.943   48.168   9     24.046   14     
    Kärntner Becken 21.626   24     13.866   996     34.496   12     5.254   39.750   6     20.855   10     
    Alpenvorland 28.990   56     18.146   838     46.298   27     6.600   52.898   23     26.783   25     
    Sö. Flach- und Hügelland 21.667   21     15.358   484     36.541   14     6.289   42.830   11     22.960   15     
    Nö. Flach- und Hügelland 24.658   -25     13.551   2.119     36.091   -20     5.996   42.087   -19     23.342   -21     
Betriebsformen nach Größenklassen
in 1.000 Euro Gesamtstandardoutput
    Marktfruchtbetriebe
        15   bis  <    40 5.254   -11     24.117   707   28.664   10     6.258   34.922   -1     23.418  3     
        40   bis  <    100 26.664   -15     14.948   2.122   39.489   -15     6.769   46.258   -11     29.551  -13     
        100   bis  <    350 40.633   -44     8.976   4.029   45.580   -41     3.871   49.451   -39     28.471  -39     
    Dauerkulturbetriebe
        15   bis  <    40 10.097   36     19.776   985   28.889   6     7.100   35.989   5     19.993  2     
        40   bis  <    100 26.596   -10     13.660   1.238   39.018   -3     4.840   43.858   -3     22.002  -1     
        100   bis  <    350 52.828   5     5.769   3.389   55.209   -2     3.434   58.643   -2     26.621  -3     
    Futterbaubetriebe
        15   bis  <    40 2.582   -31     23.409   168   25.823   -5     7.036   32.859   -5     15.043  -6     
        40   bis  <    100 23.489   31     12.049   253   35.285   21     5.853   41.137   15     18.894  19     
        100   bis  <    350 61.511   55     6.669   597   67.583   45     5.393   72.976   40     31.602  45     
    Veredelungsbetriebe
        15   bis  <    40  (2) . . . . . . . . . . .
        40   bis  <    100 18.322   156     15.895   111   34.106   31     8.159   42.265   20     21.280  28     
        100   bis  <    350 63.720   37     9.390   1.216   71.894   32     6.450   78.344   30     41.162  33     
    Lw. Gemischtbetriebe
        15   bis  <    40 2.205   94     21.494   69   23.631   -16     8.987   32.618   -9     15.435  -20     
        40   bis  <    100 17.204   -36     15.161   935   31.430   -21     7.055   38.485   -19     19.510  -20     
        100   bis  <    350 51.558   16     10.118   1.931   59.745   14     4.706   64.451   14     32.825  20     
    Forstbetriebe
        15   bis  <    40 9.966   17     22.564   371   32.159   17     6.267   38.426   12     20.426  8     
        40   bis  <    100 23.085   -6     10.670   1.257   32.499   -1     4.663   37.161   0     20.682  0     
        100   bis  <    350 26.399   -18     5.763   1.288   30.873   -11     4.181   35.054   -12     16.951   -11     
    Alle Betriebe
        15   bis  <    40 4.759   -3     22.903   351   27.311   1     7.052   34.363   -1     17.466  -2     
        40   bis  <    100 23.318   8     12.907   722   35.503   6     6.014   41.516   4     20.531  5     
        100   bis  <    350 56.015   20     7.828   1.676   62.167   16     5.060   67.228   15     32.151  17     
1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2016.
2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

 

Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft abzüglich 
SV‒Beiträge je Betrieb

Erwerbseinkommen 
(netto)

je Unternehmer-
haushalt

Verfügbares 
Haushaltseinkommen je 
Unternehmenshaushalt

Erwerbs-
einkommen (netto)

je AK−U
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Struktur der öffentlichen Gelder 2017 Tabelle 4.8.2

 
Marktfrucht-

betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe

Forstbetriebe Alle Betriebe
Berg-

bauern-
betriebe

Nicht-
berg-

bauern-
betriebe

   502.01   957.6   264.8   089.4   746.01   118.8   436.7   500.3   230.51)AZID( negnulhaztkeriD
Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) 9.240   3.958   5.593   3.632   6.131   4.968   5.874   5.639   6.114   
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 431   317   4.431   501   1.395   5.599   3.048   5.391   649   

   75   79   77   04   14   341   301   14   03essühcsuznesniZ
Zahlungen für den Forstbereich (1) 5   0   80   53   9   275   73   120   25   
Sonstige EU-kofinanzierte Zahlungen (2) 136   247   867   312   487   689   613   775   448   
Sonstige nationale Zahlungen (3) 132   4.744   700   257   452   487   886   661   1.115   

25.006   12.312   19.408   13.709   19.161   17.039   19.032   19.443   18.612   

22   10   18   6   13   24   16   20   13   
   692.1   116.1   554.1   867.1   020.1   267.1   307.1   346.1   574essühcsuzsnoititsevnI

25.481   13.955   21.111   15.472   20.181   18.807   20.488   21.054   19.909   
Öffentliche Gelder in Euro je bAK 25.642   7.178   13.933   10.721   14.510   15.855   14.399   14.557   14.232   

   15   23   14   62   35   75   63   22   95)AZID( negnulhaztkeriD
Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) 36   28   26   23   30   26   29   27   31   
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete 2   2   21   3   7   30   15   26   3   

   0   0   0   0   0   1   0   0   0essühcsuznesniZ
Zahlungen für den Forstbereich (1) 0   0   0   0   0   1   0   1   0   
Sonstige EU-kofinanzierte Zahlungen (2) 1   2   4   2   2   4   3   4   2   
Sonstige nationale Zahlungen (3) 1   34   3   2   2   3   4   3   6   

98   88   92   89   95   91   93   92   93   

   7   8   7   9   5   11   8   21   2essühcsuzsnoititsevnI
100   100   100   100   100   100   100   100   100   

Stufen in Euro
   6,4   2,0   4,2   3,3   8,3   0,6   0,0   4,61   0,0005.2    < sib  0           
   3,6   1,0   1,3   4,0   9,3   4,01   7,0   4,71   1,2000.5    < sib  005.2    
   0,01   7,5   8,7   1,7   6,8   3,9   2,7   4,9   6,8005.7    < sib  000.5    
   6,8   8,8   7,8   1,6   0,31   2,8   7,9   3,4   7,6000.01  < sib  005.7    
   7,9   2,11   4,01   8,11   1,7   0,11   7,11   1,4   6,01005.21  < sib  000.01  
   1,9   7,11   5,01   8,21   0,8   2,51   2,01   0,01   8,9000.51  < sib  005.21  
   1,6   7,01   5,8   3,21   9,7   3,7   0,9   1,6   6,6005.71  < sib  000.51  
   6,5   4,01   1,8   0,21   1,6   4,8   1,9   2,3   6,5000.02  < sib  005.71  
   7,6   7,7   2,7   1,6   6,5   1,6   3,8   6,5   7,6005.22  < sib  000.02  
   9,4   2,6   6,5   8,4   6,7   6,1   9,6   3,2   9,3000.52  < sib  005.22  
   5,3   0,5   2,4   1,3   2,3   7,3   9,4   7,2   5,4005.72  < sib  000.52  
   4,3   7,3   6,3   2,3   8,2   6,1   9,3   9,2   1,4000.03  < sib  005.72  
   5,3   7,3   6,3   3,4   5,5   7,3   5,3   0,3   5,2005.23  < sib  000.03  
   4,2   4,2   4,2   2,2   7,2   5,0   3,2   4,3   0,3000.53  < sib  005.23  
   9,2   0,3   9,2   6,2   6,3   0,1   9,2   9,0   7,4005.73  < sib  000.53  
   4,1   8,1   6,1   7,1   0,2   5,0   6,1   9,0   2,2000.04  < sib  005.73  
   8,1   2,1   5,1   0,2   0,1   0,1   4,1   9,0   2,2005.24  < sib  000.04  
   9,1   8,0   3,1   0,0   3,1   1,2   9,0   1,1   3,3000.54  < sib  005.24  
   2,1   2,1   2,1   2,1   8,0   0,1   2,1   5,0   7,1005.74  < sib  000.54  
   0,1   5,0   7,0   0,0   8,0   5,0   6,0   4,1   6,1000.05  < sib  005.74  
   3,5   0,4   7,4   0,3   6,4   0,1   1,4   3,3   6,9000.05 hcielg reßörg  
   0,001   0,001   0,001   0,001   0,001   0,001   0,001   0,001   0,001emmuS

1) Sowohl EU-kofinanzierte Zahlungen im Rahmen des ländlichen Entwicklungsprogramms als auch nationale Zahlungen
2) Alle Zahlungen im Rahmen des ländlichen Entwicklungsprogramms mit Ausnahme von ÖPUl, AZ und den Investitionsbeihilfen, sowie Zahlungen der 1. Säule der GAP wie
     z. B. Beihilfen im Weinbau, Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung, Imkereiförderung, Sonderzahlungen Milch und Fleisch, etc.
3) Gemeinde - und Landesförderungen, Besamungszuschuss, Tiergesundheitsfonds, Naturschädenabgeltung, etc.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Öffentliche Gelder insgesamt
Verteilung der Betriebe nach der Höhe der öffentlichen Gelder insgesamt je Betrieb (in Prozent)

Öffentliche Gelder insgesamt je Betrieb (in Euro)

Summe öffentliche Gelder
des Ertrages
Öffentliche Gelder in Prozent vom Ertrag

Öffentliche Gelder insgesamt

Öffentliche Gelder insgesamt je Betrieb (in Prozent)

Summe öffentliche Gelder
des Ertrages
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Arbeitskräfte 2017 Tabelle 4.8.3

 

davon 
Ausged.

2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1) 2017 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1) 2017 Änd. % (1)

Betriebsformen
    1   33,1    0   99,0    62   11,0  50,0    2-   98,0    3-   97,1ebeirtebthcurftkraM    
    1   47,1    5   49,1    02   55,0  21,0    0   04,1    7-   14,01ebeirtebrutlukreuaD    
    1   58,1    0   25,1    11   40,0  91,0    0   84,1    1-   40,6ebeirtebuabrettuF    
    4-   86,1    0   44,1    72   50,0  41,0    1-   04,1    2   86,4ebeirtebsgnuledereV    
    1-   46,1    0   93,1    32-   80,0  41,0    2   13,1    0   96,3ebeirtebthcsimeG .wL    
    5   95,1    1-   91,1    82-   20,0  81,0    0   61,1    0   72,6ebeirtebtsroF    

Alle Betriebe 4,72   -1    1,33   0    0,15  0,10   12    1,42   1    1,71   1    
Bergbauernbetriebe

    0   26,1    1   04,1    31   61,0  21,0    0   52,1    1-   07,3ebeirtebnreuabgrebthciN    
    2   97,1    0   54,1    4   40,0  91,0    0   14,1    1-   91,6ebeirtebnreuabgreB ellA    
    2   87,1    2   24,1    01-   50,0  81,0    2   73,1    1   15,51 eppurG-nreuabgreB        
    1-   08,1    2-   74,1    72   50,0  91,0    3-   24,1    2-   71,62 eppurG-nreuabgreB        
    6   08,1    3   84,1    45   30,0  81,0    2   54,1    2   49,63 eppurG-nreuabgreB        
    2   18,1    3-   04,1    26-   10,0  52,0    2-   93,1    9-   61,84 eppurG-nreuabgreB        

Produktionsgebiete
    2   97,1    0   74,1    62-   30,0  02,0    1   34,1    2-   99,6teibegneplahcoH    
    2   78,1    0   44,1    74   60,0  22,0    2-   83,1    4-   30,6teibegneplaroV    
    1   17,1    1-   83,1    5-   60,0  81,0    1-   33,1    1   31,6dnartsoneplA    
    0   67,1    1   64,1    75   50,0  41,0    0   14,1    2-   56,4letreivlhüM dnu -dlaW    
    2   56,1    2-   73,1    22-   70,0  61,0    1-   03,1    7   68,4nekceB rentnräK    
    1   37,1    5   73,1    37   50,0  61,0    3   23,1    1   03,4dnalrovneplA    
    1-   95,1    5-   04,1    3-   12,0  11,0    5-   91,1    4-   21,5dnallegüH dnu -hcalF .öS    
    0   55,1    3   74,1    61   52,0  80,0    1   22,1    4-   77,2dnallegüH dnu -hcalF .öN    

Benachteiligte Gebiete
    1   57,1    0   44,1    01   80,0  71,0    0   73,1    1   77,5teibeG setgiliethcaneB    
    2   87,1    1   64,1    8   60,0  91,0    0   04,1    1   92,6teibeggreB        

        Sonstiges benachteiligtes Gebiet 3,25   -6    1,29   -4    0,08  0,12   31    1,41   -2    1,64   -1    
    1-   76,1    1-   83,1    4   61,0  41,0    2-   22,1    1-   77,5teibeG senielK        

Betriebsformen nach Größenklassen
in 1.000 Euro Gesamtstandardoutput
    Marktfruchtbetriebe

    6   22,1    2   46,0    13-   10,0  40,0    3   36,0    1-   53,2 04     <  sib   51        
    1-   43,1    4-   90,1    51-   11,0  60,0    3-   99,0    3-   96,1 001    <  sib   04        
    4-   06,1    6   08,1    48   04,0  01,0    5-   04,1    7-   74,1 053  <  sib   001        

    Dauerkulturbetriebe
    4   44,1    7   21,1    21   91,0  80,0    5   39,0    11   06,12 04    <  sib   51        
    2-   77,1    3   30,2    42   85,0  90,0    4-   54,1    21-   26,11 001    <  sib   04        
    1   70,2    7   68,2    91   69,0  22,0    1   09,1    8-   64,7 053  <  sib   001        

    Futterbaubetriebe
    1   27,1    1   81,1    151   40,0  41,0    1-   51,1    2-   05,7 04     <  sib   51        
    2   78,1    0   16,1    72-   30,0  12,0    1   85,1    0   54,6 001    <  sib   04        
    0   41,2    1-   70,2    3-   80,0  62,0    1-   00,2    1-   33,4 053  <  sib   001        

    Veredelungsbetriebe
...........)2( 04     <  sib   51        

    2   06,1    11   02,1    2   10,0  71,0    11   91,1    72   22,8 001    <  sib   04        
    1-   57,1    2-   06,1    72   60,0  41,0    3-   45,1    3-   01,4 053  <  sib   001        

    Lw. Gemischtbetriebe
    5   35,1    81   40,1    02   10,0  90,0    81   30,1    82   95,6 04     <  sib   51        
    1-   16,1    3-   73,1    03-   60,0  90,0    1-   13,1    5-   76,3 001    <  sib   04        
    4-   28,1    7-   38,1    12-   02,0  42,0    5-   36,1    7-   38,2 053  <  sib   001        

    Forstbetriebe
    9   85,1    1   20,1    32-   10,0  02,0    1   10,1    2   45,7 04     <  sib   51        
    0   75,1    1-   24,1    11-   50,0  31,0    1-   73,1    2-   74,5 001    <  sib   04        
    1   28,1    5-   77,1    45-   90,0  32,0    0   86,1    1   72,4053  <  sib   001        

    Alle Betriebe
    3   65,1    2   40,1    84   40,0  21,0    1   00,1    1   02,6 04     <  sib   51        
    1   37,1    0   15,1    4-   80,0  61,0    0   34,1    1-   49,4 001    <  sib   04        
    1-   39,1    0   00,2    61   42,0  12,0    2-   67,1    4-   75,3 053  <  sib   001        

1) Änderung zum Vorjahr in Prozent, Berechnung auf Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2016.
2) Weniger als 15 Betriebe in der Auswertung, daher keine Darstellung der Ergebnisse.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 

Nicht entlohnte 
Arbeitskräfte

 (nAK)

Entlohnte 
Arbeitskräfte

(eAK)

Betriebliche 
Arbeitskräfte

(bAK)

Arbeitskräfte des 
Unternehmerhaushalts

(AK-U)

beirteB ejbeirteB ejFLR ah 001 ej
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Viertelgruppierung der Betriebe 2017 (in Euro) Tabelle 4.8.4
Mittelwerte

Betriebsformen
   717.47   229.63   539.71   393.1-   740.05   337.52   972.01ebeirtebthcurftkraM    
   793.25   767.72   041.71   370.7-   401.43   353.22   941.9ebeirtebrutlukreuaD    
   127.24   701.12   190.01   125.3-   554.72   327.41   009.4ebeirtebuabrettuF    
   381.48   641.94   696.52   869.2   135.26   909.53   878.41ebeirtebsgnuledereV    
   220.55   445.72   452.41   940.3-   006.33   167.12   209.4ebeirtebthcsimeG .wL    
   560.94   749.02   065.9   620.4-   174.72   041.41   722.5ebeirtebtsroF    

Alle Betriebe 6.520   18.695   33.410   -3.319   12.343   25.405   54.128   
Produktionsgebiete

   544.04   941.91   796.8   217.2-   563.52   467.31   145.3teibegneplahcoH    
   183.63   910.81   347.7   670.6-   719.22   834.21   926teibegneplaroV    
   040.34   691.22   939.01   142.2-   845.72   390.61   254.5dnartsoneplA    
   870.55   785.62   725.41   92   849.33   416.02   330.9letreivlhüM dnu -dlaW    
   423.25   958.91   294.9   572.6-   631.82   559.31   493nekceB rentnräK    
   620.36   765.33   550.71   057.1-   753.34   476.42   264.8dnalrovneplA    
   543.55   351.52   904.9   472.5-   572.43   716.61   938.1dnallegüH dnu -hcalF .öS    
   076.76   204.23   047.81   079.1-   717.34   853.52   627.11dnallegüH dnu -hcalF .öN    

Betriebsformen
   759.16   773.03   810.71   976.3-   948.04   759.22   062.8ebeirtebthcurftkraM    
   780.05   492.72   775.51   426.3-   282.33   285.12   932.8ebeirtebrutlukreuaD    
   768.04   171.22   042.41   113.3   758.72   957.71   114.01ebeirtebuabrettuF    
   175.47   287.93   199.12   074.5   785.35   433.23   333.41ebeirtebsgnuledereV    
   511.05   825.42   064.41   71-   953.03   862.91   729.8ebeirtebthcsimeG .wL    
   525.64   818.12   917.31   341-   558.82   641.71   945.8ebeirtebtsroF    

Alle Betriebe 10.502   19.212   31.487   1.516   15.013   24.666   49.100   
Produktionsgebiete

   530.24   812.12   867.21   060.2   852.72   422.61   109.8teibegneplahcoH    
   201.53   974.02   476.31   680.2   363.32   681.71   949.8teibegneplaroV    
   604.14   401.32   503.51   637.2   584.92   851.81   022.21dnartsoneplA    
   290.05   711.62   162.61   065.3   746.23   730.02   831.11letreivlhüM dnu -dlaW    
   352.94   664.81   320.31   698.1   073.52   333.41   722.01nekceB rentnräK    
   022.55   539.03   136.81   668.4   413.83   842.42   905.31dnalrovneplA    
   156.15   990.52   507.31   946.1-   944.43   700.71   507.7dnallegüH dnu -hcalF .öS    
   904.75   712.72   614.41   831.5-   310.53   697.02   738.6dnallegüH dnu -hcalF .öN    

Drittes
Viertel

Viertes
Viertel

nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft + Personalaufwand (je bAK)

nach dem Erwerbseinkommen je AK-U

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Betriebsgruppen
Unteres
Quartil
(25%)

Median
(50%)

Oberes
Quartil 
(75%)

Erstes
Viertel

Zweites
Viertel
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Verteilung der Betriebe nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft + Personalaufwand je bAK
und nach dem Erwerbseinkommen je AK-U im Jahr 2017 (in Prozent) Tabelle 4.8.6

       2,41       9,51       0,41       9,7       9,41       8,51       3,21vitageN   
       0,4       8,3       3,3       0,1       1,5       4,3       9,2005.2    sib  0           
       2,4       4,2       5,7       3,3       0,5       0,1       7,2000.5    sib  005.2    
       3,5       3,7       3,5       0,1       8,6       3,2       6,2005.7    sib  000.5    
       8,4       5,9       7,2       8,3       9,4       6,2       3,4000.01  sib  005.7    
       8,5       8,7       9,2       6,1       1,7       5,3       2,5005.21  sib  000.01  
       4,5       0,5       9,3       0,6       9,6       6,2       4,3000.51  sib  005.21  
       0,4       7,4       5,3       5,0       6,4       7,3       3,3005.71  sib  000.51  
       2,5       0,3       9,4       8,5       0,5       7,11       8,3000.02  sib  005.71  
       2,4       2,7       5,3       6,1       6,4       9,3       6,2005.22  sib  000.02  
       1,5       6,3       3,7       4,1       7,5       5,5       3,4000.52  sib  005.22  
       6,4       5,4       8,2       7,5       4,4       0,7       9,4005.72  sib  000.52  
       5,3       7,1       0,7       3,2       9,2       2,5       1,4000.03  sib  005.72  
       4,3       5,3       9,4       5,3       5,3       3,3       9,1005.23  sib  000.03  
       8,2       2,3       1,3       6,2       7,2       3,5       4,1000.53  sib  005.23  
       7,2       6,2       7,4       0,3       6,2       5,0       6,2005.73  sib  000.53  
       4,2       4,0       9,1       0,1       3,2       2,3       2,4000.04  sib  005.73  
       1,2       7,2       5,1       4,4       9,1       0,0       1,3005.24  sib  000.04  
       5,1       5,0       4,2       6,1       1,1       0,2       5,2000.54  sib  005.24  
       3,1       7,1       0,1       4,2       2,1       0,1       3,1005.74  sib  000.54  
       4,1       4,0       8,0       5,4       2,1       6,2       9,0000.05  sib  005.74  
       1,21       8,8       3,11       0,53       6,5       8,31       6,52000.05 reßörg  
       0,001       0,001       0,001       0,001       0,001       0,001       0,001emmuS

       4,8       9,9       4,01       2,4       9,5       3,21       3,41vitageN
       7,2       4,3       3,3       9,1       9,2       3,1       6,2005.2    sib  0           
       7,3       7,3       6,2       0,0       0,5       4,3       9,1000.5    sib  005.2    
       5,4       0,3       7,2       2,4       3,5       2,5       7,3005.7    sib  000.5    
       0,4       4,6       8,6       0,0       8,4       3,1       3,1000.01  sib  005.7    
       7,5       5,4       0,5       7,3       0,7       3,5       8,3005.21  sib  000.01  
       2,8       2,01       5,7       2,21       6,8       6,8       0,4000.51  sib  005.21  
       3,8       6,9       0,7       0,4       7,9       9,5       9,6005.71  sib  000.51  
       7,6       9,01       6,6       4,2       5,8       3,2       6,2000.02  sib  005.71  
       1,6       3,4       9,5       6,5       4,6       8,6       4,6005.22  sib  000.02  
       1,5       9,2       4,5       0,4       3,5       7,2       9,7000.52  sib  005.22  
       6,4       6,3       1,7       0,3       0,5       3,5       4,2005.72  sib  000.52  
       6,4       2,4       9,3       4,2       2,4       8,11       3,3000.03  sib  005.72  
       7,3       7,4       4,2       9,1       2,4       3,1       7,4005.23  sib  000.03  
       1,3       0,5       9,2       5,6       5,2       6,2       9,2000.53  sib  005.23  
       6,2       7,2       0,2       6,5       3,2       2,4       6,1005.73  sib  000.53  
       1,2       9,0       5,1       0,3       6,2       4,0       1,2000.04  sib  005.73  
       0,3       9,1       7,3       5,3       2,2       9,3       3,5005.24  sib  000.04  
       0,2       5,0       2,2       5,0       8,1       9,3       0,3000.54  sib  005.24  
       2,1       0,0       6,0       1,2       2,1       9,1       0,2005.74  sib  000.54  
       3,1       4,0       5,1       0,3       0,1       0,1       2,2000.05  sib  005.74  
       1,8       5,7       9,8       5,62       7,3       6,8       9,41000.05 reßörg  
       0,001       0,001       0,001       0,001       0,001       0,001       0,001emmuS

Forstbetriebe Alle Betriebe

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft + Personalaufwand, je bAK

Erwerbseinkommen je AK-U

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Stufen in 
Euro

Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe
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Gliederung des Privatverbrauchs des Unternehmerhaushalts 2017 Tabelle 4.8.8

Betriebsformen Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe

Forstbetriebe Alle Betriebe

in Euro
   717.63   983.43   633.73   420.24   975.53   598.63   823.93hcuarbrevtavirP 

Entnahme zur privaten Lebenshaltung 38.462   35.868   34.820   40.515   36.409   33.517   35.844   
davon Verköstigung und Naturalverbrauch 11.360   11.740   12.192   13.267   12.124   11.871   12.056   

   720.22   420.02   800.32   524.52   610.12   301.12   971.52nemhantneraB novad
davon private Anschaffungen 876   2.215   780   660   446   756   875   
davon Private Anlagen Abschreibungen 1.047   811   832   1.163   831   866   887   

Private Versicherungen und sonstige Steuern 866   1.027   759   1.509   927   871   873   
in Prozent

   001   001   001   001   001   001   001hcuarbrevtavirP 
   89   79   89   69   89   79   89gnutlahsnebeL netavirp ruz emhantnE
   43   53   33   33   53   33   03hcuarbrevlarutaN dnu gnugitsökreV novad
   16   06   36   36   06   95   56nemhantneraB novad
   2   2   1   2   2   6   2negnuffahcsnA etavirp novad
   2   3   2   3   2   2   3negnubierhcsbA negalnA etavirP novad
   2   3   2   4   2   3   2nreuetS egitsnos dnu negnurehcisreV etavirP

Bergbauernbetriebe und 
Betriebe im benachteiligten Gebiet

Bergbauern
BB-Gr. 1

Bergbauern
BB-Gr. 2

Bergbauern
BB-Gr. 3

Bergbauern
BB-Gr. 4

Bergbauern
gesamt

Nicht- 
bergbauern

Benach- 
teiligtes Gebiet 

ges.

davon
Berggebiet

in Euro
   849.53   849.53   628.73   336.53   827.33   961.33   864.63   485.63hcuarbrevtavirP 

Entnahme zur privaten Lebenshaltung 35.862   35.458   32.355   32.821   34.773   36.941   35.114   35.078   
davon Verköstigung und Naturalverbrauch 11.656   11.289   10.752   10.473   11.242   11.124   11.225   11.215   

   914.12   094.12   630.32   040.12   395.02   452.91   491.12   129.12nemhantneraB novad
davon private Anschaffungen 627   1.135   701   272   787   965   709   766   
davon Private Anlagen Abschreibungen 936   830   834   576   844   931   856   807   

Private Versicherungen und sonstige Steuern 722   1.010   814   907   860   885   834   871   
in Prozent

   001   001   001   001   001   001   001   001hcuarbrevtavirP 
Entnahme zur privaten Lebenshaltung 98   97   98   97   98   98   98   98   

davon Verköstigung und Naturalverbrauch 33   32   33   32   32   30   32   32   
   16   16   26   16   36   06   06   16nemhantneraB novad
   2   2   3   2   1   2   3   2negnuffahcsnA etavirp novad

davon Private Anlagen Abschreibungen 3   2   3   2   2   3   2   2   
Private Versicherungen und sonstige Steuern 2   3   2   3   2   2   2   2   

Produktionsgebiete Hochalpen-
gebiet

Voralpen-
gebiet

Alpenost-
rand

Wald- und 
Mühlviertel

Kärntner 
Becken

Alpenvor-
land

Südöstl. Flach- 
u. Hügelland

Nordöstl. 
Flach- u. 

Hügelland

in Euro
   556.93   637.33   079.73   748.33   575.73   959.63   144.83   691.33hcuarbrevtavirP 

Entnahme zur privaten Lebenshaltung 32.227   37.738   35.941   36.960   32.734   37.104   32.829   38.794   
davon Verköstigung und Naturalverbrauch 11.904   12.686   12.267   12.039   11.282   12.334   11.441   11.931   

   152.42   753.02   887.22   979.91   485.22   850.22   213.32   883.91nemhantneraB novad
davon private Anschaffungen 332   769   824   1.217   628   773   253   1.865   
davon Private Anlagen Abschreibungen 602   970   793   1.119   845   1.208   778   748   

Private Versicherungen und sonstige Steuern 969   703   1.018   615   1.113   865   908   861   
in Prozent

   001   001   001   001   001   001   001   001hcuarbrevtavirP 
Entnahme zur privaten Lebenshaltung 97   98   97   98   97   98   97   98   

davon Verköstigung und Naturalverbrauch 37   34   34   33   34   33   35   31   
   36   26   16   16   16   16   26   06nemhantneraB novad
   5   1   2   2   3   2   2   1negnuffahcsnA etavirp novad

davon Private Anlagen Abschreibungen 2   3   2   3   3   3   2   2   
Private Versicherungen und sonstige Steuern 3   2   3   2   3   2   3   2   

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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Verteilung der Betriebe nach der Über/Unterdeckung des Verbrauchs 2017

     8,7     7,7     9,7     4,12     1,6     2,01     3,6000.05 reßörg 
     0,2     7,0     0,2     5,3     0,2     6,3     3,1000.05 sib 000.54
     1,2     8,0     0,2     0,4     8,1     8,1     1,3000.54 sib 000.04
     3,2     9,0     5,1     6,2     6,2     7,3     8,1000.04 sib 000.53
     7,2     9,1     7,3     7,4     3,2     9,3     6,2000.53 sib 000.03
     8,2     5,0     3,3     6,2     7,2     2,6     5,2000.03 sib 000.52
     6,4     3,2     1,5     0,4     6,5     0,4     2,3000.52 sib 000.02
     7,6     0,7     0,7     2,7     4,7     6,3     1,5000.02 sib 000.51
     7,7     6,8     4,5     5,7     8,8     3,7     7,5000.51 sib 000.01
     8,7     7,7     3,6     5,4     7,7     8,11     6,8000.01 sib 000.5
     0,01     1,41     9,9     8,41     0,11     6,1     7,6000.5 sib 0

   Summe 46,8     57,8     57,9     76,8     54,0     52,2     56,4     

     2,9     3,9     6,5     4,9     1,01     4,3     8,11 000.5- sib 0
     0,9     4,01     8,11     0,1     9,9     4,7     4,7000.01- sib 000.5-
     2,8     0,01     6,9     4,2     0,8     0,11     9,7000.51- sib 000.01-
     4,4     0,8     0,4     1,2     6,3     7,4     9,5000.02- sib 000.51-
     8,3     5,4     0,2     4,1     3,4     6,5     0,3000.52- sib 000.02-
     0,3     5,0     9,2     1,2     1,3     8,1     7,5000.03- sib 000.52-
     5,1     4,0     9,4     5,0     8,0     4,1     9,2000.53- sib 000.03-
     3,1     2,2     5,2     6,2     6,0     6,1     6,1000.04- sib 000.53-
     6,0     4,0     0,0     0,0     4,0     0,1     6,1000.54- sib 000.04-
     4,0     0,0     3,0     0,0     2,0     0,2     8,0000.05- sib 000.54-
     0,2     2,2     5,2     6,1     1,1     3,2     4,4000.05- reßörg 

   Summe 53,2     42,2     42,1     23,2     46,0     47,8     43,6     

Betriebe mit Überdeckung des Verbrauchs

Betriebe mit Unterdeckung des Verbrauchs

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Tabelle 4.8.9

Stufen 
in Euro

Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe

Forstbetriebe Alle Betriebe

Cash flow 2017 (in Euro) Tabelle 4.8.10

Betriebsformen
Marktfrucht-

betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe

Forstbetriebe Alle Betriebe

   331.13   568.12   542.33   007.95   943.82   451.73   619.92tfahcstriwtsroF dnu -dnaL sua etfnükniE
   290.91   546.41   120.02   910.62   008.91   820.81   638.61) negnubierhcsuZ - ( negnubierhcsbA +
   314.1-   406.1-   485.1-   681.2-   934.1-   313.1-   828-hcuarbrevnegiE -

- Gewinne aus Anlagenabgängen ( + Verluste ) -1.848   -726   -1.255   -1.397   -1.163   -664   -1.240   
+ Verminderung von Forderungen ( - Erhöhung ) 5.815   1.108   688   1.436   -2.090   438   1.257   

   009-   735   472   845.1-   570.1-   665.3-   352-) gnurednimreV + ( netärroV nov gnuhöhrE -
   305-   258-   086-   757   433-   099-   669-) gnurednimreV - ( netiekhcildnibrevrefeiL nov gnuhöhrE +

= Cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit 48.672   49.695   44.735   82.781   48.022   34.364   47.426   
   131.4   573.2   690.8   786.2   432.3   519.1   775.7negnägbanegalnA sua negnulhazniE +
   748.32-   026.71-   046.82-   161.83-   021.42-   772.02-   201.02-nenoititsevninegalnA rüf negnulhazsuA -
   522-   876-   83-   58-   131-   776-   161-gnagbanegalnaznaniF sua gnulhazniE -/+
   484.72   144.81   144.72   222.74   817.32   756.03   689.53tiekgitätsnoititsevnI sua wolf hsaC =

Bergbauernbetriebe und 
Betriebe im benachteiligten Gebiet

Bergbauern
BB-Gr. 1

Bergbauern
BB-Gr. 2

Bergbauern
BB-Gr. 3

Bergbauern
BB-Gr. 4

Alle
Bergbauern

Nicht- 
bergbauern

Benachteiligtes 
Gebiet

davon
Berggebiet

   936.52   465.72   674.63   219.52   976.61   987.12   473.72   601.92tfahcstriwtsroF dnu -dnaL sua etfnükniE
   293.81   625.81   518.91   583.81   057.61   664.71   026.91   470.81) negnubierhcsuZ - ( negnubierhcsbA +
   394.1-   284.1-   533.1-   984.1-   722.1-   226.1-   815.1-   664.1-hcuarbrevnegiE -

- Gewinne aus Anlagenabgängen ( + Verluste ) -950   -1.684   -472   -603   -1.091   -1.393   -1.134   -982   
+ Verminderung von Forderungen ( - Erhöhung ) -34   674   -183   -385   157   2.383   766   592   
- Erhöhung von Vorräten ( + Verminderung ) -712   -1.122   230   395   -576   -1.231   -852   -627   
+ Erhöhung von Lieferverbindlichkeiten ( - Verminderung ) -449   -535   18   -1.148   -463   -544   -377   -364   
= Cash flow aus operativer Geschäftstätigkeit 43.569   42.810   37.226   30.461   40.834   54.171   43.011   41.158   

   103.3   981.3   122.5   660.3   972.1   438.1   145.2   217.4negnägbanegalnA sua negnulhazniE +
   552.22-   613.22-   131.62-   616.12-   549.31-   518.91-   120.02-   042.62-nenoititsevninegalnA rüf negnulhazsuA -
   771-   732-   152-   002-   452-   365-   54-   451-gnagbanegalnaznaniF sua gnulhazniE -/+
   720.22   646.32   010.33   580.22   145.71   186.81   582.52   688.12tiekgitätsnoititsevnI sua wolf hsaC =

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.
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4.9 Mehrjähriger Vergleich der Einkommenssituation

Entwicklung der Betriebsergebnisse nach Betriebsformen im Zeitvergleich Tabelle 4.9.1

 Marktfrucht-
betriebe

Dauer-
kultur-

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw. 
Gemischt-
betriebe

Forstbetriebe Alle Betriebe

2010 (1) 31.976       8.013       19.919       13.945       24.885       19.831       20.450       
2011 (1) 31.318       8.639       19.852       13.605       24.238       18.195       20.153       
2012 (1) 31.124       8.237       19.557       13.704       24.415       17.349       19.897       
2013 (1) 28.648       8.113       19.478       13.085       22.119       16.371       19.506       
2014 (1) 27.386       9.487       19.243       13.228       20.882       16.999       19.247       
2015 (1) 24.423       6.911       17.278       12.276       18.388       16.246       17.213       
2016 (2) 24.151       10.063       18.781       13.428       18.464       16.171       18.223       
2017 (2) 25.006       12.312       19.408       13.709       19.161       17.039       19.032       

2010 (1) 41.784       16.886       23.119       36.713       31.770       28.473       27.339       
2011 (1) 54.381       40.291       27.537       42.358       44.366       31.712       35.137       
2012 (1) 49.287       32.833       24.835       54.325       41.072       25.299       32.574       
2013 (1) 37.378       35.090       25.606       43.921       32.010       26.705       30.042       
2014 (1) 32.859       20.868       26.522       45.025       30.469       26.067       28.588       
2015 (1) 28.461       31.042       20.326       32.484       28.180       25.078       24.425       
2016 (2) 35.567       35.176       21.766       43.834       32.843       20.677       27.361       
2017 (2) 29.916       37.154       28.349       59.700       33.245       21.865       31.133       

2010 (1) 40.571      12.884      15.528      25.538      21.687      21.838      19.430      
2011 (1) 51.264      25.554      18.529      28.921      29.889      24.997      24.805      
2012 (1) 47.329      21.977      16.826      36.827      28.142      20.686      23.300      
2013 (1) 37.856      22.824      17.337      29.298      23.080      22.876      21.983      
2014 (1) 34.463      16.605      17.849      29.590      21.880      21.294      20.952      
2015 (1) 29.854      21.727      13.815      22.316      20.456      21.995      18.270      
2016 (2) 38.198      24.290      14.761      31.030      25.341      17.854      20.639      
2017 (2) 32.636      25.518      19.212      42.209      25.078      18.907      23.371      

2010 (1) 31.962      10.248      18.059      28.154      22.452      22.374      20.761      
2011 (1) 44.225      33.285      22.246      33.579      35.103      25.503      28.344      
2012 (1) 39.003      25.430      19.473      45.395      31.552      18.691      25.623      
2013 (1) 26.944      27.378      19.843      34.154      22.244      20.187      22.688      
2014 (1) 21.945      13.133      20.379      34.710      20.261      19.658      20.897      
2015 (1) 17.097      22.861      14.052      21.757      17.194      18.236      16.416      
2016 (2) 25.967      27.692      15.855      33.999      23.506      14.788      20.178      
2017 (2) 18.639      28.469      21.462      48.627      22.296      14.906      22.761      

2010 (1) 1,01 0,34 0,44 0,63 0,59 0,52 0,53
2011 (1) 1,25 0,81 0,51 0,71 0,79 0,58 0,66
2012 (1) 1,12 0,65 0,45 0,86 0,71 0,46 0,60
2013 (1) 0,87 0,67 0,46 0,67 0,57 0,50 0,55
2014 (1) 0,73 0,39 0,45 0,64 0,53 0,46 0,50
2015 (1) 0,62 0,57 0,34 0,47 0,48 0,45 0,42
2016 (2) 0,78 0,64 0,35 0,63 0,58 0,36 0,47
2017 (2) 0,67 0,66 0,45 0,87 0,57 0,38 0,53

1) Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2013.
2) Gewichtungsbasis Agrarstrukturerhebung 2016.

Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.

Öffentliche Gelder des Ertrages je Betrieb (in Euro)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb (in Euro)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft + Personalaufwand, je bAK (in Euro)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der Bauern (in Euro) 

Rentabilitätskoeffizient
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5. Maßnahmen für die Land- und Forst-, Umwelt- und Wasserwirtschaft

5.1 Agrarbudget im Überblick

Bundeshaushalt und Agrarbudget (UG 42) Tabelle 5.1.1
davon

Förderungen
für die Land- und 

Forstwirt-
schaft (1)

Anteil der
EU-Mittel

Personal- und 
Sachaufwand  

(2)

Schutzwasser-
bau und 
Lawinen-

verbauung

oruE .oiM nioruE .drM ni

     2000 58,2        1.953     3,4        1.513     1.041     302     138     2,6      77,5      
     2005 66,0        2.294     3,5        1.818     1.388     331     145     2,8      79,2      
     2006 70,5        2.319     3,3        1.792     1.360     338     188     2,5      77,3      
     2007 72,3        2.037     2,8        1.521     1.193     347     170     2,1      74,7      
     2008 80,3        2.181     2,7        1.641     1.249     364     176     2,0      75,2      
     2009 69,5        2.252     3,2        1.814     1.353     253     185     2,6      80,6      
     2010 67,3        2.176     3,2        1.755     1.297     244     176     2,6      80,7      
     2011 67,8        2.034     3,0        1.610     1.236     247     177     2,4      79,2      
     2012 72,9        2.109     2,9        1.673     1.263     253     184     2,3      79,3      
     2013 75,6        2.105     2,8        1.590     1.269     306     209     2,1      75,5      
     2014 75,8        2.138     2,8        1.656     1.206     288     162     2,2      77,5      

davon
Förderungen

für die Land- und 
Forstwirt-
schaft (1)

davon 
Anteil der
EU-Mittel

Sonstige  
Aufwendungen  

(2)

Schutzwasser-
bau, Lawinen-
verbauung und
öff. Wassergut

oruE .oiM nioruE .drM ni

     2015 74,6        1.716     2,3        1.135     902     361     220     1,5      66,2      
     2016 76,5        2.424     3,2        1.839     1.525     370     214     2,4      75,9      
     2017 77,5        2.112     2,7        1.497     1.220     399     216     1,9      70,9      
2018 (3) 78,5        2.218     2,8        1.544     1.281     489     185     2,0      69,6      
2019 (3) 79,1        2.221     2,8        1.548     1.285     479     194     2,0      69,7      
1)  Ausgaben für die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Bundeshaushalt.
2)  Personal- und Sachaufwand der Zentralverwaltung und nachgeordnete Dienststellen, Verwaltungsaufwand der AMA.
3)  Laut Bundesvoranschlag (BVA).

Quelle: BMNT.

Anteil der
Förderungen

in % des Agrar-
budgets

Jahr
 Allgemeiner 
Haushalt des 

Bundesbudgets

Ausgaben für die
Land- und 

Forstwirtschaft
 (Agrarbudget)

Anteil der Land- 
u. Forstwirtschaft

in % des
Bundes-
budgets

Anteil der
Förderungen

für die Land- u. 
Forstwirtschaft 

in % des
Bundesbudgets

Anteil der
Förderungen

in % des Agrar-
budgets

Jahr
 Allgemeiner 
Haushalt des 

Bundesbudgets

Ausgaben für die
Land- und 

Forstwirtschaft
 (Agrarbudget)

Anteil der Land- 
u. Forstwirtschaft

in % des
Bundes-
budgets

Anteil der
Förderungen

für die Land- u. 
Forstwirtschaft 

in % des
Bundesbudgets

Zahlungen für die Land- und Forstwirtschaft (EU-, Bundes- und Landesmittel) (1) Tabelle 5.1.2
davon

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel

in Mio. Euro

              3,28            786.1            644            293            312.1            150.27002          
              2,28            228.1            284            734            892.1            812.28002          
              8,18            798.1            405            454            263.1            023.29002          
              6,08            868.1            505            464            053.1            913.20102          
              1,97            887.1            115            434            413.1            952.21102          
              5,97            247.1            494            014            782.1            191.22102          
              0,97            736.1            084            143            252.1            370.23102          
              0,87            906.1            794            263            502.1            460.24102          
              9,27            034.1            084            503            671.1            269.15102          
              2,18            365.1            234            033            461.1            629.16102          
              7,77            835.1            334            333            212.1            979.17102          

1) Die Förderungen in dieser Tabelle enthalten neben den EU- und Bundesmitteln auch die Landesmittel, daher ist kein Vergleich mit den Werten in Tabelle 5.1.1 möglich. 
2) Es sind alle Förderungen, die direkt auf das Konto der Bäuerinnen bzw. Bauern überwiesen werden, berücksichtigt.

Quelle: BMF und BMNT.

Jahr

Zahlungen für die
Land- und 

Forstwirtschaft
(EU-, Bundes- und 

Landesmittel) 

davon Zahlungen,
 die direkt an die 

Bauern/Bäuerinnen 
ausbezahlt werden
(in Mio. Euro) (2)

Anteil der direkt an die 
Bauern/Bäuerinnen aus-

bezahlten Mittel
 an allen Zahlungen 

für die Land- u. Forst-
wirtschaft in Prozent
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Zahlungen für die Land- und Forstwirtschaft nach Maßnahmenjahr (1) Tabelle 5.1.4

EU Bund Land Gesamt

Marktordnungsausgaben (1. Säule der GAP) 708,96    731,72    715,95    0,67    4,68    721,31    
    00,296    68,3    31,886    25,496    46,686negnulhaztkeriD 
    53,3    53,3    09,8eniewhcS dnu hcliM rüf gnuztütstkraM 
    77,1    843,0    435,0    198,0    95,1    326,1gnuredröfierekmI 
    00,0    00,0    83,0    00,0netsoksgnutlahregaL 
    96,4    00,0    41,0    55,4    97,4    61,0gnutkramreV dnu gnutiebrareV rüf neflihieB 
    71,3    74,0    07,2    74,2    92,4nemhanßamsgnuredröfztasbA 

    65,0    920,0negnuttatsrerhufsuA 
    22,01    22,01    43,31    385,9uabnieW mi neflihieB 

 Umstrukturierungsbeihilfe Zucker
    21,6    00,0    00,0    21,6    81,5    46,6nenoitasinagroreguezrE 

Ländliche Entwicklung (2. Säule der GAP) 966,80    873,75    495,19    283,47    209,00    987,66    
    12,01    30,2    50,3    21,5    21,6    01,9noitamrofnI dnu refsnartnessiW - 1 M

M 2 - Beratungsdienste
    75,41    95,3    31,4    58,6    65,01    58,9negnulegerstätilauQ - 3 M
    23,421    19,62    76,63    37,06    79,201    00,86nenoititsevnI elleiretaM - 4 M

4.1 Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe 46,12    93,44    48,49    29,30    21,66    99,46    
4.2 Verarbeitung, Vemarktung und Entwicklung 17,14    5,08    7,63    4,55    3,37    15,56    
4.3 Investitionen in Bewässerung und Forstwirtschaft 3,42    3,32    3,69    2,25    1,50    7,44    

1,31    1,13    0,92    0,56    0,38    1,86    

M 6 - Entwicklung von Betrieben und Unternehmen 21,43    17,87    10,08    6,57    4,30    20,96    
6.1 Existenzgründungsbeihilfen für JunglandwirtInnen 9,22    14,69    6,81    4,07    3,54    14,42    
6.4 Investitionen für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 9,69    3,18    3,27    2,51    0,76    6,53    
6.5 Förderung von Nahversorgungsbetrieben 2,51    

M 7 - Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 129,96    25,94    24,15    11,30    13,18    48,63    
7.1 Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen 15,53    0,44    0,46    0,11    0,36    0,93    
7.2 Investitionen von kleinen Infrastrukturen 57,00    9,86    10,43    6,46    4,31    21,21    

    88,22rutkurtsarfnidnabtierB red gnuredröF 3.7
    95,1    47,0    00,0    58,0    30,2netiehnegelegnA elaizoS 4.7

    92,4rutkurtsarfnitiezierF nov gnuredröF 5.7
    98,42    77,7    27,4    04,21    16,31    62,03sebrE nehcilrütan sed gnuressebreV 6.7
    89,9    99,1    89,2    10,5    77,3    89,6redläW rüf nenoititsevnI - 8 M
    80,0    10,0    20,0    50,0    90,0    12,0nredläW nov egalnA dnu gnutsroffuA 1.8

8.4 Wiederherstellung von Wäldern nach Katastrophen 1,03    0,07    0,18    0,10    0,06    0,34    
8.5 Stärkung des ökolog. Wertes der Waldökosysteme 4,94    3,58    4,62    2,77    1,85    9,24    
8.6 Forsttechniken, Verarbeitung und Vermarktung 0,81    0,04    0,17    0,10    0,06    0,33    

M 10 - Agrarumwelt- und Klimaleistungen (ÖPUL) 258,34    272,85    145,07    84,47    57,11    286,65    
    71,511    59,22    49,33    92,85    52,601    28,79)LUPÖ( uabdnaL rehcsigoloiB - 11 M

M 12 - Natura 2000 und Wasserrahmenrichtlinie (ÖPUL) 0,08    0,01    0,01    0,00    0,00    0,01    
M 13 - Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile 257,74    260,32    125,63    76,68    60,23    262,54    

    67,43    29,6    42,01    95,71    98,62    66,62)LUPÖ( ztuhcsreiT - 41 M
    20,0    00,0    00,0    10,0negnutsieltsneidamilK dnu -tlewmudlaW - 51 M
    79,5    88,0    11,2    89,2    92,4    41,02tiebranemmasuZ - 61 M
    20,32    66,2    49,1    14,81    20,7    87,03redaeL - 91 M

M 20 - Technische Hilfe und nationales Netzwerk 29,93    28,91    15,25    9,36    6,24    30,86    
    97,962    18,912    92,94    96,0    55,813    72,482nemhanßaM egitsnoS
    96,0    65,0    31,0    56,0    74,1uabneznalfP mi gnurehcisstätilauQ
    37,41    94,01    52,4    00,0    54,81    59,71gnutlahreiT red ni gnurehcisstätilauQ
    30,2    30,2    50,2    93,2hcliM  gnurehcisstätilauQ
    19,2    19,2    30,2    21,3gnuredröfsnoititsevnI
    87,4    39,1    58,2    33,5    46,2nenoititsevnI rüf essühcsuznesniZ
    04,1    04,1    69,1    97,4gnutfahcstriwebmlA ruz egärtieB
    66,01    00,01    66,0    76,01    24,21gnußeilhcsretkraM dnu gnutkramreV ,gnutiebrareV

    90,0gnuredröfsnoitavonnI
    61,4    61,4    61,7    32,9nemhanßamtlewmU
    11,0    11,0    11,0gnulletsmU ssuhcsuZ oiB dnu ssuhcsuznetsokllortnoK oiB
    32,3    32,3    17,3    25,6essamoiB sua eigrenE
    29,0    14,0    15,0    32,1    32,1ednäbrevoiB
    23,3    17,2    26,0    01,3    62,3nesewsruK ,egnireflihsbeirteB dnu -nenihcsaM
    32,38    47,97    94,3    12,78    60,88gnudlibsfureB dnu gnutareB
    85,2    85,2    52,2    31,3nenoitarepO ehcsirargA
    56,0    56,0    82,1    34,1uabressaW rehciltfahcstriwdnaL
    87,7    87,7    39,7    85,8gnuredröftsroF
    25,01    61,4    63,6    71,11    98,11neteibegsguzniehcabdliW nov gnußeilhcsrE
    05,14    05,14    49,83    01,34eteibeG rehcildnäl gnußeilhcsresrhekreV
    22,65    59,82    72,72    20,74    55,04 gnurehcisrevokisiR dnu -etnrE
    06,2    06,2    85,05    73,01gnutlegbanedähcsrutaN
    87,51    39,11    61,3    96,0    36,51    41,21negnulhaZ egitsnoS
    57,879.1    94,334    34,333    38,112.1    30,429.1    40,069.1negnulhaZ ellA

Quelle: BMNT, INVEKOS-Daten und Rechnungsabschlüsse des Bundes und der Länder.

2017

in Mio. Euro

4.4 Investitionen Verbesserung von Gewässern,
      Stabilisierung von Rutschungen, 

Fördermaßnahmen
2015 2016
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Zahlungen für die Land- und Forstwirtschaft nach Bundesländern 2017 (1) (2) Tabelle 5.1.5

Burgen-
land

Kärnten
Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

in Millionen Euro
Marktordnungsausgaben (1. Säule der GAP) 721,31 54,30 49,19 274,22 156,73 31,58 95,32 37,31 17,34 5,31 

 14,1 99,61 14,63 13,09 09,03 14,351 60,562 81,84 03,94 00,296negnulhaztkeriD
 80,0 43,0 94,0 62,0 12,1 86,0 32,0 50,0 53,3eniewhcS dnu hcliM rüf gnuztütstkraM

 50,0 61,0 32,0 73,0 11,0 64,0 60,0 92,0 40,0 77,1gnuredröfierekmI
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 300,0-netsoksgnutlahregaL
 73,1 50,0 01,0 75,0 60,0 46,0 54,1 13,0 21,0 96,4gnutkramreV dnu gnutiebrareV rüf neflihieB
 20,0 50,0 71,0 76,0 52,0 75,0 27,0 41,0 75,0 71,3nemhanßamsgnuredröfztasbA
 36,0 00,0 98,0 21,0 58,5 30,0 07,2 22,01uabnieW mi neflihieB
 28,1 50,0 20,2 13,0 93,0 35,1 21,6nenoitasinagroreguezrE
 29,4 79,73 11,611 41,851 95,68 52,871 07,652 16,49 63,45 56,789)PAG red eluäS .2( gnulkciwtnE ehcildnäL
 12,0 53,0 59,0 32,1 55,0 46,2 79,2 57,0 65,0 12,01noitamrofnI dnu refsnartnessiW - 1 M

M 2 - Beratungsdienste
 00,0 44,0 73,1 61,2 03,1 34,4 01,3 03,1 64,0 75,41negnulegerstätilauQ - 3 M
 34,2 24,2 15,11 35,72 83,01 80,43 78,22 44,9 66,3 23,421nenoititsevnI elleiretaM - 4 M

4.1 Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe 99,46 2,80 7,58 16,83 30,99 8,29 21,06 8,10 1,53 2,28 
4.2 Verarbeitung, Vemarktung und Entwicklung 15,56 0,79 1,00 3,15 2,19 0,94 4,46 2,31 0,56 0,15 
4.3 Investitionen in Bewässerung und Forstwirtschaft 7,44 0,08 0,86 1,90 0,73 1,01 1,43 1,10 0,33 0,00 

 85,0 41,0 71,0 89,0 68,1

M 6 - Entwicklung von Betrieben und Unternehmen 20,96 0,99 1,59 4,78 5,02 2,20 4,17 1,61 0,49 0,11 
6.1 Existenzgründungsbeihilfen für JunglandwirtInnen 14,42 0,68 1,21 3,59 3,02 1,55 2,88 1,27 0,18 0,04 
6.4 Investitionen für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 6,53 0,31 0,38 1,18 1,99 0,65 1,29 0,34 0,31 0,07 

M 7 - Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 48,63 1,28 5,62 15,43 7,40 3,92 7,50 5,83 1,10 0,55 
7.1 Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen 0,93 0,01 0,06 0,20 0,21 0,14 0,28 0,02 0,00 0,00 

 14,0 40,2 91,4 49,0 71,5 10,6 14,2 50,0 12,12nerutkurtsarfnI nenielk nov nenoititsevnI 2.7
7.3 Förderung der Breitbandinfrastruktur

 11,1 94,0 95,1netiehnegelegnA elaizoS 4.7
7.5 Förderung von Freizeitinfrastruktur

 55,0 96,0 87,3 30,3 47,1 10,2 12,9 51,3 47,0 98,42sebrE nehcilrütan sed gnuressebreV 6.7
 10,0 92,0 85,2 09,0 14,0 40,1 03,2 68,1 95,0 89,9redläW rüf nenoititsevnI - 8 M

M 10 - Agrarumwelt- und Klimaleistungen (ÖPUL) 286,65 29,12 20,18 99,45 49,84 19,55 26,15 28,67 12,81 0,87 
 04,0 72,1 85,5 50,61 97,11 63,91 48,14 22,7 56,11 71,511)LUPÖ( uabdnaL rehcsigoloiB - 11 M

 00,0 10,0 10,0)LUPÖ( einilthcirnemharressaW dnu 0002 arutaN - 21 M
M 13 - Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile 262,54 2,62 35,93 43,65 37,95 28,95 51,71 46,53 15,19 0,00 

 07,1 61,4 71,8 26,3 13,5 55,6 87,4 74,0 67,43)LUPÖ( ztuhcsreiT - 41 M
M 15 - Waldumwelt- und Klimadienstleistungen 0,02 0,02 0,001 

 50,0 31,0 19,0 08,0 85,0 90,1 20,1 81,1 22,0 79,5tiebranemmasuZ - 61 M
 20,0 18,0 92,3 28,5 12,1 78,3 70,5 78,1 50,1 20,32redaeL - 91 M

M 20 - Technische Hilfe und nationales Netzwerk 30,86 1,68 2,87 7,67 6,19 2,11 5,96 3,12 0,99 0,26 
 88,1 31,62 43,92 01,05 98,91 16,05 42,55 27,12 09,41 97,962negnulhaZ egitsnoS
 10,0 30,0 90,0 60,0 20,0 40,0 50,0 63,0 30,0 96,0uabneznalfP mi gnurehcisstätilauQ
 00,0 04,0 30,1 96,6 23,0 35,1 35,3 58,0 83,0 37,41gnutlahreiT red ni gnurehcisstätilauQ

 04,0 70,0 53,0 27,0 05,0 30,2hcliM  gnurehcisstätilauQ
 47,0 20,0 00,1 06,0 15,0 40,0 19,2gnuredröfsnoititsevnI

 70,0 42,0 20,1 38,0 93,0 92,1 25,0 63,0 60,0 87,4nenoititsevnI rüf essühcsuznesniZ
 59,0 43,0 11,0 04,1gnutfahcstriwebmlA ruz egärtieB

Verarbeitung, Vermarktung und Markterschließung 10,66 1,46 0,21 2,40 0,74 0,25 1,97 2,02 1,33 0,28 
Innovationsförderung

 80,0 37,3 80,0 52,0 20,0 61,4nemhanßamtlewmU
 11,0 11,0gnulletsmU ssuhcsuZ oiB dnu ssuhcsuznetsokllortnoK oiB
 98,0 60,0 03,1 89,0 10,0 32,3essamoiB sua eigrenE
 20,0 50,0 41,0 21,0 71,0 42,0 70,0 11,0 29,0ednäbrevoiB

 00,0 83,0 62,0 43,0 12,0 23,0 36,1 51,0 30,0 23,3nesewsruK ,egnireflihsbeirteB dnu -nenihcsaM
 76,0 64,4 67,7 53,02 29,3 85,41 57,22 73,6 73,2 32,38gnutareB

 53,0 88,0 91,0 82,0 46,0 80,0 61,0 85,2nenoitarepO ehcsirargA
 62,0 11,0 60,0 90,0 31,0 56,0uabressaW rehciltfahcstriwdnaL

Forstförderung 7,78 0,54 0,16 0,21 0,58 0,05 4,35 1,88 
 90,3 10,3 81,1 18,0 33,2 10,0 80,0 25,01neteibegsguzniehcabdliW nov gnußeilhcsrE
 43,2 14,4 99,6 96,51 74,2 45,7 50,2 05,14eteibeG rehcildnäl gnußeilhcsresrhekreV

 47,0 81,0 82,1 99,21 39,0 09,9 50,91 91,3 69,7 22,65 gnurehcisrevokisiR dnu -etnrE
 06,2 06,2gnutlegbanedähcsrutaN

 78,3 02,0 71,0 44,0 70,0 20,0 53,0 21,5nehcuesreiT
Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 1,53 0,04 0,07 0,44 0,17 0,27 0,42 0,01 0,11 

 10,0 90,0 91,0 15,0 71,0 38,0 79,0 42,0 02,0 12,3gnuhcsroF
 60,0 10,0 20,0 80,0uabmiehnegieretiebradnaL

 72,0 95,2 50,1 67,0 10,1 80,0 70,0 10,0 58,5neflihieB egitsnoS
 11,21 44,18 67,281 65,303 50,831 06,583 61,685 15,561 65,321 47,879.1negnulhaZ ellA

1) Angabe "0,00": Förderbetrag vorhanden, aber zu niedrig, um ihn tabellarisch darzustellen.
Quelle: BMNT, INVEKOS-Daten und Rechnungsabschlüsse des Bundes und der Länder.

Fördermaßnahmen
Österreich

davon

4.4 Investitionen Verbesserung von Gewässern,
      Stabilisierung von Rutschungen, Agrarinfrastrukturen
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5.2 Zahlungen auf Basis der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU

Direktzahlungen im Zeitvergleich nach Bundesländern Tabelle 5.2.1.2

Jahre Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich
Ober-

österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Betriebe mit Direktzahlungen
2013 4.256   10.017   26.995   24.333   7.044   23.145   10.736   2.768   100   109.394   
2014 4.064   9.706   26.311   23.818   6.924   22.234   10.383   2.660   100   106.200   
2015 4.522   9.970   27.209   24.133   7.298   22.632   11.061   3.004   146   109.975   
2016 4.443   9.920   26.819   23.794   7.264   22.240   10.994   2.982   138   108.594   
2017 4.362   9.849   26.406   23.502   7.219   21.992   10.948   2.946   135   107.359   

Direktzahlungen (in Mio. Euro) (1)
2013 47,51   50,39   275,75   167,97   27,56   92,84   31,87   12,05   1,43   707,37   
2014 47,74   49,88   273,91   164,14   26,54   89,49   29,91   11,67   1,41   694,68   
2015 47,78   47,99   268,18   157,87   28,17   88,47   33,16   12,38   1,56   685,57   
2016 48,69   48,44   267,93   156,47   29,85   90,04   35,05   12,82   1,57   690,87   
2017 49,14   48,18   265,06   153,41   30,92   90,32   36,41   13,13   1,56   688,13   

1) Es wurden für die Jahre vor 2015 jeweils die aktuellen Zahlungen für die Betriebsprämie, die Tier- und Flächenprämien, die Milchprämie 
   sowie die Schlacht- und Extensivierungsprämien zusammengefasst. Sie umfassen EU-, Bundes- und Landesmittel.

Quelle: BMNT, AMA.

Direktzahlungen 2017 im Detail nach Bundesländern (in Mio. Euro) Tabelle 5.2.1.3

Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich
Ober-

österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Betriebe und Zahlungen (in Mio. Euro)
   531   649.2   849.01   299.12   912.7   205.32   604.62   948.9   263.4   953.701ebeirteB
   855,1   331,31   214,63   523,09   719,03   704,351   850,562   381,84   241,94   431,886negnulhaztkeriD

davon Basisprämie
   531   409.2   487.01   389.12   891.7   894.32   304.62   238.9   163.4   890.701ebeirteB
   440,1   060,8   454,12   376,95   960,91   724,201   672,771   559,03   121,33   970,354negnulhaZ

davon Greening-Prämie
   531   409.2   587.01   489.12   891.7   994.32   504.62   338.9   163.4   401.701ebeirteB
   074,0   716,3   516,9   757,62   145,8   869,54   936,97   288,31   498,41   283,302negnulhaZ

davon gekoppelte Stützungen
   900.2   653.8   605.3   658.3   405   955   695.3   2   883.22ebeirteB
   361,1   924,4   963,1   782,2   541,0   671,0   509,1   000,0   474,11negnulhaZ

davon Zahlung für Junglandwirte
   31   441   367   125.1   137   741.2   137.2   138   213   391.9ebeirteB
   620,0   771,0   556,0   767,1   967,0   433,3   200,5   700,1   355,0   192,31negnulhaZ

davon Rückerstattung Finanzdisziplin
   28   057.1   380.6   027.21   320.5   739.71   439.12   094.6   529.2   449.47ebeirteB
   810,0   611,0   952,0   957,0   252,0   335,1   569,2   334,0   475,0   909,6negnulhaZ

Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten; Stand Mai 2018; AMA-Auswertung L055.

Jahre Österreich
davon

Almrelevante Direktzahlungen nach Bundesländern (in Mio. Euro) (1) Tabelle 5.2.1.5

Burgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich

Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Almrelevante Direktzahlungen (in Mio. Euro) der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU
35,269   0,018   6,400   0,799   0,497   6,084   5,632   12,391   3,449   
35,007   0,013   6,389   0,792   0,494   6,137   5,546   12,155   3,482   
34,109   0,012   6,288   0,781   0,478   5,989   5,353   11,843   3,363   
33,560   0,011   6,258   0,743   0,459   5,907   5,255   11,515   3,413   
32,180   0,010   5,890   0,698   0,438   5,643   4,939   11,339   3,223   
29,046   0,084   5,066   0,478   0,359   5,531   3,547   11,081   2,899   
29,467   0,040   5,060   0,493   0,372   5,748   3,550   11,365   2,839   
29,539   0,001   4,993   0,456   0,364   5,816   3,475   11,570   2,865   

 1) Durchschnittlich 92 Almtage, 58 € Prämie je Mutterkuh und 7 € je Milchkuh anteilig für Alm berücksichtigt. Im Durchschnitt 2010 bis 2014 wurden 
    90.000 Mutterkühe und 40.000 Milchkühe in die Berechnung einbezogen.

Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten.

2012

Jahre Österreich
davon

2010
2011

2013
2014
2015
2016
2017
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Ländliches Entwicklungsprogramm - Zahlungen im Zeitvergleich (1) (in Mio. Euro) Tabelle 5.2.2.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  012,01  711,6  778,8  380,7  416,8  172,8  027,8  469,8noitamrofnI dnu refsnartnessiW - 1 M  
  000,0  000,0  000,0  013,0  898,0  178,0  077,0  917,0etsneidsgnutareB - 2 M  
  865,41  655,01  838,9  832,9  345,9  069,01  069,6  108,4negnulegerstätilauQ - 3 M  
  813,421  869,201  698,66  228,36  155,77  657,79  082,521  080,641nenoititsevnI elleiretaM - 4 M  

4.1 Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe 111,394  96,486  67,984  55,918  44,491  45,074  93,435  99,459  
  755,51  870,5  141,71  144,41  301,51  728,02  902,91  619,52 gnulkciwtnE dnu gnukrameV ,gnutiebrareV2.4

4.3 Investitionen in Bewässerung und Forstwirtschaft 7,262  8,069  7,198  4,281  3,586  3,402  3,321  7,439  

4.4 Investitionen Verbesserung von Gewässern,
Stabilisierung von Rutschungen, Agrarinfrastrukturen

1,510  1,515  1,748  2,249  1,304  1,279  1,134  1,862  

  M 6 - Entwicklung von Betrieben und Unternehmen 31,330  33,477  28,381  27,452  21,964  21,426  17,873  20,955  

6.1 Existenzgründungsbeihilfen für JunglandwirtInnen 18,217  18,729  15,606  16,521  12,327  9,224  14,689  14,424  

6.4 Investitionen für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 13,114  14,749  12,775  10,931  9,637  12,202  3,184  6,532  
  M 7 - Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 77,826  81,075  67,313  72,266  77,794  129,355  25,760  48,626  

  039,0  344,0  235,51  469,11  474,31  473,21  038,31  782,9nenälP nov gnureisilautkA dnu gnutiebrasuA1.7
  112,12  468,9  395,65  576,33  536,82  371,62  468,53  484,54nerutkurtsarfnI nenielk nov nenoititsevnI2.7
  000,0  000,0  088,22  603,4  123,2  000,0  000,0  000,0rutkurtsarfnidnabtierB red gnuredröF3.7
  295,1  720,2  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0  000,0negnutsieltsneidsisaB elakol ni nenoititsevnI4.7
  000,0  000,0  982,4  367,5  923,7  859,7  576,9  784,9rutkurtsarfnitiezierF nov gnuredröF5.7

7.6 Verbesserung des natürlichen Erbes von Dörfern 13,568  21,706  20,809  20,507  22,085  30,062  13,428  24,892  
  489,9  767,3  289,6  398,01  741,9  801,61  586,02  365,42redläW rüf nenoititsevnI - 8 M  
  080,0  880,0  602,0  811,0  141,0  041,0  980,0  462,0nredläW nov egalnA dnu gnutsroffuA 1.8

8.4 Wiederherstellung von Wäldern nach Katastrophen 3,805  4,743  3,186  1,528  2,546  1,029  0,066  0,336  
8.5 Stärkung des ökolog. Wertes der Waldökosysteme 17,976  14,151  11,655  6,827  7,793  4,942  3,577  9,242  
8.6 Forsttechniken, Verarbeitung und Vermarktung 2,518  1,702  1,127  0,650  0,437  0,806  0,037  0,325  

  M 10 - Agrarumwelt- und Klimaleistungen (ÖPUL) 415,753  412,533  405,794  397,678  375,413  258,339  272,848  286,646  
  171,511  742,601  918,79  069,49  967,79  025,99  850,99  691,89)LUPÖ( uabdnaL rehcsigoloiB - 11 M  

  M 12 - Natura 2000 und Wasserrahmenrichtlinie (ÖPUL) 0,000  0,087  0,117  0,095  0,084  0,094  0,009  0,010  
  M 13 - Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile 268,552  265,855  263,146  260,739  257,089  257,905  260,536  262,407  

  757,43  788,62  956,62  125,23  854,33  359,33  654,43  619,43)LUPÖ( ztuhcsreiT - 41 M  
  810,0  000,0  000,0  040,0  040,0  010,0  960,0  000,0negnutsieltsneidamilK dnu -tlewmudlaW - 51 M  
  969,5  482,4  650,02  312,81  258,31  822,41  569,61  872,31tiebranemmasuZ - 61 M  

16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen (EIP) 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,033  0,061  
16.2 Entwicklung neuer Erzeugnisse und Verfahren 2,944  2,875  2,990  2,384  2,270  1,623  0,252  1,492  
16.3 Zusammenarb. zwischen kleinen Wirtschaftsteilnehmern 4,510  8,842  6,235  6,599  10,526  14,687  0,426  0,728  
16.4 Horizontale und vertikale Zusammenarb. zwischen Akteuren 0,007  0,102  0,280  0,070  0,826  0,340  0,045  0,201  
16.5 Gemeinsames Handeln zur Eindämmung des Klimawandels 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  1,006  0,838  
16.8 Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

16.9 Diversifizierung in Bereichen der
Gesundheitsversorgung und soziale Integration

0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,199  0,298  

16.10 16.10 Errichtung und Betrieb von Clustern, Netzwerken etc. 5,818  5,145  4,723  4,799  4,591  3,406  2,322  2,351  
  510,32  420,7  877,03  187,91  018,61  606,31  226,21  253,51redaeL - 91 M  

  M 20 - Technische Hilfe und nationales Netzwerk 21,350  22,692  23,107  28,668  28,175  29,933  28,913  30,856  
  015,789  987,378  759,469  873,710.1  975,450.1  141,380.1  403,141.1  186,161.1gnulkciwtnE ehcildnäL  

1) Bei den Maßnahmen Agrarumwelt (M10) und Benachteiligte Gebiete (M 13) inkl. Bundesländer-Top-ups. Es sind bei diesen Maßnahmen  die geplanten Auszahlungen 
     vom April 2018 mitenthalten. Angabe "0,00": Förderbetrag vorhanden, aber zu niedrig, um ihn tabellarisch darzustellen.

Quelle: BMNT, AMA.

Marktordnung Wein - Betriebe und Zahlungen Tabelle 5.2.1.6
 Burgen-

land 
Kärnten  Nieder-

österreich 
 Ober-

österreich 
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

  578  21  1  08  2  985  7  4813102
  397  8  93  305  3  0424102
  481.1  21  2  431  677  2  8525102
  062.1  61  561  2  238  4  1426102
  512.1  61  1  641  1  408  7  0427102

  769,01  546,0  100,0  080,1  700,0  388,6  301,0  842,23102
  541,7  453,2  661,0  356,2  720,0  549,14102
  485,9  691,0  200,0  650,1  686,5  410,0  036,25102
  533,31  286,1  474,1  030,0  428,6  361,0  261,36102
  712,01  036,0  300,0  588,0  811,0  058,5  330,0  896,27102

1) Weinbaubetriebe und "Sonstige FörderwerberInnen" (= Firmen).
Quelle: BMNT, AMA, Stand: März 2018.

Teilnehmende Betriebe (1)

Zahlungen im Rahmen der Marktordnung Wein (in Mio. Euro)
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Ländliches Entwicklungsprogramm (LE 14-20) - Zahlungen nach Bundesländern (1) Tabelle 5.2.2.2

Burgen-
land

Kärnten
Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

in Millionen Euro
 82,0 74,0 68,1 73,2 10,1 29,3 08,4 32,1 48,0 87,61noitamrofnI dnu refsnartnessiW - 1 M

1 A Berufs- und Weiterbildung - Landwirtschaft 14,37 0,70 1,02 4,17 3,47 0,85 1,86 1,65 0,41 0,25 
1 B Berufs- und Weiterbildung - Forstwirtschaft 2,40 0,14 0,22 0,62 0,45 0,16 0,52 0,21 0,05 0,04 

M 2 - Beratung  00,0etsneids
2.1 Inanspruchnahme von Beratungsdiensten 0,00 
2.2 Ausbildung  00,0nennIretareB nov 

M 3 - Qualitätsregelung  30,0 88,0 34,2 49,3 13,2 94,7 14,5 20,2 36,0 41,52ne
3.1 Teilnahme an Qualitätsregelung  00,0 57,0 90,2 24,3 19,1 31,7 38,4 09,1 32,0 52,22ne
3.2 Absatzförderungsmaßnahmen für Erzeugergemeinschaften 2,89 0,40 0,12 0,58 0,36 0,40 0,52 0,35 0,13 0,03 

 68,2 07,3 94,02 22,34 11,12 99,67 49,14 59,31 02,5 74,922nenoititsevnI - 4 M
4.1 Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe 194,97 3,85 11,72 33,10 71,71 18,84 34,81 14,92 3,14 2,86 
4.2 Investitionen in Verarbeitung, Vermarktung u. Entwicklung 20,64 1,27 1,27 4,42 3,43 0,96 5,90 3,27 0,12 0,00 

 00,0 44,0 03,2 46,1 01,1 43,1 49,2 79,0 80,0 08,01nerutkurtsarfnI ni nenoititsevnI3.4
4.4 Nichtproduktive Investitionen im Rahmen vom ÖPUL 3,07 0,00 0,00 1,47 0,52 0,21 0,87 0,00 0,00 0,00 

M 6 - Entwicklung von Betrieben und Unternehmen 41,22 1,41 3,26 7,94 9,80 3,95 8,65 5,11 1,00 0,11 
6.1 Existenzgründungsbeilhilfe für JundlandwirtInnen 31,51 1,05 2,68 6,33 6,27 3,23 6,58 4,75 0,57 0,04 
6.4 Investitionen für nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten 9,72 0,36 0,57 1,61 3,53 0,72 2,07 0,35 0,43 0,07 

M 7 - Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 75,79 1,43 6,59 22,34 7,56 11,72 11,55 9,84 3,74 1,01 
7.1 Ausarbeitung und Aktualisierung von Plänen 1,37 0,01 0,07 0,37 0,40 0,15 0,35 0,02 0,01 0,01 

 00,0 97,0 83,3 00,7 87,2 43,4 46,01 29,2 50,0 09,13 nerutkurtsarfnI nenielk nov nenoititsevnI2.7
7.3 Förderung  00,0rutlkurtsarfnidnabtierB red 
7.4 Soziale Angeleg  00,0 30,2 00,0 00,0 11,1 00,0 00,0 00,0 94,0 26,3netiehne
7.5 Förderung  00,0rutkurtsarfnitiezierF nov 
7.6 Verbesserung  10,1 29,0 44,6 02,4 86,7 28,2 33,11 06,3 98,0 09,83sebrE nehcilrütan sed 

M 8 - Investitionen für Wälder 13,75 0,73 2,33 2,77 1,22 0,58 0,87 4,91 0,34 0,00 
8.1 Aufforstung und Anlag  00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 10,0 00,0 61,0 71,0nredläW nov e
8.4 Wiederherstellung nach Waldbränden und Naturkatastrophe 0,40 0,12 0,00 0,08 0,06 0,01 0,00 0,00 0,13 0,00 
8.5 Stärkung des ökologischen Wertes der Waldökosysteme 12,82 0,41 2,32 2,49 1,14 0,56 0,83 4,86 0,21 0,00 

8.6 Investitionen in Techniken der Forstwirtschaft, 
Verarbeitung und Vermarktung 0,36 0,04 0,01 0,20 0,03 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 

M 10 - Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 1.193,25 111,04 83,72 440,16 189,85 83,58 115,51 117,08 48,98 3,32 
M 11 - Biolog  94,1 87,4 03,12 32,65 37,44 06,96 43,641 16,52 11,44 02,414uabdnaL rehcsi
M 12 - Natura 2000 und Wasserrahmenrichtlinie 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
M 13 - Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile 1.037,50 11,87 139,02 179,99 150,69 114,22 204,50 184,72 52,48 0,00 

13.1 Ausgleichszahlungen für Bergg  89,05 76,481 14,181 73,111 62,121 92,941 48,631 74,0 92,639eteibe
13.2 Ausgleichszahlungen für andere benachteilige Gebiete 49,30 10,48 0,01 14,13 21,90 2,31 0,42 0,04 0,00 
13.3 Ausgleichszahlungen für andere spezifische Gebiete 51,91 0,92 2,17 16,58 7,53 0,53 22,68 0,00 1,50 

 00,0 52,7 67,81 69,92 27,51 49,51 08,31 65,81 48,0 28,021ztuhcsreiT - 41 M
M 15 - Waldumwelt- und Klimadienstleistungen 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.1 Waldumwelt- und Klimaverpflichtung  00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 20,0 20,0ne
15.2 Erhaltung forstg  00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 necruosseR rehcsitene

 90,0 82,0 87,1 44,1 02,1 27,1 67,1 46,1 15,0 14,01tiebranemmasuZ - 61 M
16.1 Einrichtung und Tätigkeit operationeller Gruppen (EIP) 0,09 0,01 0,00 0,05 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
16.2 Entwicklung neuer Erzeugnisse und Verfahren 1,74 0,04 0,89 0,23 0,31 0,01 0,04 0,20 0,01 0,01 
16.3 Zusammenarbeit - kleine Wirtschaftsteilnehmer 1,15 0,09 0,09 0,10 0,27 0,36 0,25 0,00 0,00 0,00 
16.4 Horizontale und vertikale Zusammenarbeit 0,25 0,01 0,01 0,01 0,12 0,00 0,08 0,01 0,00 0,01 
16.5 Handeln zur Eindämmung des Klimawandels 1,85 0,14 0,19 0,59 0,23 0,15 0,24 0,29 0,02 0,00 
16.8 Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen 0,00 

16.9 Diversifizierung in Bereichen der Gesundheitsversorgung 
und soziale Integration 0,50 0,03 0,05 0,12 0,10 0,03 0,10 0,05 0,02 0,00 

16.10 Sonstig  70,0 32,0 12,1 37,0 46,0 76,0 66,0 24,0 02,0 38,4se
M 19 - Förderung zur lokalen Entwicklung 30,04 1,38 2,74 6,25 5,34 2,00 6,93 4,45 0,94 0,00 

19.1 Vorbereitende Unterstützung  00,0 
19.2 Strategie für lokale Entwicklung 16,29 0,61 1,40 2,86 2,41 1,09 4,56 2,80 0,56 0,00 
19.3 Kooperationsmaßnahmen lokaler Aktionsgruppen 1,58 0,00 0,00 0,79 0,25 0,17 0,26 0,12 0,00 0,00 
19.4 Laufende Kostern und Sensibilisierung 12,17 0,77 1,34 2,60 2,69 0,74 2,11 1,53 0,38 0,00 

M 20 - Technische Hilfe und nationales Netzwerk 59,77 3,21 5,58 14,81 11,80 4,09 11,74 6,18 1,95 0,41 
 14,0 09,1 10,6 24,11 89,3 84,11 14,41 34,5 31,3 61,85efliH ehcsinhceT1.02

20.2 Nationales Netzwerk 1,61 0,08 0,15 0,40 0,31 0,11 0,32 0,17 0,05 0,01 
 26,9 87,621 19,893 29,694 32,603 49,155 13,888 42,603 32,381 71,862.3gnulkciwtnE ehcildnäL

     sind auch die Auszahlungen vom April 2018 mitenthalten. Angabe "0,00": Förderbetrag vorhanden, aber zu niedrig, um ihn tabellarisch darzustellen.
Quelle: BMNT, AMA.

Fördermaßnahmen
Österreich

davon

1) Enthält alle Zahlungen (EU, Bund: Länder) bis 31.12.2017; bei ÖPUL (M 10, 11, 12 und 14) und der Maßnahme Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile (M 13) 
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Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile (AZ) 2017 nach Bundesländern (in Mio. Euro) Tabelle 5.2.2.4

   115.28   968.2   219.01   717.91   028.6   389.31   027.51   406.9   688.2ebeirteB lhaznA
davon Erschwernisgruppe 0 (1) 1.142   1.273   1.586   1.135   657   2.708   697   253   9.451   
          Erschwernisgruppe 1 1.673   2.937   7.550   7.520   1.941   7.826   2.149   548   32.144   
          Erschwernisgruppe 2 71   1.945   5.279   4.527   1.879   4.856   2.642   940   22.139   

   093.11   136   544.2   120.3   203.1   837   802.1   540.23 eppurgsinrewhcsrE          
   783.7   794   979.2   603.1   140.1   36   79   404.14 eppurgsinrewhcsrE          

Zahlungen AZ + Top-up 2,620   35,927   43,657   37,952   28,966   51,709   46,544   15,188   262,562   
   654,352   432,21   445,64   907,15   669,82   672,33   756,34   054,43   026,2 negnulhaZ-ZA

davon Erschwernisgruppe 0 0,635   0,706   0,693   0,452   0,270   0,923   0,696   0,291   4,666   
          Erschwernisgruppe 1 1,850   5,516   15,813   15,415   4,675   10,930   5,435   1,501   61,135   
          Erschwernisgruppe 2 0,135   7,664   20,415   14,409   8,606   16,105   9,525   4,049   80,908   

   212,95   672,3   991,21   154,51   849,7   418,2   862,6   552,113 eppurgsinrewhcsrE          
   535,74   711,3   986,81   103,8   664,7   581,0   764,0   903,94 eppurgsinrewhcsrE          
   601,9   459,2   676,4   774,1 negnulhaZ-pu-poT
   825,2   825,0   707,1   292,01 eppurgsinrewhcsrE          
   467,3   070,1   773,2   713,02 eppurgsinrewhcsrE          
   567,1   127,0   455,0   984,03 eppurgsinrewhcsrE          
   940,1   436,0   730,0   873,04 eppurgsinrewhcsrE          

AZ-Fläche (ha) 81.179   173.505   362.881   236.147   126.505   286.740   169.312   55.507   1.491.777   
davon Erschwernisgruppe 0 34.738   28.111   29.582   17.825   8.788   37.763   13.429   5.739   175.975   
          Erschwernisgruppe 1 45.355   55.289   197.242   137.365   39.042   107.890   40.773   12.817   635.773   
          Erschwernisgruppe 2 1.086   36.737   115.165   71.946   39.119   77.956   43.299   19.276   404.585   

   205.771   855.01   660.43   253.64   227.32   286.8   210.02   011.433 eppurgsinrewhcsrE          
   149.79   611.7   547.73   977.61   438.51   923   088   952.914 eppurgsinrewhcsrE          

1) Erschwernisgruppe (siehe auch Kapitel 10.1 Begriffe):
    0  =  Ein Heimbetrieb ohne EP ist ein Betrieb, welcher im Rahmen der Erschwernisbewertung weniger als 5 EP erzielt oder eine Bodenklimazahl über 45 aufweist.
    1  =  5 bis <90 EP-Punkte
    2  =  90 bis <180 EP-Punkte
    3  =  180 bis <270 EP-Punkte
    4  =  ≥ 270 EP-Punkte.

Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand vom April 2018.

Steiermark Tirol Vorarlberg ÖsterreichBurgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich

Salzburg

Tabelle 5.2.2.3

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel Zahlungen (3)

in Mio. Euro

1995 125.827  83.572  223.692  56,3   37,4   1.526.875  43,60  100,71  67,14  211,45  26,89  
1996 124.350  82.407  218.144  57,0   37,8   1.497.066  43,88  97,46  64,98  206,32  23,08  
1997 124.922  81.666  212.596  58,8   38,4   1.540.505  44,31  98,43  65,64  208,38  21,85  
1998 124.246  81.138  207.048  60,0   39,2   1.541.301  43,30  98,31  65,55  207,16  21,02  
1999 123.086  80.673  201.500  61,1   40,0   1.532.663  43,20  97,52  65,03  205,75  20,74  
2000 116.735  77.519  197.138  59,2   39,3   1.498.679  90,65  66,03  44,02  200,70  19,41  
2001 116.954  76.466  192.776  60,7   39,7   1.539.249  137,92  85,49  58,40  281,81  6,46  
2002 115.605  75.733  188.414  61,4   40,2   1.532.936  65,49  129,59  87,75  282,83  6,06  
2003 114.501  74.223  184.052  62,2   40,3   1.545.068  95,42  110,78  75,25  281,45  5,70  
2004 113.228  73.549  179.690  63,0   40,9   1.548.153  75,49  122,77  83,17  281,43  5,48  
2005 104.400  72.340  175.328  59,5   41,3   1.550.294  87,87  111,95  75,81  275,63  
2006 101.930  70.957  170.966  59,6   41,5   1.544.123  136,96  82,62  56,20  275,78  
2007 98.842  69.347  166.604  59,3   41,6   1.539.429  133,13  83,33  57,22  273,68  
2008 97.181  68.355  162.242  59,9   42,1   1.558.747  132,58  82,95  56,75  272,28  
2009 95.804  67.485  157.880  60,7   42,7   1.561.841  131,34  82,23  56,16  269,73  
2010 94.138  66.558  153.519  61,3   43,4   1.557.258  131,40  81,87  55,29  268,55  
2011 92.876  65.857  149.319  62,2   44,1   1.541.757  129,86  80,90  55,10  265,85  
2012 90.906  64.436  145.119  62,6   44,4   1.513.196  137,39  74,78  50,98  263,15  
2013 89.119  63.591  140.919  63,2   45,1   1.506.918  136,16  74,10  50,47  260,74  
2014 86.023  61.641  136.719  62,9   45,1   1.499.290  127,11  77,37  52,61  257,09  
2015 83.845  59.683  132.519  63,3   45,0   1.496.170  124,97  76,28  56,66  257,91  
2016 83.234  59.169  129.536  64,3   45,7   1.495.463  126,62  77,29  56,63  260,54  
2017 82.511  58.010  125.650  65,7   46,2   1.491.777  125,63  76,68  60,23  262,54  

1) Bis 2004 inklusive der Betriebe mit Nationaler Beihilfe (NB)1); ab 2005 ausschließlich AZ-Empfänger.
2) Betriebe mit LF laut Agrarstrukturerhebungen (1995, 1999, 2010 und 2013); Jahre dazwischen wurden interpoliert.
3) Die Summe der Zahlungen für die naturbedingten Nachteile der BergbäuerInnen berücksichtigen alle Rückforderungen und Nachzahlungen.

Quelle: BMNT, AMA - Stand vom April 2018.

Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile (AZ) - Betriebe, Flächen und Zahlungen im 
Zeitvergleich

davon 
Anteil der 

Nationalen 
Beihilfe

in Mio. Euro

Jahre

Betriebe (1)
mit  einer

Ausgleichs-
zulage (AZ)

davon
Bergbauern-
betriebe (BB)

Anteil BB-
Betriebe
an allen 

Betrieben
mit LF in %

Geförderte
 AZ-Fläche

Alle Betriebe 
(2)

mit LF

Anteil AZ-
Betriebe
an allen 

Betrieben
mit LF in %
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Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) ‒ Flächen, Betriebe und Leistungsabgeltungen 2017 Tabelle 5.2.2.7

Burgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Einbezogene Flächen im Rahmen der Agrarumweltmaßnahme (in Hektar) (1)
1 Umweltgerechte Bewirtschaftung 1.111.254  95.067  71.165  525.996  188.296  37.627  105.634  58.455  25.804  3.211  
2 Einschränkung Betriebsmittel 271.693  471  35.744  43.805  39.236  26.909  62.037  48.226  15.264  
3 Verzicht Fungizide/Wachstumsregulatoren 72.926  8.874  1.270  49.818  10.244  207  1.555  141  38  780  
4 Anbau seltener Kulturpflanzen 14.350  2.611  331  9.038  1.886  7  337  18  94  28  
5 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen (Stück) 39.668  396  5.355  4.809  3.524  6.562  6.446  11.068  1.505  3  
6 Begrünung ‒ Zwischenfruchtanbau 270.000  38.231  7.898  147.538  61.582  391  12.798  602  340  619  
7 Begrünung ‒ System Immergrün 188.043  6.715  17.261  86.534  56.937  2.659  15.575  1.425  110  826  
8 Mulch- und Direktsaat (inkl. Strip-Till) 127.639  14.319  1.427  68.139  38.905  65  4.586  11  187  
9 Bodennahe Gülleausbringung (m3) 2.902.103  111.702  97.103  1.008.758  1.198.626  40.910  350.454  30.100  55.449  9.000  

10 Erosionsschutz Obst, Wein, Hopfen 42.441  6.713  124  21.539  874  9  12.574  114  51  443  
  072  429  54  335.51  22  440.6  838.22nefpoH/nieW thcizrevlettimztuhcsneznalfP11

  896.41  424.13  967.11  709.13  532.51  980.4  812.7  282  326.611 thcizrevegaliS21
13 Nützlingseinsatz im geschützten Anbau 224  109  24  0,3  0,1  28  3,45          2  57  
14 Bewirtschaftung von Bergmähwiesen 14.654  2.371  337  254  2.228  1.433  6.839  1.191  

  241.23  091.621  488.43  547.56  466.3  641.4  819.05  986.713 gnutriheB dnu gnuplA51
  155.2  347.4  375.62  381.141  916.17  955.5  885.07  618.223ztuhcsressawdnurG redneguebroV61

  4  45  331  7  631.1  433.1nehcälfrekcA etedrhäfegsgnuhcsawsuA71
18 Vorbeugender Oberflächengewässerschutz 1.103  3  439  589  73  

  74  793.6  007.6  669.6  551.4  790.5  325.52  142.21  105.11  726.87ztuhcsrutaN91
20 Biologische Wirtschaftsweise 466.511  47.484  30.382  164.561  81.125  51.010  61.826  23.886  5.184  1.053  
21 Tierschutz ‒   639.04  625.411  862.631  665.68  144.46  681.07  740.29  062.2  922.706)EVG( edieW 
22 Natura 2000 ‒   54  62  17tfahcstriwdnaL 
23 Tierschutz ‒ Stallhaltung (GVE) 64.107  2.969  4.702  24.697  16.986  1.043  11.801  1.014  896  
24 Integrierte Produktion Zierpflanzen
25 Integrierte Produktion Ackerflächen
26 Integrierte Produktion Obst und Hopfen
27 Integrierte Produktion Wein 
28 Ökopunkte
29 Grundförderung und Erhaltung Streuobst
30 Reduktion Betriebsmittel Grünland
31 Reduktion Betriebsmittel Acker

  554.4  300.83  471.29  967.291  040.401  388.363  644.477  393.021  514.461  875.458.1ehcälF-LUPÖ
ÖPUL-Fläche mit Almfutterfläche 2.172.267  164.415  171.311  778.592  367.547  169.785  227.653  218.364  70.145  4.455  

Untermaßnahmen Österreich
Verteilung nach Bundesländern

Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) ‒ Betriebe, Flächen und Leistungsabgeltungen im Zeitvergleich Tabelle 5.2.2.6

EU-Mittel Bundesmittel Landesmittel
Leistungs-

abgeltungen (2)

in Mio. Euro

1995 175.287   197.095   88,9     2.302.968    2.498.183    92,2     247,82   167,88   111,92   527,62   
1996 166.357   184.663   90,1     2.326.031    2.494.637    93,2     293,56   180,08   120,06   593,71   
1997 163.716   181.634   90,1     2.230.429    2.438.422    91,5     259,35   159,89   106,62   525,86   
1998 163.423   176.740   92,5     2.253.994    2.449.113    92,0     269,08   167,70   111,80   548,58   
1999 160.944   174.619   92,2     2.214.872    2.413.076    91,8     271,98   168,05   112,03   552,06   
2000 145.717   163.485   89,1     2.117.197    2.401.595    88,2     267,86   165,14   110,09   543,08   
2001 137.537   157.174   87,5     2.249.617    2.387.903    94,2     289,35   176,78   117,93   584,06   
2002 136.381   154.586   88,2     2.257.754    2.387.028    94,6     299,56   183,47   122,36   605,39   
2003 135.175   151.845   89,0     2.264.516    2.384.035    95,0     309,81   190,04   126,77   626,61   
2004 134.114   149.844   89,5     2.268.831    2.382.251    95,2     316,15   194,26   129,58   639,98   
2005 133.096   149.012   89,3     2.271.888    2.381.931    95,4     322,36   198,55   132,39   653,31   
2006 126.600   144.709   87,5     2.231.135    2.368.555    94,2     317,22   195,03   129,69   641,94   
2007 120.177   139.841   85,9     2.084.353    2.355.972    88,5     252,94   151,03   100,66   504,63   
2008 118.270   137.001   86,3     2.010.712    2.350.658    85,5     260,15   152,68   101,79   514,61   
2009 117.357   134.844   87,0     2.015.552    2.346.145    85,9     273,86   160,68   107,12   541,66   
2010 115.817   131.935   87,8     2.013.292    2.338.221    86,1     278,48   162,24   108,16   548,88   
2011 114.421   130.080   88,0     2.002.199    2.322.167    86,2     277,11   161,37   107,58   546,06   
2012 111.777   127.390   87,7     1.976.640    2.308.554    85,6     290,41   149,13   99,42   538,95   
2013 108.991   124.695   87,4     1.954.183    2.299.042    85,0     285,01   146,34   97,56   528,91   
2014 102.260   120.221   85,1     1.921.214    2.283.220    84,1     253,73   149,50   99,66   502,89   
2015 90.540   113.942   79,5     1.754.745    2.265.886    77,4     194,17   113,19   75,46   382,83   
2016 91.873   112.777   81,5     1.800.554    2.262.481    79,6     205,99   120,00   80,00   405,99   
2017 92.547   111.550   83,0     1.854.578    2.257.613    82,1     220,95   128,66   86,98   436,58   

1) Alle Betriebe, die im betreffenden Jahr eine Prämie erhalten haben, jeweils zum Auswertungsstand des betreffenden Jahres. 
2) Die Leistungsabgeltungen berücksichtigen alle Rückforderungen und Nachzahlungen auch für die Vorjahre; sie sind daher - soweit notwendig - revidiert;
    der Wert "Leistungsabgeltungen" in Tabelle 5.2.12 ist daher nicht zwingend ident.

Quelle: BMNT, AMA.
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Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) ‒ Flächen, Betriebe und Leistungsabgeltungen 2017 (Fortsetzung) Tabelle 5.2.2.7

Burgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Teilnehmende Betriebe im Rahmen der Agrarumweltmaßnahme (1)
1 Umweltgerechte Bewirtschaftung 51.539  2.152  5.450  14.162  9.167  3.001  7.183  7.408  2.266  56  

  495.1  881.6  815.4  773.2  752.3  945.2  614.3  54  449.32lettimsbeirteB gnuknärhcsniE2
3 Verzicht Fungizide/ Wachstumsregulatoren 7.837  570  385  3.875  2.298  81  508  86  14  20  

  5  44  02  051  3  117  121.2  69  544  595.3neznalfprutluK renetles uabnA4
5 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen 5.031  30  679  414  389  1.000  641  1.629  248  1  
6 Begrünung - Zwischenfruchtanbau 26.291  2.287  1.060  12.440  8.368  73  1.756  173  74  60  
7 Begrünung - System Immergrün 13.240  198  1.558  4.410  4.650  435  1.676  288  16  9  

  43  2  224  7  955.4  530.6  98  208  059.11)lliT-pirtS .lkni( taastkeriD dnu -hcluM8
  1  47  46  784  15  274.1  172.1  601  97  506.3gnugnirbsuaellüG ehannedoB9

10 Erosionsschutz Obst, Wein, Hopfen 5.797  710  24  2.831  140  1  1.990  43  16  42  
  91  79  7  074.1  2  793  299.1nefpoH/nieW thcizrevlettimztuhcsneznalfP11

  423.1  689.3  899  713.2  110.1  543  920.1  21  220.11 thcizrevegaliS21
  64  2  4  61  1  0,3  7  15  031uabnA netztühcseg mi ztasniesgnilztüN31

14 Bewirtschaftung von Bergmähwiesen 16.494  2.593  695  678  2.634  2.445  5.960  1.489  
  494  519.1  613.1  625.1  451  17  915.1  600.7 gnutriheB dnu gnuplA51

  45  221  076.1  032.8  964.1  202  531.1  670.31ztuhcsressawdnurG redneguebroV61
  4  23  91  6  923  093nehcälfrekcA etedrhäfegsgnuhcsawsuA71

18 Vorb. Oberflächengewässerschutz 845  1  329  466  49  
  81  270.2  539.1  039.1  095.1  419.1  305.5  314.2  969.1  543.91ztuhcsrutaN91
  43  744  842.2  409.3  156.3  323.4  322.5  407.1  079  885.22esiewstfahcstriW ehcsigoloiB02

21 Tierschutz ‒   551.2  067.7  567.7  940.5  112.4  261.4  755.5  101  067.63edieW 
22 Natura 2000 ‒   91  01  92tfahcstriwdnaL 
23 Tierschutz ‒   43  301  356  28  966  378  452  36  137.2gnutlahllatS 
24 Integrierte Produktion Zierpflanzen
25 Integrierte Produktion Ackerflächen
26 Integrierte Produktion Obst und Hopfen
27 Integrierte Produktion Wein 
28 Ökopunkte
29 Grundförderung und Erhaltung Streuobst
30 Reduktion Betriebsmittel Grünland
31 Reduktion Betriebsmittel Acker

  161  340.3  499.01  928.41  692.7  247.91  169.32  686.8  538.3  745.29ebeirteB
Leistungsabgeltungen im Rahmen der Agrarumweltmaßnahme (in Mio. Euro) (2)

1 Umweltgerechte Bewirtschaftung 64,174  5,198  4,584  29,742  11,124  1,962  6,361  3,437  1,605  0,162  
  119,0  878,2  407,3  506,1  213,2  975,2  331,2  620,0  841,61lettimsbeirteB gnuknärhcsniE2

3 Verzicht Fungizide/Wachstumsregulatoren 2,902  0,351  0,050  1,984  0,409  0,008  0,062  0,006  0,002  0,030  
  300,0  210,0  200,0  140,0  100,0  522,0  380,1  040,0  903,0  617,1neznalfprutluK renetles uabnA4

5 Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen 5,841  0,039  0,806  0,752  0,539  0,994  0,989  1,488  0,233  0,001  
6 Begrünung ‒ Zwischenfruchtanbau 41,633  5,834  1,163  22,999  9,677  0,057  1,683  0,078  0,044  0,097  
7 Begrünung ‒ System Immergrün 14,945  0,517  1,375  6,886  4,525  0,212  1,244  0,114  0,009  0,062  
8 Mulch- und Direktsaat (inkl. Strip-Till) 7,550  0,826  0,082  4,032  2,323  0,004  0,271  0,001  0,011  

  800,0  650,0  130,0  063,0  140,0  991,1  300,1  501,0  111,0  319,2gnugnirbsuaellüG ehannedoB9
10 Erosionsschutz Obst, Wein, Hopfen 8,653  1,107  0,032  4,235  0,176  0,002  2,979  0,024  0,011  0,088  

  860,0  132,0  110,0  478,3  500,0  405,1  396,5nefpoH/nieW thcizrevlettimztuhcsneznalfP11
  420,2  270,4  215,1  303,4  650,2  804,0  886,0  420,0  780,51 thcizrevegaliS21

13 Nützlingseinsatz im geschützten Anbau 0,392  0,175  0,048  0,001  0,000  0,046  0,004  0,004  0,115  
14 Bewirtschaftung von Bergmähwiesen 5,634  0,905  0,124  0,093  0,832  0,532  2,699  0,449  

  629,2  440,01  791,2  036,4  342,0  262,0  044,2  247,22 gnutriheB dnu gnuplA51
  523,0  631,0  526,2  520,21  589,6  925,0  915,6  441,92ztuhcsressawdnurG redneguebroV61

17 Auswaschungsgefährdete Ackerflächen 0,573  0,485  0,003  0,058  0,024  0,002  
18 Vorb. Oberflächengewässerschutz 0,494  0,001  0,197  0,264  0,033  

  520,0  073,3  587,3  977,3  692,2  506,2  841,21  242,5  040,6  192,93ztuhcsrutaN91
20 Biologische Wirtschaftsweise 115,171  11,654  7,219  41,842  19,365  11,791  16,049  5,583  1,271  0,397  

  085,1  830,4  386,6  094,3  464,3  947,3  241,4  911,0  562,72edieW - ztuhcsreiT12
  400,0  600,0  010,0tfahcstriwdnaL - 0002 arutaN22

  121,0  421,0  784,1  331,0  548,1  208,2  436,0  643,0  294,7gnutlahllatS - ztuhcsreiT32
  93,1  36,41  14,83  83,05  99,43  15,47  97,741  81,23  81,14  64,534nemhanßaM ella negnulhaZ

102 BL-Top-up ‒ Einschränkung Betriebsmittel 0,908  0,000  0,908  
2) AnBL-Top-up ‒ Bewirtschaftung von Bergmähwie 0,089  0,000  0,089  
115 BL-Top-up ‒ Alpung und Behirtung 0,208  0,002  0,207  

BL-Top-up -   12,1)3( negnulhaZ 0,00  1,20  
Zahlungen alle Maßnahmen inkl. Top up 436,67  41,18  32,18  147,79  74,51  34,99  50,38  38,41  15,83  1,39  

1) Summenbildung bei Flächen und Betrieben wegen Mehrfachnennungen nicht möglich.
2) Angabe "0,00": Förderbetrag vorhanden, aber zu niedrig, um ihn tabellarisch darzustellen.
3) Zuordnung nach Lage des Betriebssitzes, Prämiengewährung erfolgt nach Lage der Flächen

Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand April 2018; AMA-Auswertung L008.

Untermaßnahmen Österreich
Verteilung nach Bundesländern
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Tabelle 5.2.2.11

SNAR-Code Variante
Betriebe HA 2015 
(Förderjahr 2016)

Fläche,
HA 2015 (ha)

Betriebe HA 2016 
(Förderjahr 2017)

Fläche,
HA 2016 (ha)

Betriebe HA 2017 
(Förderjahr 2018)

Fläche,
HA 2017 (ha)

   872.3   673   242.3   293   531.3   153LUPÖ - 1 etnairaV104
   758.2   684   032.3   635   134.3   494LUPÖ - 2 etnairaV204
   903.99   052.31   465.101   026.31   824.99   237.31LUPÖ - 3 etnairaV304
   513.31   583.3   015.41   046.3   852.51   358.3LUPÖ - 4 etnairaV404
   932.3   029   849.4   573.1   884.5   225.1LUPÖ - 5 etnairaV504
   268.4   562.1   195.4   052.1   098.4   303.1LUPÖ - 6 etnairaV604

407 Variante 4 mit MZ - ÖPUL 10.394   105.957   10.209   102.667   9.961   104.385   
408 Variante 5 mit MZ - ÖPUL 3.226   24.218   2.894   24.038   2.196   17.157   

   088.21   263.1   873.8   840.1   912.7   949LUPÖ - ZM tim 6 etnairaV904
   9   2   93   9   36   11gnineerG - 1 etnairaV014
   81   6   72   11   95   61gnineerG - 2 etnairaV114
   453   39   056   871   828   042gnineerG - 3 etnairaV214
   24   31   261   74   171   45gnineerG - 4 etnairaV314
   47   62   361   94   491   25gnineerG - 5 etnairaV414

415 Variante 1 - Greening + ÖPUL 10   25   5   40   5   10   
416 Variante 2 - Greening + ÖPUL 26   101   30   102   23   101   
417 Variante 3 - Greening + ÖPUL 767   2.831   837   3.257   801   2.970   
418 Variante 4 - Greening + ÖPUL 170   510   185   644   156   544   
419 Variante 5 - Greening + ÖPUL 96   337   109   412   82   321   
420 Variante 4 mit MZ - Greening + ÖPUL 575   2.117   608   2.377   629   2.399   
421 Variante 5 mit MZ - Greening + ÖPUL 108   429   123   506   100   389   

   515.862   549.52   745.572   697.62   986.672   552.72ehcälF etnürgeb .wzb ebeirteB ellA
1) MZ = Zuschlag für Mulch- und Direktsaat (inkl. Strip-Till).
Anmerkung: Im Herbst 2014 wurden im Herbstantrag (HA) aufgrund der neuen Programmperiode nur die Varianten 3 bis 6 angeboten.
                    Es handelt sich bei den hier dargestellten Betrieben und Flächen um beantragte Flächen, die tatsächlich ausbezahlten Flächen sind niedriger.

Quelle: BMNT, AMA.

Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) - Untermaßnahme "Begrünung von Ackerflächen - 
Zwischenfruchtanbau" nach  Begrünungsvarianten (in ha) 

Agrarinvestitionskredit (AIK)-Anträge - Betriebe und Kreditvolumina nach Bundesländern Tabelle 5.3.1.1

Jahr Burgenland Kärnten   Nieder-
österreich

  Ober-
österreich

Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Betriebe
2005 170  269  678  662  229  578  214  80  17  2.897  
2006 101  287  823  745  152  455  299  84  33  2.979  
2007 157  198  650  623  169  480  165  63  30  2.535  
2008 68  246  709  639  168  504  217  70  17  2.638  
2009 64  204  497  614  203  435  250  70  15  2.352  
2010 17  126  374  691  160  456  241  57  23  2.145  
2011 14  122  424  513  155  359  176  45  13  1.821  
2012 19  136  227  543  168  195  165  52  10  1.515  
2013 32  151  190  638  85  130  91  35  6  1.358  

  703  2  53  11  4  2  291  55  64102
  214  5  34  951  051  94  65102

2016 27  244  451  763  141  450  162  33  7  2.278  
2017 36  145  390  403  178  306  111  41  8  1.618  

Kreditvolumina (in Euro)
2005 9.775.900  15.772.758  40.122.900  35.166.000  13.739.000  36.800.200  20.031.800  6.440.000  4.135.000  181.983.558  
2006 7.117.200  14.488.791  49.442.600  37.269.400  7.892.300  31.279.800  25.043.800  5.012.000  4.444.100  181.989.991  
2007 9.002.200  14.939.732  45.254.300  39.183.400  11.117.390  33.487.300  17.235.300  6.000.000  5.674.000  181.893.622  
2008 6.944.000  15.491.500  46.399.000  40.515.320  10.399.900  33.373.800  16.952.000  5.983.000  4.379.900  180.438.420  
2009 4.327.500  16.687.562  35.314.600  38.203.200  15.032.500  36.456.500  21.861.500  6.190.000  4.569.600  178.642.962  
2010 1.771.000  10.053.610  31.444.100  47.217.100  12.780.800  43.057.200  20.372.133  6.113.000  4.569.000  177.377.943  
2011 1.375.000  9.392.400  40.299.600  44.979.200  12.808.400  35.684.900  17.896.613  5.213.000  3.600.000  171.249.113  
2012 2.107.000  9.069.700  23.317.900  37.472.700  16.127.000  17.414.500  15.411.058  5.670.000  2.454.000  129.043.858  
2013 4.465.000  11.786.200  17.243.600  48.256.400  8.528.000  11.021.000  7.037.400  4.070.000  508.000  112.915.600  
2014 1.095.000  4.581.550  14.559.900  167.000  372.400  406.100  3.885.500  540.000  25.607.450  

  005.216.74  009.960.1  000.372.4  001.309.81  000.578.51  005.890.7  000.3935102
2016 2.707.200  23.758.300  38.476.100  64.980.859  11.412.900  41.950.000  17.457.360  3.950.000  1.279.900  205.972.619  
2017 5.214.700  11.802.500  35.592.000  33.379.000  12.198.300  28.210.400  13.112.442  5.211.000  1.906.000  146.626.342  

Quelle: BMNT; AMA, INVEKOS-Daten.

5.3 Sonstige Maßnahmen



---      210      ---    ---      211      ---    

GRÜNER BERICHT 2018
 8. TABELLENVERZEICHNIS

   1   1   1   1   1   1rutluknedoB rüf tätisrevinU
   811.21   115.21   696.21   423.21   687.11   283.11retsemesretniW - ednereidutS  

  Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 1.829   1.891   1.907   1.974   1.925   1.655   
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 1   1   1   1   1   1   

   294   505   394   905   174   634hciereB nehciltiehoh mi ednereidutS  
   56   26   06   92   95   85nennItnezoD

Höhere landwirtschaftliche Schulen für 
Lehre und Forschung

10   10   10   10   10   10   

   903.3   404.3   883.3   883.3   283.3   793.3nenni/relühcS  
   705   324   893   893   755   693)ÄZV( nenni/rerheL  
   2   1   1   1   1   1neluhcS rerehöh etavirP
   412   241   831   831   541   431nenni/relühcS  
   13   42   32   32   42   32)ÄZV( nenni/rerheL  

Höhere forstwirtschaftliche Schulen für 
Lehre und Forschung

1   1   1   1   1   1   

   114   704   114   114   524   214nenni/relühcS  
   35   84   64   64   54   34)ÄZV( nenni/rerheL  
   27   57   57   57   88   49neluhcshcaF ehciltfahcstriwtsrof dnu -dnaL
   842.21   015.21   829.21   829.21   846.21   341.31nenni/relühcS  
   826.1   416.1   956.1   956.1   557.1   624.1)ÄZV( nenni/rerheL  
   1   1   1   1   1   1eluhcshcaftsrofsednuB
   24   44   44   44   44   44nenni/relühcS  
   9   9   8   8   6   6)ÄZV( nenni/rerheL  

Land- und forstwirtschaftliche Berufsschulen 9   7   6   6   6   6   
   586   307   167   167   887   058nenni/relühcS  

  Lehrer/innen berücksichtigt in den Fachschulen -- -- -- -- -- --
   29   49   49   49   801   611neluhcS
   909.61   012.71   909.61   076.71   234.71   089.71nepytluhcS rella nennIrelühcS
   822.2   811.2   431.2   431.2   783.2   498.1)ÄZV( nennIrerheL

Schultypen und Anzahl

Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Quelle: BMNT. Daten betreffend der Universität für Bodenkultur ist die Wissensbilanz des BMWFW. Statistik Austria. Bundesrechenzentrum.

"81/71'"71/61'"61/51'"51/41'41/31'31/21'lhaznA dnu nepytluhcS

Land- und forstwirtschaftliche Schulstatistik sowie Universität und Hochschule Tabelle 5.3.2.1

Ernte- und Risikoversicherung - Betriebe, Flächen und Zuschüsse nach Bundesländern Tabelle 5.3.1.2

Jahr Burgenland Kärnten   Nieder-
österreich

  Ober-
österreich

Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien Österreich

Versicherte Betriebe
2013 3.545  4.292  18.514  14.476  2.707  12.633  2.534  614  349  59.664  
2014 3.354  4.129  18.052  14.139  2.666  12.152  2.491  603  341  57.927  
2015 3.183  3.960  17.544  13.832  2.623  11.607  2.469  587  332  56.137  
2016 3.178  3.889  17.252  13.647  2.600  11.402  2.435  576  326  55.305  
2017 3.180  3.797  16.968  13.384  2.594  11.327  2.417  572  321  54.560  

Versicherte Fläche (in ha)
2013 106.453  67.058  538.555  294.325  35.933  138.309  22.783  7.629  3.461  1.214.506  
2014 104.658  65.317  538.267  293.270  35.747  138.627  22.727  7.354  3.286  1.209.252  
2015 101.008  64.972  529.267  290.731  35.544  138.496  22.733  7.254  3.265  1.193.270  
2016 102.242  64.428  530.156  301.818  35.618  139.786  22.753  7.201  3.287  1.207.288  
2017 106.540  63.936  532.157  302.556  35.925  142.736  22.889  7.155  2.773  1.216.667  

1) Combined Ratio ist eine Kennzahl für Versicherungsbilanzen, welche die Summe der Verwaltungskosten sowie der Schadenszahlungen in Relation zu 
    den eingenommenen  Beiträgen setzt. Es werden dabei Nettowerte betrachtet. 

Quelle: BMNT.
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Kontrollaktivitäten der AMA (Zahl der Prüfberichte) (1) Tabelle 5.3.5.1
710261025102410231022102netsopznaliB

        644.23        991.23        242.82        376.33        829.13        207.03hciereB rehcilznalfP
   ÖPUL (Maßnahmensumme) 7.558        7.105        8.207        5.038        5.810        6.356        
   Ausgleichszulage und BHK 10.362        9.894        11.320        4.878        4.975        5.150        

        066.6        756.6        143.6        588.7        193.7        170.7)2( gnulhaztkeriD   
        074.1        778        839        547        088        868gnulkciwtnE ehcildnäL
        363        354        346        254        084        85531-70 EL   

   LE 14-20 336        1.107        
        822.3        527.5        336.5        438.7        423.7        132.8hciereB rehcsireiT

   Klassifizierung Rindfleisch 1.837        1.649        1.686        1.605        1.540        1.550        
        863.5        279.4        331.5eimärpredniR   

   Gekoppelte Stützung Rinder 3.336        3.675        1.219        
   Schlachtprämie für Schlachthöfe

        859.21        282.41        019.41        110.12        924.12        200.22ecnailpmoC ssorC
   Rinderkennzeichnung 5.196        4.997        5.407        3.361        3.703        3.507        

        436.1        976.1        127.1ztuhcsressawdnurG   
   Erhaltung der wild lebenden
   Vogelarten

1.431        1.301        1.172        

   Schutz der Gewässer vor 
   Verunreinigung durch Nitrat

1.741        1.701        1.597        1.571        1.510        1.333        

        683        350.1        830.2        428.3        878.3        524.3hcliM
   Direktvermarktungsquoten 1.260        1.381        1.255        943        210        
   Erzeuger Prüfung A-Quote 1.855        2.075        2.151        740        494        
   Milchfettverarbeitung

        41        61        1        61        01rettuB gnuregaL etavirP   
   Schulmilch 115        

        692.4        479.2        498.2        220.3        731.3        695.3egitsnoS
Zahl der Prüfberichte 68.824        69.162        70.779        55.275        57.602        55.384        
1) Ausgewählte Positionen.
2) Bis 2014 Betriebsprämie.

Quelle: BMNT, AMA.

Agrarmarketingbeiträge (1) Tabelle 5.3.4.1
2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017

     259,9     795,9     474,9     960,9     858,8     182,8     263,7hcliM
     987,1     568,1     268,1     827,1     609,1     209,1     743,1redniR
     924,3     365,3     254,3     925,3     637,3     757,3     018,2eniewhcS
     650,0     260,0     060,0     060,0     260,0     580,0     370,0rebläK
     350,0     470,0     880,0     070,0     560,0     660,0     020,0remmäL ,efahcS
     025,0     894,0     674,0     354,0     294,0     325,0     123,0legülfegthcalhcS
     749,0     479,0     818,0     228,0     487,0     996,0     025,0nennehegeL
     603,0     278,0     677,0     047,0     148,0     189,0     376,0tsbO
     638,0     419,0     868,0     557,0     387,0     509,0     735,0esümeG
     293,0     404,0     993,0     783,0     483,0     585,0     762,0lefpädrE
     362,0     692,0     162,0     782,0     792,0     053,0     423,0essinguezreuabnetraG

Weinmenge 2,506     2,095     2,363     2,059     
Weinverkauf 2,062     2,152     2,166     1,939     

     965,2     285,2     906,2uabnieW
     637,0     760,1     089,0lednahnieW

Alle Agrarmarketingbeiträge 17,843     21,783     21,513     22,468     22,781     23,648     22,541     
davon für Weinmarketing 3,589     3,649     3,305     4,568     4,247     4,529     3,998     
davon für AMA-Marketing Ges.m.b.H. 14,254     18,134     18,208     17,900     18,534     19,119     18,543     
1) Jeweils vom 1.1. bis 31.12. des Jahres tatsächlich erlöste Beiträge.
2) In den Jahren 1995 und 1996 liegt für Obst und Gemüse nur ein Gesamtbetrag vor, erst ab dem Jahr 1997 wurde der Betrag aufgeteilt. 

Quelle: Agrarmarkt Austria.

Produkt
in Millionen Euro
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5.4 Verteilung der Zahlungen (Darstellung gem. § 9 (3a) Landwirtschaftsgesetz)

Agrarumweltmaßnahme (ÖPUL) 2017 Tabelle 5.4.2

Größenklassen (in Euro) Zahl der 
Förderungsfälle

Zahl der Förderungsfälle
 in Prozent

Ausbezahlte Förderungen
in Euro

Ausbezahlte
 Förderungen

 in Prozent

Durchschnittlicher 
Betrag/Fall in Euro

Ö s t e r r e i c h (1)

           930.2            55,03     096.483.331            46,07           504.56000.5  - 0             
           199.6            12,72     149.528.811            63,81           799.61000.01   - 000.5      
           480.21            72,51     516.296.66            69,5           915.5000.51 - 00001      
           131.71            88,8     545.387.83            54,2           462.2000.02 - 000.51    
           291.22            23,5     633.532.32            31,1           740.1000.52 - 000.02    
           572.72            99,2     417.460.31            25,0           974000.03 - 000.52    
           031.43            57,3     191.283.61            25,0           084000.04 - 000.03    
           465.44            76,1     594.803.7            81,0           461000.05 - 000.04    
           384.45            91,1     468.571.5            01,0           59000.06 - 000.05    
           310.46            06,0     035.426.2            40,0           14000.07 - 000.06    
           400.18            98,0     491.888.3            50,0           84000.001 - 000.07    
           451.511            17,0     261.901.3            30,0           72000.051 - 000.001    
           589.232            69,0     627.391.4            20,0           81000.051 rebü           
           617.4            00,001     300.966.634            00,001           485.29e m m u S

1) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.
Quelle: BMNT; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2018; AMA-Auswertung L008.

Direktzahlungen (DIZA), 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 2017 Tabelle 5.4.1

Größenklassen (in Euro) Zahl der 
Förderungsfälle

Zahl der Förderungsfälle
 in Prozent

Ausbezahlte 
Förderungen

in Euro

Ausbezahlte
 Förderungen

 in Prozent

Durchschnittlicher 
Betrag/Fall in Euro

Ö s t e r r e i c h (1)
           561.2            46,91     226.971.531            51,85           524.26000.5  - 0             
           590.7            30,52     726.022.271            16,22           572.42000.01   - 000.5      
           212.21            57,81     896.810.921            48,9           565.01000.51 - 00001      
           851.71            47,21     493.856.78            67,4           901.5000.02 - 000.51    
           203.22            57,6     861.554.64            49,1           380.2000.52 - 000.02    
           862.72            84,4     455.218.03            50,1           031.1000.03 - 000.52    
           859.33            08,4     100.700.33            19,0           279000.04 - 000.03    
           454.44            04,2     895.294.61            53,0           173000.05 - 000.04    
           565.45            92,1     021.498.8            51,0           361000.06 - 000.05    
           535.46            09,0     963.591.6            90,0           69000.07 - 000.06    
           722.28            40,1     557.351.7            80,0           78000.001 - 000.07    
           651.021            78,0     528.700.6            50,0           05000.051 - 000.001    
           598.372            13,1     835.830.9            30,0           33000.051 rebü           
           014.6            00,001     072.431.886            00,001           953.701e m m u S

1) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen. 
Quelle: BMNT; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2018; AMA-Auswertung L055.

Ausgleichszulage für naturbedingte Nachteile 2017 Tabelle 5.4.3

Größenklassen (in Euro) Zahl der 
Förderungsfälle

Zahl der Förderungsfälle
 in Prozent

Ausbezahlte Förderungen
in Euro

Ausbezahlte
 Förderungen

 in Prozent

Durchschnittlicher 
Betrag/Fall in Euro

             0‒ 5.000 63.968           77,53            122.722.043     46,74            1.918           
      5.000‒10.000 15.970           19,35            108.119.565     41,18            6.770           
      10000‒15.000 2.277           2,76            26.549.280     10,11            11.660           
    15.000‒            507.61            26,1     437.952.4            13,0           552000.02
    20.000‒            356.12            33,0     031.668            50,0           04000.52
    25.000‒            334.62            10,0     334.62            00,0           1000.03

           281.3            00,001     581.345.262            00,001           115.28e m m u S
1) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Gesamtsumme geringfügig abweichen.

Quelle: BMNT; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2018; AMA-Auswertung L012.

Ö s t e r r e i c h (1)
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Alle Zahlungen aus der 1. Säule und 2. Säule der GAP 2017 (1) Tabelle 5.4.6

Größenklassen (in Euro) Zahl der 
Förderungsfälle

Zahl der Förderungsfälle
 in Prozent

Ausbezahlte 
Förderungen

in Euro

Ausbezahlte
 Förderungen

 in Prozent

Durchschnittlicher 
Betrag/Fall in Euro

Ö s t e r r e i c h
           163.2            49,4     190.998.38            21,13           045.53000.5  - 0             
           393.7            63,01     762.647.571            18,02           177.32000.01   - 000.5      
           263.21            62,31     474.270.522            49,51           702.81000.51 - 00001      
           023.71            26,21     773.771.412            38,01           663.21000.02 - 000.51    
           492.22            73,01     436.230.671            19,6           698.7000.52 - 000.02    
           282.72            61,8     753.204.831            44,4           370.5000.03 - 000.52    
           592.43            37,01     229.041.281            56,4           113.5000.04 - 000.03    
           343.44            01,6     546.154.301            40,2           333.2000.05 - 000.04    
           774.45            18,3     055.817.46            40,1           881.1000.06 - 000.05    
           475.46            75,2     348.156.34            95,0           676000.07 - 000.06    
           306.18            76,4     309.713.97            58,0           279000.001 - 000.07    
           267.911            47,3     146.374.36            64,0           035000.051 - 000.001    
           325.114            66,8     186.319.641            13,0           753000.051 rebü           
           758.41           00,001     383.899.696.1           00,001           022.411e m m u S

Quelle: BMNT; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Juni 2018; AMA-Auswertung L040.
1) Land- und Forstwirtschaftsbetriebe und sonstige Förderwerber.

Tabelle 5.4.4

Größenklassen (in Euro) Zahl der 
Förderungsfälle

Zahl der Förderungsfälle
 in Prozent

Ausbezahlte Förderungen
in Euro

Ausbezahlte
 Förderungen

 in Prozent

Durchschnittlicher 
Betrag/Fall in Euro

Ö s t e r r e i c h (2)
           193.2            80,6     220.104.48            37,13           792.53000.5  - 0             
           593.7            11,31     146.818.181            01,22           785.42000.01   - 000.5      
           843.21            57,61     250.224.232            29,61           228.81000.51 - 00001      
           503.71            93,51     766.955.312            90,11           143.21000.02 - 000.51    
           372.22            31,21     804.472.861            97,6           555.7000.52 - 000.02    
           082.72            89,8     245.046.421            11,4           965.4000.03 - 000.52    
           322.43            77,01     098.584.941            39,3           863.4000.04 - 000.03    
           322.44            56,5     761.363.87            95,1           277.1000.05 - 000.04    
           745.45            40,3     325.461.24            96,0           377000.06 - 000.05    
           855.46            39,1     057.197.62            73,0           514000.07 - 000.06    
           402.18            18,2     749.779.83            34,0           084000.001 - 000.07    
           384.811            73,1     048.570.91            41,0           161000.051 - 000.001    
           837.562            79,1     900.173.72            90,0           301000.051 rebü           
           174.21            00,001     854.643.783.1            00,001           342.111e m m u S

Größenklassen nach der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in ha

Zahl der 
Betriebe

Zahlungen 1. und 2. 
Säule der GAP

in Euro

Landwirtschaftlich 
genutzte Fläche (LF) 

in ha

Zahlungen 
je Betrieb 
in Euro

Zahlungen 
je ha LF 
in Euro

        917        052.2     924.96     816.619.94           091.22ah 5 retnu
        608        739.5     843.051     722.102.121           314.02ah 01 retnu sib 5
        707        842.01     439.773     210.032.762           670.62ah 02 retnu sib 01
        806        439.41     196.063     562.943.912           886.41ah 03 retnu sib 02
        835        927.02     807.355     839.748.792           963.41ah 05 retnu sib 03
        794        576.23     182.445     872.016.072           282.8ah 001 retnu sib 05
        944        302.85     073.712     640.845.79           676.1ah 002 retnu sib 001
        124        840.741     639.411     198.873.84           923ah 002 rebü
        475        207.21     796.883.2     572.280.273.1           320.801hcierretsÖ    
        674        811.31     466.183.1     948.471.756           790.05nreuabgrebthciN
        195        089.11     583.973     045.682.422           127.811 eppurgnreuabgreB
        196        586.21     347.973     984.805.262           496.022 eppurgnreuabgreB
        558        303.21     274.061     670.681.731           151.113 eppurgnreuabgreB
        040.1        453.21     234.78     123.629.09           063.74 eppurgnreuabgreB

    Bergbauerngruppe 1 bis 4 57.926           714.907.426     1.007.033     12.342        710        
        637        980.81     542.265     096.877.314           478.22ebeirteboiB
        525        452.11     254.628.1     585.303.859           941.58ebeirteB ellenoitnevnoK

2) Ohne Alm- und Gemeinschaftsweiden sowie ohne Betriebe mit Sitz im Ausland. 
Quelle: BMNT; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand Mai 2018.

Alle flächenbezogenen Zahlungen der 1. und 2. Säule der GAP 2017 (DIZA, AZ und ÖPUL)  (1)

Zahlungen nach Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (ohne Gemeinschaftsalmen und -weiden) (2)

1) Umfasst die Direktzahlungen aus der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie die flächenbezogenen Maßnahmen aus der 2. Säule der GAP (Ländliche Entwicklung),
    die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AZ) und Agrarumweltmaßnahmen (ÖPUL).
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5.5 Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft

Tabelle 5.5.1

Pensionsversicherung
    764.731    585.931    828.141    440.551    709.981netrehcisreV ellA - 1,5     

     9,2-    239.55    316.75    754.95    443.96neuarF novad  
    293.521    770.721    758.821    655.141    861.471)1( nennIrerhüfsbeirteB - 1,3     

Hauptberuflich beschäftigte Ehegatten/Innen 
und ÜbergeberInnen 7.287    7.569    7.606    7.569    7.466    - 1,4     

     9,6-    673.4    007.4    211.5    026.5    390.8redniK
     5,2-    332    932    352    992    953etrehcisreV egilliwierF

Krankenversicherung
    031.772    624.972    538.182    446.982    421.972netrehcisreV ellA - 0,8     

     8,0-    736.811    616.911    556.021    195.821    118.921)1( nennIrerhüfsbeirteB

Hauptberuflich beschäftigte Ehegatten/Innen 
und ÜbergeberInnen 5.932    7.082    7.285    7.272    7.214    - 0,8     

     6,6-    824.4    347.4    071.5    896.5    096.7redniK
     5,5-    171    181    181    891    672etrehcisreV egilliwierF
     3,5-    305.1    785.1    156.1    441.2nennIreheizebdlegsgnuuertebredniK
     6,0-    771.541    720.641    398.641    139.541    514.531)2( netsinoisneP

Unfallversicherung
    760.819    968.429    341.339    835.789    211.390.1netrehcisreV ellA - 0,7     

     7,0-    752.864    553.174    932.574    600.205    988.465egitätsbrewrE gidnätsbleS
     6,0-    911.062    018.162    419.362    510.972    943.413)3( nennIrerhüfsbeirteB     
     6,0-    000.781    002.881    008.981    216.002    710.622)4( nennInettagehE     
     8,0-    434.91    385.91    496.91    274.02    523.22rethcäpierehcsiF dnu -dgaJ     

     Sonstige unfallversicherte Personen 2.198    1.907    1.831    1.762    1.704    - 3,3     
     8,0-    005.944    003.354    008.754    894.584    981.825)4( egiröhegnaneilimaF
     7,1-    000.571    000.871    009.971    978.881    311.781)4( nretleßorG ,nretlE     
     0,0-    009.622    000.722    007.822    211.142    920.962)4( leknE ,redniK     
     4,1-    006.74    003.84    002.94    705.55    740.27)4( retsiwhcseG     
     9,44+    013    412    401    43    43etrehcisrevtsbleS

Betriebshilfe - Wochengeld (5)
    045.4    901.5    747.5    601.01    921.53netrehcisreV ellA - 11,1     

     9,01-    503.4    238.4    944.5    436.9    224.33)1( nennirerhüfsbeirteB
Hauptberuflich beschäftigte Ehegattinnen
und Übergeberinnen

1.360    458    295    274    233    - 15,0     

     3,33-    2    3    3    41    743redniK
Anzahl der Betriebe nach Versicherungszweigen (6)

     9,0-    048.011    698.111    692.311    538.121    031.341gnurehcisrevsnoisneP
     6,0-    247.852    663.062    165.262    587.772    482.213gnurehcisrevllafnU
     4,0-    261.501    636.501    493.601    599.011    020.801gnurehcisrevneknarK
     1,11-    013.4    648.4    105.5    616.9    723.33dlegnehcoW/eflihsbeirteB

Anzahl der Pensionen (SVB) (6)
    213.171    779.371    607.571    689.381    577.981nenoisneP ellA - 1,5     

alle Erwerbsunfähigkeitspensionen 58.219    62.684    11.560    10.620    8.974    - 15,5     
     2,0-    412.321    264.321    445.321    831.77    097.28nenoisnepsretlA ella

alle Witwen (Witwer)pensionen 43.658    39.687    36.537    35.906    35.192    - 2,0     
     4,1-    239.3    989.3    560.4    774.4    801.5nenoisnepnesiaW ella

1) Versicherungspflicht für Einheitswert >= Euro 1.500,--.
2) Durch gesetzliche Ausnahmebestimmungen entspricht diese Zahl nicht der Anzahl der Pensionen.
3) Versicherungspflicht für Einheitswert >= Euro 150,--.
4) Geschätzt.
5) Beitragspflicht nur für Frauen.
6) Stand: jeweils zum 31.12.

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB).

2015 2016 2017 Änderung
in % zu 2016

Anzahl der Versicherten (SVB) und Betriebe
nach Versicherungszweigen sowie Pensionsempfänger

20101002gnunhciezeB
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Vergleich verschiedener Pensionsparameter mit anderen Berufsgruppen Tabelle 5.5.3
71026102510241023102regärtsgnurehcisreV

Vergleich der durchschnittlichen Alterspensionen mit anderen Berufsgruppen (in Euro)  (1,2,6)
Männer und Frauen

       979       169       249       429       409retiebrA - AVP
       695.1       575.1       155.1       425.1       594.1etlletsegnA - AVP
       664.1       144.1       014.1       283.1       943.1 renhabnesiE - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       100.2       069.1       419.1       178.1       928.1uabgreB - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       894.1       284.1       264.1       434.1       214.1tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       958       838       818       697       477nreuaB red AVS

Männer
       018.1       287.1       847.1       907.1       396.1tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       591.1       471.1       351.1       821.1       301.1nreuaB red AVS

Frauen
       590.1       090.1       380.1       760.1       940.1tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       486       956       736       316       095nreuaB red AVS

Entwicklung des Leistungsvolumens (Versicherungsleistungen in Mio. Euro) (3,4,5)
       8,105.33       0,576.23       9,119.13       6,252.13       1,491.03 AVP
       0,497       2,887       0,287       9,377       7,957 renhabnesiE - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       6,576.3       6,555.3       3,834.3       3,192.3       5,321.3tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       3,492.2       1,872.2       8,952.2       8,302.2       5,271.2nreuaB red AVS

Entwicklung des Bundesbeitrages zur Pensionsversicherung (Bundesbeitrag in Mio. Euro) (3,4,5)
       0,302.3       6,833.4       4,904.4       5,916.4       0,106.4 AVP
       0,213       1,723       1,343       1,943       8,653 renhabnesiE - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       4,152.1       6,032.1       2,272.1       2,903.1       5,540.1tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       5,594.1       7,694.1       1,464.1       6,734.1       8,783.1nreuaB red AVS

Entwicklung der Pensionsbelastungsquote (Auf je 1.000 Pensionsversicherte entfallen ... Pensionisten) (2,4)
       208       618       828       538       538retiebrA - AVP
       634       044       444       054       944etlletsegnA - AVP
       796       737       377       118       838 renhabnesiE - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       024       124       624       234       824tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       252.1       052.1       842.1       642.1       932.1nreuaB red AVS

Ausgleichszulagenfälle auf 100 Pensionen im Jahresdurchschnitt (2)
       4,21       4,21       7,21       1,31       3,31retiebrA - AVP
       3,3       2,3       3,3       5,3       5,3etlletsegnA - AVP
       1,6       1,6       4,6       6,6       6,6 renhabnesiE - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       4,5       8,5       1,6       5,6       7,6 uabgreB - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       5,7       5,7       8,7       2,8       6,8tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       4,12       7,12       3,22       0,32       4,32nreuaB red AVS

Ausgleichszulagenaufwand in % der Gesamtausgaben (3,4,5)
       0,2       1,2       1,2       2,2       3,2 AVP
       9,0       9,0       9,0       0,1       0,1 renhabnesiE - uabgreB dnu nenhabnesiE rüf AV
       9,1       9,1       0,2       1,2       2,2tfahcstriW nehcilbreweg red AVS
       7,9       9,9       3,01       9,01       9,01nreuaB red AVS

1) Einschließlich Zulagen und Zuschüssen.
2) Jahresergebnisse HVB.
3) Finanzstatistik HVB
4) Ab 2005 HVB-Zahlen für VA für Eisenbahnen und Bergbau.
5) Seit Zusammenlegung zur PVA keine getrennte Darstellung Arbeiter/Angestellte verfügbar.
6) Werte 2008 enthalten bereits die vorgezogene Pensionserhöhung 2009 (wirksam ab 11/2008).
7) Ab 1.1.2011 Umwandlung der Pensionen wegen gem. Arbeitsfähigkeit (Erwerbsunfähigkeit) in Alterspensionen bei Erreichung des Regelpensionsalters (60/65).
8) Ab Finanzstatistik 2002: HVB-Zahlen für PVA (Angestellte und Arbeiter).

Quelle: SVB.

Tabelle 5.5.2
Alle 

Versicherten
davon

Pensionisten
Anteil
in %

Alle 
Versicherten

davon
Pensionisten

Anteil
in %

Alle Versicherten bzw. Pensionisten 7.013.473   2.287.084   32,6         7.075.229   2.303.768   32,6         
         9,03   963.386.1   321.144.5         9,03   594.766.1   682.693.5nessakneknarksteibeG ellA
         7,64   754.61   062.53         7,84   920.81   040.73nessakneknarksbeirteB ellA

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 167.872   101.279   60,3         167.604   99.445   59,3         
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 566.936   204.029   36,0         576.016   205.953   35,8         
Sozialversicherungsanstalt der gewerbl. Wirtschaft 565.913   150.225   26,5         578.096   153.367   26,5         
Sozialversicherungsanstalt der Bauern 279.426   146.027   52,3         277.130   145.177   52,4         

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse, SVB.

Vergleich des Pensionistenanteiles in der Krankenversicherung mit anderen Berufsgruppen

71026102
Sozialversicherungsträger
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Beitragsvolumen der SVB Tabelle 5.5.9
2013 2014 2015 2016 2017

          9,932.3          4,502.3          8,291.3          9,690.3          7,550.3egärtieB ellA
          4,143.2          3,933.2          8,603.2          4,152.2          8,612.2gnurehcisrevsnoisneP
          7,854.1          5,664.1          7,334.1          8,504.1          4,853.1sednuB sed egärtieB   
          6,222          5,622          6,332          9,042          0,242eztäsrenegaluzshcielgsuA   

   Abgabe land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (1) 29,4          31,8          30,4          30,3          36,8          
          3,326          0,616          1,906          9,275          0,785 nreuaB red egärtieB   
          3,375          3,445          0,965          0,925          5,525gnurehcisrevneknarK
          8,243          3,933          5,833          6,203          2,003netsinoisneP red egärtieB   
          1,002          9,171          1,591          3,291          1,091nreuaB red egärtieB   
          4,03          1,33          4,53          1,43          2,53elietnanetsoK dnu nerhübegtpezeR   
          4,101          9,69          8,59          0,59          9,29gnurehcisrevllafnU
          0,0          0,0          0,0          0,0          0,0sednuB sed egärtieB   
          4,101          9,69          8,59          0,59          9,29nreuaB red egärtieB   

Pflegegeld-Ersatzleistung des Bundes 220,5          221,5          221,2          224,9          223,8          
1) Transferleistung des Bundes, finanziert über einen Zuschlag zur Grundsteuer (zweckgebunden); er beträgt 400 von Hundert des Grundsteuermessbetrages.

Quelle: SVB.

Bezeichnung
in Mio. Euro

Leistungsvolumen der SVB Tabelle 5.5.10
2013 2014 2015 2016 2017

       2,451.3       8,241.3       0,101.3       9,430.3       1,199.2negnutsieL ellA
       3,492.2       1,872.2       8,952.2       8,302.2       5,271.2gnurehcisrevsnoisneP
       6,894.1       1,484.1       9,264.1       1,834.1       5,804.1nenoisneptkeriD   
       9,632       1,632       3,432       1,132       2,722nenoisnepnenebeilbretniH   
       6,222       5,622       6,332       9,042       0,242egaluzshcielgsuA   

   Beitrag zur Krankenversicherung der Pensionisten 216,3       216,9       251,6       251,1       253,8       
       3,97       7,67       9,37       8,27       5,47egrosrovstiehdnuseG dnu noitatilibaheR   
       1,3       6,3       5,3       0,4       0,4negnutsielsgnurehcisreV egirbÜ   
       8,635       2,735       5,125       1,115       3,005gnurehcisrevneknarK
       8,821       6,621       1,421       7,121       1,911efliH ehciltzrÄ   
       8,231       3,031       4,841       8,441       9,041efleheblieH ,lettimlieH   
       8,3       4,3       3,3       9,2       2,3netsoksgelfpreV / egelfpstlatsnA   

   Überweisungen an die Landeskrankenanstaltenfonds 164,1       167,9       170,1       179,1       171,9       
       6,23       5,23       5,13       0,23       3,13ztasrenhaZ ,gnuldnahebnhaZ   
       9,66       3,56       1,44       8,14       7,14negnutsielsgnurehcisreV egirbÜ   
       0,8       7,7       6,7       9,6       8,6dlegnehcoW dnu eflihsbeirteB novad      
       8,79       1,101       0,79       0,79       3,69gnurehcisrevllafnU
       2,13       7,23       1,43       2,53       9,53etnernetrhesreV   
       9,12       1,12       4,02       4,91       3,81etnersbeirteB   
       2,51       6,51       9,51       0,61       8,51etnernenebeilbretniH   
       9,11       3,11       9,01       5,01       4,01gnuldnahebliehllafnU   
       6,71       4,02       7,51       9,51       9,51negnutsielsgnurehcisreV egirbÜ   
       3,522       4,622       7,222       0,322       5,222dlegegelfP
       1,422       2,522       5,122       8,122       8,022gnurehcisrevsnoisneP   
       2,1       2,1       2,1       2,1       2,1gnurehcisrevllafnU   

Quelle: SVB.

Bezeichnung
in Mio. Euro
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2013 2014 2015 2016

Änd. zu '16

 3,1-   779,437   937,447   740,227   166,117   102,207tfahcstriwdnaL red negnutsielnegiE
davon in Form

 0,1  383,654  860,254  636,844  826,334  774,024egärtieB red           
 4,12  167,63  292,03  434,03  367,13  153,92ebagbA red           

           des Ausgedinges laut Buchführung (2) 252,373  246,270  242,977  262,379  241,833  -7,8 
Bundesbeteiligung bzw. Fremdleistungen
in Form von Beiträgen (3) 1.796,305   1.817,662   1.858,157   1.887,222   1.885,028   -0,1 

davon
 9,0  183,941  000,841  169,641  168,851  627,261)4( gnutsielrentraP           
 1,0-  894,594.1  647,694.1  190,464.1  265,734.1  967,783.1)5( )3( sednuB sed gnutfahllafsuA           
 7,9  515,71  369,51  535,31  926,91-  518,3etrehcisrevlieT           
 7,1-  436,222  315,622  075,332  868,042  599,142egaluzshcielgsuA red ztasrE           

1) Die sonstgigen Erträge, wie Verzugszinsen, Beitragszuschläge, Vermögenserträge und Ersätze für Leistungsaufwendungen sind bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

4) Nach § 24 (2) BSVG.
5) Nach § 31 (1) BSVG.

3) Berechnung der Prozentanteile ohne Berücksichtigung der Abgabe.

Quelle: LBG/WT, SVB.

Mittel für die Altersversorgung der Bäuerinnen und Bauern 11.5.5 ellebaT)1(

Art der Leistung
2017

in 1.000 Euro

2) Ausgedingelast = Natural- und Geldwert, Wohnung.

Beitragssätze zur Pensionsversicherung (in Prozent) Tabelle 5.5.13
)3( nreuaB)2( ednebiertebreweG)1( etlletsegnA dnu retiebrA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Beiträge der Versicherten 10,25    10,25    10,25    18,50    18,50    18,50    17,00    17,00    17,00    
Arbeitgeberbeiträge 12,55    12,55    12,55    

    08,5    08,5    08,5    03,4    03,4    03,4)4( sednuB sed negnutsielrentraP
Beitragssatz insgesamt 22,80    22,80    22,80    22,80    22,80    22,80    22,80    22,80    22,80    
1) Basis ist der "beitragsrechtliche" Arbeitsverdienst.
2) Basis sind Einkünfte aus einer oder mehreren Erwerbstätigkeiten.
3) Basis ist der vom EHW abgeleitete Versicherungswert (zuzügl. beitragspflichtige Einkommen aus "Nebentätigkeiten") bzw. die Einkünfte laut Einkommensteuerbescheid
    (Beitragsgrundlagenoption).
4) Als Ausgleichsleistung des Bundes für folgende Faktoren:
    a) Ersatzzeitäquivalent (Finanzierung der Beiträge für Zeiten der Arbeitslosigkeit, Notstandshilfe und Krankengeld bei Arbeitern und Angestellten durch den Bund)
    b) besondere Steuerleistung von Gewerbetreibenden und Bauern (Bauern: Abgabe land- und forstwirtschaftlicher Betriebe)
    c) Solidaritätsbeitrag der Pensionsbezieher (nur Bauern; gem. § 29a BSVG)
    d) pauschale Anrechnung des fiktiven Ausgedinges (nur Bauern, gem. § 140 Abg. 7 BSVG).

Quelle: SVB.

Höhe der Bruttopensionen (1) Tabelle 5.5.12
Verteilung der Pensionen nach Betragsklassen

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
Insgesamt 171.312  7.560  1.414  42.396  80.818  5.343  29.849  1.983  1.949  

  324.1  264.1  192.01  021.5  653.04  704.3  973  995  730.36006 sib
600 bis 1.000 62.853  2.510  740  13.378  27.418  210  17.550  521  526  
1.000 bis 1.500 30.784  3.011  246  15.778  9.772  13  1.964  
1.500 bis 2.000 9.849  961  39  6.424  2.383  0  42  
über 2.000 4.789  479  10  3.409  889  0  2  
1) Einschließlich Zulagen und Zuschüsse und nach Abzug ruhender Beträge; Stand 31.12.2017

Quelle: SVB.

Waisenpension
Monatsbetrag in Euro Alle Pensionen

EU-Pensionen Alterspensionen Witwen-, Witwerpension
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Landwirtschaftliche Nebentätigkeiten: Betriebe und Anzahl Tabelle 5.5.15

Burgenland Kärnten Nieder-
österreich

Ober-
österreich

Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien
Öster-
reich

2011 1.098  2.693  6.054  5.130  1.787  5.507  2.389  858  131  25.647  
2012 1.138  2.704  6.176  5.337  1.869  5.626  2.406  840  144  26.240  
2013 1.143  2.671  6.170  5.418  1.940  5.660  2.438  846  152  26.438  
2014 1.121  2.677  6.215  5.501  1.950  5.736  2.520  767  163  26.650  
2015 1.074  2.681  6.031  5.405  1.998  5.551  2.547  778  155  26.220  
2016 1.019  2.710  5.930  5.565  1.963  5.555  2.524  761  163  26.190  

2011 1.955  5.017  9.529  9.071  3.553  8.488  5.635  1.792  65  45.105  
2012 1.955  4.840  9.276  8.537  3.484  8.132  5.576  1.731  80  43.611  
2013 1.817  4.487  8.707  7.961  3.293  7.600  5.394  1.643  83  40.985  
2014 1.568  4.055  7.835  7.355  2.988  6.957  5.188  1.260  74  37.280  
2015 1.473  4.051  7.277  7.269  3.071  6.429  5.279  1.234  67  36.150  
2016 1.454  4.362  7.824  7.772  3.064  7.219  5.361  1.342  138  38.536  

2011 455  1.289  2.517  2.140  1.159  3.230  1.357  292  27  12.466  
2012 443  1.232  2.476  2.111  1.148  3.134  1.304  286  31  12.165  
2013 432  1.158  2.439  2.038  1.130  2.956  1.275  282  28  11.738  
2014 395  1.086  2.339  1.977  1.068  2.817  1.209  268  27  11.186  
2015 354  1.068  2.192  1.993  1.082  2.724  1.202  259  31  10.905  
2016 350  1.129  2.300  2.153  1.087  2.783  1.204  289  35  11.330  
1) Betriebe mit einer oder mehreren Nebentätigkeiten; Stand der Auswertung August 2017
2) Stand der Auswertung 04.05.2018

Quelle: SVB.

Betriebe mit Nebentätigkeiten (1)

Anzahl der Nebentätigkeiten (2)

davon Nebentätigkeiten mit einem Freibetrag von 3.700 Euro (2)

Arten der Beitragsbemessung für pflichtversicherte Selbständige 
in der Pensionsversicherung der SVB 2017 nach Bundesländern (1) Tabelle 5.5.16

Einheitswertstufen
 in Euro (2) (3)

Österreich Burgenland Kärnten
Nieder-

österreich
Ober-

österreich
Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

               bis  1.400 1.563   18   242   148   99   139   157   600   141   19   
    1.500   -    2.200 9.897   380   1.141   1.538   1.724   824   2.435   1.450   279   126   
    2.300   -    5.900 32.069   985   3.714   5.875   5.383   2.810   8.565   3.556   822   359   
    6.000   -    7.900 10.455   282   1.074   2.371   2.201   809   2.628   758   259   73   
    8.000   -    9.900 7.812   206   686   1.954   1.724   613   1.949   512   137   31   
  10.000   -  14.900 13.259   397   1.058   3.557   3.287   920   3.087   624   248   81   
  15.000   -  19.900 8.597   293   569   2.475   2.344   619   1.841   283   134   39   
  20.000   -  24.900 5.875   233   352   1.754   1.811   376   1.144   111   70   24   
  25.000   -  29.900 4.093   221   214   1.248   1.285   238   739   55   52   41   
  30.000   -  39.900 5.461   334   275   1.809   1.815   260   845   43   41   39   
  40.000   -  49.900 3.640   217   151   1.384   1.274   99   431   21   20   43   
  50.000   -  59.900 2.578   204   86   1.109   900   29   219   3   4   24   
  60.000   -  87.499 2.824   349   84   1.441   741   16   150   1   3   39   
87.500   -  99.900 549   74   10   364   81   0   18   0   0   2   
100.000  - 149.900 894   111   22   593   119   2   34   1   1   11   

     150.000 und mehr 374   58   23   197   49   3   30   0   0   14   
Alle Einheitswerte (4) 109.940   4.362   9.701   27.817   24.837   7.757   24.272   8.018   2.211   965   
Individuelle 
 BTG-Bildung 8.731   656   1.069   2.139   2.169   353   1.606   327   134   278   

BTG-Option 4.037   123   81   2.448   1.081   26   193   5   0   80   

Einkommens-
betriebe u. Betriebe
mit kleiner Option

2.002   97   149   537   542   48   485   65   53   26   

   dav. persönl. haftende
   Gesellschafter
   (KG,OG)

474   29   28   174   91   11   108   11   6   16   

Alle Arten 124.710   5.238   11.000   32.941   28.629   8.184   26.556   8.415   2.398   1.349   
1) Stand: 31.12.2017; BTG = Beitragsgrundlage.
2) Die Gruppe bis 1.400 Euro EHW umfasst alle Betriebe mit EHW bis 1.499 Euro - aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung (§ 23 Abs. 3 BSVG - letzter Satz)
    sind die Einheitswerte auf volle hundert Euro abzurunden ----> 1.400 Euro. Deshalb beginnt die nächste Gruppierung mit 1.500 Euro usw.
3) Im Jahr 2017 lagen 1.536 Betriebe über einem Einheitswert von 87.500 Euro und damit über der (einfachen) Höchstbeitragsgrundlage von 5.810 Euro.

Quelle: SVB.

4) Einheitswert: Die Bemessung der Beiträge abgeleitet vom Eiinheitswert (EHW) erfolgt, wenn bei einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ein Einheitswert des 
Land(forst)wirtschaftlichen 
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6. Nachhaltige Entwicklung der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Entwicklung der automatischen Holzfeuerungsanlagen (1) Tabelle 6.1.2
Summe

1998 - 2017

Anzahl 20.339   77.997   13.172   8.503   7.054   6.093   7.100   119.919   

Leistung kW 878.311   2.237.015   371.594   246.970   197.836   166.091   197.467   3.416.973   

davon Pellets-
kessel Anzahl 425   50.867   10.281   6.209   5.029   4.320   5.118   81.824   

Anzahl 2.646   3.839   559   403   308   341   415   5.865   

Leistung kW 746.399   1.145.620   125.544   101.460   77.795   82.729   95.290   1.628.438   

davon Pellets-
kessel 0   118   74   57   40   58   106   453   

Anzahl 343   526   27   18   15   27   21   634   

Leistung kW 710.621   1.715.103   61.985   61.950   37.090   103.850   58.500   2.038.478   

davon Pellets-
kessel 0   0   0   0   0   0   0   0   

Gesamtzahl 23.328   82.362   13.758   8.924   7.377   6.461   7.536   126.418   
Leistung kW 2.335.331   5.097.738   559.123   410.380   312.721   352.670   351.257   7.083.889   

1) Ohne Stückgutheizungen.
Quelle: Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

2016 2017

Kleinanlagen
(bis 100 kW)

Mittlere Anlagen
(über 100 bis 1 MW)

Großanlagen
(über 1 MW)

2013 2014 20151980 - 1997 1998 - 2007

Biogasproduktion: Substrataufbringung von landwirtschaftlich genutzten Flächen Tabelle 6.1.4
2006 2012 2015 2016 2017

Hauptfrüchte  
     Leguminosen-Gras-Mischungen (1) 3.900    2.500    2.500    1.600    1.200    –   25,0       

       9,16   –    008    001.2    004.1    006.2    056.1)2( renrökedierteG     
       3,33   +    008.2    001.2    002.4    004.2    005.1negalisneznalfpznaG-edierteG     
       9,5   +    006.3    004.3    004.6    004.3    001.2)2( siamrenröK dnu MCC     
       7,8   +    002.11    003.01    004.9    008.11    000.9)3( siamoliS     
       0,05   +    006    004    005    051    0esrevid     

Zweit-Kulturen (nach Hauptkultur)
       0,7   –    000.2    051.2    008.1    006    007neggornürG     
       0,02   –    002    052    003    006    058.1emulbnennoS     
       7,61   +    004.1    002.1    004.1    004.1    003esriH     

Reststoffe
       0,051   +    000.3    002.1    006    002    0hortS     

Dauergrünland
       4,61   –    006.4    005.5    001.5    002.4    006.3egalissarG     

 1) Teilweise für Stickstoff-Bindung in biologischen Marktfruchtbetrieben.       
 2) Teilweise verpilzte Chargen.       
 3) Teilweise Mais mit Dürreschäden       

Quelle: Kompost & Biogas Verband Österreich.

Produkt Änderung 2017
zu 2016 in %Flächen in ha
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Umrechnungsschlüssel für landwirtschaftliche Nutztiere Tabelle 6.3.3

Vieh-
einheiten

Berechnungsbasis 
für Anzahl (2)

Pferde
Fohlen, Jungpferde bis ein Jahr 0,35     Bestand

0,60     Bestand
0,80     Bestand

Rinder bis sechs Monate 0,30     Bestand
0,55     Bestand
0,65     Bestand
0,80     Bestand

Rinder über zwei Jahre 1,00     Bestand

Lämmer bis sechs Monate 0,02     Jahresproduktion
Schafe  sechs Monate bis ein Jahr 0,10     Bestand
Schafe über ein Jahr 0,15     Bestand

0,05     Bestand
0,12     Bestand

Ferkel (10 bis 30 kg) 0,01     Jahresproduktion
0,06     Jahresproduktion
0,07     Jahresproduktion

Jungsauen, Jungeber 0,10     Jahresproduktion
0,35     Bestand

Hühner
Junghennen 0,002     Jahresproduktion
Legehennen aus zugekauften Junghennen 0,013     Bestand

0,001     Jahresproduktion
Übriges Geflügel
Mastenten 0,003     Jahresproduktion
Mastgänse 0,006     Jahresproduktion
Mastputen 0,009     Jahresproduktion
Kaninchen
Zucht- und Angorakaninchen 0,034     Bestand
Mastkaninchen 0,002     Jahresproduktion
Damtiere
Damtiere 0,09     Bestand
1) Laut § 30 Abs. 7, Bewertungsgesetz 1955 in der geltenden Fassung.
2) Bestand = durchschnittlicher Jahresbestand; Jahresproduktion = durchschnittliche Jahresproduktion.

Quelle: BMF, BMNT.

Ziegen über ein Jahr

Tierarten

Vieheinheiten (VE) nach dem Bewertungsgesetz (1)

Jungpferde, bis drei Jahre, Kleinpferde 
Andere Pferde über drei Jahre
Rinder

Rinder sechs Monate bis ein Jahr
Rinder ein bis eineinhalb Jahre
Rinder eineinhalb bis zwei Jahre

Schafe

Ziegen
Ziegen sechs Monate bis ein Jahr

Schweine

Mastschweine aus zugekauften Ferkeln 
Mastschweine aus eigenen Ferkeln

Zuchtsauen, Zuchteber

Jungmasthühner
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7. Landwirtschaft im internationalen Zusammenhang

2012 2013 2014 2015 2016 2017 (2) 2018 (2)

Nettobetrag — Zölle und Zuckerabgaben 16.453,4    15.365,3    17.372,4    19.963,3    20.094,1    21.467,0    22.844,0    +  6,4     
     9,3  +    6,942.71    9,895.61    1,598.51    0,780.81    4,766.71    7,910.41    2,178.41lettimnegiE-.tSwM

BNE (=Bruttonationaleinkommen) - Eigenmittel 98.105,2    110.358,6    97.921,6    99.284,4    95.578,4    93.652,0    102.738,8    +  9,7     
     3,33  -    7,848.1    4,277.2    5,125.21    8,296.8    8,879.01    0,067.9    7,011.01)3( nemhanniE egitsnoS

    6,7  +    0,186.441    4,094.431    1,980.441    4,720.641    1,049.341    7,305.941    5,045.931nemhanniE nalpstlahsuaH-UE  
Intelligentes und integratives Wachstum 61.584,7    71.238,2    67.682,9    68.009,2    56.265,0    56.521,8    66.624,0    +  17,9     
Nachhaltiges Wachstum und 
natürliche Ressourcen (Landwirtschaft)

59.096,2    59.524,2    56.584,5    58.065,5    57.411,8    54.914,0    56.084,0    +  2,1     

Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 2.374,5    1.883,1    1.711,0    2.018,5    3.077,3    3.787,0    2.981,0    -  21,3     

     1,6  -    0,609.8    1,384.9    1,772.01    4,488.7    8,502.7    2,550.7    6,360.7rentraP relabolg sla UE eiD
     9,2  +    0,666.9    6,493.9    2,423.9    6,779.8    3,918.8    2,396.8    4,465.8)enagrO ella( gnutlawreV
     7,7  +    0,024    0,093    0,16    9,782    5,394    0,57etnemurtsnI erednoseB
     6,7  +    0,186.441    4,094.431    4,614.631    2,342.541    0,794.241    9,864.841    4,386.831nebagsuA nalpstlahsuaH-UE

1) Zahlen haben sich aufgrund der rückwirkenden Anwendung des Eigenmittelbeschlusses geändert.
2) Haushaltsvoranschlag
3) Abgabe der EU-Beamten, Verzugszinsen, Strafgelder, gegebenenfalls Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren
    Anleihen und Darlehen, Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Organe, etc

Quelle: Finanzbericht der Europäischen Kommission.

Bereiche

Änderung
2018 zu 

2017
 in %

Tabelle 7.1.1EU-Haushaltsplan für 2010 bis 2018 (Mittel für Zahlungen) (1)

in Mio. Euro

Ausgaben der EU für die Landwirtschaft nach Sektoren (1) Tabelle 7.1.2
2015 2016 2017 2018

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro in %

Verwaltungsausgaben Landwirtschaft (2) 134,3  133,3  134,4  132,3  0,24   -  1,6   
   51,4  9,203.2  3,667.2  9,361.3  5,666.2nemhanßaM enegozebtkraM -  16,8   

Getreide
Reis

   0000,0  1,0)3( negnuttatsrE esreviD
Nahrungsmittelhilfe -3,2  -0,001  
Zucker 
Olivenöl 44,1  46,0  46,3  46,1  0,08   -  0,4   
Textilpflanzen 6,1  6,1  6,2  0,1  0,00   -  98,4   
Obst und Gemüse 1.118,6  1.172,7  661,5  531,8  0,96   -  19,6   

   7,1  -   19,1  0,850.1  0,670.1  1,720.1  8,920.1essinguezreuabnieW
Absatzförderung 67,1  66,7  95,0  110,4  0,20   +  16,2   

   5,2  -   24,0  4,332  4,932  0,242  0,042essinguezrE  ehcilznalfp egitsnoS
   4,39  -   70,0  1,04  7,706  6,034  6,911essinguezrehcliM dnu hcliM

Rind- und Kalbfleisch    0000,0  2,03  2,0
Schaf- und Ziegenfleisch 1,8  
Schweinefleisch    00,0  8,03  6,11
Eier und Geflügel 0,03  0,03  

   9,2  +   60,0  0,53  0,43  5,43  7,72thcuzneneiB eid rüf neflihiebrednoS
Sonstige Maßnahmen für Geflügelfleisch, Eier, Bienenzucht und andere
tierische Produkte    11,0  0,06  2,57  9,4

Umstrukturierungsfonds für die Zuckerindustrie
Unterstützung für Landwirte
Schulprogramme 0,2  188,0  

Sektor oder Maßnahmenart
Änderung 

2018 zu 2017
in %
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Ausgaben der EU für die Landwirtschaft nach Sektoren (1) (Fortsetzung) Tabelle 7.1.2
2015 2016 2017 2018

Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro in %

Direktzahlungen 42.168,0  40.984,1  39.661,7  40.668,7  73,32   +  2,5   
Entkoppelte Direktzahlungen 38.293,5  35.204,1  33.191,8  34.309,1  61,86   +  3,4   
   Einheitliche Betriebsprämien 29.282,0  43,4  45,0  19,0  0,03   -  57,8   
   Einheitliche Flächenzahlungen 7.770,3  4.032,4  4.101,0  4.162,0  7,50   +  1,5   
   Gesonderte Zahlung für Zucker 277,5  
   Gesonderte Zahlung für Obst und Gemüse 12,1  
   Besondere Stützung (Artikel 68) - Entkoppelte Direktbeihilfen 500,6  
   Gesonderte Zahlung für Beerenobst 11,4  
   Umverteilungsprämie 440,1  1.237,1  1.609,0  1.666,0  3,00   +  3,5   
   Basisprämienregelung 17.857,6  15.296,0  16.326,1  29,44   +  6,7   
   Zahlung f. d. Klima- u. Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 11.716,4  11.696,0  11.739,0  21,16   +  0,4   
   Zahlung an Betriebsinhaber in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligunge 2,8  3,0  5,0  0,01   +  66,7   
   Zahlung für Junglandwirte 317,0  441,0  391,0  0,70   -  11,3   
   Sonstiges -0,5  -2,6  0,8  1,0  0,00   +  25,0   
Andere Direktzahlungen 3.020,5  5.384,7  6.019,3  5.900,0  10,64   -  2,0   
   Prämien und Zusatzprämien für die Mutterkuhhaltung 929,1  
   Schaf- und Ziegenprämien 28,4  
   Beihilfen für Seidenraupen 0,4  
   Flächenbeihilfen für Baumwolle 244,0  243,9  246,0  242,0  0,44   -  1,6   
   Besondere Stützung (Artikel 68) - Gekoppelte Direktbeihilfen 1.398,0  5,4  6,0  2,0  0,00   -  66,7   
   POSEI - Gemeinschaftliche Förderprogramme (6) 426,6  426,8  428,0  437,0  0,79   +  2,1   
   Fakultative gekoppelte Stützung 3.800,6  3.988,0  3.993,0  7,20   +  0,1   
   Kleinerzeugerregelung 907,7  1.347,0  1.224,0  2,21   -  9,1   
   Sonstiges -6,0  0,3  4,3  2,0  0,004   -  53,5   
Zusätzliche Unterstützungsbeträge 0,04  0,01  0,1  0,1  0,0002   +  0,0   
Erstattung von Direktzahlungen an Landwirte aus übertragenen Mitteln im 
Zusammenhang mit der Haushaltsdisziplin 853,97  395,4  

Reserve für Krisen im Bereich Landwirtschaft 450,5  459,5  0,83   +  2,0   
6.464,5  4.495,8  500,0  

-1,3  -1,0  

64,2  47,8  

5.252,2  7.809,9  9.902,0  11.822,0  21,31   +  19,4   

8,8  12,8  19,0  21,0  0,04   +  10,6   
1,4  

11.788,3  12.365,3  10.421,0  11.844,4  

201,9  339,2  90,0  138,4  0,25   +  53,8   

   00,0  3,52  2,933  9,102drapI tnemurtsnisgnurhüfnareH
   9,141  +   60,0  2,13  9,21neinodezaM ,orgenetnoM ,ovosoK ,anivogezreH dnu neinsoB ,neinablA rüf gnuztütsretnU

Unterstützung für die Türkei 51,8  107,2  0,19   +  107,1   
   92,0  0,161  9,38  5,111  5,85)ssulhcsbasgnunhceR .lkni( nebagsuarargA red tiduA +  91,9   

3,9  4,4  8,3  7,4  0,01   -  11,1   

Koordinierung der Landwirtschaft u. Entwicklung des ländlichen Raums 49,4  30,2  40,9  54,4  0,10   +  32,9   
   82,0  9,451  9,801  7,57  4,22rotkesrargA mi noitavonnI dnu gnuhcsroF - 0202 tnoziroH +  42,2   

Ausgaben für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums 57.093,3  57.207,6  53.315,5  55.464,3  78,43  +  4,0   
1) Das Haushaltsjahr des EGFL-Garantie geht vom 16.10. bis zum 15.10. des Folgejahres. Jeweils Abschlusszahlen; 2018 laut Haushaltsplan.
2) Inklusive der Verwaltungsausgaben im Rahmen der Programme für jene Mittel, die noch für die alte Haushaltsordnung gebunden sind.
3) Erstattungen für Getreide, für Waren aus der Verarbeitung von Getreide und Reis, Zucker und Isoglukose, Magermilch, Butter und Eier.
4) Flächenzahlungen für Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Grassilage und Flächenstilllegung.
5) Für nicht traditionelle und traditionelle Gebiete.
6) POSEI: Spezifische Maßnahmen für landwirtschaftliche Produkte, um die französischen Überseeregionen, die Azoren, Madeira, die Kanarischen Inseln und die kleineren Inseln

des Ägäischen Meeres zu fördern.
Quelle: für 2018 laut EU-Amtsblatt L57/2018, für 2016 und 2017 laut EU-Amtsblatt L51/2017, für 2015 laut EU-Amtsblatt L69/2015, andere Jahre laut Rechnungsabschlüsse der EU-Kommission.

Internationale Aspekte des Politikbereichs "Landwirtschaft und
Entwicklung des ländlichen Raums"

Sektor oder Maßnahmenart
Änderung 

2018 zu 2017
in %

Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums
Abschluss der aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, finanzierten Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums — Programmzeitraum 2000 bis 2006
Abschluss der aus dem EAGFL, Abteilung Ausrichtung, finanzierten Maßnahmen 
zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Maßnahmen, die aus dem 
Übergangsinstrument für die Finanzierung von Maßnahmen zur Entwicklung des 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums
und eines räumlich und ökologisch ausgewogeneren, klimafreundlichen und 
innovativen Agrarsektors
Operative technische Unterstützung
Reserven
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums - 
ELER (2014-2020)
Heranführungsmaßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft
und Entwicklung des ländlichen Raums
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EU-Direktzahlungen der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) (1) Tabelle 7.1.4

Mitgliedstaat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 und
Folgejahre

Belgien 611,8    611,8    614,9    614,9    544,0    536,1    528,1    520,2    512,7    505,3    
Bulgarien 336,0    416,4    499,3    580,1    642,1    721,3    792,4    793,2    794,8    796,3    
Tschechische Republik 654,2    739,9    832,1    909,3    875,3    874,5    873,7    872,8    872,8    872,8    
Dänemark 1.031,3    1.031,3    1.049,0    1.049,0    926,1    916,6    907,1    897,6    889,0    880,4    
Deutschland 5.772,0    5.772,0    5.852,9    5.852,9    5.178,2    5.144,3    5.110,4    5.076,5    5.047,5    5.018,4    
Estland 71,6    81,7    92,0    101,2    110,0    121,9    133,7    145,5    157,4    169,4    
Irland 1.340,5    1.340,5    1.340,9    1.340,9    1.216,5    1.215,0    1.213,5    1.211,9    1.211,5    1.211,1    
Griechenland 2.228,6    2.231,6    2.232,8    2.216,8    2.047,2    2.039,1    2.015,1    1.991,1    1.969,1    1.947,2    
Spanien 5.119,0    5.119,0    5.292,6    5.149,8    4.833,6    4.842,7    4.851,7    4.866,7    4.880,0    4.893,4    
Frankreich 8.423,2    8.423,2    8.523,6    8.523,6    7.586,3    7.553,7    7.521,1    7.488,4    7.462,8    7.437,2    
Kroatien 113,9    130,6    149,2    186,5    223,8    261,1    
Italien 4.210,9    4.230,9    4.373,7    4.373,7    3.953,4    3.902,0    3.850,8    3.799,5    3.751,9    3.704,3    

    6,84    2,94    7,94    2,05    8,05    3,15    5,35    1,94    7,34    9,83nrepyZ
Lettland 105,4    119,3    134,0    146,5    168,9    195,6    222,4    249,0    275,9    302,8    
Litauen 271,0    307,7    347,0    380,1    393,2    417,9    442,5    467,1    492,0    517,0    
Luxemburg 37,6    37,7    37,7    37,1    33,7    33,6    33,5    33,5    33,5    33,4    
Ungarn 947,1    1.073,8    1.205,0    1.319,0    1.272,8    1.271,6    1.270,4    1.269,2    1.269,2    1.269,2    

    7,4    8,4    9,4    0,5    1,5    2,5    1,5    1,5    7,4    2,4atlaM
Niederlande 853,2    853,2    897,8    897,8    793,3    780,8    768,3    755,9    744,1    732,4    
Österreich 747,3    747,4    751,7    751,7    693,7    693,1    692,4    691,8    691,7    691,7    
Polen 2.192,3    2.477,3    2.788,2    3.044,5    2.970,0    2.987,3    3.004,5    3.021,6    3.041,6    3.061,5    
Portugal 589,8    589,8    606,3    606,3    557,7    565,8    574,0    582,1    590,7    599,4    
Rumänien 729,9    907,5    1.086,6    1.264,5    1.428,5    1.629,9    1.813,8    1.842,4    1.872,8    1.903,2    
Slowenien 103,4    117,4    131,5    144,2    139,0    138,0    137,0    136,0    135,1    134,3    
Slowakei 280,4    317,0    355,2    388,2    377,4    380,7    383,9    387,2    390,8    394,4    
Finnland 565,5    565,8    570,5    570,5    523,2    523,3    523,4    523,5    524,1    524,6    
Schweden 765,2    765,2    770,9    770,9    696,5    696,9    697,3    697,7    698,7    699,8    
Vereinigtes Königreich 3.976,4    3.976,5    3.988,0    3.987,9    3.548,6    3.555,9    3.563,3    3.570,5    3.581,1    3.591,7    
1) Für Kroatien beläuft sich die nationale Obergrenze für das Kalenderjahr 2020 auf 298 Mio. Euro, für 2021 auf 335,7 Mio. Euro und für 2022 auf 373 Mio. Euro.

Quelle: EU-Kommission, EU-Amtsblatt L347/2013.

Nationale Obergrenzen (in Mio. Euro)

EU-Haushalt - Eigenmittelleistungen und Rückflüsse 2016 (Nettopositionen) Tabelle 7.1.5
R.1a
Wett-

bewerbs-
fähigkeit

R.1b
Kohäsion

R.2
Natürliche 

Ressourcen

R.3
Sicherheit

und  Unions-
bürgerschaft

R.4
die EU als
globaler
Akteur

R.5
Verwal-

tung

R.9
Spezial-
instru-
mente

Rückflüsse
insgesamt

Eigenmittel-
leistungen 

tnezorPoruE .oiMtnezorPoruE .oiMoruE .oiM

Belgien 1.336,1  206,4  595,8  238,6  0,0  4.955,8  0,3  7.333,0  6,22%  3.611,0  3,22%  
Bulgarien 83,2  1.152,0  1.013,0  84,6  0,6  12,0  0,0  2.345,4  1,99%  381,8  0,34%  
Tschech. Republik 123,1  3.317,1  1.210,1  23,9  0,0  15,8  0,0  4.690,0  3,98%  1.361,3  1,21%  
Dänemark 280,7  30,8  1.046,7  16,6  0,0  56,4  0,0  1.431,2  1,21%  2.202,7  1,97%  
Deutschland 1.981,6  1.353,0  6.306,8  221,1  0,0  219,7  0,0  10.082,2  8,55%  23.273,6  20,77%  
Estland 60,2  295,8  259,1  50,3  0,0  8,3  0,0  673,7  0,57%  182,8  0,16%  
Irland 213,1  112,3  1.634,1  30,2  0,0  48,0  0,0  2.037,7  1,73%  1.674,7  1,49%  
Griechenland 282,8  2.239,0  2.939,8  361,7  0,0  25,0  1,7  5.850,0  4,96%  1.509,2  1,35%  
Spanien 1.247,7  3.779,7  6.275,7  182,7  0,0  107,2  0,0  11.593,0  9,83%  9.563,6  8,53%  
Frankreich 2.216,0  1.028,3  7.353,0  314,9  0,0  362,9  0,0  11.275,1  9,57%  19.476,0  17,38%  
Kroatien 39,0  497,3  305,5  19,7  50,9  8,9  0,0  921,3  0,78%  390,8  0,35%  
Italien 1.344,6  4.570,4  5.109,0  269,4  0,0  268,7  30,0  11.592,1  9,83%  13.939,5  12,44%  
Zypern 38,7  49,9  77,9  12,6  0,0  5,3  0,7  185,1  0,16%  151,9  0,14%  
Lettland 31,4  297,1  371,5  24,6  0,0  9,4  0,0  734,0  0,62%  218,2  0,19%  
Litauen 158,0  533,1  721,1  55,2  0,0  10,0  0,0  1.477,4  1,25%  319,2  0,28%  
Luxemburg 196,2  33,2  59,0  28,7  0,0  1.470,5  0,0  1.787,6  1,52%  311,4  0,28%  
Ungarn 98,0  2.738,5  1.667,2  27,2  0,1  15,2  0,0  4.546,2  3,86%  924,3  0,82%  
Malta 17,9  94,8  13,6  73,9  0,0  7,3  0,0  207,5  0,18%  80,6  0,07%  
Niederlande 988,9  97,1  871,8  227,0  0,0  104,1  0,0  2.288,9  1,94%  4.343,4  3,88%  
Österreich 378,5  96,9  1.364,1  76,4  0,0  24,0  0,0  1.939,9  1,65%  2.762,6  2,46%  
Polen 254,9  5.502,2  4.742,4  108,4  0,0  29,9  0,0  10.637,8  9,02%  3.553,3  3,17%  
Portugal 242,3  1.615,3  1.424,7  65,9  0,0  35,9  0,4  3.384,5  2,87%  1.587,4  1,42%  
Rumänien 126,6  4.408,6  2.757,7  43,7  3,8  19,4  0,0  7.359,8  6,24%  1.374,1  1,23%  
Slowenien 84,2  150,4  279,0  21,0  0,1  10,1  0,0  544,8  0,46%  339,5  0,30%  
Slowakei 85,5  1.989,6  566,4  10,7  0,1  10,6  0,0  2.662,9  2,26%  646,4  0,58%  
Finnland 319,6  144,5  978,9  54,9  0,0  32,8  0,0  1.530,7  1,30%  1.828,6  1,63%  
Schweden 456,1  131,6  956,6  132,7  0,0  34,9  0,0  1.711,9  1,45%  3.312,5  2,96%  
Verein. Königreich 1.833,1  1.114,6  3.832,2  138,4  0,0  133,0  0,3  7.051,6  5,98%  12.759,6  11,38%  
EU-28 14.518,0  37.579,5  54.732,7  2.915,0  55,6  8.041,1  33,4  117.875,3  100,00%  112.080,0  100,00%  

Quelle: EK-"Finanzbericht 2016", BMF-Bericht zum EU-Haushalt, Stand: März 2018.

Mitgliedstaaten
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 9. EMPFEHLUNGEN DER  
 §7-KOMMISSION

 Die §7-Kommission wurde gemäß Landwirt-
schaftsgesetz 1992 (festgehalten im §7, daher auch der 
Name) eingerichtet. Zu den Aufgaben der Kommission 
gehören:

--- Mitwirkung bei der Erstellung des Grünen  
 Berichtes 

--- Mitwirkung bei der Schaffung von Programmen  
 zur Entwicklung des Ländlichen Raums und 

--- Erstattung von Empfehlungen an den Bundes- 
 minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt  
 und Wasserwirtschaft

Die Kommission setzt sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammen: 

Je ein Vertreter/eine Vertreterin (plus Ersatzmitglied)

1. der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien

2.  der Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ),

3.  der Wirtschaftskammer Österreich (WKO)

4. der Bundesarbeitskammer (BAK)

5.  des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB)

Derzeit sind folgende VertreterInnen aus den genann-
ten Institutionen nominiert (Stand Mai 2018):

SPÖ:  Eva Weinek seit 2018 – Hauptmitglied
 Erwin Preiner seit 2018 – Ersatzmitglied
ÖVP: Franz Eßl seit 2018
 Nikolaus Prinz seit 2000
FPÖ: Maximillian Linder seit 2018
 Peter Schmiedlechner seit 2018
Neos: Martin Kargl seit 2018 
 Uwe Matthias Trummer seit 2018
LPilz: Martha Bißmann seit 2018
 Gerhard Vogel seit 2018
LKÖ: Karl Bauer seit 2018
 Günther Rohrer seit 2007
BAK: Maria Burgstaller seit 2014
 Josef Thoman seit 2013
WKO: Daniela Andrasch seit 1993
 Claudia Janecek seit 2013
ÖGB: Ernst Tüchler seit 1993
 Alois Karner seit 2007

Derzeitige Mitglieder der §7-Kommission (von links nach rechts): Maria Burgstaller, Uwe Trummer, Daniela Andratsch, Gerhard Vogel, Franz Eßl, 
Karl Bauer, Vorsitz: Michaela Schwaiger (BMNT), Ernst Tüchler, Eva Weinek, Maximilian Linder.
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Bei der am Mittwoch, den 18. Juli 2018, stattgefunde-
nen 104. Sitzung der §7-Kommission fand die Abstim-
mung über die neuen Empfehlungen statt. Von den  
7 eingelangten Anträgen konnte für eine Empfehlung 
die erforderliche Mehrheit erzielt werden:
 
--- Empfehlung  betreffend Kooperationen  

Gewerbe und Landwirtschaft 

Nachstehend ist die erwähnte Empfehlung im Volltext 
angeführt.

 
Empfehlung 1 
Empfehlung der §7-Kommission an die Bundesmi-
nisterin für Nachhaltigkeit und Tourismus betreffend 
Kooperationen Gewerbe Landwirtschaft (eingebracht 
von Daniela Andratsch und Claudia Janecek, Wirt-
schaftskammer Österreich)

Landwirtschaft und Gewerbe sind tragende Säulen im 
ländlichen Raum. Die Vitalität von ländlichen Räumen 
steht und fällt mit kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie aktiven landwirtschaftlichen Betrieben. Bei rund 
85 Prozent der KMU in Österreich handelt es sich 
um Kleinstbetriebe mit weniger als zehn Beschäftig-
ten, diese bilden somit das Rückgrat des Wohlstands 
gerade in ländlichen Gebieten. Bei der Vielzahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe, die im Nebenerwerb 
geführt werden, ist es auch für den Fortbestand der 
Landwirtschaft wichtig, attraktive Erwerbsmöglichkei-
ten im außerlandwirtschaftlichen Bereich im nahen 
Umfeld zu finden. Unternehmergeist macht nicht vor 
Hoftüren Halt, neue Erwerbsstrategien entstehen auch 
auf den Bauernhöfen. Oft ist damit auch ein Schritt 
ins Gewerbe verbunden, der vom Serviceangebot der 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Interessenver-
tretungen gut begleitet wird.

Erfolgreiche ländliche Entwicklung muss daher das 
Gedeihen von landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Unternehmen im Fokus haben. Erfolgreiche Maßnah-
men der ländlichen Entwicklung zeichnen sich durch 
ein Miteinander und nicht Gegeneinander besonders 
aus. Ziel der Aktivitäten auch im Rahmen des Netz-
werk Zukunftsraum Land muss sein, durch Zusammen-
arbeit die Wertschöpfung in der Region insgesamt zu 
steigern.
Die Kommission gemäß §7 des Landwirtschaftsgeset-
zes empfiehlt der Bundesministerin für Nachhaltigkeit 
und Tourismus:

--- bei der Umsetzung des laufenden Programms zur 
Ländlichen Entwicklung weiter darauf hinzuwirken, 
dass partnerschaftliche Kooperationen zwischen 
Landwirtschaft und Gewerbe initiiert, begleitet und 
unterstützt werden. 

--- verstärkt Vernetzungsaktivitäten zwischen Akteuren 
der Landwirtschaft und des Gewerbes zu unter-
stützen, um Vorteile von Kooperationen zwischen 
Urproduktion und Verarbeitung noch besser heraus-
zuarbeiten, bewusst zu machen und in Umsetzung zu 
bringen.

--- Aufgrund des Veränderungsdrucks in der Landwirt-
schaft können viele bäuerliche Betriebe das erforder-
liche notwendige Betriebseinkommen nur schaffen, 
wenn sie beispielsweise auch zusätzlich den Schritt 
ins Gewerbe wagen; bei der Ausgestaltung der För-
derungen ist darauf zu achten, dass diese zur Vitalität 
des ländlichen Raumes beitragen und nicht zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führen. 

--- schon jetzt bei den Arbeiten für die nächste Periode 
der Gemeinsamen Agrarpolitik darauf hin zu arbei-
ten, dass in der neuen Strategie auch Augenmerk auf 
Steigerung der Wertschöpfung durch Kooperationen 
zwischen Landwirtschaft und Gewerbe gelegt wird.
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Mitglieder sowie Expertinnen und Experten der §7-Kommission bei der 104. Sitzung der Kommission am 18. Juli 2018 im BMNT,  Stubenring 1, Wien

104. Sitzung der §7-Kommission
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Abschreibung (AfA)
Die betriebswirtschaftliche Abschreibung dient der 
Verteilung des Anschaffungs- und Herstellungswertes 
(= Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer, abzüglich 
Investitionszuschuss, zuzüglich Geldwert der Natural-
lieferungen) auf die betriebswirtschaftliche Nutzungs-
dauer. Die Abschreibung wird linear berechnet.

Abschreibungsgrad von Gebäuden, Maschi-
nen und Geräten
Gibt an, zu welchem Prozentsatz die Gebäude, Maschi-
nen und Geräte bereits abgeschrieben sind.

Anschaffungswert – Buchwert zum 31. 12.
um 

Anschaffungswert

Ackerland
Land, auf dem regelmäßig Bodenbearbeitung stattfin-
det und das im Allgemeinen einer Fruchtfolge unter-
liegt (inklusive Brache- bzw. Stilllegungsflächen).

Agrarpreisindex
siehe: Index.

AK insgesamt des Unternehmerhaushalts 
(AK-U)
siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).

Almen
Grünlandflächen, die aufgrund ihrer Höhenlage und 
der dadurch bedingten klimatischen Verhältnisse nur 
während eines Teils des Jahres als Weiden bewirtschaf-
tet werden.

Anlagevermögen
Vermögensgegenstände, die dem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb auf Dauer dienen und wiederholt 
genutzt werden können. Eigentum an Grund und  
Boden wird seit 2016 entsprechend dem regionalen 
Pachtpreis (18-facher Wert) bewertet. Die Bewertung 
von stehendem Holz erfolgt nach den Bewertungsta-

bellen von Prof. Sagl (BOKU), wobei eine Anpassung 
in mehrjährigen Abständen erfolgt. Ebenso zählen 
dazu die immateriellen Vermögensgegenstände.
Die Werte der zugepachteten Flächen und des 
Wohnhauses sind ab 2003 im Anlagevermögen des 
Betriebes nicht mehr enthalten. Die Eigenleistungen 
(Arbeitstage) für Anlagevermögen werden ab 1. Jänner 
2016 nicht mehr beim entsprechenden Anlagengut 
aktiviert.

Arbeitskrafteinheit (AK)
1,0 AK, deren Erwerbsfähigkeit nicht gemindert ist 
und die mindestens 270 Tage zu je 8 Stunden im Jahr 
arbeitet. Eine Person wird auch bei mehr als 270  Ar-
beitstagen nur als 1,0 AK gerechnet. Bei Arbeitskräften, 
welche nicht voll leistungsfähig sind, erfolgt eine Re-
duktion. Bei mindestens 270 Arbeitstagen gilt entspre-
chend dem Alter der Arbeitskräfte:
   bis 15 Jahre 0,0 AK
   15 bis 18 Jahre 0,7 AK
   18 bis 65 Jahre 1,0 AK
   65 bis 70 Jahre 0,7 AK
   ab 70 Jahre 0,3 AK

Eine Reduktion erfolgt nicht für den/die Betriebs-
leiterIn. Eine geminderte Erwerbsfähigkeit wird 
entsprechend der eingeschränkten Leistungsfähigkeit 
individuell berücksichtigt. Bei weniger als 270  Arbeits-
tagen werden die AK den Arbeitstagen entsprechend 
berechnet.
Statt Arbeitskrafteinheit wird in den EU-Statistiken der 
Begriff Jahresarbeitseinheit ( JAE) verwendet.

 --- Betriebliche AK (bAK):  Sie umfassen die entlohn-
ten und nichtentlohnte Arbeitskräfte im land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb. Der errechneten 
Kennzahl aus „Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft + Fremdlöhne/bAK“ wird ab 2016 mehr 
Bedeutung beigemessen.  
 
bAK = nAK + eAK.

10.1 BEGRIFFE 

10. BEGRIFFE UND SONSTIGES
Hier ist nur ein Auszug aus der Begriffesammlung des BMNT publiziert. Eine umfangreichere Begriffsaus-
wahl (mit englischer Übersetzung) findet sich auf der Website www.gruenerbericht.at.  
Die Begriffe sind alphabetisch gereiht.
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 --- Nichtentlohnte AK (nAK): Sie errechnen sich aus 
den Arbeitszeiten der nichtentlohnten Arbeits-
kräfte, die für den land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb geleistet werden. Die nichtentlohnten Ar-
beitskräfte sind überwiegend Familienarbeitskräfte.

 --- Entlohnte AK (eAK): Sie errechnen sich aus den 
Arbeits zeiten der entlohnten Arbeitskräfte, die im 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb tätig sind.

 --- Außerbetriebliche AK (aAK): Sie errechnen sich 
aus den Arbeitszeiten der Personen des Unterneh-
merhaushalts außerhalb der Land- und Forstwirt-
schaft.

 --- AK insgesamt des Unternehmerhaushalts  
(AK-U): Sind jene AK, die von Personen des 
Unternehmerhaushalts zur Erwirtschaftung des 
Erwerbseinkommens eingesetzt werden. Sie 
errechnen sich aus den nichtentlohnten und 
außerbetrieblichen Arbeitszeiten von Personen des 
Unternehmerhaushalts. Die Beschäftigung einer 
Person in und außerhalb der Land- und Forst-
wirtschaft kann maximal eine AK ergeben. Diese 
Kennzahl wird zur Berechnung des Erwerbsein-
kommens je AK herangezogen.

Aufwand
Der Aufwand des land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes besteht aus:
 --- Sachaufwand
 --- Abschreibung (AfA)
 --- Fremdkapitalzinsen
 --- Personalaufwand 
 --- Pacht- und Mietaufwand 
 --- sonstigem Aufwand 
 --- geleisteter Umsatzsteuer (Vorsteuer)
 --- abzüglich interner Aufwand
Aufwendungen für das Wohnhaus zählen nicht zum 
betrieblichen Aufwand.

Aufwandsrate
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages auf 
den Aufwand entfällt.

Aufwand
  x 100

Ertrag

Außerbetriebliche AK (aAK)
siehe Arbeitskrafteinheit (AK). 

Beiträge an die Sozialversicherung  
der Bauern
Sie umfassen die Beiträge für die Pensionsversicherung, 
Krankenversicherung, bäuerliche Unfallversicherung 
und die Betriebshilfe. Die Beiträge an die Sozialver-
sicherung der Bauern zählen nicht zum betrieblichen 
Aufwand.

Bergmähder
Grünlandflächen oberhalb der ständigen Siedlungs-
grenze, die höchstens einmal im Jahr gemäht werden.

Besatzvermögen
Es errechnet sich aus dem Gesamtvermögen (Aktiva) 
abzüglich des Werts für Grund und Boden, Weidenut-
zungs- und Holzbezugsrechten sowie stehendem Holz.

Betriebsformen
Die Betriebsform kennzeichnet die wirtschaftliche Aus-
richtung eines Betriebes, das heißt seinen Produktions-
schwerpunkt und damit auch seinen Spezialisierungs-
grad. Sie wird nach dem Anteil des Standardoutputs 
einer Produktionsrichtung am Gesamtstandardoutput 
des Betriebes bestimmt. Die Definitionen der einzel-
nen Betriebsformen sind in der Tabelle 4.9.4 im Detail 
aufgelistet.

Bruttoinvestitionen in bauliche Anlagevermö-
gen, Maschinen und Geräte
Umfassen die Investitionen im land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb für Grundverbesserungen, 
Gebäude sowie für Maschinen und Geräte. Eigene Ar-
beits- und Maschinenleistungen sind im ausgewiesenen 
Bruttoinvestitionsbetrag nicht berücksichtigt.

Bruttoinvestitionen in das Anlagevermögen
umfassen die Investitionen im land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb für Grund und Boden, Grund-
verbesserungen, bauliche Anlagen, Dauerkulturen, 
stehendes Holz, Maschinen und Geräte sowie imma-
terielle Vermögensgegenstände. Eigene Arbeits- und 
Maschinenleistungen sind im ausgewiesenen Bruttoin-
vestitionsbetrag nicht be rücksichtigt.

Cashflow 1 (aus Geschäftstätigkeit –  
operativer Cashflow)
Errechnen sich aus den Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft + Abschreibungen (–  Zuschreibun-
gen) – Eigenverbrauch + Erhöhung (–  Verminderung) 
Rückstellungen + Verluste (–  Gewinne) aus Anlagen-
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abgang + Verminderung (–  Erhöhung) der Forderun-
gen, Vorräte etc. + Erhöhung (–  Verminderung) der 
Lieferverbindlichkeiten.

Cashflow 2 (aus Investitionstätigkeit)
Errechnet sich aus dem Cashflow (aus Geschäftstä-
tigkeit) + Einzahlungen aus Anlageabgängen – Aus-
zahlungen für Anlageinvestitionen +/– Einzahlung/
Auszahlung an Finanzanlagen und sonstigen Finanzin-
vestitionen.

Dauergrünland
Flächen, die durch Einsaat oder auf natürliche Weise 
zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflan-
zen genutzt werden und mindestens fünf Jahre nicht 
Bestandteil der Fruchtfolge waren; umfasst ein- und 
mehrmähdige Wiesen, Kulturweiden, Hutweiden, 
Streuwiesen, Almen und Bergmähder.

De-minimis-Beihilfen
Der Begriff stammt aus dem EU-Förderrecht. 
De-minimis-Beihilfen stellen aufgrund ihrer Gering-
fügigkeit keine staatlichen Beihilfen im Sinne des 
EG-Vertrags dar und sind daher von der Meldepflicht 
freigestellt. Die EU behält sich jedoch eine Kontrolle 
vor. Andere Beihilfen eines EU-Mitgliedstaates an 
Unternehmen müssen der EU gemeldet werden, weil 
sie sich auf den Wettbewerb und den Handel zwischen 
den Mitgliedstaaten auswirken können. Zuwendungen, 
die als De-minimis-Beihilfen gewährt werden, sind an 
bestimmte Bedingungen gebunden. Im agrarischen 
Erzeugnissektor gilt eine Obergrenze von 15.000 
Euro je Betrieb bzw. eine nationale Obergrenze von 
71.540  Millionen Euro bezogen auf einen Zeitraum 
von 3 Jahren in Österreich.

Eigenkapital
Sind die in der Bilanz ausgewiesenen Mittel, die für die 
Finanzierung des Gesamtvermögens von dem (den) 
Eigentümer(n) zur Verfügung gestellt werden.

Eigenkapitalquote
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des Eigen-
kapitals am Gesamtkapital ist.

Eigenkapital
 x 100

Gesamtkapital

Eigenkapitalrentabilität
Kennzahl für die Verzinsung des im Unternehmen 
eingesetzten Eigenkapitals.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft – Lohnansatz
 x 100

Eigenkapital

Eigenkapitalveränderung des land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes
Errechnet sich als Differenz zwischen dem Eigenkapital 
am Jahresende und am Jahresbeginn.

Einheitswert
Theoretische Definition: Der land- und forstwirtschaft-
liche Einheitswert repräsentiert gemäß Bewertungs-
gesetz 1955 einen Ertragswert, der dem 18-fachen 
Reinertrag eines Betriebes mit entlohnten fremden Ar-
beitskräften bei ortsüblicher und nachhaltiger Bewirt-
schaftung entspricht. Außerdem wird unterstellt, dass 
der Betrieb ausgedinge-, pacht- und schuldenf rei ist.
Praktische Definition: Der Einheitswert eines landwirt-
schaftlichen Betriebes ist ein standardisierter Ertrags-
wert in Geldeinheiten (Euro), der die natürlichen 
Ertragsbedingungen (Bodenschätzung, Wasserverhält-
nisse, Geländeneigung und Klima) und die wirtschaftli-
chen Ertragsbedingungen (wirtschaftliche Verhältnisse 
und übrige Umstände, Betriebsgröße) widerspiegelt.

Die Ermittlung des land- und forstwirtschaftlichen 
Einheitswertes ist der Grafik im Detail dargestellt.

Steuerliche Anknüpfung des Einheitswertes:
 --- Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

ben (Abgluf BG)
 --- Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-

ben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
(FLAG)

 --- Beitrag (Zuschlag) zur landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung (BSVG)

 --- Einkommensteuer (EStG): pauschale Gewin-
nermittlung bei land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben; Buchführungspflicht (§ 125 BAO)

 --- Grundsteuer (GrStG): maximaler Hebesatz dzt. 
500 % des Steuermessbetrages, der auf Basis des 
Einheitswertes ermittelt wird.

 --- Grunderwerbsteuer (GrEStG): bei bestimmten 
Erwerbsvorgängen, z. B. Übertragungen, Erbanfall 
von luf Grundstücken im begünstigten „Famili-
enverband“ gem. § 26a Abs. 1 Z 1 GGG bzw. bei 
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Erwerb von luf Grundstücken nach dem Umgrün-
dungssteuergesetz)

 --- Rechtsgebühren
 --- Eintragungsgebühr ins Grundbuch: bei begünstig-

ten Erwerbsvorgängen gem. § 26a Gerichtsgebüh-
rengesetz (GGG)

Sozialversicherungsrechtliche Bedeutung::
 --- Bauernsozialversicherungsgesetz (BSVG): für 

die Beitragspflicht sowie für die Ermittlung des 
pauschalen Versicherungswertes für Unfallversi-
cherung, Krankenversicherung, Betriebshilfegesetz, 
Pensionsversicherung

 --- Ausgleichszulage (ASVG, BSVG, GSVG)

 --- Arbeitslosenversicherung (AlVG)

Sonstige Anbindungen:
 --- Kammerumlage der Landwirtschaftskammern (nach 

Landesgesetzen)
 --- Kirchenbeitrag bei luf Betrieben 
 --- Schülerbeihilfe und Studienbeihilfe (Schülerbeihilfen-

gesetz 1983, Studienförderungsgesetz 1992)
 --- diverse Förderungen und Transferzahlungen für die 

Landwirtschaft: z. B. AZ/Berghöfekataster: Bei der 
Ermittlung der betriebsindividuellen Erschwernis-
punkte werden auch die Ergebnisse der Bodenschät-
zung (Bodenklimazahl) berücksichtigt.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Sie stellen das Entgelt für die im land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb geleistete Arbeit der nichtentlohn-
ten Arbeitskräfte, für die unternehmerische Tätigkeit 
und für den Einsatz des Eigenkapitals dar. Sie werden 
berechnet, indem vom Ertrag der Aufwand abgezogen 
wird. Die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
sowie Einkommensteuer sind noch nicht abgezogen. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft + 
Personalaufwand (je bAK)
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft plus der 
gezahlten Löhne für Fremdarbeitskräfte dividiert durch 
die betrieblichen Arbeitskräfte.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge der 
Bauern
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft abzüglich der 
gesetzlichen Sozialversicherung. Die Einkommensteuer 
ist nicht abgezogen.

Einkommensteuer (ohne bereits bezahlte 
Lohnsteuer)
Dies ist die bezahlte Einkommensteuer im Auswer-
tungsjahr. Eine etwaige Lohnsteuer wurde bereits bei 
den Einkünften aus unselbständiger Arbeit in Abzug 
gebracht.

Entlohnte AK (eAK)
siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).

Ertrag
Der Ertrag des land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
bes besteht aus:
 --- Ertrag Bodennutzung
 --- Ertrag Tierhaltung
 --- Ertrag Forstwirtschaft
 --- erhaltener Umsatzsteuer
 --- öffentlichen Geldern (ohne Investitionszuschüsse)
 --- sonstigem Ertrag
 --- abzüglich interner Ertrag

Ertrag Bodennutzung
(siehe auch unter Begriff Ertrag)
Die Erträge aus der Bodennutzung bestehen aus:
 --- dem Verkauf von Erzeugnissen der Bodennutzung 

(ohne Direktvermarktung und Buschenschank)
 --- dem Geldwert der Naturallieferungen an Direkt-

vermarktung und Buschenschank
 --- dem Geldwert der Naturallieferungen an den Un-

ternehmerhaushalt
 --- dem Geldwert der Naturallieferungen an 

familienfremde Arbeitskräfte und an allenfalls 
angeschlossene Gewerbebetriebe sowie das 
Ausgedinge 

 --- den Veränderungen bei den Erzeugungsvorräten
Die im Berichtsjahr direkt der Bodennutzung zuorden-
baren öffentlichen Gelder sind darin nicht enthalten.

Ertrag Forstwirtschaft
Die Erträge aus der Forstwirtschaft bestehen aus:
 --- dem Verkauf von Erzeugnissen der Forstwirtschaft
 --- dem Geldwert der Naturallieferungen der Forst-

wirtschaft an den Unternehmerhaushalt
 --- dem Geldwert der Naturallieferungen der Forst-

wirtschaft für Neuanlagen
 --- dem Geldwert der Naturallieferungen an familien-

fremde Arbeitskräfte und an allenfalls angeschlos-
sene Gewerbebetriebe sowie das Ausgedinge

 --- den Veränderungen bei den Erzeugungsvorräten 
(Wertänderungen am stehenden Holz werden 
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nicht berücksichtigt)
Die im Berichtsjahr direkt der Forstwirtschaft zuorden-
baren öffentlichen Gelder sind darin nicht enthalten.

Ertrag Tierhaltung
Die Erträge aus der Tierhaltung bestehen aus:
 --- dem Verkauf von Erzeugnissen der Tierhaltung 

(ohne Direktvermarktung und Buschenschank); 
die Zuchttiererträge ergeben sich aus der Differenz 
zwischen dem Verkaufserlös und dem Buchwert

 --- dem Geldwert der Naturallieferungen an Direkt-
vermarktung und Buschenschank

 --- dem Geldwert der Naturallieferungen der Tierhal-
tung an den Unternehmerhaushalt

 --- dem Geldwert der Naturallieferungen an familien-
fremde Arbeitskräfte und an allenfalls angeschlos-
sene Gewerbebetriebe sowie das Ausgedinge 

 --- den Veränderungen bei den Tierbeständen und 
Erzeugungs  vorräten

Die im Berichtsjahr direkt der Tierhaltung zuordenba-
ren öffentlichen Gelder sind darin nicht enthalten.

Ertragsmesszahl
siehe: Einheitswert.

Erwerbseinkommen (netto)
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft abzüglich 
Sozialversicherungsbeiträge der Bauern plus Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb und/oder selbständiger Tätigkeit 
abzüglich Sozialversicherungsbeiträge plus Einkünfte 
aus unselbständiger Arbeit (netto) der Personen des 
Unternehmerhaushalts (Überbegriff: außerbetriebliche 
Einkünfte) minus Einkommensteuer. 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche (FF)
Summe aus Waldflächen (ohne ideelle Flächen) und 
Forstgärten. Energieholz- und Christbaumflächen 
zählen im Gegensatz zur Agrarstrukturerhebung nicht 
dazu.

Fremdkapital
Sind die in der Bilanz ausgewiesenen Mittel, die für die 
Finanzierung des Gesamtvermögens von Dritten (Ban-
ken, Lieferanten etc.) zur Verfügung gestellt werden.

GAP
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäi-
schen Union (EU) ist bereits in den Gründungsverträ-
gen der EU („Römische Verträge“) verankert. 

Die GAP funktioniert nach drei Grundprinzipien:

 --- Einheit des Marktes: freier Warenverkehr inner-
halb der EU, Ausschluss von Subventionen, die 
den Wettbewerb verfälschen, gleiche agrarpoliti-
sche Instrumente in der EU.

 --- Gemeinschaftspräferenz: Vorrang für innergemein-
schaftliche Produkte gegenüber Produkten aus 
Drittländern.

 --- Gemeinsame Finanzierung der GAP: gemeinsa-
me, solidarische Finanzierung der GAP durch die 
Mitgliedsländer der EU aus dem Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft (EAGFL).

Die GAP wurde in ihrer Geschichte mehrfach refor-
miert, und gegenwärtig liegt ihr ein 2-Säulen-Modell 
zugrunde, das wie folgt skizziert werden kann:

 --- Agrarmarktpolitik (GMO – Gemeinsame Markt-
organisation): Realisierung der Europäischen 
Marktordnung für die verschiedenen Sektoren 
durch Preisregelung, Einlagerungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrichtungen 
zur Stabilisierung der Ein- und Ausfuhr einschließ-
lich der Gewährung von Direktzahlungen an 
Betriebsinhaber (1. Säule)

 --- Ländliche Entwicklung: Förderung des ländlichen 
Raumes (2. Säule).

Gender-Index
Verschiedene Indikatoren fließen in den Gender-Index 
ein, um die regionalen Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen mit besonderem Fokus auf die Geschlechterpers-
pektive aufzuzeigen. Dieser liefert damit Anhaltspunkte 
zur Wirkung von geschlechtsspezifischen Maßnahmen 
auf regionaler Ebene und gibt Einblick in die regiona-
len Lebens- und Arbeitsmarktbedingungen von Frauen 
und Männern.

Geoinformationssystem (GIS)
Ausgewogene Nutzung und Schutz der unverzichtbaren 
und unvermehrbaren Ressourcen Boden, Wasser und 
Wald bilden einen wesentlichen und höchst komplexen 
Aufgabenbereich des BMNT. Er erfordert laufend Ent-
scheidungen in politischer, wirtschaftlicher und förde-
rungstechnischer Hinsicht mit äußerst weit reichenden 
Konsequenzen. Zu diesem Zweck wird vom BMNT das 
Geoinformationssystem (GIS) als zeitgemäße und effizi-
ente Planungs- und Entscheidungsgrundlage eingerichtet.
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Gesamteinkommen
Erwerbseinkommen zuzüglich Einkünfte aus Kapital-
ver mögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 
der Sozialtransfers und übrige Einkünfte des Unterneh-
merhaushalts.

Gesamtfläche des Betriebes
Summe aus Kulturfläche (inklusive zugepachteter, 
exklusive verpachteter Flächen) und sonstigen Flächen 
des Betriebes.

Gesamtkapital (Passiva)
Das Gesamtkapital setzt sich aus Eigen- und Fremd-
kapital zusammen und zeigt die Finanzierung des 
Gesamtvermögens. Es wird in der Bilanz als Passiva 
ausgewiesen.

Gesamtkapitalrentabilität
Kennzahl für die Verzinsung des im Unternehmen 
eingesetzten Eigen- und Fremdkapitals.

 

 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft  
– Lohnansatz + Schuldzinsen

 x 100
Gesamtkapital

Gesamtvermögen (Aktiva)
Das Gesamtvermögen ist die Summe aus Anlage-, 
Tier- und Umlaufvermögen des land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes. Es wird in der Bilanz als Aktiva 
ausgewiesen.

Gewinnermittlung für Land- und Forstwirte
siehe Kapitel 10.3 – Steuerrecht 

GLÖZ-Flächen
Darunter versteht man Flächen, die, wenn sie nicht 
für die Erzeugung genutzt werden, zumindest in 
gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand 
(GLÖZ) zu halten sind. Die Mindestanforderungen 
werden vom Mitgliedstaat festgelegt. Diese wurden in 
Österreich mit der INVEKOS-CC-Umsetzungs-Verord-
nung 2010, BGBl. II Nr. 492/2009 (§ 5 samt Anlage) 
bestimmt.

Großvieheinheit (GVE)
Die Großvieheinheit (GVE) ist eine gemeinsame 
Einheit, um den Viehbestand in einer einzigen Zahl 
ausdrücken zu können. Die Stückzahlen der einzel-
nen Vieharten werden in GVE umgerechnet. Für jede 

Viehart ist nach Altersklasse und Nutzungsform ein 
Umrechnungsschlüssel festgelegt. Rinder ab 2 Jahre 
gelten für den Grünen Bericht als 1,0 GVE. Es gibt je 
nach Zweck verschiedene GVE-Umrechnungsschlüssel.

Haupterwerbsbetrieb 
Ein Haupterwerbsbetrieb ist ein Betrieb, in dem das 
Betriebsleiterehepaar mehr als 50  % der gesamten Ar-
beitszeit im landwirtschaftlichen Betrieb tätig ist (siehe 
auch: Nebenerwerbsbetrieb).

Herstellungspreis
(Begriff der LGR/FGR)
Die Bewertung der Produktion erfolgt zu „Herstel-
lungspreisen“. Der Herstellungspreis ist im LGR/FGR-
Handbuch als jener Preis definiert, den der Produzent 
nach Abzug der auf die produzierten oder verkauften 
Güter zu zahlenden Steuern (also ohne Gütersteuern), 
aber einschließlich aller Subventionen, die auf die pro-
duzierten oder verkauften Güter gewährt werden (also 
einschließlich Gütersubventionen), erhält.

Horizon 2020 – das EU-Rahmenprogramm 
für Forschung und Innovation (2014–2020)
Horizon 2020 baut auf den drei Säulen „exzellente 
Wissenschaft“, „industrielle Führerschaft“ und „gesell-
schaftliche Herausforderungen“ auf. Bisher war das 
Rahmenprogramm nur entlang von thematischen 
Prioritäten strukturiert, nun reflektiert Horizon 2020 
in der dritten Säule auch die großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen, wie etwa Ernährungs- und Lebens-
mittelsicherheit oder Klimaschutz und Ressourcen 
effizienz. Mit einem Budget von 70,2 Milliarden Euro 
bildet Horizon 2020 einen gemeinsamen Rahmen für 
die drei Ziele

1. wissenschaftliche Exzellenz

2. Wettbewerbsfähigkeit und Marktführerschaft

3. große gesellschaftliche Herausforderungen

(1) Exzellente Wissenschaft („Excellent Science“) Ziel 
der ersten Säule ist die Stärkung der wissenschaftlichen 
Basis, der Pionierforschung und der Exzellenz von 
Forschungsleistungen. Europa soll die besten Talente in 
der Forschung unterstützen und für sich gewinnen. Die 
Forschenden sollen Zugang zu den besten Forschungs-
infrastrukturen erhalten. In dieser Säule sind daher 
Maßnahmen für den Europäischen Forschungsrat 
(ERC), die Humanressourcen (Marie-Skłodowska-
Curie-Maßnahmen), Zukunftstechnologien (Future 
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Emerging Technologies) und Forschungsinfrastruktu-
ren angesiedelt.

(2) Marktführerschaft („Industrial Leadership“) 
Zentrales Ziel der Maßnahmen in dieser Säule ist die 
Forcierung von Innovationsleistungen in den europä-
ischen Industrien sowie in kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU). Durch strategische Investitionen 
in Schlüsseltechnologien (Informations- und Kommu-
nikationstechnologien; Nanotechnologien; Werkstoffe; 
Fertigung; Biotechnologie und Raumfahrttechnologi-
en) sollen Präsenz und Innovationen europäischer For-
schender in diesen Bereichen vorangetrieben werden.

(3) Gesellschaftliche Herausforderungen („Societal 
Challenges“) Dieser Bereich definiert sieben gesell-
schaftspolitisch vorrangige Aufgabenbereiche, zu deren 
Bewältigung Forschung und Innovation maßgeblich 
beitragen. Interdisziplinäre Forschungs- und Innovati-
onsansätze sollen zur Bewältigung der großen Heraus-
forderungen unserer Zeit beitragen:
 --- Gesundheit, demografischer Wandel und Wohl 

ergehen
 --- Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige 

Land- und Forstwirtschaft, marine, maritime und 
limnologische Forschung und die Biowirtschaft

 --- sichere, saubere und effiziente Energie 
intelligenter, umweltfreundlicher und integrierter 
Verkehr

 --- Klimaschutz, Umwelt, Ressourceneffizienz und 
Rohstoffe

 --- Europa in einer sich verändernden Welt: integrative, 
innovative und reflektierende Gesellschaften

 --- sichere Gesellschaften: Schutz der Freiheit und 
Sicherheit Europas und seiner Bürger

Das BMNT trägt auf Ebene der Programmkomitees 
die Verantwortung für die Societal Challenge 2 Food 
Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, 
Maritime and Inland Water Research, and the Bioeco-
nomy.

Hutweiden
Grünlandflächen, die nur für Weidezwecke genutzt 
werden.

Index
Ein Index ist eine Messzahl (Vergleichszahl), die es 
ermöglichen soll, Unterschiede zwischen Perioden 
festzustellen. Die jeweiligen Werte werden als Prozent-

punkte eines Basisjahres ausgedrückt. Weil jede Periode 
inneren Veränderungen (Änderungen in der Zusammen-
setzung des Warenkorbes) unterliegt, müssen die Indizes 
in gewissen Abständen ausgewechselt – das heißt über 
einen neuen Warenkorb revidiert – werden. Mit dem 
neuen Warenkorb beginnt auch ein neuer Index mit 
einem neuen Basisjahr. Einige Indizes, wie etwa der 
Verbraucherpreisindex (VPI), werden für Verträge her-
angezogen. Für diese Fälle wird der alte, also abgelaufene 
Index mit einem Verkettungsfaktor weitergeführt und 
damit für indexgebundene Verträge die Kontinuität 
gewahrt. Einige der bekanntesten offiziellen Indizes sind 
der Verbraucherpreisindex, der Erzeugerpreisindex, der 
Großhandelspreisindex und der Tariflohnindex.

Interner Aufwand
Der interne Aufwand umfasst die im eigenen Betrieb 
erzeugten und verbrauchten Betriebsmittel (z. B. Fut-
termittel, Saatgut). Es gilt: Interner Aufwand ist gleich 
interner Ertrag.

Interner Ertrag
Der interne Ertrag umfasst die im eigenen Betrieb 
erzeugten und verbrauchten Betriebsmittel (z. B. 
Futtermittel, Saatgut). Es gilt: Interner Ertrag ist gleich 
interner Aufwand.

Interventionspreis
Ist der in den Gemeinsamen Marktorganisationen de-
finierte Preis, welcher ein Element zur Marktpreissiche-
rung darstellt. Zum Interventionsankaufspreis, das ist je-
ner Preis, zu dem staatliche Interventionsstellen mittels 
Intervention auf dem Markt regulierend eingreifen.

INVEKOS
(Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)
Das INVEKOS ist in der VO (EU) 1306/2013 
geregelt. Es beschreibt ein vom Mitgliedstaat einzurich-
tendes System, das für alle flächen- und tierbezogenen 
EU-Förderungsmaßnahmen gilt und der Abwicklung 
und Kontrolle dieser Maßnahmen dient.  
Das INVEKOS besteht aus:
 --- einer elektronischen Datenbank, wo die Daten der 

Beihilfeanträge eingespeichert sind,
 --- einem System zur Identifizierung der landwirt-

schaftlich genutzten Parzellen
 --- einem System zur Identifizierung und Registrie-

rung von Zahlungsansprüchen
 --- den Beihilfeanträgen
 --- einem integrierten Kontrollsystem
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 --- ein einheitliches Systems zur Erfassung jedes Be-
triebsinhabers, der einen Beihilfeantrag stellt

 --- gegebenenfalls einem System zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Tieren (falls tierbezogene  
Fördermaßnahmen bestehen)

Investitionen in Anlagevermögen
Umfassen die Investitionen im land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb für Grund und Boden, Grund-
verbesserungen, bauliche Anlagen, Dauerkulturen, 
stehendes Holz, Maschinen und Geräte sowie imma-
terielle Vermögensgegenstände. Eigene Arbeits- und 
Maschinenleistungen sind im ausgewiesenen Brutto- 
investitionsbetrag nicht berücksichtigt.

Investitionen in bauliche Anlagen, Maschinen 
und Geräte
Umfassen die Investitionen im land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb für Grundverbesserungen, 
Gebäude sowie für Maschinen und Geräte. Eigene Ar-
beits- und Maschinenleistungen sind im ausgewiesenen 
Bruttoinvestitionsbetrag nicht berücksichtigt.

Investitionszuschüsse
sind nichtrückzahlbare Gelder der öffentlichen Hand 
(EU, Bund, Länder und Gemeinden), die für die Bil-
dung von Anlage vermögen einmalig gewährt werden. 
Sie reduzieren die jährliche Abschreibung.

Jahresarbeitseinheit ( JAE)
Der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz wird in Form 
von Vollzeitäquivalenten, so genannten Jahresarbeits-
einheiten ( JAE), ermittelt. Die Anzahl der Stunden, 
die eine JAE umfasst, sollte  der Anzahl der tatsächlich 
geleisteten Stunden auf einem Vollzeitarbeitsplatz in 
der Landwirtschaft entsprechen (wobei eine Person 
aber nicht mehr als eine JAE darstellen kann). Teilzeit 
und Saison arbeit werden mit Bruchteilen einer JAE 
bewertet. Die Definition der Stunden/Vollzeitarbeits-
platz ist in den einzelnen Mitgliedsländern unter-
schiedlich; Österreich definiert eine JAE mit 2.160 
Stunden je Jahr.

Kapitalproduktivität
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des Ertra-
ges am Besatzvermögen ist.

Ertrag
 x 100

Besatzvermögen

Konfidenzintervall
Man versteht darunter ein aus Stichprobenwerten be-
rechnetes Intervall, das den wahren, aber unbekannten 
Parameter mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit 
überdeckt. Als Vertrauenswahrscheinlichkeit werden im 
Grünen Bericht 95,5  % gewählt.

Krankenversicherung (KV)
siehe: Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Kulturfläche (KF)
Summe aus allen landwirtschaftlich und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen (inklusive zugepachteter, 
exklusive verpachteter Flächen). Die sonstigen Flächen 
werden nicht in die Kulturfläche einbezogen.

Kulturweiden
In Weidenutzung stehende, mähbare Grünlandflächen.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)
Summe aus Ackerland (einschließlich Bracheflächen), 
Hausgärten, Obstanlagen, Weingärten, Reb- und Baum-
schulen, Forstbaumschulen (auf landwirtschaftlichen 
Flächen), Energieholzflächen, Christbaumflächen, ein- 
und mehrmähdigen Wiesen, Kulturweiden, Hutweiden, 
Streuwiesen, Almen und Bergmähdern.

Lohnansatz
Der Lohnansatz ist die Bewertung der Arbeitsleistung 
der nichtentlohnten Arbeitskräfte in Anlehnung an die 
Kollektivverträge für Dienstnehmer in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben der einzelnen Bundesländer 
zuzüglich des Betriebsleiterzuschlags für die Manage-
menttätigkeit. 
Die Höhe des Betriebsleiterzuschlages errechnet sich als 
Prozentsatz vom Gesamtstandarddeckungsbeitrag des 
Betriebes. Der Berechnung des Lohnansatzes werden 
bei Personen mit mehr als 270 Arbeitstagen pro Jahr die 
tatsächlich geleisteten Arbeitstage zugrunde  gelegt.

Marktordnung
Die EU-Marktordnung gilt für 21 Produktionsgrup-
pen (Sektoren). Die wichtigsten sind Milch, Getreide, 
Rindfleisch, Schweinefleisch, Schaf- und Ziegenfleisch, 
Obst, Gemüse, Wein, Zucker, Eier und Geflügel. Sie 
enthält in unterschiedlicher Intensität für die einzelnen 
Sektoren Regeln für den Binnenmarkt (öffentliche 
Intervention und private Lagerhaltung, Produktionsbe-
schränkungen durch Quotenregelungen, Beihilfen für 
Erzeugung und Vermarktung sowie Vorschriften für 
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die Vermarktung und Herstellung), für die Ein- und 
Ausfuhr sowie Wettbewerbsregeln.

Median und Quartil
Eine aufsteigend sortierte Population wird durch den 
Me dian in zwei Hälften mit jeweils gleicher Fallanzahl 
geteilt; der Median  ist also der „mittlere Wert“ einer 
Verteilung. Quartile  teilen die Population in vier glei-
che Teile.

Natura 2000
Natura 2000 befasst sich mit der Erhaltung und 
nachhaltigen Bewirtschaftung der in der EU vor-
kommenden gefährdeten Lebensräume und Arten 
und stützt sich auf die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG und die Vogelschutzrichtlinie 79/409/
EWG. Die Auswahl und Nennung von Natura-
2000-Gebieten erfolgt durch die Bundes länder. Die 
gemeldeten Gebiete werden von der EU-Kommission 
auf ihre fachliche Eignung geprüft und von den Bun-
desländern durch Verordnung aufgrund der Landes-
naturschutzgesetze zu Schutzgebieten erklärt (meist 
„Europaschutzgebiet“). 

Nebenerwerbsbetrieb
Als Nebenerwerbsbetrieb wird ein Betrieb bezeichnet, 
der unter jenen Grenzen liegt, welche für einen Haupt 
erwerbsbetrieb per definitionem festgelegt sind.

Nettoinvestitionen in bauliche Anlagen,  
Maschinen und Geräte
ist die Veränderung des Wertes der Grundverbesse-
rungen, der Gebäude sowie der Maschinen und Geräte 
zwischen 1. 1. und 31. 12. desselben Jahres.

Nettowertschöpfung
(Begriff der LGR/FGR)
= Produktion – Vorleistungen – Abschreibungen
Die Nettowertschöpfung des land-/forstwirtschaft-
lichen Wirtschaftsbereichs misst den Wert, der von 
sämtlichen land-/forstwirtschaftlichen örtlichen FE ge-
schaffen wird, nach Abzug der Ab schreibungen. Da der 
Produktionswert zu Herstellungspreisen und die Vor-
leistungen zu Käuferpreisen bewertet werden, enthält 
sie die Gütersubventionen abzüglich der Gütersteuern.

Nichtentlohnte AK (nAK)
siehe: Arbeitskrafteinheit (AK).
 
 

Nichttrennbare nichtlandwirtschaftliche 
Nebentätigkeiten
(Begriff der LGR/FGR)
Tätigkeiten, die eng mit der landwirtschaftlichen 
Erzeugung verbunden sind und von der landwirtschaft-
lichen Haupttätigkeit nicht getrennt werden können. 
Es werden zwei Arten von nichtlandwirtschaftlichen 
Nebentätigkeiten unterschieden:

 --- Tätigkeiten, die eine Fortführung der landwirtschaft-
lichen Tätigkeit darstellen und wobei landwirtschaft-
liche Erzeugnisse verwendet werden (z. B. Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Betrieb)

 --- Tätigkeiten, bei denen der Betrieb und die land-
wirtschaftlichen Produktionsmittel genutzt werden 
(z. B. Urlaub am Bauernhof )

Obstanlagen
Anlagen, die zur Obsterzeugung (einschließlich 
Beerenobst, ausgenommen Erdbeeren) bestimmt sind. 
Dazu zählen sowohl die Formen mit nur geringen 
Baumabständen (Intensivobst) als auch mit größeren 
Abständen in möglicher Vergesellschaftung mit ande-
ren Kulturen.

OECD
(Organisation for Economic Cooperation and  
Development)
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung wurde am 1. 10. 1961 als Nachfolge-
organisation der OEEC gegründet. Ihr Sitz ist in Paris. 
Die Aufgaben liegen im Bereich der Optimierung der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
sowie der Koordination ihrer Entwicklungspolitik. 
Weitere vorrangige Ziele sind die Steigerung des 
Wirtschaftswachstums, die Vollbeschäftigung, die 
Geldwertstabilität und die Ausweitung des Welthandels 
in den Mitgliedstaaten. Mitgliedstaaten sind: EU (plus 
Beitrittskandidaten), Australien, Island, Japan, Kana-
da, Korea, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, 
Türkei, USA.

Öffentliche Gelder des Ertrages
Sind die mit der Bewirtschaftung des land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes in Zusammenhang stehen-
den Geldtransferleistungen der öffentlichen Hand (EU, 
Bund, Länder und Gemeinden), die dem Betrieb direkt 
zur Verfügung stehen. Darunter fallen derzeit:
 --- Marktordnungsprämien (Betriebs-, Flächen-, Tier- 

und Produktprämien)
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 --- Agrarumweltprogramm (ÖPUL, sonstige Umwelt-
prämien)

 --- Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete
 --- Zinsenzuschüsse
 --- Niederlassungsprämie
 --- Beihilfen im Weinbau
 --- Forstförderungen
 --- Naturschädenabgeltung aus öffentlicher Hand 

(z. B. Zahlungen aus dem Katastrophenfonds)
 --- Zuschüsse von Bundesländern und Gemeinden
 --- Zuschüsse für Betriebsmittelzukäufe
 --- Schulmilch-Förderung EU

Öffentliche Gelder insgesamt
Sie setzen sich aus den öffentlichen Geldern des Ertra-
ges und den Investitionszuschüssen zusammen.

Pauschalierung
siehe Kapitel 10.2 – Steuerrecht für Land- und Forst-
wirtschaft.

Personalaufwand
Löhne und Gehälter inklusive aller gesetzlichen und 
freiwilligen Sozialleistungen, Verpflegung und Deputate 
für entlohnte Arbeitskräfte.

Pflegegeld
siehe: Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

Private Lagerhaltung
Als Zuschuss zu den Lagerkosten bei Einlagerung von 
Produkten (wie Butter, Rahm, Fleisch) kann eine Bei-
hilfe gewährt werden. Der Einlagerer ist der Eigentü-
mer der Ware (im Gegensatz zur Intervention).
 --- Beihilfen im Weinbau

Privatverbrauch des Unternehmerhaushalts
Er setzt sich zusammen aus:
- Entnahmen zur privaten Lebenshaltung
 --- darunter Verköstigung und Naturalverbrauch (inkl. 

AfA Wohnhaus)
 --- darunter Barentnahmen
 --- darunter private Anschaffungen
 --- darunter private Anlagenabschreibungen
 --- privaten Versicherungen und sonstigen Steuern 

(ohne Einkommensteuer)

Produktionswert
(Begriff der LGR/FGR)
Umfasst die Summe der Produktion an landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen (pflanzliche und tierische Produk-

Quelle: Statistik Austria, Eurostat

Einkommensindikatoren der LGR/FGR

LGR = Landwirtscha�liche Gesamtrechnung; FGR = Forstwirtscha�liche Gesamtrechnung

Erzeugung des land(forst-)wirtscha�lichen Wirtscha�sbereichs

de�ationiert, bezogen auf
Jahresarbeitseinheiten insgesamt

… Indikator A

Vorleistungen

Abschreibungen Sonstige SubventionenNe�owertschöpfung
zu Herstellungspreisen

Faktoreinkommen

Ne�ounternehmensgewinn

Faktoreinkommen

Arbeitnehmerentgelt,
gezahlte Pachten und

Zinsen

Empfangene Zinsen

Bru�owertschöpfung zu Herstellungspreisen

Sonstige
Produktions-

abgaben

de�ationiert, bezogen auf
Jahresarbeitseinheiten insgesamt (nicht entlohnt)

… Indikator B

 de�ationiert
… Indikator C
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tion) und die im Rahmen nicht trennbarer nichtland-
wirtschaftlicher Nebentätigkeiten produzierten Waren 
und Dienstleistungen.

Producer Support Estimate – PSE
Die OECD berechnet und publiziert jährlich eine 
wichtige internationale Kennzahl zur Agrarpolitik, das 
sogenannte PSE (Producer Support Estimate). Das PSE 
misst die Transferzahlungen, die von den SteuerzahlerIn-
nen und KonsumentInnen an die Landwirte fließen. Das 
PSE wird für verschiedene Produkte auf Länder 
ebene berechnet. Die Werte für Österreich wurden nur 
bis 1994 berechnet und publiziert, da Österreich seit 
1995 im Aggregat „Europäische Union“ inkludiert ist. Es 
wird auch ein „General-PSE“ veröffentlicht, das über die 
verschiedenen Produktmärkte hinweg ein Maß für die 
Unterstützung der Landwirtschaft ist. Hauptbestandteil 
des PSE ist die Marktpreisstützung.

Reduzierte landwirtschaftlich genutzte Fläche 
(RLF)
Sie setzt sich zusammen aus den normalertragsfähigen 
Flächen (Ackerland, Hausgärten, Obstanlagen, Wein-
gärten, Reb- und Baumschulen, Forstbaumschulen, 
ein- und mehrmähdigen Wiesen, Kulturweiden) und 
den mit Reduktionsfaktoren umgerechneten extensi-
ven Dauergrünlandflächen (Hutweiden, Streuwiesen, 
Almen und Bergmähder). Die Reduktion für extensive 
Dauergrünlandflächen beträgt:
 --- Hutweiden: generell auf ein Drittel ihrer Fläche
 --- Streuwiesen: generell auf ein Drittel ihrer Fläche
 --- Almen und Bergmähder: generell auf ein Fünftel 

der Fläche

Rentabilitätskoeffizient
Gibt an, inwieweit die erzielten Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft (Ist-Einkünfte) die nach dem 
tatsächlichen Arbeits- und Eigenkapitaleinsatz des 
Betriebes kalkulierten Einkünfte (Soll-Einkünfte) abde-
cken können.

Ist-Einkünfte

Soll-Einkünfte
=

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Lohnansatz + Zinsansatz

Renten und Sozialtransfers
Dazu zählen Kindergeld, Familienbeihilfe, Schulbeihil-
fen, Pensionen, Arbeitslosengeld etc. des Unternehmer-
haushalts.

Sachaufwand
Der Sachaufwand des land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes resultiert aus:
 --- zugekauften Betriebsmitteln (z. B. Düngemittel, 

Saatgut, Futtermittel, Energie)
 --- Tierzukäufen; bei Zuchttieren wird als Aufwand 

die Differenz zwischen Ausgaben und Buchwert 
verrechnet

 --- Zukauf von Dienstleistungen (z. B. Tierarzt, Ma-
schinenring, Fremdreparaturen)

 --- Mehr- und Minderwerten von Zukaufsvorräten
 --- Hagel-, Vieh- und Waldbrandversicherung

SAL (Sonderausschuss Landwirtschaft)
Der Sonderausschuss Landwirtschaft (SAL) wurde 
durch einen Beschluss des Rates am 1. Mai 1960 ein-
gerichtet. Er hat die Aufgabe, die Beschlüsse des Rates 
Landwirtschaft vorzubereiten.

Selbstversorgungsgrad
ist das Verhältnis zwischen Inlandsprodukt und In-
landsverbrauch.

Sonstige Fläche des Betriebes
Zu den sonstigen Flächen des land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebes zählen das nicht mehr genutzte 
Grünland, fließende und stehende Gewässer, un-
kultivierte Moorflächen, Gebäude- und Hofflächen 
sowie sonstige unproduktive Flächen (Ödland, Wege, 
Parkanlagen usw.).

Sonstiger Aufwand
Der sonstige Aufwand des land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes besteht unter anderem aus:
 --- Aufwand für den landwirtschaftlichen Neben-

betrieb bzw. Nebentätigkeit (z. B. bäuerliche 
Gästebeherbergung, Direktvermarktung und 
Buschenschank) 

 --- Betriebsversicherung ohne Hagel-, Vieh- und 
Waldbrandversicherung

 --- allgemeinem Verwaltungsaufwand (z. B. Telefon, 
Entsorgung, allgemeine Kontrollgebühren) 

 --- betrieblichen Steuern und Abgaben
 --- Ausgedinge
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 --- negativer Differenz zwischen Erlös und Buchwert 
bei Anlagenverkauf

Sonstiger Ertrag
Die sonstigen Erträge bestehen unter anderem aus:
 --- Dienstleistungen im Rahmen des land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebes (z. B. Maschinenring)
 --- Erträgen des landwirtschaftlichen Nebenbetriebes 

bzw. der Nebentätigkeit (z. B. bäuerliche Gäs-
tebeherbergung, Direktvermarktung und Bu-
schenschank); Lieferungen aus der Urproduktion 
werden von diesen Erträgen abgezogen

 --- Pachten, Mieterträgen, Versicherungs- und Nut-
zungsentschädigungen

 --- Erlösen über dem Buchwert bei Anlagenverkauf 
(ausgenommen Boden)

 --- Ertragszinsen für betriebliches Umlaufvermögen

Landwirtschaftliche Nebentätigkeit: Die Unterschei-
dung erfolgt nach der Gewerbeordnung (GewO), 
nicht nach der Steuergesetzgebung. Die wesentlichen 
Kriterien für eine land- und forstwirtschaftliche Neben-
tätigkeit sind die Unterordnung unter den land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb und die Durchführung 
der Nebentätigkeit mit den Ressourcen (z. B. Maschi-
nen) des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. 
Weitere Kriterien sind der GewO zu entnehmen.

Sozialtransfers
Dazu zählen Kindergeld, Familienbeihilfe, Schulbei-
hilfen, Pensionen, Arbeitslosengeld, Alimente etc. des 
Unternehmerhaushalts.

Standardoutput (SO)
Der Standardoutput (SO) eines landwirtschaftlichen 
(pflanzlichen oder tierischen) Erzeugnisses ist der 
durchschnittliche Geldwert der landwirtschaftlichen 
Erzeugung zu Ab-Hof-Preisen. Zahlungen der 1. und 
2. Säule der GAP, Mehrwertsteuer und produktspe-
zifische Steuern werden im SO nicht berücksichtigt. 
Der SO wird zur Einordnung der landwirtschaftlichen 
Betriebe nach ihrer betriebswirtschaftlichen Ausrich-
tung und ihrer wirtschaftlichen Größe verwendet. 
Grundsätzlich berechnet er sich je Flächeneinheit einer 
Fruchtart oder je Einheit einer bestimmten Viehkate-
gorie aus der erzeugten Menge, multipliziert mit dem 
Preis. Zur Ermittlung werden öffentliche Statistiken 
oder Informationen durch Expertenbefragung verwen-
det. Zur Berechnung des Standardoutputs wird ein 
fünfjähriger Betrachtungszeitraum herangezogen. Die 

Summe der Standardoutputs aller Einzelpositionen ei-
nes Betriebes beschreibt dessen wirtschaftliche Größe.

Statistik Austria
Nach dem Bundesstatistikgesetz hat die Statistik 
Austria alle statistischen Erhebungen und sonstigen 
Arbeiten zu machen, die über die Interessen eines 
einzelnen Bundeslandes hinausgehen und die für die 
Bundesverwaltung von Bedeutung sind oder aufgrund 
unmittelbar innerstaatlich wirksamer völkerrechtlicher 
Verpflichtungen von der Republik Österreich durch-
zuführen sind. Dabei obliegt der Statistik Austria nicht 
nur die Durchführung der Erhebungen, sondern auch 
die Auswertung und die Veröffentlichung der Ergebnis-
se. Die Statistik Austria ist auch für die Zusammenar-
beit mit dem Eurostat zuständig.

Streuwiesen
Wiesen, die nur zur Streugewinnung geeignet sind.

Tiervermögen
Alle Zucht- und Nutztiere werden unter dieser Position 
zusammengefasst. Das Tiervermögen unterliegt nicht 
der Abschreibung.

Über-/Unterdeckung des Verbrauchs
Sie errechnet sich aus dem verfügbaren Haushaltsein-
kommen abzüglich des Privatverbrauchs.

Übrige Einkünfte
Sie setzen sich zusammen aus Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung, Einkünften aus Kapitalvermö-
gen (KESt.-endbesteuert) und Sitzungsgeldern.

Umlaufvermögen
Vermögensgegenstände, die zum Verkauf (ohne Tiere) 
oder Verbrauch bestimmt sind und beim einmaligen 
Gebrauch verbraucht werden. Weiters zählen alle aktiven 
Geldbestände (Kassenbestand, Guthaben bei Banken, 
Wertpapiere und Forderungen) zum Umlaufvermögen.

Unternehmerhaushalt
Die Personen des Unternehmerhaushalts werden als 
wirtschaftliche Einheit gewertet. Für diese Einheit wer-
den das Erwerbseinkommen, die Sozialtransfers und 
das verfügbare Haushalts einkommen ausgewiesen.
Dieser Personenkreis umfasst den/die BetriebsleiterIn, 
dessen/deren PartnerIn und die anderen Personen 
im gemeinsamen Haushalt, die bei der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern pflichtversichert sind.
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Verfügbares Haushaltseinkommen
Erwerbseinkommen (netto) zuzüglich übriger Einkünf-
te des Unternehmerhaushalts plus Sozialtransfers.

Vermögensrente
Die Vermögensrente stellt die Verzinsung des im 
Betrieb investierten Eigenkapitals dar; sie errechnet 
sich aus den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
abzüglich des Familienlohnes (Lohnansatz für die 
Besitzerfamilie).

Verpachtete Fläche
Entgeltlich und unentgeltlich verpachtete Fläche am 
Ende des Wirtschaftsjahres.

Verschuldungsgrad
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil des 
Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

Fremdkapital
 x 100

Gesamtkapital
 
Vieheinheiten  
(Bewertungsgesetz § 30 Abs. 7 – 1955) 
Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des 
Produktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. 
Er trägt den aktuellen Produktionszielen und dem dafür 
erforderlichen Futterbedarf Rechnung. Der Schlüssel 
stellt auf die Verhältnisse der energetischen Futterwert-
maßstäbe ab. Vieheinheiten werden maßgeblich im 
Bewertungsrecht, beim Feststellen der Einheitswerte, in 
steuerlichen Abgrenzungsfragen zwischen steuerlichen 
und gewerblichen Betrieben mit Tierhaltung angewen-
det. Die Umrechnung der einzelnen Tierarten in 
Vieheinheiten ist der Tabelle 5.6.3 zu entnehmen.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
Sie bezweckt eine Zusammenschau der wirtschaftssta-
tistischen Information in einem System von zusam-
menhängenden Konten und Tabellen nach Regeln und 
Definitionen ähnlich der kaufmännischen Buchhaltung. 
Grundsätzlich gehören zur Gesamtrechnung 4 Sek-
toren: die privaten Haushalte, die Unternehmen, der 
Staat und das Ausland. Wichtigste Inhalte  sind:
 --- das Aufkommen der Güter und ihre Verwendung
 --- Entstehung und Verteilung der Einkommen 

einschließlich Umverteilung, Sparen und Investi-
tionen

Die Vorleistungen in der Land- und Forstwirtschaft 
umfassen alle Bezüge der Land- und Forstwirtschaft 
an Betriebsmitteln und Dienstleistungen einschließlich 
der Rückkäufe von Verarbeitungsrückständen land-
wirtschaftlicher Produkte (wie z. B. Mühlennachpro-
dukte, Molkerei- und Brauereirückstände u. Ä.) sowie 
Importe landwirtschaftlicher Vorprodukte (Saatgut, 
Zucht- und Nutzvieh, Futtermittel).

Waldfläche
Umfasst die gesamte Waldfläche mit Baumbestand und 
zusätzlich die Kahlflächen und Blößen, welche wieder 
aufgeforstet werden, sowie außerdem die Windschutz-
gürtel.

Weingärten
Weingärten umfassen sowohl ertragsfähige als auch 
nichtertragsfähige Rebanlagen.

Zinsansatz
Kalkulierte Zinsen für das Eigenkapital. Als Kalkulati-
onszinssatz werden 3,5  %, unabhängig vom tatsächli-
chen Zinsniveau, angesetzt.
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Darstellung der Einkommensermi�lung für den Grünen Bericht

BMNT, Abteilung II 1, LBG, März 2018

Verkauf von Erzeugnissen
der Bodennutzung

Verkauf von Erzeugnissen
der Tierhaltung

Verkauf von Erzeugnissen
aus der Forstwirtscha�

Erlöse über dem Buchwert
bei Anlagenverkauf 

Geldwert d. Naturallieferungen
an Direktvermarktung und

Buschenschank

Geldwert d. Naturallieferungen
an Direktvermarktung

und Buschenschank

Geldwert d. Naturallieferungen
an den Unternehmerhaushalt

Erträge landwirtscha�licher
Nebenbetriebe bzw. 

Nebentätigkeit

Geldwert d. Naturallieferungen
an den Unternehmerhaushalt

Geldwert d. Naturallieferungen
an den Unternehmerhaushalt

Geldwert d. Naturallieferungen
für Neuanlagen

Pachten, Mieterträge,
Versicherungs- und 

Nutzungsentschädigungen

Geldwert d. Naturallieferungen
an entlohnte AK, Gewerbe-

betrieb und Ausgedinge

Geldwert d. Naturallieferungen
an entlohnte AK, Gewerbe-

betrieb und Ausgedinge

Geldwert d. Naturallieferungen
an entlohnte AK, Gewerbe-

betrieb und Ausgedinge

Dienstleistungen im Rahmen
des land- u. forstw. Betriebes

(z.B. Maschinenring)

Veränderungen bei den 
Erzeugungsvorräten

Veränderungen bei den
Tierbeständen und

Erzeugungsvorräten

Veränderungen bei den
Erzeugungsvorräten

Ertragszinsen für
betriebliches Umlaufvermögen

+

+

+

+

+_

Erträge
Bodennutzung

Erträge
Tierhaltung

Erträge
Forstwirtscha�

Sonstige
Erträge

+

+

+

+

+_

+

+

+

+

+_

+

+

+

+

+_

+
Erhaltene

Umsatzsteuer

+
Ö�entliche Gelder

des Ertrages
Ertrag

Aufwand

_

Sachaufwand

Abschreibung
(AfA)

Personal-
aufwand

Fremdkapital-
zinsen

Pacht- und 
Mietaufwand

Sonstiger 
Aufwand

Geleistete 
Umsatzsteuer
(Vorsteuer)

Zukauf von 
Betriebsmi�eln

Zukauf von Tieren

Zukauf von
Dienstleistungen

Mehr- und
Minderwerte von
Zukaufsvorräten

Hagel-, Vieh- und
Waldbrandversicherung

Aufwand für landw.
Nebenbetrieb bzw. 

Nebentätigkeit
Betriebsversicherung
ohne Hagel-, Vieh- u.

Waldbrandversicherung
Allgemeiner

Verwaltungsaufwand
Betriebliche Steuern

und Abgaben

Ausgedinge

Einkün�e aus
Land- und

Forstwirtscha�

Betriebliche Arbeits-
krä�e (bAK) 

+ Personalaufwand

Einkün�e aus
Land- und Forst-

wirtscha� + Personal-
aufwand; je bAK

/

Erwerbs-
Einkommen

(ne�o)

Beiträge zur bäuerlichen
Sozialversicherung

Einkün�e aus Gewerbebetrieb
und selbständiger Arbeit abzügl.

Sozialversicherungsbeiträge

Einkün�e aus
unselbständiger Arbeit (ne�o)

Einkommensteuer (ohne
bereits gezahlte Lohnsteuer)

_

+

_

Erwerbs-
Einkommen,

ne�o je AK-U

AK insgesamt des
Unternehmerhaushaltes

(AK-U)
/

Verfügbares
Haushalts-

einkommen

Übrige Einkün�e

Sozialtransfers
+
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Quelle: Statistik Austria

Zusammensetzung der Gesamt�äche des land- und forstwirtscha�lichen Betriebs

Forstgärten

Gesamt�äche des land- und forstwirtscha�lichen Betriebs

Kultur�äche Sonstige Flächen des Betriebs

Land-
wirtscha�lich

genutzte Fläche
(LF)

Forst-
wirtscha�lich

genutzte Fläche
(FF)

Nicht genutzte landwirtscha�liche Flächen/
nicht genutztes Grünland

Fließende u. stehende
Gewässer

Unkultivierte
Moor�ächen

Gebäude- u.
Ho�ächen

Sonstige unproduktive Flächen
(Wege, Ödland, Ziergärten)

Energieholz�ächen

Acker-
land

Dauer-
grünland

Haus- und
Nutzgärten

Dauer-
kulturen

Sonstige
Dauerkulturen

(Holunder     etc.)

Weingärten

Baum-
schulen

Forst-
baum-

schulen

Christbaum-
kulturen   

Einmähdige Wiese

Landscha�s-
elemente

(LSE)

Wald

1) Nachwachsende Rohsto�e und Stilllegungs�ächen für industrielle und energetische Zwecke werden der jeweiligen Position zugeordnet.
2) Holunder wurde bis 2013 unter Obstanlagen erfasst. 
3) Die Christbaumkulturen wurden im Zeitraum von 1995–2007 der forstwirtscha�lich genutzten Fläche zugeordnet. 

Intensiv
genutztes
Grünland

Extensiv
genutztes
Grünland

Mähweiden/
-wiesen mit drei und

mehr Nutzungen

Dauer-
weiden

Mähweiden/-wiesen mit zwei Nutzungen

Almen Bergmähder Hutweiden Streuwiesen Grünlandbrache

Getreide
(inkl. Körner-

mais und
Corn-Cob-Mix)

Körner-
leguminosen

(Eiweißp�anzen,
Körnererbsen,

Ackerbohnen u.a.)

Hackfrüchte
(Zuckerrüben,

Karto�eln,
Fu�errüben)

Ölfrüchte
(Raps, Sonnen-

blumen,
Sojabohnen,

Ölkürbis u.a.)

Feldfu�erbau
(Silomais,
Luzerne,

Kleegras u.a.)

Sonstige 
Ackerfrüchte

(Gemüse, Blumen,
Erdbeeren, Hopfen,
Energiegräser u.a.)

Brache-
�ächen

Brotgetreide

Fu�ergetreide

Reb-
schulen

Obstanlagen
(inkl. Beerenobst,
ohne Erdbeeren)

1)

2)
3)
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 10.2 STEUERRECHT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

 Den besonderen Verhältnissen in der Land- 
und Forstwirtschaft wird durch entsprechende Bestim-
mungen im Steuerrecht Rechnung getragen.

Bodenschätzung
Die Bodenschätzung erfolgt durch die Finanzverwal-
tung zur Feststellung der Ertragsfähigkeit von Acker-
land und Grünland entsprechend den natürlichen 
Ertragsbedingungen (Bodenbeschaffenheit, Gelände-
gestaltung, Klima, Wasserverhältnisse) mit Verhältnis-
zahlen zum Optimum (= 100) als eine der Grundlagen 
für die Einheitsbewertung.

Bewertung von Vermögenschaften
Nach dem Bewertungsgesetz 1955 sind Vermögen-
schaften in der Regel mit dem Verkehrswert zu 
bewerten. Der Verkehrswert der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe liegt jedoch weit über dem 
kapitalisierten Reinertrag. Da die Abgaben aber nur 
aus dem Ertrag des Betriebes bezahlt werden können, 
ist das land- und forstwirtschaftliche Vermögen mit 
dem Ertragswert, das ist der 18-fache durchschnittli-
che Jahresreinertrag bei Bewirtschaftung mit entlohn-
ten fremden Arbeitskräften und Schuldenfreiheit, 
zu bewerten. Berücksichtigt werden insbesondere 
die natürlichen Ertragsbedingungen, die innere und 
äußere Verkehrslage und die Betriebsgröße. Dieser 
Einheitswert (EHW) hat für die Land- und Forstwirt-
schaft außergewöhnliche Bedeutung (siehe Begriff 
Einheitswert). 

Grundsteuer
Jeder inländische Grundbesitz, so auch der land- und 
forstwirtschaftliche, unterliegt der Grundsteuer. Steuer-
schuldner bzw. Steuerschuldnerin ist in der Regel der 
Eigentümer. bzw. die Eigentümerin. Der Steuermess-
betrag ergibt sich durch Anwendung einer Steuermess-
zahl auf den EHW. Die Steuermesszahl beträgt bei 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben für die ersten 
angefangenen oder vollen 3.650 Euro des EHW 1,6 ‰, 
für den Rest des EHW 2 ‰. Der jährliche Steuerbetrag 
ist nach einem Prozentsatz (Hebesatz) des Steuer-
messbetrages zu berechnen. Der Hebesatz wird von 
den Gemeinden festgelegt und muss für alle in einer 
Gemeinde gelegenen land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe einheitlich sein. 

Einkommensteuer
Für Land- und Forstwirtinnen bzw. -wirte bestehen 
folgende Möglichkeiten der Gewinnermittlung:
Buchführung: Der Gewinn buchführungspflichti-
ger Land- und Forstwirtinnen und -wirte ist durch 
Bestandsvergleich des Vermögens (steuerliche Buch-
führung) zu ermitteln. Buchführungspflichtig sind jene, 
die im Rahmen ihres Betriebes einen Umsatz von über 
550.000 Euro oder einen land- und forstwirtschaftli-
chen EHW von mehr als 150.000 Euro aufweisen.
Gewinnermittlung gemäß LuF-PauschVO 2015: 
Vollpauschalierung: Der Gewinn nichtbuchführungs-
pflichtiger Land- und Forstwirtinnen und -wirte kann bei 
einem EHW bis zu 75.000 Euro, einer selbstbewirtschaf-
teten reduzierten landwirtschaftlich genutzten Fläche 
von max. 60 ha und max. 120 Vieheinheiten nach einem 
Durchschnittssatz ermittelt werden. Für die bewirt-
schaftete landwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt der 
Durchschnittssatz einheitlich 42 % vom maßgebenden 
Einheitswert.
Teilpauschalierung: Der Gewinn nichtbuchführungs-
pflichtiger land- und forstwirtschaftlicher Betriebe mit 
einem EHW von mehr als 75.000 Euro bis 130.000 Euro 
oder einer selbstbewirtschafteten reduzierten landwirt-
schaftlich genutzten Fläche von mehr als 60 ha oder bei 
mehr als 120 Vieheinheiten ist durch vereinfachte Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung zu ermitteln. Als Betriebs-
ausgaben sind 70 % der Betriebseinnahmen anzusetzen. 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung: Werden die Teilpau-
schalierungsgrenzen überschritten, ist bis zum Erreichen 
der Buchführungsgrenzen zumindest eine vollständige 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erforderlich. Für Forst-
wirtschaft (ausgenommen EHW bis 11.000 Euro) sowie 
Wein- und Gartenbau sind Einnahmen-Aufzeichnungen 
und Betriebsausgaben-Pauschalbeträge die Regel.
Der Gewinn aus land- und forstwirtschaftlichem 
Nebenerwerb, aus be- und verarbeiteten eigenen und 
zugekauften Urprodukten sowie aus Almausschank ist 
durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gesondert zu 
ermitteln. Die Tätigkeiten müssen jedoch zum land- 
und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb im Verhältnis 
der wirtschaftlichen Unterordnung stehen. Eine Unter-
ordnung liegt nur dann vor, wenn die gemeinsamen 
Einnahmen 33.000 Euro (inklusive Umsatzsteuer) 
nicht übersteigen. Bei Überschreiten der Grenze liegen 
keine steuerlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
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schaft vor. Für die Veranlagungen in den Kalenderjah-
ren 2011 bis 2015 gilt allerdings die LuF-PauschVO 
2011 (Vollpausch. bis 100.000 Euro EHW mit einem 
Durchschnittssatz von 39  %, Teilpauschalierung bei ei-
nem Einheitswert von über 100.000 bis 150.000 Euro).

Immobilienertragsteuer
Gewinne aus Grundstücksveräußerungen sind seit 
1.  4.  2012 generell steuerpflichtig, wobei für Neuver-
mögen (Kauf oder Tausch ab 2016) ein fixer Steuer-
satz von 30  % vorgesehen ist. Für Altvermögen gelten 
unterschiedliche Steuersätze abhängig vom Vorliegen 
einer Umwidmung. Zudem wurden Ausnahmen (steu-
erfreie Grundstücksveräußerungen), z. B. für Einkünfte 
aus Tauschvorgängen von Grundstücken im Rahmen 
eines Zusammenlegungs- oder Flurbereinigungsverfah-
rens normiert.

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer gehört zu jenen Abgaben, welche in-
nerhalb der EU harmonisiert sind (Richtlinie über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem). Bei nichtbuch-
führungspflichtigen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben, deren Umsätze 400.000 Euro nicht überstei-
gen, wird derzeit in Österreich angenommen, dass der 
Vorsteuerabzug und die Umsatzsteuer gleich hoch sind, 
sodass hinsichtlich der Umsatzsteuer jeder Verkehr mit 
dem Finanzamt entfällt (Umsatzsteuerpauschalierung). 
Die Umsatzsteuer beträgt bei Lieferungen und Leistun-
gen von pauschalierten Landwirtinnen und -wirten an 
Konsumentinnen und Konsumenten 10  % oder 13  %, 
an Unternehmerinnen und Unternehmer 13  %. Der 
Landwirt bzw. die Landwirtin kann jedoch schriftlich 
die Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften 
verlangen (Option zur Regelbesteuerung) und somit 
auch einen höheren Vorsteuerabzug geltend machen. 
Ein Wechsel zwischen Regelbesteuerung und Pauscha-
lierung bedingt allerdings eine Vorsteuerberichtigung.

Grunderwerbsteuer
Wird ein land- und forstwirtschaftliches Grundstück 
an eine nahestehende Person (Ehegatte/Ehegattin, 
eingetragener Partner/eingetragene Partnerin, Lebens-
gefährte/Lebensgefährtin, Verwandte/Verwandter 
und Verschwägerte/Verschwägerter in gerader Linie, 
Stiefkind, Wahlkind, Pflegekind oder deren Kinder, 
Ehegattinnen und -gatten oder eingetragene Partne-
rinnen und Partner, Geschwister, Nichten, Neffen des 
Übergebenden) übertragen, so ist die Steuer nicht vom 
Wert der Gegenleistung, sondern vom Einheitswert zu 

berechnen. Grundstückserwerbe im Zuge von Zusam-
menlegungs- oder Flurbereinigungsverfahrens sind von 
der Besteuerung befreit.

Land- und forstwirtschaftliche Sondersteuern
Die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben beträgt 600  % des Grundsteuermessbetrages. Die 
Abgabe wurde 1960 eingeführt, um „bei der Finan-
zierung der landwirtschaftlichen Zuschussrentenver-
sicherung an dem Grundsatz der Solidaritätsleistung 
des Berufsstandes festzuhalten“, das heißt, von den 
leis tungs fähigeren Betrieben einen größeren Beitrag 
zu erhalten. Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 
sieht einen Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
in Höhe von 125  % des Grundsteuermessbetrages vor. 
Dieser Beitrag wurde 1955 anlässlich der Einführung 
der Familienbeihilfe an selbständig Erwerbstätige im 
Hinblick auf die durchschnittlich höhere Kinderzahl 
der Land- und Forstwirtinnen und -wirte geschaffen.

Kraftfahrzeugsteuer
Zugmaschinen und Motorkarren, die ausschließlich oder 
vorwiegend in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
verwendet werden und ausschließlich von jenen gezogene 
Anhänger, sind von der Kraftfahrzeugsteuer befreit.

Alkoholsteuer
Steuergegenstand des Alkoholsteuergesetzes sind  
Alkohol und alkoholhaltige Waren (Erzeugnisse), die 
im Steuergebiet hergestellt oder in das Steuergebiet 
eingebracht werden. Der Steuersatz für Kleinerzeugerin-
nen und -erzeuger sowie für Abfindungsberechtigte ist 
ermäßigt. Vom Alkohol, der im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes in einem Jahr unter Ab-
findung hergestellt wird, steht für Berechtigte eine Men-
ge von 15 l Alkohol und für jeden Haushaltsangehörigen 
(Vollendung des 19. Lebensjahres) eine Zusatzmenge 
von 6 l Alkohol bis zu einer Höchstmenge von 51 l Al-
kohol in Tirol oder Vorarlberg und 3 l Alkohol, bis zu 
einer Höchstmenge von 27 l Alkohol in allen anderen 
Bundesländern als Hausbrand zur Verfügung.

Kommunalsteuer
Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne, die 
in einem Kalendermonat dem Dienstnehmer bzw. der 
Dienstnehmerin einer im Inland gelegenen Betriebs-
stätte eines Unternehmens (also auch eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes) gewährt worden sind. 
Die Steuer beträgt 3 % der Bemessungsgrundlage.
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 10.3 LANDWIRTSCHAFTSGESETZ 1992  
 (IN DER GELTENDEN FASSUNG)

 375.  Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen 
zur Sicherung der Ernährung sowie zur 
Erhaltung einer flächendeckenden, leis- 
tungsfähigen, bäuerlichen Landwirtschaft 
getroffen werden  
(Landwirtschaftsgesetz 1992 - LWG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Ziele
§ 1. Ziel der Agrarpolitik und dieses Bundesgesetzes ist 
es, unter Bedachtnahme auf die Gemeinsame Agrarpoli-
tik (GAP), 

1. eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerli-
che Land- und Forstwirtschaft in einem funktionsfähi-
gen ländlichen Raum zu erhalten, wobei auf die soziale 
Orientierung, die ökologische Verträglichkeit und die 
regionale Ausgewogenheit unter besonderer Berück-
sichtigung der Berggebiete und Sonstigen benachtei-
ligten Gebiete Bedacht zu nehmen ist,

2. die vielfältigen Erwerbs- und Beschäftigungskombina-
tionen zwischen der Landwirtschaft und anderen 
Wirtschaftsbereichen auszubauen,

3. die agrarische Produktion, Verarbeitung und Vermark-
tung marktorientiert auszurichten, 

4. die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit  der 
Landwirtschaft, insbesondere durch strukturelle Maß-
nahmen zu erhöhen, dabei ist auf eine leistungsfähige, 
umweltschonende, sozial orientierte, bäuerliche Land-
wirtschaft besonders Bedacht zu nehmen,

5. den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen 
die Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen 
Wohlstand zu ermöglichen und 

6. die Landwirtschaft unter Bedachtnahme auf die 
Gesamtwirtschaft und die Interessen der Verbraucher 
zu fördern, damit sie imstande ist, 

a) naturbedingte Nachteile gegenüber anderen Wirt-
schaftszweigen auszugleichen,

b) der Bevölkerung die bestmögliche Versorgung mit  
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und Roh-
stoffen zu sichern, 

c) sich den Änderungen der volkswirtschaftlichen Ver-
hältnisse anzupassen und 

d) die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser 
und Luft nachhaltig zu sichern, die Kultur- und Erho-
lungslandschaft zu erhalten und zu gestalten sowie 
den Schutz vor Naturgefahren zu unterstützen und  

7.  für die Land- und Forstwirtschaft EU-Kofinanzierungs-
möglichkeiten umfassend auszuschöpfen.

Arten der Förderung und Maßnahmen

§ 2. (1) Als Arten der Förderung im Rahmen dieses Bun-
desgesetzes kommen in Betracht:

1. Direktzahlungen,

2. Zinsenzuschüsse, 

3. sonstige Beihilfen und Zuschüsse.

(2) Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kom-
men insbesondere folgende Förderungsmaßnahmen in 
Betracht:

1. produktionsneutrale direkte Einkommenszuschüsse 
und leistungsbezogene Direktzahlungen,

2. qualitätsverbessernde, umweltschonende sowie pro-
duktionslenkende Maßnahmen im pflanzlichen und 
tierischen Bereich,

3. Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
im Bereich der agrarischen Produktion und Vermark-
tung,

4. betriebserhaltende und infrastrukturelle Maßnahmen,

5. Maßnahmen für Forschung und Entwicklung sowie 
deren Umsetzung auf land-, forst- und wasserwirt-
schaftlichem Gebiet und

6. Maßnahmen zur land- und forstwirtschaftlichen Inve-
stitionsförderung.

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
nähere Bestimmungen über die Abwicklung der Förde-
rungen zu erlassen.

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat für die Gewährung von ausschließlich  national 
finanzierten betrieblichen Förderungsmaßnahmen 
durch Verordnung bis 31. Dezember 1995 die ökologi-
schen Mindestkriterien festzulegen.

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Gewährung von För-
derungen aufgrund von privatwirtschaftlichen Vereinba-
rungen im Rahmen von Maßnahmen gemäß der Son-
derrichtlinie für das Österreichische Programm zur För-
derung einer umweltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 
erfolgt nach Maßgabe nachstehender Festlegungen:

1. Fruchtfolgestabilisierung: Die in der Sonderrichtlinie 
genannten Prämien werden wie folgt gewährt: zu 100 % 
für die je Begrünungsstufe festgelegte Mindestbegrü-
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nungsfläche sowie zu 50 % für die übrige Ackerfläche 
des Betriebes. Für eine Fläche, die gemäß Verordnung 
(EWR) Nr. 1765/92 des Rates zur Einführung einer 
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen im Rahmen des Mehrfach-
antrages, der dem jeweiligen Antrag auf Fruchtfolgesta-
bilisierung folgt, als Stillegungsfläche beantragt wird, 
wird in keinem Fall eine Prämie gewährt; war diese Flä-
che jedoch gemäß den Erfordernissen der Fruchtfolge-
stabilisierung im vorangegangenen Zeitraum dessel-
ben Getreidewirtschaftsjahres begrünt, wird sie jedoch 
zur Ermittlung der Begrünungsstufe herangezogen; 

2. Elementarförderung: Die Prämie für Ackerflächen 
abzüglich jener Fläche, die gemäß Verordnung (EWG) 
Nr. 1765/92 des Rates zur Einführung einer Stüt-
zungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen im laufenden Getreide-
wirtschaftsjahr stillgelegt ist, beträgt bis zu einem Flä-
chenausmaß bis zu 100 Hektar 500 S je Hektar, für das 
100 Hektar übersteigende Ausmaß bis zu einem Aus-
maß von 300 Hektar 450 S je Hektar, für das 300 Hekt-
ar übersteigende Ausmaß 400 S je Hektar;

3. Maßnahmen, die nicht im gesamten Bundesgebiet 
angeboten werden müssen: Stellt das Land für Maß-
nahmen, die nicht im gesamten Bundesgebiet angebo-
ten werden müssen, weniger Landesmittel zur Verfü-
gung, als es zur Wahrung des Finanzierungsverhältnis-
ses gemäß § 3 unter Berücksichtigung des vereinbarten 
Förderungsausmaßes erforderlich wäre, verringert sich 
das vereinbarte Förderungsausmaß durch entspre-
chende Absenkung des Anteils an Bundesmitteln ein-
schließlich allfälliger EU-Mittel bis zur Erreichung des 
Finanzierungsverhältnisses gemäß § 3. Das Ausmaß 
der Reduzierung der Landesmittel darf hiebei 20 % 
nicht überschreiten.

Finanzierung von Förderungsmaßnahmen
§ 3. (1) Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnah-
men im Sinne dieses Bundesgesetzes dann zur Verfü-
gung, wenn das jeweilige Land für jede einzelne Förde-
rungsmaßnahme Landesmittel im Ausmaß von 2/3 der 
Bundesmittel bereitstellt.

(2) Von Abs. 1 abweichende Finanzierungsanteile von 
Bund und Ländern für einzelne Förderungsmaßnahmen 
können in einer Vereinbarung vorgesehen werden, die 
der Bund aufgrund eines gemeinsamen Vorschlages der 
Länder mit den Ländern abschließt; dabei können auch 
ausschließlich aus Landesmitteln finanzierte Förderun-
gen auf den Länderanteil angerechnet werden. In dieser 
Vereinbarung ist jedoch sicherzustellen, dass je Finanz-
jahr und Bundesland die Gesamtheit der Förderungs-
maßnahmen im Ausmaß von 2/3 der Bundesmittel 
durch das jeweilige Land finanziert wird.

Berggebiete und benachteiligte förderungs-
würdige Gebiete

§ 4. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft hat das Berggebiet mit Zustimmung des Hauptaus-
schusses des Nationalrates durch Verordnung zu bestim-
men. Unter Berggebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind zusammenhängende Gebiete, bestehend aus 
Gemeinden oder Gemeindeteilen, mit erheblich einge-
schränkter Möglichkeit zur Nutzung der Böden und 
bedeutend höherem Arbeitsaufwand zu verstehen, in 
denen schwierige klimatische Verhältnisse oder starke 
Hangneigungen oder das Zusammentreffen dieser bei-
den Gegebenheiten zu erheblich erschwerten Lebens- 
und Produktionsbedingungen führen. Ferner kann der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft mit 
Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats 
durch Verordnung Bergbauernbetriebe im Sinne des § 5 
Abs. 2, die außerhalb des Berggebiets liegen, einzeln oder 
nach Gemeinden und Gemeindeteilen zusammengefasst, 
bestimmen.

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat benachteiligte förderungswürdige Gebiete mit 
Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrats 
durch Verordnung zu bestimmen. Unter benachteiligten 
förderungswürdigen Gebieten im Sinne dieses Absatzes 
sind jene gleichartigen Agrarzonen zu verstehen, in 
denen sich insbesondere aufgrund der geringen Ertrags-
fähigkeit der Böden und der Anpassungsfähigkeit in 
Bezug auf die Entwicklung des Agrarsektors erschwerte 
Lebens- und Produktionsbedingungen ergeben.

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat auf Basis der diesbezüglichen Beschlüsse der Öster-
reichischen Raumordnungskonferenz weitere benachtei-
ligte förderungswürdige Gebiete mit Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung zu 
bestimmen. Darunter sind Gebiete zu verstehen, in 
denen unter Berücksichtigung ihres ländlichen Charak-
ters aufgrund der Zahl der in der Landwirtschaft beschäf-
tigten Personen, ihres wirtschaftlichen und landwirt-
schaftlichen Entwicklungsgrades, ihrer Randlage sowie 
ihrer Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Entwicklung 
des Agrarsektors Maßnahmen gemäß § 2 besondere 
Bedeutung zukommt.

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Gebiete sind besonders 
förderungswürdig. Dabei sind Bergbauernbetriebe, die 
außerhalb des Berggebiets liegen, sinngemäß zu berück-
sichtigen. Diese Förderungsmaßnahmen können sich 
sowohl auf landwirtschaftliche Betriebe als auch auf 
überbetriebliche Zusammenschlüsse beziehen.

Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachteilig-
ten Regionen
§ 5. (1) Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachtei-
ligten Regionen können unter Bedachtnahme auf die in  
§ 1 genannten Ziele durch geeignete Ziele durch geeigne-
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te Maßnahmen insbesondere gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 (z. B. 
Bergbauernzuschuss) gefördert werden.

(2) Unter Bergbauernbetrieben im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind jene Betriebe zu verstehen, in denen sich 
durch die äußere und die innere Verkehrslage sowie das 
Klima erheblich erschwerte Lebens- und Produktionsbe-
ding ungen ergeben. Der Bundesminister für Land- und 
Forst wirtschaft kann unter Bedachtnahme auf § 4 Abs. 1 
mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalra-
tes durch Verordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln 
oder nach Gemeinden und Gemeindeteilen zusammen-
gefasst, bestimmen.

Ergänzende Preisbestimmung
§ 6. Werden nach den Vorschriften des Preisgesetzes 
1992, BGBl. Nr. 145, für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Preise bestimmt, so ist auf die besonderen Verhältnisse 
der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere auf 
deren Abhängigkeit von Klima- und Wetterbedingungen 
sowie auf die Tatsache, dass in der Landwirtschaft Pro-
duktionsumstellungen im allgemeinen nur auf lange 
Sicht möglich sind, Bedacht zu nehmen.

Kommission
§ 7. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft hat eine Kommission einzurichten. Diese Kom-
mission besteht aus folgenden Mitgliedern:

Je ein Vertreter

1. der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien,
2. der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-

mern Österreichs, 
3. der Wirtschaftskammer Österreich,
4. der Bundesarbeitskammer,
5. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Mitglieder und deren 
jeweiliges Ersatzmitglied werden auf Vorschlag der 
entsendungsberechtigten Stellen vom Bundesmini-
ster für Land- und Forstwirtschaft bestellt. Die Bestel-
lungen können jederzeit widerrufen werden; falls kein 
früherer Widerruf erfolgt, gelten sie für die Dauer von 
fünf Jahren. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Kommission ist ein unent-
geltliches Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebüh-
ren der nicht im Tagungsort wohnenden Mitglieder der 
Kommission werden vom Bund in der für Bundesbeam-
te der Dienstklasse VIII geltenden Höhe getragen.

(4) Den Vorsitz in der Kommission führt der Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft oder ein von ihm 
bestimmter Vertreter.

(5) Gültige Beschlüsse der Kommission sind in Anwe-
senheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) und mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen zu fassen.

(6) Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine 
eschäftsordnung zu regeln. 

7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
ann insbesondere Landwirte und weitere Experten ins-
esondere auf dem Gebiet der Agrarökonomie mit bera-
nder Stimme zu den Beratungen der Kommission bei-

iehen, so weit dies für die Behandlung bestimmter Sach-
agen erforderlich ist. 

ufgaben der Kommission
 8. (1) Die Kommission hat folgende Aufgaben:

. Erstattung von Empfehlungen an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft unter Berücksichtigung der Entwicklung in 
der Landwirtschaft für die im folgenden Kalenderjahr 
unter Bedachtnahme auf die Ziele des § 1 erforderli-
chen Maßnahmen.

. Mitwirkung bei der Erarbeitung des Berichtes gemäß 
§ 9 Abs. 2 über die wirtschaftliche Lage der Landwirt-
schaft im abgelaufenen Kalenderjahr (Grüner Bericht) 
und

. Mitwirkung an der Schaffung von Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums und zur Erarbei-
tung von Förderungskriterien für solche Programme 
aufgrund von gemeinschaftlichen Normen zur Vorla-
ge an die Europäische Kommission.

2) Die Kommission hat alle zur Erfüllung ihrer Aufga-
en notwendigen Unterlagen heranzuziehen, wobei ihr 
om Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zeit-
erecht alle ihm verfügbaren einschlägigen Unterlagen 
u überlassen sind. 

erichte des Bundesministers für Land- und 
orstwirtschaft und deren Gliederung
 9. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
chaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat der Bundesre-
ierung bis 15. September eines jeden Jahres einen 
ericht vorzulegen, der die Entwicklung und wirtschaft-
che Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Kalen-
erjahr sowie die unter Berücksichtigung allfälliger 
mpfehlungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 im folgenden 
alenderjahr erforderlichen Maßnahmen sowie allfällige 
eschlüsse gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 enthält (Grüner 
ericht).

2) Die Bundesregierung hat aufgrund des Grünen 
erichtes spätestens gleichzeitig mit dem Voranschlag 
er Einnahmen und Ausgaben des Bundes für das fol-
ende Finanz jahr (Art. 51 Abs. 1 B-VG) dem Nationalrat 
inen „Bericht über die wirtschaftliche Lage der Land-
irtschaft und der im folgenden Jahr zutreffenden Maß-
ahmen“ vorzulegen.

3) Der Grüne Bericht hat die wirtschaftliche Lage der 
andwirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr, geglie-
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dert nach Betriebsgrößen, Betriebsformen und Produk-
tionsgebieten, unter besonderer Berücksichtigung von 
sozioökonomischen Betriebskategorien und von Berg-
bauernbetrieben und von Betrieben in benachteiligten 
förderungswürdigen Gebieten festzustellen. Weiter hat 
der Grüne Bericht insbesondere die Stellung der Land-
wirtschaft innerhalb der österreichischen Volkswirt-
schaft, die internationalen agrarwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, die Entwicklung des agrarischen 
Außenhandels und die landwirtschaftliche Produktion 
zu behandeln. Dabei sind auch die Auswirkungen der 
durchgeführten Förderungsmaßnahmen darzustellen. 

(3a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat jährlich für jede von der AMA für das Berichtsjahr 
durchgeführte Förderungsmaßnahme – unabhängig 
davon, ob diese aus EU-Mitteln oder nationalen Mitteln 
finanziert wird – sowie für alle von ihr für das Berichts-
jahr durchgeführten Förderungsmaßnahmen insgesamt 
sowohl für das gesamte Bundesgebiet als auch getrennt 
für jedes einzelne Land aggregierte Daten über die För-
derungsmaßnahmen zu veröffentlichen, die jedenfalls 
folgende Angaben enthalten müssen: Anzahl der Förde-
rungsfälle, Verteilung der Förderungsfälle auf Förde-
rungsklassen jeweils in Stufen zu hunderttausend Schil-
ling, ausbezahlte Förderungen je Förderungsklasse, pro-
zentuelle Verteilung der Förderungsfälle auf die Förde-
rungsklassen und durchschnittlicher Förderungsbetrag 
je Förderungsklasse.

(4) Für den Grünen Bericht können alle hiezu geeigne-
ten agrarökonomischen und statistischen Unterlagen 
herangezogen werden. Insbesondere sind Buchführungs-
ergebnisse einer ausreichenden Anzahl landwirtschaftli-
cher Betriebe in repräsentativer Auswahl und Gruppie-
rung zusammenzustellen und auszuwerten; dabei ist die 
Anzahl von 2.000 Erhebungsbetrieben nach Möglichkeit 
nicht zu unterschreiten. Hiezu kann eine für Belange der 
landwirtschaftlichen Buchführung hinreichend ausge-
stattete Institution beauftragt werden. Die Mitwirkung 
der landwirtschaftlichen Betriebe ist freiwillig.

(5) Daten, die einzelne landwirtschaftliche Betriebe 
betreffen und die gemäß Abs. 5 oder anlässlich der Bera-
tung ermittelt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne 
die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der 
Betroffenen für andere als die in Abs. 4 genannten Zwek-
ke oder Zwecke der Beratung der Betroffenen nicht ver-
wendet werden.

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
ist ermächtigt, anonymisierte einzelbetriebliche Buch-
führungsergebnisse eines Landes dem betreffenden 
Land für Zwecke der Feststellung der wirtschaftlichen 
Lage der Landwirtschaft dieses Landes gegen angemes-
sene Vergütung zur Verfügung zu stellen. Die Höhe die-
ser Vergütung ist durch den Bundesminister für Land- 

und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen festzusetzen.

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
ist er mächtigt, die im Abs. 6 genannten Daten den 
zuständigen Organen der Europäischen Union zum 
Zweck der Erfüllung der sich aus dem Beitritt ergeben-
den Verpflichtung zu übermitteln.

Einschaltung von privaten Einrichtungen

§ 10. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft kann sich zur automationsunterstützt durchzufüh-
renden Vorbereitung des Zahlungsverkehrs von Förde-
rungsmitteln auch privater Einrichtungen bedienen.

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
hat zur Durchführung der in Abs. 1 genannten Aufgaben 
gemäß § 56 Abs. 1 BHV 1989, BGBl.Nr. 570, eine Son-
dervorschrift im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen und dem Rechnungshof zu erlassen.

Inkrafttreten und Vollziehung

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1992 in Kraft.

(1a) § 1 erster Halbsatz, § 1 Z 7, § 2 Abs. 2 Z 2, § 2 Abs. 4, 
§ 4 Abs. 1, Abs. 2 und 3, § 7 der Entfall von § 8 Abs. 3 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 298/1995  
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung, § 3 
sowie § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
298/1995 mit 1. Jänner 1995 in Kraft.

(1b) (Verfassungsbestimmung) § 2 Abs. 5 tritt in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 420/1996 mit 
1. August 1996 in Kraft und ist auf alle Auszahlungsan-
träge, die im Rahmen bestehender Vereinbarungen nach 
diesem Zeitpunkt gestellt werden, anzuwenden. § 9 Abs. 
3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
420/1996 tritt mit 1. August 1996 in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut

1. hinsichtlich des § 1, soweit er sich auf § 9 Abs. 3 
bezieht, sowie des § 9 Abs. 3 die Bundesregierung,

2. hinsichtlich des § 1, soweit er nicht unter Z 1 fällt, die 
mit der Vollziehung der sonstigen Bestimmungen die-
ses Bundesgesetzes betrauten Bundesminister,

3. hinsichtlich des § 6 der Bundesminister für  wirt-
schaftliche Angelegenheiten im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,

4. hinsichtlich des § 10 Abs. 2 der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Rechnungshof 
und

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft.
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 10.4 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

a Ar (Einheit)
Abs. Abschnitt
AfA Abschreibung für Anlagen
AG Aktiengesellschaft
AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und  

Ernährungssicherheit
AIK Agrarinvestionskredite
AK-U Arbeitskrafteinheit des Unternehmens
ALFIS Allgemeines land- und forstwirtschaftliches  

Informationssystem (im BMNT)
AMA Agrarmarkt Austria
AMS Arbeitsmarkt Service
APM Ausschüsse für Agrarpolitik und Argarmärkte
Art. Artikel
ASEAN Staaten: Thailand, Indonesien, Malaysia, Philippinen, 

Singapur, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kambo-
dscha

AWI Bundesanstalt für Agrarwirtschaft
AZ Ausgleichszulage
BAES Bundesamt für Ernährungssicherheit
bAK betriebliche Arbeitskraft
BBK  Bund-Bundesländer-Forschungskooperation
BEE Bruttoeigenerzeugung
BFW Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für 

Wald, Naturgefahren und Landschaft
BGBl.Nr. Bundesgesetzblatt Nummer
BHK Berghöfekataster
BIV Bruttoinlandsverbrauch
BMF Bundesministerium für Finanzen
BMG Bundesministerium für Gesundheit
BMNT Bundesministerium für Nachhaltigkeit
 und Tourismus
BNE Bruttonationaleinkommen
BOKU Universität für Bodenkultur
BSVG Bauernsozialversicherungsgesetz
BVA Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter
bzw. beziehungsweise
CCM Corn-Cob-Mix
DaFNE Datenbank für Forschung zur nachhaltigen 

Entwicklung 
DDA Doha Development Agenda
EBP Einheitliche Betriebsprämie
EFF Strukturfonds Fischerei
Efm Erntefestmeter 
EG Europäische Gemeinschaft
EGFL Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft
EHW Einheitswert
EK EU-Kommission
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums
ERA  Europäischer Forschungsraum
EU Europäische Union
EU-27 EU bestehend aus 27 Mitgliedern (1.1.07-30.6.13)
Eurostat  Statistisches Amt der Europäischen Union

EU-WRRL Wasserrahmenrichtlinien
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FAO Food and Agriculture Organization  

of the United Nations
FGR Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung
fm Festmeter
FPÖ Freiheitliche Partei Österreich
GAP Gemeinsame Agrarpolitik
GDP Gross domestic product (dt. BIP)
GeSO Gesamtstandardoutput
GLÖZ Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand
Gmbh Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVE Großvieheinheit
GVO Gentechnisch veränderte Organismen
GWh Gigawattstunde
GZÜV Staatliches Überwachungsmessnetz gemäß  

Gewässerzustandsüberwachungsverordnung
ha Hektar
hl Hektoliter
i.d.g.F. in der geltenden Fassung
IGC International Grains Council
inkl. inklusive
INLB Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführun-

gen
INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
JAE Jahresarbeitseinheiten
JWPAE Ausschüsse für Landwirtschaft und Umwelt
JWPAT Ausschüsse für Landwirtschaft und Handel
kg Kilogramm
KMU Kleinere und mittlere Unternehmen
KN Kombinierte Nomenklatur
kt Kilotonne
KV Krankenversicherung; Kollektivvertrag
kW Kilowatt
LAG Lokale Aktionsgruppen
LBG LBG Wirtschaftstreuhand- und BeratungsgesmbH
LF Landwirtschaftlich genutzte Fläche
LFRZ Land- und Forstwirtschaftliches Rechenzentrum
LGR Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
LKÖ Landwirtschaftskammer Österreich
LMSVG Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz
Mio. Millionen
Mrd. Milliarden
MwSt. Mehrwertsteuer
nAK nichtentlohnte Arbeitskräfte
NATURA Natura 2000; Europaweite Schutzgebiete
ÖBf Österreichische Bundesforste
OECD Organisation for Economic Cooperation and  
 De  vel  opment
ÖGB Österreichische Gewerkschaftsbund
ÖKL Österr. Kuratorium für Landtechnik und -entwicklung
ÖNACE Wirtschaftlichen Aktivitätsklassifikation
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ÖPUL Österreichisches Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Landwirtschaft

ÖVP Österreichische Volkspartei
ÖWM Weinmarketingservicegesellschaft m.b.H.
ÖWÖP Österreichische Waldökologieprogramm
PSE Producer Support Estimate
PV Pensionsversicherung
RLF Reduzierte landwirtschaftlich genutzte Fläche
SILC (EU) Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen 
SITC Internationales Warenverzeichnis für den
 Außenhandel
SNP Sägenebenprodukte
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs
SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
 Wirtschaft
SVB Sozialversicherungsanstalt der Bauern
SVG Selbstversorgungsgrad
t Tonnen
TSchG Tierschutzgesetz

TTG Bundesgesetz über den Transport von Tieren 
u. a. m und anderes mehr
u. a. unter anderem
UaB Urlaub am Bauernhof
UBA Umweltbundesamt
UNO Organisation der Vereinten Nationen
USt. Umsatzsteuer
UV Unfallversicherung
VO EU-Verordnung
VÖM Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter
VPI Verbraucherpreisindex
WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung
WJ  Wirtschaftsjahr
WKÖ Wirtschaftskammer Österreich
WRG Wasserrechtsgesetz
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
WTO World Trade Organisation
ZAP Zentralen Arbeitsgemeinschaft für Pferdezucht in 

Österreich
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 10.5 INDEX

A
Abgabenleistung in der Land- und Forstwirtschaft  15
Absatzförderungsmaßnahmen  95
Abschreibungen in der Landwirtschaft  14
Abschreibungsgrad von Gebäuden, Maschinen und 
Geräten  230 
Agrarbudget  92, 201
Agrarischer Außenhandel  21, 142
Agrarmarketing  104
Agrarpolitik im Rahmen der EU  120
Agrarstrukturen  165
Agrarstruktur in der EU  170
Alkoholsteuer  246
Almwirtschaft  37
Alter der BetriebsleiterInnen  65
AMA-Marketing  104
AMA-Zahlstelle  104
Anbau auf dem Ackerland  128
Anlagevermögen  230
Anteil Ist – an Solleinkünften  230
Arbeitseinsatz in Jahresarbeitseinheiten  64
Arbeitskräfte  64, 89
Arbeitskrafteinheit (AK)  230
Aufwendungen der Landwirtschaft  14
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 11.1 ERHEBUNGSGRUNDLAGEN, AUSWAHL-  
 RAHMEN UND METHODIK

 Die Daten der freiwillig buchführenden 
Betriebe für den Grünen Bericht vermitteln einen um-
fassenden Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Land- und Forstwirtschaft. Um eine aussagekräftige 
Darstellung der einzelnen Auswertungsgruppen zu ge-
währleisten, wird im gesamten Bundesgebiet ein Netz 
von Testbetrieben unterhalten. Die Betreuung der frei-
willig buchführenden Betriebe sowie die betriebswirt-
schaftliche Aufbereitung der aus ihren Buchführungen 
erhaltenen Daten wird von LBG Österreich sicherge-
stellt. Die statistischen Auswertungen wurden von der 
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft durchgeführt.

Österreichische Betriebsklassifizierung
Das österreichische Klassifizierungssystem für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe basierend auf dem 
Standardoutput (SO) wird seit der nationalen Aus-
wertung der Agrarstrukturerhebung 2010 sowie der 
Auswertung der Buchführungsbetriebe für den Grünen 
Bericht 2013 angewendet. Die Grundlage für die 
Betriebsklassifizierung sind die Standardoutput-Koef-
fizienten (SO-KO). Die von EUROSTAT definierten 
Kategorien der SO-KO wurden für nationale Auswer-
tungen um einige Kategorien (z. B. Forstwirtschaft) 
erweitert. 

Für die Zuteilung eines Betriebs zu einer Betriebsform 
ist im österreichischen Betriebsklassifizierungssystem 
ein dreistufiges Verfahren vorgesehen. Die österreichi-
schen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe werden 
dabei sechs Betriebsformen und sechs Größenklassen 
zugeordnet. Die Ergebnisse der Klassifizierung von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind einer-
seits wichtige Grundlagen für die Agrarpolitik und 
Betriebsberatung. Andererseits stellen sie ein wichtiges 
Werkzeug in der angewandten Statistik für die Schich-
tung von Stichproben land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe dar, um homogene Einheiten zu erreichen.

Stichprobe Buchführungsbetriebe
Die Stichprobe Buchführungsbetriebe bezieht sich auf 
eine Grundgesamtheit, die durch weitere Abgrenzungen 
der Betriebe aus der Agrarstrukturerhebung 2016 abge-
leitet wird: Es werden nur jene Betriebe berücksichtigt, 
deren Rechtsform den Gruppen „Natürliche Personen 
(Einzelunternehmen)“, „Personengemeinschaften, -ge-
sellschaften“ zugeordnet werden oder deren Rechtsform 
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ ist. Betriebe, 
die mehr als ein Drittel ihres SO aus dem Gartenbau 
erwirtschaften oder mehr als 500 ha Waldfläche bewirt-
schaften, sind nicht Teil der Grundgesamtheit.

Auswahlrahmen und Grundgesamtheit der Agrarstrukturerhebung 2016
AUS WA HLR A H M EN
15.000-350.000 EU RO

GSO
GRU N DGESA MTH EIT PROZENTU ELLE

A BDECKU NG A LLE BETR I EBE

Anzahl der Betriebe (Stichprobe) 19.717 25.635 76,9 29.001

Anzahl der Betriebe (Grundgesamtheit) 76.056 153.407 49,6 162.018

SO Gesamt (Euro) 5.310.622.166 6.301.736.410 84,3 7.292.488.724

SO Landwirtschaft u. Gartenbau (Euro) 4.877.692.619 5.716.042.170 85,3 6.078.808.364

SO Landwirtschaft (Euro) 4.871.797.441 5.708.299.018 85,3 5.799.646.018

SO Gartenbau (Euro) 5.895.178 7.743.152 76,1 279.162.345

SO Forstwirtschaft (Eu ro) 432.929.566 585.694.273 73,9 1.213.680.394

Forstfläche (ha) 1.171.736 1.596.813 73,4 3.408.328

RLF (ha) 1.921.880 2.247.004 85,5 2.346.670

Landw. genutze Fläche (ha) 2.052.062 2.407.289 85,2 2.671.174

Ackerland (ha) 1.161.139 1.309.306 88,7 1.344.481
Getreidefläche (ha) 680.761 766.128 88,9 785.040
Weingärten (ha) 39.699 46.232 85,9 46.756
GVE 2.039.937 2.390.074 85,4 2.402.165

Rinder (Stück) 1.760.695 1.925.380 91,4 1.932.748

Milchkühe 2 Jahre und älter (Stück) 545.681 560.931 97,3 562.428

Schweine (Stück) 2010 2.428.977 2.862.762 84,8 2.883.988
Grundgesamtheit: Rechtsform = Natürliche Personen + Personengemeinschaften + Ges.m.b.H.; Forstfläche <= 500 ha; Gartenbau SO <= 1/3 Landwirtschaft+Gartenbau SO
Zuordnung: Christbaumkulturen bei Dauerkulturen; Energieholzflächen bei Forst
Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2016, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (AWI).
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Mit dem Erhebungsjahr 2016 wurde die Untergrenze 
des Auswahlrahmens von 8.000 Euro auf 15.000 Euro 
Gesamtstandardoutput (GSO) angehoben und die 
Obergrenze von 350.000 Euro auf 750.000 Euro ausge-
weitet. Weiters wurde die Zahl der Stichprobenbetriebe 
von 2.200 auf 2.000 reduziert. Verschiedene Kennzah-
len sind an die aktuellen Anforderungen angepasst und 
einige neue Kennzahlen berechnet worden. Die Stich-
probe Buchführungsbetriebe auf Basis der AS 2016 
repräsentiert somit rund 49,6  % der Betriebe, jedoch 
beispielsweise 84,3  % des GSO, 85,2  % der LF und 
85,4  % der Großvieheinheiten (in 1.000 GVE). Siehe 
hierzu Tabelle „Grundgesamtheit und Auswahlrahmen“.

Aufgrund der noch vergleichsweise geringen Anzahl an 
Buchführungsbetrieben zwischen 350.000 Euro und 
750.000 Euro können im Jahr 2017 keine Auswer-
tungen nach Betriebsformen Bundesländer, etc. bis 
zu einer Obergrenze von 750.000 Euro durchgeführt 
werden. Bei einem Auswertungssoll von mindestens 
2.000 Betrieben liegt der Auswahlprozentsatz bei 2,5  %. 
Entsprechend der Bedeutung einer Schicht und im 
Hinblick auf die Aussagesicherheit für größere Auswer-
tungseinheiten sind die Auswahlprozentsätze verschie-
den hoch festgesetzt. Siehe hierzu Tabelle „Konfiden-

zintervall von ausgewählten Auswertungsgruppen bei 
verschiedenen Betriebsgruppierungen“. Sie sind bei 
kleineren Betrieben durchgehend niedriger als bei den 
größeren Betrieben. Im Hinblick auf die Aussagesicher-
heit liegt der Schwankungsbereich bei den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft bei Betrieben mit einem 
GSO zwischen 15.000 € und 25.000 € bei ±34,2  % 
und ±5,7  % bei Betrieben mit einem GSO zwischen 
100.000 € und 350.000 € (bei einem Konfidenzinter-
vall von jeweils 95  %). Der hohe Schwankungsbereich 
der kleinsten Größenklasse ist dadurch zu erklären, 
dass die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
gering sind (nahe dem Wert „0“) und sich daher natur-
gemäß höhere Prozentzahlen errechnen. In absoluten 
Zahlen (in Euro) ist der Schwankungsbereich bei den 
kleinen Betrieben am geringsten. Nach Betriebsformen 
ist der Schwankungsbereich nach Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft bei Futterbaubetrieben mit ±5,3  % 
am geringsten (±4,1  % im Durchschnitt aller Betriebe).

Eine genaue und umfassende Darstellung der Metho-
dik ist in der Broschüre "Einkommensermittlung für 
den Grünen Bericht" enthalten. Diese Broschüre ist 
auf der Homepage www.gruenerbericht.at/sonstiges 
abrufbar.

Konfidenzintervall von ausgewählten Auswertungspositionen 
bei verschiedenen Betriebsgruppierungen (2017)

BETR I EBSFOR M EN
 

BETR I EBSA NZ A HL
I N % DES AUS -

WA HLR A H M ENS

BUCHFÜ HRU NGS-
BETR I EBE I N % 

DER JEW EILIGEN 
AUS W ERTU NGS-

GRU PPEDES
AUS WA HLR A H M ENS

STA N DA R D-OUTPUT
A KTU ELL

EI N KÜ N FTE
AUS L A N D- U N D

FOR ST W IRTSCH A FT

ERW ER BS -
EI N KOM M EN

N ETTO

V ER FÜGBA R ES 
H AUSH A LTS-
EI N KOM M EN

SCH WA N KU NGSBER EICH +/- (KON FI DENZI NTERVA LL 95 %)

Marktfruchtbetriebe 15,2 2,8 3,4 11,1 11,5 9,7

Dauerkulturbetriebe 8,5 2,3 4,3 19,7 16,5 15,1

Futterbaubetriebe 50,2 2,3 1,5 5,3 4,9 4,5

Veredelungsbetriebe 6,3 3,4 4,4 11,2 11,2 10,4

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 9,7 3,0 3,1 11,2 11,5 9,6

Forstbetriebe 10,1 2,0 2,9 17,8 15,5 13,3

Alle Betriebe 2017 100,0 2,5 1,2 4,1  3,8 3,4

Größenstufen nach Gesamtstandardoutput (GSO) über alle Betriebsformen

 15.000 bis < 25.000 Euro 21,5 1,0 2,4 34,2 12,6 9,9

25.000 bis < 40.000 Euro 19,2 1,6 1,7 18,0 11,5 10,0

40.000 bis < 60.000 Euro 16,8 2,4 1,3 10,9 8,9 7,8

60.000 bis < 100.000 Euro 21,1 3,1 1,2 6,7 6,9 6,4

100.000 bis < 350.000 Euro 21,4 4,4 2,2 5,7 6,1 5,8
Quelle: LBG Österreich, Bundesanstalt für Agarwirtschaft (AWI).
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 11.2 WEITERE GRAFIKEN ZU EINZELNEN KAPITELN

1.1 Entwicklung der Gesamtwirtschaft und des Agrarsektors 

Quelle: Statistik Austria, LGR

Landwirtscha�liche Gesamtrechnung 2017

Produktionswert (zu Herstellungspreisen)
7.301 Mio.

Vorleistungen
–4.083 Mio.

Abschreibungen
–1.856 Mio.

Agrarauszahlungen
1.440 Mio.

Sonstige Produktionsabgaben
–145 Mio.

Arbeitnehmerentgelte
–441 Mio.

Pacht und Zinsen
–150 Mio.

Ne�ounternehmensgewinn
2.066 Mio.

3.1 Agrarstruktur in Österreich 

Durchschni�liche landwirtscha�liche 
Betriebsgröße in Österreich 1995–2016

Quelle: Statistik Austria (Agrarstrukturerhebungen)
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3.2 Agrarstruktur in der EU 

Quelle: Eurostat Agrarstrukturerhebung 2016

In Österreich wird der überwiegende Anteil des Ackerlandes von 
Familienbetrieben bewirtscha�et, während in der Slowakei nur 20% und in ... 

Slowakei
Tschechische Republik

Estland
Frankreich

Bulgarien
Rumänien

Ungarn
Portugal
Kroatien

Deutschland
Griechenland

Spanien
Schweden

Belgien
Finnland

Zypern
Vereinigtes Königreich

Österreich
Litauen

Luxemburg
Le�land

Italien*
Irland

Dänemark
Polen

Niederlande
Slowenien

Malta

94%
92%
91%
91%

  90%
89%

88%
86%

95%
96%

83%
83%

76%
69%

  69%
67%

64%
62%

85%
85%
86%

58%
55%

  38%
35%

35%
30%

*Ergebnisse noch vorläu�g, EU 28: Italien Werte der AS 2013

20%

Anteil der Familienbetriebe an der 
Bewirtscha�ung der landw. genutzten Fläche 
in der EU 28
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 ANBAU AUF DEM ACKERLAND 2018

 Das Ackerland 2018 in Österreich umfasst 
laut den Daten des AMA-Mehrfachantrages (MFA, 
Stand Juni 2018) 1,33  Mio.  ha. Das sind 15,7  % der 
österreichischen Staatsfläche. Den größten Anteil des 
Ackerlandes nimmt der Getreidebau mit rund 59  % 
ein. Feldfutterbau kommt auf fast18  %, Ölfrüchte 
erreichen rund 12  % und die Hackfrüchte 4  %. Der 
Leguminosenanteil am Ackerland liegt bei knapp 
2  %. Die flächenmäßig in Österreich mit Abstand 
wichtigste Fruchtart ist der Winterweichweizen 
mit rund 255.100  ha, gefolgt vom Körnermais mit 
rund 209.900 ha und der Wintergerste mit rund 

92.700  ha. Mit rund 67.600  ha liegt die Sojabohne 
nach dem Silo- und Grünmais an der 5.  Stelle. Den 
größten Flächenzuwachs gegenüber 2016 verzeich-
nete der Senf mit 63  %. Weitere Zunahmen gab es 
bei Roggen, Sorghum und Wintergreste, während 
bei den Zuckerrüben (–27  %) und Pferdebohnen 
(–25  %) erhebliche Flächenrückgänge im Vergleich 
zu 2017 zu verzeichnen waren (siehe Grafik). 

Rund 64.800 Betriebe weisen laut INVEKOS-Daten 
Ackerland aus. Im Durchschnitt haben die Betriebe 
20,5 ha Ackerland. Rund 12.000 Betriebe bewirt-
schaften 2 ha und weniger. 84  % des Ackerlandes 
entfallen auf die Bundesländer Nieder- und Oberös-
terreich sowie Burgenland.

Anbau ausgewählter Feldfrüchte

Flächenänderung 2018 zu 2017 in %

Quelle: BMNT, AMA, Invekos-Daten

Sommerweichweizen

Zuckerrüben

Pferde(Acker)bohnen

Emmer oder Einkorn
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Heil-, Du�- u. Gewürzp�anzen

Senf

+35,4

+18,1

+17,9

+7,8

–19,0

–23,2

–24,8

–27,4

–31,1

+63,3

Die 10 �ächenmäßig wichtigsten Feldfrüchte
in Österreich 2018

in ha

Quelle: BMNT, AMA, Invekos-Daten

255.108

209.903
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83.349

67.624
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52.431

52.320

47.419

46.580
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Sommergerste

Triticale
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Silo- und Grünmais

Wintergerste

Körnermais 

Winterweichweizen

(Wechselgrünland, Egart)

Fruchtartenverteilung am Ackerland 2018

1.326.828 ha (= 100 %)

Quelle: BMNT, AMA, Invekos-Daten

Brach�äche
4,0 %

Getreide
58,7 %

Körnerleguminosen
1,6 %

Hackfrüchte
4,1 %

Feldfu�erbau
17,5%

Ölfrüchte
12,0 %

übrige Ackerfrüchte
2,2 %

Brotgetreide
26,1%

Fu�ergetreide
32,4%

Brotgetreide
25,3 %

Fu�ergetreide
33,4 %

Der Zuckerrübenanbaufläche ist 2018 um rund 11.700 ha bzw. 27 
% auf 31.068 ha zurückgegangen.
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4.5 Einkommenssituation nach Produktionsgebieten 

Quelle: Bundesanstalt für Agrarwirtscha


Grenze landwirtscha�liches Hauptproduktionsgebiet

1 Hochalpen
2 Voralpen
3 Alpenostrand
4 Wald- und Mühlviertel
5 Kärntner Becken
6 Alpenvorland
7 Südöstliches Flach- und Hügelland
8 Nordöstliches Flach- und Hügelland

Landwirtscha�liche Hauptproduktionsgebiete

4.6 Einkommenssituation nach Bundesländern 

Quelle: Bundesanstalt für Agrarwirtscha


Grenze Bundesland 

Bundesländer
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Der vollständige Tabellenteil des Grünen Berichtes steht auf der AWI-Homepage (Bundesanstalt für Agrarwirtschaft) in 
Form von Excel-Tabellen als Gratis-Download zur  Verfügung.
www.awi.bmnt.gv.at/gb

Alle Grafiken des Grünen Berichtes stehen als fertiger Foliensatz auf der Homepage der Bundesanstalt für Bergbauernfra-
gen gratis zum Download bereit. Die Grafiken sind auch einzeln in den Formaten *.jpg und *.pdf erhältlich. Die Verwen-
dung und der Abdruck dieser Grafiken sind frei, die Grafiken dürfen jedoch nicht verändert werden.
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